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19. Wahlperiode 22.10.2025 Drucksache 19/8568

Gesetzentwurf
der Staatsregierung

Viertes Modernisierungsgesetz Bayern

A) Problem

Das Vierte Modernisierungsgesetz Bayern knupft an das Erste Modernisierungsgesetz
Bayern (Drs. 19/3023), das Zweite Modernisierungsgesetz Bayern (Drs. 19/3617) sowie
das Dritte Modernisierungsgesetz Bayern (Drs. 19/6494) an und setzt geblndelt in ei-
nem Sammelgesetz weitere Deregulierungs- und Entburokratisierungsmal3nahmen im
Landesrecht um.

B) Losung

Das Vierte Modernisierungsgesetz Bayern umfasst Anderungen an folgenden Rechts-
normen: Zustandigkeitsverordnung, Gesetz zur Ausfiihrung des Transplantationsgeset-
zes, Gesundheitsdienstgesetz, Schulgesundheitspflegeverordnung, Zustandigkeitsver-
ordnung im Bauwesen, Bayerische Bauordnung, Bayerisches Landesplanungsgesetz,
Gerichtsverfassungsausfiuihrungsgesetz, Bayerisches Schlichtungsgesetz, Bayerisches
MalRregelvollzugsgesetz, Mittelstandsférderungsgesetz, Bayerische Gaststattenverord-
nung, Gesetz lber das offentliche Versorgungswesen, Verordnung zur Durchfiihrung
des Gesetzes Uber das offentliche Versorgungswesen, Bayerisches Naturschutzge-
setz, Bayerisches Behindertengleichstellungsgesetz, Bayerisches Lobbyregisterge-
setz, Bayerisches Beauftragtengesetz, Gesetz Uber staatliche Auszeichnungen fir die
Rettung von Menschen aus Lebensgefahr, Hf6D-Gesetz, Gesetz Uber die Bildung von
Versorgungsricklagen im Freistaat Bayern, Bayerisches Gleichstellungsgesetz, Baye-
risches Pflegendengesetz, Bayerisches Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz, Bayerisches
Klimaschutzgesetz, Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz, Bayerisches Universi-
tatsklinikagesetz, Bayerisches Hochschulzulassungsgesetz, Bayerisches Eliteférde-
rungsgesetz, Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz, Bayerisches Er-
wachsenenbildungsforderungsgesetz, Bayerisches Rundfunkgesetz, Bayerisches Me-
diengesetz, Staatsforstengesetz, Bayerisches Waldgesetz, Verordnung Uber Zustan-
digkeiten im Verkehrswesen, Bayerisches Rettungsdienstgesetz, Gesetz iUiber den 6f-
fentlichen Personennahverkehr in Bayern, Bayerisches Gesetz Uber das Erziehungs-
und Unterrichtswesen, Landeswahlordnung, Bayerisches Verfassungsschutzgesetz,
Polizeiaufgabengesetz, Polizeiorganisationsgesetz, Bayerisches Beamtengesetz, Bay-
erisches Digitalgesetz, Bayerische Digitalverordnung, Meldedatenverordnung, Verord-
nung Uber das zentrale elektronische Personenstandsregister, Krebsregisterverord-
nung, Bestattungsverordnung, Gesetz Uiber Anforderungen an den Larmschutz bei Kin-
der- und Jugendspieleinrichtungen, Bayerisches Abfallwirtschaftsgesetz, Verordnung
Uber den Abfallwirtschaftsplan Bayern, Verordnung zur Ausfihrung des Bayerischen
Rettungsdienstgesetzes, E-Rechtsverkehrsverordnung Justiz, Arbeits- und Sozialge-
richtliche eAkten-Verordnung, Verordnung uber die elektronische Aktenfithrung in der
Verwaltungsgerichtsbarkeit im Freistaat Bayern, Finanzgerichtliche eAkten-Verord-
nung, Bayerische Bergverordnung, Bayerische IVU-Abwasser-Verordnung, Bayeri-
sches Gesetz zur Ausfihrung des Abwasserabgabengesetzes, Bayerisches Eisen-
bahn- und Seilbahngesetz, Bayerisches Besoldungsgesetz, Leistungslaufbahngesetz,
StMB Zustéandigkeitsverordnung Beamtenrecht, StMI Zustandigkeitsverordnung Beam-
tenrecht, StMWK-Zusténdigkeitsverordnung, StMFH-Zusténdigkeitsverordnung, Ver-
ordnung Uber dienstrechtliche Zustandigkeiten im Geschéftsbereich des Bayerischen
Staatsministeriums fur Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, Verordnung uber
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dienstrechtliche Zustandigkeiten im Geschéftsbereich des Bayerischen Staatsministe-
riums fir Erndhrung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus, Verordnung tber beam-
ten-, richter-, disziplinar-, besoldungs- und reisekostenrechtliche Zustéandigkeiten und
die Einstufung von Dienstposten im Geschéftsbereich des Bayerischen Staatsministe-
riums fir Familie, Arbeit und Soziales, StMUV-Zustandigkeitsverordnung, StMGP-Zu-
standigkeitsverordnung, Bayerisches Disziplinargesetz, Bayerisches Beamtenversor-
gungsgesetz.

C) Alternativen
Keine

D) Kosten

Die Malinahmen des Gesetzes sind kostenneutral bzw. werden im Rahmen bestehen-
der Stellen und Mittel vollzogen. Die Reduktion von Komplexitat fihrt im Ubrigen zu
einem Abbau blrokratischer Kosten auf den einzelnen Verwaltungsebenen.
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22.10.2025

Gesetzentwurf

Viertes Modernisierungsgesetz Bayern?

§1
Anderung der Zustandigkeitsverordnung

In 8§37 Abs. 2 Satzteil nach Nr.2 der Zusténdigkeitsverordnung (ZustV) vom
16. Juni 2015 (GVBI. S. 184, BayRS 2015-1-1-V), die zuletzt durch § 4 der Verordnung
vom 20. Mai 2025 (GVBI. S. 158) geandert worden ist, wird die Angabe ,Nr. 1 gestri-
chen.

§2
Anderung des Gesetzes zur Ausfilhrung des Transplantationsgesetzes

Art. 3 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausfihrung des Transplantationsgesetzes (AGTPG)
vom 24. November 1999 (GVBI. S. 464, BayRS 212-2-G), das zuletzt durch § 1 Abs. 28
der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBI. S. 98) geandert worden ist, wird aufgehoben.

§3
Anderung des Gesundheitsdienstgesetzes

In Art. 12 Abs. 3 Satz 5 des Gesundheitsdienstgesetzes (GDG) vom 10. Mai 2022
(GVBI. S. 182, BayRS 2120-12-G), das zuletzt durch Art. 12a Abs. 2 des Gesetzes vom
25. Juli 2025 (GVBI. S. 246) geandert worden ist, wird die Angabe ,und bei weiteren
schulischen Impfberatungen” gestrichen.

§4
Anderung der Schulgesundheitspflegeverordnung

§ 10 Abs. 1 der Schulgesundheitspflegeverordnung (SchulgespflV) vom 20. De-
zember 2008 (GVBI. 2009 S. 10, BayRS 2126-3-2-G), die zuletzt durch § 1 Abs. 43 der
Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBI. S. 98) geandert worden ist, wird wie folgt gefasst:

»(1) Die unteren Behdrden fur Gesundheit, Veterindrwesen, Erndhrung und Ver-
braucherschutz fihren jahrgangsweise im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung
nach den 88 6 und 7 Impfberatungen und Erhebungen zu Impfraten durch.”

§5
Anderung der Zustandigkeitsverordnung im Bauwesen

8§ 5 der Zustandigkeitsverordnung im Bauwesen (ZustVBau) vom 5. Juli 1994
(GVBI. S. 573, BayRS 2130-3-B), die zuletzt durch § 2 der Verordnung vom 18. Juni
2025 (GVBI. S. 229) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. In Abs. 1 wird die Angabe ,Nr. 1 gestrichen.

1 Notifiziert gemalf der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Européischen Parlaments und des Rates vom

9. September 2015 Uber ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und
der Vorschriften fir die Dienste der Informationsgesellschaft (ABI. L 241 vom 17.9.2015, S. 1).
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2.

Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehérde im Sinn von Art. 83 Abs. 9
BayBO sind den Stadten Pfaffenhofen a.d.llm und Waldsassen tbertragen.*

§6
Anderung der Bayerischen Bauordnung
Die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom

14. August 2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch die §8 4 und 5 des
Gesetzes vom 25. Juli 2025 (GVBI. S. 254) geéndert worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

4,

Art. 2 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 wird wie folgt gefasst:
»4. Gebaudeklasse 4:
Gebaude mit einer H6he bis zu 13 m und
a) Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr als 400 m? oder

b) Teilen von Nutzungseinheiten, die durch Auen- oder Trennwénde
nach Art. 27 Abs. 2 Nr. 1 begrenzt sind und tUber von anderen Teilen
unabhéngige Rettungswege nach Art. 31 Abs. 1 verfigen, mit jeweils
nicht mehr als 400 m2,“,

b) In Abs. 4 Nr. 21 wird die Angabe ,19“ durch die Angabe ,20“ ersetzt.
Art. 20 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

L2Wenn Gefahren im Sinne des Art. 3 Satz 1 nicht zu erwarten sind, kann die
oberste Bauaufsichtsbehdrde im Einzelfall erklaren, dass ihre Zustimmung nicht er-
forderlich ist.”

Art. 53 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 2 wird wie folgt geandert:
aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

~-Das Staatsministerium fir Wohnen, Bau und Verkehr Gibertragt leistungs-
fahigen kreisangehdrigen Gemeinden auf Antrag durch Rechtsverordnung
die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehdérde.*

bb) In Satz 3 wird die Angabe ,Abs. 3 Satz 1 bis 4“ durch die Angabe ,Abs. 3
Satz 1 bis 3“ ersetzt.
cc) Die Satze 5 und 6 werden aufgehoben.
b) Abs. 3 wird wie folgt geéndert:
aa) Satz 4 wird aufgehoben.
bb) Satz 5 wird Satz 4.
Art. 57 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 1 Nr. 12 wird wie folgt gefasst:
»12. folgende Werbeanlagen:
a) Werbeanlagen mit einer Ansichtsflache bis zu 1,5 m2 sowie Waren-
und Geldautomaten,

b) Schilder, die Inhaber und Art gewerblicher Betriebe kennzeichnen
(Hinweisschilder), wenn sie vor Ortsdurchfahrten auf einer einzigen
Tafel zusammengefasst sind,

c) Werbeanlagen an der Statte der Leistung, an und auf Flugplatzen,
Sportanlagen, auf abgegrenzten Versammlungsstatten, Ausstellungs-
und Messegelénden, soweit sie nicht in die freie Landschaft wirken, mit
einer freien Hohe bis zu 10 m,

sowie die damit verbundene Anderung der Nutzung oder der duReren Gestalt
der Anlage, soweit sie in, auf oder an einer bestehenden baulichen Anlage er-
richtet werden,".
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b) In Abs. 4 Nr. 1 wird die Angabe ,0ffentliche-rechtliche” durch die Angabe ,06f-
fentlich-rechtliche” ersetzt.

In Art. 58 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 wird die Angabe ,Abs. 3 Satz 5 durch die Angabe
LAbs. 2 Satz 5* ersetzt.

In Art. 67 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe ,Nr. 3 oder 4 VwGO* durch die Angabe
,Nr. 3 oder Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwWGO)“ ersetzt.

In Art. 82 Abs. 5 Nr. 1 wird die Angabe ,Art. 14“ durch die Angabe ,Art. 16“ ersetzt.
Dem Art. 83 wird folgender Abs. 9 angeflgt:

»(9) Eine bis zum Ablauf des ...[einzusetzen: Datum des Tages vor dem In-
krafttreten nach § 76 Satz 1] erfolgte Ubertragung von Aufgaben der unteren Bau-
aufsichtsbehtérde geman Art. 53 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 in der am ...[einzusetzen: Da-
tum des Tages vor dem Inkrafttreten nach 8 76 Satz 1] geltenden Fassung gilt
bis zum Ablauf des ...[einzusetzen: Datum funf Jahre nach dem Inkrafttreten
nach § 76 Satz 1] fort. 2Art. 53 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 2In den Fallen
des Satzes 1 ist Art. 53 Abs. 2 Satz 5 und 6 in der am ...[einzusetzen: Datum des
Tages vor dem Inkrafttreten nach § 76 Satz 1] geltenden Fassung weiter anzu-
wenden.*

87
Anderung des Bayerischen Landesplanungsgesetzes
Das Bayerische Landesplanungsgesetz (BayLplG) vom 25. Juni 2012 (GVBI.

S. 254, BayRS 230-1-W), das zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 23. Juli 2024 (GVBI.
S. 257) geandert worden ist, wird wie folgt geéndert:

1.

2.

Art. 2 wird wie folgt geandert:
a) In Nr. 2 wird die Angabe ,Art. 17“ durch die Angabe ,Art. 19 ersetzt.

b) In Nr. 4 wird die Angabe ,des Raumordnungsverfahrens® durch die Angabe ,der
Raumvertraglichkeitsprifung“ ersetzt.

c) Nach Nr. 4 wird folgende Nr. 5 eingeflgt:
,9. in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung:

Ziele der Raumordnung, die in einem Planentwurf enthalten sind, fir den
ein Beteiligungsverfahren eingeleitet wurde;".

d) Die bisherigen Nrn. 5 und 6 werden die Nrn. 6 und 7.

e) Die bisherige Nr. 7 wird Nr. 8 und die Angabe ,Art. 19 und 21“ durch die Angabe
JArt. 14 und 15 ersetzt.

f) Die bisherige Nr. 8 wird Nr. 9.
Art. 4 wird wie folgt gefasst:
JArt. 4
Zielabweichungsverfahren

(1) st in einem Planungs- oder Genehmigungsverfahren ein ZielverstoR3 fest-
gestellt, soll die zustandige Behodrde im Einzelfall in einem besonderen Verfahren
einem Antrag auf Abweichung von einem Ziel der Raumordnung stattgeben, wenn
die Abweichung unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist und die
Grundziige der Planung nicht bertihrt werden. 2Die fachlich berthrten 6ffentlichen
Stellen der entsprechenden Verwaltungsstufe, die betroffenen Gemeinden und Re-
gionalen Planungsverbénde sind anzuhéren. Darlber hinaus ist im Falle der bean-
tragten Abweichung ausschliel3lich von einem in einem Regionalplan festgelegten
Ziel der Raumordnung das Einvernehmen des betroffenen Regionalen Planungs-
verbands erforderlich. 4im Ubrigen gelten die Bestimmungen des Bayerischen Ver-
waltungsverfahrensgesetzes (BayVwV{G).

(2) *zustandig fur die Entscheidung Uber die Abweichung ausschlief3lich von
einem in einem Regionalplan festgelegten Ziel der Raumordnung ist die héhere
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Landesplanungsbehérde, in deren Zustandigkeitsbereich sich der Regionale Pla-
nungsverband befindet, im Ubrigen die oberste Landesplanungsbehdérde. 2Antrags-
befugt sind 6ffentliche Stellen und Personen des Privatrechts, die gemaf Art. 3 die
Ziele der Raumordnung zu beachten haben. 2Darliber hinaus sind auch antragsbe-
fugt Personen des Privatrechts, deren beantragtes Vorhaben der Planfeststellung
oder der Genehmigung mit der Rechtswirkung der Planfeststellung bedarf oder de-
ren beantragtes Vorhaben nach Art. 3 Abs. 2 zu beurteilen ist.”

3. Art. 8 wird wie folgt geandert:
a) Dem Abs. 1 wird folgender Satz 4 angeflgt:

,"Das Recht des jeweiligen Mitglieds, die Aufgabe selbst wahrzunehmen, bleibt
hiervon unberthrt, soweit dies der Aufgabenwahrnehmung des Regionalen Pla-
nungsverbands nicht widerspricht.”

b) In Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe ,Art. 19“ durch die Angabe ,Art. 14“ ersetzt.
4. Art. 9 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 1 wird wie folgt geandert:
aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

»’Einer Genehmigung der Verbandssatzung durch die héhere Landespla-
nungsbehdrde geman Art. 20 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes uber die kommu-
nale Zusammenarbeit (KommZG) bedarf es nicht.”

bb) Die folgenden Satze 3 und 4 werden angefligt:

,>Eine Wahrnehmung von Aufgaben und Befugnissen nach Art. 8 Abs. 1
Satz 3 setzt eine entsprechende Regelung in der Verbandssatzung voraus.
4Eine Umlagepflicht einzelner Verbandsmitglieder zur Finanzierung dieser
Wahrnehmung setzt deren Einverstandnis zur entsprechenden Anderung
der Verbandssatzung voraus.”

b) Abs. 2 wird aufgehoben.
c) Abs. 3 wird Abs. 2.

5. In Art. 10 Abs. 2 Satz 11 wird die Angabe ,des Gesetzes Uber die kommunale Zu-
sammenarbeit (KommZG)“ durch die Angabe ,KommZG* ersetzt.

6. Art. 12 wird wie folgt geandert:
a) Der Uberschrift wird die Angabe , , Verordnungsermachtigung“ angefiigt.

b) In Satz 2 wird die Angabe ,wird durch Rechtsverordnung der Staatsregierung
bestimmt® durch die Angabe ,regelt die oberste Landesplanungsbehdérde durch
Rechtsverordnung“ ersetzt.

7. Art. 13 wird wie folgt gefasst:
JArt. 13
Landesplanungsbeirat, Verordnungserméachtigung

1Bei der obersten Landesplanungsbehorde besteht ein Landesplanungsbeirat,
der diese durch Gutachten, Anregungen und Empfehlungen unterstiitzt. 2Den Vor-
sitz fuhrt die oberste Landesplanungsbehérde. 2Das Néhere regelt die oberste Lan-
desplanungsbehérde durch Rechtsverordnung.*

8. Nach Art. 13 werden die folgenden Art. 14 und 15 eingeflgt:
JArt. 14
Landesentwicklungsprogramm, Verordnungserméachtigung

(1) *Das Landesentwicklungsprogramm legt die Grundziige der anzustreben-
den raumlichen Ordnung und Entwicklung des Staatsgebiets fest. 2Insoweit kdnnen
auch fir tiberregionale Teilrdume besondere Festlegungen getroffen werden. 3Fest-
legungen zu einzelnen Planungen und MalRnahmen kénnen in das Landesentwick-
lungsprogramm aufgenommen werden, wenn die Planungen und Maflinahmen fur
das ganze Staatsgebiet oder grof3ere Teile desselben raumbedeutsam sind.
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(2) Das Landesentwicklungsprogramm darf enthalten

1. die Einteilung des Staatsgebiets in Regionen,

2. die Festlegung der Zentralen Orte sowie Vorgaben firr deren Sicherung und
Entwicklung hinsichtlich ihrer zentraltrtlichen Aufgaben sowie Vorgaben fir die
Bestimmung der Zentralen Orte der Grundversorgung; Art. 15 Abs. 2 Nr. 1
bleibt unberuhrt,

3. die Gebiete, die hinsichtlich ihrer Problemlage, ihres Ordnungsbedarfs und ihrer
angestrebten Entwicklung einheitlich zu behandeln sind (Gebietskategorien),
sowie die entsprechend ihrer jeweiligen Eigenart erforderlichen Gibergeordneten
Festlegungen und

4. landesweit raumbedeutsame Festlegungen.

(3) !Das Landesentwicklungsprogramm wird von der obersten Landesplanungs-
behorde ausgearbeitet. 2Die im Landesentwicklungsprogramm enthaltenen Festle-
gungen werden von der Staatsregierung mit Zustimmung des Landtags als Rechts-
verordnung beschlossen.

Art. 15
Regionalplane
(1) *Regionalplane sind aus dem Landesentwicklungsprogramm zu entwickeln.
2Sje legen unter Beachtung der im Landesentwicklungsprogramm festgelegten

Ziele der Raumordnung die anzustrebende raumliche Ordnung und Entwicklung ei-
ner Region fest.

(2) Regionalpléne dirfen enthalten

1. die Festlegung der Zentralen Orte der Grundversorgung sowie Vorgaben fir
deren Sicherung und Entwicklung hinsichtlich ihrer zentralortlichen Aufgaben,

2. Festlegungen zu den Gebietskategorien und
3. regionsweit raumbedeutsame Festlegungen.

(3) 'Regionalplane werden von den zusténdigen Regionalen Planungsverban-
den ausgearbeitet und die in ihnen enthaltenen Festlegungen von den Regionalen
Planungsverbédnden im Einvernehmen mit der zustadndigen hdheren Landespla-
nungsbehoérde als Rechtsverordnung beschlossen. 2Das Einvernehmen beschrénkt
sich auf die formelle und materielle Rechtmafigkeit des Regionalplans.*

Der bisherige Art. 14 wird Art. 16 und Abs. 2 wie folgt geandert:
a) Satz 2 wird aufgehoben.

b) Satz 3 wird Satz 2.

c) Die folgenden Sétze 3 bis 5 werden angefigt:

,JEin oder mehrere Ausschlussgebiete dirfen nur in Zusammenhang mit einem
oder mehreren Vorranggebieten und nur festgelegt werden, wenn der jeweiligen
Nutzung oder Funktion substanziell Raum verschafft wird. “Diese Festlegungen
missen auf der Grundlage eines gesamtrdumlichen Planungskonzepts erfol-
gen. 5Dabei ist eine systematische Unterscheidung, ob der Ausschluss aus tat-
séachlichen, rechtlichen oder planerischen Griinden erfolgt, nicht erforderlich.*

Der bisherige Art. 15 wird Art. 17 und wie folgt geandert:
a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:
JArt. 17
Umweltpriifung®.
b) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Bei der Aufstellung von Raumordnungsplanen ist eine Umweltprifung
durchzufiihren, wenn sie aufgrund anderer Vorschriften erforderlich ist, und als ge-
sonderter Bestandteil des Begriindungsentwurfs friihzeitig ein Umweltbericht zu er-
stellen.”
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c) In Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 wird die Angabe ,unter Beteiligung“ durch die Angabe
»nach Anhérung“ ersetzt.

d) Abs. 4 wird wie folgt geéndert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe ,kann® durch die Angabe ,soll“ ersetzt und die
Angabe ,unter Berucksichtigung® wird gestrichen.

bb) In Satz 2 wird die Angabe ,unter Beteiligung“ durch die Angabe ,nach An-
horung® ersetzt.

e) In Abs. 5 wird die Angabe ,kann“ durch die Angabe ,soll” ersetzt.
Der bisherige Art. 16 wird Art. 18 und wie folgt gefasst:
JArt. 18
Beteiligungsverfahren

(1) lm Rahmen der Aufstellung von Raumordnungsplénen erhalten die Offent-
lichkeit und die offentlichen Stellen Gelegenheit zur Stellungnahme. 2Dazu wird der
Entwurf des Raumordnungsplans fur sechs Wochen (Veroffentlichungsfrist) im In-
ternet veroffentlicht. 3Die Frist kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ange-
messen verléangert oder verkirzt werden. “Auf Anfrage soll eine alternative Zu-
gangsmaoglichkeit zur Verfiigung gestellt werden. 5Dies sowie die Internetadresse,
die Veroffentlichungsfrist und die Stelle, bei der die Gelegenheit besteht, elektro-
nisch oder bei Bedarf schriftlich bis zum Ende der Veréffentlichungsfrist Stellung zu
nehmen, sind vorher ortsiblich bekannt zu machen. 6Zudem ist in der Bekanntma-
chung darauf hinzuweisen, dass alle Stellungnahmen mit Ablauf der Veroéffentli-
chungsfrist ausgeschlossen sind, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln
beruhen. "Rechtsanspriiche werden durch die Beteiligung nicht begriindet.

(2) 1Zeitgleich zum Verfahren nach Abs. 1 ist folgenden Stellen elektronisch Ge-
legenheit zur Abgabe einer ausschliel3lich elektronischen Stellungnahme zu geben:

1. die offentlichen Stellen und die in Art. 3 Abs. 1 Satz 2 genannten Personen des
Privatrechts, fur die eine Beachtenspflicht begriindet werden soll,

2. nach Naturschutzrecht im Freistaat Bayern anerkannte Vereine, soweit sie in
ihrem satzungsgemafen Aufgabenbereich berihrt sind,

3. die betroffenen Wirtschafts-, Land- und Forstwirtschafts- sowie Sozialverbande,

4. die zustandige Stelle des benachbarten Landes, soweit sich die Durchfuhrung
des Raumordnungsplans im dortigen Gebiet auswirken kann,

5. die zustandige Stelle des Nachbarstaates nach den Grundsatzen der Gegen-
seitigkeit und Gleichwertigkeit, soweit die Durchfiihrung eines Raumordnungs-
plans dort erhebliche Auswirkungen haben kann; bei erheblichen Umweltaus-
wirkungen zusétzlich nach den 88 60 und 61 des Gesetzes Uber die Umwelt-
vertraglichkeitsprifung (UVPG).

2Fur das Verfahren gilt Abs. 1 entsprechend. 3Zum Entwurf des Landesentwick-
lungsprogramms ist zusatzlich auch den kommunalen Spitzenverbédnden im Frei-
staat Bayern elektronisch Gelegenheit zur Abgabe einer ausschlie3lich elektroni-
schen Stellungnahme zu geben.

(3) Die oberste Landesplanungsbehdrde ist fur das Beteiligungsverfahren zum
Landesentwicklungsprogramm, der Regionale Planungsverband fur das Beteili-
gungsverfahren zum Regionalplan zustéandig. 2Ilm Rahmen des Beteiligungsverfah-
rens zum Regionalplan erfolgt die Bekanntmachung nach Abs. 1 Satz 5 durch die
regional betroffenen héheren Landesplanungsbehdrden, Landratsdmter und kreis-
freien Gemeinden.

(4) 'Bei einer geringfuigigen Anderung eines Raumordnungsplans soll die Betei-
ligung auf die von der Anderung in ihren Belangen beriihrte Offentlichkeit und auf
die von der Anderung in ihren Belangen beriihrten 6ffentlichen Stellen beschrankt
werden, wenn die Anderung voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkun-
gen gemal dem Umweltbericht nach Art. 17 haben wird und keine erhebliche Aus-
wirkung auf Dritte zu erwarten ist. 2FUr das Beteiligungsverfahren gelten die Abs. 1
und 2 Satz 1 Nr. 1 und Satz 3 entsprechend.
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14.
15.

(5) 'Wird der Entwurf des Raumordnungsplans nach Durchfiihrung des Beteili-
gungsverfahrens nach den Abs. 1 bis 4 geéndert, ist dieses Verfahren erneut durch-
zufiihren. 2Stellungnahmen diirfen nur zu den Anderungen abgegeben werden. 3Die
Veroffentlichungsfrist soll angemessen verkiirzt werden. “Die Beteiligung soll auf
die von der Anderung in ihren Belangen beriihrte Offentlichkeit und auf die von der
Anderung in ihren Belangen beriihrten o6ffentlichen Stellen beschrankt werden.
5Werden durch die Anderungen keine neuen Beachtenspflichten eingefiihrt oder
keine bestehenden verstarkt und die Grundzlige der Planung nicht berthrt, kann
von einem erneuten Beteiligungsverfahren abgesehen werden.

(6) 'Raumordnungspléne benachbarter Planungsraume innerhalb des Bundes-
gebiets sind aufeinander abzustimmen. 2Wird der Entwurf eines auBerbayerischen
Raumordnungsplans mit der obersten Landesplanungsbehdrde oder einem Regio-
nalen Planungsverband abgestimmt, beteiligen die héheren Landesplanungsbehor-
den, in deren Zusténdigkeitsbereich Auswirkungen dieses Raumordnungsplans zu
erwarten sind, die Offentlichkeit gemaR Abs. 1 entsprechend, soweit Vorgaben der
auBBerbayerischen Stelle nicht entgegenstehen. 3In der Bekanntmachung ist darauf
hinzuweisen, dass die Moglichkeit zur Stellungnahme gegentiber der Stelle, mit der
der auBerbayerische Raumordnungsplan abgestimmt wird, besteht. “Soweit auch
die im Rahmen der Umweltpriifung erstellten Unterlagen tbermittelt worden sind,
ist den in Art. 17 Abs. 3 genannten Behodrden innerhalb einer angemessenen Frist
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.”

Der bisherige Art. 17 wird Art. 19 und wie folgt geandert:

a) In Satz 1 Halbsatz 1 wird die Angabe ,die Belange® durch die Angabe ,diese”
ersetzt.

b) Satz 2 wird wie folgt geé&ndert:

aa) In Nr. 1 werden die Angabe ,Art. 20“ durch die Angabe ,Art. 14“ sowie die
Angabe ,Art. 22 durch die Angabe ,Art. 15“ ersetzt.

bb) In Nr. 2 wird die Angabe ,Art. 15“ durch die Angabe ,Art. 17 ersetzt.
cc) In Nr. 3 wird die Angabe ,Art. 16“ durch die Angabe ,Art. 18“ ersetzt.
Der bisherige Art. 18 wird Art. 20 und wie folgt gefasst:
JArt. 20
Bekanntmachung und Einstellung ins Internet

(1) Das Landesentwicklungsprogramm wird durch die Staatsregierung, der Re-
gionalplan durch die zustandige hohere Landesplanungsbehorde bekanntgemacht.

(2) *Ab dem Tag des Inkrafttretens ist das Landesentwicklungsprogramm von
der obersten Landesplanungsbehérde, der Regionalplan von den regional betroffe-
nen héheren Landesplanungsbehérden zusatzlich mit der Begriindung zu den Fest-
legungen ins Internet einzustellen und zur Einsichtnahme vorzuhalten. ?Hierauf ist
im jeweiligen Veroffentlichungsblatt hinzuweisen. 2Die Begriindung des Raumord-
nungsplans enthalt auch

1. eine zusammenfassende Erklarung,
a) wie Umwelterwagungen in den Raumordnungsplan einbezogen wurden,

b) wie der nach Art. 17 erstellte Umweltbericht, die Ergebnisse der Beteili-
gungsverfahren nach Art. 18 sowie die gepruften Alternativen in der Abwa-
gung beriicksichtigt wurden und

2. eine Zusammenstellung der MaRnahmen, die fur eine Uberwachung erheblicher
Umweltauswirkungen bei der Verwirklichung des Raumordnungsplans durchge-
fuhrt werden sollen.”

Die bisherigen Art. 19 bis 22 werden aufgehoben.
Art. 23 wird Art. 21 und wie folgt geandert:
a) Abs. 1 wird wie folgt geéndert:

aa) In Nr. 1 werden die Angabe ,Art. 16“ durch die Angabe ,Art. 18“ sowie die
Angabe ,einzelne Personen oder offentliche Stellen nicht beteiligt worden
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b)

d)

e)

f)

sind oder eine grenziiberschreitende Beteiligung fehlerhaft erfolgt ist* durch
die Angabe ,Einzelne der nach Art. 18 Abs. 2 zu Beteiligenden nicht oder
fehlerhaft beteiligt worden sind“ ersetzt.

bb) Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

»2. die Vorschrift des Art. 16 Abs. 4 Uber die Begriindung der Festlegungen
im Raumordnungsplan sowie in seinen Entwurfen verletzt worden ist;
dabei ist unbeachtlich, wenn die Begriindung unvollsténdig ist; oder”.

Abs. 2 wird wie folgt gedndert:

aa) Nr. 1 wird aufgehoben.

bb) In Nr. 2 wird die Angabe ,2.“ gestrichen.

Abs. 3 wird wie folgt geéndert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe ,Art. 17 durch die Angabe ,Art. 19 ersetzt.
bb) Folgender Satz 3 wird angefgt:

~Werden in einem Raumordnungsplan ein oder mehrere Ausschlussge-
biete in Zusammenhang mit einem oder mehreren Vorranggebieten fehler-
haft festgelegt, bleibt der Raumordnungsplan im Ubrigen wirksam, sofern
der vorrangigen Nutzung oder Funktion durch die Ubrigen Vorranggebiete
substanziell Raum verschafft wird.”

Abs. 4 wird wie folgt geéndert:

aa) Im Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe ,Art. 15 durch die Angabe ,Art. 17¢
ersetzt.

bb) In Nr. 1 wird die Angabe ,Art. 15" durch die Angabe ,Art. 17“ sowie die An-
gabe ,Art. 18 durch die Angabe ,Art. 20 Abs. 2“ ersetzt.

cc) In Nr. 2 wird die Angabe ,Art. 15 jeweils durch die Angabe ,Art. 17 ersetzt.
Abs. 5 Satz 1 wird wie folgt geandert:

aa) Im Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe ,eines Jahres” durch die Angabe ,von
sechs Monaten” ersetzt.

bb) Nr. 2 wird aufgehoben.

cc) Nr. 3 wird Nr. 2 und die Angabe ,nach Abs. 3 beachtliche Mangel* wird
durch die Angabe ,ein nach Abs. 3 beachtlicher Mangel“ ersetzt.

dd) Nr. 4 wird Nr. 3.
Abs. 7 wird aufgehoben.

Die Art. 24 und 25 werden die Art. 22 und 23 und wie folgt gefasst:

JArt. 22
Gegenstand einer Raumvertraglichkeitsprifung, Zustandigkeit
(1) *Vorhaben von erheblicher tberdrtlicher Raumbedeutsamkeit sind vor Ent-

scheidung Uber die Zulassigkeit auf inre Raumvertraglichkeit zu prifen, es sei denn,
die hohere Landesplanungsbehorde sieht hiervon ab. 2Die Raumvertraglichkeits-
priufung beinhaltet

1.

die Prufung der raumbedeutsamen Auswirkungen des Vorhabens unter Gberort-
lichen Gesichtspunkten, insbesondere auf die Wirtschafts-, Siedlungs-, Infra-
und Freiraumstruktur sowie die Ubereinstimmung mit den Erfordernissen der
Raumordnung und der Abstimmung mit anderen raumbedeutsamen Planungen
und MaRRnahmen,

die Prufung der vom Vorhabentrager eingebrachten ernsthaft in Betracht kom-
menden Alternativen und

die Uberschlagige Prufung Uberortlich raumbedeutsamer Belange des Umwelt-
schutzes im Hinblick auf die Auswirkungen des Vorhabens auf Schutzguter
nach 8 2 Abs. 1 UVPG unter Bericksichtigung der Kriterien nach Anlage 3
UVPG.
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SRaumvertraglichkeitsprifungen werden ausschlielich im 6ffentlichen Interesse
durchgefunhrt.

(2) 'zZustandig fur die Raumvertraglichkeitspriifung ist die héhere Landespla-
nungsbehorde, in deren ortlichen Zustandigkeitsbereich das Vorhaben liegt. 2Die
oberste Landesplanungsbehoérde kann bei Vorhaben, von denen mehrere hdhere
Landesplanungsbehérden betroffen werden, eine von ihnen fur zustandig erklaren.
3Diese entscheidet im Benehmen mit den Ubrigen betroffenen héheren Landespla-
nungsbehoérden.

Art. 23
Durchfiihrung und Abschluss einer Raumvertraglichkeitsprifung

(1) ‘Der Vorhabentrager legt der héheren Landesplanungsbehérde in einem
elektronischen Format die Unterlagen vor, die notwendig sind, um (ber die Erfor-
derlichkeit einer Raumvertraglichkeitspriifung entscheiden zu kdnnen. 2Die héhere
Landesplanungsbehérde prift die eingereichten Unterlagen und entscheidet inner-
halb von vier Wochen Uber die Erforderlichkeit einer Raumvertraglichkeitsprifung
oder einer vereinfachten Raumvertraglichkeitspriifung. 3Von einer Raumvertraglich-
keitsprufung soll abgesehen werden, wenn das Vorhaben

1. Zielen der Raumordnung offensichtlich entspricht oder widerspricht oder

2. den Festsetzungen eines den Zielen der Raumordnung angepassten Bebau-
ungsplans nach 8 12 oder 8§ 30 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) ent-
spricht oder widerspricht und sich die Zulassigkeit des Vorhabens nicht nach
einem Planfeststellungsverfahren oder einem sonstigen Verfahren mit den
Rechtswirkungen der Planfeststellung bestimmt.

4Bei Vorhaben von offentlichen Stellen des Bundes, von anderen 6ffentlichen Stel-
len, die im Auftrag des Bundes tatig sind, sowie von Personen des Privatrechts nach
§ 5 Abs. 1 ROG entscheidet die h6here Landesplanungsbehérde im Benehmen mit
der zusténdigen Stelle oder Person uber die Erforderlichkeit der Raumvertraglich-
keitsprufung.

(2) 'Wird eine Raumvertraglichkeitsprifung durchgeftuhrt, sind die fiir eine Be-
wertung der Uberértlichen raumbedeutsamen Auswirkungen des Vorhabens nach
Art. 22 Abs. 1 Satz 2 erforderlichen Unterlagen vom Vorhabentrager bei der héhe-
ren Landesplanungsbehdrde einzureichen. 2Soll eine vereinfachte Raumvertrag-
lichkeitsprifung durchgefihrt werden, sind die erforderlichen Unterlagen, die fur das
Tragerverfahren notwendig sind, vom Vorhabentrager auch bei der hoheren Lan-
desplanungsbehérde vorzulegen. 3Bei Vorhaben der Verteidigung entscheidet das
hierfir zustandige Bundesministerium oder die von ihm bestimmte Stelle, bei Vor-
haben des Zivilschutzes die zustandige Stelle Giber Art und Umfang der Angaben
fur das Vorhaben.

(3) {Im Rahmen der Raumvertraglichkeitsprifung erhalten die Offentlichkeit und
die ¢ffentlichen Stellen die Moglichkeit zur Stellungnahme. 2Dazu werden die Un-
terlagen fur vier Wochen (Verdoffentlichungsfrist) im Internet verdffentlicht; die Frist
kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes angemessen verlangert werden. 3Auf
Anfrage soll eine alternative Zugangsmaglichkeit zur Verfligung gestellt werden.
4Dies sowie die Internetadresse, die Veroffentlichungsfrist und die Stelle, bei der die
Gelegenheit besteht, elektronisch oder bei Bedarf schriftlich bis zum Ende der Ver-
offentlichungsfrist Stellung zu nehmen, sind vorher ortstiblich bekannt zu machen.
5Zudem ist in der Bekanntmachung darauf hinzuweisen, dass alle Stellungnahmen
mit Ablauf der Veroffentlichungsfrist fir dieses Verfahren ausgeschlossen sind, die
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. ®Rechtsanspriiche werden
durch die Beteiligung nicht begriindet. "Der Vorhabentrager hat Anspruch darauf,
dass seine Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse nicht unbefugt offenbart werden.
8Gleiches gilt fir Bund und Lander, wenn Anhaltspunkte daflr bestehen, dass be-
stimmte Angaben fiir die Interessen des Bundes oder des Landes nachteilig sein
konnen oder diese nach einem Gesetz oder ihrem Wesen nach geheim gehalten
werden missen. °Die hohere Landesplanungsbehdrde kann jedoch die Vorlage von
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19.

aussagekraftigen Unterlagen verlangen, die das Vorhaben und dessen Auswirkun-
gen ohne Preisgabe von Geheimnissen beschreiben. 1°Bei Vorhaben der Verteidi-
gung oder des Zivilschutzes kdnnen auf Verlangen der in Abs. 2 Satz 3 genannten
Stellen die Beteiligung der Offentlichkeit einschrankt oder ausgeschlossen werden.

(4) 1Zeitgleich zum Verfahren nach Abs. 3 ist folgenden Stellen elektronisch Ge-
legenheit zur Abgabe einer ausschlief3lich elektronischen Stellungnahme zu geben:

1. offentliche Stellen und sonstige Planungstrager, die von dem Vorhaben berthrt
sind,

2. nach Naturschutzrecht im Freistaat Bayern anerkannte Vereine, soweit sie in
ihrem satzungsgemafen Aufgabenbereich berihrt sind,

3. die betroffenen Wirtschafts-, Land- und Forstwirtschafts- sowie Sozialverbande,

4. die zusténdige Stelle des benachbarten Landes, soweit sich das Vorhaben im
dortigen Gebiet auswirken kann,

5. die zusténdige Stelle des Nachbarstaates, soweit sich das Vorhaben im dorti-
gen Gebiet erheblich auswirken kann, nach den Grundséatzen der Gegenseitig-
keit und Gleichwertigkeit.

2Abs. 3 gilt entsprechend.

(5) Die Beteiligung gemaR den Abs. 3 und 4 kann auch dadurch erfolgen, dass
die héhere Landesplanungsbehdrde die in einem anderen Verfahren abgegebenen
Stellungnahmen einschlieBlich der AuRerungen der Offentlichkeit, die fiir eine
Raumvertraglichkeitsprifung erheblich sind, heranzieht (vereinfachte Raumvertrag-
lichkeitsprifung).

(6) 1Die hohere Landesplanungsbehdrde schlieRt die Raumvertraglichkeitspri-
fung innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Eingang der vollstandigen Un-
terlagen, bei einer vereinfachten Raumvertraglichkeitsprifung innerhalb einer Frist
von drei Monaten nach Eingang der in dem anderen Verfahren abgegebenen Stel-
lungnahmen einschlieRlich der AuRerungen der Offentlichkeit, mit einer landespla-
nerischen Beurteilung in Form einer gutachterlichen Stellungnahme ab und Uber-
mittelt diese dem Vorhabentrager und im Fall der vereinfachten Raumvertraglich-
keitspriifung auch der fiir das andere Verfahren zustandigen Behorde. 2Erfolgt keine
Ubermittlung innerhalb der Frist nach Satz 1, kann die Entscheidung (ber die Zu-
lassigkeit des Vorhabens herbeigefuhrt werden. 3In diesem Fall soll die hthere Lan-
desplanungsbehérde die Raumvertraglichkeitspriifung ziigig abschlieBen und der
zustandigen Behorde sowie dem Vorhabentrager ihre landesplanerische Beurtei-
lung zuleiten. “Die landesplanerische Beurteilung wird im Internet veroffentlicht. *Die
Verdffentlichung ist bekanntzumachen. ®Die zustandige Behérde soll die Erkennt-
nisse aus der Raumvertraglichkeitsprifung nutzen und die landesplanerische Beur-
teilung auf Grundlage des Art. 3 Abs. 1 Satz 1 in ihre Entscheidung einbeziehen.

(7) Das Ergebnis der Raumvertraglichkeitsprifung kann nur im Rahmen des
Rechtsbehelfsverfahrens gegen die im nachfolgenden Verfahren getroffene Ent-
scheidung Uberpruft werden.*

Art. 26 wird aufgehoben.
Art. 27 wird Art. 24 und wie folgt gefasst:
JArt. 24
Landesplanerische Stellungnahme

Wird keine Raumvertraglichkeitsprifung durchgefihrt, gibt die héhere Landes-
planungsbehérde im Rahmen einer fachrechtlichen Behdrdenbeteiligung eine lan-
desplanerische Stellungnahme ab.”

Art. 28 wird Art. 25 und wie folgt geandert:

a) In Abs. 1 werden die Angabe ,oberste Landesplanungsbehérde kann® durch die
Angabe ,Landesplanungsbehérden kénnen® ersetzt sowie nach der Angabe
JArt. 3“ die Angabe ,Abs. 1“ und nach der Angabe ,6ffentlichen Stellen“ die An-
gabe ,und Personen des Privatrechts® eingefligt.
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20.
21.

22.
23.

24,

25.

26.

b) Abs. 2 wird wie folgt gedndert:

aa) Der Wortlaut wird Satz 1, die Angabe ,oberste Landesplanungsbehérde
kann“ wird durch die Angabe ,Landesplanungsbehérden kdnnen* ersetzt,
nach der Angabe ,Art. 3“ wird die Angabe ,Abs. 1“ und nach der Angabe
Loffentlichen Stellen” wird die Angabe ,und Personen des Privatrechts bis
zu zwei Jahren* eingefiigt.

bb) Folgender Satz 2 wird angefgt:
,2Die Untersagung kann um ein weiteres Jahr verlangert werden."
c) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) 1Zustandig fur die Untersagung bei ausschliellich in einem Regional-
plan festgelegten oder in Aufstellung befindlichen Zielen der Raumordnung ist
die héhere Landesplanungsbehdrde, in deren Zustandigkeitsbereich sich der
Regionale Planungsverband befindet. 2im Ubrigen ist die oberste Landespla-
nungsbehérde zustandig.”

d) Abs. 4 wird wie folgt geandert:

aa) Der Wortlaut wird Satz 1.

bb) Folgender Satz 2 wird angeflgt:

,2Der Trager der zu untersagenden Planung oder Manahme ist zu horen.*
e) Die Abs. 5 und 6 werden aufgehoben.
f) Die Abs. 7 und 8 werden die Abs. 5 und 6.
Art. 29 wird Art. 26.
Art. 30 wird Art. 27 und wie folgt gefasst:
JArt. 27
Mitteilungs- und Auskunftspflicht, Verwertung

Die in Art. 3 Abs. 1 genannten 6ffentlichen Stellen des Freistaates Bayern und
Personen des Privatrechts sind zu unverziglicher Mitteilung von raumbedeutsamen
Planungen und MalRnahmen gegeniber den betroffenen hoheren Landesplanungs-
behorden verpflichtet. 2Die sonstigen privaten Planungstrager sind verpflichtet, den
Landesplanungsbehdérden auf Verlangen Auskunft Gber raumbedeutsame Planun-
gen und MaBnahmen zu erteilen. 3Die Landesplanungsbehdrden verwerten Infor-
mationen im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung, insbesondere zur Raumbe-
obachtung.”

Die Art. 31 und 32 werden aufgehoben.
Art. 33 wird Art. 28 und Abs. 1 wie folgt gefasst:

»(1) 1Die oberste Landesplanungsbehdrde kann verlangen, dass die Gemein-
den ihre rechtswirksamen Bauleitplane an die Ziele der Raumordnung anpassen.
2Bei Anpassung ausschlie3lich an Ziele eines Regionalplans ist die hthere Landes-
planungsbehdérde zustandig.”

Art. 34 wird Art. 29 und in Satz 2 wird die Angabe ,erhebt die oberste Landespla-
nungsbehorde” durch die Angabe ,werden” ersetzt sowie nach der Angabe ,Ausla-
gen® wird die Angabe ,erhoben” eingeflgt.

Die Uberschrift des Teils 7 wird wie folgt gefasst:
Lreil7
Sonderregelungen und Schlussbestimmungen®.
Nach der Uberschrift des Teils 7 werden die folgenden Art. 30 und 31 eingefugt:
HArt. 30
Vorrang des Staatsvertrages

Die Bestimmungen des Staatsvertrags zwischen dem Land Baden-Wirttem-
berg und dem Freistaat Bayern Uber die Zusammenarbeit bei der Landesentwick-
lung und Uber die Regionalplanung in der Region Donau-lller vom 31. Mé&rz 1973
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27.

28.

29.
30.

31.

(GVBI. S. 305, BayRS 01-1-7-W) in der jeweils geltenden Fassung haben Vorrang
vor den Regelungen dieses Gesetzes, soweit die Bestimmungen des Staatsver-
trags von den Regelungen dieses Gesetzes abweichen.

Art. 31
Sonderregelung fur Windenergie an Land

Die Ausweisung von Beschleunigungsgebieten richtet sich nach § 28 ROG in
der am 15. August 2025 geltenden Fassung.”

Art. 35 wird Art. 32 und wie folgt gefasst:
JArt. 32
Unanwendbarkeit des Raumordnungsgesetzes

Das Raumordnungsgesetz findet im sachlichen Anwendungsbereich dieses Ge-
setzes keine Anwendung, soweit dieses Gesetz nichts Abweichendes bestimmt.*

Art. 36 wird Art. 33 und wie folgt gefasst:
JArt. 33
Ubergangsbestimmungen

(1) Verfahren zur Aufstellung von Raumordnungsplanen nach den Art. 14
und 15, fUr die vor dem ...[einzusetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Geset-
zes nach § 76 Satz 1] das Beteiligungsverfahren eingeleitet wurde, werden nach
der am ...[einzusetzen: Datum des Tages vor Inkrafttreten dieses Gesetzes
nach 8§ 76 Satz 1] geltenden Fassung dieses Gesetzes abgeschlossen.

(2) Raumvertraglichkeitsprufungen nach Art. 22, fur die die Unterlagen gemaf
Art. 23 Abs. 2 vor dem ...[einzusetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Geset-
zes nach § 76 Satz 1] bei der zustdndigen Behdrde eingereicht wurden, werden
nach der am ...[einzusetzen: Datum des Tages vor Inkrafttreten dieses Geset-
zes nach § 76 Satz 1] geltenden Fassung dieses Gesetzes abgeschlossen.

(3) Vor dem ...[einzusetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes
nach § 76 Satz 1] beantragte Zielabweichungsverfahren nach Art. 4 werden nach
der am...[einzusetzen: Datum des Tages vor Inkrafttreten dieses Gesetzes
nach 8§ 76 Satz 1] geltenden Fassung dieses Gesetzes abgeschlossen.

(4) *Auf Raumordnungsplane, die vor dem ...[einzusetzen: Datum des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes nach 8§ 76 Satz 1] in Kraft getreten sind, ist Art. 21 in der
am ...[einzusetzen: Datum des Tages vor Datum des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes nach § 76 Satz 1] geltenden Fassung anzuwenden. 2lm Ubrigen findet auf
diese Art. 23 Abs. 2 inder am ...[einzusetzen: Datum des Tages vor Inkrafttreten
dieses Gesetzes nach § 76 Satz 1] geltenden Fassung weiterhin Anwendung.*

Art. 37 wird Art. 34.
Anlage 1 wird wie folgt geandert:

a) Die Angabe ,(zu Art. 15 Abs. 2 Satz 2)* wird durch die Angabe ,(zu Art. 17
Abs. 2 Satz 2)“ ersetzt.

b) In Nr. 2 Satzteil vor Buchst. a wird die Angabe ,Art. 15“ durch die Angabe
JArt. 17“ ersetzt.

In Anlage 2 wird die Angabe ,(zu Art. 15 Abs. 4 Satz 1)“ durch die Angabe ,(zu
Art. 17 Abs. 4 Satz 1)“ ersetzt.

§8
Anderung des Gerichtsverfassungsausfiihrungsgesetzes
Das Gerichtsverfassungsausfiihrungsgesetz (AGGVG) in der in der Bayerischen

Rechtssammlung (BayRS 300-1-1-J) veroffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt
durch 8§ 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2022 (GVBI. S. 714) geandert worden ist,
wird wie folgt geandert:

1.

Die Art. 8 und 29 werden aufgehoben.
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In Art. 32 wird die Angabe ,Girozentrale* gestrichen.

In Art. 34 Satz 1 wird die Angabe ,die Kostenordnung® durch die Angabe ,das Ge-
richts- und Notarkostengesetz (GNotKG)“ ersetzt.

Art. 35 wird wie folgt gefasst:
JArt. 35

Mitteilung an das Nachlassgericht bei Sterbeféllen
aulerhalb des Bundesgebietes

1Einen Sterbefall auRerhalb des Bundesgebietes hat die Gemeinde, in der der
Verstorbene seinen letzten Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthalt hatte, dem
Nachlassgericht ihres Bezirks mitzuteilen, sobald der Tod amtlich bekannt wird. 2Ist
das Nachlassgericht, das die Mitteilung erhalt, nicht zusténdig, hat es die Todesan-
zeige an das zustandige Nachlassgericht abzugeben.*

Die Art. 38, 39, 43 und 51 werden aufgehoben.

In Art. 53 Abs. 1 wird nach der Angabe ,Rechtsverordnung“ die Angabe ,von der
Regelung des 8§ 2 Abs. 3 des Justizaktenaufbewahrungsgesetzes (JAKtAG) Ge-
brauch zu machen und” eingefiigt.

Art. 66 wird wie folgt geandert:

a) Abs. 1 wird aufgehoben.

b) Die Abs. 2 bis 6 werden die Abs. 1 bis 5.
Art. 67 wird wie folgt geandert:

a) Im Wortlaut wird die Angabe ,V* gestrichen.
b) FuRnote ,V* wird aufgehoben.

§9
Anderung des Bayerischen Schlichtungsgesetzes
Art. 5 Abs. 3 des Bayerischen Schlichtungsgesetzes (BaySchlG) vom 25. April

2000 (GVBI. S. 268, BayRS 300-1-5-J), das zuletzt durch 8§ 2 Abs. 15 des Gesetzes
vom 8. April 2013 (GVBI. S. 174) geédndert worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

17.
23.

S.
26.

In Satz 1 wird die Satznummerierung ,'* gestrichen und die Angabe ,Absatzen 1
und 2“ wird durch die Angabe ,,Abs. 1 und 2 sowie die nach Art. 22 des Gerichtsver-
fassungsausfihrungsgesetzes (AGGVG) anerkannten Gutestellen ersetzt.

Satz 2 wird aufgehoben.

§10
Anderung des Bayerischen MaRregelvollzugsgesetzes

Art. 47 Abs. 3 des Bayerischen Malregelvollzugsgesetzes (BayMRVG) vom
Juli 2015 (GVBI. S. 222, BayRS 312-3-A), das zuletzt durch § 11 des Gesetzes vom
Dezember 2022 (GVBI. S. 718) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

In Satz 1 wird die Satznummerierung ,'" gestrichen.
Die Satze 2 und 3 werden aufgehoben.

§11
Anderung des Mittelstandsférderungsgesetzes

Art. 19 des Mittelstandsférderungsgesetzes (MfG) vom 20. Dezember 2007 (GVBI.
926, BayRS 707-1-W), das zuletzt durch 81 Abs. 317 der Verordnung vom
Marz 2019 (GVBI. S. 98) geéndert worden ist, wird aufgehoben.
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§12
Anderung der Bayerischen Gaststattenverordnung

In 81 Abs.1 Satz 2 der Bayerischen Gaststattenverordnung (BayGastV) vom
23. Februar 2016 (GVBI. S. 39, BayRS 7130-1-L), die zuletzt durch 8§ 1 der Verordnung
vom 13. Mai 2025 (GVBI. S. 139) geandert worden ist, wird die Angabe ,Art. 53 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1 der Bayerischen Bauordnung“ durch die Angabe ,Art. 53 Abs. 2 Satz 1 der
Bayerischen Bauordnung (BayBO)“ ersetzt.

§13
Anderung des Gesetzes uiber das 6ffentliche Versorgungswesen

Art. 15 des Gesetzes lber das o6ffentliche Versorgungswesen (VersoG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16. Juni 2008 (GVBI. S. 371, BayRS 763-1-1), das zu-
letzt durch § 3 des Gesetzes vom 7. Juli 2023 (GVBI. S. 327) geandert worden ist, wird
wie folgt gedndert:

1. In Abs. 1 wird die Angabe ,(1)" gestrichen.
2. Abs. 2 wird aufgehoben.

§14

Anderung der Verordnung zur Durchfilhrung des Gesetzes
Uber das offentliche Versorgungswesen

Die Verordnung zur Durchfiihrung des Gesetzes Uber das 6ffentliche Versorgungs-
wesen (DVVersoG) vom 20. Dezember 1994 (GVBI. S. 1083, BayRS 763-1-1-1), die
zuletzt durch Verordnung vom 30. September 2019 (GVBI. S. 611) geandert worden ist,
wird wie folgt geandert:

1. In 84 Abs. 1 Satz 2 Nr.3 wird die Angabe ,Satz 1 VersoG“ durch die Angabe
,Satz 1 des Gesetzes Uber das offentliche Versorgungswesen (VersoG)“ eingefiigt.

2. In 85 Abs. 2 Nr.2 und § 9 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe ,Abs. 1“ jeweils gestri-
chen.

§15
Anderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes

Das Bayerische Naturschutzgesetz (BayNatSchG) vom 23. Februar 2011 (GVBI.
S. 82, BayRS 791-1-U), das zuletzt durch § 10 des Gesetzes vom 25. Juli 2025 (GVBI.
S. 254) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Art. 3a wird aufgehoben.

2. Art. 19 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 3 wird aufgehoben.
b) Abs. 4 wird Abs. 3.

§16
Anderung des Bayerischen Behindertengleichstellungsgesetzes

Art. 18 Abs. 3 des Bayerischen Behindertengleichstellungsgesetzes (BayBGG)
vom 9. Juli 2003 (GVBI. S. 419, BayRS 805-9-A), das zuletzt durch § 1 und § 2 des
Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVBI. S. 388) geéndert worden ist, wird wie folgt gefasst:

»(3) Der oder die Beauftragte ist ressortiibergreifend tétig und
1. arbeitet zur Erfiillung der Amtsaufgaben mit allen Geschéftsbereichen zusammen,
2. regt MaBnahmen zur verbesserten Teilhabe von Menschen mit Behinderung an,

3. bearbeitet unbeschadet des Petitionsrechts und der Entscheidungsverantwortung
der vollziehenden Stellen die an ihn oder sie gerichteten Anregungen von einzelnen
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Betroffenen, Verbanden, Selbsthilfegruppen, kommunalen Beauftragten und ande-
ren Organisationen im thematisch einschlagigen Bereich,

4, wird zu allen Gesetzes-, Verordnungs- und sonstigen wichtigen Vorhaben der
Staatsregierung friihzeitig angehdrt, soweit sie im Schwerpunkt thematisch ein-
schlagige Fragen behandeln oder berihren.”

§17
Anderung des Bayerischen Lobbyregistergesetzes

Art. 7 des Bayerischen Lobbyregistergesetzes (BayLobbyRG) vom 6. Juli 2021
(GVBI. S. 386, BayRS 1100-7-1), das durch § 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2021
(GVBI. S. 661) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Abs. 1 wird aufgehoben.
2. In Abs. 2 wird die Angabe ,(2)“ gestrichen.

§18
Anderung des Bayerischen Beauftragtengesetzes

Art. 2 des Bayerischen Beauftragtengesetzes (BayBeauftrG) vom 25. Marz 2019
(GVBI. S. 58, BayRS 1102-12-S) wird wie folgt geéndert:

1. In Abs. 1 wird die Angabe ,(1)* gestrichen.
2. Abs. 2 wird aufgehoben.

§19

Anderung des Gesetzes uber staatliche Auszeichnungen fiir die Rettung
von Menschen aus Lebensgefahr

Das Gesetz Uber staatliche Auszeichnungen fiir die Rettung von Menschen aus Le-
bensgefahr in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 1132-2-S) veroffent-
lichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch 81 Abs. 11 der Verordnung vom
26. Marz 2019 (GVBI. S. 98) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. Der Uberschrift wird die Angabe ,(LRAuszG)* angefuigt.
2. Art. 11 wird wie folgt geandert:

a) In Abs. 1 wird die Angabe ,(1)“ gestrichen.

b) Abs. 2 wird aufgehoben.

§20
Anderung des Hf6D-Gesetzes

Art. 15 des Hf6D-Gesetzes (Hf6DG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
9. Oktober 2003 (GVBI. S. 818, BayRS 2030-1-3-F), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes
vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 605) gedndert worden ist, wird aufgehoben.

§21

Anderung des Gesetzes liber die Bildung von Versorgungsriicklagen
im Freistaat Bayern

Das Gesetz uber die Bildung von Versorgungsriicklagen im Freistaat Bayern
(BayVersRucklG) vom 11. Dezember 2012 (GVBI. S. 613, BayRS 2032-0-F), das zuletzt
durch 8§ 9 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBI. S. 724) geéndert worden ist,
wird wie folgt geandert:

1. Die Inhaltsiibersicht wird gestrichen.
2. Art. 7 Abs. 4 wird aufgehoben.
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3. In Art. 10 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe ,im Bayerischen Staatsanzeiger” gestri-
chen.

§22
Anderung des Bayerischen Gleichstellungsgesetzes

Das Bayerische Gleichstellungsgesetz (BayGIG) vom 24. Mai 1996 (GVBI. S. 186,
BayRS 2039-1-A), das zuletzt durch Gesetz vom 8. Juli 2025 (GVBI. S. 206) geandert
worden ist, wird wie folgt geé&ndert:

1. Art. 21 wird aufgehoben
2. Art. 22 wird Art. 21.
3. Art. 23 wird aufgehoben.
4. Art. 24 wird Art. 22.

§23
Anderung des Bayerischen Pflegendengesetzes

In Art. 4 Abs.2 Satz1 des Bayerischen Pflegendengesetzes (BayPfleG) vom
24, April 2017 (GVBI. S. 78, BayRS 2124-2-G), das zuletzt durch die 88 1 und 2 des
Gesetzes vom 8. Juli 2024 (GVBI. S. 205) geandert worden ist, wird die Angabe ,und
diesen in regelméRigen Abstanden, mindestens aber alle finf Jahre, zu evaluieren® ge-
strichen.

§24
Anderung des Bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes

Art. 4 des Bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes (BayPsychKHG) vom
24, Juli 2018 (GVBI. S. 583, BayRS 2128-2-A/G), das zuletzt durch § 8 des Gesetzes
vom 23. Dezember 2022 (GVBI. S. 718) geandert worden ist, wird aufgehoben.

§25
Anderung des Bayerischen Klimaschutzgesetzes

Art. 9 des Bayerischen Klimaschutzgesetzes (BayKlimaG) vom 23. November 2020
(GVBI. S. 598, 656, BayRS 2129-5-1-U), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom
23. Dezember 2022 (GVBI. S. 704) geandert worden ist, wird aufgehoben.

§ 26
Anderung des Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes

Das Bayerische Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG) vom 5. August 2022 (GVBI.
S. 414, BayRS 2210-1-3-WK), das zuletzt durch § 14 des Gesetzes vom 23. Dezember
2024 (GVBI. S. 605) und durch § 8 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI.
S. 632) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Art. 7 Abs. 2 wird wie folgt gedndert:
a) Satz 2 wird aufgehoben.

b) Satz 3 wird Satz 2 und die Angabe ,und externen Evaluierungseinrichtungen
nach Satz 2* wird gestrichen.

c) Die Satze 4 und 5 werden die Satze 3 und 4.

2. In Art. 31 Abs. 8 Halbsatz 2 wird die Angabe ,und legt dem Hochschulrat jahrlich
einen Bericht der Hochschulleitung Uber die Erfillung der Aufgaben der Hochschule
vor (Rechenschaftsbericht), der insbesondere auch die Erfullung der Aufgaben der
Hochschule nach Art. 22 Abs. 1 einschlief3t“ gestrichen.
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3. Art. 40 Abs. 2 wird wie folgt geandert:

a) Die Nrn. 3 und 4 werden aufgehoben.

b) Die Nrn. 5 und 6 werden die Nrn. 3 und 4.
4. Art. 84 Abs. 6 wird wie folgt geandert:

a) Satz 4 wird aufgehoben.

b) Satz 5 wird Satz 4.

§ 27
Anderung des Bayerischen Universitatsklinikagesetzes

Art. 17 Satz 3 des Bayerischen Universitatsklinikagesetzes (BayUniKIinG) vom
23. Mai 2006 (GVBI. S. 285, BayRS 2210-2-4-WK), das zuletzt durch Gesetz vom
23. Juli 2024 (GVBI. S. 259) geandert worden ist, wird aufgehoben.

§28
Anderung des Bayerischen Hochschulzulassungsgesetzes

Art. 3 des Bayerischen Hochschulzulassungsgesetzes (BayHZG) vom 9. Mai 2007
(GVBI. S. 320, BayRS 2210-8-2-WK), das zuletzt durch Art. 130f Abs. 8 des Gesetzes
vom 5. August 2022 (GVBI. S. 414) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Abs. 4 wird aufgehoben.

2. Abs. 5 wird Abs. 4 und nach der Angabe ,Staatsministerium“ wird die Angabe ,fir
Wissenschaft und Kunst (Staatsministerium)“ eingeflgt.

§29
Anderung des Bayerischen Eliteférderungsgesetzes

Art. 4 Abs. 3 des Bayerischen Eliteférderungsgesetzes (BayEFG) vom 26. April 2005
(GVBI. S. 104, BayRS 2230-2-3-WK), das zuletzt durch 8 1 Abs. 213 der Verordnung
vom 26. Marz 2019 (GVBI. S. 98) geandert worden ist, wird aufgehoben.

§30
Anderung des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes

Art. 14 Abs. 5 und Art. 14a Abs. 5 des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreu-
ungsgesetzes (BayKiBiG) vom 8. Juli 2005 (GVBI. S. 236, BayRS 2231-1-A), das zuletzt
durch Gesetz vom 21. Februar 2025 (GVBI. S. 46) geandert worden ist, werden aufge-
hoben.

§31
Anderung des Bayerischen Erwachsenenbildungsférderungsgesetzes

Das Bayerische Erwachsenenbildungsférderungsgesetz (BayEbF6G) vom 31. Juli
2018 (GVBI. S. 662, BayRS 2239-1-K), das zuletzt durch Gesetz vom 10. August 2023
(GVBI. S. 501) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Art. 9 Abs. 3 wird wie folgt geandert:
a) In Nr. 4 wird die Angabe , , “ am Ende durch die Angabe ,und® ersetzt.
b) Nr. 5 wird aufgehoben.
c) Nr. 6 wird Nr. 5.
2. Art. 12 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 1 wird aufgehoben.
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b) Abs. 2 wird wie folgt gedndert:
aa) Die Angabe ,(2)" wird gestrichen.

bb) In Satz 1 werden die Angabe ,ihrerseits“ und die Angabe ,jeweils rechtzeitig
vorher“ gestrichen.

§32
Anderung des Bayerischen Rundfunkgesetzes

Art. 21 Abs. 9 des Bayerischen Rundfunkgesetzes (BayRG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. Oktober 2003 (GVBI. S. 792, BayRS 2251-1-S), das zuletzt
durch Gesetz vom 24. Juli 2023 (GVBI. S. 448) geandert worden ist, wird aufgehoben.

§ 33
Anderung des Bayerischen Mediengesetzes

Art. 20 des Bayerischen Mediengesetzes (BayMG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. Oktober 2003 (GVBI. S. 799, BayRS 2251-4-S), das zuletzt durch die
88 1 und 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBI. S. 584) geé&ndert worden ist,
wird wie folgt geandert:

1. Abs. 9 wird aufgehoben.
2. Abs. 10 wird Abs. 9.

8§34
Anderung des Staatsforstengesetzes

Art. 6 Abs. 4 des Staatsforstengesetzes (StFoG) vom 9. Mai 2005 (GVBI. S. 138,
BayRS 7902-0-W), das zuletzt durch § 1 Abs. 78 der Verordnung vom 4. Juni 2024
(GVBI. S. 98) geéandert worden ist, wird aufgehoben.

§35
Anderung des Bayerischen Waldgesetzes

Art. 25 des Bayerischen Waldgesetzes (BayWaldG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22. Juli 2005 (GVBI. S. 313, BayRS 7902-1-L), das zuletzt durch § 10
des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 619) geandert worden ist, wird aufge-
hoben.

§ 36
Anderung der Verordnung uiber Zustandigkeiten im Verkehrswesen

In 8 6 Nr.3 Buchst. ¢ der Verordnung Uber Zustandigkeiten im Verkehrswesen
(ZustVvVerk) vom 22. Dezember 1998 (GVBI. S. 1025, BayRS 9210-2-1/B), die zuletzt
durch Verordnung vom 29. August 2025 (GVBI. S. 523) und durch Verordnung vom
11. September 2025 (GVBI. S. 535) geéndert worden ist, wird die Angabe ,Nr. 1 ge-
strichen.

§37
Anderung des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes

Das Bayerische Rettungsdienstgesetz (BayRDG) vom 22. Juli 2008 (GVBI. S. 429,
BayRS 215-5-1-1), das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI.
S. 636) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Art. 35 Abs. 4 wird wie folgt geéndert:
a) Satz 3 wird aufgehoben.
b) Satz 4 wird Satz 3.
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2.

Art. 41 Abs. 1 wird wie folgt geandert:
a) In Satz 1 wird die Satznummerierung ,** gestrichen.
b) Satz 2 wird aufgehoben.

§38

Anderung des Gesetzes iiber den 6ffentlichen
Personennahverkehr in Bayern

Das Gesetz liber den offentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayOPNVG) in

der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1996 (GVBI. S. 336, BayRS 922-1-B),
das zuletzt durch § 17 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 605) gedndert
worden ist, wird wie folgt geéndert:

1.
2.
3.

In Art. 4 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe ,dem Stand der Technik und“ gestrichen.
Art. 17 wird aufgehoben.

Art. 29 Abs. 1 wird wie folgt geéndert:

a) In Satz 1 wird die Satznummerierung ,"" gestrichen.

b) Satz 2 wird aufgehoben.

§39

Anderung des Bayerischen Gesetzes uiber das Erziehungs-
und Unterrichtswesen

In Art. 113b Abs. 9 Satz 2 des Bayerischen Gesetzes Uber das Erziehungs- und

Unterrichtswesen (BayEUG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000
(GVBI. S. 414, 632, BayRS 2230-1-1-K), das zuletzt durch Gesetz vom 25. Juli 2025
(GVBI. S. 260) geandert worden ist, wird die Angabe ,nach dem jeweils neuesten Stand
der Technik® gestrichen.

8§40
Anderung der Landeswahlordnung
§ 88 der Landeswahlordnung (LWO) vom 16. Februar 2003 (GVBI. S. 62, BayRS

111-1-1-1), die zuletzt durch Verordnung vom 27. Januar 2023 (GVBI. S. 43) geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

2.

In Abs. 1 Nr. 1 wird die Angabe ,Staatsanzeiger“ durch die Angabe ,Bayerischen
Ministerialblatt” ersetzt.

In Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe ,nach aktuellem Stand der Technik® gestrichen.

§41
Anderung des Bayerischen Verfassungsschutzgesetzes
Das Bayerische Verfassungsschutzgesetz (BayVSG) vom 12. Juli 2016 (GVBI.

S. 145, BayRS 12-1-I), das zuletzt durch 8 1 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBI.
S. 374) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

In Art. 10 Abs. 2 Satz 2 und 3 wird die Angabe ,nach dem Stand der Technik* jeweils
gestrichen.

Art. 33 wird wie folgt gefasst:
JArt. 33
Einschrankung von Grundrechten

Auf Grund dieses Gesetzes kénnen die Grundrechte der Versammlungsfreiheit,
auf Unverletzlichkeit der Wohnung und das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis
(Art. 8 Abs. 1, Art. 10 und 13 GG, Art. 106 Abs. 3, Art. 112 und 113 der Verfassung)
eingeschrankt werden.”
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§42
Anderung des Polizeiaufgabengesetzes

Das Polizeiaufgabengesetz (PAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. September 1990 (GVBI. S. 397, BayRS 2012-1-1-1), das zuletzt durch § 1 des Ge-
setzes vom 23. Juli 2024 (GVBI. S. 247) geandert worden ist, wird wie folgt geédndert:

1. Art. 27 Abs. 3 Satz 5 wird wie folgt gefasst:
,’Personenbezogene Daten sind vor der Verwertung von Datentragern zu I6schen.”
2. In Art. 42 Abs. 2 Satz 4 wird die Angabe ,nach dem Stand der Technik® gestrichen.

3. In Art. 45 Abs. 1 Satz 5 und Art. 48 Abs. 7 wird die Angabe ,entsprechend dem
Stand der Technik” jeweils gestrichen.

4. Art. 100 wird wie folgt gefasst:
LArt. 100
Einschrénkung von Grundrechten

Auf Grund dieses Gesetzes konnen die Grundrechte auf Leben und korperliche
Unversehrtheit, Freiheit der Person (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und 2 des Grundgesetzes
und Art. 102 Abs. 1 der Verfassung), auf Versammlungsfreiheit (Art. 8 Abs. 1 des
Grundgesetzes und Art. 113 der Verfassung), des Brief-, Post- und Fernmeldege-
heimnisses (Art. 10 des Grundgesetzes und Art. 112 Abs. 1 der Verfassung) sowie
auf Freizugigkeit (Art. 11 des Grundgesetzes und Art. 109 der Verfassung) und auf
Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 des Grundgesetzes und Art. 106 Abs. 3 der
Verfassung) eingeschrankt werden.*

§43
Anderung des Polizeiorganisationsgesetzes

In Art. 15 Abs. 1 Nr. 2 des Polizeiorganisationsgesetzes (POG) in der in der Baye-
rischen Rechtssammlung (BayRS 2012-2-1-I) veréffentlichten bereinigten Fassung, das
zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2024 (GVBI. S. 247) geandert worden ist,
wird vor der Angabe ,kommunikationstechnischen“ die Angabe ,polizeilich anforde-
rungsgerecht nutzbaren® eingeftigt und die Angabe ,nach dem Stand der Technik* wird
gestrichen.

§ 44
Anderung des Bayerischen Beamtengesetzes

In Art. 104 Abs. 2 Satz4 des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG) vom
29. Juli 2008 (GVBI. S. 500, BayRS 2030-1-1-F), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes
vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 605) geéndert worden ist, wird die Angabe ,entspre-
chend dem Stand der Technik® durch die Angabe ,ausreichend” ersetzt.

§ 45
Anderung des Bayerischen Digitalgesetzes

Das Bayerische Digitalgesetz (BayDiG) vom 22. Juli 2022 (GVBI. S. 374, BayRS
206-1-D), das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 599)
geandert worden ist, wird wie folgt geéndert:

1. Art. 30 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
,>Fur das Nutzerkonto ist angemessene Sicherheit zu gewahrleisten.”
2. In Art. 33 Abs. 3 Satz 3 wird die Angabe ,nach dem Stand der Technik® gestrichen.

3. In Art. 39 Abs. 1 wird die Angabe ,nach dem Stand der Technik und“ durch die An-
gabe ,mit* ersetzt.
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4. In Art. 48 Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe ,nach dem Stand der Technik ist“ durch die
Angabe ,ist ausreichend” ersetzt.

§ 46
Anderung der Bayerischen Digitalverordnung

8 1 der Bayerischen Digitalverordnung (BayDiV) vom 11. Juli 2023 (GVBI. S. 464,
BayRS 206-1-1-D), die zuletzt durch Verordnung vom 26. Marz 2025 (GVBI. S. 86) ge-
andert worden ist, wird wie folgt geé&ndert:

1. In Abs. 1 wird die Angabe ,(1)* gestrichen.
2. Abs. 2 wird aufgehoben.

§47
Anderung der Meldedatenverordnung

Die Meldedatenverordnung (MeldDV) vom 15. September 2015 (GVBI. S. 357,
BayRS 210-3-2-1), die zuletzt durch § 7 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBI.
S. 579) geéandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. In8§2Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe ,nach dem jeweiligen Stand
der Technik® jeweils durch die Angabe ,angemessen® ersetzt.

2. In 84 Abs. 3 Satz 4 wird die Angabe ,nach dem Stand der Technik* gestrichen.

§48

Anderung der Verordnung uber das zentrale elektronische
Personenstandsregister

Die Verordnung Uber das zentrale elektronische Personenstandsregister (ZEPRV)
vom 16. Juli 2013 (GVBI. S. 468, BayRS 211-5-1), die durch § 2 Abs. 11 des Gesetzes
vom 17. Juli 2015 (GVBI. S. 243) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. In 8 3 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe ,durch eine Verschlisselung nach dem Stand
der Technik® durch die Angabe ,anlassgerecht zu verschlisseln“ ersetzt.

2. 84 Abs. 3 Satz 5 wird wie folgt gefasst:

,5Eine elektronische Ubermittlung der Stichproben ist in geeigneter Weise zu ver-
schlisseln.”

§ 49
Anderung der Krebsregisterverordnung
In 8 12 Abs. 1 der Krebsregisterverordnung (BayKRegV) vom 26. Mérz 2018 (GVBI.

S. 201, BayRS 2126-12-1-G) wird die Angabe ,dem jeweiligen Stand der Technik und*
gestrichen.

§50
Anderung der Bestattungsverordnung

In § 30 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 der Bestattungsverordnung (BestV) vom 1. Méarz 2001
(GVBI. S. 92, 190, BayRS 2127-1-1-G), die zuletzt durch 8§ 1 Abs. 48 der Verordnung
vom 4. Juni 2024 (GVBI. S. 98) und die 8§ 1 und 2 der Verordnung vom 10. Juni 2024
(GVBI. S. 160) geéndert worden ist, wird die Angabe ,nach dem Stand der Technik die
geringstmaoglichen® durch die Angabe ,keine unangemessenen® ersetzt.
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§51

Anderung des Gesetzes uiber Anforderungen an den Larmschutz bei Kinder-
und Jugendspieleinrichtungen

Art. 4 des Gesetzes lber Anforderungen an den Larmschutz bei Kinder- und Ju-
gendspieleinrichtungen (KJG) vom 20. Juli 2011 (GVBI. S. 304, BayRS 2129-1-9-U)
wird wie folgt geandert:

1. Nr. 1 wird aufgehoben.
2. Die Nrn. 2 bis 4 werden die Nrn. 1 bis 3.

§ 52
Anderung des Bayerischen Abfallwirtschaftsgesetzes

Das Bayerische Abfallwirtschaftsgesetz (BayAbfG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9. August 1996 (GVBI. S. 396, 449, BayRS 2129-2-1-U), das zuletzt durch
§ 2 des Gesetzes vom 25. Mai 2021 (GVBI. S. 286) geandert worden ist, wird wie folgt
geandert:

1. In Art. 3 Abs. 6 wird die Angabe ,nach dem Stand der Technik” gestrichen.

2. In Art. 29 Nr. 3 wird die Angabe ,Art. 31 Abs. 2“ durch die Angabe ,Art. 27 Abs. 2¢
ersetzt.

§53
Anderung der Verordnung tiber den Abfallwirtschaftsplan Bayern

Die Anlage zur Verordnung Uber den Abfallwirtschaftsplan Bayern (AbfPV) vom
17. Dezember 2014 (GVBI. S. 578, BayRS 2129-2-10-U) wird wie folgt geéndert:

1. In Abschnitt I Nr. 1 Spiegelstrich 2 und Abschnitt II Nr. 2.2 Satz 2 wird die Angabe
»-nach dem Stand der Technik® jeweils gestrichen.

2. Abschnitt lll wird wie folgt geéndert:

a) InNr.1.2.1 Satz 3 wird die Angabe ,dem Stand der Technik® durch die Angabe
.-angemessen ersetzt.

b) In Nr. 2.5 Satz 2 wird die Angabe ,nach dem Stand der Technik® gestrichen.

3. In Abschnitt IV Nr. 7 wird die Angabe , , die der Fortentwicklung des Stands der
Technik dienen,“ durch die Angabe ,fur die Entwicklung neuer Technologien® er-
setzt.

§54

Anderung der Verordnung zur Ausfiithrung des Bayerischen
Rettungsdienstgesetzes

In § 26 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 der Verordnung zur Ausfilhrung des Bayerischen Ret-
tungsdienstgesetzes (AVBayRDG) vom 30. November 2010 (GVBI. S. 786, BayRS 215-
5-1-5-1), die zuletzt durch Verordnung vom 19. Dezember 2022 (BayMBI. Nr. 760) ge-
andert worden ist, wird die Angabe ,an den Stand der Technik angepasste” durch die
Angabe ,dem Rettungszweck entsprechende” ersetzt.

§55
Anderung der E-Rechtsverkehrsverordnung Justiz

§ 17 Satz 1 und 2 der E-Rechtsverkehrsverordnung Justiz (ERVV Ju) vom 15. De-
zember 2006 (GVBI. S. 1084; 2016 S. 291, BayRS 31-1-1-J), die zuletzt durch Verord-
nung vom 2. Juni 2025 (GVBI. S. 170) geandert worden ist, wird durch folgenden Wort-
laut ersetzt:
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,Die elektronische Akte ist mit einem Datenverarbeitungssystem zu fiihren und auf-
zubewahren, das die Akte benutzbar, lesbar und auffindbar hélt und den in § 64 Abs. 2
Satz 1 GBV genannten Anforderungen entspricht.”

§ 56
Anderung der Arbeits- und Sozialgerichtlichen eAkten-Verordnung

8 4 Abs. 2 der Arbeits- und Sozialgerichtlichen eAkten-Verordnung (eAktV ArbSozG)
vom 13. April 2023 (GVBI. S. 190, BayRS 32-2-A), die durch Verordnung vom 12. Au-
gust 2025 (GVBI. S. 461) gedndert worden ist, wird wie folgt gefasst:

»(2) Die elektronische Akte ist mit einem Datenverarbeitungssystem zu fuhren und
aufzubewahren, das die Akte benutzbar, lesbar und auffindbar halt und den in § 64
Abs. 2 Satz 1 der Grundbuchverfiigung (GBV) genannten Anforderungen entspricht.”

§57

Anderung der Verordnung tiber die elektronische Aktenfiihrung
in der Verwaltungsgerichtsbarkeit im Freistaat Bayern

§ 3 Abs. 1 der Verordnung Uber die elektronische Aktenfihrung in der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit im Freistaat Bayern (BayeAktV-V) vom 5. Januar 2023 (GVBI. S. 13,
BayRS 34-6-1) wird wie folgt gefasst:

»,(1) Die elektronische Akte ist mit einem Datenverarbeitungssystem zu fuhren und
aufzubewahren, das die Akte benutzbar, lesbar und auffindbar halt.”

§ 58
Anderung der Finanzgerichtlichen eAkten-Verordnung

In 84 Abs. 1 und 2 Satz 1 der Finanzgerichtlichen eAkten-Verordnung (eAktFGV)
vom 29. Juli 2019 (GVBI. S. 548, BayRS 35-2-F) wird jeweils die Angabe ,nach dem
Stand der Technik” gestrichen.

§59
Anderung der Bayerischen Bergverordnung

In 8§ 19 Abs. 1 Satz 2 und § 51 Abs. 1 Satz 2 der Bayerischen Bergverordnung (Bay-
BergV) vom 6. Marz 2006 (GVBI. S. 134, BayRS 750-19-W), die zuletzt durch § 1
Abs. 322 der Verordnung vom 26. Méarz 2019 (GVBI. S. 98) geandert worden ist, wird
jeweils die Angabe ,entsprechend dem Stand der Technik mindestens gleichwertig“ ge-
strichen.

§ 60
Anderung der Bayerischen IVU-Abwasser-Verordnung

Die Bayerische IVU-Abwasser-Verordnung (IVUAbwV) vom 12. Dezember 2001
(GVBI. S. 1066, BayRS 753-1-20-U), die zuletzt durch 8 6 des Gesetzes vom 24. Juli
2018 (GVBI. S. 604) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. §7 Abs. 2 wird wie folgt geandert:

a) In Satz 1 werden die Satznummerierung ,*“ und die Angabe ,dem neuesten
Stand“ gestrichen.

b) Satz 2 wird aufgehoben.
2. 89 wird aufgehoben.

3. §17 wird § 9 und in der Uberschrift wird die Angabe ,In-Kraft-Treten“ durch die An-
gabe ,Inkrafttreten” ersetzt.
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§61

Anderung des Bayerischen Gesetzes zur Ausfiihrung
des Abwasserabgabengesetzes

Art. 8a des Bayerischen Gesetzes zur Ausfiihrung des Abwasserabgabengesetzes
(BayAbwAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 2003 (GVBI.
S. 730, BayRS 753-7-U), das zuletzt durch §1 Abs.326 der Verordnung vom
26. Marz 2019 (GVBI. S. 98) geéndert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Satz 1 wird aufgehoben.
2. Die Satze 2 und 3 werden die Satze 1 und 2.

§62
Anderung des Bayerischen Eisenbahn- und Seilbahngesetzes

In Art. 29 Satz2 Nr.13 des Bayerischen Eisenbahn- und Seilbahngesetzes
(BayESG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. August 2003 (GVBI. S. 598,
BayRS 932-1-B), das zuletzt durch § 11 des Gesetzes vom 25. Juli 2025 (GVBI. S. 254)
geandert worden ist, wird die Angabe ,nach dem jeweiligen Stand der Technik erforder-
lichen® durch die Angabe ,fiir eine risikoangemessene Betriebssicherheit notwendigen*
ersetzt.

§ 63
Anderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes

Das Bayerische Besoldungsgesetz (BayBesG) vom 5. August 2010 (GVBI. S. 410,
764, BayRS 2032-1-1-F), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 28. April 2025 (GVBI.
S. 107) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. In Art. 2 Abs. 3 Nr. 4 wird die Angabe ,(Art. 66 bis 74)“ durch die Angabe ,(Art. 67
bis 74)“ ersetzt.

2. In Art. 58 Abs. 2 wird die Angabe ,Nr. 4 (mit Ausnahme der Art. 66 und 67)“ durch
die Angabe ,Nr. 4 (mit Ausnahme des Art. 67)“ ersetzt.

3. Art. 66 wird aufgehoben.

4. In Art. 67 Abs. 2 Satz 2 wird nach der Angabe ,soll“ die Angabe ,mindestens 400 €
betragen und” eingeflgt.

5. Art. 68 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Das Budget eines Dienstherrn fur die Leistungspramie nach Art. 67 be-
tragt im Rahmen bewilligter Haushaltsmittel pro Kalenderjahr maximal bis zu
1,0 v.H. der Grundgehaltssumme im Sinn des Art. 2 Abs. 2 Nr. 1, die alle unter
den Geltungsbereich dieses Gesetzes fallenden Beamten und Beamtinnen des
jeweiligen Dienstherrn in den Besoldungsgruppen der Besoldungsordnungen A
und B im Vorjahr bezogen haben. ?Satz 1 gilt nicht bei Dienstherren mit weniger
als sieben Beamten und Beamtinnen, wenn in einem Kalenderjahr nur einem
Beamten oder einer Beamtin eine Leistungspramie gewahrt wird.*

b) Abs. 2 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe ,Leistungsbeziigen“ durch die Angabe ,Leis-
tungspramien® ersetzt.

bb) In Satz 4 wird die Angabe ,eines Leistungsbezugs* durch die Angabe ,einer
Leistungspramie® ersetzt.

6. In Art. 83 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 Buchst. d wird die Angabe ,Leistungsbeziige gemaf
Art. 66 und® gestrichen.

7. Dem Art. 108 wird folgender Abs. 15 angeflgt:
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»(15) Beamte und Beamtinnen, die fir Dezember ...[einzusetzen: Vorjahr des
Inkrafttretens nach § 76 Satz 2, geplant 2025] eine Leistungsstufe erhalten ha-
ben, wird die Stufe unter den Maf3gaben des Art. 66 in der am 31. Dezember ...[ein-
zusetzen: Vorjahr des Inkrafttretens nach § 76 Satz 2, geplant 2025] geltenden
Fassung weitergewahrt.”

§ 64
Anderung des Leistungslaufbahngesetzes

Art. 62 des Leistungslaufbahngesetzes (LIbG) vom 5. August 2010 (GVBI. S. 410,
571, BayRS 2030-1-4-F), das zuletzt durch 8 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024
(GVBI. S. 605) und durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 619)
geandert worden ist, wird wie folgt geédndert:

1. In der Uberschrift wird die Angabe ,und 66“ gestrichen.
2. Abs. 1 wird wie folgt gedndert:

a) In Satz 1 wird die Angabe ,Entscheidungen® durch die Angabe ,Entscheidung®
ersetzt und die Angabe ,und Art. 66 Abs. 2 des” gestrichen.

b) In Satz 2 Halbsatz 1 wird die Angabe ,der Art. 30 Abs. 3 Sétze 1 und 3, Art. 66
Abs. 2 durch die Angabe ,des Art. 30 Abs. 3 Satz 1 und 3 ersetzt.

3. Abs. 2 wird aufgehoben.
4. Die Abs. 3 bis 7 werden die Abs. 2 bis 6.

§ 65
Anderung der StMB Zustandigkeitsverordnung Beamtenrecht
In § 7 Abs. 2 Satz 1 der StMB Zustandigkeitsverordnung Beamtenrecht (ZustV-BM)
vom 24. Juli 2019 (GVBI. S. 544, BayRS 2030-3-2-1-B), die zuletzt durch Verordnung

vom 24. September 2024 (GVBI. S. 485) geandert worden ist, wird die Angabe ,von
Leistungsstufen nach Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BayBesG und*” gestrichen.

§ 66
Anderung der StMI Zustandigkeitsverordnung Beamtenrecht

§ 8 der StMI Zustandigkeitsverordnung Beamtenrecht (ZustV-IM) vom 2. Marz 2007
(GVBI. S. 216, BayRS 2030-3-2-1-1), die zuletzt durch Verordnung vom 4. Juli 2019
(GVBI. S. 514) geéndert worden ist, wird wie folgt geéndert:

1. Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Die Befugnis zur Entscheidung Uber die Vergabe von Leistungspramien
nach Art. 67 Abs. 1 Satz 1 BayBesG wird, soweit in Abs. 2 nichts anderes geregelt
ist, den Behordenleitungen flr die bei ihnen beschéftigten Beamten und Beamtin-
nen und fur die Leiter und Leiterinnen unmittelbar nachgeordneter Behérden tber-
tragen. 2Bei abgeordneten Beamten und Beamtinnen entscheidet die Beschafti-
gungsdienststelle.”

2. Abs. 2 wird aufgehoben.
3. Abs. 3 wird Abs. 2.

§ 67
Anderung der StMWK-Zustandigkeitsverordnung

In 84 Abs.1 Satz1 der StMWK-Zustandigkeitsverordnung (ZustV-WKM) vom
3. Januar 2011 (GVBI. S. 26, BayRS 2030-3-4-2-WK), die zuletzt durch Verordnung
vom 17. Juni 2025 (GVBI. S. 197) geandert worden ist, wird die Angabe ,Leistungsbe-
zugen nach Art. 66 und 67“ durch die Angabe ,Leistungspramien nach Art. 67 ersetzt.
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§ 68
Anderung der StMFH-Zustandigkeitsverordnung

8§ 7 Abs. 5 der StMFH-Zusténdigkeitsverordnung (ZustV-FM) vom 3. Januar 2011
(GVBI. S. 31, BayRS 2030-3-5-2-F), die zuletzt durch Verordnung vom 4. November 2024
(GVBI. S. 564) geandert worden ist, wird wie folgt gefasst:

»(5) Die Befugnis nach Art. 68 Abs. 2 BayBesG zur Entscheidung tber die Vergabe
von Leistungspramien wird den unmittelbaren Dienstvorgesetzten fir die ihnen unter-
stellten Beamtinnen und Beamten einschliel3lich der Leiterinnen und Leiter unmittelbar
nachgeordneter Behdrden Ubertragen.®

§69

Anderung der Verordnung uber dienstrechtliche Zustandigkeiten im
Geschéftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums fur Wirtschaft,
Landesentwicklung und Energie

In § 7 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung Uber dienstrechtliche Zustandigkeiten im Ge-
schéaftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums fur Wirtschaft, Landesentwicklung
und Energie (ZustV-WM) vom 11. Juli 2011 (GVBI. S. 384, BayRS 2030-3-6-1-W), die
zuletzt durch 8 1 Abs. 78 der Verordnung vom 26. Méarz 2019 (GVBI. S. 98) geandert
worden ist, wird die Angabe ,Leistungsbeziigen nach Art. 66 und 67“ durch die Angabe
.Leistungspramien nach Art. 67 ersetzt.

§70

Anderung der Verordnung tiber dienstrechtliche Zustandigkeiten im
Geschéaftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums fur Erndhrung,
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

Die Verordnung Uber dienstrechtliche Zustandigkeiten im Geschéftsbereich des
Bayerischen Staatsministeriums fr Erndhrung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus
(ZustV-LM) vom 9. August 2011 (GVBI. S. 443, BayRS 2030-3-7-1-L), die zuletzt durch
§ 1 Abs. 14 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBI. S. 98) geéndert worden ist, wird
wie folgt gedndert:

1. 89 wird wie folgt geéndert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Leistungsbeziigen durch die Angabe ,Leis-
tungspramien® ersetzt.

b) In Satz 1 wird die Angabe ,Leistungsbeziigen nach Art. 66 bis 68“ durch die
Angabe ,Leistungspramien nach den Art. 67 und 68 ersetzt.

2. 8§17 wird wie folgt geandert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Leistungsbeziigen durch die Angabe ,Leis-
tungspramien® ersetzt.

b) In Satz 1 wird die Angabe ,Leistungsbeziigen nach Art. 66 bis 68“ durch die
Angabe ,Leistungspréamien nach den Art. 67 und 68“ ersetzt.

§71

Anderung der Verordnung tiber beamten-, richter-, disziplinar-, besoldungs-
und reisekostenrechtliche Zustandigkeiten und die Einstufung von
Dienstposten im Geschaftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums
fur Familie, Arbeit und Soziales

8 4 Abs. 2 der Verordnung Uber beamten-, richter-, disziplinar-, besoldungs- und
reisekostenrechtliche Zusténdigkeiten und die Einstufung von Dienstposten im Ge-
schéaftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums fir Familie, Arbeit und Soziales
(ZustV-AM) vom 15. September 2005 (GVBI. S. 494, BayRS 2030-3-8-1-A), die zuletzt
durch § 1 Abs. 15 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBI. S. 98) geandert worden ist,
wird wie folgt gefasst:
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,(2) 'Die Befugnis nach Art. 68 Abs. 2 BayBesG fiir Entscheidungen Uber die
Vergabe von Leistungspramien wird fur die Beamten und Beamtinnen des jeweiligen
Dienstbereichs den unmittelbaren Dienstvorgesetzten ibertragen. 28§ 2 Abs. 2 gilt ent-
sprechend.”

§72
Anderung der StMUV-Zustéandigkeitsverordnung
8 10 der StMUV-Zusténdigkeitsverordnung (ZustV-UM) vom 11. Mai 2022 (GVBI.
S. 238, BayRS 2030-3-9-1-U) wird wie folgt gedndert:
1. Inder Uberschrift wird die Angabe ,Leistungsbeziige durch die Angabe ,Leistungs-
pramien“ ersetzt.

2. Im Wortlaut wird die Angabe ,Leistungsbeziigen® durch die Angabe ,Leistungspra-
mien“ ersetzt.

8§73
Anderung der StMGP-Zustéandigkeitsverordnung
In 8 7 Abs. 1 der StMGP-Zustandigkeitsverordnung (ZustV-GM) vom 11. Septem-
ber 2015 (GVBI. S. 347, BayRS 2030-3-10-1-G), die zuletzt durch § 1 Abs. 16 der Ver-
ordnung vom 4. Juni 2024 (GVBI. S. 98) geandert worden ist, wird die Angabe ,Leis-
tungsbezigen nach den Art. 66 und 67“ durch die Angabe ,Leistungspramien nach
Art. 67“ ersetzt.

§74
Anderung des Bayerischen Disziplinargesetzes

Das Bayerische Disziplinargesetz (BayDG) vom 24. Dezember 2005 (GVBI. S.665,
BayRS 2031-1-1-F), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024
(GVBI. S. 619) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. In Art. 9 Abs. 4 Satz 1 wird die Angabe ,oder eine Leistungsstufe erhalten* gestri-
chen.

2. In Art. 10 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe ,weder“ durch die Angabe ,nicht* ersetzt
und die Angabe ,noch eine Leistungsstufe erhalten® wird gestrichen.

§75
Anderung des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes

In Art. 83 Abs. 4 Satz 3 Nr. 4 des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes (Bay-
BeamtVG) vom 5. August 2010 (GVBI. S. 410, 528, 764, BayRS 2033-1-1-F), das zu-
letzt durch die 88 8 und 9 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 605) gean-
dert worden ist, wird die Angabe ,Leistungsbeziige im 6ffentlichen Dienst im Sinn der
Art. 66 und 67 BayBesG* durch die Angabe ,Leistungspramien im o6ffentlichen Dienst
im Sinn des Art. 67 BayBesG* ersetzt.

876
Inkrafttreten

1Dieses Gesetz tritt am ...[einzusetzen: Datum des Inkrafttretens] in Kraft. 2Ab-
weichend von Satz 1 treten die 88 63 bis 75 am ...[einzusetzen: geplant 1. Januar
des Folgejahres nach Inkrafttreten nach Satz 1] in Kraft.
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Begrindung:
A) Allgemeiner Teil

Mit dem Vierten Modernisierungsgesetz Bayern werden weitere Teile des Landesrechts
der Entburokratisierung und Deregulierung unterzogen. Das Sammelgesetz kon-
zentriert sich dabei vor allem auf das Landesplanungsrecht, die Aufhebung gesetzlicher
Berichts- und Evaluationspflichten, die Impfbuchkontrolle, die Abschaffung der ,kleinen
Delegation” im Bauordnungsrecht, die Modernisierung des Gerichtsverfassungsausfiih-
rungsgesetzes, die Einschrankung der Bindung an technische Normen (,Stand der
Technik®) sowie die Abschaffung von Leistungsstufen und Anpassungen der Leistungs-
pramien im Beamtenrecht.

Zu den einzelnen Vorschriften vgl. nachfolgend.

B) Paragraphenbremse

Durch das Vierte Modernisierungsgesetz Bayern werden Anderungen an bestehenden
Gesetzen mit dem Ziel der Deregulierung und Entbirokratisierung umgesetzt. Die Pa-
ragraphenbremse ist insoweit nicht betroffen.

C) Besonderer Teil
Zu 8 1 (Zustandigkeitsverordnung — ZustV)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgednderung, die durch die Streichung der klei-
nen Delegation (Art. 53 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BayBO) (siehe zu § 6 Nr. 3) notwendig wird.

Zu 8§ 2 (Gesetz zur Ausfiihrung des Transplantationsgesetzes — AGTPG)
Vorbemerkung zu den Anderungen bei Berichts- und Evaluationspflichten

Viele staatliche Stellen und Institutionen sind mit regelmafig zu erstattenden gesetzli-
chen Pflicht- und Evaluationsberichten belastet. Deren Erstellung bindet in hohem
Male Arbeitskraft und geht mit einem grof3en birokratischen Aufwand einher. Durch
die Aufhebung zahlreicher gesetzlich vorgeschriebener Berichts- und Evaluationspflich-
ten soll das Berichts- und Evaluationswesen wieder flexibler ausgestaltet werden: Statt
Berichte vorzulegen und Evaluationen vorzunehmen, die nur dazu dienen, den gesetz-
lichen Vorgaben gerecht zu werden, sollen diese zuklnftig nur noch dann erfolgen,
wenn es angezeigt und sachgerecht ist. Diesen Zeitpunkt kénnen vorrangig die Berich-
tenden selbst bestimmen, da sie Uber einen weitreichenden Einblick in die Vorgange
und Neuerungen in ihrem jeweiligen Geschéftsbereich verfiigen. Aufgrund dieses Um-
stands muss den Berichtenden auch das Vertrauen entgegengebracht werden, Gber
den maf3geblichen Zeitpunkt des Berichts bzw. der Evaluation selbst zu entscheiden.
Burokratieabbau kann nur dann gelingen, wenn Vertrauen in den Rechtsanwender und
die Flexibilisierung von Prozessen statt maximaler Kontrolle angestrebt und gelebt wer-
den. In diesem Sinne ist es folgerichtig, die gesetzlich vorgeschriebenen Berichts- und
Evaluationspflichten deutlich zu reduzieren und die Vorlage von Berichten und die Vor-
nahme von Evaluationen in das Ermessen der Verantwortlichen zu stellen. Zu beachten
bleibt dabei, dass die angestrebte Flexibilitdt auch beinhaltet, dass ein (freiwilliger) Be-
richt bzw. eine Evaluation jederzeit moglich bleibt, wenn es von den Berichtenden als
sachgerecht angesehen wird. Bei der Ausiibung dieses Ermessens gilt zu berlcksich-
tigen, dass Intention der Aufhebungen — neben dem Faktor der Deregulierung — auch
der Abbau von Burokratie und, damit einhergehend, das Freiwerden von Arbeitskapa-
zitéaten in den berichtenden Stellen ist. Dieses Ziel wiirde konterkariert, wiirden die Ad-
ressaten weiterhin wie bisher berichten, ohne die Notwendigkeit des jeweiligen Berichts
kritisch zu hinterfragen.

Zum Gesetz zur Ausfihrung des Transplantationsgesetzes — AGTPG

Der Bericht der Bayerischen Landesarztekammer gibt einen Uberblick tiber die zahlen-
mafige Entwicklung der Befassung der Kommissionen zur Priifung von Freiwilligkeit
und Unentgeltlichkeit der Lebendspenden und der Griinde und Anzahl der Ablehnung
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einer Lebendorganspende. Er schafft damit insbesondere Transparenz tiber das Téatig-
werden der Kommissionen. Die Daten kénnen allerdings bei Bedarf bei der fir die Or-
ganisation der Kommissionen zustandigen Bayerischen Landesarztekammer jederzeit
abgefragt werden. Hierfur ist weder eine gesetzliche Berichtspflicht noch eine geson-
derte gesetzliche Auskunftsverpflichtung erforderlich.

Zu 8 3 (Gesundheitsdienstgesetz — GDG)

Art. 12 Abs. 3 Satz 5 GDG schreibt die Vorlage vorhandener Impfausweise und Impf-
bescheinigungen nach § 22 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) bei der Schulein-
gangsuntersuchung sowie weiteren schulischen Impfberatungen vor. Eine ,weitere
schulische Impfberatung® im Sinne der Norm findet in Jahrgangsstufe sechs aller Schul-
arten statt (8 10 Abs. 1 Nr. 2 der Schulgesundheitspflegeverordnung — SchulgesplfV).
Diese zeitintensive Kontrolle durch die Gesundheitsamter, die dergestalt in keinem an-
deren Bundesland mehr erfolgt, ist nicht mehr zeitgemaf und im Interesse von Deregu-
lierung und Entburokratisierung aufzuheben. Hinsichtlich der Vorlagepflicht verfigen
die Gesundheitsdmter Uber keine Durchsetzungs- und Sanktionsmdglichkeiten. Zudem
geht die Kontrolle mit einer hohen Arbeitsbelastung fir die Behdrden einher: Nach Be-
kanntwerden des Impfstatus eines jeden Kindes wird eine individuelle Empfehlung, in
der versdumte sowie fallige Impfungen vermerkt sind, erstellt. Diese wird an die Schule
Ubermittelt, welche sie dann an die Eltern weiterreicht. Durch eine Aufklarung tber die
Bedeutung von Impfungen im Wege gezielter Kampagnen kénnen modernere und we-
niger burokratische Mdglichkeiten ergriffen werden, um das Bewusstsein fir die Bedeu-
tung von Impfungen zu starken, Impflicken zu vermeiden und eine hohe Impfquote zu
erreichen. Dazu zahlen mitunter die Fortsetzung der allgemeinen Aufklarungsinitiativen,
perspektivisch das Angebot einer freiwilligen digitalen Impfbuchdurchsicht durch die
Gesundheitsémter oder gezielte Informationsveranstaltungen oder -bereitstellungen
durch die Gesundheitsdmter. So kénnen auch mit Blick auf die vergangene Coronapan-
demie durch gezielte, digitale und interaktive Aufklarungskampagnen, die die Schulen
in ihre Bildungsangebote integrieren, vielversprechende, zeitgemale Alternativen zur
klassischen Impfberatung geschaffen werden. Nur durch einen kooperativen Ansatz
kann das Bewusstsein flr Impfungen nachhaltig gestarkt und die Impfquote langfristig
erhoht werden. Die Gesetzesanderung ist auch mit der Impfpflicht gegen Masern nach
§ 20 Abs. 9 IfSG vereinbar, da eine Vorlage einer entsprechenden Impfdokumentation
in diesen Fallen bereits vor Beginn der Betreuung in der Schule zu erfolgen hat.

Zu § 4 (Schulgesundheitspflegeverordnung — SchulgespflV)

Ebenso wenig wie einer Kontrolle der vorhandenen Impfausweise und Impfbescheini-
gungen bedarf es einer Impfberatung in der 6. Jahrgangsstufe. Eine solche ist ohne die
vorherige Kontrolle vorhandener Impfausweise und Impfbescheinigungen nicht zielfiih-
rend moglich: Wenn den Behorden der aktuelle Impfstatus der Kinder nicht bekannt ist,
kann auch keine individuelle Empfehlung erteilt werden. Darum ist die Regelung in Kon-
sequenz der Anpassung von Art. 12 Abs. 3 Satz 5 GDG aufzuheben. Auch hier ist da-
rauf zu verweisen, dass eine hohe Impfquote auch durch eine konsequente Aufklarung
im Wege gezielter Kampagnen sichergestellt werden kann.

Zu 8 5 (Zustandigkeitsverordnung im Bauwesen — ZustVBau)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanderung, die durch die Streichung der klei-
nen Delegation (Art. 53 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BayBO) (siehe zu § 6 Nr. 3) notwendig wird.

Zu § 6 (Bayerische Bauordnung — BayBO)
Zu Nr. 1 (Art. 2)
Zu Art. 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4

Redaktionelle Anpassung mit dem Ziel einer besseren Verstandlichkeit der mit dem
Ersten Modernisierungsgesetz Bayern (Drs. 19/3023) eingefuhrten Ergénzung zur Ge-
baudeklasse 4.
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Zu Art. 2 Abs. 4 Nr. 21
Redaktionelle Anpassung.
Zu Nr. 2 (Art. 20)

Nicht von harmonisierten Europaischen Normen erfasste Bauprodukte bedurfen grund-
sétzlich eines Ver- bzw. Anwendbarkeitsnachweises. Es besteht derzeit allerdings bei
Bauprodukten keine Moglichkeit, in begriindeten Fallen auf eine Zustimmung im Einzel-
fall zu verzichten. Dies fihrt zu erheblichem birokratischem Aufwand und Kosten fir
die Antragsteller, jedoch ohne Mehrwert fiir die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem
Einzelfall. Die neue Regelung ermdglicht der obersten Baubehdrde zu erklaren, dass
eine Zustimmung im Einzelfall nicht erforderlich ist. Voraussetzung ist, dass Gefahren
fur die offentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben und Gesundheit, und
die natiirlichen Lebensgrundlagen nicht zu erwarten sind. Mit dieser Anderung entfallen
die Kosten fiir das Verwaltungsverfahren fur den Antragsteller vollstandig. Aus dieser
Anderung resultierende Gefahren fir die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung sind durch
den Verweis auf Art. 3 Satz 1 BayBO zudem nicht zu befirchten. Die neue Regelung
entspricht 8 20 Satz 2 der Musterbauordnung (MBO). Das Verfahren zur Notifizierung
des Entwurfs der Musterbauordnung — Fassung November 2002 — zuletzt gedndert
durch Beschluss der Bauministerkonferenz vom 23./24. November 2023 nach der
RL (EU) 2015/1535 wurde am 13. Marz 2024 notifiziert und kann seit Ablauf der Still-
haltefrist am 17. Juni 2024 in Landesrecht umgesetzt werden. Bedenken bzgl. der Ver-
einbarkeit mit europarechtlichen Vorgaben bestehen insoweit nicht.

Zu Nr. 3 (Art. 53)
Zu Art. 53 Abs. 2 Satz 1

Die Anderung schafft die sog. kleine Delegation ab. Fiir das Gebiet der beiden verblie-
benen kleinen Delegationsgemeinden besteht bislang eine geteilte Zustandigkeit fur die
Bauaufsicht. Fir weniger komplexe Bauvorhaben nehmen die Gemeinden die Aufga-
ben der Bauaufsichtsbehdrde selbst wahr, fiir komplexere Bauvorhaben ist das entspre-
chende Landratsamt zusténdig. Die Regelung war zum Zeitpunkt ihres Entstehens sinn-
voll, hat sich zwischenzeitlich aber Gberholt. Die Aufspaltung der Zustandigkeit fir den
Vollzug des 6ffentlichen Baurechts entspricht nicht mehr heutigen Erfordernissen, weil
sich die Zahl der von den kleinen Delegationsgemeinden zu treffenden Entscheidungen
durch zahlreiche Reformgesetze inzwischen deutlich reduziert hat. Die Zustandigkeits-
aufspaltung verursacht erheblichen Verwaltungsaufwand durch das Vorhalten von Dop-
pelstrukturen. Die Uiber die Teilnahme am Digitalen Bauantrag vielerorts bereits erfolgte,
jetzt auch bayernweit vorgesehene Anderung der Zustandigkeit fiir die Entgegennahme
des Bauantrags (vgl. Art. 64 Abs. 1 Satz 1 BayBO), fuhrt zudem dazu, dass die nicht
immer einfache Zuordnung des Bauvorhabens durch den Antragsteller selbst getroffen
werden muss. Dies ist dem Antragsteller im Sinne einer birgerfreundlichen Verwaltung
nicht zuzumuten. Die ohnehin lediglich noch zwei Gemeinden, die von der Mdglichkeit
der kleinen Delegation Gebrauch machen, kénnen beantragen, kiinftig als grof3e Dele-
gationsgemeinden alle Aufgaben der Bauaufsicht wahrzunehmen. Andernfalls nimmt
diese das zustandige Landratsamt wabhr.

Zu Art. 53 Abs. 2 Satz 3
Redaktionelle Folgeanderung.
Zu Art. 53 Abs. 2 Satz 5 und 6

Die Regelung ist aufgrund der Abschaffung der kleinen Delegation nicht mehr erforder-
lich.

Zu Art. 53 Abs. 3

Die Regelung ist aufgrund der Abschaffung der kleinen Delegation nicht mehr erforder-
lich.

Zu Nr. 4 (Art. 57)
Zu Art. 57 Abs. 1 Nr. 12

Mit der vollstandigen Neufassung des Art. 57 Abs. 1 Nr. 12 wird eine verkirzte, kom-
pakte und systematische Regelung zur Verfahrensfreiheit von Werbeanlagen getroffen,
die fur Bauherren wie Behoérden gleichermafien verstandlich und nachvollziehbar ist.
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Fallgruppen ohne Anwendung in der Praxis werden gestrichen. Dies betrifft insheson-
dere die Regelung zu nicht offentlich sichtbaren Werbeanlagen, auf die mangels An-
wendungsbereichs verzichtet werden kann. Auch die Verfahrensfreistellung von vo-
ribergehenden Werbeanlagen ist tUberflissig, da es sich bei fur einen kurzen Zeitraum
aufgestellte Werbeanlagen ohnehin nicht um bauliche Anlagen im Sinne der Bauord-
nung handelt. Konkret bedeutet dies, dass voriibergehend aufgestellte Werbeanlagen,
welche zuvor unter Art. 57 Abs. 1 Nr. 12 Buchst. d fielen, mangels bauordnungsrechtli-
cher Relevanz auch weiterhin keiner Baugenehmigung bedurfen. Dies betrifft insbeson-
dere Werbeplakate fur Veranstaltungen.

Der neuformulierte Halbsatz 2 gilt fiir alle verfahrensfreien Werbeanlagen, nicht nur fir
verfahrensfreie Werbeanlagen an der Statte der Leistung. Es gilt weiterhin, dass die mit
einer verfahrensfreien Werbeanlage verbundene Nutzungsénderung ebenfalls verfah-
rensfrei ist.

Zu Buchst. a: Die Verfahrensfreiheit nach Buchst. a gilt ohne ortliche Beschrankung,
allerdings nur fur Automaten und kleinere Werbeanlagen. Hiermit wird die Verfahrens-
freiheit fur kleinere Werbeanlagen erweitert, welche bisher nur bis zu einer Ansichtsfla-
che von 1 m? galt. Die Nennung von Werbeanlagen in Auslagen und an Schaufenster
ist in diesem Zusammenhang nicht notwendig. Werbeanlagen in Auslagen sind bereits
keine baulichen Anlagen. Werbeanlagen an Schaufenstern hingegen sind regelmafig
von der Variationsbreite der Baugenehmigung fur die Hauptnutzung erfasst, sodass
sich die Frage nach einer isolierten Verfahrensfreiheit nur fir die werbemafige Nutzung
der Schaufenster nicht stellt.

Zu Buchst. b: Diese Regelung wird unverandert ibernommen.

Zu Buchst. c: Die Regelung stellt auf bestimmte Orte ab, verzichtet aber — abgesehen
von der statisch begriindeten Beschrénkung auf eine freie Hohe von bis zu 10 m — auf
gréRenmaRige Beschrankungen. Werbeanlagen an der Statte der Leistung sind kiinftig
nicht mehr auf bestimmte bauplanungsrechtliche Gebiete beschrankt. Der hier verwen-
dete Begriff ,Statte der Leistung“ umfasst dabei sowohl den Betriebssitz, bzw. Produk-
tionsstandort, als auch einen etwaig hiervon abweichenden Ort der Leistungserbrin-
gung. Durch die neue Regelung wird die Vorschrift zu Werbeanlagen am Ort der Leis-
tungserbringung (vormals Buchst. a) ersetzt.

Zu Art. 57 Abs. 4 Nr. 1
Redaktionelle Anpassung.

Zu Nr. 5 (Art. 58)
Redaktionelle Anpassung.

Zu Nr. 6 (Art. 67)
Redaktionelle Folgeanderung.
Zu Nr. 7 (Art. 82)
Redaktionelle Folgeanderung.
Zu Nr. 8 (Art. 83)

Die bestehenden kleinen Delegationsgemeinden Pfaffenhofen a.d.llm und Waldsassen
haben sich personell und organisatorisch auf eine unbefristete Austibung der Aufgabe
als untere Bauaufsichtsbehdrde eingerichtet. Es ist daher eine grof3ziigige Auslauffrist
erforderlich, die den kleinen Delegationsgemeinden ermdglicht, auf den Wegfall der
Aufgabe zu reagieren. Innerhalb dieser Auslauffrist ist es den Gemeinden jederzeit
maoglich, die grolRe Delegation (Art. 53 Abs. 2 Satz 1 BayBO n. F.) zu beantragen.

Zu 8 7 (Bayerisches Landesplanungsgesetz — BayLplG)
Vorbemerkung

Die vorliegende Anderung des BayLplG zielt darauf ab, die Rahmenbedingungen fir
die Raumordnung in Bayern weiter zu optimieren und zu modernisieren sowie auf ak-
tuelle und zukiinftige Entwicklungen anzupassen. Neben Anderungen zur Verbesse-
rung der Planungs- und Rechtssicherheit sowie Regelungen fiir das Fortschreiten der
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Digitalisierung wird eine Vielzahl von Regelungen eingefiihrt, welche eine spirbare Be-
schleunigung der Planverfahren anstreben. Dabei darf zwar nicht auf3er Acht gelassen
werden, dass die Vorbereitung einer umfassenden Planung, die alle relevanten Aspekte
und Interessen berucksichtigt, ihre Zeit bendtigt, um fundierte und nachhaltige Festle-
gungen treffen zu kénnen.

Gesetzlich geregelte Verfahrensschritte und -zeitrAume werden jedoch deutlich ge-
strafft. Das Beteiligungsverfahren zur Aufstellung von Raumordnungsplénen wird durch
die gesetzliche Festlegung straffer Fristen spirbar beschleunigt. Es gilt nunmehr eine
parallellaufende Veréffentlichungs- und AufRRerungsfrist von insgesamt vier Wochen.
Bisher galt eine Mindestauslegungsfrist von einem Monat. Die AuRerungsfrist konnte
von den Planungsbehérden unabhangig von der Auslegungsfrist frei festgelegt werden
und betrug in der Praxis regelm&Rig bis zu drei Monate. Bei der Raumvertraglichkeits-
prifung wird ebenfalls diese vierwdchige Veroffentlichungs- und AuRerungsfrist einge-
fuhrt. Mit Ablauf der vier Wochen sind daher Stellungnahmen zu Entwirfen von Raum-
ordnungsplanen und bei der Raumvertraglichkeitsprifung ausgeschlossen. Dies er-
maoglicht eine effizientere und schnellere Abwagung der unterschiedlichen Belange.
Hinzu kommt, dass das zuvor teilweise erforderliche Einvernehmen oder Benehmen
betroffener offentlicher Stellen bei der Ausarbeitung von Planentwirfen durch die An-
hoérung im Beteiligungsverfahren ersetzt wird, sodass diese ebenfalls angehalten sind,
innerhalb der vier Wochen ihre Stellungnahmen abzugeben. Veroffentlichungs- und Au-
Berungsfrist kdnnen nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes verlangert werden. Die
bisherige Verbindlicherklarung der Regionalplane durch die héheren Landesplanungs-
behdrden wird durch ein Einvernehmen ersetzt, das sich jedoch auf die formelle und
materielle RechtmaRigkeit beschrankt. Hierdurch wird Beschleunigungspotenzial ge-
schaffen, nachdem die Erteilung der Verbindlicherklarung in der Praxis bis zu zwei
Jahre dauern konnte.

In den Beteiligungsverfahren wird ein starker Fokus auf Digitalisierung gesetzt. Die Ein-
fuhrung ausschlieRlich elektronischer Stellungnahmen fir Tréager 6ffentlicher Belange
ermdglicht eine einfache und schnelle Beteiligung dieser Akteure bei gleichzeitiger Re-
duzierung des administrativen Aufwands. Hinsichtlich der Beteiligung von Privatperso-
nen ist jedoch noch eine analoge Maglichkeit der Stellungnahme vorgesehen, sofern
eine entsprechende Anfrage gestellt wird. Das Gesetz geht somit einen entscheidenden
Schritt in Richtung einer vollstandigen Digitalisierung, wahrend es gleichzeitig sicher-
stellt, dass alle Privatpersonen in den Planungsprozess einbezogen werden und ihre
Interessen gewabhrt bleiben.

Die in der Gesetzesanderung enthaltene Klarstellung und Optimierung der Vorschriften
Uber die Festlegung von Ausschluss- und Vorranggebieten sorgt fir mehr Rechtssicher-
heit und hilft, Bewertungsschwierigkeiten in der Praxis und Rechtsprechung zu vermei-
den. Durch die Festlegung von Ausschlussgebieten im Zusammenhang mit Vorrangge-
bieten sind im Gegensatz zum Raumordnungsgesetz (ROG) auch sog. ,weile Flachen*
maoglich, in denen keine regionalplanerische Entscheidung tber die vorrangige Nutzung
oder deren Ausschluss getroffen wird. Durch diese Moglichkeit ergibt sich eine gréfl3ere
Flexibilitat fir die Planungstrager.

Durch die vom ROG abweichende Regelung der zeitlichen Vorverlagerung der ,in Auf-
stellung befindlichen Ziele® wird eine friihzeitige Sicherung zuklnftiger Zielfestlegungen

in Raumordnungspléanen ermdglicht. Dies starkt die Position der Planungstrager und
fuhrt zu mehr Rechtssicherheit und Rechtsklarheit.

Mit der Anderung des BayLplG entsteht wieder ein anwenderfreundliches Vollgesetz.
Damit wird der foderale Charakter der Raumordnung in Bayern betont. Bundesregelun-
gen werden dabei auch im Hinblick auf deren Anwendungspraktikabilitéat entsprechend
optimiert.

Zu Nr. 1 (Art. 2)
Zu Buchst. a (Art. 2 Nr. 2)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung aufgrund der neuen Nummerierung der
Vorschriften in Teil 4 Raumordnungspléane.

Zu Buchst. b (Art. 2 Nr. 4)
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Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung im Hinblick auf den Ersatz des Raum-
ordnungsverfahrens durch die Raumvertraglichkeitsprifung (vgl. Art. 22).

Zu Buchst. ¢ (Art. 2 Nr. 5)

Es wird eine von § 3 Abs. 1 Nr. 4a ROG abweichende Definition der ,in Aufstellung be-
findlichen Ziele® in Art. 2 Nr. 5 aufgenommen. Das Vorliegen von ,in Aufstellung befind-
lichen Zielen der Raumordnung® wird bereits mit Einleitung des Beteiligungsverfahrens
festgelegt. Die bundesrechtliche Regelung vermag es nicht, ,in Aufstellung befindliche
Ziele der Raumordnung® ausreichend zu sichern. So hat der Bundesrat in seiner Stel-
lungnahme zum Gesetzesentwurf des Bundes zu Recht beantragt, bereits den Stand
zu Beginn eines Beteiligungsverfahrens als ,in Aufstellung befindliche Ziele® fir maf-
geblich zu erklaren, um weiterhin eine friihzeitige Abstimmung raumbedeutsamer Malf3-
nahmen zu ermdglichen und diese rechtssicher zu gestalten (Stellungnahme des Bun-
desrates zum Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Raumordnungsgesetzes und
anderer Vorschriften vom 25. November 2022, Drucksache 508/22 (Beschluss), S. 3).

Dem Bedurfnis der Praxis nach Rechtsklarheit wird mit Einfihrung dieser Definition
Rechnung getragen und damit Rechtssicherheit geschaffen. Die Definition kniipft daran
an, dass das kunftige Ziel der Raumordnung in einem Planentwurf inhaltlich eindeutig
konkretisierbar enthalten sein muss. Ein Ziel weist dann die erforderliche Detailscharfe
auf, wenn es zeichnerisch oder verbal fest umrissen ist. Dartiber hinaus muss die Pla-
nung ein geniigendes Mal an Verlasslichkeit bieten. Es muss wahrscheinlich sein, dass
die angedachte Zielfestlegung Eingang in die endgiltige Fassung des Raumordnungs-
plans finden wird. Davon ist dann auszugehen, wenn das klnftige Ziel in einem seitens
der Planungsbehérde ausgearbeiteten Entwurf, fir welchen das Beteiligungsverfahren
eingeleitet werden soll, enthalten ist. Zu diesem Zeitpunkt liegt auch bereits in jedem
Fall die erforderliche Detailscharfe vor. Weiter muss das konkretisierbare Ziel den Be-
teiligten zur Kenntnis gegeben werden. Mit Einleitung des Beteiligungsverfahrens wer-
den die offentlichen Stellen und Privaten Uber die ,in Aufstellung befindlichen Ziele®, die
sie zu bertcksichtigen haben, informiert. Die Einleitung des Beteiligungsverfahrens er-
folgt mit der Verdéffentlichung der Planunterlagen.

Die durch den Plangeber festgelegten Ziele sollen auf diese Weise friihestmdglich ge-
sichert werden kénnen. Mit Beginn des Beteiligungsverfahrens missen die Zielfestle-
gungen gemal Art. 3 Abs. 1 Satz 1 bertcksichtigt werden. Insbesondere soll durch die
Regelung gewabhrleistet werden, dass ab diesem Zeitpunkt gemaf Art. 25 Abs. 2 eine
Untersagung raumbedeutsamer Planungen und MafRnahmen, welche die Verwirkli-
chung der ,in Aufstellung befindlichen Ziele* wesentlich erschweren oder unmdglich
machen wirden, erfolgen kann. Andere Belange werden durch dieses Sicherungsinte-
resse nicht unzumutbar eingeschréankt. Es besteht gerade keine Beachtenspflicht. Im
Widerstreit mit anderen gewichtigen Belangen kdnnen ,in Aufstellung befindliche Ziele*
uberwunden werden. Im Ubrigen sind sie zeitlich befristet.

Zu Buchst. d (Art. 2 Nr. 6 und 7)
Es handelt sich um eine redaktionelle Folge&nderung.
Zu Buchst. e (Art. 2 Nr. 8)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung aufgrund der neuen Nummerierung der
Vorschriften in Teil 4 Raumordnungspléne.

Zu Buchst. f (Art. 2 Nr. 9)
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanderung.
Zu Nr. 2 (Art. 4)

Die Soll-Regelung trégt dem neuen 8 6 Abs. 2 Satz 1 ROG Rechnung. Bei Vorliegen
der einzelnen Tatbestandsvoraussetzungen soll regelmafig die Zielabweichung zu er-
teilen sein. Das der Planungsbehorde nach bisher geltender Rechtslage eingerdumte
Ermessen wird durch die Anderung dahingehend gelenkt, dass bei Vorliegen der Tat-
bestandsvoraussetzungen regelmafilig dem Antrag auf Zielabweichung stattgegeben
werden muss. Mit der Anderung wird auch eine Forderung der Europaischen Kommis-
sion im Zusammenhang mit den seit 2008/2009 anh&ngigen und nun beendeten Ver-
tragsverletzungsverfahren gegen Deutschland zum Umfang der rAumlichen Steuerung
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des groR¥flachigen Einzelhandels erfiillt. Zudem wird nun klargestellt, dass ein Zielab-
weichungsverfahren nur auf Antrag nach Feststellung eines ZielverstoRes in einem Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren in Betracht kommt. Eine materielle Anderung ist
damit nicht verbunden, da denklogisch eine Zielabweichung auch bisher nur in Betracht
kam, wenn ein Zielversto3 von Amts wegen festgestellt und ein Antrag gestellt wurde.
Das Zielabweichungsverfahren ist nicht Bestandteil eines anderen Verfahrens wie etwa
des Zulassungsverfahrens. Da weiterhin die Grundziige der Planung unbertihrt bleiben
mussen, wird gewahrleistet, dass ein Zielabweichungsverfahren auch zukunftig auf Ein-
zelfalle begrenzt bleibt und nicht als allgemeines Instrument zur Plandnderung zur Ver-
fugung steht. Die Abweichung muss im Bereich dessen liegen, was der Plangeber ge-
wollt hat oder gewollt hatte, wenn er den Grund fiir die Abweichung gekannt hétte.

Zur Verfahrensvereinfachung, Beschleunigung und Starkung der Stellung der Landes-
planungsbehérde wird in Satz 2 die bisherige Einvernehmens- und Benehmensrege-
lung mit Ausnahme der Regelung in Satz 3 durch eine Anhdrung ersetzt. Um der Be-
deutung des kommunal verfassten Regionalen Planungsverbandes (RPV) und der Tat-
sache Rechnung zu tragen, dass die Abweichungsentscheidung durch die Landespla-
nungsbehorde erfolgt, die nicht Teil des RPV ist, wird das Einvernehmen des RPV bei-
behalten.

Mit Satz 4 wird klargestellt, dass das Zielabweichungsverfahren ein Verwaltungsverfah-
ren ist, auf das das Bayerische Verwaltungsverfahrensgesetz (BayvVwVfG) Anwendung
findet.

Abs. 2 regelt Zustandigkeit und Antragsberechtigung flr das Zielabweichungsverfah-
ren. Eine Abweichung zu bisherigem Recht ergibt sich nur insoweit, als in Satz 3 die
erweiterte Antragsbefugnis des § 6 Abs. 2 Satz 3 ROG, die Vorhabentrdgern die An-
tragstellung ermdglichen soll, tbernommen wird, um EU-rechtlichen Bedenken entge-
genzutreten. Die Antragsbefugnis wird auf Privatpersonen erweitert, deren beantragtes
Vorhaben der Planfeststellung bzw. der Genehmigung mit der Rechtswirkung der Plan-
feststellung bedarf oder mittelbar Gber Raumordnungsklauseln an den Vorgaben der
Raumordnung zu messen ist.

Zu Nr. 3 (Art. 8)
Zu Buchst. a (Art. 8 Abs. 1 Satz 4)

Werden von den Mitgliedern Aufgaben auf den Regionalen Planungsverband Ubertra-
gen, stellt der neue Art. 8 Abs. 1 Satz 4 klar, dass eine subsidiare Betatigung des Mit-
glieds in dem betroffenen Aufgabengebiet weiterhin mdglich bleibt, soweit dies der Auf-
gabenwahrnehmung des Regionalen Planungsverbands nicht widerspricht.

Zu Buchst. b (Art. 8 Abs. 3 Satz 2)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung aufgrund der neuen Nummerierung der
Vorschriften in Teil 4 Raumordnungspléne.

Zu Nr. 4 (Art. 9)
Zu Buchst. a (Art. 9 Abs. 1 Satz 2, 3 und 4)

Durch die Streichung der Notwendigkeit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Verbands-
mitglieder fir eine Regelung nach Art. 8 Abs. 1 Satz 3 BayLplG sollen die Handlungs-
maoglichkeiten kleinerer Gruppen an Verbandsmitgliedern erweitert werden. Diese sol-
len die Strukturen des Regionalen Planungsverbands fir die Regionalentwicklung nut-
zen konnen, ohne die Zwei-Drittel-Mehrheit erreichen zu missen. Satz 4 dient dem
Schutz von einwohnerschwachen Verbandsmitgliedern, d. h. regelméaRig dem Schutz
kleinerer kreisangehoriger Gemeinden vor zusatzlichen unfreiwilligen finanziellen Be-
lastungen.

Mit Streichung des Abs. 2 wiirde wieder die Regelung des Art. 20 des Gesetzes uber
die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) zur Geltung kommen, mit der Folge, dass
es einer Genehmigung der Satzung bedtrfte. Um dies zu verhindern, bedarf es der
Klarstellung in Satz 2, dass keine Genehmigung der Verbandssatzung durch die héhere
Landesplanungsbehérde erforderlich ist.
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Zu Buchst. b (Art. 9 Abs. 2)

Zur Entburokratisierung und zur Starkung der kommunalen Eigenverantwortlichkeit wird
auf das Anzeigeverfahren verzichtet. Die Méglichkeiten der staatlichen Aufsicht werden
davon nicht bertihrt.

Zu Buchst. ¢ (Art. 9 Abs. 2)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung aufgrund der Aufhebung des bisheri-
gen Abs. 2.

Zu Nr. 5 (Art. 10)
Redaktionelle Folgeanderung.
Zu Nr. 6 (Art. 12)

Im Sinne der Deregulierung und Verfahrensbeschleunigung wird die Rechtsverordnung
von der obersten Landesplanungsbehérde erlassen.

Zu Nr. 7 (Art. 13)

Die bisherige Regelung zum Landesplanungsbeirat wird gekiirzt und gestrafft, ohne die
Funktion des Landesplanungsbeirats und den Kreis moglicher zu beteiligender Organi-
sationen infrage zu stellen. Das bisher in Abs. 1 Satz 2 geregelte organisatorische Ver-
fahren ergibt sich auch aus der Verordnung Giber den Landesplanungsbeirat; einer Dop-
pelregelung bedarf es nicht. Die Verordnungsermachtigung in Satz 2 wird ohne inhaltli-
che Beschrankung im Vergleich zur bisherigen Regelung in Abs. 3 auf das Notwendige
gekirzt. Zudem wird die Ressortbezeichnung durch die oberste Landesplanungsbe-
horde ersetzt, um bei kiinftigen etwaigen Anderungen der Ressortbezeichnung das Ge-
setz nicht anpassen zu mussen.

Zur Straffung der Norm wird der bisherige Abs. 1 Satz 3 ebenfalls aufgehoben. Das
Organisationsermessen der obersten Landesplanungsbehérde, weiterhin Sachverstén-
dige als Teilnehmer in den Landesplanungsbeirat zu berufen, wird davon nicht tangiert.

Zu Nr. 8 (Art. 14 und Art. 15)

Im Sinne einer Vorschriftenstraffung und zur besseren Ubersichtlichkeit werden die bis-
herigen Art. 19 und Art. 20 BayLplG zum Landesentwicklungsprogramm in einem
neuen Art. 14 zusammengefiihrt und aus systematischen Griinden am Anfang von
Teil 4 verortet.

Art. 14 Abs. 2 gibt den Maximalinhalt des Landesentwicklungsprogramms wieder. Der
Absatz wird gestrafft, ohne dass damit grundsétzlich inhaltliche Anderungen in Bezug
auf die vier Regelungsfelder verbunden sind. Einzig die Einschréankung fiir das Landes-
entwicklungsprogramm, dass bereits hinreichend fachlich gesicherte Belange nicht auf-
genommen werden kdénnen (Doppelsicherungsverbot; Nr. 4), wird gestrichen. Der Lan-
desplanung muss es aufgrund ihrer Querschnittsaufgabe mdglich sein, umfassend
Festlegungen treffen zu kénnen und flexibel zu sein, wobei es selbstverstandlich ist,
bereits im Fachrecht gesicherte Belange nicht ebenfalls raumordnerisch zu sichern.
Eine diesbezugliche gesetzliche Regelung ist deshalb nicht erforderlich.

Der neue Art. 14 Abs. 3 entspricht der bisherigen Regelung in Art. 20, jedoch wird aus
Grunden der Verfahrensvereinfachung und der Beschleunigung sowie zur Starkung der
Stellung der obersten Landesplanungsbehérde das Benehmen der Staatsministerien
gestrichen. Da die Festlegungen durch die Staatsregierung beschlossen werden, wird
der Rechtsposition der tbrigen Ressorts ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
wird von einer formalisierten Anhérung des Landesplanungsbeirats abgesehen. Den
dem Landesplanungsbeirat angehérenden Verbanden wird die Moglichkeit der AuRe-
rung im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gegeben. Einer gesonderten Anhérung
des Landesplanungsbeirats bedarf es daher nicht. Jedoch kann der Landesplanungs-
beirat auch nach der nunmehr geltenden Rechtslage Anregungen und Empfehlungen
zum Landesentwicklungsprogramm abgeben.

Der neue Art. 15 fasst die bisherigen Regelungen zu den Regionalplanen (Art. 21 und
Art. 22) straffend zusammen und verortet diese neu. Abs. 2 enthélt — wie bisher schon —
die drei Regelungsfelder als Maximalinhalt der Regionalplane. Einzige inhaltliche An-
derung ist in Abs. 2 Nr. 3 vorgesehen. Die Einschrankung fir die Regionalpléane, dass
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bereits hinreichend fachlich gesicherte Belange nicht aufgenommen werden kénnen
(Doppelsicherungsverbot), wird gestrichen (vgl. oben zu Art. 14 Abs. 2).

Nach Art. 15 Abs. 3 erfolgt die Ausarbeitung der Regionalpléne zukiinftig nicht mehr im
Benehmen mit den 6ffentlichen Stellen, um den Planungsprozess zu vereinfachen und
zu beschleunigen sowie um die Stellung der Regionalen Planungsverbande zu starken.
Die Beteiligung der offentlichen Stellen richtet sich nunmehr ausschlie8lich nach
Art. 18. Das Einvernehmen der héheren Landesplanungsbehérde ersetzt die bisher in
Art. 22 Abs. 1 Satz 3 vorgesehene Verbindlicherklarung der Regionalplane durch die
héhere Landesplanungsbehérde. Damit ist es zukiinftig ausgeschlossen, dass zwi-
schen Beschlussfassung des Regionalplans und dessen Inkrafttreten nach Verbindli-
cherklarung ein erheblicher Zeitraum liegt. Insoweit soll eine Beschleunigung erreicht
werden. Kunftig wird der Zeitpunkt der Prifung seitens der héheren Landeplanungsbe-
horde auf den Zeitpunkt vor der abschlieBenden Beschlussfassung des Regionalen Pla-
nungsverbandes vorverlagert. Damit hat die Erteilung des Einvernehmens eine andere
Qualitat als die bisher nachgelagerte Verbindlicherklarung. Dies ist eine Besonderheit
gegeniber der bisherig eher an dem Kommunalrecht angelehnten Verbindlicherkla-
rung. Das Einvernehmen erstreckt sich auf die formelle und materielle Rechtmafigkeit
des Regionalplans.

Zu Nr. 9 (Art. 16)
Zu Buchst. a (Art. 16 Abs. 2 Satz 2)

Die Regelung zu Eignungsgebieten wurde im neuen ROG aufgehoben. Ein Ausschluss
dieser Gebietskategorie in Bayern hat sich deshalb erledigt. Die Streichung dient der
Rechtsbereinigung.

Zu Buchst. b (Art. 16 Abs. 2 Satz 2 neu)
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanderung.
Zu Buchst. ¢ (Art. 16 Abs. 2 Satz 3 und 4)

Durch die Neuregelung in Art. 16 Abs. 2 Satz 3 wird die bestehende verwaltungsge-
richtliche Rechtsprechung nachgezeichnet, dass eine reine Negativplanung nicht zulas-
sig ist, und klarstellend festgelegt, dass die Ausweisung eines Ausschlussgebiets nur
in Zusammenhang mit der Festlegung eines Vorranggebiets erfolgen darf.

Nach Streichung der Eignungsgebiete wurden in das ROG Vorranggebiete mit Aus-
schlusswirkung aufgenommen. Diese Gebietskategorie bedeutet, dass neben dem fest-
gelegten Vorrang im tbrigen Planungsgebiet ein Ausschluss gilt. Diese durch das ROG
eingeflihrte Gebietskategorie wird nicht in das Landesrecht tibernommen. Vielmehr sol-
len durch die Festlegung von Ausschlussgebieten im Zusammenhang mit Vorrangge-
bieten im Gegensatz zur ROG-Regelung auch sog. ,weil3e Flachen® bestehen bleiben
kénnen, in denen keine regionalplanerische Entscheidung tber die vorrangige Nutzung
oder deren Ausschluss getroffen wird. Durch diese Mdglichkeit ergibt sich eine gréRere
Flexibilitat fir die Planungstrager. Diese Festlegungsmdglichkeit im Regionalplan gilt
fur alle Belange, die im Landesentwicklungsprogramm bestimmt werden (vgl. Abs. 2
Satz 2 n. F.) und somit auch fur die Festlegung von Vorranggebieten fir Windenergie.
Ein Widerspruch zu den Regelungen in § 249 des Baugesetzbuches (BauGB) besteht
nicht. Dies kann der Arbeitshilfe zum Vollzug des Gesetzes zur Erhéhung und Be-
schleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land, sog. Wind-an-Land-Ge-
setz, Arbeitshilfe Wind-an-Land, beschlossen durch die Fachkommission Stadtebau
und den Ausschuss fur Recht und Verfahren der Ministerkonferenz fur Raumordnung
vom 3. Juli 2023, unter Nr. 3.2.7 entnommen werden. Dort wird ausgefihrt, dass auf
die Festlegung einer Ausschlusswirkung im Rahmen der Planung verzichtet werden
kann. Durch die Kann-Formulierung wird klargestellt, dass eine Festlegung zur Aus-
schlusswirkung weiterhin mdéglich bleibt. In Zusammenhang mit den Vorranggebieten
kann die Regionalplanung demnach auch weiterhin Ausschlussgebiete (Art. 14 Abs. 2
Satz 1 Nr. 3) festlegen, in denen die Windenergienutzung aus regionalplanerischen
Griunden nicht in Betracht kommt. Zudem kénnen auch einzelne Teilbereiche des Pla-
nungsraums im Hinblick auf die Windenergienutzung unbeplant bleiben, sog. ,weille
Flachen®. Daruber hinaus wird klargestellt, dass eine ,Ausschlusswirkung® zulasten ei-
ner Nutzung im gesamten ubrigen Planungsraum oder Teilen davon nur mdglich ist,
wenn fur sie im Planungsgebiet im Gegenzug substanziell Raum zur Verfligung gestellt
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wird. ,Substanziell“ bedeutet, dass fir die jeweilige Nutzung oder Funktion anhand des
auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten aktuellen und zukinftigen Bedarfs eine
sachgerechte rdumliche Vorsorge getroffen wird. Die Frage, ob tatsachlich ,substanzi-
ell“ Raum zur Verfugung steht, obliegt der jeweiligen Prifung im Einzelfall. Hierbei kdn-
nen unter anderem als Kriterien neben der Gréf3e auch die Geeignetheit der Flache fir
die Nutzung unter funktionalen Gesichtspunkten oder auch politische oder gesetzgebe-
rische Ziele der jeweiligen Fachpolitik in Betracht kommen.

Die Erleichterungen, die das neue ROG bei Vorranggebieten mit Ausschlusswirkung
vorsieht, werden in Art. 16 Abs. 2 Satz 4 fir Bayern auf die Festlegung eines oder meh-
rerer Vorranggebiete in Zusammenhang mit einem oder mehreren Ausschlussgebieten
Ubertragen, da es bisher aufgrund der hohen Anforderungen seitens der Rechtspre-
chung in der Praxis zu Bewertungsschwierigkeiten (etwa Differenzierung nach weichen
und harten Tabukriterien) und damit verbunden zu Rechtsunsicherheiten kam. Es wird
insoweit geregelt, dass die Ermittlung eines oder mehrerer Vorranggebiete in Zusam-
menhang mit einem oder mehreren Ausschlussgebieten auf Grundlage eines gesamt-
raumlichen Planungskonzepts der planaufstellenden Stelle erfolgen muss. Ein ,gesamt-
raumliches Planungskonzept® ist ein auf den jeweiligen Planungsraum bezogenes
schlissiges Konzept zur Steuerung von raumbedeutsamen Nutzungen und Planungen,
das den allgemeinen Anforderungen des planungsrechtlichen Abwéagungsgebots Rech-
nung tragt und sich im Ergebnis nicht als unzuldssige Negativplanung erweist. Soweit
nach diesem Planungskonzept der Planungsraum auf3erhalb des Vorranggebietes oder
Teile davon flr die vorrangigen Nutzungen oder Funktionen ausgeschlossen werden,
soll eine systematische Unterscheidung, ob der Ausschluss aus tatsachlichen, rechtli-
chen oder planerischen Griinden erfolgt, nicht erforderlich sein.

Diese Regelungen bedeuten eine merkliche Erleichterung und Verbesserung fir Pla-
nungstrager und schaffen mehr Rechtssicherheit.

Zu Nr. 10 (Art. 17)
Zu Buchst. a (Uberschrift)

Redaktionelle Anpassung; der heutige Rechtszustand wird nochmals ausdrucklich klar-
gestellt.

Zu Buchst. b (Art. 17 Abs. 1)

Bei der Aufstellung von Raumordnungsplénen ist von der zusténdigen Stelle eine Um-
weltprifung durchzufiihren und als gesonderter Bestandteil des Begrindungsentwurfs
frihzeitig ein Umweltbericht zu erstellen. Dies entspricht den europarechtlichen Vorga-
ben und der bisherigen Praxis. Um die Umweltpriifung deutlicher hervorzuheben, wird
die Erganzung vorgenommen. Diese dient allein der Klarstellung und hat keinen neuen
materiellen Regelungsgehalt. Ebenso wird ohne neuen materiellen Regelungsgehalt
klargestellt, dass Abs. 1 nicht selbst die Erforderlichkeit einer Umweltprifung begriin-
det, sondern sich die Erforderlichkeit aufgrund anderer Vorschriften ergeben muss.
Auch bisher wurde eine Umweltprifung durchgefiihrt und ein Umweltbericht erstellt.
Dies wird im Gesetzestext nun deutlicher zum Ausdruck gebracht.

Zu Buchst. ¢ (Art. 17 Abs. 3)
Zur Verfahrensbeschleunigung wird die Beteiligung als Anhérung prazisiert.
Zu Buchst. d (Art. 17 Abs. 4)

Bei geringfiigigen Anderungen von Raumordnungsplénen soll von der Erstellung eines
Umweltberichts abgesehen werden. Im Sinne der Verfahrensbeschleunigung wird das
Ermessen der planaufstellenden Behérde konkretisiert. Die Streichung der Angabe ,un-
ter Bericksichtigung“ dient der Klarstellung, dass entsprechend der Anlage 2 die auf-
gefuihrten Kriterien anzuwenden sind. Zur Verfahrensbeschleunigung wird zudem die
Beteiligung als Anhdrung prézisiert.

Zu Buchst. e (Art. 17 Abs. 5)
Der Ersatz des ,kann® durch ein ,soll“ dient der Verfahrensbeschleunigung.
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Zu Nr. 11 (Art. 18)

Die bisher in Art. 16 und nunmehr in Art. 18 geregelte Beteiligung bei der Aufstellung
von Raumordnungsplanen ist ein wesentlicher Bereich, der sich im Rahmen der Dere-
gulierung fur eine Vereinfachung, Beschleunigung und Digitalisierung eignet. Das Be-
teiligungsverfahren nach dem neuen Art. 18 Abs. 1 und 2 und das Beteiligungsverfah-
ren im Rahmen der Raumvertraglichkeitsprifung gemal dem neuen Art. 23 Abs. 4
und 5 werden im Sinne der Vereinfachung in der Struktur angeglichen.

Insbesondere sind hierbei folgende Anderungen hervorzuheben:

Die bisherige Mindestfrist fur die Auslegung wird durch eine sechswdochige Veroffentli-
chungsfrist ersetzt. Gleichzeitig wird ein Gleichlauf von Veroffentlichungsfrist und Au-
Rerungsfrist (vgl. Art. 18 Abs. 1 Satz 5) festgelegt. Diese Anderungen dienen der Ver-
fahrensbeschleunigung. Die Aufzahlung der nach dem bisherigen Art. 16 Abs. 1 zu Be-
teiligenden wird mit den Begriffen ,Offentlichkeit und ffentliche Stellen* zusammenge-
fasst. Zur Offentlichkeit gehoren alle natiirlichen und juristischen Personen mit Aus-
nahme der ¢ffentlichen Stellen (vgl. Art. 18 Abs. 1 Satz 1). Durch die Veroffentlichung
der Planunterlagen ausschlieRlich im Internet wird der Verwaltungsaufwand verringert
und die Digitalisierung vorangetrieben. Um eine Benachteiligung im Beteiligungsverfah-
ren zu vermeiden, soll auf Anfrage eine alternative Zugangsmaglichkeit fr den Perso-
nenkreis zur Verfigung gestellt werden, der darlegt, dass er nicht die Méglichkeiten hat,
elektronisch an dem Verfahren teilzunehmen. Die Stellungnahmen sollen elektronisch
Ubermittelt werden. Bei Bedarf — zum Beispiel bei Nutzung der in Satz 4 genannten
alternativen Zugangsmaglichkeit — kdnnen Stellungnahmen auch schriftlich abgegeben
werden. Der Bedarf muss nicht qualifiziert begriindet werden. Nach Fristablauf gilt wei-
terhin wie bisher eine Praklusion.

Art. 18 Abs. 2 enthélt nun die elektronische Beteiligung der 6ffentlichen Stellen, der in
Art. 3 Abs. 1 Satz 2 genannten Personen des Privatrechts, der nach Naturschutzrecht
anerkannten Vereine, soweit sie in ihrem satzungsmalRigen Aufgabenbereich berthrt
sind, der betroffenen Wirtschafts-, Land- und Forstwirtschafts- sowie Sozialverb&nde,
sowie der zustandigen Stellen benachbarter Lander und Nachbarstaaten. Die in Art. 17
Abs. 3 genannten Behorden werden von den offentlichen Stellen erfasst; auf die bishe-
rige eigenstéandige Erwahnung kann verzichtet werden. Aufgrund der hohen Digitalaffi-
nitat der 6ffentlichen Verwaltung und der Verbande erscheint es gerechtfertigt, deren
Beteiligung ausschlief3lich in elektronischer Form zu regeln.

In Art. 18 Abs. 3 wird die Zustandigkeit fir das Beteiligungsverfahren im Rahmen der
Aufstellung des Landesentwicklungsprogramms und der Regionalplane klarer und ein-
facher geregelt. Die Bekanntmachung gem. Abs. 1 Satz 5 im Rahmen der Aufstellung
des Regionalplans durch die hohere Landesplanungsbehérde, Landratsamter und
kreisfreie Gemeinden wird beibehalten, da der Regionale Planungsverband lber kein
Veroffentlichungsorgan verfgt.

Art. 18 Abs. 4 nimmt die zur Verfahrensbeschleunigung in § 9 Abs. 5 ROG neu einge-
fuhrte Regelung auf und modifiziert diese im Sinne einer weitergehenden Deregulie-
rung. Damit wird dem Bedarf in der Praxis fur erleichterte Verfahren bei geringfligigen
Anderungen an Raumordnungspléanen nachgekommen. Wenn diese Anderungen keine
nennenswerten Umweltauswirkungen oder Auswirkungen auf Dritte haben, soll der
Kreis der zu Beteiligenden eingeschrankt werden. Werden durch die Anderung die
Grundzige der Planung berihrt, so kann diese nicht mehr geringfugig sein. Der Begriff
der Anderung erfasst auch die Erganzung oder Aufhebung einzelner Festlegungen.
Art. 18 Abs. 4 Satz 2 stellt klar, dass das Beteiligungsverfahren entsprechend Abs. 1
und Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Satz 3 zu erfolgen hat. Dies hat zur Konsequenz, dass den
offentlichen Stellen sowie im Falle des Landesentwicklungsprogramms auch den kom-
munalen Spitzenverbanden elektronisch die Gelegenheit zur Abgabe einer Stellung-
nahme zu geben ist.

In Art. 18 Abs. 5 geht der bisherige Art. 16 Abs. 6 auf und wird dadurch modifiziert, dass
das zweite Beteiligungsverfahren immer auf die Anderungen begrenzt ist und nur noch
durchzufiihren ist, wenn neue Beachtenspflichten eingefuhrt oder die Grundziige der
Planung beruihrt werden. Stellungnahmen dirfen in jedem Fall nur noch zu den Ande-
rungen abgegeben werden. Im Ubrigen soll die Veréffentlichungs- und damit auch Au-
Rerungsfrist angemessen verkirzt sowie der Beteiligtenkreis beschrankt werden. Damit
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wird das der Planungsbehérde nach bisher geltender Rechtslage eingeraumte weite
Ermessen durch die Anderung in eine Soll-Regelung dahingehend gelenkt, dass bei
Durchfuihrung eines erneuten Beteiligungsverfahrens regelméagig die Veréffentlichungs-
und damit AuRerungsfrist zu verkiirzen und der Beteiligtenkreis zu beschranken ist. Das
Absehen von diesen Vereinfachungen bedarf einer vertieften Begriindung. Das Merk-
mal der Beriihrung der Grundziige der Planung, welches bisher im Rahmen des Ermes-
sens von den Planungsbehorden zu bertcksichtigen war, wird in den Tatbestand mit
aufgenommen. Es soll verdeutlicht werden, dass ein erneutes Beteiligungsverfahren
beispielsweise auch dann erforderlich sein kann, wenn in erheblichem Umfang Ziele
entfallen (z. B. mehrere, ursprunglich vorgesehene Vorranggebiete) oder wenn inhalt-
lich bedeutsame Grundsatze hinzukommen oder entfallen. Dies ergab sich zuvor nur
aus der bisherigen Gesetzesbegriindung (Drs. 17/8107, S. 6). Die Aufnahme als Tat-
bestandsmerkmal in den Gesetzestext dient der Rechtssicherheit und der Vermeidung
von Anwendungsfehlern.

Art. 18 Abs. 6 regelt die bisher in Abs. 4 vorgesehene Beteiligung Bayerns zu einem
aul3erbayerischen Raumordnungsplan, fasst die Norm sprachlich neu und grenzt die
Zustandigkeiten klarer ab.

Zu Nr. 12 (Art. 19)

Zu Buchst. a (Art. 19 Satz 1)

Hierbei handelt es sich um eine sprachliche Verdeutlichung.
Zu Buchst. b (Art. 19 Satz 2)

Es handelt sich um redaktionelle Anderungen aufgrund der neuen Nummerierung der
Vorschriften in Teil 4 Raumordnungspléne.

Zu Nr. 13 (Art. 20)

Bisher wird die Bekanntmachung von Regionalplanen in Art. 22 Abs. 1 Satz 3 und de-
ren Einstellung ab dem Tag des Inkrafttretens in das Internet in Art. 18 Satz 1 geregelt.
Die Bekanntmachung und die Einstellung der Raumordnungspléne nach deren Inkraft-
treten in das Internet sind nun fir Landesentwicklungsprogramm und Regionalplan in
einer Vorschrift zusammengefasst, was die Ubersichtlichkeit deutlich verbessert. Ziel
der Staatsregierung ist eine rein digitale Bekanntmachung.

In Art. 20 Abs. 2 wird nun deutlicher hervorgehoben, dass die Begriindung zu den Fest-
legungen, die kein Bestandteil der Rechtsverordnung ist, auch in das Internet eingestellt
wird und zur Einsichtnahme vorzuhalten ist.

Zu Nr. 14 (Art. 19 bis Art. 22)

Die Streichung der Artikel ist eine Folge der in Art. 14 und Art. 15 erfolgten Zusammen-
fuhrung der Normen.

Zu Nr. 15 (Art. 21)
Zu Buchst. a (Abs. 1)

In Art. 21 Abs. 1 Nr. 1 handelt sich um eine redaktionelle Anderung aufgrund der neuen
Nummerierung der Vorschriften in Teil 4 Raumordnungspléne sowie um eine Erweite-
rung der Planerhaltungsvorschrift in Anlehnung an § 214 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a BauGB,
sodass nun jeder Einzelne der nach Art. 18 Abs. 2 zu Beteiligenden davon erfasst wird.
Dies dient der Rechtssicherheit der Plane.

In Art. 21 Abs. 1 Nr. 2 handelt es sich um eine sprachliche Anpassung und redaktionelle
Anderung aufgrund der neuen Nummerierung der Vorschriften in Teil 4 Raumordnungs-
plane. Die Einfugung der Worte ,der Festlegungen® dient der Klarstellung.

Zu Buchst. b (Abs. 2)

Mit der Streichung wird dem Bund gefolgt, der diese Regelung im ROG zur Herstellung
von Rechtssicherheit gestrichen hat. Die bisherige Regelung erklarte einen Regional-
plan bei Vorliegen weiterer VVoraussetzungen auch dann fir wirksam, wenn dieser nicht
aus dem Landesentwicklungsprogramm entwickelt wurde. Dies hatte zur Folge, dass
sich Zielfestlegungen auf Ebene eines Regionalplans und auf Ebene des Landesent-
wicklungsprogramms widersprechen konnten, aber wirksam waren. Dies fihrte
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zwangslaufig zu einem Konflikt im Hinblick auf die Bindung an die Ziele der Raumord-
nung.

Zu Buchst. ¢ (Abs. 3)

Es handelt sich zunachst um eine redaktionelle Anderung aufgrund der neuen Numme-
rierung der Vorschriften in Teil 4.

Im Interesse der Bestandskraft von Planen und zur Starkung der Rechtssicherheit wird
zudem eine neue Planerhaltungsvorschrift eingefiihrt, die auf die Ergdnzung in Art. 16
Abs. 2 Satz 3 Bezug nimmt. Durch die Mdglichkeit der Festlegung von einem oder meh-
reren Ausschlussgebieten in Zusammenhang mit einem oder mehreren Vorranggebie-
ten bedarf es auch einer Regelung zur Planerhaltung, um zu verhindern, dass bei feh-
lerhafter Festlegung einzelner Teile die gesamte Planung gefahrdet ist. Dies ist insbe-
sondere bei Windenergiegebieten wichtig, um die Einhaltung des Flachenbeitragswer-
tes bzw. des Teilflachenziels nicht zu gefahrden. Dies setzt aber voraus, dass méglichst
eine Festlegung oberhalb dieser Werte durch den regionalen Planungsverband erfolgt
ist, damit trotz Unwirksamkeit einzelner Gebiete weiterhin der vorrangigen Nutzung sub-
stanziell Raum verschafft wird.

Zu Buchst. d (Abs. 4)

Es handelt sich um redaktionelle Anderungen aufgrund der neuen Nummerierung der
Vorschriften in Teil 4.

Zu Buchst. e (Abs. 5)

Bisher sieht Art. 23 Abs. 5 Satz 1 BayLplG vor, dass die in der Vorschrift benannten
Mangel unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Veroffentli-
chung des Raumordnungsplans unter Darlegung des die Verletzung begriindenden
Sachverhalts schriftlich oder elektronisch geltend gemacht worden sind. Dabei handelt
es sich um eine Ausschlussfrist, die der Rechtssicherheit dient und Planungssicherheit
schaffen soll. Die Verkirzung der Frist auf sechs Monate dient dazu, zu einem friiheren
Zeitpunkt Rechtssicherheit fir alle Beteiligten herbeizufiihren und entsprechend Be-
schleunigungspotenziale zu realisieren.

Im Ubrigen handelt es sich um eine redaktionelle Folgeanderung der Aufhebung des
Art. 21 Abs. 2 Nr. 1 und um redaktionelle Anderungen aufgrund der neuen Nummerie-
rung der Vorschriften in Teil 4 sowie eine sprachliche Korrektur.

Zu Buchst. f (Abs. 7)

Es handelt sich um eine Folgeanderung. Indem die Verbindlicherklarung durch ein Ein-
vernehmen ersetzt wird, ertibrigt sich diesbeztiglich eine Regelung.

Zu Nr. 16 (Art. 22 und 23)

Die Vorschriften zum Raumordnungsverfahren werden unter Ubernahme des Begriffs
im ROG ,Raumvertraglichkeitspriufung“ gestrafft und neu strukturiert und an die Erfor-
dernisse der Praxis angepasst. Die Anderungen dienen insoweit der Verfahrenserleich-
terung und Beschleunigung.

In Art. 22 Abs. 1 Satz 1 wird der Gegenstand einer Raumvertraglichkeitsprifung (RVP)
ohne materielle Anderung geregelt. Wie bisher erfolgt die RVP vor Entscheidung tiber
die Zulassigkeit des Vorhabens und nicht — wie im ROG vorgesehen — vor Antragstel-
lung zur Durchfuhrung des Vorhabens. Diese mogliche Verfahrensparallelitét erhdht die
Flexibilitat fur die Vorhabentrager. Art. 22 Abs. 1 Satz 2 stellt den Prifungsumfang dar.
Ubersichtlichkeitshalber wird dieser nun nummerisch gegliedert. Es wird klargestellt,
dass die Prufung der Uberértlichen raumbedeutsamen Belange des Umweltschutzes
entsprechend der Planungsebene Uberschléagig erfolgt; die fir das Vorhaben notwen-
dige Umweltvertraglichkeitsprifung wird weiterhin im Zulassungsverfahren vorgenom-
men. In Anlehnung an die Regelung im ROG wird zur Konkretisierung des Prifungsge-
genstands und Prifungsumfangs auf die Schutzglter nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes
Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) unter Bericksichtigung der Kriterien
nach Anlage 3 UVPG verwiesen, ohne dass es sich inhaltlich auf die Umweltpriifung
auswirken wird.

Art. 22 Abs. 2 regelt die Zusténdigkeit wie bisher.
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In Art. 23 wird das bisherige Raumordnungsverfahren (nun RVP) abgebildet und mit
Beschleunigungselementen zugunsten des Vorhabentragers versehen.

Art. 23 Abs. 2 regelt, dass der Vorhabentrager die Unterlagen in einem elektronischen
Format vorzulegen hat, wodurch die Méglichkeiten der Digitalisierung genutzt werden.
Es wird jetzt deutlich herausgestellt, dass vom Vorhabentrager nur die fir die Prifung
der Erforderlichkeit einer RVP notwendigen Unterlagen vorzulegen sind und nicht be-
reits die fur die RVP erforderlichen umfangreicheren Unterlagen. Dies bedeutet eine
Erleichterung fur den Vorhabentrager und dient damit letztlich einer Beschleunigung.

Durch die Regelung in Art. 23 Abs. 2 Satz 2 wird sichergestellt, dass die héhere Lan-
desplanungsbehérde im Rahmen der vereinfachten RVP frihzeitig beteiligt wird und
sich auf das folgende Verfahren einstellen kann.

Art. 23 Abs. 3 und 4 regelt das Beteiligungsverfahren in Anlehnung an die Regelungen
in Art. 18 (Beteiligungsverfahren bei Aufstellung von Raumordnungsplénen). Dabei wird
differenziert zwischen einer Veroffentlichung im Internet und einer gezielten elektroni-
schen Aufforderung zur Stellungnahme fur bestimmte Stellen. In Ausiibung der dem
Land zustehenden Abweichungskompetenz wird eine Praklusionsvorschrift nun auch
im Rahmen der RVP eingeflihrt, um auch in diesem Bereich den Verwaltungsprozess
zu beschleunigen. Abs. 3 wird mit den Satzen 7 und 8 um Regelungen zur Geheimhal-
tung dem ROG entsprechend ergénzt, um diesen sensiblen Bereich zu schiitzen.
Gleichzeitig wird in Satz 9 auch das Recht fir die héhere Landesplanungsbehérde ver-
ankert, aussagekraftige Unterlagen zu verlangen, die das Vorhaben und dessen Aus-
wirkungen ohne Preisgabe von Geheimnissen beschreiben.

In Art. 23 Abs. 5 wird das bisher in Art. 26 geregelte vereinfachte Raumordnungsver-
fahren als vereinfachte Raumvertraglichkeitsprifung in die Vorschrift itbernommen und
gestrafft.

Art. 23 Abs. 6 regelt den Abschluss der Raumvertraglichkeitsprifung. Die bisherige
Frist von sechs Monaten wird beibehalten; bei der vereinfachten RVP wird eine Drei-
monatsfrist neu eingefihrt. Weiterhin wird geregelt, dass nach Ablauf der Frist von
sechs bzw. drei Monaten Uber die Zulassigkeit des Verfahrens entschieden werden
kann. Damit ist sichergestellt, dass etwaige Verfahrensverzégerungen nicht zulasten
des Vorhabentragers gehen und eine weitere zligige Bearbeitung erfolgen kann. Im Er-
gebnis wird damit eine Beschleunigung erreicht. Im Gegensatz zur Regelung im ROG
ist es der hoheren Landesplanungsbehérde dennoch moglich, das Verfahren mit einer
landesplanerischen Beurteilung abzuschlieRen und in das laufende Zulassungsverfah-
ren einzuspeisen. Damit wird der Verfahrenstkonomie Rechnung getragen, jedoch eine
Verzogerung des nachfolgenden Zulassungsverfahrens vermieden. Satz 5 enthélt den
Appell an die fir das nachfolgende Verfahren zustéandige Behérde, Erkenntnisse aus
der Raumvertraglichkeitsprifung zu nutzen, um Doppelprifungen zu vermeiden.

Art. 23 Abs. 7 dient der Klarstellung.
Zu Nr. 17

Der bisherige Art. 26 kann im Wege der Deregulierung gestrichen werden, da kunftig
eine Regelung als vereinfachte Raumvertraglichkeitsprifung im neuen Art. 23 Abs. 6
vorgesehen ist.

Zu Nr. 18 (Art. 24)

Die Erganzung ,im Rahmen einer fachrechtlichen Behdrdenbeteiligung® wird zur Klar-
stellung aufgenommen.

Zu Nr. 19 (Art. 25)
Zu Buchst. a (Abs. 1)

Die Zustandigkeit der Landesplanungsbehdrden wird neu in Art. 25 Abs. 3 geregelt. Zu-
dem erfolgt eine Klarstellung, dass alle, die an die Ziele der Raumordnung gebunden
sind, Adressat einer unbefristeten Untersagung sein kdnnen.

Zu Buchst. b (Abs. 2)

Es handelt sich zunachst um eine redaktionelle Anderung. Die Zustandigkeit der Lan-
desplanungsbehdrden wird ferner neu in Art. 25 Abs. 3 geregelt. SchlieRlich erfolgt eine
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Klarstellung, dass alle, die an die Ziele der Raumordnung gebunden sind, Adressat ei-
ner befristeten Untersagung sein kénnen. Ferner wird die Regelung des bisherigen
Abs. 6 Satz 1 in Art. 25 Abs. 2 integriert.

Zu Buchst. ¢ (Abs. 3)

Im Sinne der Deregulierung wird die Zustandigkeit fur die Untersagung bei ausschliel3-
lich in einem Regionalplan festgelegten oder in Aufstellung befindlichen Zielen von der
obersten auf die héhere Landesplanungsbehérde tbertragen, in deren Zustandigkeits-
bereich sich der Regionale Planungsverband befindet. Einer Einvernehmensregelung
— wie bisher vorgesehen — bedarf es aus Vereinfachungs- und Beschleunigungsgriin-
den nicht mehr.

Zu Buchst. d (Abs. 4)

Der Abs. 4 wird durch einen Satz 2 erganzt (bisheriger Abs. 5).
Zu Buchst. e und f (Abs. 5 und 6)

Redaktionelle Folgeanderungen.

Zu Nr. 20 (Art. 26)

Redaktionelle Folgeanderung.

Zu Nr. 21 (Art. 27)

Die Vorschrift wird vereinfacht und auf die wesentlichen Inhalte reduziert. Die Verwer-
tung der Informationen aus dem bisherigen Art. 31 wird ibernommen und damit weiter-
hin eine Uberwachung raumbedeutsamer Tatbestéande und Entwicklungen ermdglicht.

Zu Nr. 22

Im Sinne einer Kiirzung und Straffung wird Art. 31 im Wege der Deregulierung gestri-
chen, ohne die Raumbeobachtung als Aufgabe der Landesentwicklung infrage zu stel-
len. Das Erfassen und Uberwachen raumbedeutsamer Tatbestéande und Entwicklungen
ist origindrer Bestandteil der Aufgaben der Raumordnung und wird durch die Regelung
im neuen Art. 27 weiterhin ermdglicht.

Der bisherige Art. 32 wird ebenfalls zur Deregulierung gestrichen, da kein gesetzliches
Regelungsbedirfnis mehr gesehen wird. Zuletzt wurde alle finf Jahre aufwendig unter
Beteiligung anderer Ressorts ein Bericht zu wesentlichen raumbedeutsamen Entwick-
lungen erstellt. Im digitalen Zeitalter erscheint es sinnvoller, anlassbezogen kurzfristig
und gezielt zu aktuellen Entwicklungen in digitalen Formaten in eigener Ressortzustén-
digkeit zu informieren. Die Streichung tangiert nicht das Informationsrecht des Landta-
ges, da dies bereits anderweitig ausreichend geregelt ist.

Zu Nr. 23 (Art. 28)

Die Streichung des Einvernehmens in Art. 28 Abs. 1 dient der Verfahrenserleichterung
und der Starkung der Verantwortung der obersten Landesplanungsbehérde. Gleichzei-
tig wird die Zustandigkeit fir die Anpassung eines Bauleitplans ausschlie3lich an die
Ziele des Regionalplans im Rahmen der Deregulierung an die héhere Landesplanungs-
behorde delegiert.

Zu Nr. 24 (Art. 29)

Da Zielabweichungsverfahren sowohl von der obersten als auch von der héheren Lan-
desplanungsbehérde durchgefiihrt werden, erfolgt hier eine klarstellende Anpassung.

Zu Nr. 25
Infolge der Einfugung der Art. 30 und 31 ist die Uberschrift von Teil 7 anzupassen.
Zu Nr. 26 (Art. 30 und 31)

Durch Art. 30 wird klargestellt, dass fiur den Regionalen Planungsverband Donau-lller
die Regelungen des Staatsvertrags den Regelungen im BayLplG vorgehen.

Durch Art. 31 wird geregelt, dass § 28 ROG im sachlichen Anwendungsbereich dieses
Gesetzes Anwendung findet. Mit § 28 ROG wird Art. 15¢ der Richtlinie (EU) 2018/2001
im Bereich der Windenergie an Land umgesetzt. Art. 15c verpflichtet die Mitgliedstaa-
ten, bis zum 21. Februar 2026 sicherzustellen, dass Beschleunigungsgebiete fur die
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erneuerbaren Energien von erheblicher GroRe ausgewiesen werden. Fir eine landes-
rechtliche Abweichung von § 28 ROG besteht derzeit kein Bedarf, zumal es sich bei der
Ausweisung von Beschleunigungsgebieten nicht um ein Instrument der Raumordnung
handelt.

Die Regelung zu Beschleunigungsgebieten knlipft an die raumordnungsrechtliche Fest-
legung der Vorranggebiete (VRG) Wind an, ohne selbst ein Teil der Raumordnung zu
sein. Bei der Ausweisung der Beschleunigungsgebiete handelt es ich um ein Verfahren
»SUi generis“, das sich nur raumordnungsrechtlicher Vorschriften bedient (vgl. § 28
Abs. 5 ROG). Vielmehr ist die Ausweisung von Beschleunigungsgebieten ein Rechts-
akt, der allein auf Art. 15c der Richtlinie (EU) 2018/2001 fuf3t, und dessen Rechtsfolgen
allein die Erleichterungen auf Zulassungsebene gemal 8§ 6b des Windenergieflachen-
bedarfsgesetzes (WindBG) sind.

Zu Nr. 27 (Art. 32)

Die Vorschrift stellt erneut klar, dass das ROG im sachlichen Anwendungsbereich die-
ses Gesetzes keine Anwendung findet, soweit nichts Abweichendes bestimmt wird.

Zu Nr. 28 (Art. 33)

Die Ubergangsbestimmungen in Art. 33 Abs. 1 bis 3 regeln, wie mit begonnenen und
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes noch nicht abgeschlossenen Verfahren umzugehen
ist. Dies dient der Rechtsklarheit. Wurde das Beteiligungsverfahren nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes eingeleitet, finden die Regelung des neuen Gesetzes Anwendung. Die
Einleitung des Beteiligungsverfahrens erfolgt mit der Veroffentlichung der Planunterla-
gen. Art. 33 Abs. 4 aktualisiert den zeitlichen Anwendungsbereich von Art. 21 im Hin-
blick auf die Raumordnungsplane. Ziel ist es, sémtliche Raumordnungsplane unabhan-
gig davon, auf welcher rechtlichen Grundlage sie aufgestellt und in Kraft gesetzt worden
sind, am Mal3stab der aktuellen Planerhaltungsregelungen zu messen. Der zweite
Halbsatz des Abs. 4 regelt als Ausnahme zu Halbsatz 1 das Geltungsdatum vom bis-
herigen Art. 23 Abs. 2 in Bezug auf Raumordnungspléane, die vor der Anderung des
Art. 23 Abs. 2 in Kraft getreten sind.

Zu Nr. 29 (Art. 34)

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.

Zu Nrn. 30 und 31 (Anlage 1 und 2)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung.

Zu 8 8 (Gerichtsverfassungsausfilhrungsgesetz — AGGVG)
Zu Nr. 1 (Art. 8, Art. 29)

Die Regelung in Art. 8 AGGVG bestimmt rein negativ, dass die Amtsgerichte nicht als
Nachlassgerichte zur Aufnahme des Inventars zustandig sind. Der zugrundeliegende
Landesvorbehalt des Art. 148 des Einfilhrungsgesetzes zum Burgerlichen Gesetzbu-
che (EGBGB) wurde durch das Gesetz zur Ubertragung von Aufgaben im Bereich der
freiwilligen Gerichtsbarkeit auf Notare vom 26. Juni 2013 (BGBI. | S. 1800) mit Wirkung
vom 1. September 2013 aufgehoben, da § 2003 Abs. 1 Satz 1 des Burgerlichen Ge-
setzbuchs (BGB) ab diesem Zeitpunkt bundesweit die amtliche Aufnahme des Inventars
ausschlieBlich den Notaren zuweist. Damit besteht fur Art. 8 kein Regelungsbedirfnis
mehr.

Art. 29 AGGVG regelt, dass zu den offentlichen Lasten eines landwirtschaftlichen
Grundstlcks auch Beitrage fur Tierlebensversicherung und Schlachtviehversicherung
zahlen, die fur die Versicherung des zum Zubehor gehdrenden Viehs zu entrichten sind.
Art. 29 AGGVG knupfte dabei an die Art. 34 ff. des Gesetzes Uber das 6ffentliche Ver-
sicherungswesen (VersG) vom 7. Dezember 1933 an, die derartige an die Bayerische
Landestierversicherungsanstalt zu entrichtende Beitrdge fur Tierlebensversicherung
und Schlachtviehversicherung vorsahen. Das VersG wurde mit Ausnahme des Art. 6
Abs. 2 VersG durch Art. 29 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes zur Neuordnung der Rechts-
verhaltnisse der offentlich-rechtlichen Versicherungsanstalten des Freistaates Bayern
vom 23. Juli 1994 (GVBI. S. 603) aufgehoben. Die nunmehr nach Art. 5 Abs. 4 des
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Gesetzes zur Ausfilhrung des Tiergesundheitsgesetzes (BayAGTierGesG) an die Tier-
seuchenkasse zu leistenden Beitrage sind keine Versicherungsbeitrdge, sondern erfol-
gen zur Erfullung der gesetzlichen Aufgaben der Tierseuchenkasse nach Art. 5 Abs. 2
BayAGTierGesG. Damit ist auch Art. 29 AGGVG Uberholt.

Zu Nr. 2 (Art. 32)
Redaktionelle Anpassung.
Zu Nr. 3 (Art. 34)
Redaktionelle Anpassung.
Zu Nr. 4 (Art. 35)

Zur Uberschrift

Die Neufassung der Uberschrift dient der Klarstellung des begrenzten Anwendungsbe-
reichs der landesrechtlichen Mitteilungspflicht. Im Ubrigen handelt es sich um eine re-
daktionelle Anpassung.

Zur Aufhebung von Art. 35 Abs. 1

Nach Art. 35 Abs. 1 Satz 1 AGGVG hat der Standesbeamte dem Amtsgericht, in des-
sen Bezirk er seinen Amtssitz hat, jeden Todesfall mitzuteilen, der ihm gemaR § 28 des
Personenstandsgesetzes angezeigt wird. Zugleich besteht bundesweit die Pflicht der
Standesadmter nach § 78e Satz 1 der Bundesnotarordnung (BNotO), gegenuber der
Bundesnotarkammer als Registerbehdrde fir das Zentrale Testamentsregister (ZTR)
Sterbefallmitteilungen vorzunehmen. Dabei beinhalten die Sterbefallmitteilungen nach
8 6 der Verordnung zur Einrichtung und Fihrung des Zentralen Testamentsregisters
(ZTRV) nicht nur Informationen Uber den Todesfall an sich, sondern auch weitere fir
die Erfullung der gesetzlichen Aufgaben des Nachlassgerichts erforderliche Informatio-
nen wie etwa den Familienstand des Verstorbenen, Angaben Uber vorhandenes Nach-
lassvermoégen oder etwaige Anhaltspunkte fur die Erforderlichkeit von MaRnahmen zur
Nachlasssicherung. Das ZTR informiert sodann nach § 78e Satz 3 Nr. 1 BNotO das
zustandige Nachlassgericht Uber den Sterbefall sowie, soweit vorhanden, in das ZTR
aufgenommene Daten wie Verwahrangaben zu erbfolgerelevanten Urkunden. Zudem
wird nach § 7 Abs. 3 Satz 1 ZTRV die Sterbefallmitteilung Ubersandt.

Im Zuge der Aufnahme des Vollbetriebs des ZTR ist damit das Beddrfnis fir eine ge-
sonderte landesrechtliche Mitteilungspflicht der Standesamter entfallen. Die zur Erfl-
lung der nach Art. 37 Abs. 1 AGGVG landesrechtlich bestehenden amtlichen Erbener-
mittlungspflicht erforderlichen Angaben sind von den Standesamtern auch im Rahmen
der Mitteilungspflicht an das ZTR zu Ubermitteln. Mit der nach 88 6, 7 Abs. 3 ZTRV
bundesrechtlich verpflichtenden Weiterleitung der umfassenden Sterbefallmitteilung
durch das ZTR an das Nachlassgericht ist sichergestellt, dass dieses friihzeitig alle dem
Standesamt bekannten Daten erhalt. Zur Vermeidung doppelter Mitteilungswege und
im Sinne der Entblrokratisierung wird Art. 35 Abs. 1 Satz 1 AGGVG daher aufgehoben.
In der Folge werden die Regelungen in den Satzen 2 und 3 gegenstandslos und kdnnen
entfallen.

Zur Neufassung von Art. 35 Abs. 2

Die Regelung des Art. 35 Abs. 2 AGGVG sieht vor, dass bei einem Sterbefall auRerhalb
des Landes die Gemeinde, in der der Verstorbene seinen letzten Wohnsitz oder ge-
wohnlichen Aufenthalt hatte, verpflichtet ist, diesen dem Amtsgericht mitzuteilen, sobald
der Tod amtlich bekannt wird. Fir Sterbeféalle auerhalb Bayerns, aber innerhalb des
Bundesgebietes, kann auf diese landesrechtliche Mitteilungspflicht zur Verwaltungsent-
lastung verzichtet werden. Denn in diesen Féllen findet zwingend eine Beurkundung
des Sterbefalls durch ein deutsches Standesamt statt, mit der Folge, dass das Nach-
lassgericht Uber die regularen bundesrechtlichen Mitteilungswege tber das ZTR infor-
miert wird. Dies gilt aber nicht fur Sterbefélle im Ausland von in Bayern wohnhaften
Personen, bei denen zeitnah zum Todesfall keine Nachbeurkundung im Sterberegister
oder ein sonstiger deutscher Personenstandseintrag erfolgt. Fur eine moglichst frihzei-
tige Information der Nachlassgerichte ist hier im Regelfall die landesrechtliche Mittei-
lungspflicht der Gemeinde nach Art. 35 Abs. 2 AGGVG nétig. Der Anwendungsbereich
des Art. 35 Abs. 2 AGGVG wird daher auf Sterbefélle auRerhalb des Bundesgebietes
begrenzt. Im Ubrigen redaktionelle Anpassung.
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Zur Aufhebung von Art. 35 Abs. 3

Eine doppelte Mitteilungsstruktur besteht auch im Hinblick auf Art. 35 Abs. 3 AGGVG.
Danach hat das Amtsgericht dem zustandigen Nachlassgericht jede rechtskréftige To-
deserklarung oder Feststellung der Todeszeit mitzuteilen. Bundesrechtlich hat das
Amtsgericht nach § 73 Nr. 22 des Personenstandsgesetzes (PStG) i. V. m. § 56 Abs. 1
Nr. 4 Buchst. a der Personenstandsverordnung (PStV) sowie der konkretisierenden Re-
gelung in Unterabschnitt XVIII/1 der Anordnung Uber Mitteilungen in Zivilsachen (MiZzi)
dem Standesamt | in Berlin Entscheidungen tber die Todeserklarung oder die Feststel-
lung der Todeszeit mitzuteilen. Dieses ist nach § 78e Satz1 BNotO, § 6 Abs. 1
Nr. 9 ZTRV zur Weiterleitung der Meldung an das ZTR verpflichtet, das wiederum nach
§ 78e Satz 3 BNotO das zustandige Nachlassgericht und die verwahrenden Stellen be-
nachrichtigt. Ein Bedurfnis fur eine Beibehaltung der parallelen landesrechtlichen Mit-
teilungspflicht besteht somit nicht.

Zu Nr. 5 (Art. 38, Art. 39, Art. 43, Art. 51)
Zu Art. 38

Art. 38 AGGVG verfolgte urspriinglich den Zweck, in Bayern fur die Vermittlung der
Auseinandersetzung des Nachlasses bzw. des Gesamtguts zusatzlich zu der bis zum
1. September 2013 in § 363 Abs. 1i. V. m. 8 373 Abs. 1 des Gesetzes Uber das Ver-
fahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
(FamFG) vorgesehenen Zustandigkeit der Amtsgerichte die Zustandigkeit der Notare
zu begriinden. Durch das Gesetz zur Ubertragung von Aufgaben im Bereich der freiwil-
ligen Gerichtsbarkeit auf Notare vom 26. Juni 2013 (BGBI. 2013 | S. 1800) wurden die
88 363 bis 373 FamFG mit Wirkung vom 1. September 2013 jedoch dahingehend ab-
gedandert, dass nicht mehr das Gericht, sondern der Notar auf Antrag die Auseinander-
setzung des Nachlasses bzw. des Gesamtguts zwischen den Beteiligten zu vermitteln
hat. Da nunmehr im FamFG und somit auf der Ebene des Bundesrechts die originare
und alleinige Zustandigkeit der Notare festgeschrieben ist, hat Art. 38 AGGVG keinen
Regelungsgehalt mehr.

Zu Art. 39

Art. 39 Abs. 1 Satz 1 AGGVG betrifft die notarielle Zustandigkeit fur die Erteilung der in
88 36 und 37 der Grundbuchordnung (GBO) bezeichneten Zeugnisse. Nach § 36
Abs. 1 Satz 1 GBO gentigt zum Nachweis der Rechtsnachfolge und der zur Eintragung
des Eigentumsibergangs erforderlichen Erklarungen der Beteiligten ein gerichtliches
Zeugnis, wenn bei einem zum Nachlass oder zu dem Gesamtgut einer Gitergemein-
schaft gehdrenden Grundstlick oder Erbbaurecht einer der Beteiligten als Eigentiimer
oder Erbbauberechtigter eingetragen werden soll. Zustandig fur die Erteilung des Zeug-
nisses sind nach 8§ 36 Abs. 1 Satz 2 GBO neben dem Nachlassgericht die dort genann-
ten Amtsgerichte. Mit Wirkung vom 1. September 2013 wurde durch das Gesetz zur
Ubertragung von Aufgaben im Bereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit auf Notare vom
26. Juni 2013 (BGBI. 2013 | S. 1800) die Vorschrift des § 36 Abs. 2a in die GBO neu
eingefligt. 8 36 Abs. 2a GBO bestimmt, dass auch der Notar, der die Auseinanderset-
zung vermittelt hat, fur die Erteilung des Zeugnisses nach § 36 Abs. 1 Satz 1 GBO zu-
standig ist, wenn ein Erbschein Uber das Erbrecht samtlicher Erben oder ein Zeugnis
Uber die Fortsetzung der Gutergemeinschaft erteilt ist. Diese Regelung, die nach
§ 37 GBO auch fir die dortigen Konstellationen gilt, ist inhaltlich identisch mit Art. 39
Abs. 1 Satz 1 AGGVG, fur den damit kein eigener Anwendungsbereich mehr verbleibt.
In der Folge kann auch Art. 39 Abs. 1 Satz 2 AGGVG gestrichen werden, da diesem
ebenfalls kein eigenstandiger Regelungsgehalt mehr zukommt. Dass das Nachlassge-
richt neben den anderen in § 36 Abs. 1 Satz 2 GBO genannten Gerichten fur die Ertei-
lung der in 88 36 und 37 GBO bezeichneten Zeugnisse zustandig ist, wenn keine der in
Art. 39 Abs. 1 Satz 1 AGGVG bzw. jetzt in § 36 Abs. 2a GBO beschriebenen Konstel-
lationen der notariellen Zustandigkeit vorliegt, bedarf keiner gesonderten Regelung. In
diesem Fall verbleibt es bei der Grundregel der gerichtlichen Zustandigkeit, die in § 36
Abs. 1 Satz 2 GBO abschlieRend normiert ist.

Art. 39 Abs. 2 AGGVG regelt die notarielle Zustandigkeit fur die Ausstellung von Be-
scheinigungen nach den Gesetzen uber das Bundesschuldbuch und das Staatsschuld-
buch. Mittlerweile ist die notarielle Zustdndigkeit fur die beizubringenden Nachweise
vorrangig in 8 7 Abs. 1 des Bundesschuldenwesengesetzes (BSchuWG) geregelt. Nach
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Art. 3 Abs. 1 des Staatsschuldbuchgesetzes findet 8 7 Abs. 1 BSchuWG auf das Staats-
schuldbuchgesetz entsprechende Anwendung. Damit ist auch Art. 39 Abs. 2 AGGVG
Uberholt und kann daher aufgehoben werden.

Zu Art. 43

Art. 43 AGGVG betrifft die Teilhypotheken-, Teilgrundschuld- und Teilrentenschuld-
briefe und regelt, dass fur deren Herstellung allein die Grundbuchamter zusténdig sind.
Diese landesrechtliche Norm wird mittlerweile durch § 61 Abs. 1 GBO verdrangt, wo-
nach ein Teilhypothekenbrief nicht nur vom Grundbuchamt, sondern auch vom Notar
hergestellt werden kann. Ausweislich des § 70 Abs. 1 GBO ist diese Regelung auch auf
Grundschuld- und Rentenschuldbriefe anwendbar. Art. 43 AGGVG kommt somit keine
eigenstandige Bedeutung mehr zu.

Zu Art. 51

Art. 51 AGGVG regelt, dass Beratungshilfe auch in Rechtsangelegenheiten gewéhrt
wird, die in § 2 Abs. 2 Satz 1 und 2 des Beratungshilfegesetzes (BerHG) nicht aufge-
fuhrt sind, wobei die Vorschriften des BerHG entsprechend anzuwenden sind. Mit dem
Gesetz zur Anderung des Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts vom 31. Au-
gust 2013 (BGBI. | S. 3533) wurde 8 2 Abs. 2 Satz 1 BerHG dahingehend erweitert,
dass Beratungshilfe nach dem BerHG in allen rechtlichen Angelegenheiten gewéhrt
wird. Art. 51 AGGVG kommt somit keine eigenstandige Bedeutung mehr zu.

Zu Nr. 6 (Art. 53)

§ 2 Abs. 3 des Justizaktenaufbewahrungsgesetzes (JAKtAG) regelt, dass die Lander
allgemein oder fir einzelne Angelegenheiten bestimmen koénnen, dass fur Akten, Ak-
tenregister, Karteien, Namens- und sonstige Verzeichnisse, die bereits vor dem Inkraft-
treten der Justizaktenaufbewahrungsverordnung zum 1. Januar 2022 weggelegt wur-
den, die bis dahin geltenden landesrechtlichen Aufbewahrungs- und Speicherungsfris-
ten fortgelten. Das Staatsministerium der Justiz (StMJ), das Staatsministerium der Fi-
nanzen und fir Heimat (StMFH), das Staatsministerium des Innern, flr Sport und In-
tegration (StMI) und das Staatsministerium fir Familie, Arbeit und Soziales (StMAS)
wollen zur Vermeidung eines hohen Verwaltungsaufwandes bei den Gerichten und
Staatsanwaltschaften fir die Neubestimmung der Aufbewahrungs- und Speicherungs-
frist fir bereits weggelegte Akten von der Offnungsklausel nach § 2 Abs. 3 JAKIAG Ge-
brauch machen. Die Ubertragung der Landerermachtigung nach § 2 Abs. 3 JAKtAG auf
die fachlich zustandigen Staatsministerien fuhrt zu einer gréReren Sachnéhe der zu
treffenden Entscheidungen und vereinfacht den Verwaltungsvollzug.

Zu Nr. 7 (Art. 66)

Die Regelung des Art. 66 Abs. 1 bestimmt, dass fur Erbfélle, die vor dem 1. Okto-
ber 1902 eingetreten sind, die im Zeitpunkt des Eintritts des Erbfalls geltenden Gesetze
maRgebend sind. Nach der Gesetzesbegrindung zur identischen Vorgangernorm des
Art. 60 Abs. 2 AGGVG a. F. entspricht die Regelung dem Art. 12 des Bayerischen
Nachlassgesetzes vom 9. August 1902, das am 1. Oktober 1902 in Kraft getreten und
fiir Erbfélle ab diesem Zeitpunkt anwendbar war, wahrend aufgrund der Ubergangsre-
gelung in Art. 12 fur Erbfalle vor dem 1. Oktober 1902 die bisherigen Verfahrensvor-
schriften anwendbar bleiben sollten. Mit Inkrafttreten des AGGVG zum 1. August 1981
wurden das Bayerische Nachlassgesetz sowie das in Teilen noch geltende Bayerische
Notariatsgesetz vom 9. Juni 1899 aufgehoben, da deren Regelungen, soweit sie nicht
gegenstandslos oder entbehrlich waren, durch die Vorschriften des AGGVG ersetzt
wurden.

Eine ausdruckliche Regelung fir den Umgang mit Erbfallen vor Inkrafttreten des AGGVG
sah das Gesetz nur in Art. 60 Abs. 2 a. F. fur den Stichtag 1. Oktober 1902 vor. Zudem
bestimmte Art. 60 Abs. 3 a. F., dass Verfahren auf Vermittlung der Nachlassauseinan-
dersetzung nach bisherigem Recht zu Ende gefuhrt werden sollen. Die nach Art. 4 bis 7
des Bayerischen Nachlassgesetzes bestehende Verpflichtung zur Vermittlung der Nach-
lassauseinandersetzung von Amts wegen hatte der Gesetzgeber nicht in das AGGVG
Ubernommen.

Der historische Gesetzgeber des AGGVG kodifizierte damit nur teilweise den insbeson-
dere in Art. 213 Satz 1 EGBGB zum Ausdruck kommenden allgemeinen Grundsatz des
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intertemporalen Erbrechts, wonach fir die erbrechtlichen Verhaltnisse die friiheren Vor-
schriften maf3gebend bleiben, wenn der Erblasser vor dem Inkrafttreten der neuen Vor-
schriften gestorben ist. Das Bayerische Nachlassgesetz hatte dagegen umfassend in
seinem Art. 12 geregelt, dass fir Erbféalle vor dem 1. Oktober 1902, also vor Inkrafttreten
des Bayerischen Nachlassgesetzes die bisherigen Gesetze malf3gebend bleiben.
Art. 132 des zeitgleich mit dem Birgerlichen Gesetzbuch zum 1. Januar 1900 in Kraft
getretenen Bayerischen Notariatsgesetzes hatte mit Verweis auf Art. 213 EGBGB die
Geltung der bisherigen Gesetze vorbehalten, wenn der Erblasser vor dem Inkrafttreten des
Burgerlichen Gesetzbuches gestorben war. Dass der historische Gesetzgeber des AGGVG
bewusst hiervon abweichen und anders als in den Vorgangernormen keine umfassende
Ubergangsregelung schaffen wollte, ist nicht ersichtlich.

Zur Vermeidung von Unklarheiten, die aus der nur partiellen ausdricklichen Regelung
des intertemporalen Erbrechts durch die Ubernahme der Stichtagsregelung aus Art. 12
des Bayerischen Nachlassgesetzes (1. Oktober 1902) in das AGGVG resultieren kdn-
nen, wird Art. 66 Abs. 1 komplett aufgehoben. Mangels besonderer Ubergangsvor-
schriften gilt damit der allgemeine Rechtsgrundsatz des intertemporalen Erbrechts, wo-
nach die friiheren Vorschriften anwendbar bleiben, wenn der Erblasser vor Inkrafttreten
der neuen Vorschriften gestorben ist. Durch die Aufhebung der einzigen einen Stichtag
nennenden Regelung des Art. 66 Abs. 1 wird somit keine neue Ubergangsregelung ge-
schaffen; es soll vielmehr Verwirrung aufgrund einer unuibersichtlich gewordenen Kette
von Ubergangsregelungen vermieden werden.

Zu Nr. 8 (Art. 67)
Redaktionelle Anpassung.

Zu 8§ 9 (Bayerisches Schlichtungsgesetz — BaySchlG)

Art. 5 Abs. 3 Satz 2 weist die Aufgabe, weitere Glitestellen nach § 794 Abs. 1 Nr. 1 der
Zivilprozessordnung (ZPO) unter den Voraussetzungen des Art. 22 AGGVG einzurich-
ten und anzuerkennen, dem Prasidenten des Oberlandesgerichts Minchen zu. Durch
das Gesetz zur Errichtung des Bayerischen Obersten Landesgerichts vom 12. Juli 2018
(GVBI. 2018 S. 545) wurde Art. 22 AGGVG mit Wirkung zum 15. September 2018 da-
hingehend abgeandert, dass die Anerkennung von Personen oder Vereinigungen als
Gutestelle im Sinne von § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO nicht mehr durch den Prasidenten des
Oberlandesgerichts Miinchen, sondern durch den Prasidenten des Obersten Landes-
gerichts erfolgt. Diese geadnderte Zustandigkeitszuweisung im AGGVG ist in Art. 5
Abs. 3 nachzuvollziehen. Durch die Anderungen soll dauerhaft ein Gleichlauf sicherge-
stellt werden.

Zu 8§ 10 (Bayerisches Malregelvollzugsgesetz — BayMRVG)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu § 2. Die Norm sieht vor, dass die Tréager der
MaRregelvollzugseinrichtungen auf Verlangen der Fachaufsicht an bestimmten statisti-
schen Erhebungen teilnehmen oder einen Qualitatsbericht erstatten, wobei die Fach-
aufsicht die inhaltlichen Anforderungen und die Haufigkeit des Berichts festlegt. Der
Qualitatsbericht der Trager der Mal3regelvollzugseinrichtungen an die Fachaufsicht ist
bisher nur nach Aufforderung zu erstatten und wurde in der Vergangenheit — trotz Be-
stehens der Norm seit 1. August 2015 — noch nie angefordert. Auch ist aufgrund der
gestiegenen automatisierten Datenerhebung und statistischen Auswertung seitens der
Fachaufsicht nicht zu erwarten, dass diese perspektivisch einen Qualitatsbericht einfor-
dern wird.

Zu § 11 (Mittelstandsférderungsgesetz — MfG)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu 8 2. Die Berichtspflicht zur Lage der mittelstan-
dischen Unternehmen sowie der Freien Berufe kann zugunsten einer anlassbezogenen
Berichtsmdglichkeit aufgehoben werden, da ihr Sinn und Zweck auch so, allerdings in
birokratieArmerer Art und Weise, erreicht werden kann.
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Zu § 12 (Bayerische Gaststattenverordnung — BayGastV)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgednderung, die durch die Streichung der klei-
nen Delegation (Art. 53 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BayBO) (siehe zu § 6 Nr. 3) notwendig wird.

Zu 8§ 13 (Gesetz Uber das 6ffentliche Versorgungswesen — VersoG)
Zu Nr. 1 (Art. 15 Abs. 1)

Redaktionelle Folgeanderung.

Zu Nr. 2 (Art. 15 Abs. 2)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu § 2. Die Versorgungsanstalten unterliegen nach
Art. 18 VersoG der Rechts- und Versicherungsaufsicht durch das Staatsministerium.
Zur Wahrung ihrer Aufgaben ist die Aufsicht auf die entsprechenden Informationen
durch die Versorgungsanstalten angewiesen, wozu die in Art. 15 Abs. 2 VersoG festge-
legte Berichtspflicht dient. Diese gesetzliche Berichtspflicht kann aufgehoben werden,
da der erforderliche Informationsfluss besser anlassbezogen — ggf. auf Anforderung des
Staatsministeriums — erfolgen und damit die erforderliche Information der Aufsicht si-
chergestellt werden kann.

Zu § 14 (Verordnung zur Durchfihrung des Gesetzes Uber das 6ffentliche Versor-
gungswesen — DVVersoG)

Redaktionelle Folgednderung zu 8 13.

Zu § 15 (Bayerisches Naturschutzgesetz — BayNatSchG)
Siehe allgemein die Vorbemerkung zu § 2.
Zu Nr. 1 (Art. 3a)

Der Bericht zur Lage der Natur ist weitgehend inhaltsgleich mit dem Umweltzustands-
bericht nach Art. 11 des Bayerischen Umweltinformationsgesetzes (BayUIG). Nur we-
nige Bereiche des Berichts zur Lage der Natur sind im Umweltzustandsbericht nicht
erfasst und kdénnen in diesen inhaltlich integriert werden. Im Interesse des Burokratie-
abbaus ist eine nahezu identische Berichtspflicht zu vermeiden.

Zu Nr. 2 (Art. 19)
Zu Art. 19 Abs. 3

Der ohnehin nur als Soll-Vorschrift ausgestaltete Statusbericht Giber den Biotopverbund
kann ebenso als freiwilliger, anlassbezogener Bericht erfolgen, sodass die Vorschriftim
Interesse der Deregulierung aufzuheben ist.

Zu Art. 19 Abs. 4
Redaktionelle Folgeanderung.

Zu § 16 (Bayerisches Behindertengleichstellungsgesetz — BayBGG)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu 8§ 2. Der Bericht des Behindertenbeauftragten an
den Ministerrat ergibt sich aus der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). Dem-
nach muissen die Vertragsstaaten dem Ausschuss fir die Rechte von Menschen mit
Behinderungen innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten des Ubereinkommens, im
Folgenden mindestens alle vier Jahre sowie auf Anforderung des Ausschusses, berich-
ten (Art. 35 Abs. 1, 2 UN-BRK). Auch dient der Bericht dem Staatsprufverfahren, dem
sich Deutschland regelméaRig nach der UN-BRK unterziehen muss, und zur Problem-
analyse und Sammlung von ldeen fir die politischen Gremien. Diese Anforderungen
kénnen aber auch ohne gesetzliche Berichtspflicht gewahrt werden. Eine anlassbezo-
gene Berichterstattung, deren Vornahme in das Ermessen des Beauftragten oder der
Beauftragten gestellt wird, ist ebenso geeignet, die erforderlichen Informationen zur
Verfigung zu stellen und im Interesse der Deregulierung und Entbirokratisierung vor-
zugswaurdig.
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Zu 8§ 17 (Bayerisches Lobbyregistergesetz — BayLobbyRG)
Zu Nr. 1 (Art. 7 Abs. 1)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu § 2. Die gesetzliche Berichtspflicht zur Anwen-
dung des Lobbyregisters kann aufgrund der vorzugswirdigen und birokratiedrmeren
Maoglichkeit der anlassbezogenen Berichtserstattung aufgehoben werden.

Zu Nr. 2 (Art. 7 Abs. 2)
Redaktionelle Folgeanderung.

Zu § 18 (Bayerisches Beauftragtengesetz — BayBeauftrG)
Zu Nr. 1 (Art. 2 Abs. 1)

Redaktionelle Folgeanderung.

Zu Nr. 2 (Art. 2 Abs. 2)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu 8§ 2. Den Beauftragten soll mehr Flexibilitat ein-
geraumt werden, indem sie nur anlassbezogen und bei Vorliegen sachgerechter
Grinde berichten. Auch nach Entfall der gesetzlich vorgesehenen Berichtspflicht bleibt
es den Beauftragten nattrlich unbenommen, jederzeit Uber alle in ihrem Geschéftsbe-
reich relevanten Bereiche zu berichten. Die Umstellung auf eine anlassbezogene Be-
richterstattung erlaubt den Beauftragten insoweit, ihre Berichte an aktuelles Geschehen
zu knUpfen und nicht von einer turnusmafigen Berichtsmoglichkeit abhéangig zu sein.

Zu 8 19 (Gesetz uber staatliche Auszeichnungen fur die Rettung von Menschen
aus Lebensgefahr)

Zu Nr. 1 (Uberschrift)
Redaktionelle Anderung.
Zur Nr. 2 (Art. 11)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu 8 2. Der Bericht dient dem Bekanntwerden von
Rettungstaten, um die Personen identifizieren zu kénnen, die z. B. mit der Bayerischen
Rettungsmedaille geehrt werden kénnen oder eine 6ffentliche Belobigung mit der Chris-
tophorus-Medaille erhalten. Ein Bekanntwerden der Rettungstaten kann auch durch ei-
nen anlassbezogenen Bericht erfolgen und ist im Interesse der Deregulierung vorzug-
wirdig.

Zu § 20 (Hf6D-Gesetz — HIODG)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu § 2. Das Ziel der ohnehin nur als Soll-Vorschrift
ausgestalteten Evaluation, die Qualitatssicherung der Aus- und Fortbildung an der
Hochschule fur den 6ffentlichen Dienst zu ermdglichen, kann auch durch eine anlass-
bezogene Evaluation erreicht werden.

Zu § 21 (Gesetz Uber die Bildung von Versorgungsricklagen im Freistaat Bayern —
BayVersRuckIG)

Zu Nr. 1 (Inhaltstubersicht)
Redaktionelle Anderung.
Zu Nr. 2 (Art. 7 Abs. 4)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu § 2. Der Bericht tiber die Entwicklung der Beam-
tenversorgung dient als Datenbasis fur politische Entscheidungen und ist mit Blick auf
die Bedeutung der Personalausgaben fir den Gesamthaushalt unerlasslich. Auch dient
der Versorgungsbericht der Transparenz staatlichen Handelns gegeniiber dem Haus-
haltsgesetzgeber sowie der Offentlichkeit. Diese Ziele kénnen allerdings auch nach Auf-
hebung von Art. 7 Abs. 4 BayVersRiuicklIG erreicht werden, indem der Bericht anlassbe-
zogen erstattet wird.
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Zu Nr. 3 (Art. 10 Abs. 3 Satz 2)

Bislang wird der Geschéftsbericht im Staatsanzeiger und im Bayerischen Ministerial-
blatt verdffentlicht. Da im Staatsanzeiger keine Grafiken abgedruckt werden kénnen,
muss zusatzlich eine reine Textfassung erstellt werden. Durch die Streichung der Ver-
offentlichung im Staatsanzeiger wird dieser zuséatzliche Aufwand vermieden.

Zu § 22 (Bayerisches Gleichstellungsgesetz — BayGIG)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu 8§ 2. Der Nachweis Uber den Stand der Gleich-
berechtigung im 6ffentlichen Dienst in Bayern kann auch durch eine anlassbezogene
(freiwillige) Berichterstattung sichergestellt werden. Damit entfallt zugleich die Notwen-
digkeit einer entsprechenden Evaluationsvorschrift (Art. 23). Im Ubrigen redaktionelle
Folgeénderungen.

Zu § 23 (Bayerisches Pflegendengesetz — BayPfleG)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu 8§ 2. Der Zweck der Pflichtevaluation, den Stand
der Reform und Weiterentwicklung der Vereinigung der Pflegenden in Bayern zu erhe-
ben, kann auch durch eine anlassbezogene Evaluation sichergestellt werden.

Zu § 24 (Bayerisches Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz — BayPsychKHG)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu § 2. Eine kontinuierliche und systematische Be-
richterstattung zur gesundheitlichen Entwicklung auf Bevoélkerungsebene ist maRge-
bend, um negative Entwicklungen friihzeitig zu erkennen und Entwicklungen aussage-
kraftig abzubilden. Das Ziel kann auch durch die vorzugswiirdige, anlassbezogene Be-
richterstattung erreicht werden.

Zu § 25 (Bayerisches Klimaschutzgesetz — BayKlimaG)
Siehe allgemein die Vorbemerkung zu § 2.

Der maf3gebliche Informationswert des Klimaberichts besteht in der Darstellung aktuel-
ler Daten zur Entwicklung der Treibhausgas (THG)-Emissionen. Hierfur existiert inzwi-
schen ein umfassendes Angebot des Landesamts fur Statistik im Auftrag des Staatsmi-
nisteriums fur Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV), das neben den aktuellsten Da-
ten auch umfangreiche Erlauterungen zur THG-Statistik und deren Rahmenbedingun-
gen enthalt. Im Ergebnis sind alle relevanten Daten und Zeitreihen 6ffentlich zugéanglich
und liegen deutlich zeitnéher, aktueller und umfassender vor, als dies mit dem Instru-
ment des Klimaberichts mdglich ist.

Auch fir die weiteren Elemente des Klimaberichts (Stand der Umsetzung des Bayeri-
schen Klimaschutzprogramms und der Klimaanpassungsstrategie, Bericht Gber Aus-
gleichsmalBnahmen nach Art. 4 BayKlimaG) bestehen adaquate Informationsangebote
des StMUV, die Transparenz schaffen und dem Informationsinteresse von Landtag und
Offentlichkeit zeitndher Rechnung tragen kénnen als ein statischer jahrlicher Klimabe-
richt.

Zu § 26 (Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz — BayHIG)
Siehe allgemein die Vorbemerkung zu § 2.
Zu Nr. 1 (Art. 7)

Die ohnehin nur als Soll-Vorschrift ausgeformte externe Evaluationsmal3gabe fiir Qua-
litatssicherungssysteme von Hochschulen kann ebenfalls auf eine anlassbezogene
Handhabe umgestellt werden.

Zu Nr. 2 (Art. 31)

Eine zwingende jahrliche Berichtspflicht des Prasidenten oder der Prasidentin einer
Hochschule tber die Erfullung der Aufgaben der Hochschule (Rechenschaftsbericht) ist



Drucksache 19/8568 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 53

vor dem Ziel der Flexibilisierung des Berichtswesens nicht mehr angezeigt. Die Kon-
trollaufgaben des Hochschulrats kdnnen auch durch die Anforderung des Berichts bzw.
anlassbezogene Erstattung durch den Prasidenten oder die Prasidentin ausgelbt wer-
den.

Zu Nr. 3 (Art. 40)

Der Bericht zur Lehre (Lehrbericht) ist inhaltlich sinnvoll, dient er doch dem Informati-
onsaustausch zwischen Studiendekan und Fakultatsrat. Jedoch wird dieser Austausch
auch dann gewahrt, wenn die Erstattung des Berichts in das Ermessen der Hochschu-
len gestellt und flexibel gehandhabt wird. Die Erhebung der Berichtspflicht in Gesetzes-
rang ist hierzu nicht notwendig.

Zu Nr. 4 (Art. 84)

Die gesetzliche Regelung hat sich durch Zeitablauf erledigt und ist darum aufzuheben.
Das Staatsministerium fur Wissenschaft und Kunst (StMWK) hat nach der Erprobungs-
phase durch das Bayerische Staatsinstitut fur Hochschulforschung und Hochschulpla-
nung bereits evaluieren lassen und hierzu dem Landtag am 29. Juli 2024 berichtet.

Zu § 27 (Bayerisches Universitatsklinikagesetz — BayUniKlinG)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu § 2. Zur Steigerung der Leistungsfahigkeit eines
Universitatsklinikums kann das StMWK auf Antrag des Aufsichtsrats durch Rechtsverord-
nung von den Vorgaben der Art. 7 bis 10 BayUniKlinG abweichende Regelungen treffen.
Die Entscheidung Uber die Verlangerung der zunachst fur sechs Jahre geltenden Rechts-
verordnung erfolgt auf Grundlage einer Evaluation, die spatestens ein Jahr vor Ablauf des
Geltungszeitraums durchzufihren ist. Die damitin Art. 17 Satz 3 BayUniKlinG verankerte
gesetzliche Evaluationspflicht kann aufgehoben werden, ohne dass dadurch ein Nach-
teil entstiinde. Die Evaluation wird von den Kliniken auch auf freiwilliger Basis vorge-
nommen werden, wenn diese ein Interesse daran haben, auch weiterhin die Rechtsver-
ordnung zur Anwendung zu bringen. Einer gesetzlichen Pflicht bedarf es darum nicht.

Zu § 28 (Bayerisches Hochschulzulassungsgesetz — BayHZG)

Zu Nr. 1 (Art. 3 Abs. 4)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu § 2. Vor der Festsetzung von Zulassungszahlen
sind die Hochschulen im értlichen Vergabeverfahren geman Art. 3 Abs. 4 BayHZG ver-
pflichtet, dem StMWK einen Bericht mit ihren Kapazitatsberechnungen vorzulegen.
Eine gesetzliche Verankerung einer derartigen Berichtspflicht ist nicht erforderlich und
im Interesse der Deregulierung aufzuheben.

Zu Nr. 2 (Art. 3 Abs. 5)
Redaktionelle Folgeanderungen.

Zu § 29 (Bayerisches Eliteforderungsgesetz — BayEFG)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu § 2. Einer gesetzlichen Pflicht zur Evaluation der
Exzellenzprogramme von hochbegabten Studentinnen und Studenten und besonders
qualifizierten wissenschaftlichen Nachwuchskréften bedarf es im Interesse der Deregu-
lierung und Entbirokratisierung nicht. Ein anlassbezogener Bericht bleibt jederzeit még-
lich.

Zu 8 30 (Bayerisches Kinderbildungs- und betreuungsgesetz — BayKiBiG)
Siehe allgemein die Vorbemerkung zu § 2.
Zu Nr. 1 (Art. 14)

Der Elternbeirat fordert die bessere Zusammenarbeit zwischen Eltern, padagogischem
Personal und Trager einer jeden Kindertageseinrichtung. Der nach Art. 14 Abs. 5
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BayKiBiG gesetzlich vorgesehene jahrliche Rechenschaftsbericht ist zur Férderung die-
ses Zwecks nicht notwendig. Vielmehr entstehen dadurch Uberflissige birokratische
Anforderungen, die es aufzuheben gilt.

Zu Nr. 2 (Art. 14a)

Nach Art. 14a Abs. 5 BayKiBiG berichtet das StMAS dem Landtag Uber die Umsetzung
betreffend den Landeselternbeirat. Ein Bericht des StMAS wiirde bei relevanten Ande-
rungen ohnehin anlassbezogen erfolgen, sodass der birokratische Aufwand des vor-
gesehenen gesetzlichen Pflichtberichts nicht zu rechtfertigen ist.

Zu § 31 (Bayerisches Erwachsenenbildungsférderungsgesetz — BayEbFoG)
Zu Nr. 1 (Art. 9)

Redaktionelle Folgeanderung (siehe Nr. 2).

Zu Nr. 2 (Art. 12)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu § 2. Der Bericht des Staatsministeriums fir Un-
terricht und Kultus (StMUK) an den Landtag Uber die zurtickliegende sowie geplante
Bildungsarbeit und Férderung in der Erwachsenenbildung soll zu Beginn einer jeden
Legislaturperiode erfolgen (Art. 12 Abs. 1 BayEbFOG). Der gesetzlich vorgesehene
Pflichtbericht birgt die Gefahr, dass ein hoher burokratischer Aufwand zur Erstellung
des Berichts betrieben wird, ohne dass es mitteilenswerte Umstande gabe. Durch die
Aufhebung der gesetzlichen Berichtspflicht wird sichergestellt, dass eine Unterrichtung
des Landtags anlassbezogen sowie auf Anforderung erfolgen kann, ohne dass damit
ein uberfliissiger birokratischer Aufwand entsteht. Im Ubrigen handelt es sich um re-
daktionelle Folgeanderungen.

Zu § 32 (Bayerisches Rundfunkgesetz — BayRG)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu § 2. Die gesetzliche Berichtspflicht des Rund-
funkdatenschutzbeauftragten zu seiner Tatigkeit ist aufzuheben, da eine anlassbezo-
gene Berichterstattung vorzugswiirdig ist. Zudem wird Art. 21 BayRG mit Inkrafttreten
des Reformstaatsvertrags (voraussichtlich am 1. Dezember 2025) ohnehin aufzuheben
sein. Im Reformstaatsvertrag wird — parallel zu Art. 21 Abs. 9 Satz 1 BayRG — eine Be-
richtspflicht an die Organe des Bayerischen Rundfunks geregelt. Damit wird die Rege-
lung des Art. 21 BayRG hinfallig.

Zu 8§ 33 (Bayerisches Mediengesetz — BayMG)
Zu Nr. 1 (Art. 20 Abs. 9)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu 8§ 2. Nach Art. 20 Abs. 9 Satz 1 BayMG erstattet
der Medienbeauftragte den Bericht Giber seine Téatigkeit im Sinne des Art. 49 der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) auch an die Organe der Landeszentrale nach
Art. 10 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 BayMG, somit den Medienrat, den Verwaltungsrat und den
Prasidenten der Bayerischen Landeszentrale fir neue Medien. Diese Berichtspflicht be-
steht neben der Berichtspflicht des Art. 59 DSGVO. Um eine doppelte Berichtspflicht
- und damit einhergehend Uberfliissige Birokratie — zu vermeiden, ist die gesetzliche
Berichtspflicht des Art. 20 Abs. 9 Satz 1 BayMG aufzuheben.

Zu Nr. 2 (Art. 20 Abs. 10)
Redaktionelle Folgeanderung.

Zu § 34 (Staatsforstengesetz — StFoG)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu 8§ 2. Der in Art. 6 Abs. 4 StFoG gesetzlich vorge-
schriebene Pflichtbericht dient der Aufsichtsbehérde zur Uberpriifung der vorbildlichen
Bewirtschaftung des Staatswaldes und der vorbildlichen Jagdausiibung. Der Bericht ist
somit wesentliche Grundlage fur die Beurteilung der Bewirtschaftung der Bayerischen
Staatsforsten als gesamtes Unternehmen. Die Aufsichtsbehorde ist jedoch auch ohne
gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtbericht imstande, ihren Pflichten nachzukommen.
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Ein anlassbezogener Bericht z. B. auf Anforderung der Aufsichtsbehérde ist ebenso
geeignet, einen Austausch der erforderlichen Informationen zu gewéhrleisten und stellt
noch dazu sicher, dass tUberflissige Birokratie durch Erstattung des Berichts ohne Vor-
liegen von berichtenswerten Umsténden verhindert wird.

Zu § 35 (Bayerisches Waldgesetz — BayWaldG)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu 8 2. Im Rahmen des Agrarberichts berichtet die
Staatsregierung nach Art. 25 BayWaldG uber die Lage und Entwicklung der Forstwirt-
schaft im Freistaat Bayern sowie Uber die zur Forderung der Forstwirtschaft erforderli-
chen MaRnahmen. Dem Sinn und Zweck der Berichtspflicht kann auch im Zuge einer
birokratiedrmeren, anlassbezogenen Berichterstattung entsprochen werden, weshalb
die gesetzliche Festsetzung gestrichen werden kann.

Zu § 36 (Zustandigkeitsverordnung im Verkehrswesen — ZustVVerk)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeadnderung, die durch die Streichung der klei-
nen Delegation (Art. 53 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BayBO) (siehe zu § 6 Nr. 3) notwendig wird.

Zu § 37 (Bayerisches Rettungsdienstgesetz — BayRDG)
Zu Nr. 1 (Art. 35)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu § 2. Der Bericht Uber den Vollzug der Entgelt-
vereinbarung fur die Mitwirkung von Arzten in der Notfallrettung dient insbesondere
dazu, den Sozialversicherungstrager als Kostentrager des Rettungsdienstes tber den
Vollzug der Entgeltvereinbarung mit der Kassenarztlichen Vereinigung Bayerns zu in-
formieren. Diese Daten dienen als Grundlage fiir die Planung der jahrlichen Haushalts-
vereinbarungen. Die Berichtspflicht kann jedoch aufgehoben werden, da ein anlassbe-
zogener (freiwilliger) Bericht stets mdglich und der erforderliche Informationsfluss damit
gegeben ist.

Zu Nr. 2 (Art. 41)
Vorbemerkung zu den Anderungen zum ,Stand der Technik*

Die Gesetzesanderungen zielen darauf ab, die Verweise auf den ,Stand der Technik*
aus den betroffenen landesrechtlichen Normen zu streichen. Stand der Technik ist der
Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen, der
nach herrschender Auffassung fihrender Fachleute das Erreichen des gesetzlich vor-
gegebenen Zieles gesichert erscheinen lasst. Rein faktisch werden hier als Mal3stab
— insbesondere auch von der Rechtsprechung — technische Normen der DIN, VDE u. a.
herangezogen. In der Praxis fuhrt dieser Bezug zu einem kontinuierlichen Anpassungs-
und Verscharfungsdruck technischer Normen, was wiederum das technische Maximum
als Malstab fur die Umsetzung festlegt. Dies geschieht oft ohne eine angemessene
Prufung der VerhaltnismafRigkeit oder Zweckmafigkeit.

Der Gesetzgeber hat durch die Verweise auf den ,Stand der Technik® den Malstab fir
die Einhaltung technischer Normen extern verlagert. Dies bedeutet, dass nicht mehr der
Staat selbst bestimmt, welche technischen Standards einzuhalten sind, sondern ex-
terne technische Normierungsgremien. Diese Praxis fuhrt zu einer Reihe von Proble-
men. Der Staat hat keinen Einfluss darauf, dass gepruft wird, ob die technischen Anfor-
derungen im Verhaltnis zu den damit verbundenen Kosten und dem Nutzen stehen, das
heif3t, ob die technischen Anforderungen tatsachlich geeignet, erforderlich und ange-
messen sind, um den beabsichtigten Zweck zu erreichen.

Durch die gesetzlichen Verweise kommt es zu tibersteigertem birokratischen Aufwand,
da standig wechselnde und immer strenger werdende Normen einzuhalten sind. Diese
Belastung wird durch die vorliegenden Gesetzesanderungen eingehegt. Den Verant-
wortlichen wird dadurch ermaoglicht, ohne die strikten Vorgaben des ,Stands der Tech-
nik“ praxisnahere und kostengunstigere Lésungen zu finden. Gleichzeitig kommt der
Handelnde wieder selbst in die Verantwortung sicherzustellen, dass Verfahren und Pro-
dukte den erforderlichen Sicherheits- und Qualitétsstandards entsprechen. Dies férdert
eine Kultur der Verantwortung und des Qualitatsbewusstseins.
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Durch die Streichung der Verweise auf den ,Stand der Technik* kénnen Gerichte und
Verwaltungsbehdrden zudem technische Normen nicht mehr ohne Weiteres zur Grund-
lage ihrer Entscheidungen machen, was mehr Flexibilitat bei der Rechtsanwendung er-
maglicht. Nicht mehr ein durch technische Normen festgelegter ,Maximalstandard® ist
von vornherein maf3geblich, vielmehr kann auch ein angemessener, darunterliegender
Standard zugrunde gelegt werden. Dies ist insbesondere fir kleine und mittelstandische
Unternehmen von Vorteil, die oft nicht Uber die Ressourcen verfligen, um sich fortlau-
fend an die neuesten und héchsten technischen Standards anzupassen.

Ein weiterer positiver Effekt der Gesetzesanderungen ist die Férderung von Innovatio-
nen. Ohne die strikten Vorgaben des ,Stands der Technik® haben Unternehmen mehr
Spielraum, innovative und maf3geschneiderte Losungen zu entwickeln, die besser auf
ihre spezifischen Bedurfnisse und die ihrer Kunden abgestimmt sind. Dies kann zu einer
Steigerung der Wettbewerbsfahigkeit und einer Starkung des Wirtschaftsstandorts fih-
ren.

Insgesamt tragen die Gesetzesédnderungen dazu bei, die blrokratische Belastung zu
reduzieren, die Kosten zu senken, die Innovationsfahigkeit zu steigern und die Flexibi-
litéat bei der Rechtsanwendung zu erhéhen. Sie stellen sicher, dass technische Normen
nicht mehr ohne Weiteres zur Grundlage von Entscheidungen gemacht werden und
fordern gleichzeitig eine praxisndhere und kostenginstigere Umsetzung technischer
Anforderungen

Zu Art. 41

Art. 41 Abs. 1 BayRDG regelt, dass alle Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes fir ih-
ren Einsatzzweck in geeigneter Weise ausgestattet und eingerichtet sein missen.
Satz 2, der hierflir den Maf3stab des Stands der Technik heranzieht, kann ersatzlos
gestrichen werden. Der MaR3stab ergibt sich bereits aus der Zweckgeeignetheit im bis-
herigen Satz 1.

Zu 8§ 38 (Gesetz uiber den 6ffentlichen Personennahverkehr in Bayern — BayOPNVG)
Zu Nr. 1 (Art. 4)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu § 37 Nr. 2. Art. 4 Abs. 3 BayOPNVG regelt die
Anforderungen an die Fahrzeuge des o6ffentlichen Personennahverkehrs. Als Kriterien
werden aufgefihrt Umweltschutz, Sicherheit, Bequemlichkeit, Verkehrsbeschleunigung
und Aufwandssenkung. Die Bezugnahme auf den Stand der Technik ist nicht erforder-
lich und zu streichen.

Zu Nr. 2 (Art. 17)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu § 2. Der Pflicht zur Erstellung eines Schienen-
nahverkehrsplans, der alle zwei Jahre fortgeschrieben werden muss, kann aufgrund der
sich stets erneuernden Rahmenbedingungen und Unsicherheiten ohnehin nicht nach-
gekommen werden. Die Norm findet somit keinen praktischen Anwendungsbereich und
kann aufgehoben werden.

Zu Nr. 3 (Art. 29)
Redaktionelle Folgeanderung.

Zu 8 39 (Bayerisches Gesetz tuiber das Erziehungs- und Unterrichtswesen — BayEUG)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu § 37 Nr. 2. Im Rahmen von schuljahresiibergrei-
fenden statistischen Auswertungen wird ein Pseudonym erzeugt. Durch die Anderung
in Art. 113b Abs. 9 Satz 2 BayEUG wird die Anforderung, dass dieses nach dem jeweils
neuesten Stand der Technik zu gestalten ist, gestrichen. Es verbleibt die Anforderung,
dass ein Riuckschluss auf Einzelpersonen ausgeschlossen sein muss.
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Zu 8§ 40 (Landeswahlordnung — LWO)
Zu Nr.1 (8 88 Abs. 1)

Aus Anlass der Anderung wird die in der Landeswahlordnung vorgesehene Bekannt-
machung im Staatsanzeiger durch eine Bekanntmachung im Bayerischen Ministerial-
blatt ersetzt, da dieses fur den Birger ohne Abonnement und damit leichter digital zu-
ganglich ist als der Staatsanzeiger.

Zu Nr. 2 (8 88 Abs. 2)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu § 37 Nr. 2. Die Norm regelt die 6ffentliche Be-
kanntmachung im Internet und konkret in Satz 2, dass die Unversehrtheit, Vollstandig-
keit und Ursprungszuordnung der Veréffentlichung nach aktuellem Stand der Technik
zu gewabhrleisten ist. Die Regelung ist um den ,Stand der Technik® zu bereinigen.

Zu § 41 (Bayerisches Verfassungsschutzgesetz — BayVSG)
Zu Nr. 1 und 2 (Art. 10)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu 8§ 37 Nr. 2. Art. 10 BayVSG regelt den verdeck-
ten Zugriff auf informationstechnische Systeme zur Gefahrenabwehr. Hierbei ist gem.
Abs. 2 Satz 2 das eingesetzte Mittel nach dem Stand der Technik gegen unbefugte
Nutzung zu schitzen und gem. Abs. 2 Satz 3 sind erhobene Daten nach dem Stand der
Technik gegen Veranderung, unbefugte Léschung und unbefugte Kenntnisnahme zu
schitzen. Der Bezug auf den Stand der Technik kann ersatzlos gestrichen werden.
Maf3geblich ist, dass der Schutz gewahrleistet ist, ob dies dem Stand der Technik ent-
spricht, sollte nicht relevant sein, sondern die Zweckerreichung.

Zu Nr. 2 (Art. 33)

Die Norm dient der Wahrung des Zitiergebots nach Art. 19 Abs. 1 Satz 2 des Grundge-
setzes (GG) und wiederholt lediglich die bereits bestehende Norm.

Zu § 42 (Polizeiaufgabengesetz — PAG)
Siehe allgemein die Vorbemerkung zu § 37 Nr. 2.
Zu Nr. 1 (Art. 27)

Art. 27 PAG regelt die Verwertung und Vernichtung sichergestellter Sachen. In diesem
Zusammenhang regelt Abs. 3 Satz 5, dass bei der Verwertung von Datentréagern sicher-
zustellen ist, dass zuvor personenbezogene Daten dem Stand der Technik entspre-
chend geléscht wurden. Der Bezug zum Stand der Technik bringt keinen Mehrwert,
sondern moglicherweise einen Mehraufwand. Der Zweck — die Léschung — muss er-
reicht werden — nicht mehr und nicht weniger.

Zu Nr. 2 (Art. 42)

Art. 42 PAG regelt die Uberwachung und Aufzeichnung der Telekommunikation durch
die Polizei. Das zur Uberwachung eingesetzte Mittel ist gem. Abs. 2 Satz 4 nach dem
Stand der Technik gegen unbefugte Nutzung zu schitzen. Die Regelung ist um den
»otand der Technik® zu bereinigen.

Zu Nr. 3 (Art. 45)

Art. 45 Abs. 1 Satz 5 PAG regelt, dass die durch die Polizei zum verdeckten Zugriff auf
informationstechnische Systeme eingesetzten Mittel entsprechend dem Stand der
Technik gegen unbefugte Benutzung zu schiitzen sind. Gem. Art. 48 Abs. 7 PAG sind
personenbezogene Daten, die im Rahmen polizeilicher MaRnahmen erhoben wurden,
entsprechend dem Stand der Technik gegen unbefugte Kenntnisnahme, Veranderung
und Ldschung besonders zu sichern. Auch hier gilt, der Zweck muss erreicht werden,
die Einhaltung des Stands der Technik ist dabei nicht notwendig. Die Regelungen sind
um den ,Stand der Technik” zu bereinigen.

Zu Nr. 4 (Art. 100)

Die Norm dient der Wahrung des Zitiergebots nach Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG und wie-
derholt lediglich die bereits bestehende Norm.
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Zu § 43 (Polizeiorganisationsgesetz — POG)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu § 37 Nr. 2. Art. 15 POG regelt, dass Betreiber
von offentlichen Verkehrsmitteln und Flugh&fen der Polizei die erforderlichen Einrich-
tungen fur ihre Tatigkeit vor Ort zur Verfiigung stellen missen. Diese Einrichtungen sind
gem. Abs. 1 Nr. 2 mit kommunikationstechnischen Anlagen nach dem Stand der Tech-
nik auszustatten und zu versorgen. Durch die Anderung wird sichergestellt, dass die
kommunikationstechnischen Anlagen den polizeilichen Anforderungen gentigen, ochne
den problematischen Begriff ,Stand der Technik® zu verwenden.

Zu § 44 (Bayerisches Beamtengesetz — BayBG)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu 8§ 37 Nr. 2. Art. 104 Abs. 2 BayBG regelt die hyb-
ride Personalakte (teils in Papier, teils elektronisch). In diesem Zusammenhang ist gem.
Satz 4 bei der Erfassung papiergebundener Unterlagen in elektronische Dokumente
entsprechend dem Stand der Technik sicherzustellen, dass die elektronischen Doku-
mente mit den Papierdokumenten bildlich und inhaltlich Ubereinstimmen. Der Begriff
des Stands der Technik wird ausgetauscht und durch den neuen Begriff ,ausreichend®
wird der Mindeststandard garantiert. Der Zweck muss jedenfalls durch die Methode er-
fullt werden. Es ist jedoch kein Uber diese Zweckerfiullung hinausgehender Maf3stab
anzusetzen.

Zu 8§ 45 (Bayerisches Digitalgesetz — BayDiG)
Siehe allgemein die Vorbemerkung zu § 37 Nr. 2.
Zu Nr. 1 (Art. 30)

Art. 30 BayDiG regelt Einzelheiten zu dem Nutzerkonto fiir den Portalverbund Bayern.
Gem. Abs. 1 Satz 3 wird die Sicherheit des Nutzerkontos nach dem Stand der Technik
gewdahrleistet. Durch die Anderung zu einer ,angemessenen® Sicherheit wird das anzu-
wendende Mittel wieder ins Verhaltnis zum Zweck gesetzt, was beim Stand der Technik
als Mal3stab nicht gewahrleistet ist.

Zu Nr. 2 (Art. 33)

Staatliche Behorden sollen, Landratsémter und sonstige Behorden kénnen, ihre Akten
digital fiihren. In Art. 33 Abs. 3 Satz 3 BayDiG ist geregelt, dass bei der Ubertragung
der Dokumente von Papier ins Digitale nach dem Stand der Technik sicherzustellen ist,
dass die digitale Fassung mit dem Papierdokument tibereinstimmt. Die Regelung ist um
den ,Stand der Technik® zu bereinigen.

Zu Nr. 3 (Art. 39)

Gem. Art. 39 Abs. 1 BayDiG sind die fir die Digitalisierung der staatlichen 6&ffentlichen
Verwaltung erforderlichen Infrastrukturen nach Stand der Technik und der angemesse-
nen Verfligbarkeit einzurichten und vorzuhalten. Auch hier ist der ,Stand der Technik*®
Zu bereinigen.

Zu Nr. 4 (Art. 48)

Art. 48 Abs. 2 BayDiG regelt die Speicherung und Auswertung sogenannter Protokoll-
daten. Diesbezuglich ist gem. Satz 3 durch organisatorische und technische MaRRnah-
men nach dem Stand der Technik sicherzustellen, dass eine Auswertung nur automa-
tisiert erfolgt. Der Mal3stab ,Stand der Technik® wird durch ,ausreichend® ersetzt. Mit
dem Begriff ,ausreichend” wird ein Mindeststandard garantiert. Der Zweck muss jeden-
falls durch die Methode erfillt werden. Es ist jedoch kein tber diese Zweckerfiillung
hinausgehender Maf3stab anzusetzen.

Zu § 46 (Bayerische Digitalverordnung — BayDiV)
ZuNr.1(81Abs.1)
Redaktionelle Anderung.
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Zu Nr. 2 (8§ 1 Abs. 2)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu § 37 Nr. 2. Der zu streichende § 1 Abs. 2 BayDiV
sieht vor, dass ein Authentifizierungsverfahren nur zertifiziert werden darf, wenn es dem
Stand der Technik entspricht. Die Zertifizierung erfolgt gem. Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 durch
das Staatsministerium fir Digitales (StMD). Das StMD ist eigenstandig in der Lage fest-
zustellen, ob ein Authentifizierungsverfahren fir den Zweck zu zertifizieren ist und be-
notigt hierfur keine technischen Normierungen.

Zu § 47 (Meldedatenverordnung — MeldDV)
Siehe allgemein die Vorbemerkung zu § 37 Nr. 2.
ZuNr.1(82)

§ 2 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 MeldDV regeln jeweils Datenverschliisselungen
und sahen bislang eine Verschlisselung nach dem Stand der Technik vor. Durch die
Anderung zu einer ,angemessenen“ Verschliisselung wird das anzuwendende Mittel
wieder ins Verhdltnis zum Zweck gesetzt, was beim Stand der Technik als Maf3stab
nicht gewabhrleistet ist.

Zu Nr. 2 (8 4)

8 4 Abs. 3 Satz 4 MeldDV regelt fur Datenlibermittlungen im automatisierten Abrufver-
fahren, dass der Datenabruf Uber das Internet, das Verbindungsnetz des Bundes oder
Uber landesinterne, nach dem Stand der Technik gesicherte Netze mdglich sein muss.
Die Regelung ist um den ,Stand der Technik® zu bereinigen.

Zu 848 (Verordnung uber das zentrale elektronische Personenstandsregister —
ZEPRV)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu § 37 Nr. 2.
Zu Nr.1(83)

§ 3 Abs. 1 ZEPRYV regelt die Datentibermittlung zwischen Registerverfahren und Fach-
verfahren und sieht hierfir bislang eine Verschlisselung nach dem Stand der Technik
vor. Durch die Anderung vom Stand der Technik zu einer anlassgerechten Verschliis-
selung ist eine individuelle Zweck-/Nutzenabwagung maglich. Der Verweis auf externe
Standards durch den ,Stand der Technik” eréffnet eine solche Abwagung nicht. Das
Verschliisselungssystem sollte jedoch zur jeweiligen Anwendung passen und nicht
zwingend zu externen Standards.

Zu Nr. 2 (8 4)

8 4 Abs. 3 Satz 5 ZEPRV regelt die Verschliisselung bei elektronischer Ubermittlung
von Stichproben. Auch hier sollte der Mal3stab des Stands der Technik ersetzt werden.
Durch die Verwendung der Begrifflichkeit ,in geeigneter Weise* kann die Verschlisse-
lung wiederum individuell auf die Anwendung abgestimmt werden.

Zu 8 49 (Krebsregisterverordnung — BayKRegV)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu 8 37 Nr. 2. In 8 12 Abs. 1 BayKRegV wird die
Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben geregelt. Hierzu sollen die nach dem je-
weiligen Stand der Technik und der Art des eingesetzten Verfahrens erforderlichen
MaRnahmen angeordnet werden. Die Regelung ist um den ,Stand der Technik® zu be-
reinigen.

Zu 8 50 (Bestattungsverordnung — BestV)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu § 37 Nr. 2. Nach § 30 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 BestV
durfen fur Erdbestattungen andere Materialien als Vollholz verwendet werden, wenn die
Sarge so beschaffen sind, dass bei der Verbrennung nach dem Stand der Technik die
geringstmdglichen Emissionen entstehen. Bei dieser Formulierung besteht die Gefahr,
dass Alternativen kaum zu realisieren sind, da nach dem Stand der Technik immer eine
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noch geringere Emission erreicht werden kann. Durch die Angabe ,keine unangemes-
senen“ Emissionen wird die Anforderung entscharft und gleichzeitig der Emissions-
schutz erhalten.

Zu 8§ 51 (Gesetz Uber Anforderungen an den Larmschutz bei Kinder- und Jugend-
spieleinrichtungen — KJG)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu § 37 Nr. 2. Art. 4 Nr. 1 KJG regelt die Einhaltung
von Immissionsrichtwerten beim Bau und Betrieb von Jugendspieleinrichtungen. Hierzu
kommt in Betracht Anlagen im Freien nach dem Stand der Technik zur LArmminderung
zu errichten und zu betreiben. Die Regelung ist um den ,Stand der Technik® zu bereini-
gen. Mangels verbliebenen Anwendungsbereichs kann die Vorgabe génzlich gestrichen
werden.

Zu § 52 (Bayerisches Abfallwirtschaftsgesetz — BayAbfG)
Zu Nr. 1 (Art. 3)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu 8 37 Nr. 2. Nach Art. 3 Abs. 6 BayAbfG haben
die entsorgungspflichtigen Koérperschaften (Trager der Abfallentsorgung) Anlagen zur
Verwertung und zur Beseitigung von Abféllen nach dem Stand der Technik zu errichten,
zu betreiben und entsprechend zu Uberwachen. Die Regelung ist um den ,Stand der
Technik® zu bereinigen.

Zu Nr. 2 (Art. 29)
Redaktionelle Korrektur.

Zu § 53 (Verordnung uber den Abfallwirtschaftsplan Bayern — AbfPV)
Siehe allgemein die Vorbemerkung zu § 37 Nr. 2.
Zu Nrn. 1 und 2 (Abschnitt | bis Ill der Anlage)

Die Anlage zur Verordnung tber den Abfallwirtschaftsplan Bayern (AbfPV) ist insge-
samt um den ,Stand der Technik” zu bereinigen.

Zu Nr. 3 (Abschnitt IV der Anlage)

Nach Abschnitt IV Nr. 7 der Anlage zur AbfPV sollen Beseitigungsanlagen (Sonderab-
falle) fur Forschungs- und Entwicklungstétigkeiten, die der Fortentwicklung des Stands
der Technik dienen, zur Verfugung gestellt werden. Die Fortentwicklung des Stands der
Technik wird durch die Angabe ,fir die Entwicklung neuer Technologien® ersetzt. Inno-
vation soll geférdert werden mit der Blickrichtung auf Neues und nicht der Orientierung
am Bestehenden.

Zu 8§ 54 (Verordnung zur Ausfiihrung des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes —
AVBayRDG)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu 8§ 37 Nr. 2. Nach § 26 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 AV-
BayRDG soll die Eignung des Durchfihrenden zur Berg- und Héhlenrettung oder der
Wasserrettung unter anderem durch eine ausreichende und an den Stand der Technik
angepasste Ausstattung an Rettungsmitteln und medizinischer Ausriistung nachgewie-
sen werden. Rettungsmittel und Ausriistung missen in der Praxis nicht zwingend dem
aktuellen Stand der Technik entsprechen, sondern sie mussen den Zweck der Rettung
sicherstellen. Deshalb wird die Anforderung dahingehend geéndert, dass die Ausris-
tung dem Rettungszweck entsprechen muss. Der Bezug auf den ,Stand der Technik®
wird gestrichen.

Zu 8§ 55 (E-Rechtsverkehrsverordnung Justiz — ERVV Ju)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu § 37 Nr. 2. 8 17 Satz 1 und 2 ERVV Ju normiert
die Anforderung an das Datenverarbeitungssystem fiir die elektronische Akte der Justiz.
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Durch die Anderung wird die Norm verstandlicher gemacht und die Anforderungen wer-
den an das System an der Benutzbarkeit der elektronischen Akte ausgerichtet statt an
externen Faktoren.

Zu 8§ 56 (Arbeits- und Sozialgerichtliche eAkten-Verordnung — eAktV ArbSozG)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu § 37 Nr. 2. Parallel zu den Anforderungen an das
Datensystem der Justiz-eAkte werden mit dieser Anderung auch die Anforderungen an
das Datensystem fir die arbeits- und sozialgerichtliche eAkte angepasst und die Be-
zugnahme auf den Stand der Technik gestrichen.

Zu 8 57 (Verordnung Uber die elektronische Aktenfihrung in der Verwaltungsge-
richtsbarkeit im Freistaat Bayern — BayeAktV-V)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu § 37 Nr. 2. Auch fur die elektronische Akte in der
Verwaltungsgerichtsbarkeit werden die Anforderungen an das Datensystem entspre-
chend angepasst und die Bezugnahme auf den Stand der Technik gestrichen.

Zu § 58 (Finanzgerichtliche eAkten-Verordnung — eAktFGV)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu § 37 Nr. 2. Die Anforderungen an das Datensys-
tem der elektronischen Akte in der Finanzgerichtsbarkeit werden mit dieser Anderung
— parallel zu den anderen Gerichtsbarkeiten — angepasst und die Bezugnahme auf den
Stand der Technik gestrichen.

Zu 8§ 59 (Bayerische Bergverordnung — BayBergV)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu § 37 Nr. 2. Mit den Anderungen werden zwei
Bezugnahmen auf den Stand der Technik aus der BayBergV gestrichen. § 19 Abs. 1
Satz 2 betrifft die Mindestanforderungen an die Erstellung, die Ausstattung und den Be-
trieb bei Bohrungen. 8 51 Abs. 1 Satz 2 BayBergV regelt die Anforderungen an Rohr-
leitungen zur Beforderung geféhrlicher Gase und Flussigkeiten sowie von Sole. In bei-
den Fallen ist die Einhaltung der Schutzziele relevant, nicht die Einhaltung des Stands
der Technik.

Zu 8 60 (Bayerische IVU-Abwasser-Verordnung — IVUAbwV)
ZUNr.1(87)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu § 37 Nr. 2. Die IVUAbwV regelt die Erlaubniser-
teilung fur das Einleiten von Abwasser. Durch die Anderungen an § 7 Abs. 2 IVUAbwV
werden Vorgaben fur die Frage, wann die Behdrde eine Erlaubnis zu Uberprifen hat
gestrichen. Dieser Vorgaben bedarf es bei einer eigenverantwortlich handelnden Be-
horde, die ohnehin die Erlaubnis regelmafig zu prifen hat, nicht. Auch der Bezug auf
den Stand der Technik wird gestrichen.

ZUNr.2(89)

Bei der Norm handelt es sich um eine Ubergangsregelung, die sich durch Zeitablauf
bereits erledigt hat. Sie kann gestrichen werden.

Zu Nr. 3 (8 17)

Redaktionelle Anderung.

Zu § 61 (Bayerisches Gesetz zur Ausfihrung des Abwasserabgabengesetzes —
BayAbwAG)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu 8 37 Nr. 2. Art. 8a BayAbwAG regelt die Zulas-
sigkeit der Verdiinnung von Abwasser. Satz 1 kann komplett gestrichen werden, weil er
einen allgemein giltigen Grundsatz des Abwasserrechts enthélt, der aus den abwas-
serrechtlichen Regelungen (Wasserhaushaltsgesetz — WHG, Abwasserverordnung -
AbwV) ableitbar ist.
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Zu § 62 (Bayerisches Eisenbahn- und Seilbahngesetz — BayESG)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu 8 37 Nr. 2. Art. 29 BayESG enthalt die Erméch-
tigung zum Erlass von Rechtsverordnungen, in Abs. 2 Nr. 13 zu den Bestimmungen
Uber die nach dem jeweiligen Stand der Technik erforderlichen Bau- und Betriebsvor-
schriften fir die technische Gestaltung der Seilbahnen und die Fuhrung des Betriebs.
Der Stand der Technik kann und soll hier nicht der Maf3stab sein, sondern die tatsach-
lichen Anforderungen, namlich die Sicherheit der Anlage. Durch die Anderung wird der
Mafstab daher an einer risikoangemessenen Betriebssicherheit festgemacht.

Zu § 63 (Bayerisches Besoldungsgesetz — BayBesG)
Zu Nr. 1 (Art. 2)

Redaktionelle Folgeanderung.

Zu Nr. 2 (Art. 58)

Redaktionelle Folgeanderung.

Zu Nr. 3 (Art. 66)

Die Leistungsstufen haben in der Verwaltungspraxis kaum noch Bedeutung, zumal
auch die Leistungspramien Uber einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten gestiickelt wer-
den kdnnen. Auch von den obersten Dienstbehérden werden sie ganz Giberwiegend als
besonders aufwendig angesehen. Gegeniiber den Leistungspramien weisen die Leis-
tungsstufen zudem keinen messharen personalwirtschaftlichen Zusatznutzen auf. Zur
Deregulierung wird daher Art. 66 BayBesG aufgehoben.

Zu Nr. 4 (Art. 67)

Damit Leistungspramien ihren Zweck erreichen kdnnen, herausragende Einzelleistun-
gen auch finanziell zu wirdigen und die Motivation zu starken, sollen kinftig geringfu-
gige Pramien oder Einheitspramien ausgeschlossen werden. Daher soll die Leistungs-
pramie mindestens 400 € betragen. Eine Unterschreitung ist mit gesonderter Begrin-
dung maglich.

Zu Nr. 5 (Art. 68)

Obwohl das Budget fiir die Leistungsbeziige in Art. 68 Abs. 1 Satz 2 und 3 BayBesG
festgelegt wird, wurden diese im staatlichen Bereich regelméaRig vom Haushaltsgesetz-
geber ersetzt. Zur Deregulierung wird daher lediglich der Maximalbetrag beibehalten
und im Ubrigen auf die jeweiligen haushalterischen Bestimmungen verwiesen. Im Ubri-
gen redaktionelle Folgednderung.

Zu Nr. 6 (Art. 83)
Redaktionelle Folgeanderung.
Zu Nr. 7 (Art. 108)

Far Beamte und Beamtinnen, die am 31. Dezember des Vorjahres des Inkrafttretens
der Anderungen eine Leistungsstufe erhalten, ist fir die Dauer der bewilligten Leis-
tungsstufe eine Ubergangsregelung erforderlich.

Zu 8§ 64 (Leistungslaufbahngesetz — LIbG)
Redaktionelle Folgeanderung.

Zu § 65 (StMB Zustandigkeitsverordnung Beamtenrecht — ZustV-BM)
Redaktionelle Folgeanderung.

Zu § 66 (StMI Zustéandigkeitsverordnung Beamtenrecht — ZustV-IM)
Redaktionelle Folgeanderung.
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Zu § 67 (StMWK-Zustandigkeitsverordnung — ZustV-WKM)
Redaktionelle Folgeanderung.

Zu § 68 (StMFH-Zustandigkeitsverordnung — ZustV-FM)
Redaktionelle Folgeanderung.

Zu § 69 (Verordnung uber dienstrechtliche Zustandigkeiten im Geschéftsbereich
des Bayerischen Staatsministeriums fur Wirtschaft, Landesentwicklung und
Energie — ZustV-WM)

Redaktionelle Folgeanderung.

Zu § 70 (Verordnung uber dienstrechtliche Zustandigkeiten im Geschaéftsbereich
des Bayerischen Staatsministeriums fur Ernédhrung, Landwirtschaft, Forsten und
Tourismus — ZustV-LM)

Redaktionelle Folgeanderung.

Zu 8§ 71 (Verordnung uber beamten-, richter-, disziplinar-, besoldungs- und reise-
kostenrechtliche Zustandigkeiten und die Einstufung von Dienstposten im Ge-
schéaftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums fir Familie, Arbeit und Sozi-
ales — ZustV-AM)

Redaktionelle Folgeanderung.

Zu § 72 (StMUV-Zustéandigkeitsverordnung — ZustV-UM)
Redaktionelle Folgeanderung.

Zu 8§ 73 (StMGP-Zusténdigkeitsverordnung — ZustV-GM)
Redaktionelle Folgeanderung.

Zu § 74 (Bayerisches Disziplinargesetz — BayDG)
Redaktionelle Folgeanderung.

Zu 8§ 75 (Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz — BayBeamtVG)
Redaktionelle Folgeanderung.

Zu 8 76 (Inkrafttreten)

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Abweichend davon sollen die An-
derungen des BayBesG sowie die infolgedessen erforderlichen Folgednderungen erst
zum Beginn des nachsten Haushaltsjahres (1. Januar) nach Inkrafttreten des Gesetzes
Anwendung finden.



Die Bundes-Dekanekonferenz Pflegewissenschaft ist ein Zusammenschluss der
Dekaninnen und Dekane pflegewissenschaftlicher Fachbereiche bzw. Institute
BUNDES

DEKANEKONFERENZ und der assoziierten Vertreterinnen und Vertreter pflegewissenschaftlicher
PFLEGEWISSENSCHAFT Studiengdnge an den Hochschulen in Deutschland.
LANDESVERBAND
BAYERN
Landes-Dekanekonferenz Pflegewissenschaft Bayern Landes -Dekanekonferenz PﬂegeWissenSChaft

Bayern (LDK)

Sprecher:innen:

Bayerische Staatskanzlei Prof. Dr. Markus Witzmann, Prof. Dr. Anita Hausen, Prof.
Dr. Jurgen Harlein,
Abt. Gesetzgebung und Recht, Streitkrafte (B II) Postanschrift
. Hochschule Munchen
Franz-Josef-Straul-Ring 1 Fakultat 11; Campus Pasing
Am Stadtpark 20
80539 Minchen 81243 Miinchen

Fon +49 89 1265-2279

E-Mail: markus.witzmann@hm.edu; anita.hausen@ksh-

m.de; juergen.haerlein@evhn.de

Munchen, 07.07.2025

Stellungnahme der Landes-Dekanekonferenz Pflegewissenschaft Bayern zum Entwurf

des Vierten Modernisierungsgesetzes Bayern (Anderung Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayPfleG)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Landes-Dekanekonferenz Pflegewissenschaft Bayern nimmt hiermit Stellung zur geplanten
Anderung des Bayerischen Pflegendenvereinigungsgesetzes (BayPfleG) im Rahmen des Vier-

ten Modernisierungsgesetzes Bayern.

Mit der Streichung der Formulierung ,und diesen in regelmafRigen Abstanden, mindestens aber
alle funf Jahre, zu evaluieren® in Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayPfleG wird das gesetzlich verankerte
Evaluierungserfordernis fur die Vereinigung der Pflegenden in Bayern (VdPB) aufgehoben.

Die LDK spricht sich nachdricklich fir eine Beibehaltung der gesetzlichen Verpflichtung zur
Evaluation der VdPB aus. Die Evaluation ist — wie auch im Eckpunktepapier-Prozess vereinbart
und im Rahmen der urspriinglichen Gesetzgebung zum BayPfleG angekiindigt — ein wesentli-
ches Element zur Sicherung von Transparenz, Qualitat und Zielerreichung im Sinne einer wis-

senschaftlich fundierten Weiterentwicklung der VdPB.

Dabei ist uns bewusst, dass eine Evaluierung durch eine Kommission, in der die VdPB selbst

Mitglied ist, mit Herausforderungen verbunden ist. Gleichwohl darf diese Schwierigkeit nicht
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dazu flhren, ganzlich auf eine Evaluation zu verzichten. Vielmehr sollte die konkrete Ausgestal-
tung des Evaluationsverfahrens Uberarbeitet werden — etwa durch Einbeziehung unabhangiger
externer Expertise — um eine sinnvolle Trennung von Selbst- und Fremdbewertung zu gewahr-

leisten.

Die LDK sieht sich in der Verantwortung, weiterhin an den Aufgaben der im Gesetz genannten
Kommission — insbesondere Beratung und Begleitung der VdPB — zu beteiligen. In dieser Weise
unterstutzt die LDK konstruktiv die notwendige Weiterentwicklung der VdPB. Gerade weil diese
Aufgaben auf die durch das StMGPP Ubertragenen Funktionen der VdPB abzielen, sehen wir
die Notwendigkeit, gemeinsam mit dem StMGPP und weiteren Mitgliedern der Kommission eine
Konkretisierung und Auslegung von Art. 4 BayPfleG vorzunehmen, sobald die Kommission ihre

Arbeit wieder aufnimmt.

Die LDK ist Uberzeugt, dass eine Evaluierung der VdPB nicht nur sinnvoll, sondern essenziell
ist, um deren Wirken fundiert zu analysieren und Empfehlungen fur ihre Weiterentwicklung ab-
zuleiten. In einer Zeit, in der Pflegepolitik und -praxis zunehmend wissenschaftlich unterlegt sein
mussen, ware ein vollstandiger Verzicht auf Evaluation ein fatales Signal — an die Berufsgruppe

ebenso wie an Politik und Gesellschaft.

Wir danken fir die Moglichkeit zur Stellungnahme und stehen fur Ruckfragen oder eine vertie-

fende Diskussion gerne zur Verfligung.

V;;&echer der LDK \

Prof. Dr. (phil.) Markus Witzmann M.A., M.S.M, M.A.

Landes-Dekanekonferenz Pflegewissenschaft Bayern — Mitgliedshochschulen

» Evangelische Hochschule Nurnberg
= Hochschule Kempten
=  Hochschule Minchen
» Hochschule Neu-Ulm

= Katholische Stiftungshochschule Miinchen




Katholische Universitat Eichstatt-Ingolstadt
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
Technische Hochschule Deggendorf

Technische Hochschule Rosenheim

Technische Hochschule Wirzburg-Schweinfurt
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80331 Miinchen
Herrn Ministerialrat

Dr. Alexander Hirschberg
Bayerische Staatskanzlei
ReferatB Il 6 info@haus-und-grund-bayern.de
Franz-Josef-Strau-Ring 1 www.haus-und-grund-bayern.de
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Miinchen, den 15.07.2025

Nur per E-Mail ReferatBli6@stk.bayern.de

lhr Zeichen BI116-1356-1-380
hier Deregulierung und Entbiirokratisierung, Viertes Modernisierungsgesetz
Bayern

Sehr geehrter Herr Ministerialrat Dr. Hirschberg,

wir bedanken uns fiur die Maoglichkeit der Stellungnahme zum Entwurf des Vierten
Modernisierungsgesetzes Bayern.

Unsere Stellungnahme Ubersenden wir in der Anlage.

Mit freundlichen GrifRen

Wotee DAL

Dr. Ulrike Kirchhoff
Vorstand

Hausbank Miinchen
IBAN DE94 7009 0100 0000 1125 26
BIC GENODEF1M04
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Stellungnahme Viertes Modernisierungsgesetz

Stellungnahme vom 15.07.2025

Die Staatsregierung plant derzeit eine Reform der Bayerischen Bauordnung. Hier bietet sich
die Moglichkeit, MaRnahmen zu ergreifen, die auch auf lange Sicht die Bautatigkeit ankurbeln
kdénnen.

1 §5 Anderung der Bayerischen Bauordnung

Wir haben keine Bedenken beziiglich der vorgesehenen Anderungen. Wir begriiRen die
Abschaffung der kleinen Delegation. Insbesondere miussen Antragsteller die Bauvorhaben so
nicht mehr selbst der richtigen Behdrde zuordnen, was juristischen Laien in der Tat nicht
zugemutet werden kann.

2 §7 Anderung des Bayerischen Landesplanungsgesetzes

Durch Art. 18 Absatz 2 Satz 1 BayLPIG soll das Beteiligungsverfahren gestrafft werden. Es
wird eine Veréffentlichungs- und AuRerungsfrist von insgesamt vier Wochen festgelegt. Zuvor
bestand eine Mindestauslegungsfrist von mindestens einem Monat und zusatzlich eine
AuRerungsfrist, die von der Planungsbehérde frei festgelegt werden konnte, sich in der Praxis
aber regelmaRig auf drei Monate belief. Grundsatzlich begrifRen wir schnellere, effektive
Ablaufe. Wir geben allerdings zu bedenken, dass Privatpersonen genugend Zeit zur
Stellungnahme gegeben werden muss. Vier Wochen reichen zwar aus, um Einsicht zu
nehmen. Fiir eine AuRerung scheint uns der Zeitraum aber zu kurz bemessen.

Haus & Grund Bayern | Landesverband Bayerischer Haus-, Wohnungs- und Grundbesitzer e.V.
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VdW II

Die Wohnungswirtschaft
Bayern

VdW Bayern - Stollbergstr. 7 - 80539 Minchen

Herr Ministerialdirektor

Dr. Hirschberg

Bayerische Staatskanzlei

Franz-Josef-StrauB-Ring 1 Minchen, 01. August 2025

80539 Minchen | / HMA
Tel.: +49 89 290020-411

hans.maier@vdwbayern.de

Viertes Modernisierungsgesetz Bayern — Verbandsanhorung
Stellungnahme des VdW Bayern Verband bayerischer Wohnungsunternehmen e.V.

Sehr geehrter Herr Dr. Hirschberg,

der VAW Bayern e.V. und seine 506 Mitgliedsunternehmen, vornehmlich Wohnungs-
genossenschaften und kommunale Wohnungsunternehmen, setzen sich tberall in Bayern fiir
bezahlbaren Wohnraum ein. Rund ein Viertel aller bayerischen Mieterinnen und Mieter findet
in den rund 550.000 Wohnungen unserer Verbandsmitglieder ein sicheres und bezahlbares
Zuhause — aktuell zu einer bayernweiten Durchschnittsmiete von nur 7,23 €/m?.

Das Geschaftsmodell der unserem Verband angehdrenden Unternehmen ist auf die
langfristige und nachhaltige Bereitstellung hochwertigen Wohnraums zu bezahlbaren Preisen
fur breite Schichten der Bevolkerung gerichtet. Seit 2014 errichteten diese Unternehmen
44.000 neue Wohnungen Uberall in Bayern und investierten rund 12,5 Mrd. Euro in den
Wohnungsneubau.

Wir begriiBen die Bestrebungen der Bayerischen Staatsregierung ausdrticklich, durch eine
Modernisierung des Verwaltungs-, Bau- und Planungsrechts den Wohnungsbau wieder
bezahlbarer zu machen. Zu den im Entwurf des Vierten Modernisierungsgesetz Bayern
enthaltenen Anderungsvorhaben mit direkter Auswirkung auf die bayerische
Wohnungswirtschaft nehmen wir wie folgt Stellung:

Anderung des Bayerischen Landesplanungsgesetzes (BayLplG)

Anderung des kiinftigen Art. 18 ,Beteiligungsverfahren”

Der VdW Bayern begriiBt die vorgesehenen Anderungen der Beteiligungsfristen bzw. des
Verfahrensablaufes mit dem Ziel, den Beteiligungsprozess kiinftig schneller abschlieBen zu
kénnen.

Verband bayerischer Stollbergstr. 7, 80539 Miinchen Vorstand nach § 26 BGB: IBAN: DE26 7015 0000 1006 6427 12
Wohnungsunternehmen Postfach 22 16 54, 80506 Miinchen Hans Maier, WP/StB BIC: SSKMDEMMXXX
(Baugenossenschaften Tel.: +49 89 290020-0 Andreas Pritschet, WP/StB Bank: Stadtsparkasse Miinchen

und -gesellschaften) e.V. vdwbayern@vdwbayern.de USt-IdNr.: DE 129520172

Amtsgericht Miinchen VR 1291 vdwbayern.de



VdW II

Die Wohnungswirtschaft
Bayern

Anderung des kiinftigen Art. 16 , Landesentwicklungsprogramm®”

Der VAW Bayern begriiBt die vorgesehenen Anderungen hinsichtlich der Festlegung von
Ausschlussgebieten. Die Neuregelungen sind potenziell, geeignet die Zahl groBflachiger
Ausschlisse zu verringern oder diese ohne die Benennung von Potentialen fir kiinftige
Gebietsentwicklung vorzunehmen.

Anderung der Bayerischen Bauordnung (BayBO)

Anderung des Art. 20 Satz 2 ,, Zustimmung im Einzelfall”

Der VAW Bayern begriiBBt ausdriicklich die vorgesehene Streichung der Riickausnahme mit
Bezug auf Art. 16 Abs. 2 S. 1 BayBO. Die Vermeidung von Einzelfallgenehmigungen wirde
eine erhebliche Zeiteinsparung fir die Wohnungsunternehmen bedeuten und einen echten
Burokratieabbau erméglichen. Die vorgesehene Anderung ist insbesondere auch fiir die
Einfihrung eines Gebaudetyps E relevant und wiirde diese unterstitzen.

Fur Ihre Ruckfragen stehen wir gerne zur Verfligung.

Freundliche GriBe
f

ﬁ oms /U\ /

Hans Maier
Verbandsdirektor

Der VdW Bayern ist im Bayerischen Lobbyregister unter der ID-Nummer DEBYLTOOOE registriert. Unsere
Stellungnahme enthélt keine Geschéaftsgeheimnisse oder ahnlich schutzwiirdige persénliche Informationen.
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Die Vorlage des Vierten Modernisierungsgesetzes ist ein weiterer wichtiger Schritt, um
Verfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen, die Rechtssicherheit zu erhéhen sowie
einen Beitrag zur Kosteneffizienz und zur Starkung des fairen Wettbewerbs zu leisten. Die
Stadtwerke Munchen begrifien daher die Vorlage des Vierten Modernisierungsgesetzes.

Damit die Modernisierung und weitere Entburokratisierung gelingt, sind aus unserer Sicht
folgende politisch entscheidenden Punkte von besonderer Bedeutung:

1. Datenschutzthemen
a. Art. 1 1l BayDSG/Einordnung als nicht- bzw. 6ffentliche Stelle

Verursachte Belastung:

Far Unternehmen ist ein zusatzlicher Aufwand mit der Zuordnung von Datenschutzthemen
auf zwei Datenschutzaufsichtsbehdrden und nach unterschiedlichen Verfahren verbunden.
Dieser kann durch die Vereinfachung entfallen.

Verbesserungsvorschlag:

Fur Vereinigung des privaten Rechts, die sowohl im Rahmen von &ffentlichen Aufgaben als
auch privatwirtschaftlich tatig sind, soll das BayDSG nicht anwendbar sein, sondern
einheitlich die Vorschriften fur nicht 6ffentliche Stellen.

Klarstellung, dass Vereinigungen des privaten Rechts auch bei 6ffentlichen Aufgaben nicht
unter den Begriff ,Behorde” nach Art 6 Abs. 1 UAbs. 2 DSGVO fallen und diese sich somit
ebenfalls auf die Rechtsgrundlage ,berechtigtes Interesse” (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO)
stltzen konnen.

Art. 1

Anwendungsbereich des Gesetzes

(1) 1Dieses Gesetz gilt fir die Behorden und sonstigen offentlichen Stellen des Freistaates
Bayern, der Gemeinden, Gemeindeverbande und der sonstigen der Aufsicht des
Freistaates Bayern unterstehenden juristischen Personen des 6ffentlichen Rechts. 2Fur
den Landtag gilt dieses Gesetz nur, soweit er in Verwaltungsangelegenheiten tatig wird.
3Fir den Obersten Rechnungshof und die Gerichte gilt Teil 2 Kapitel 5 nur, soweit diese in
Verwaltungsangelegenheiten tatig werden. 4Art. 38 gilt auch fur nicht offentliche Stellen,
soweit die Verarbeitung nicht ausschlieBlich zur Austibung personlicher oder familiarer
Tatigkeiten erfolgt.

(2) 1Sonstige offentliche Stellen im Sinne von Absatz 1 aber keine Behérden sind auch
Vereinigungen des privaten Rechts, die aussehlieliech Aufgaben der 6ffentlichen
Verwaltung wahrnehmen und an denen — ungeachtet der Beteiligung nicht 6ffentlicher
Stellen — eine oder mehrere der in Abs. 1 Satz 1 genannten juristischen Personen des
offentlichen Rechts unmittelbar oder durch eine solche Vereinigung beteiligt sind. 2
Offentlich rechtliche Finanzdienstleistungsunternehmen sowie ihre Zusammenschliisse
und Verbande gelten als nicht 6ffentliche Stellen. 3 Wird eine Vereinigung des privaten
Rechts im Sinne von Satz 1 zusétzlich auch privatwirtschaftlich tétig, gilt sie
insgesamt fiir alle von ihr ausgeiibten Tétigkeiten nicht als 6ffentliche Stelle im
Sinne dieses Gesetzes.

(3) 1Soweit offentliche Stellen als Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen, gelten fiir sie
selbst, ihre Zusammenschliisse und Verbande die Vorschriften flir nicht 6ffentliche Stellen.

2Die Zustindigkeit des Landesbeauftragten-fiir- den-Datenschuiz

{Landesbeauftragter)-nach-Art-15 bleibt hiervon-unberiihrt.
(4) Soweit nicht 6ffentliche Stellen gemaR Abs. 1 und 2 hoheitliche Aufgaben der

offentlichen Verwaltung wahrnehmen, gelten fir sie die Vorschriften fur offentliche Stellen.




(5) Soweit besondere Rechtsvorschriften Giber den Datenschutz oder Gber Verfahren der
Rechtspflege auf personenbezogene Daten anzuwenden sind, gehen sie den Vorschriften

dieses Gesetzes vor.

(6) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten nicht fiir die Verarbeitung personenbezogener
Daten zur Auslbung des Begnadigungsrechts

b. Leitlinien zur Umsetzung der DSGVO

Verursachte Belastung:

Leitlinien und FAQ's der Behorden sind sehr landerspezifisch und somit aufwendig zu
recherchieren.

Verbesserungsvorschlag:

Behorden konnten umfassendere und praxisorientierte Leitlinien und FAQs

bereitstellen, die einheitlich interpretiert werden. Das wiirde Unternehmen helfen,
die Anforderungen besser zu verstehen und umzusetzen.

c. Anforderungen Barrierefreiheit an digitale Services, BayBGG, BFSG

Verursachte Belastung:

Barrierefreiheit nach WCGA AA ist ein hoher Aufwandstreiber insbesondere in der
Entwicklung nativer Apps. Vorhaben enthalten keine Sanktionen, gleichwohl politischer
Druck und Anspruchshaltung der Behindertenverbande. Umsetzung ist in weiten Teilen
sinnfrei (z.B. Scooter- oder Rad-Ausleihe fur Blinde oder stark mobilitdtseingeschrankte
Personen).

Verbesserungsvorschlag:

Verzicht auf Vorgaben.

Umsetzung wird wo sinnvoll durch Wirtschaft erfolgen (bei Wirtschaftlichkeit und

relevanter Kundegruppe), wo nicht wirtschaftlich aber notwendig Finanzierung
durch die 6ffentlich Hand.




2. Vergaberecht

a. Bayerisches Gesetz liber wirtschafts- und vergaberechtliche Vorschriften
(BayWiVG) §20, Vergaberecht (Schwellenwerte verdoppeln)

Verursachte Belastung:

Die aktuellen Schwellenwerte, ab denen EU-weite Ausschreibungsverfahren notwendig sind,
fuhren zu vergleichbar komplexen und langwierigen Verfahren, verlangern die Projektlaufzeit
und somit auch die Gesamtkosten.

Verbesserungsvorschlag:

Eine Anhebung der Schwellenwerte, ab denen EU-weite Ausschreibungsverfahren
notwendig sind, kdnnte kleinere Projekte bzw. einzelne Vergabeeinheiten von komplexen
und langwierigen Verfahren befreien und somit deutlich beschleunigen, Kosten reduzieren
(Stichwort: Baukostenindex).

Um die Anzahl der notwendigen Ausschreibungsverfahren zu verringern, insbesondere bei
Auftragen mit geringem Auftragsvolumen sollten die Schwellenwerte flir Direktauftrage flr
Liefer-, Dienst- und freiberufliche Leistungen von derzeit 100.000€ auf 200.000€ und fiir
Bauleistungen von 250.000€ auf 500.000€, sowie fir freihandige Vergaben von
1.000.000€ auf 2.000.000€ angehoben werden.

Art. 20

Unterschwellenvergabe

(1) 1Bei der Vergabe von Liefer-, Dienst- oder freiberuflichen Leistungen, deren
voraussichtlicher Auftragswert ohne Umsatzsteuer die Schwellenwerte geman § 106
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) unterschreitet, gelten flr
staatliche und kommunale Auftraggeber folgende Wertgrenzen:

1.
ein Direktauftrag ist bis zu einer Wertgrenze von einschlieR3lich 400-000-€
200.000 € ohne Umsatzsteuer zulassig;

eine Verhandlungsvergabe und eine Beschrankte Ausschreibung ohne
Teilnahmewettbewerb sind bei Auftragen unterhalb des Schwellenwerts gemaf}
§ 106 GWB zulassig.

2Das Recht eines Auftraggebers, in einem Vergabeverfahren héhere als die nach
Satz 1 maRgeblichen Anforderungen zu stellen, bleibt unberthrt.

(2) 1Bei der Vergabe von Bauleistungen, deren voraussichtlicher Auftragswert ohne
Umsatzsteuer die Schwellenwerte gemalt § 106 GWB unterschreitet, gelten flr
staatliche und kommunale Auftraggeber folgende Wertgrenzen:

1.

ein Direktauftrag ist bis zu einer Wertgrenze von einschliel3lich 250-000-€ 500
000 € ohne Umsatzsteuer zulassig;

eine Freihandige Vergabe und eine Beschrankte Ausschreibung ohne
Teilnahmewettbewerb sind bis zu einer Wertgrenze von einschlieflich 4-000
000-€ 2 000 000 € ohne Umsatzsteuer zulassig.

2Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.
BayWiVG: Art. 20 Unterschwellenvergabe - Blrgerservice



https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayZustWiG-20

- Die Richtlinie 2014/24/EU miisste entsprechend angepasst werden.

3. Wasserrechtliche Themen

a. Auflésung von Interessenskonflikten zwischen 6ffentlicher Wasserversorgung
und Naturschutz

Verursachte Belastung:

Raumordnung und Raumplanung trennen derzeit nicht ausreichend zwischen Interessen des
Naturschutzes und Interessen der 6ffentlichen Wasserversorgung / der Daseinsvorsorge.
Der Interessenskonflikt fuhrt zu ausufernden Verfahren und wird sich durch den Klimawandel
nur noch starker.

Verbesserungsvorschlag:

Raumplanung und Raumordnung sollten kiinftig die Interessenkonflikte zwischen
der offentlichen Wasserversorgung und dem Naturschutz starker trennen. Es muss
in Zeiten des Klimawandels sowohl Raume geben, um vorrangig die Natur zu
schiitzen, als auch solche, die vorrangig die Versorgungssicherheit der offentlichen
Wasserversorgung schiitzen. Diese Vorranggebiete miissen strikt getrennt werden.

Geschieht dies nicht, lauft man Gefahr, genehmigte Entnahmen kontinuierlich
wegen klimatisch sinkender Wasserstande im Grundwasser bzw. in oberirdischen
Gewadssern reduzieren zu miissen, um das ,,natiirliche* Absinken zu kompensieren.
Damit wére dann eine resiliente Wasserversorgung nicht mehr maoglich.

b. Zustandigkeiten bzgl. Genehmigungsverfahren liberregional tatiger
Wasserversorger

Verursachte Belastung:

Der Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes bzgl. der Genehmigung von Wasserentnahmen
liegt i.d.R. bei den Kreisverwaltungsbehdrden (vgl. z.B. BayWG Art. 63 Abs. 1).

Im Falle Uberregional tatiger Wasserversorger fuhrt dies in den Genehmigungsverfahren zu
Konflikten bzgl. der Entnahmeverteilung — Die Entnahmen sind im eigenen Landkreis meist
unerwlinscht und sollen jeweils in den andern stattfinden.

Letztlich ist dies ein mitbestimmender Faktor fur die ausufernd langen
Wasserrechtsverfahren. Eine, fur die Gesellschaft als Ganzes, méglichst sichere, effiziente,
naturvertragliche und nachhaltige Versorgung ist durch die politischen Konflikte nur duRerst
schwer und aufwendig umsetzbar.

Verbesserungsvorschlag:

Gesetzliche Festlegung der zustandigen, bzw. verfahrensleitenden Behorde auf die

»effizienteste Ebene, d.h. der jeweils zum Enthahmebereich eines Versorgers
passenden, liberregional titigen Behorde.




c. Dauer von Wasserrechtsverfahren

Verursachte Belastung:

Verfahren zur Erteilung wasserrechtlicher Gestattungen (Erlaubnis und Bewilligung) dauern
erfahrungsgemaf sehr lange. Lauft eine befristete Gestattung aus, bedarf es einer neuen
Gestattung. Selbst wenn die beantragte Gewasserbenutzung im Wesentlichen unverandert
ist und der Antrag auf Neuerteilung einer Gestattung weit vor Auslaufen der bestehenden
Gestattungen gestellt wird, kommt es in der Praxis haufig vor, dass neue Gestattungen nicht
rechtzeitig erteilt werden.

Verbesserungsvorschlag:

Einfihrung einer NichtduBerungsfiktion:

Ergénzung von Art. 69 BayWG um neue Sétze 4 und 5 (aus dem bisherigen Satz 4 wird
Satz 6):

Hat eine im Verfahren zu beteiligende Behdrde innerhalb einer Frist von einem Monat
keine Stellungnahme abgegeben, so ist davon auszugehen, dass die zu beteiligende
Behérde sich nicht dul3ern will. Die zusténdige Behdérde hat die Entscheidung im Falle des
Satzes 4 auf Antrag auf der Grundlage der geltenden Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt
des Fristablaufs der Behérdenbeteiligung zu treffen.

Einfihrung einer Regelung bei Auslaufen einer Bewilligung oder Erlaubnis:

Einflihrung eines neuen Art. 15a BayWG

Wenn bei einer befristeten Erlaubnis oder bei einer Bewilligung

1. der Antrag auf Neuerteilung der Erlaubnis oder Bewilligung spétestens zwélf Monate vor
Ablauf der Frist bei der zustédndigen Behérde gestellt wurde und
2. Uberwiegende Belange des Wohls der Allgemeinheit nicht entgegenstehen,

darf die Benutzung nach Ablauf der Frist im Rahmen der Erlaubnis oder Bewilligung bis
zur Entscheidung (iber den Antrag auf Neuerteilung fortgesetzt werden. Uber
Entschadigungsanspriiche, die durch die Fortsetzung der Benutzung ausgelést werden,
entscheidet die zustédndige Wasserbehérde nach Anhérung der Beteiligten.

d. Zustandigkeitskonzentration bei den Regierungen

Verursachte Belastung:

Viele Kreisverwaltungsbehdrden sind aufgrund ihrer Seltenheit mit Wasserrechts-Verfahren
bei grollen Anlagen Uberfordert.

Verbesserungsvorschlag:

Einfiihrung eines neuen Art. 63 Abs. 2a BayWG




"Die Regierungen sind sachlich zustandig fir Entscheidungen, die das Aufstauen
von Wasserlaufen sowie das Entnehmen und Ableiten von Wasser aus

Wasserlaufen fiir Zwecke der Gewinnung und Ausnutzung von Wasserkraften
betreffen, wenn die zu nutzende Leistung der Rohwasserkraft 1.000 kW iibersteigt."

e. Priorisierungen bei iiberragendem 6ffentlichen Interesse, BayVwVfG
Verursachte Belastung:
Viele Sachbearbeiter sind mit verschiedenen Verfahren betraut, so dass diese nicht mit der
erforderlichen Geschwindigkeit abgearbeitet werden.
Verbesserungsvorschlag:

Regelung durch Landesgesetze / Verwaltungsvorschrift / Weisung.

Mogliche Regelung in neuem Art. 73 Abs. 1a BayVwV{G oder in Art. 68 BayWG:

"Die zustiandige Genehmigungsbehorde hat Vorhaben besonders zu priorisieren,
wenn ein Bundes- oder Landesgesetz feststellt, dass diese im liberragenden

offentlichen Interesse liegen."

Entsprechende Erganzung in Nr. 7.4. VVWas

Weisung, dass sich liberragendes o6ffentliches Interesse bei allen Einschatzungen
auszuwirken hat

4, Vermehrter Einsatz von Projektmanager*innen durch Delegation von
(vorbereitenden) Aufgaben auf Dritte, § 43g EnWG, §29 NABEG, § 14f WaStrG,
§2b BImSchV

Verursachte Belastung:

Verfahren dauern viel zu lange, was beim Vorhabenstrager hohe Kosten verursacht und das
Risiko erhéht. Dritte kénnten die Behoérde z.B. bei der Erstellung von Verfahrensleitplanen,
Fristenkontrolle, Koordinierung erforderlicher Sachverstandigengutachten,
Qualitatsmanagement der Antrage und Unterlagen der Vorhabentragerin,
Einwendungsbearbeitung, organisatorische Vorbereitung und Leitung des EOT, Entwurf der
Entscheidung unterstitzen. Die zustandige Genehmigungsbehorde trifft nach wie vor die
Entscheidung.

Verbesserungsvorschlag:

Regelung durch Landesgesetze / Verwaltungsvorschrift / Weisung.

Art. 63 ff. BayWG (vgl. 43g EnWG) sollte folgendermalen erganzt werden:

"Die Genehmigungsbehorde soll in jeder Stufe des Verfahrens einen Dritten, der als
Verwaltungshelfer beschaftigt werden kann, auf Antrag oder mit Zustimmung des

Vorhabentragers und auf dessen Kosten mit der Vorbereitung und Durchfiihrung
von Verfahrensschritten beauftragen. [...]"
Entsprechende Ergdnzung in Nr. 7.4.3 VVWas




5. Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

a. Erteilung Unbedenklichkeitsbescheinigung / Zustimmung zum vorzeitigen
Vorhabenbeginn mit Anmeldung in Landes-/Bundesprogramme im OPNV

Verursachte Belastung:

Projekte und Vorhaben im OPNV werden gem. §6 GVFG bzw. Art. 6 BayGVFG jahrlich zur
Aufnahme ins Bundes-/Landesprogramm angemeldet. Anschlieend ist zur Beantragung
einer Zuwendung ein Antrag notwendig. Um den Beginn der Projektumsetzung zu
ermdglichen, muss in der Regel zusatzlich vorab eine Unbedenklichkeitsbescheinigung oder
die Zustimmung zum vorzeitigen Vorhabenbeginn bei der Bewilligungsbehorde (Regierung
von Oberbayern (ROB)) beantragt werden. Fir eine zligige Projektumsetzung ware es
wunschenswert, wenn die Anmeldung gem. §6 GVFG/Art. 6 BayGVFG gleichzeitig als
Antrag auf Erteilung der Unbedenklichkeitsbescheinigung / Zustimmung zum vorzeitigen
Vorhabenbeginn gewertet wird. Den Anforderungen der Ziff. 5.2.2 RZOPNV (“liberschlégige
Prufung”) wird in der Regel durch die erweiterten Anforderungen der Férdergeber in der
Programmanmeldung entsprochen, da hier bereits wesentliche Informationen wie
Fordertatbestand, Kosten, Vergaben, Zeitraum etc. hinterlegt sind, bzw. mit geringem
Aufwand erganzt werden kdnnten.

Verbesserungsvorschlag:

Erteilung Unbedenklichkeitsbescheinigung / Zustimmung zum vorzeitigen

Vorhabenbeginn mit Anmeldung in Landes-/Bundesprogramme

b. Vereinfachung des Zuwendungsverfahrens bei GVFG und BayGVFG, §3 GVFG;
Art. 3 BayGVFG; insb. Ziff. 8 RZOPNV

Verursachte Belastung:

Die Anforderungen an Antragsunterlagen der Regierung von Oberbayern geht weit Gber
Anforderungen in GVFG, BayGVFG und RZOPNV hinaus und haben sich in den
vergangenen Jahren erhoht.

Verbesserungsvorschlag:

Vereinfachung der Antragsunterlagen aufgrund Sanierungsaufgabe im Bestand z. B.
reduzierte Erlauterungsberichte, libergeordnete Kosteniibersichten, damit

vereinfachter Priifaufwand und schnelle Verbescheidung beim Fordergeber moglich
(Sanierung = 1:1-Austausch). Erleichterung durch die Méglichkeit der Einreichung
von Rahmenantragen und Genehmigung von Teilantragen unter 10 Mio. €.




cC. Biirokratieabbau bei staatlichen Forderverfahren
Verursachte Belastung:

Heute werden Antragsunterlagen neben der digitalen Einreichung zusatzlich in 2-facher
Ausfertigung gedruckt und an den Fordergeber versendet. Bei einer Anzahl von bis zu 30
Antragen p.a. ergibt sich dadurch ein wesentlicher Zeitfaktor sowie erheblicher Verwaltungs-
und Koordinierungsaufwand.

Verbesserungsvorschlag:

Unterlagen nur noch digital einreichen, Abschaffen der Auflieferung in
gedruckter Form.

auf die Antragsverfahren auf Forderunschadlichkeit des vorgezogenen
MaRnahmenbeginns zu verzichten. Kiinftig sollte eine Anmeldung zu
Forderprogrammen (z.B. im OPNV: jahrliche Anmeldung zum Bayerischen
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz BayGVFG) vor dem Beginn einer
MaRnahme ausreichend sein. Das fiihrt zur Beschleunigung des
MaBnahmenbeginns.

die Berichtspflichten wahrend einer laufenden Férderung zu entschlacken.
Zum Beispiel miissen bisher bei geforderten landesbedeutsamen Buslinien
in den ersten drei Jahren halbjahrlich die Fahrgastentwicklung, Erlosdaten,
Piinktlichkeit, entfallene Verbindungen und unvorhergesehene Ereignisse
erhoben werden. Aus unserer Sicht sind deutlich weniger Daten fiir eine
Erfolgsmessung ausreichend.

die Nachweise in Forderverfahren zu verschlanken. Aus unserer Sicht sollte
es ausreichend sein, die Bescheinigung eines Wirtschaftspriifers vorzulegen.
Eine nochmalige zeitaufwendige und ressourcenbindende Prifung durch die
Zuwendungsbehorden ware dann vermeidbar bzw. konnte sich bei Bedarf auf
Stichproben beschranken. Bisher miissen in vielen Verfahren eine WP-
Bescheinigung vorgelegt und zusatzlich umfangreiche Nachweise gegentiber
dem Fordergeber gefiihrt werden.

6. Bayerische Bauordnung
a. Beschleunigte Genehmigungsverfahren

Verursachte Belastung:

Durch eine Erganzung bzw. Anderung der Bayerischen Bauordnung um beschleunigte
Baugenehmigungsverfahren fur den Werkswohnungsbau kénnte sowohl Zeit eingespart als
auch damit verbundene Kosten gesenkt werden. Zudem kdénnte eine gesetzliche
Verankerung einer reduzierten Genehmigungsgebuhrenbemessung des
Werkswohnungsbaus analog dem sozialen Wohnungsbau den Werkswohnungsbau weiter
finanziell entlasten.

Dies kénnte z.B. erfolgen durch die Einfuhrung einer ,Gebaudeklasse E“. Damit kdnnten
bauordnungsrechtliche und bautechnische Anforderungen an Bauvorhaben reduziert
werden, um kostengiinstiger planen und bauen zu kénnen.
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Auch sollten in den landesspezifischen Bauordnungen Ausnahmen bei
Werkswohnungsbauvorhaben ermoglicht werden, die in unmittelbarer Nahe zu
Arbeitsplatzen entstehen sollen. Denkbar sind etwa Erleichterungen in Bezug auf
Abstandsflachen oder von Nachverdichtungen.

Eine Erleichterung ware auch die Einfihrung des digitalen Bauantrages sowie die
Digitalisierung von Genehmigungsprozessen.

Verbesserungsvorschlag:

Speziell fiir den Werkswohnungsbau sollten beschleunigte Genehmigungsverfahren

und eine reduzierte Gebiihrenbemessung eingefiihrt werden, um Bauvorhaben
kostengiinstiger und schneller realisieren zu kénnen.

b. Beschleunigung von Baugenehmigungsverfahren von Wohnungsbauvorhaben,
BayBO Art. 68 (2), i.V.m. Art. 42a BayVwVfG und BayBO Art. 2 (4)

Verursachte Belastung:

Gemal Beschluss des Bayerischen Landtags sollen Baugenehmigungen im Bereich des
Wohnungsbaus maximal drei Monate dauern — liegt dann keine Entscheidung vor, gilt ein
Antrag automatisch als genehmigt.

In der Praxis erfolgt durch Nachfragen oder Nachforderungen im Rahmen der
Vollstandigkeitsprifung der Genehmigungsbehdrde jeweils eine erhebliche Verlangerung der
Genehmigungsdauer, da mit Vorliegen der Beantwortung bzw. Nachreichung der maximale
Zeitraum von drei Monaten erneut zu laufen beginnt. Die maximale Dauer zur
Vollstandigkeitsprufung sollte auf eine Woche nach Zugang des Bauantrags beschrankt
werden. Hierdurch wurde die Dauer des Baugenehmigungsverfahrens um mindestens zwei
Wochen verkiirzt.

Sofern und sobald eine Einrichtung des Gemeinbedarfs, z.B. eine Kindertagesstatte, als
Bestandteil eines Wohngebaudes geplant ist, erfolgt die Einstufung des Gesamtgebaudes
als Sonderbau und die Zusicherung der maximalen Bearbeitungsfrist (sog.
Genehmigungsfiktion) von maximal 3 Monaten greift hierdurch nicht mehr. -> Eine
Kindertagesstatte als untergeordneter Bestandteil eines Wohngebaudes ist weiterhin als
Sonderbau einzustufen. Jedoch soll dies nicht zum Verlust der Zusicherung einer Priffrist
von maximal drei Monaten fir das gesamte Gebaude fihren.

Verbesserungsvorschlag:
A) BayBO Art. 68 (2) 1.

... Die Frist fur die Entscheidung beginnt

a) eine Woche nach Zugang des Bauantrags oder

b) eine Woche nach Zugang der verlangten Unterlagen, wenn die
Bauaufsichtsbehorde vor Fristbeginn eine Aufforderung nach Art. 65 Abs. 1 Satz
2 versandt hat...

BayVwVfG Art. 42a

Genehmigungsfiktion




(1) 1Eine beantragte Genehmigung gilt nach Ablauf einer fiir die Entscheidung
festgelegten Frist als erteilt (Genehmigungsfiktion), wenn dies durch
Rechtsvorschrift angeordnet und der Antrag hinreichend bestimmt ist. 2Die
Vorschriften tiber die Bestandskraft von Verwaltungsakten und uiber das
Rechtsbehelfsverfahren gelten entsprechend.

(2) 1Die Frist nach Abs. 1 Satz 1 betragt zwei Monate, soweit durch
Rechtsvorschrift nichts Abweichendes bestimmt ist. 2Die Frist beginnt mit
Eingang der volistandigen Unterlagen. 3Sie kann einmal angemessen verlangert
werden, wenn dies wegen der Schwierigkeit der Angelegenheit gerechtfertigt ist.
4Die Fristverlangerung ist zu begriinden und rechtzeitig mitzuteilen.

(3) Auf Verlangen ist demjenigen, dem der Verwaltungsakt nach Art. 41 Abs. 1
hitte bekannt gegeben werden miissen, der Eintritt der Genehmigungsfiktion
schriftlich zu bescheinigen.

B) BayBO Art. 2 (4)
(4) Sonderbauten sind Anlagen und Raume besonderer Art oder Nutzung, die

einen der nachfolgenden Tatbestande erfiillen:

22. Ein Wohngebaude ist kein Sonderbau, wenn eine Kindertagesstatte in
untergeordnetem MaR (weniger als 10% der Flache) integriert ist.

c. BayBO Art 6 - Bayerische Bauordnung, Abstandsflachen

Verursachte Belastung:

Einschrankung des Bauvolumens und der H6henentwicklung von Gebauden. Abweichung in
der Regel nur Uber aufwendige und langwierige Bebauungsplane moglich.
Verbesserungsvorschlag:

Art 6 BayBO:

(2) 'Abstandsflachen sowie Absténde nach Art. 28 Abs. 2 Nr. 1 und Art. 30 Abs. 2 miissen
auf dem Grundsttick selbst liegen. 2Sie diirfen auch auf 6ffentlichen Verkehrs-, Griin- und
Wasserflachen liegen, jedech-nurbiszu-derenMitte *Abstandsflachen sowie Abstande im
Sinn des Satzes 1 durfen sich ganz oder teilweise auf andere Grundstlicke erstrecken,
wenn rechtlich oder tatsachlich gesichert ist, dass sie nicht tUberbaut werden, oder wenn
der Nachbar gegentiber der Bauaufsichtsbehorde schriftlich zustimmt; die Zustimmung
des Nachbarn gilt auch fiir und gegen seinen Rechtsnachfolger. *Abstandsflachen diirfen
auf die auf diesen Grundstiicken erforderlichen Abstandsflachen nicht angerechnet
werden.

5) 'Die Tiefe der Abstandsflachen betragt 0,4 H, bei Giebelseiten bis max 16m 0,2 H , in
Gewerbe- und Industriegebieten 0,2 H, jeweils aber mindestens 3 m. ?Durch
stadtebauliche Satzung oder eine Satzung nach Art. 81 kann ein abweichendes Mal3 der
Tiefe der Abstandsflache zugelassen oder vorgeschrieben werden. 3Fir solche
Regelungen in Bebauungsplanen gilt § 33 BauGB entsprechend.

(6) 'Bei der Bemessung der Abstandsflachen bleiben auBer Betracht

1. vor die AuRenwand vortretende Bauteile wie Gesimse und Dachtiberstande

2. untergeordnete Vorbauten wie Balkone und eingeschossige Erker, wenn sie

a) insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der AuRenwand des jeweiligen Gebaudes,

Mol oWeils5-rm—if £ h ol :




b) nicht mehr als 1,50 m vor diese Auflenwand vortreten und
¢) mindestens 2 m von der gegentberliegenden Nachbargrenze entfernt bleiben,

3. bei Gebauden an der Grundsticksgrenze die Seitenwande von Vorbauten und
Dachaufbauten, auch wenn sie nicht an der Grundstucksgrenze errichtet werden,
4. Mallnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung an bestehenden Gebauden, wenn sie

a) eine Starke von nicht mehr als 0,30 m aufweisen und

b) mindestens 2,50 m von der Grundstlcksgrenze zurtickbleiben.
(7) "In den Abstandsflachen sowie ohne eigene Abstandsflachen sind, auch wenn sie nicht
an der Grundstlicksgrenze errichtet werden, zulassig
1. Garagen einschlieRlich ihrer Nebenraume, tUberdachte Tiefgaragenzufahrten, Aufziige
zu Tiefgaragen und Gebaude ohne Aufenthaltsraume und Feuerstatten mit einer mittleren
Wandhoéhe bis zu 3-m 5 m und einer Gesamtlange je Grundstiicksgrenze von 9 m, wobei
die H6he von Dachern mit einer Neigung von mehr als 45 Grad zu einem Drrittel, mit einer
Neigung von mehr als 70 Grad voll der Wandhdhe hinzugerechnet wird; Giebelflachen
bleiben bei einer Dachneigung bis zu 45 Grad unberiicksichtigt,
2. gebaudeunabhangige Solaranlagen mit einer Hohe bis zu 3 m und einer Gesamtlange
je Grundstlicksgrenze von 9 m,
3. Stutzmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und Industriegebieten,
aulerhalb dieser Baugebiete mit einer Hohe bis zu 2 m.
Die Lange der die Abstandsflachentiefe gegenliber den Grundstiicksgrenzen nicht
einhaltenden Bebauung nach den Nrn. 1 und 2 darf auf einem Grundstlick insgesamt 45
24 m nicht Uberschreiten.
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Landeselternbeirat, Winzererstr.9, 80797 Minchen

Bayerische Staatskanzlei
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Franz-Josef-StrauR-Ring 1
80539 Minchen

Ausschlief3lich per E-Mall
ReferatBlI6 @stk.bayern.de

lhr Zeichen, lhre Nachricht vom Unser Zeichen, Unsere Nachricht vom DATUM
Bitte bei Antwort angeben
B116-1356-1-380 StMAS-LEB/10003.06-1/1 06.08.2025

Entwurf des Vierten Modernisierungsgesetzes Bayern;

hier: Stellungnahme des Landeselternbeirats zur geplanten Aufhebung von Art. 14 Abs. 5
und Art. 14a Abs. 5 BayKiBiG (Berichtspflicht der Elternbeirate in den Kindertageseinrich-
tungen sowie Uber den Landeselternbeirat)

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Landeselternbeirat sieht die im Entwurf des Vierten Modernisierungsgesetzes vorge-
sehene Aufhebung der Berichtspflicht gegentiber dem Bayerischen Landtag aul3erst kri-
tisch.

Die bisher gesetzlich verankerte regelméaRige Berichterstattung der Elternbeirate in den
Kindertageseinrichtungen vor Ort sowie tUiber den Landeselternbeirat an den Bayerischen
Landtag ist ein zentrales Instrument fiir Transparenz, parlamentarische Kontrolle und po-
litische Sichtbarkeit der Elternvertretung im Bereich der frihkindlichen Bildung. Die Be-
richte dienen nicht nur der Information des Parlaments, sondern ermdglichen auch, Im-
pulse aus der Praxis aufzugreifen und Entwicklungen systematisch zu beobachten.

Telefon: E-Mail: Internet: Adresse:
089 1261-1267; -1188 Landeselternbeirat@stmas.bayern.de www.landeselternbeirat.bayern.de WinzererstraRe 9, 80797 Miinchen
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Vergleichbare Gremien wie etwa die oder der Behinderten- oder Integrationsbeauftragte
berichten regelméaRig an die Staatsregierung oder werden durch deren Berichte gegen-

Uiber dem Landtag sichtbar. Auch der Landesjugendhilfeausschuss ist tiber ministerielle
Berichterstattung regelméanig politisch prasent. Eine ersatzlose Streichung der Berichts-
pflicht des Landeselternbeirats wiirde demgegentiber eine Schwachung der demokrati-

schen Beteiligung und Transparenz im Bereich friihkindlicher Bildung darstellen.

Gerade vor dem Hintergrund, dass Bayern erst vor Kurzem einen Landeselternbei-
rat eingerichtet hat, ware eine solche Streichung ein fatales Signal. Der Beirat
wurde politisch hart erkampft und stellt eine wichtige Beteiligungsstruktur fir Eltern in
Bayern dar. Der Eindruck, dass der Landeselternbeirat nun politisch ,,zurickgebaut® wer-
den soll, ist geeignet, das Vertrauen in die Beteiligungskultur im frihkindlichen Bildungs-
bereich nachhaltig zu erschittern.

Wir fordern daher, die Regelungen zur Berichtspflicht nach Art. 14 Abs. 5 und
Art. 14a Abs. 5 BayKiBiG beizubehalten.

Der Landeselternbeirat bereitet derzeit die Registrierung im Bayerischen Lobbyregister
vor und wird diese kurzfristig beantragen.

Mit freundlichen GriiRen

gez. Monika Golling
Vorsitzende des Landeselternbeirats



SRL / VEREINIGUNG FUR VEREINSREGISTER BERLIN

STADT-, REGIONAL- UND 15141 Nz
LANDESPLANUNG STEUERNR. 1127/620/54736
SCHRAMMSTR. 8 UST-ID: DE 299544485
10715 BERLIN
FON +49.(0)30.27 87 468-0 BERLINER SPARKASSE
FAX +49.(0)30.27 87 468-13 IBAN DE92 1005 0000 0013 3002 02
INFO@SRL.DE/WWW.SRL.DE BIC BELADEBEXXX

SRL SCHRAMMSTR.8 10715 BERLIN SRL

H H REGIONALGRUPPE BAYERN
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Per E-Mail: ReferatBll6@stk.bayern.de

E-MAIL: RG-BAYERN@SRL.DE

06.08.25

Deregulierung und Entbiirokratisierung

Viertes Modernisierungsgesetz Bayern - Verbandsanhérung

Stellungnahme der Vereinigung fiir Stadt-, Regional- und Landesplanung (SRL) e.V.
Regionalgruppe Bayern

Sehr geehrte Frau Staatsratin Gernbauer,
sehr geehrter Herr MR Dr. Hirschberg,

zu dem der SRL-Regionalgruppe Bayern am 1.7.2025 tbermittelten Entwurf eines vierten Mo-
dernisierungsgesetzes Bayern nehmen wir speziell zur Novellierung des Bayerischen Landespla-
nungsgesetzes wie folgt Stellung:

Grundsatzlich begriiBen wir eine Novellierung und damit einhergehende Entschlackung der
Gesetze. So begriBen wir den Entfall der Genehmigungspflicht von Verbandssatzungen durch
das Ministerium. Ebenso begriBen wir eine Delegation von Kompetenzen aus der obersten
Landesplanungsebene auf die Ebene Regionalplane bzw. der Regierungen und Planungsver-
bande. Diese Delegation von Kompetenzen und Entscheidungen kénnte unseres Ermessens
nach noch weiter ausgebaut werden.

Verbesserungsbedarf sehen wir:

1. beim Bedeutungsverlust durch das Aufweichen der Zielverbindlichkeit (Art. 4
Zielabweichungsverfahren; ,soll einem Antrag auf Zielabweichung stattge-
ben werden” statt ,kann einem Antrag auf Zielabweichung stattgeben wer-
den”).

Begriindung: Die bestehende Moglichkeit zur Zielabweichung sollte bestehen bleiben.
Die vorgeschlagene Soll-Formulierung nimmt eine Entscheidung vorweg.

2. bei der definitions- und damit zielfreien Uberantwortung des Landespla-
nungsbeirates, seiner Zusammensetzung und seiner Aufgaben vom Parlament
auf das Ministerium (Art. 13 Landesplanungsbeirat).

Begriindung: Diese vorgesehene Anderung macht ein vom Parlament in Ziel und Zu-
sammensetzung definierten Beirat zu einem beliebigen vom Ministerium
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zusammengestellten Beraterkreis. Das Parlament sollte seine Mitsprachemdglichkeit
fur Ziele, Ausrichtung und Zusammensetzung des Landesplanungsbeirats nicht aufge-
ben, sondern diese durch eine Einbindung in die parlamentarische Arbeit im Rahmen
von Kommissionen, Anhérungen o0.a. eher noch ausbauen. Der Landesplanungsbeirat
sollte in seiner Funktion als Politikberatungsgremium durch zivilgesellschaftliche, fach-
liche und wissenschaftliche Expertise weiter gestarkt werden.

3. beim ersatzlosen Verzicht auf die Raumbeobachtungen (Art. 31) als empiri-
sche, evidenzbasierte, wissenschaftliche Grundlage fiir die Landesplanung.

Begrliindung: Diese geplante Streichung kommt einer Erblindung der Landesplanung
gleich. Wie sollen Entscheidungen im Parlament oder in raumrelevant planenden Insti-
tutionen auf wissenschaftliche Grundlagen gestellt werden, wenn die Grundlagen
hierfdr nicht verflgbar sind? Die SRL unterstltzt gerne bei einer Neuausrichtung der
Raumbeobachtungen, aber deren Entfall gibt die Landesplanung einem parteipoliti-
schen Possenspiel preis.

Die Raumbeobachtung liefert dartiber hinaus wichtige Datengrundlagen fur eine Viel-
zahl an Planungsprozessen auf allen MaBstabsebenen und dient damit auch als we-
sentliche Grundlage fir Entscheidungen in der Regional- und Kommunalplanung.
Sollte diese entfallen, werden hierdurch die moglicherweise beim Freistaat eingespar-
ten Kosten letztlich auf die Kommune und Planungsverbande Ubertragen, da dann
dort entsprechend umfangreichere Erhebungen erforderlich werden.

4. beim vorgesehenen Entfall des Art. 32.

Begriindung: Hierdurch verzichtet das Parlament auf eine, bisher auch nur einmal in
einer Legislaturperiode stattfindende, Unterrichtung tber raumbedeutsame Entwick-
lungen. Somit verlieren Parlament und Offentlichkeit eine umfassende Informations-
quelle und Entscheidungsgrundlage zur Entwicklung Bayerns insbesondere in Hinsicht
auf:

a. gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Teilrdumen (Art. 5
Leitziel),

b. eine nachhaltige Raumentwicklung, die die wirtschaftlichen, dkologischen
und sozialen Belange des Raums in Einklang bringt und zu einer dauerhaften,
groBraumig ausgewogenen Ordnung fuhrt (Art. 5 LeitmalBstab)

¢. und hinsichtlich der Umsetzung der Grundsatze der Raumordnung (Art. 6):
Nachhaltigkeit, Struktur, Zersiedlung, Infrastrukturausstattung, Energieversor-
gung, Wettbewerbsfahige Wirtschaftsstruktur, Landschaftsbild, Okologische
Raumfunktion, Verteidigung und Zivilschutz, Integration im Bundesgebiet
und im europaischen Raum.

Die SRL unterstltzt die Staatsregierung und den Bayerischen Landtag gerne bei einer Neuaus-
richtung der Landesplanung, hierbei sollten aber die raumbezogenen Ziele der Bayerischen
Verfassung u.a. Art. 3 Abs. 2 Satz 2 ,,Er (der Freistaat Bayern; Anmerkung der Autoren) fordert
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und sichert gleichwertige Lebensverhéltnisse und Arbeitsbedingungen in ganz Bayern, in Stadt
und Land” nicht auBer Acht gelassen werden.

Eine Modernisierung muss neben dem Aspekt der Entblrokratisierung eine Starkung demo-
kratischer Planungs- und Entscheidungsprozesse zum Ziel haben. Eine zukunftssichere und da-
mit nachhaltige Ausrichtung der Landesentwicklung, welche die Offentlichkeit starker bertick-
sichtigt und beteiligt, kann sodann auch zu einer Untermauerung des Demokratieverstandnis-
ses in der Gesellschaft und einer Beschleunigung von Planungsprozessen beitragen.

AbschlieBend mdéchten wir uns noch einmal fur die Moglichkeit zur Beteiligung am Vierten
Modernisierungsgesetz Bayern bedanken. Fur einen vertiefenden fachlichen Austausch (z.B. im

Landesplanungsbeirat) und fur weitere Gesprache stehen wir gerne zur Verfligung.

Die SRL e.V. ist im bayerischen Lobbyregister (Registernummer DEBYLTO2EOQ) eingetragen.

Mit freundlichen GriBen

gez. Dieter Blase, Martin Birgel, Louisa Gress, Sabina Sommerer (Stellvertretendes Mitglied im
Landesplanungsbeirat)
Sprecher*innen der Regionalgruppe Bayern der SRL

gez. Dr. Marco Hélzel
Mitglied im Landesplanungsbeirat auf Vorschlag der SRL RG Bayern
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Deregulierung und Entbiirokratisierung
Viertes Modernisierungsgesetz Bayern
Stellungnahme der Bayerischen Architektenkammer

Sehr geehrte Frau Staatsratin Gernbauer,
sehr geehrter Herr MR Dr. Hirschberg,

wir bedanken uns fur erneute Moglichkeit, zum Entwurf des nunmehr
Vierten Modernisierungsgesetzes Bayern Stellung zu nehmen.

Gerne Ubermitteln Thnen konkrete Hinweise, die aus unserer Sicht bei der
weiteren Bearbeitung des Entwurfs bertcksichtigt werden sollten.

Wir beziehen uns hierbei allein auf die fur unseren Berufsstand relevanten
Anderungen der Bayerischen Bauordnung und auf die Anderungen des
Bayerischen Landesplanungsgesetzes.

Wie bei den vorangegangenen Gesetzesentwiirfen unterstiitzen wir lhr
grundsatzliches Anliegen, die umfangreiche Burokratie sowie die vielfach
intransparenten bzw. komplexen Verfahren neu aufzustellen. Unter dieser
Pramisse mussen konsequent alle gesetzlichen Anforderungen
hinsichtlich ihrer Aktualitat und erforderlichen Flexibilitat in den Fokus
genommen werden.

Die notwendigen Veranderungen mussen erkannte Schwachstellen 10sen,
und fur alle Prozessteilnehmer zu tragbaren, einfacheren und
praktikablen Losungen fihren.

Sie durfen jedoch nicht zu einer einseitigen Verschiebung der (Haftungs-)
Verantwortung, u.a. auf den Berufsstand der Architekten und Planer
fhren.

Im Baurecht ist daher eine Abkehr von der rechtlichen Inbezugnahme der
unbestimmten allgemein anerkannten Regeln der Technik auf
nationaler Ebene zwingend. Diese muss mit einer Neuausrichtung des
Mangelbegriffs in 8§ 633 BGB auf Bundesebene einhergehen.

Angesichts der erfolgreichen Initiative zum Gebadudetyps-e und der
damit verbundenen Pilotprojekte, die die Innovationskraft Bayerns
insbesondere auch im Baurecht sichtbar werden lassen, sollten nun auch
auf Bundesebene die dringend erforderlichen Novellierungen der zivil-
und baurechtlichen Rahmenbedingungen erfolgen.

Seite 1 von 6


mailto:ReferatBII6@stk.bayern.de

Bayerische
Architektenkammer

S

Betreff
Stellungnahme der Bayerischen
Architektenkammer

Denn erst, wenn Bundes- und Landesrecht abgestimmt
zusammenwirken, werden die notwendigen Vereinfachungen der
Prozesse sowie die Reduktion der normativen Anforderungen als
Ausgangspunkt fur eine innovative und zukunftsgerechte Entwicklung
skalierbar und wirkungsvoll sein.

Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal ausdricklich fir Ihre
tatkraftige Unterstltzung bei diesen Anliegen.

Selbstverstandlich stehen wir fur vertiefende Diskussionen jederzeit
gerne zur Verfigung. Bitte entnehmen Sie die Einzelheiten der im Anhang
befindlichen Stellungnahme.

Hinsichtlich der Anderungen des Bayerischen Landesplanungsgesetzes
verweisen wir auf die gemeinsame Stellungnahme der Akademien,
Kammern und Verbande der Initiative Wege zum besseren LEP,
die wir mitzeichnen und die lhnen gesondert zugeht.

Erganzend durfen wir lhnen mitteilen, dass die Bayerische
Architektenkammer im Bayerischen Lobbyregister eingetragen ist
(Lobbyregister- ID: DEBYLTO03D). Einer Veroffentlichung dieser
Stellungnahme steht kein Grund entgegen.

Die Bemuhungen der Staatsregierung zum Burokratieabbau und zur
Neuausrichtung des Baurechts mochten wir nochmals ausdricklich
wurdigen.

Freundliche GrufRe

o Jis &

Prof. Lydia Haa

Seite 2 von 6



Bayerische
Architektenkammer

S

Betreff
Stellungnahme der Bayerischen
Architektenkammer

Deregulierung und Entbiirokratisierung: Drittes
Modernisierungsgesetz Bayern, Stellungnahmen der Bayerischen
Architektenkammer

§ 6 Anderung der Bayerischen Bauordnung (BayBO)

Bei den vorgeschlagenen Anderungen handelt es sich im Wesentlichen
um rein redaktionelle Anpassungen, denen wir zustimmen. (Art. 2 Abs. 3
Satz 1 Nr. 4 BayBO, Art. 2 Abs. 4 Nr. 21 BayBO, Art. 53 Abs. 2 Satz 3
BayBO, Art. 57 Abs. 4 Nr. 1, Art. 58 Abs. 1 Satz 1 Nr. b, Art. 82 Abs. 5 Nr.
1 BayBO).

Art. 3, Art. 81, Art. 15, Art. 17, Art. 81a

Unbestimmte Rechtbegriffe streichen

Eine vielfach kommunizierte Zielsetzung des 4. Modernisierungsgesetzes
besteht darin, den unbestimmten Begriff ,,Stand der Technik” aus der
bayerischen Gesetzgebung zu streichen. Diese Zielsetzung wird
ausdrucklich begrif3t. Dadurch werden die gesetzlichen
Anwendungsbereiche klarer und eindeutiger. Die Streichung wird
absehbar zu weniger Burokratie fuhren und in der Folge Kosten
einsparen.

Zwar finden sich der Begriff ,,Stand der Technik” nicht in der BayBO,
dafir jedoch vergleichbar unbestimmte Verweise auf die ,,allgemein
anerkannten Regeln der Baukunst” (Art. 3 Satz 1, Art. 81a Abs. 1)
und die ,,allgemein anerkannten Regeln der Technik” (Art. 15 Abs.
2, Art. 17 Nr. 1, Art. 81a Abs. 1).

Die , anerkannten Regeln der Baukunst” in Art. 3 dirften lediglich
Hinweischarakter besitzen, da sie nicht justiziabel sind. Aus unserer Sicht
reicht es, in Art. 3 die ,,Belange der Baukultur” als Schutzziel zu
benennen. Im Sinne des Bestimmtheitsgebots ist der Verweis auf die
»allgemein anerkannten Regeln der Baukunst” in Art. 81a Abs. 1
~lechnische Baubestimmungen” sogar unangebracht.

Die ,,allgemein anerkannten Regeln der Technik” sind dagegen
nicht nur unbestimmt, sondern auch auf3erst Konflikt lastig.

Sie unterliegen einer standigen Veranderung. In Kombination mit dem
Mangelbegriff nach 8 633 BGB schafft die Unbestimmtheit der
»~anerkannten Regeln der Technik” Beliebigkeit und ist ein Einfallstor fir
Rechtsstreit, Blirokratie und Mehrkosten. Was einzelfallbezogen eine
anerkannte Regel der Technik ist, klart sich vielfach erst vor Gericht.
Solange dies dazu genutzt werden kann, 6konomische Vorteile zu Lasten
des Berufsstands der Architekten und Planer zu ziehen, ist eine
regelmaRige Ubererfiillung des eigentlich Notwendigen
(Mindestanforderung) zur Minimierung von Haftungsrisiken
vorprogrammiert.

In der jungsten Diskussion mit dem Beauftragten flir Blirokratieabbau des
Freistaats Bayern (Termin fand am 31.07.2025 statt) hat der Beauftragte
das Ziel der Staatsregierung bekraftigt, den Begriff der ,,allgemein
anerkannten Regeln der Technik” vollstandig aus der Bayerischen
Gesetzgebung zu verbannen.
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Als konkretes Beispiel wurde die Verordnung uber die Verhlitung von
Branden, konkret § 24 Abs. Nr. 1 VVB genannt. Dieses Vorhaben
unterstltzen wir ausdrucklich insbesondere mit Blick auf die Bayerische
Bauordnung und deren Zielsetzung (Definition von
Mindestanforderungen).

Zu Art. 20 BayBO ,,Zustimmung im Einzelfall”, Satz 2

Die Neufassung wird begrif3t. Wir gehen davon aus, dass sie u.a. zu
Erleichterungen beim Bauen im Bestand sowie bei der Wieder- und
Weiternutzung von Bauteilen fuhren wird.

Um die beabsichtigte Wirkung aus Sicht der Praxis zu optimieren,
schlagen wir folgende Formulierung vor: ,,Wenn Gefahren im Sinne
des Art. 3 Satz 1 nicht zu erwarten sind, soll die oberste
Bauaufsichtsbehorde (im Einzelfall) erkldaren, dass ihre
Zustimmung nicht erforderlich ist”.

Eine , Soll”-Vorschrift wiirde, analog zur bereits vollzogenen Anpassung
des Art. 63 BayBO, den Anwendungsbereich des Art 20. sinnvoll
erweitern. Inwiefern der Bezug auf den Einzelfall dann noch sinnvoll ist,
bleibt zu diskutieren. In der jingsten Diskussion mit dem Beauftragten
flr Burokratieabbau des Freistaats Bayern wurde angedeutet, dass Art.
24 BayBO um eine Regelung fur das Bauen im Bestand erweitert
werden konnte. Diese Anderung ist wesentlich, da Zulassungen fiir
Produkte sich derzeit regelmaRig nur auf ganz bestimmte
Einbausituationen beziehen. Soll das Produkt in eine davon abweichende
Situation eingebaut werden, ist bisher eine Zulassung im Einzelfall
erforderlich. Es ware zielfihrend, wenn Vereinfachungen des Art 24 flr
das Bauen im Bestand in einer zukunftigen Neufassung von Art. 20
ebenfalls bericksichtigt werden.

Zu Art. 53 BayBO ,, Aufbau und Zustidndigkeit der
Bauaufsichtsbehorden, Verordnungsermachtigung®”

Wir unterstutzen die Veranderungen. Sie fuhren zu einfacheren
Strukturen.

Zu Art. 57 Abs. 1 Nr. 12 BayBO , Verfahrensfreiheit von
Werbeanlagen”

Eine Straffung der Regelungen zu verfahrensfreien Werbeanlagen wird
grundsatzlich begruf3t. Allerdings ist zu bertcksichtigen, dass
~Werbeanlagen” nur auf den ersten Blick eher zweitrangig zu sein
scheinen. Sie pragen die Umgebung in erheblichem MafR.

Die GroRenanderung von max. 1 m? auf nun 1,5 m? scheint unschéadlich.
Kritisch ist jedoch, dass die Anlagen fortan nicht nur auf den Ort der
Leistungserbringung reduziert sind. Daraus lasst sich ableiten, dass
dies zu einem ungeordneten und , Plakatieren” an jedweder Stelle flihren
kann. Auch bleibt unklar, inwiefern der Auf3enbereich nach & 35 BauGB
hiervon explizit ausgenommen sein wird. Sollte dem nicht so sein, ist
eine unkontrollierten , Plakatschwemme” erwartbar. Die Formulierung zu
Nr. 12 a sollte daher wie folgt sein: ,,Werbeanlagen mit einer
Ansichtsflidche bis zu 1,5 m?, auBer im AuBenbereich sowie
Waren- und Geldautomaten®.
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Gemal der neuen Nr. 12 ¢ sind Werbeanlagen an der , Statte der
Leistung”, an und auf Flugplatzen, Sportanlagen, abgegrenzten
Versammlungsstatten sowie Ausstellungs- und Messegeldanden
verfahrensfrei zulassig, sofern sie nicht in die , freie Landschaft” wirken
und eine ,freie Hohe bis zu 10 m” nicht Uberschreiten.

Eine Werbung, die ohne Flachenbegrenzung 10 m frei in die Hohe —
gemessen beispielsweise ab Oberkante Dach - ragt, hat allerdings
erheblichen Einfluss auf die nahere Umgebung.

Die Novellierung sieht vor, dass solche Werbeanlagen nicht mehr auf
~durch Bebauungsplan festgesetzte Gewerbe-, Industrie- und
vergleichbare Sondergebiete” beschrankt sind, sondern dass sie,
reglementiert durch den Zusatz ,,nicht in die freie Landschaft” zu wirken,
uberall moglich sein durften. Vor dem erweiterten Zulassungsbereich
erscheint die genannte Einschrankung jedoch als zu schwach.

Nicht erfasst ist u. a. die ,,Stadtlandschaft”, obwohl die Wirkung von
Werbung auf das bebaute, innerdrtliche Umfeld erheblich sein wirde.

Es sollte daher bei der bisherigen Formulierung bleiben.

Zudem erschlief3t sich die Bedeutung der unbestimmten Begriffe ,,in die
freie Landschaft” und ,freie Hohe” nicht aus dem Gesetz selbst. Der
Begriff ,,in die freie Landschaft” ist vage und auslegungsbedurftig, was
der Verfahrensfreiheit grundsatzlich widerspricht.

Verwendung von weiteren unbestimmten Begriffen in der
Bayerischen Bauordnung:

Der zuvor beschriebene Sachverhalt macht einmal mehr deutlich, welche
Unscharfe, aufwendige Einzelfallabstimmungen und die damit
verbundene Burokratie durch unbestimmte Begriffe im Kontext der
Bauordnung entstehen konnen. Davon sind alle am Bau Beteiligten
negativ betroffen. Unbestimmte Begriffe in der Bayerischen Bauordnung
wie , gleichwertig”, ,,erheblich”, ,ausreichend”, , geeignet”,
~vermeidbar” oder ,,unzumutbar” fihren regelmafig zu hoheren
Kosten, einem hoheren Haftungsrisiko, einem hoheren Zeitaufwand und
zusatzlicher Burokratie.

Der unbestimmte Begriff ,,Nutzungseinheit” ist beispielsweise zentral
bei der Frage, welche bauordnungsrechtlichen Mindestanforderungen
umgesetzt werden sollen. Nach wie vor ist er jedoch nicht abschliel3end
im Gesetz definiert und I6st damit Unsicherheit und ggf. Fehlplanungen
aus. Eine abschlieRende Definition sollte — wie bereits mehrfach gefordert
—in Art. 2 BayBO erfolgen und im Sinne der Transparenz und des
einheitlichen Vollzugs unbedingt bundesweit einheitlich Anwendung
finden.
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& 7 Anderung des Bayerischen Landesplanungsgesetzes
(BayLplG)

Die Neustrukturierung und Straffung des Gesetzes zu Gunsten einer
besseren Transparenz und Anwendbarkeit werden grundsatzlich
unterstiutzt, ebenso die Beschleunigung einiger Verfahren und
Digitalisierung der Prozesse.

Daruber hinaus verweisen wir auf die gemeinsame Stellungnahme der
Akademien, Kammern und Verbidnde der Initiative Wege zum
besseren LEP.
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BRK Landesgeschiftsstelle Garmischer Str. 19-21 81373 Miinchen

Bayerische Staatskanzlei
z. Hd. Herrn MR Dr. Hirschberg
Per E-Mail: ReferatBlI6@stk.bayern.de

Munchen, 08.08.2025

Gesetzesentwurf: Viertes Modernisierungsgesetz Bayern
Verbandsanho6rung

Sehr geehrte Frau Staatsratin Gernbauer,
sehr geehrter Herr MR Dr. Hirschberg,

wir bedanken uns fur die Méglichkeit, im Rahmen der Verbandsanhérung
zu dem Gesetzentwurf - Viertes Modernisierungsgesetz - Stellung zu
nehmen.

Zu den geplanten Anderungen des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes
(BayRDG), der Verordnung zur Ausfuhrung des Bayerischen Rettungs-
dienstgesetzes (AVBayRDG) und dem BayPsychKHG flihren wir aus wie
folgt:

L. Art. 41 Abs. 1 BayRDG

(1) "Alle Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes miissen fiir ihren Ein-
satzzweck in geeigneter Weise ausgestattet und eingerichtet sein. 2Aus-
stattung und Einrichtung miissen den allgemein anerkannten Regeln der
Technik sowie dem in Bezug auf die jeweilige Verwendung mal3geblichen
Stand der Medizin entsprechen.

Der Gesetzgeber beabsichtigt, Art. 41 Abs. 1 Satz 2 ersatzlos zu strei-
chen.

Il. § 26 AVBayRDG, Auszug
Auswahlverfahren bei Berg- und Héhlenrettung oder Wasserrettung

(1) "In einem Auswahlverfahren nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 oder Art. 18
Abs. 1 Satz 1 BayRDG entscheidet der ZRF nach pflichtgemé&Rem Er-
messen auch (ber den Gegenstand der Beauftragung. 2Die
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rettungsdienstliche Leistung ist flir den gesamten Rettungsdienstbereich zu ver-
geben.

(2) '"Der Durchfiihrende muss zuverlassig und in der Lage sein, Einsétze unter
den besonderen Bedingungen der Berg- und Hbhlenrettung oder der Wasser-
rettung fachkundig durchzuftihren. ?Die Eignung ist insbesondere nachzuwei-
sen durch

1...

2. eine ausreichende und an den Stand der Technik angepasste Ausstattung an
Rettungsmitteln und medizinischer Ausriistung ...“

Der Gesetzgeber plantin § 26 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 AVBayRDG die Angabe ,an den
Stand der Technik angepasste” durch die Angabe ,dem Rettungszweck ent-
sprechende” zu ersetzen.

Grundsatzlich begrifRen wir das Ziel, Burokratie abzubauen und die Handlungs-
fahigkeit der Durchfiihrenden im Rettungsdienst zu starken. Die geplanten Strei-
chungen bzw. Ersetzung im BayRDG sowie dem AVBayRDG sind jedoch weder
sachgerecht noch zielfiihrend hinsichtlich der vom Gesetzgeber beabsichtigten
Umsetzung von Deregulierungs- und Entbirokratisierungsmaflnahmen im Lan-
desrecht. Aus unserer Sicht wiirde die Streichung der Anforderungen ,allgemein
anerkannte Regeln der Technik® und ,Stand der Medizin“ zu einem erheblichen
Mehraufwand fir die Durchfiihrenden und damit zu héheren Kosten des Ret-
tungsdienstes fihren sowie zu einer Herabsenkung von Qualitats-, Sicherheits-
und Umweltstandards, in hohem MalRe Unsicherheiten hinsichtlich technischer
Anforderungen hervorrufen und sich nachteilig auf den Wirtschaftsstandort
Deutschland, insbesondere Bayern, auswirken.

Im Einzelnen:

Zu l), Art. 41 Abs. 1 BayRDG

Begriindung

Zu Nr. 2 (Art. 41)

Vorbemerkung zu den Anderungen zum ,Stand der Technik*

Die Gesetzesédnderungen zielen darauf ab, die Verweise auf den ,Stand der
Technik®“aus den betroffenen landesrechtlichen Normen zu streichen. Stand der
Technik ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen und
Betriebsweisen, der nach herrschender Auffassung fiihrender Fachleute das Er-
reichen des gesetzlich vorgegebenen Zieles gesichert erscheinen lasst. Rein
faktisch werden hier als Ma3stab — insbesondere auch von der Rechtsprechung
— technische Normen der DIN, VDE u. a. herangezogen. In der Praxis fiihrt die-
ser Bezug zu einem kontinuierlichen Anpassungs- und Verschérfungsdruck
technischer Normen, was wiederum das technische Maximum als Maf3stab fiir
die Umsetzung festlegt. Dies geschieht oft ohne eine angemessene Priifung der
VerhéltnisméRigkeit oder ZweckméBigkeit.
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Anmerkung 1:

Es erschlief3t sich nicht, weshalb die Heranziehung von technischen Normen als
Malistab fur den ,Stand der Technik® zu einem kontinuierlichem Anpassungs-
und Verscharfungsdruck dieser fihren sollte. Aufgrund welcher Umstande der
Gesetzgeber zu diesem Schluss kommt, ist nicht ausgefuhrt.

Normen legen nicht das technische Maximum als Malstab fest. Technische
Normen definieren Mindestanforderungen und spiegeln den Stand der Technik
wider, den der Leistungsempfanger, Mitarbeitenden oder Patienten und Patien-
tinnen erwarten darf. Zudem erfolgt im Rahmen eines Normungsverfahrens un-
ter Beteiligung aller interessierten Kreise stets eine angemessene Prifung von
Gesichtspunkten wie Sachbezogenheit, Nutzen, Marktrelevanz, Konsens und
Legitimation (vgl. Grundsatze und Regeln der DIN- Normungsarbeit). Ziel der
Normung bzw. der Uberarbeitung von Normen ist stets die Definition und Emp-
fehlung ausgewogener, und in der Anwendung optimaler Vorgaben, die allen
Interessen gerecht wird.

Die Einhaltung von Normen stellt unter Beweis, dass Waren und Dienstleistun-
gen sich durch ein bestimmtes Mal} an Qualitat, Sicherheit und Zuverlassigkeit
auszeichnen. Hierdurch genief3en diese im gewerblichen und staatlichen Be-
reich sowie bei den Verbrauchern Akzeptanz, Vertrauen und Wertschatzung.

Der Gesetzgeber hat durch die Verweise auf den ,Stand der Technik” den Mal3-
stab fiir die Einhaltung technischer Normen extern verlagert. Dies bedeutet,
dass nicht mehr der Staat selbst bestimmt, welche technischen Standards ein-
zuhalten sind, sondern externe technische Normierungsgremien. Diese Praxis
fiihrt zu einer Reihe von Problemen. Der Staat hat keinen Einfluss darauf, dass
gepriift wird, ob die technischen Anforderungen im Verhéltnis zu den damit ver-
bundenen Kosten und dem Nutzen stehen, das heil3t, ob die technischen Anfor-
derungen tatséchlich geeignet, erforderlich und angemessen sind, um den be-
absichtigten Zweck zu erreichen.

Anmerkung 2:

Die Ausfuhrungen, der Staat habe durch Verweis auf den ,Stand der Technik®
den Mal3stab fur die Einhaltung technischer Normen nach extern verlagert, ver-
fangen nicht. Art. 41 Abs. 1 S. 2 BayRDG gibt den ,Stand der Technik® gerade
nicht normativ vor, wie dies beispielsweise Rettungsdienstgesetze anderer Bun-
deslander durch Inbezugnahme konkreter Normen gesetzlich bestimmen (vgl.
z. B. § 12 SHRDG, § 9 RDG Berlin, § 17 RettDG LSA).

Stattdessen nennt Art. 41 Abs. 1 S. 2 BayRDG den Begriff der ,allgemein aner-
kannte Regeln der Technik®. Dieser ist definiert als der Entwicklungsstand fort-
schrittlicher Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen, der die praktische
Eignung einer MalRnahme zu Erreichung des vorgegebenen Zieles gesichert er-
scheinen lasst, (vgl. BVerwG, Beschluss vom 15.03.2021, 4 B 16.20 und
BVerwG, Urteil vom 19.12.2024, 7 A 14.23). Dieser Definition ist der Grundsatz
der Verhaltnismafigkeit immanent.
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.,Nur“ diese Anforderungen hat der Anwender zunachst einmal zu berucksichti-
gen.

Richtig ist zwar, dass zur Bestimmung des ,Stands der Technik® oft bestehende
Normen herangezogen werden (oder werden muissen), da diese ein hohes Mal}
an Sachkunde, Qualitat, Rechtssicherheit und Vergleichbarkeit bieten. Dem An-
wender bleibt durch den Verweis ,Stand der Technik® aber die Mdglichkeit un-
benommen, die Anforderungen des Gesetzes mit anderen Lésungen als Nor-
men zu erflllen.

Offen bleibt in der Gesetzesbegrindung, wie der Gesetzgeber stattdessen eine
staatliche Ausgestaltung hinsichtlich Vorgaben und Prifung technischer Stan-
dards umzusetzen beabsichtigt, und inwiefern dieses Ziel durch die Streichung
des Satzes 2 von Art. 41 Abs. 1 BayRDG erreicht werden kénnte.

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass Normungsarbeit grundsatz-
lich offentlich stattfindet. Dies bedeutet, dass jeder sich zu Normen und Norm-
entwirfen aulRern und im Rahmen der Ablaufe Einspruch gegen die in den Nor-
menentwirfen dargestellten Inhalte erheben kann. Auch der Staat bzw. dessen
Bedienstete konnen sich daher aktiv in die Normgebung einbringen (vgl.
Grundsatze und Regeln der DIN- Normungsarbeit, a. a. 0., sowie Regeln der
DIN 820). Normungsgremien, wie beispielsweise der Normenausschuss NA
176-07-01 AA "Krankenkraftwagen und deren medizinische und technische
Ausstattung”, sind sowohl mit Experten aus der anbietenden Industrie als auch
mit erfahrenen Praktikern der Rettungsdienste und der Arzteschaft sowie Ver-
tretern der offentlichen Hand besetzt.

Normungsorganisationen arbeiten auch generell eng mit Politik und Regierun-
gen zusammen, um eine starke Normung zu ermoglichen, die wesentlicher Bau-
stein internationalen und europaischen Handels ist und Vertrauen auf sichere
Produkte schafft (vgl. Normungspolitisches Konzept der Bundesregierung,
Microsoft Word - 090902 Normungspolitisches Konzept der BReg final.doc so-
wie Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Deutschen
Institut fir Normung e. V., vertrag-din-und-brd-data.pdf).

Durch die gesetzlichen Verweise kommt es zu Ubersteigertem blirokratischem
Aufwand, da sténdig wechselnde und immer strenger werdende Normen einzu-
halten sind. Diese Belastung wird durch die vorliegenden Gesetzesénderungen
eingehegt.

Anmerkung 3:
Auf die Anmerkungen unter 1) wird verwiesen.

Erganzend ist darauf hinzuweisen, dass Normen Ublicherweise lediglich alle flinf
Jahre einer turnusmagigen Uberpriifung durch das zustandige Gremium unter-
zogen werden. Dies ist erforderlich, um die Sachgerechtheit der Norm zu tber-
prifen sowie hinsichtlich aktueller Aspekte wie Produktsicherheit, Arbeits- oder
Umweltschutz. Im Fall hier gilt dies insbesondere auch flir Themen der Patien-
tensicherheit. Die nationale DIN 75079:2009 fir Notarzt-Einsatzfahrzeuge hatte
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beispielsweise bis zu ihrer Aktualisierung im April 2025 fast 16 Jahre lang Gul-
tigkeit.

Den Verantwortlichen wird dadurch ermdéglicht, ohne die strikten Vorgaben des
»~Stands der Technik” praxisndhere und kostenglinstigere Lésungen zu finden.
Gleichzeitig kommt der Handelnde wieder selbst in die Verantwortung sicherzu-
stellen, dass Verfahren und Produkte den erforderlichen Sicherheits- und Qua-
litdtsstandards entsprechen. Dies férdert eine Kultur der Verantwortung und des
Qualitdtshewusstseins.

Anmerkung 4:

Durch die Verlagerung der Prifung von Sicherheits- und Qualitatsstandards auf
die einzelnen Unternehmen wird diesen fur notwendiges, sachkundiges Perso-
nal ein erheblicher finanzieller Mehraufwand entstehen, was sich auf die Pro-
duktkosten insgesamt auswirken duirfte.

Unserer Auffassung nach handelt es sich hier aber auch um einen reinen Zir-
kelschluss:

»otand der Technik / allgemein anerkannte Regeln der Technik “ und ,erforder-
liche Sicherheits- und Qualitatsstandards® sind beides auslegungs- und ausful-
lungsbediirftige Begriffe. Letzen Endes wird der Handelnde nicht umhinkom-
men, sich in beiden Fallen an anerkannten Regeln der Technik, der Anwendung
von Normen, dem Stand der (medizinischen) Wissenschaft oder der Bertck-
sichtigung von Leitlinien der medizinischen Fachgesellschaften zu orientieren,
um gréRtmdgliche Rechtssicherheit flr sich zu erlangen.

Die Einhaltung der Vorschriften von Normen ist auch aus zivilrechtlichen Grin-
den erforderlich, da im Schadensfall eine Vermutung fur pflichtwidriges oder
schuldhaftes Verhalten des Unternehmers spricht, wenn dieser eine DIN/EN-
Vorschrift nicht einhalt (BayRDG, Komm. Oehler/Schulz/Schnelzer/Reindl, 5.
Lfg., 2.Aufl., 2020, § 41 Rn.11).

Die Streichung von Art. 41 Abs. 1 S. 2 BayRDG wird Verunsicherung bei Unter-
nehmen und Verbrauchern hinsichtlich zu gewahrender Standards hervorrufen
und birgt die Gefahr unterschiedlicher und intransparenter Qualitatsstandards
von Produkten der einzelner Anbieter sowie auch im Vergleich mit anderen Bun-
deslandern, dem europaischen und internationalen Ausland. Dies kann den
freien Warenverkehr erheblich beeintrachtigen und sich nachteilig auf den Wirt-
schaftsstandort Bayern und Deutschland auswirken.

Durch die Streichung der Verweise auf den ,Stand der Technik® kénnen Ge-
richte und Verwaltungsbehérden zudem technische Normen nicht mehr ohne
Weiteres zur Grundlage ihrer Entscheidungen machen, was mehr Flexibilitét bei
der Rechtsanwendung erméglicht. Nicht mehr ein durch technische Normen
festgelegter ,Maximalstandard® ist von vornherein maligeblich, vielmehr kann
auch ein angemessener, darunter liegender Standard zugrunde gelegt werden.
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Anmerkung 5:

Auf die Anmerkungen unter 1) wird verwiesen.

»otand der Technik® ist nicht stets und automatisch gleichzusetzen mit der zwin-
genden Einhaltung einer bestimmten Norm, wenn das Gesetz eine solche Ver-
weisung nicht enthalt.

Die Gerichtsbarkeit ist auch bei Beibehaltung von Art. 41 Abs. 1 S. 2 darin frei,
was sie zur Grundlage ihrer Entscheidung macht. Da der Stand der Technik
nicht normativ vorgegeben ist, unterliegt er als unbestimmter Rechtsbegriff der
vollen gerichtlichen Uberpriifung (BVerwG, Urteil vom 19.12.2024, 7 A 14.23).
Die Gerichte kdnnen und missen ermitteln, was technisch notwendig, geeignet,
angemessen und vermeidbar ist (BVerfG, Beschluss vom 8. August 1978 - 2
BvL 8/77 - BVerfGE 49, 89 <135 f.>).

Dies ist insbesondere fiir kleine und mittelstdndische Unternehmen von Vorteil,
die oft nicht (iber die Ressourcen verfiigen, um sich fortlaufend an die neuesten
und héchsten technischen Standards anzupassen.

Anmerkung 6:

Normen sorgen flr die Implementierung neuer Erkenntnisse im Markt.

Wie bereits ausgeflhrt, ist es nicht korrekt, dass Normen zu standig fortlaufen-
den, hoheren Standards fihren. Die Ubertragung der Prifung auf kleine und
mittlere Unternehmen, welche Qualitats- und Sicherheitsanforderungen auf
dem nationalen, europaischen und internationalen Markt Uberhaupt existieren,
und sicherzustellen, dass ihr Produkt diese erfillt, wird zu einer erheblichen,
finanziellen Mehrbelastung der Unternehmen fihren.

Ein weiterer positiver Effekt der Gesetzesdnderungen ist die Férderung von In-
novationen. Ohne die strikten Vorgaben des ,,Stands der Technik” haben Unter-
nehmen mehr Spielraum, innovative und mal3geschneiderte L6sungen zu ent-
wickeln, die besser auf ihre spezifischen Bedlirfnisse und die ihrer Kunden ab-
gestimmt sind. Dies kann zu einer Steigerung der Wettbewerbsféhigkeit und ei-
ner Stédrkung des Wirtschaftsstandorts fiihren.

Anmerkung 7:

Die Anforderung, dass ein Produkt dem Stand der Technik entsprechen soll,
hindert Unternehmen nicht daran, Innovationen und maf3geschneiderte Lésun-
gen auf den Markt zu bringen.

Im Gegenteil wird das Absetzen innovativer Produkte dadurch geférdert, dass
diese gleichzeitig dem Stand der Technik entsprechen. Normung und Standar-
disierung sind zentrale Instrumente, um Innovationen zu férdern und schnell
marktreif zu machen.

Die Einhaltung gemeinsamer Malstabe, wie technische Normen, erleichtert die
Zusammenarbeit zwischen internationalen Unternehmen, schafft
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Harmonisierung durch einheitliche Qualitatsstandards sowie schnelle Orientie-
rung und Transparenz am globalen Markt und erleichtert dadurch den freien
Handel im Europaischen Wirtschaftsraum sowie auch international.

Derzeit verhalt es sich so, dass jeder Anbieter die Moglichkeit zur Teilnahme an
der Zentralbeschaffung fur Rettungsmittel im Rettungsdienst Bayern hat.
Dadurch werden den Burgern, Patientinnen und Patienten in ganz Bayern ein
identisches, technisch dem aktuellen Stand gerecht werdendes Niveau zuteil.
Die zudem wirtschaftliche Zentralbeschaffung wird durch die geplante Geset-
zesanderung konterkariert.

Die Abschaffung von Mindeststandards birgt zudem die Gefahr eines Unterbie-
tungswettbewerbs. Damit kann zwangslaufig nur eine Standardabsenkung ein-
hergehen. Es dirfte aber auch nicht Interesse des Gesetzgebers sein, Qualitat
und Ansehen des bayerischen Rettungsdienstes zu schmalern.

Insgesamt tragen die Gesetzesénderungen dazu bei, die biirokratische Belas-
tung zu reduzieren, die Kosten zu senken, die Innovationsféhigkeit zu steigern
und die Flexibilitdt bei der Rechtsanwendung zu erhéhen. Sie stellen sicher,
dass technische Normen nicht mehr ohne Weiteres zur Grundlage von Ent-
scheidungen gemacht werden und férdern gleichzeitig eine praxisndhere und
kostenglinstigere Umsetzung technischer Anforderungen.

Anmerkung 8:

Auf vorstehende Ausfihrungen wird verwiesen.

Normung und Standardisierung als Instrument der wirtschaftlichen Selbstver-
waltung entlasten die staatliche Regelsetzung und tragen zum Burokratieabbau
bei.

Von den 16 Rettungsdienstgesetzen der Lander verweisen derzeit (inkl. Bayern)
14 auf Formulierungen zum Stand der Technik und Medizin hinsichtlich der An-
forderungen an die Einsatzfahrzeuge. Hessen Gbernimmt diese Formulierung in
§ 1 HRDG fur die gesamte Versorgung der Bevolkerung. Einzig Brandenburg
aulert sich im BbgRettG nicht zu diesem Punkt, Gbernimmt diesen aber aus-
fuhrlich in der Landesrettungsdienstplanverordnung.

Somit verweisen derzeit alle Rettungsdienstgesetze direkt oder indirekt (Bran-
denburg) auf die anerkannten Regeln/den Stand der Technik, den Stand der
Medizin/medizinischen Wissenschaft.

Die Streichung von Art. 41 Abs. 1 S. 2 BayRDG wirde den bayerischen Ret-
tungsdienst hinsichtlich der Anforderungen an die Ausstattung der Einsatzmittel
gegenuber allen anderen Bundeslandern zurtickwerfen und ein negatives Al-
leinstellungsmerkmal darstellen.
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Art. 41 Abs. 1 BayRDG regelt, dass alle Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes
fur ihren Einsatzzweck in geeigneter Weise ausgestattet und eingerichtet sein
miissen. Satz 2, der hierflir den Mal3stab des Stands der Technik heranzieht,
kann ersatzlos gestrichen werden. Der Mal3stab ergibt sich bereits aus der
Zweckgeeignetheit im bisherigen Satz 1.

Anmerkung 9:

In der Gesetzesbegrindung finden sich keine Hinweise dazu, weshalb der Ge-
setzgeber neben den ,allgemein anerkannten Regeln der Technik® auch die Re-
gelung ,Ausstattung und Einrichtung mussen... dem in Bezug auf die jeweilige
Verwendung maf3geblichen Stand der Medizin entsprechen” als Uberflissig er-
achtet.

Die im BayRDG so formulierte Differenzierung berticksichtigt neben dem ,Stand
der Medizin“ auch, dass bei Krankentransportwagen einerseits und Rettungs-
wagen sowie Notarzt-Einsatzfahrzeuge andererseits — abhangig vom jeweiligen
Zweck des Fahrzeugs — unterschiedliche Anforderungen an die Ausstattung mit
medizinisch-technischen Geraten, Sanitatsmaterial und Bestlickung mit Medi-
kamenten zu stellen sind (BayLT Drs. 15/10391, Gesetzesentwurf v.
08.04.2008, Begrindung S. 50; BayRDG, Komm. Oehler/Schulz/Schnel-
zer/Reindl, § 41 Rn.13), und ist damit bereits aus diesem Grund keinesfalls ent-
behrlich.

Der ,Stand der Medizin“ wird, neben der grundsatzlichen Berlcksichtigung in
den referenzierten Normen DIN EN 1789 sowie DIN 75079, durch eine Vielzahl
von fortlaufend aktualisierten Leitlinien der medizinischen Fachgesellschaften
definiert (siehe hierzu beispielsweise: AWMF Leitlinienregister: S3-Leitlinie Po-
lytrauma/Schwerverletzten-Behandlung, S2k-Leitlinie Diagnostik und Therapie
der Kohlenmonoxidvergiftung oder zur Behandlung des schwierigen Atem-
wegs).

Es ist nicht erkennbar, wie die Einhaltung notwendiger und der medizinischen
Wissenschaft entsprechenden Standards ohne die gesetzliche Vorgabe in Art.
41 Abs. 1 S. 2 BayRDG rechts- und anwendungssicher sowie im Sinne der Pro-
dukt- und Patientensicherheit garantiert werden konnte. Ebenso abwegig ist es,
dass der Staat oder die Unternehmen jeweils selbst die Anforderungen an den
,Stand der Medizin“ definieren.

Im Weiteren wird hinsichtlich des ,Stands der Medizin“ vollumfanglich auf vor-
stehende Ausfuhrungen verwiesen.

Beide Aspekte — allgemein anerkannte Regeln der Technik und Stand der Me-
dizin — missen im BayRDG verankert bleiben, um die Zukunfts- und Entwick-
lungsfahigkeit des Rettungsdienstes in Bayern sicherzustellen.
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Zu ll), § 26 Abs. 2 Satz 2 Nr.2 AVBayRDG

Zu § 54 (Verordnung zur Ausfiihrung des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes
- AVBayRDG)

Siehe allgemein die Vorbemerkung zu § 37 Nr. 2. Nach § 26 Abs. 2 Satz 2 Nr.
2 AV-BayRDG soll die Eignung des Durchfiihrenden zur Berg- und Héhlenret-
tung oder der Wasserrettung unter anderem durch eine ausreichende und an
den Stand der Technik angepasste Ausstattung an Rettungsmitteln und medizi-
nischer Ausriistung nachgewiesen werden. Rettungsmittel und Ausriistung
mlissen in der Praxis nicht zwingend dem aktuellen Stand der Technik entspre-
chen, sondern sie miissen den Zweck der Rettung sicherstellen. Deshalb wird
die Anforderung dahingehend geéndert, dass die Ausriistung dem Rettungs-
zweck entsprechen muss. Der Bezug auf den ,Stand der Technik® wird gestri-
chen.

Anmerkung:

Zunachst verweisen wir vollumfanglich auf unsere unter Punkt | getroffenen
Feststellungen.

Desweitern fuhren wir aus wie folgt:

Wir sehen die geplante Ersetzung der Begrifflichkeit ,Stand der Technik® im si-
cherheitsrelevanten Bereich mit groRer Sorge. Aus unserer Sicht drohen
dadurch erhebliche Rechtsunsicherheiten, insbesondere im Hinblick auf Haf-
tungsfragen, Arbeitsschutz und die technische Sicherheit von Einsatzmitteln.

Sicherheit als oberstes Gebot im Rettungsdienst

Die Sicherheit von Einsatzkraften, Patientinnen und Patienten sowie Dritten
steht im Rettungsdienst an oberster Stelle. Der ,Stand der Technik” stellt dabei
einen zentralen Maf3stab dar, um sicherzustellen, dass:

e Einsatzfahrzeuge und -gerate zuverlassig funktionieren und keine Ge-
fahrdung darstellen,

e medizinische Ausristung den aktuellen Anforderungen an Hygiene,
Funktionalitat und Notfallversorgung entspricht,

¢ Kommunikations- und Ortungssysteme im Einsatzfall stabil und in-
teroperabel arbeiten,

e Schutzausristung (z. B. Schwimmwesten, Helme, PSA) den aktuellen
sicherheitstechnischen Anforderungen genugt.

Die Ersetzung des Begriffs ,an den Stand der Technik angepasste“ durch ,dem
Rettungszweck entsprechende” birgt das Risiko, dass diese Standards verwas-
sert oder uneinheitlich interpretiert werden — mit potenziell gravierenden Folgen
fur die Sicherheit im Einsatz.

Einige Einzelbeispiele hierzu:

Bereich Tauchen:

DGUV-Vorschriften beschreiben beispielsweise, wie die zu beschaf-
fende Tauchausristung auszusehen hat.
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Kaltwassertauglichkeit von Atemautomaten: dies dient zur Sicherheit der
Taucher unter Wasser, insbesondere unter Eis. Atemautomaten neigen
dazu, bei extremer Kalte zu vereisen, dies kann zu flr den Taucher ge-
fahrlichen Situationen flihren, insbesondere wenn diese ,unter” einer
Eisoberflache tauchen

Restdruckwarneinrichtungen: die Tatigkeiten als Rettungstaucher sind
meist sehr stressbehaftet, physisch und psychisch. Ein regelmafiger
Blick auf die ,handelsublichen“ Restdruck-Anzeigen der Atemluftfla-
schen ist hier oft nicht méglich. Auch die in unseren bayerischen Gewas-
sern oft sehr schlechte Sicht macht ein ablesen der Gerate oft unmdég-
lich. Die ,Restdruckwarneinrichtung” ist ein absolut notweniger Sicher-
heitsaspekt, da dieser dem Taucher signalisiert, dass der Restluftvorrat
in der Flasche in Klirze zu Neige geht.

Telekommunikationsleinen, Unterwassersprecheinrichtungen: um mit
den Tauchern unter Wasser zu kommunizieren bedarf es einer guten,
auch zu anderen Geratschaften passenden Unterwasserkommunikati-
onseinrichtung. Sicherlich ist eine Kommunikation auch tber ,Zugsig-
nale“ mit einer Leine maoglich (jemand an der Oberflache zieht an einem
Strick), aber eine Unterwassersprecheinrichtung ermaoglich eine ,ver-
bale“ Kommunikation. Uber diese ist auch ,horbar®, wenn der Taucher
unter Wasser in technische und gesundheitliche Probleme kommt, weil
beispielsweise dessen Atemgerausche ausbleiben. Eine sofortige Ret-
tung des verunfallten Tauchers ist so moglich, es missen nicht - insbe-
sondere bei Nacht - auf aufsteigende Luftblasen des Tauchers geachtet
werden.

Getrennte Abgéange fur zweiten Atemweg: technisch ist es moglich, eine
Reserveatemreglervorrichtung an einem Ausgang anzuschlieRen, Vor-
schriften fordern aber unabhangig voneinander getrennte Abgange.
Auch dies ist ein wichtiger Sicherheitsaspekt, sollte namlich ein Atem-
weg nicht funktionieren, so kann auf einen Redundanten zurickgegriffen
werden

Motorrettungsboote:

Auch im Bereich der Motorrettungsboote gibt es div. DIN-Normen und
Vorschriften, welche beispielsweise Minimal- und Maximalmotorisierun-
gen vorgeben. Ein Motorrettungsboot fahrt sich sicherlich auch mit deut-
lich weniger PS, aber flhrt zu gefahrlichen Situationen, sollte ein Motor-
rettungsboot insbesondere im Hochwasser nicht gegen Strémungen an-
kommen.

Personliche Schutzausriistung (PSA):

Auch Geratschaften der PSA unterliegt Normen und Vorschriften. Giins-
tige Ausristung existieren zwar auf dem Markt. Aber: Helme, insbeson-
dere in der FlieBwasserrettung sollten auch dem neuesten Stand der
Technik entsprechen. Diese Weiterentwicklungsprozesse, auch bei der
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PSA, resultieren auf Erfahrungen der Vergangenheit, in der ersichtlich
wird / wurde, dass hier Nachsteuerungsbedarfe notwendig sind.

Auswirkungen auf die Praxis

Die Orientierung am ,Stand der Technik” bietet in der Praxis eine klare und ob-
jektive Grundlage fur Beschaffung, Ausbildung und Einsatzplanung. Gerade
kleinere Organisationseinheiten profitieren von dieser Orientierung, da sie nicht
Uber eigene technische Bewertungsressourcen verfligen. Die geplante Geset-
zesanderung wirde diese Orientierungshilfe entziehen und kdnnte zu uneinheit-
lichen Standards im Rettungsdienst fuhren.

Die Weiterentwicklung von Geratschaften, die der Sicherheit dienen, missen
bei Beschaffungsprozessen beachtet werden. Die Sicherheit des eingesetzten
Personals muss an erster Stelle stehen. Dies ist nur mit Geraten, die auf dem
neuesten Stand der Technik sind, rechtlich und tatsachlich mdglich.

lil. Art. 4 BayPsychKHG

Zu den geplanten Anderungen des Bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Ge-
setzes (BayPsychKHG) § 24 des Vierten Modernisierungsgesetzes Bayern flih-
ren wir aus wie folgt:

~,Psychiatrieberichterstattung

Die Staatsregierung berichtet dem Landtag alle drei Jahre (iber die Situation der
psychiatrischen, psychotherapeutischen und psychosomatischen Versorgung in
Bayern. Der Bericht soll epidemiologische Basisdaten bezogen auf die Wohn-
bevélkerung Bayerns enthalten sowie die bestehende ambulante, stationére
und komplementére Versorgungslandschaft abbilden und Verédnderungen deut-
lich machen.*”

Art. 4 des Bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes (BayPsych-
KHG) vom 24. Juli 2018 (GVBI. S. 583, BayRS 2128-2-A/G), das zuletzt
durch § 8 des Gesetzes vom 23. Dezember 2022 (GVBI. S. 718) geédndert
worden ist, wird aufgehoben.

Eine kontinuierliche und systematische Berichterstattung zur gesundheitlichen
Entwicklung auf Bevélkerungsebene ist mal3gebend, um negative Entwicklun-
gen friihzeitig zu erkennen und Entwicklungen aussagekréftig abzubilden. Das
Ziel kann auch durch die vorzugswiirdige, anlassbezogene Berichterstattung er-
reicht werden.

Anmerkung:

Eine solide Datenerhebung im Bereich der psychiatrischen Versorgung in Bay-
ern gab es bis zur Verabschiedung des BayPsychKHG nur stellenweise, aber
nicht zusammenhangend oder vollstandig. Somit gab es auch keinen Gesamt-
Uberblick zur Versorgung von Menschen mit psychischen Stérungen in der
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Vergangenheit. Das System ist stark ausdifferenziert mit speziellen Angeboten
fur unterschiedliche Problemlagen, aber auch unulbersichtlich fir die Betroffe-
nen, ihre Angehorigen und auch fur die verschiedenen Akteure im Hilfesystem.

International wie national werden geeignete Surveillance-Systeme gefordert
und der Bayerische Psychiatriebericht ist auf einem guten Weg dahin. Anstelle
zersplitterter Spezialstatistiken ergibt sich langsam ein Gesamtbild und es wer-
den Datenlucken — auch im Bereich der zwangsweisen Unterbringungen — ge-
schlossen. Der Psychiatriebericht ist die einzige Gesamtdarstellung zur Versor-
gung psychisch kranker Menschen in Bayern, Uber die verschiedenen Rechts-
kreise hinweg.

Die Streichung der regelmafigen Psychiatrieberichterstattung wirde zuklnftige
Maflinahmen und Entscheidungen flr die psychiatrische Versorgung in Bayern
deutlich erschweren, da keine valide Gesamtschau mehr moglich ware.

Far einen Austausch zu unseren Anmerkungen stehen wir gern auch in einem
personlichen Gesprach zur Verfugung.

Mit freundlichen GrifRen

C fan s

Sebastian Lange Patrick Bruhn
Abteilungsleiter Rettungsdienst Abteilungsleiter Pflege,
Soziales und Innovation
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Praambel

Der BFW Landesverband Bayern e.V. bedankt sich fir die Gelegenheit zur Stellungnahme bezlg-
lich des ,Viertes Modernisierungsgesetz Bayern®.

Dass der Freistaat mit dem vorliegenden Entwurf die DeregulierungsmaBnahmen der drei zu-
rickliegenden ,,Modernisierungsgesetze” fortsetzt und den Abbau der komplexen birokrati-
schen Rahmenbedingungen weiterflihrt, ist eine positive Entwicklung. Die ausufernde Blirokratie
hat zusammen mit der Baukostensteigerung und den zu komplexen Regulierungen das unterneh-
merische Wirtschaften fir die Bau- und Immobilienwirtschaft beinahe unmoglich gemacht. Doch
wenn die , Entblrokratisierungsoffensive” der Staatsregierung mit den richtigen MalRnahmen
flankiert wird, kann Bayern zu einem Vorreiter in Deutschland werden. Daher ist es erfreulich,
dass der Bayerische Ministerprasident bereits ankilindigte, dass schon die ndachsten ,,Modernisie-
rungsgesetze” auf dem Weg sind.

Mit Blick auf den vorliegenden Entwurf und die drei vergangenen ,Modernisierungsge-
setze” miissen jedoch noch umfassendere Schritte getatigt werden, die eine wirklich splirbare
Wirkung entfalten. Das gilt nicht nur bezlglich der Entschlackung des Brandschutzes auf das, was
unbedingt notig ist, sondern etwa auch fiir die Bereiche Abstandsflachen, Barrierefreiheit, etc..
Hier schlagen wir auch eine Orientierung an den Initiativen anderer Bundeslander vor, wie den
vorbildhaften ,,Hamburg-Standard”, dessen MalRnahmen auf Bayern tbertragen werden kénnen
und sollten.

Kern des aktuellen Entwurfs ist die sinnvolle Streichung des Begriffes der ,, anerkannten Regeln
der Technik” (aRdT) aus dem Landesrecht. So wird verhindert, dass kostentreibende technische
Regulierungen durch die Hintertir eingefiihrt werden. Leider ist das Baurecht hier nicht bertck-
sichtigt worden, obwohl so ein starkes Signal an Bund und Lander hatte gesendet werden kon-
nen. Die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit dieses Vorgehens ist im Entwurf auf Seite 55 duRerst
logisch begriindet. Die Abschaffung des Begriffes der aRdT in der Bayerischen Bauordnung
(BayBO) und der Bayerischen Technischen Baubestimmung (BayTB), ware eine immense Erleich-
terung und wiirde Kosten sparen. Mit der gleichzeitigen Forderung aus Bayern heraus, gleiches
auf Bundesebene bei der Musterbauordnung und der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen vorzunehmen, kénnte so ein maligeblicher Hebel betatigt werden, um den
vielbeschworenen ,,BauTurbo” wirksam in Gang zu setzen.

Die Zahl der massiv eingebrochenen Baugenehmigungen beweist den Ernst der Lage. Nur eine
schnelle und umfassende Reduzierung von Vorschriften und gesetzlichen Regelungen kann hel-
fen. Um dies konkreter werden zu lassen, haben wir, mit Blick auf den vorliegenden Entwurf und
kommende Modernisierungsgesetze, zentrale Aspekte im Folgenden angefiihrt und erortert:
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Eckpunkte der Stellungnahme:

1. Grundsatzliches:
1.1. Folgenabschatzung vor bauaufsichtlicher Einfihrung von Normen durchfihren
1.2. Nutzen fiir die Allgemeinheit vor bauaufsichtl. Normeneinfiihrung gewahrleisten
1.3. Verbesserung, Vereinfachung und Verminderung der Kosten sicherstellen
1.4. Orientierung an Landerinitiativen wie in Schleswig-Holstein und Hamburg
1.5. Bundesgesetzlichen Gebaudetyp E flankieren - Rechtssicherheit erhéhen

2. Bezugnehmend auf den vorliegenden Entwurf und die Bayerische Bauordnung:

2.1. Starkes Signal Richtung Bund und Lander senden — Abschaffung des Begriffes der ,,an-
erkannten Regeln der Technik” im Bayerischen Bauordnungsrecht (BayBO/BayTB)

2.2. Kostensenkende Erleichterungen im Brandschutz schaffen - Uberpriifung der Rege-
lungen zu Rettungswegen (Art. 31 BayBO)

2.3. Uberpriifung und Anpassung der Brandschutzvorgaben an erleichternde Regelungen
der Musterbauordnung (Abschnitt IV BayBO)

2.4. Weitere Erleichterungen bei der Stellplatzpflicht — Mehr Klarheit flir Bestandssanie-
rung, Nachverdichtung und Aufstockung (Art. 47 BayBO)

2.5. Erleichtertes und schnelleres Bauen durch weitere Erleichterungen bei Abstandsfla-
chen (Art. 6 BayBO)

2.6. Reduzierung des Arbeits- und Kostenaufwands durch einmalige und zusammenfas-
sende Forderung des Nachreichungsumfangs (Art. 65 BayBO)

2.7. Zu strikte Larm- und Schallschutzvorgaben als kostenintensiver Hemmfaktor locken
(Art. 13 & Art 81. BayBO)

2.8. Barrierefreies Bauen — flexibel denken, bedarfsgerecht handeln, kleine Projekte be-
ricksichtigen (Art. 48 BayBO)

2.9. Mehr Verbindlichkeit bei der Verpflichtung zur Bereitstellung von Kinderspielplatzen
(Art. 7 & Art. 81 BayBO)

2.10. Die Problematik unbestimmter Rechtsbegriffe bei nutzungsbedingten Anforderun-
gen (Art. 46 BayBO)

2.11. Weitere Anderungen bei nutzungsbedingten Anforderungen wiirden Kosten senken
(Art. 46 BayBO)

3. Weitere Anregungen fiir die Bayerische Modernisierungsoffensive:

3.1. Tageslichtversorgung im Bestand — realistische Kriterien statt Neubau-Logik
3.2. BauNVO — Gebietskategorien nicht mehr zeitgemald
3.3. Bonus-Geschossflachen — Starkung von sozialer und klimagerechter Dichte
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Im Einzelnen:

1. Grundsatzliches:

1.1. Folgenabschatzung vor bauaufsichtlicher Einfiihrung von Normen durchfiihren.

Die bauaufsichtliche Einfihrung von DIN-Normen als technische Baubestimmungen in den Lan-
desbauordnungen darf kein Automatismus sein. Es muss vielmehr um die Verbesserung, Verein-
fachung und Verminderung der Kosten der Bauplanung und Bauausfiihrung gehen. Erst wenn das
klar ist, diirfen DIN-Normen, oder andere technische Regeln, bauaufsichtlich eingefiihrt werden.

Vorschlage: Bayern muss sicherstellen, dass nur einfache, kostengiinstige und auf Gefahrenab-
wehr sowie unbedingt erforderliche Mindeststandards beschrankte Normen und technische Re-
geln als technische Baubestimmungen bauaufsichtlich eingefliihrt werden. Neben den techni-
schen Anforderungen missen stets auch Folgenabschatzungen fiir die Kosten einbezogen wer-
den. Eine wirtschaftliche VerhaltnismaRigkeit ist sicherzustellen.

1.2. Nutzen fiir die Allgemeinheit vor bauaufsichtlicher Einfilhrung von Normen gewahrleisten

Gem. § 2 Abs. 3 DIN-Lander-Vertrag dienen bauaufsichtliche Normen dem Nutzen der Allgemein-
heit. Daher hat das DIN darauf zu achten, dass bei der Erarbeitung von Normen moglichst alle
der am Bau beteiligten Kreise, in den Gremien der Normenausschusse, vertreten sind. Nur wenn
das gewabhrleistet ist, darf in Bayern geprift werden, ob eine Norm als technische Baubestim-
mung eingefiihrt werden kann. Diese Aufgabe kann nicht auf das DIN delegiert werden.

Vorschlag: Die Vorprifung, ob eine Norm dem Nutzen der Allgemeinheit entspricht und ob alle
der am Bau beteiligten Kreise bei der Erstellung mitgewirkt haben, ist vor bauaufsichtlicher Ein-
fiihrung von Normen sicherzustellen.

1.3. Verbesserung, Vereinfachung und Verminderung der Kosten sicherstellen.

Gem. § 2 Abs. 4 DIN-Lander-Vertrag ist vor bauaufsichtlicher Einfihrung von Normen darauf zu
achten, dass sie geeignet sind, zu einer Verbesserung, Vereinfachung und Verminderung der Kos-
ten der Bauplanung und Bauausfiihrung beizutragen, insbesondere auf dem Gebiet des Woh-
nungsbaus und der Verwendung vorgefertigter Bauteile.

Vorschlag: Es ist sicherzustellen, dass bauaufsichtlich eingefiihrte Normen zur Verbesserung,
Vereinfachung und Verminderung der Kosten der Bauplanung und Bauausfiihrung beitragen.
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1.4. Orientierung an Landerinitiativen wie in Schleswig-Holstein und Hamburg

Die Entblrokratisierungsoffensive konnte und sollte mit einer Baukosten-Senkungsoffensive
flankiert werden, indem kostensteigernde technische Regelungen und Standards gesenkt wer-
den. Hierbei kénnen die MaBnahmen in anderen Bundeslandern eine Orientierung bieten.

Eine sachgerechte Orientierung um Baukosten zu senken bietet z.B. der sog. , Regelstandard Er-
leichtertes Bauen®, den das Land Schleswig-Holstein mit der Arbeitsgemeinschaft fiir zeitgema-
Res Bauen e.V. entwickelt hat. Auf der Grundlage einer Vielzahl von Daten wurden qualitative
und quantitative Vorgaben fiir die Forderung der Erstellung sozialen Wohnraums neu festgelegt.
Dabei galt die Devise, moglichst so wenige Anforderungen festzulegen, wie technisch und recht-
lich mdglich. Es handelt sich mithin um einen Mindeststandard, auch im Hinblick auf energetische
Eigenschaften, Bauwerkssicherheit und die Gebrauchstauglichkeit.

Der Hamburg-Standard enthalt, neben den im Folgenden geschilderten MalRinahmen, auch For-
mulierungsvorschlage fiir reduzierte bauvertragliche Standards bei Trittschall, Schallschutz,
Steckdosen und Innentemperatur. Weitere Vorschlage sollen hinzukommen. Die Vorschldage
sollen dazu beitragen, Baukosten zu sparen und ein innovatives sowie experimentelles Bauen
zu fordern. Diese Abweichungen gehen aber nur so weit, wie Anforderungen an ein sicheres,
gesundes und qualitatvolles Wohnen nicht beeintrachtigt werden.

1.5. Landerinitiativen durch bundesgesetzlichen Gebdaudetyp E im Bauvertragsrecht flankie-
ren - Rechtssicherheit erh6hen.

Die Initiativen der Lander missen durch bundesgesetzliche Regelungen im Bauvertragsrecht
flankiert werden, die die rechtssichere Umsetzung baukostensenkender Standards auch im Bau-
vertragsrecht verbessern. Insbesondere die Vertrage mit Verbrauchern miissen in den gesetzli-
chen Anwendungsbereich einbezogen werden. Ziel muss es sein, Uiberhdhte baukostenstei-
gernde Standards, die die Parteien nicht vereinbaren moéchten, rechtssicher zu vermeiden.

Fazit und Vorschlage: Um den Gebaudetyp E zivilrechtlich zu ermdglichen, soll gemald des Koali-
tionsvertrags eine gesetzliche Verknipfung mit den technischen Baubestimmungen der Lander
vorgenommen werden. Das Abweichen von den anerkannten Regeln der Technik soll keinen
Mangel mehr darstellen. Nun sollte der Koalitionsvertrag mit Nachdruck der Bundeslander ge-
setzlich umgesetzt werden.

Der BFW hat mit einem Gutachten bereits Regelungs- und Verfahrensvorschlage vorgelegt
(siehe Gutachten Michael Halstenberg). Diese Vorschladge zeigen, wie Gberhdhte baukostenstei-

gernde Standards einfach und rechtssicher vermieden werden kdnnen. Alternative technische
Losungen, im Vergleich zu DIN-Normen und anderen technischen Regelwerken, werden
dadurch erleichtert. Die verschiedenen Initiativen der Bundeslander kdnnen durch die bundes-
gesetzlichen Regelungs- und Verfahrensvorschlage flankiert werden. Die rechtssichere


https://www.bfw-bund.de/wp-content/uploads/2025/05/250423_BFW_Gutachten_Gebaeudetyp_E-23.04-002.2025.pdf
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Umsetzung wird bundesweit gestarkt. Vertrage mit Verbrauchern werden in den gesetzlichen
Anwendungsbereich einbezogen, ohne die Rechte der Verbraucher zu beeintrachtigen.

Neben den Landerinitiativen sollten die Bundeslander mit einer Bundesratsinitiative dazu bei-

tragen, dass das kommende Gebaudetyp-E-Gesetz koalitionsvertragskonform sowie praxisge-
recht umgesetzt wird.

2. Bezugnehmend auf den vorliegenden Entwurf und die Bayerische Bauordnung:

2.1. Starkes Signal Richtung Bund und Lander senden — Abschaffung des Begriffes der ,aner-
kannten Regeln der Technik” im Bayerischen Bauordnungsrecht (BayBO/BayTB)

Die im vorliegenden Entwurf enthaltene Vorbemerkung zu den Anderungen zum Stand der Tech-
nik auf Seite 55 (Begriindung Zu § 37; Zu Nr. 2 (Art. 41)) ist Gberzeugend und sinnvoll. Sie begriin-
det insbesondere, warum auch im Bayerischen Baurecht auf den Begriff der ,aRdT” verzichtet
werden sollte. Denn ,,...In der Praxis fihrt dieser Bezug zu einem kontinuierlichen Anpassungs
und Verscharfungsdruck technischer Normen, was wiederum das technische Maximum als MaR-
stab fiir die Umsetzung festlegt. Dies geschieht oft ohne eine angemessene Prifung der Verhilt-
nismaRigkeit oder ZweckmaRigkeit...“ und weiter: ,,...Der Gesetzgeber hat durch die Verweise auf
den ,Stand der Technik” den Malstab fiir die Einhaltung technischer Normen extern verlagert.
Dies bedeutet, dass nicht mehr der Staat selbst bestimmt, welche technischen Standards einzu-
halten sind, sondern externe technische Normierungsgremien....“ sowie: ,,...Durch die gesetzli-
chen Verweise kommt es zu Ubersteigertem birokratischen Aufwand, da standig wechselnde
und immer strenger werdende Normen einzuhalten sind...”.

Wir regen daher eine Prifung der Regelungen in der Bayerischen Bauordnung ausdricklich an,
in denen der Begriff der ,aRdT“ in dieser oder dhnlicher Form vorkommt (darunter etwa BayBO
Art. 3, Satz 1; Art. 15., Abs. (2) Satz 1; Art. 17 ,Nr. 1; Art. 19; sowie Art 81a, Abs. (1) Satz 3). Da
einige Passagen mit Bezug auf die ,aRdT“ Ausnahmen und Erleichterungen formulieren, darf die
Abschaffung des Begriffes nicht zulasten des Bauenden gehen und es sollte der jeweilige Erleich-
terungs-Charakter bestehen bleiben.

Zusatzlich ist es nach der Vorbemerkung im Entwurf auf Seite 55 nur folgerichtig und notwendig,
wenn gleichzeitig die gesamte BayTB nach dieser Begrifflichkeit entsprechend gepriift und eben-
falls angepasst wird. Es sollten nur die Normen zur Anwendung kommen, die tatsachlich bauord-
nungsrechtlich eingefiihrt worden sind. Ein Einfallstor fiir die Normen und Regeln, die sich in der
Praxis nicht bewahrt haben und zur Baukostensteigerung beitragen, muss verhindert werden.

Wenn dies geschieht, kann Bayern als erstes Bundesland eine Vorreiterrolle einnehmen und die
gleichen MalRnahmen mit einer Initiative in der Bauministerkonferenz zur Anderung der MBO
und MVV TB fir alle Bundeslander anstoflen. Mit dem BMK-Vorsitz kann Bayern damit
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bundesweit einen herausragend positiven Impuls fiir die ganze Branche in Deutschland setzen,
damit der ,Wohnungsbau-Turbo“ in Deutschland geziindet werden kann.

Forderung:

Abschaffung des Begriffs der ,anerkannten Regeln der Technik” im Bayerischen Bauordnungs-
recht. Priifung und Uberarbeitung der gesamten Bayerischen Bauordnung und der Bayerischen
Technischen Baubestimmungen nach diesem oder dhnlichen Begriffen, unter Berticksichtigung
und Erhaltung bestehender Erleichterungen.

2.2. Kostensenkende Erleichterungen im Brandschutz schaffen - Uberpriifung der Regelungen
zu Rettungswegen (Art. 31 BayBO)

Der Brandschutz stellt flir mittelstandische Bauunternehmen in Bayern eine immense Heraus-
forderung dar. Aufgrund der hohen Anzahl komplexer Vorschriften und Normen ist es schwer,
den Uberblick zu behalten und die Anforderungen korrekt umzusetzen. AuRerdem ist die Um-
setzung von BrandschutzmalRnahmen extrem teuer. Dies betrifft sowohl die Bauweise selbst,
als auch die Planung und die notwendigen Prifungen. Fir mittelstdndische Bauunternehmen,
die oft enger kalkulieren missen, sorgen die dadurch entstehenden Kosten fiir eine hohe Belas-
tung. Nur eine umfassende Reduzierung der Regulierungen, auf ein absolutes, fiir die Sicherheit
notwendiges Mindestmal3, kann helfen.

Hier kbnnen dementsprechende Vorhaben in anderen Bundeslandern eine Orientierung bieten,
denn das Brandverhalten ist Giber alle Laindergrenzen hinweg immer gleich. So ist es in Berlin
auf Initiative der Behorden bereits moglich, auf einen zweiten baulichen Rettungsweg zu ver-
zichten. Auch der Hamburg-Standard sieht, von fihrenden Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern nachweislich bestatigt, brandschutzmaRige Erleichterungen vor, um die Baukosten
im Wohnungsbau nachhaltig zu senken (siehe unten Prifung des Artikels 31 BayBO).

Forderung:

Priufung des Artikels 31 BayBO und der Bayerischen Technischen Baubestimmungen (BayTB) —
Ermoglichung eines Sicherheitstreppenhauses nach Berliner Vorbild:

Die aktuellen Regelungen im Artikel 31 BayBO , Rettungswege” und in der BayTB sollten hin-
sichtlich der Planung und Ausflihrung liberprift und insofern gedndert werden, dass ein Sicher-
heitstreppenhaus ermdglicht wird, wodurch auf einen zweiten baulichen Rettungsweg verzich-
tet werden kann. Dabei wird ein einzelnes Treppenhaus so ausgefiihrt, dass es mit hoch wider-
standsfahigen, nicht brennbaren Baustoffen ausgestattet ist und den Anforderungen eines
zweiten Rettungsweges geniigt. Auf aktuelle Nachfrage wird dies in Bayern, anders als im Bun-
desland Berlin, von Priiferinnen und Priifern nicht akzeptiert. Orientierung kann hier die Ver-
waltungsvorschrift Technische Baubestimmungen Berlin (VV TB BIn) bieten.
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Prifung des Artikels 31 BayBO — Einfiihrung einer Steckleiter als zweiten Rettungsweg nach
Hamburger Vorbild:

Bisher muss in Bayern ab dem dritten Obergeschoss entweder eine direkte Anleiterbarkeit
durch die Feuerwehr, oder ein zweites bauliches Rettungssystem (in der Regel ein zweites Trep-
penhaus) gewahrleistet sein. Infolge der , Initiative kostenreduziertes Bauen” wird in Hamburg
bereits Gberprift, ob die technischen Moglichkeiten der genormten Drehleitern der Feuerwehr
uber die Restriktionen der bisherigen Richtlinien hinausgehen und es erweiterte Moglichkeiten
in Bezug auf Rettungshéhe und Abstdnde gibt. Mit der Einfihrung einer Steckleiter als zweiten
Rettungsweg wiirden Aufstockungen bis ins vierte Obergeschoss, auch in eng bebauten Lagen,
ohne ein zweites Treppenhaus moglich. Als stadtebaulich sinnvolle Losung sollte dies aufgrund
des hohen Einsparungspotentials auch in Bayern erfolgen.

2.3. Uberpriifung und Anpassung der Brandschutzvorgaben an erleichternde Regelungen der
Musterbauordnung (Abschnitt IV BayBO)

Die Musterbauordnung (MBO) ist seit Jahrzehnten als Leitfaden die Grundlage der Brandschutz-
anforderungen in den Landesbauordnungen und begriindet das Sicherheitsniveau der bauli-
chen Anlagen. Aus diesem Grund sollte die Bayerische Bauordnung dahingehend liberprift und
geandert werden, wo die Anforderungen im Bereich Brandschutz noch (iber die Regelungen der
MBO hinausgehen. So bei den Ausnahmen hinsichtlich BayBO Art. 26 AuRenwande; BayBO Art.
28 Brandwande und BayBO Art. 30 Dacher.

Forderung:

Ergdnzung des Artikels 26, Absatz 2 - — miteinschlieRen von Kleinteilen, die nicht zur Brandaus-

breitung beitragen:

»(2) [...] 2Satz 1 gilt nicht fur

1. Fenster und Tiiren,

2. Fugendichtungen und

3. brennbare Dammstoffe in nichtbrennbaren geschlossenen Profilen der AuRenwandkonstruk-
tion.

4. Kleinteile, die nicht zur Brandausbreitung beitragen.”

Prifung des Artikels 28, Absatz 3, Nummer 3 — Zuldssigkeit von gebdudeabschlusswanden:

Laut Art. 28, Absatz 3 BayBO, sind an Stelle von Brandwanden fiir Gebdude der Gebaudeklasse
3 Gebaudeabschlusswande zulassig, die jeweils von innen nach auRen die Feuerwiderstandsfa-
higkeit der tragenden und aussteifenden Teile des Gebdudes, mindestens jedoch feuerhem-
mende Bauteile, und von aullen nach innen die Feuerwiderstandsfahigkeit feuerbestandiger
Bauteile haben. In der Musterbauordnung ist dies flir die Gebdudeklassen 1 bis 3 der Fall,
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weshalb tGberprift werden sollte, ob eine diesbeziigliche Anpassung an die MBO fir Erleichte-
rungen sorgen wiirde.

Prifung des Artikels 30, Absatz 2, Nummer 4 — Abstdnde bei Bedachungen:

Laut Artikel 30, Absatz 2, sind bei der Verpflichtung zu einer ,harten Bedachung” fiir die Gebau-
deklassen 1 bis 3 Abweichungen moglich, wenn die Gebdude gewisse Abstdnde einhalten. Num-
mer 4 weicht hier hinsichtlich der Gebaudeklassen 1 und 2 von der Musterbauordnung ab, in-
dem ein Abstand von mindestens 9 Metern, statt 6 Meter (MBO § 32, Absatz 2 Nummer 4), ge-
fordert wird. Es muss geprift werden, ob in diesem Fall durch eine Anpassung an die MBO eine
dichtere Bebauung ermoglicht werden kann, um einfacher und kostengtinstiger zu bauen.

Prufung des Artikels 30, Absatz 5 — Abstdnde von Bauten und Anlagen gegeniliber Brandwan-
den:

BayBO Artikel 30 Absatz 5 legt die Abstande von Bauten und Anlagen gegeniiber Brandwanden
fest. Die Formulierung ist kiirzer und damit konkreter gefasst, als die in der MBO, was generell
gutzuheiRen ist, wenn es zu einer einfacheren Regelung fiihrt. Dennoch sollte Gberprift wer-
den, ob die Falle in der MBO, bei denen kein Abstand nétig ist, auch in der BayBO berlicksichtigt
werden. Sollte dies nicht der Fall sein, sollte hier eine Orientierung an die MBO stattfinden.

2.4. Weitere Erleichterungen bei der Stellplatzpflicht — Mehr Klarheit fiir Bestandssanierung,
Nachverdichtung und Aufstockung (Art. 47 BayBO)

Die Verpflichtungen zum Bereitstellen einer groflen Zahl an Stellplatzen sorgen fiir drastische
Kostensteigerungen, die so manches Projekt unrentabel werden lassen. Je weniger Stellplatze,
desto geringer sind die Baukosten, desto einfacherer und schneller kann gebaut werden. Wenn
schon der Bauherr nicht selbst die Zahl der notwendigen Stellplatze festlegen kann, sollte es zu-
mindest Erleichterungen und Konkretisierungen bei der Bestandssanierung, Nachverdichtung
und Aufstockung geben. So sollte etwa nicht nur die Unterbringung von mehreren Wohnungen
in der bestehenden Gebaudehdiille stellplatzfrei moglich sein, sondern unbedingt auch die mehr-
stockige Aufstockung fir Wohnzwecke.

Die Uberarbeitung der Stellplatzpflicht in Folge des 1. Modernisierungsgesetz hitte, auch unter
dem Aspekt der Kostensenkung, noch umfassender ausfallen konnen. Die landesweite Hochst-
zahl von zwei Stellplatzen pro Wohneinheit bleibt eine nicht genutzte Chance, die Stellplatzan-
forderungen nachhaltig zu begrenzen. Eine Begrenzung auf maximal einen Stellplatz pro
Wohneinheit waére zielfihrender. Dies ist vor allem in stadtischen Lagen der Fall, wo man gene-
rell langfristig mit einer neuen Wohnbedarfsstruktur konfrontiert ist, bei der eine starre Stell-
platzbindung pro Wohneinheit eher kontraproduktive Auswirkungen hat und dringend nétigen
Wohnraum eher verhindert.
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Forderung:

Im Zuge der letzten Modernisierungsgesetze wurde die Stellplatzpflicht bei Aufstockungs-Vor-
haben grundsatzlich gelockert. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass in Genehmigungsbehérden
Unklarheit herrscht, ob dies nur fiir Dachgeschossausbauten, oder auch fiir mehrgeschossige
Aufstockungen gilt. Es muss eine klare Regelung geben, die auch mehrgeschossige Aufstockun-
gen im Bestand von zusatzlichen Stellplatzanforderungen befreit.

Insbesondere aufgrund des akuten Wohnraummangels sollte dies auch fir weitere Formen der
Nachverdichtung gelten. Denn Projekte, bei denen mehrere Einheiten in einer bestehenden Ku-
batur realisiert werden, gewinnen zusehends an Relevanz. Durch intelligente Grundrissande-
rungen lassen sich ohne bauliche Erweiterungen mehrere kleinere Wohnungen in einer beste-
henden Wohnflache realisieren. Wenn bereits genehmigter Wohnraum in mehrere kleineren
Wohnungen aufgeteilt wird, greift die Befreiung von der Bereitstellung von Stellplatzen jedoch
bisher nicht, obwohl die Gesamtflache unberiihrt bleibt. Diese Regelungsliicke zu schliellen
ware sachgerecht und unbedingt notwendig.

Forderung:

Angesichts der sich andernden Wohnraumbedarfsstruktur und den Mobilitatskonzepten in ur-
banen Gebieten missen in stadtischen Lagen Abweichungen und Befreiungen von der Stell-
platzpflicht erméglicht werden. Mindestens muss eine Begrenzung auf maximal einen Stellplatz
pro Wohneinheit erfolgen.

2.5. Erleichtertes und schnelleres Bauen durch weitere Erleichterungen bei Abstandsflachen
(Art. 6 BayBO)

Die Bestimmungen zu den Abstandsflachen sind weiterhin einer der groSten Hemmnisse, um
schnell, vereinfacht und kostengiinstig zu bauen. Es sollte ermoglicht werden, dass Baukorper
in ihrer GroRe leichter an Grundstiicksituationen angepasst werden kénnen, was wegen des
dringend bendtigten Wohnraumes tiberaus wichtig ware.

Die Einschrankung der generellen Anwendung von 0,4 H auf Stadte kleiner 250.000 Einwohner
ist nicht nachvollziehbar, herrscht doch genau in diesen Metropolen meist der hochste Verdich-
tungsbedarf, bei dem gleichzeitig durch 0,4 H moéglichen Freispielen von Griinflachen. Insoweit
ware eine Streichung des Art. 5a in Ganze weiter angemessen. Bei Beibehalt des Art. 5a waren
ansonsten fir Dachgauben die Einschrankung von einem Drittel der Breite der AuRenwand vol-
lig ausreichend. Dort kdnnte die Ansichtsflache auf 5 m? erhéht werden, damit Dachgauben in
der Breite besser nutzbar wiren (siehe Anderungsvorschlag Absatz 5a).

Auch fir Balkone und eingeschossige Erker ware die Einschrankung von einem Drittel der Breite
der AuRenwand véllig ausreichend. Die Tiefe kann dabei auf 2,0 m erhéht werden (siehe Ande-
rungsvorschlag Absatz 6).
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Ein weiteres Praxisbeispiel verdeutlicht das Problem der Abstandsregelung zur Grundstlicks-
grenze im Bereich Tiefgaragen: Ein an die Grundstiicksgrenze platziertes Tiefgaragenrampenge-
baude, das den Vorgaben der Garagenverordnung (zuldssige Rampenneigung von max. 15 %)
entspricht, Uberschreitet gezwungenermalRen immer die zuldssige Grenzbebauung von max. 9
m an einer Grundstiicksgrenze. Nur bei Abweichungen, die fiir eine hohere Rampenneigung er-
teilt werden missen, kdnnen 9 m eingehalten werden, daher ware eine Lange von 12 m sinn-
voller (siehe Anderungsvorschlag Absatz 7).

Forderung:

Anderung des Artikels 6, Absatz 5a — Erleichterungen bei Abstandsflichen, Dachgauben An-
sichtsflache:

»(5a) YAbweichend von Abs. 5 Satz 1 betragt die Abstandsfliache in Gemeinden mit mehr als 250
000 Einwohnern aulRerhalb von Gewerbe-, Kern- und Industriegebieten sowie festgesetzten ur-
banen Gebieten 1 H, mindestens jedoch 3 m. 2Vor bis zu zwei AuBenwanden von nicht mehr als
16-m 20m Lange genigen in diesen Fillen 0,5 H [...]. °Dabei bleiben auch untergeordnete Dach-
gauben bei der Bemessung der Abstandsflache auBer Betracht, wenn

1. sie insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der AuRenwand des jeweiligen Gebaudes,

bl eweils & in/ : I

2. ihre Ansichtsflache jeweils nicht mehr als 5 m? 4m? betragt und eine Héhe von nicht mehr
als 2,5 m aufweist.”

Anderung des Artikels 6, Absatz 6, Nummer 2 — Erleichterungen bei Abstinden von Balkonen
und Erkern:

,(6) 1Bei der Bemessung der Abstandsflichen bleiben auBer Betracht [...]
2. untergeordnete Vorbauten wie Balkone und eingeschossige Erker, wenn sie

a) insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der AuRenwand des jeweiligen Gebaudes,

hochstensjeweils S-m-in-Anspruch-nehmen;
b) nicht mehr als ;.56 2,0m vor diese Auflenwand vortreten [...]“

Anderung und Ergidnzung des Artikels 6, Absatz 7 — Optimierung der Abstandsregelung zur
Grundstucksgrenze im Bereich Tiefgaragen:

,(7) In den Abstandsflachen sowie ohne eigene Abstandsflachen sind, auch wenn sie nicht an
der Grundstiicksgrenze errichtet werden, zuldssig

1. Garagen einschlielilich ihrer Nebenraume, lGberdachte Tiefgaragenzufahrten, Aufziige zu Tief-
garagen und Gebdude ohne Aufenthaltsraume und Feuerstatten mit einer mittleren Wandhohe
bis zu 3 m und einer Gesamtlange je Grundstiicksgrenze von S-m 12 m, [...]
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’Die Linge der die Abstandsflachentiefe gegeniiber den Grundstiicksgrenzen nicht einhalten-
den Bebauung nach den Nrn. 1 und 2 darf auf einem Grundstiick insgesamt 45-+ 25 m nicht
Uberschreiten.”

2.6. Reduzierung des Arbeits- und Kostenaufwands durch einmalige und zusammenfassende
Forderung des Nachreichungsumfangs (Art. 65 BayBO)

Grundsatzlich ist ein schnelles und insbesondere zusammenfassendes und konkretes Priifungs-
ergebnis zu etwaigen Mangeln des Bauantrages essentiell — und zwar, wie im Folgenden vorge-
schlagen, fiir alle Baugenehmigungen und Vorhaben. Hierbei sollten die Bauordnungsbehorden
eine gesammelte Zusammenfassung aller Mangelpunkte aller Fachstellen versenden, wobei
diese Punkte ganz konkret in Qualitat oder Quantitat angegeben werden.

In der Sache ist es essentiell, dass die Riickmeldung (ob fir alle Bauvorhaben, oder die Wohn-
bauvorhaben im vereinfachten Verfahren) von den jeweiligen Bauordnungsbehorden zuam-
menfassend fir alle Fachbereich-Fachdienststellen ,aller zu behebender” Mangel und damit
»abschlieBend” ausgereicht wird. Es muss unbedingt verhindert werden, dass beispielsweise
nach drei Wochen die erste Nachforderung, nach fiinf Wochen die Zweite, nach sieben Wochen
die Dritte etc. erfolgt, wobei mit der Letztgenannten dann gegebenenfalls die bereits einge-
reichte erste Nachforderung wieder zu andern ware.

Dariber hinaus werden durch die Behorden oftmals Wertungen ausgegeben, welche auf For-
mulierungen aufbauen, wie ,,ist nicht vollstandig” oder die etwa Wiinsche der Bauordnungsbe-
horde beinhalten, die dem individuellen Willen eines Sachbearbeiters entsprechen, aber keinen
Mangel gegenliber gesetzlichen Vorgaben darstellen. Insoweit ist es essentiell, dass die Mangel-
meldung unter konkreter Benennung des Nachreichungsumfangs und Inhalts erfolgt, um ein
Hin und Her der nachzuliefernden Unterlagen zu verhindern. Dies reduziert den Arbeits- und
Kostenaufwand immens, sowohl bei Investoren und Planenden, als auch bei den Bearbeitern in
den Bauordnungsbehodrden der Kommunen.

Forderung:

Ergdnzung des Art. 65, Absatz 1 — Reduzierung des Arbeits- und Kostenaufwands durch konkre-
tere Forderung des Nachreichungsumfangs:

,(1) 1Die Bauaufsichtsbehdrde hat innerhalb von drei Wochen nach Eingang des Bauantrags den
Bauantrag und die Bauvorlagen abschlieRend auf Vollstandigkeit zu priifen. ?Ist der Bauantrag
unvollstandig oder weist er sonstige erhebliche Mangel gegenliber gesetzlichen Vorgaben auf,
fordert die Bauaufsichtsbehoérde den Bauherrn unter konkreter Benennung des Nachreichungs-
umfangs und des Nachreichungsinhaltes zur Behebung der aller zu behebenden Mangel inner-
halb einer angemessenen Frist auf. [...]“
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2.7. Zu strikte Larm- und Schallschutzvorgaben als kostenintensiver Hemmfaktor lockern
(Art. 13 & Art 81. BayBO)

Die bisherigen MaRnahmen, um den vorgegebenen Schallschutzanforderungen gerecht zu wer-
den, verteuern das Bauen massiv. Insbesondere die Vorgaben zum Larmschutz in Innenrdaumen
durch die DIN 4109. Durch einfache LockerungsmaRnahmen kann hier viel bewirkt werden.

Forderung:

Es sollten generell Abweichungen von der DIN 4109 um mehrere Dezibel erlaubt sein.
Gleichzeitig musste durch eine Erganzung ermoglicht werden, dass eine duRere Messung von
Schallimmissionen fir den Genehmigungsprozess ausreicht.

Bisher erschwert die gegebene ausnahmenfreie Orientierung an Beurteilungszeiten den Bau
von Wohnraum massiv, wenn dieser an Gewerbegebiete, Sportplatze oder landwirtschaftliche
Flachen grenzt. Hier sollten weitere Ausnahmen von den Vorgaben der TA Larm maoglich sein.

2.8. Barrierefreies Bauen — flexibel denken, bedarfsgerecht handeln, kleine Projekte beriick-
sichtigen (Art. 48)

Auch die Regelungen zum Barrierefreien Bauen kénnen durch kleinere aber wichtige Anpassun-
gen fiir Besserungen sorgen. Gerade in Zeiten einer alternden Gesellschaft ist Barrierefreies
Bauen grundsatzlich wichtig, insbesondere bei grolen Quartiersprojekten und Seniorenimmobi-
lien. Bei Projekten im kleineren Umfang sorgen die jetzigen Vorschriften jedoch dafiir, dass die
Baukosten deutlich in die Hohe schnellen, was wiederum schnelles und kostengtinstiges Bauen
verhindert. Es wiirde daher beispielsweise Sinn machen, sich auf Wohngebaude mit mehr als
fiinf Wohneinheiten zu beschrinken (siehe Anderungsvorschlag Absatz 1).

Auch hier zeigt der eingangs erwdahnte Hamburg-Standard, dass barrierefreies Bauen und Fla-
cheneffizienz zusammengedacht werden kénnen. Unter Einbindung maligeblicher Akteure, da-
runter der Behindertenbeirat, wurde der tragfahige Kompromiss gefunden, dass, sollte im Laufe
des Wohnens ein Pflegefall entstehen, die barrierefreie Schlafsituation alternativim Wohnzim-
mer eingerichtet werden darf. Diese Regelung ist vor allem in Zweizimmerwohnungen relevant,
aber auch bei groReren Grundrissen. Sie ermoglicht es, Schlafraume kompakter zu planen, er-
hélt flexible Grundrisslosungen und reduziert unnotige Flachenreserven in der Erstplanung.
Dadurch werden nun im Hamburger Wohnungsbau sinnvoll Kosten gespart, wahrend in Bayern
in Schlafzimmern noch vorsorglich Bewegungsraume fiir einen potentiellen Pflegefall nachge-
wiesen werden mussen.

Forderung:
Sollte im Laufe des Wohnens ein Pflegefall entstehen, darf die barrierefreie Schlafsituation im

Wohnzimmer eingerichtet werden. Die Pflicht, in Schlafzimmern vorsorgliche Bewegungsrdaume
fiir einen potentiellen Pflegefall nachzuweisen, entfallt.
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Forderung:

Kiirzung und Anderung des Artikels 48, Absatz 1 — kleine Wohngebaude bei Barrierefreiheit ent-
lasten

,»(1) lIn Gebduden mit mehr als zwei flinf Wohnungen miissen sollten die Wohnungen eines Ge-
schosses barrierefrei erreichbar sein; diese Verpflichtung kann auch durch barrierefrei erreich-

2.9. Mehr Verbindlichkeit bei der Verpflichtung zur Bereitstellung von Kinderspielpldtzen
(Art. 7 & Art. 81 BayBO)

Es ist zu begriiRen, dass der Schwellenwert der Pflicht zur Herstellung von Spielplatzen von drei
auf finf Wohnungen erhéht wird. Auch, dass von einer allgemeinen Pflicht zur Herstellung von
Spielplatzen abgesehen werden soll und nun eine Verordnungsermachtigung fiir die Kommu-
nen vorgesehen ist, ist positiv zu bewerten. Jedoch muss verhindert werden, dass es zu einem
Wildwuchs bei den Flachen- und Qualitatsanforderungen bei Spielplatzen kommt.

Forderung:

Es missen unbedingt bayernweit einheitliche Kriterien und Standards fiir Spielplatze herrschen,
um zu vermeiden, dass Projekte unverhaltnismalig teuer oder unrentabel werden.

2.10. Die Problematik unbestimmter Rechtsbegriffe bei nutzungsbedingten Anforderungen
(Art. 46 BayBO)

Die Klarstellung und die Differenzierung der bautechnischen Anforderungen bei Aufstockungen
sind zu begriRen. Kritisch ist hier jedoch das Tatbestandsmerkmal des , bestandsgeschiitzen
Gebdudes” zu sehen. Es handelt sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der enormes Risiko
fiir den Vorhabentrager einer Aufstockung mit sich bringt. Die Rechtsprechung und die Verwal-
tungspraxis haben an vielen Stellen gezeigt, wie kritisch das Thema Bestandsschutz diskutiert
werden kann und wie schnell bei geringsten Abweichungen zur urspriinglichen Genehmigungs-
lage, dieser erléschen kann.

Forderung:

Der geschiitzte Gebaudebestand muss klarer und rechtssicherer definiert werden.

2.11. Weitere Anderungen bei nutzungsbedingten Anforderungen wiirden Kosten senken
(Art. 46 BayBO)

Aufwendig und kostspielig geplante und gebaute Abstellraume fiir Kinderwagen und Mobilitats-
hilfen werden fiir den vorgesehenen Zweck erfahrungsgemaf kaum genutzt, da diese in der
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Realitat in der eigenen Wohnung untergebracht werden. Einfache Abstellrdume nur fiir Fahrra-
der wiirden daher ausreichen und die Baukosten senken, was in der Uberarbeitung des Art. 46
beriicksichtigt werden sollte (siehe Anderungsvorschlag Absatz 2).

Forderung:

Anderung des Artikels 46, Absatz 2 — Ermdglichung einfacher Abstellrdume:

»(2) Fir Gebaude der Gebadudeklassen 3 bis 5 sind fiir jede Wohnung ein ausreichend grolRer
Abstellraum und, soweit die Wohnungen nicht nur zu ebener Erde liegen, leicht erreichbare
und gut zugangliche Abstellrdume fir Kinderwagen, Fahrrader uvrd-Mebilitdtshilfen erforder-
lich.”

3. Weitere Anregungen fiir die Bayerische Modernisierungsoffensive:

3.1. Tageslichtversorgung im Bestand — realistische Kriterien statt Neubau-Logik

Der folgende Punkt betrifft die Anforderungen an die Tageslichtversorgung, insbesondere in in-
nerstadtischen, dicht bebauten Quartieren. In der heutigen Genehmigungspraxis werden an die
Belichtung von Wohnraumen Anforderungen gestellt, die urspriinglich fiir freistehende Neubau-
ten im optimalen Abstand entwickelt wurden, nicht aber fiir die Realitat historischer, urbaner
Bebauungsstrukturen.

Wenn man die aktuellen Anforderungen auf Stadte wie Venedig anwenden wiirde, missten dort
mehr als ein Drittel der Altstadt-Wohnungen als unbewohnbar deklariert werden, obwohl sie
Uber Jahrhunderte bewohnt und stadtebaulich bewahrt sind. Stadtische Dichte war schon immer
mit geringeren Belichtungswinkeln verbunden, ohne dass dies Wohnqualitat per se ausschloss.

Gerade unter den Bedingungen des Klimawandels erleben wir, dass dichte, sich gegenseitig ver-
schattende Gebdude, wie sie in sidlandischen Stadten seit Jahrhunderten (blich sind, angeneh-
mere Innenraumtemperaturen erméglichen. Die Forderung nach maximaler Tageslichtdurchflu-
tung fiihrt in der Realitit zu Uberhitzung, erhdhtem Kiihlbedarf und groRerem Energieeinsatz,
also genau zu dem Gegenteil dessen, was klimagerechtes Bauen eigentlich anstrebt.

Fazit:

Wir pladieren daher fiir die Entwicklung eines eigenstandigen Belichtungskriteriums fir den Be-
stand, das lagegerecht, klimasensibel und realistisch ist. Alternativ sollte die DIN 5034-1 differen-
ziert angewendet oder ein reduzierter MaRstab fiir Tageslichtnachweise im Bestand gesetzlich
vorgesehen werden bzw. diese Nachweise nur fir die Aufstockungen selbst gefordert werden.
Ziel muss es sein, den Erhalt urbaner Strukturen zu erméglichen, statt durch Uberregulierung
deren Abriss zu provozieren.

3.2. BauNVO - Gebietskategorien nicht mehr zeitgemaR

Ein weiterer wesentlicher Reformbedarf betrifft die Systematik der Gebietskategorien nach der
Baunutzungsverordnung, insbesondere im Zusammenhang mit dem Immissionsschutzrecht und



Der BFW Landesverband Bayern e.V. zum ,.Viertes Modernisierungsgesetz Bayern“ Seite 17 von 17

der Anwendung der TA Larm. In der Praxis stoRen die Unternehmer, insbesondere im Rahmen
des Gebaudetyps E, regelmaRig an die Grenzen dieser Regelungssystematik, denn die traditio-
nellen Gebietskategorien wie WA (Allgemeines Wohngebiet), WR (Reines Wohngebiet) oder Ml
(Mischgebiet) tragen der Zielsetzung einer modernen, gemischten Stadt nicht mehr Rechnung.

Heute werden in der Stadtplanung Konzepte wie die 15-Minuten-Stadt verfolgt: Wohnen, Arbei-
ten, Bildung, Versorgung und soziale Infrastruktur sollen im Nahbereich verknlipft und ineinan-
dergreifend geplant werden. Dieses Leitbild steht im direkten Widerspruch zur starren Funkti-
onszuordnung der BauNVO-Gebietstypen.

Fazit:

Im Zusammenspiel mit der TA Larm und dem Emissionsschutzrecht fiihrt die bisherige Systematik
der BauNVO-Gebiete zu einer Vielzahl von Planungshindernissen, die modernen stadtebaulichen
Konzepten diametral entgegenstehen. Dies muss sich andern.

3.3. Bonus-Geschossflachen — Starkung von sozialer und klimagerechter Dichte

Ein vielversprechender Ansatz zur Steuerung stadtischer Dichte und zur Férderung nachhaltiger
Bauprojekte findet sich im Handbuch ,Bonus-Geschossflachen. Handbuch und Planungshilfe”,
herausgegeben von Karin Schmid, Gernot Lissack und Erika Mihlthaler (DOM Publishers, 2024).

Das Buch stellt ein transdisziplindares Regelwerk mit einem Katalog von neun Bonus-Geschoss-
flachen-Regelungen vor, die gezielt soziale und klimarelevante Qualitatsstandards fordern.

Es zeigt, wie in Bebauungspldanen Flacheneffizienz, gemeinschaftliche Nutzungen, Dachbegri-
nung und Klimaanpassung durch zusatzliche Geschossflache honoriert werden kénnen, ohne
das Recht auf Baurecht zu untergraben. Ziel ist es, den Umgang mit Grund und Boden sozial und
klimagerecht zu steuern, statt reine Mengendichte zu privilegieren.

Dieses Konzept bietet eine gute Grundlage fiir eine Reform auf Landesebene im Zuge der Mo-
dernisierungsgesetze, gerade im Rahmen der BauNVO- und BayBO-Novelle. Der Bonus-Ansatz
lieBe sich unmittelbar aufnehmen, um Anreize fiir hochwertige Innenentwicklung und nachhal-
tige Vorgabemalinahmen zu setzen.
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Deregulierung und Entburokratisierung
Viertes Modernisierungsgesetz Bayern

Verbandsanhérung
Anlage: Viertes Modernisierungsgesetz Bayern (Entwurf)

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Ministerrat hat in seiner Sitzung am 24. Juni 2025 die Staatskanzlei be-
auftragt, die Verbandsanhérung zum Entwurf eines Vierten Modernisie-
rungsgesetzes Bayern durchzufuhren. Daher wird der anliegende Gesetz-

entwurf Ubersandt mit Gelegenheit zur Stellungnahme bis

12.08.2025 (Dienstschluss)

per E-Mail an Herrn MR Dr. Hirschberg, ReferatBlI6 @stk.bayern.de. Fur
Ruckfragen steht Thnen Herr MR Dr. Hirschberg (Tel. 089/2165-2340)

gerne zur Verfligung.

Sofern Sie nach dem Bayerischen Lobbyregistergesetz (BayLobbyRG) im

Rahmen lhrer Tatigkeit einer Registerpflicht unterliegen, beachten Sie bitte,

A

Franz-Josef-Strau3-Ring 1 www.bayern.de Behrenstr. 21-22
80539 Munchen staatskanzlei@stk.bayern.de 10117 Berlin
Tel.: 089 2165-0 Tel.: 030 20265-500
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dass die Bayerische Staatskanzlei nach Art. 4 Abs. 1 Satz 1 BayLobbyRG
verpflichtet ist, dem Landtagsamt nach Einbringung des Gesetzesvorha-
bens der Staatsregierung in den Landtag alle schriftlichen Stellungnahmen,
Gutachten, Diskussions- und Positionspapiere, die im Rahmen der Verban-
deanh6rung oder sonst von registrierten Interessenvertreterinnen und Inte-
ressenvertretern zu dem Gesetzesvorhaben eingegangen sind, zu Ubersen-
den. Der Landtag veroffentlicht die Gbermittelten Stellungnahmen, Gutach-
ten, Diskussions- und Positionspapiere zusammen mit dem Gesetzesvor-
haben auf seiner Internetseite (Art. 4 Abs. 3 BayLobbyRG).

Um uns die weitere Sachbehandlung zu erleichtern, bitten wir darum, in Ih-
rer Stellungnahme mitzuteilen, ob Sie im Bayerischen Lobbyregister einge-
tragen sind (ggf. unter Angabe der Lobbyregister-ID) und ob eventuelle Ge-
schaftsgeheimnisse oder andere im Einzelfall ahnlich schutzwirdige per-
sonliche Informationen in den Ubermittelten Unterlagen einer Verdoffentli-

chung entgegenstehen.

Mit freundlichen GriiRen

gez.

Karolina Gernbauer
Staatsratin
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Stellungnahme der Kassenarztlichen Vereinigung Bayerns zur Deregulierung und
Entburokratisierung -
Gesetzesentwurf der Staatsregierung — Viertes Modernisierungsgesetz Bayern
Anderung des Bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes — Wegfall der
Psychiatrieberichterstattung (Art. 4)

Die Kassenarztliche Vereinigung Bayerns (KVB) begruf3t grundsatzlich die mit dem Entwurf zum
Vierten Modernisierungsgesetz Bayerns vorgesehene Deregulierung und Entburokratisierung. Dass
das Gesetz dabei auch gesetzliche Berichts- und Evaluationspflichten adressiert, ist nachvollziehbar;

binden sie doch in hohem Malde Arbeitskraft und gehen mit groRem burokratischem Aufwand einher.

Die durch das Vierte Modernisierungsgesetz Bayern vorgesehene Anderung des Bayerischen
Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes, konkret die Aufhebung des Art. 4 BayPsychKHG, der die
Psychiatrieberichtserstattungspflicht der Staatsregierung gegentber dem Landtag Uber die Situation
der psychiatrischen, psychotherapeutischen und psychosomatischen Versorgung in Bayern normiert,

kénnen wir als KVB hingegen nicht befirworten.

Artikel 4 BayPsychKHG, der durch den vorliegenden Gesetzesentwurf komplett aufgehoben

werden soll (vgl. § 24 Viertes Modernisierungsgesetz Bayern), lautet wie folgt:

Die Staatsregierung berichtet dem Landtag alle drei Jahre (iber die Situation der
psychiatrischen, psychotherapeutischen und psychosomatischen Versorgung in Bayern.
2Der Bericht soll epidemiologische Basisdaten bezogen auf die Wohnbevélkerung
Bayerns enthalten sowie die bestehende ambulante, stationdre und komplementére

Versorgungslandschaft abbilden und Verdnderungen deutlich machen.

Im Gegenteil: die KVB halt die Aufhebung dieser Berichterstattungspflicht vor dem Hintergrund eines
stetigen Anstieges psychischer Erkrankungen als falsches Signal an die Bevdlkerung und die an der
Versorgung Beteiligten. Eine solche MalRnahme steht im Widerspruch zur Notwendigkeit einer
kontinuierlichen und systematischen Beobachtung der Entwicklungen im Bereich psychischer
Gesundheit.

Das wird bestatigt durch die Gesetzesbegrindung des BayPsychKGH. Dort heift es u.a. wie folgt:

»Eine effiziente psychiatrische Versorgung setzt eine aussagefahige

Psychiatrieberichterstattung voraus. [...]. Er soll epidemiologische Basisdaten bezogen auf
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die Wohnbevélkerung Bayerns enthalten sowie die bestehende Versorgungslandschatft in all
ihren Facetten (ambulant, stationdr und komplementar) abbilden, Verdnderungen deutlich
machen und Schlussfolgerungen fiir die kiinftige Ausgestaltung und Weiterentwicklung der
bedarfsgerechten Versorgung zulassen (....).“ (Bayerischer Landtag, Drucksache 17/21573,
vom 10.04.2018, Seite 30).

Das gesetzgeberische Ziel war, eine ,speziell auf die Belange Bayerns zugeschnittene
Psychiatrieberichterstattung als Mittel der Qualitatssicherung und als Steuerungselement der
Versorgungssysteme.” (Bayerischer Landtag, Drucksache 17/21573, Seite 25). Dieses Ziel sollte —

trotz aller BemUhungen um Entblrokratisierung — auch in Zukunft weiterverfolgt werden!

Die Entwicklung und Etablierung dieses Berichtes als Grundlage fur die Weiterentwicklung der
Strukturen und der Zusammenarbeit ist eine wesentliche Errungenschaft des bayerischen Psychisch-
Kranken-Hilfe Gesetzes, die durch die rechtliche Grundlage einen Grundstein fir die
Weiterentwicklung und kontinuierliche Auseinandersetzung mit der Thematik darstellt. Die Moglichkeit,
Berichte mit gezielten Schwerpunkten zu erstellen, stellt keine ausreichende und verlassliche Basis
dar, um diese Berichterstattung finanziell und unter Beteiligung aller relevanter Stakeholder
sicherzustellen.

Daruber hinaus bietet die umfassende Berichterstattung auch die Grundlage fur eine umfassende
Information aller Beteiligten Uber Projekte und Ansatze einzelner Regionen und Organisationen, die
ohne dies nicht gewahrleitet werden kdnnte.

Die lediglich anlassbezogene Mdglichkeit zur Berichterstattung, die die Streichung der

Berichtserfassungspflicht kompensieren soll, wird seitens der KVB als nicht ausreichend erachtet.

Als Mitglied des Psychiatriebeirates kann die KVB eine Abschaffung nicht empfehlen. Allenfalls sei
vorstellbar, den bisher dreijahrigen Turnus, der insbesondere bei Beauftragungen von Gutachten zu
speziellen Schwerpunktthemen zu organisatorischen Schwierigkeiten fihrte, auf einen funfjahrigen

Turnus auszuweiten, falls nicht anlass- oder themenbezogen ein friiherer Bericht erforderlich ist.

Die Kassenarztliche Vereinigung Bayerns ist im Bayerischen Lobbyregister eingetragen. Die
Registernummer ist die ,DEBYLTO0AA*.
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Stellungnahme zu § 24 Anderung des Bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-
Gesetzes (BayPsychKHG)

Sehr geehrte Frau Staatsratin Gernbauer,

wir bedanken uns fir die Mdglichkeit, zu dem Gesetzentwurf flr ein Viertes Modernisierungs-
gesetz Bayern Stellung zu nehmen. Wir greifen dabei § 24 zur Anderung des Bayerischen
Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes und damit die Streichung des Art 4 des Gesetzes auf, der

die Psychiatrieberichterstattung umfasst.

Die Psychiatrieberichterstattung ist ein lang verfolgtes Anliegen vieler Akteure der psychiat-
rischen und psychosozialen Versorgung psychisch kranker Menschen sowie von Organisatio-
nen der Selbsthilfe. Die Zielsetzung war, politischen Mandatstrager*innen sowie der Allge-
meinbevoélkerung einen umfassenden Einblick zu geben in einen Bereich, der bisher wenig
bekannt und transparent ist, obwohl er von zunehmender gesellschaftlicher Bedeutung ist.
Die Stigmatisierung psychischer Stérungen und ,der Psychiatrie® als Behandlungs- und Un-
terstitzungssystem tragt wesentlich dazu bei, dass bestehende Angebote und Strukturen

nicht ausreichend bekannt sind und Vorbehalte ihnen gegenliber in der Bevdlkerung fortbe-
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stehen. Bei steigenden Zahlen psychischer Stérungen sollten also alle Bemiihungen unter-
nommen werden, die Kenntnisse lber das breite Spektrum der Angebote zu erweitern und
zu vertiefen. Insbesondere politisch Verantwortliche missen ausreichend informiert werden,
inwieweit diese Angebote quantitativ und qualitativ ausreichend ausgestaltet sind und wo
Handlungsbedarf besteht. Dieses Wissen ist vor allem in Zeiten knapper Kassen wichtig, um
Haushaltsmittel zielgerichtet und bedarfsgerecht einzusetzen. Und nicht zuletzt soll die Psy-
chiatrieberichterstattung dazu dienen, die immer noch unzureichenden Daten Uber Unter-
bringungen von psychisch erkrankten Menschen in der stationdren Psychiatrie zu erfassen,
aufzubereiten und der fachlichen sowie gesellschaftlichen Diskussion zur Verfligung zu stel-
len, geht es mit der Freiheitsentziehung ohne oder gegen den eigenen Willen doch um einen

zentralen menschenrechtlichen Aspekt.

Der damalige Bayerische Staatsminister fiir Gesundheit und Pflege Klaus Holetschek schrieb
entsprechend im Vorwort zum ersten Psychiatriebericht: , Mit der im Bayerischen Psychisch-
Kranken-Hilfe-Gesetz (BayPsychKHG) verankerten Psychiatrieberichterstattung ist ein star-
kes Fundament hinzugekommen, um die Pravention und Versorgung psychischer Erkran-
kungen in Bayern auf eine verlassliche Basis zu stellen und zukunftsgerecht weiterentwi-
ckeln zu kénnen." In anderen Bundesléandern schaut man mit Interesse und Anerkennung

auf die bayerische Psychiatrieberichterstattung.

Bisher sind zwei Berichte erstellt worden, die Psychotherapeutenkammer Bayern hat im
Fachbeirat zur Psychiatrieberichterstattung mitgewirkt, der die inhaltliche Ausrichtung und
Texterstellung unterstitzt. Die ersten zwei Berichte wurden im Fachbeirat auch daraufhin
diskutiert und bewertet, ob die Form und der Umfang beibehalten werden oder in welche
Richtung der Bericht ggf. modifiziert werden sollte. Wenn die Bayerische Staatsregierung
nun die Notwendigkeit sieht, zum Zweck des Blrokratieabbaus den Aufwand flir die Psychi-
atrieberichterstattung zu reduzieren, so kann sicher eine L6sung entwickelt werden, die sich
auf die Frequenz, den Umfang und die Inhalte der Psychiatrieberichte bezieht und den fi-
nanziellen wie personellen Aufwand reduzieren wirde. Keinesfalls sollte die Errungenschaft
einer regelmadBigen Psychiatrieberichterstattung jedoch ersatzlos aufgegeben bzw. in das
Ermessen der Berichtenden gelegt werden, wann diese mit welchen Zielsetzungen und In-
halten erfolgt. Ohne Art 4. des BayPsychKHG gibt es zudem keine Institution mehr, die zu
einer ,anlasslosen", aber ,angezeigten und sachgerechten™ Berichterstattung verpflichtet
ist, da die Verantwortlichkeiten im System der Behandlung und Unterstiitzung psychisch er-
krankter Menschen (und ihrer Angehdrigen) auf verschiedene Akteure verteilt sind. Diese

Verpflichtung ist erst durch den genannten Gesetzesartikel entstanden, gestarkt durch
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Art. 2, der mit der Verpflichtung aller Akteure zur Zusammenarbeit auch die Grundlage flr

die Mitwirkung an der Berichterstattung gelegt hat.

Das Bayerische Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz hat die Zielsetzung, die Versorgung fir
Menschen mit psychischem Hilfebedarf zu starken, psychische Erkrankungen weiter zu ent-
stigmatisieren, durch frihzeitige Unterstlitzung wirksam zu helfen und damit auch Unter-
bringungen ohne oder gegen den Willen der Betroffenen Menschen sowie ZwangsmaBnah-
men zu vermeiden. Wie wichtig diese Ziele sind, zeigt aktuell auch die Einrichtung einer
interministeriellen Arbeitsgruppe zum BayPsychKHG zur Bewertung und ggf. Anpassung der
Umsetzung des Gesetzes. In dieser Situation die Psychiatrieberichterstattung abzuschaffen,
die eine wichtige Grundlage fir die Bewertung der Zielerreichung sein kann - und mit der
durch sie hergestellten Transparenz zudem eine vertrauensbildende MaBnahme fiir alle Be-

teiligten darstellt -, halten wir flir nicht sachgerecht.

Als Psychotherapeutenkammer Bayern fordern wir die Bayerische Staatsregierung deshalb
dazu auf, dieses Vorhaben im Vierten Modernisierungsgesetz Bayern fallen zu lassen. Die
Zielsetzung der Reduzierung des finanziellen und personellen Aufwands kann auch durch
eine Anderung des Art. 4 BayPsychKHG in Bezug auf die Frequenz der Berichterstattung
oder/und durch Vereinbarungen zum Umfang und inhaltlichen Ausrichtung der Berichte er-

reicht werden.
Mit freundlichen GrifBen

Dr. Nikolaus Melcop Birgit Gorgas
Prasident Mitglied des Vorstands
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Zu Handen Ministerialrat Finanzamt Augsburg
. Steuernummer 103/107/31639
Herr Dr. Hirschberg

Augsburg, den 07.08.2025

Geplante ersatzlose Streichung des §4 PsychKHG im Rahmen des
Gesetzesentwurfs zur Modernisierung — Stellungnahme zur Beibehaltung des
Psychiatrieberichts

Der Bayerische Psychiatriebericht gemafl} §4 Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz
(PsychKHG) ist seit 2018 ein zentrales Instrument zur fachlich fundierten Anamnese,
Steuerung und Weiterentwicklung der psychiatrischen Versorgung in Bayern. Mit
dem Psychiatriebericht hat Bayern eine bundesweite Vorbildfunktion Gbernommen.
Seine Einfuhrung wurde auch durch den Bayerischen Landesverband Psychiatrie-
Erfahrener e.V. sehr begruf3t. Wir mochten besonders den 2. Psychiatriebericht
loben:

Die Lebenszeitpravalenz einer psychischen Krankheit betragt laut Psychiatriebericht
50 Prozent. Der Bericht betrifft also keine Randgruppen, sondern die gesamte
Gesellschaft. Er erfasst die Tragweite des Problems, wirft einen genauen Blick auf
besonders vulnerable Personengruppen und aktuelle Tendenzen, wie die Zunahme
von Krankheitsfallen besonders wahrend der Pandemie. Doch der Bericht geht weit
Uber eine Standardabbildung der psychiatrischen Landschaft hinaus, denn es
werden Dinge sichtbar, die sonst der breiten Offentlichkeit, aber auch vielen
Fachleuten verborgen geblieben waren. Hier sollen nur ein paar der sehr wichtigen
Fakten und Faktoren genannt werden, die den Bericht so wertvoll machen:

- Auch die subjektive Wahrnehmung der Betroffenen wird bertcksichtigt, da sie
aktiv eingebunden und zu Wort kommen gelassen werden. Der Bayerische
Landesverband Psychiatrie-Erfahrener e.V. hat lange Zeit dafur gekampft.

- Die Halfte der Menschen in psychischen Krisen hat Schwierigkeiten, adaquate
Informationen zur Bewaltigung ihrer Situation einzuholen. Die Wartezeiten
sind oft lang. Viele Menschen finden sich im komplexen Versorgungssystem
nur schwer zurecht. Der Bericht macht auf viele Probleme bei der Versorgung
aufmerksam und gibt Hinweise darauf, wie Losungen dafur aussehen konnten.
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Gleichzeitig bietet er einen guten Uberblick (iber vorhandene Angebote und
Informationen und tragt dadurch bereits zur Losung der Probleme bei.

- Fakten werden auch fiir die breite Offentlichkeit verstandlich aufbereitet und in
einen Kontext gesetzt. Stigmatisierung wird durch die Vermittlung von
wissenschaftlich fundierten Daten zum Thema psychische Schwierigkeiten
und durch die breite mediale Abdeckung des Psychiatrieberichts abgebaut.
Acht Leitmedien und zahlreiche andere Medien haben auf den Bericht
aufmerksam gemacht.

- Das Erkennen und Schlieen der Versorgungslucken und -engpasse, die im
Psychiatriebericht genannt werden, wirde Betroffenen nicht nur viel unnétiges
Leid ersparen, sondern ware auch kostengunstiger durch kurzere
Krankheitsdauer und weniger Chronifizierungen. Voraussetzung dafur ist ein
Weiterverfolgen der Berichterstattung, in der weiterhin die positiven, aber vor
allem auch die negativen Tatsachen der psychiatrischen Versorgung akkurat
erfasst werden.

Viele dieser Probleme sind uns Betroffenen und Teilen der Fachwelt seit langer Zeit
bekannt. Nun haben wir einen umfassenden Bericht, der viele Teile der
Psychiatrielandschaft abbildet und somit erstmals echte Transparenz schafft - eine
dringend notwendige Grundlage, um sinnvolle, positive Veranderungen einzufordern
und einzuleiten. Durch den Psychiatriebericht wurden auch Anderungen in der
Haltung und ein Bewusstwerden der Belange der Betroffenen in der Fachwelt
bewirkt.

Im Entwurf des 4. Modernisierungsgesetzes in Bayern ist die ersatzlose Streichung
dieses Berichts vorgesehen. Aus Betroffenensicht ist diese Entscheidung nicht
nachvollziehbar. Wir raten dem nachdrucklich ab. Die vorgeschlagene
,vorzugswurdige anlassbezogene Berichterstattung® kann eine kontinuierliche,
systematische und evidenzbasierte Berichterstattung keinesfalls leisten, sondern
lediglich eine luckenhafte und unvollstandige Darstellung der Versorgung
hervorbringen. Durch Freiwilligkeit ware der Willkur der einzelnen Stellen Tur und Tor
geoffnet. Stattdessen sprechen wir uns im Namen aller Betroffenen ausdrucklich fur
eine Weiterentwicklung der Berichterstattung aus, um die psychische Gesundheit der
Bevdlkerung langfristig zu starken.

Gezeichnet,

Vorstand und Mitarbeitende des Bayerischen Landesverbandes Psychiatrie-
Erfahrener e.V.
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Bayerische Staatskanzlei
Herr RD Dr. Hirschberg
Franz-Josef-Straul3-Ring 1
80539 Munchen

Freising, 10.08.2025

Viertes Modernisierungsgesetz Bayern

Stellungnahme des bdla Bund Deutscher Landschaftsarchitekt:innen,
Landesverband Bayern

Sehr geehrte Damen und Herren,

der bdla Landesverband Bayern bedankt sich flir die Gelegenheit zur Stellungnahme zum
Gesetzentwurf ,Viertes Modernisierungsgesetz Bayern®.

Der bdla Bayern ist im Lobbyregister eingetragen, Registrierungsnummer DEBYLT01C8.

Zunachst mochten wir darauf verweisen, dass der bdla Bayern die Stellungnahme des Blnd-
nis LEP sowie die Stellungnahme der Bayerischen Architektenkammer ausdricklich und in
vollem Umfang unterstutzt.

Nachfolgend unsere Stellungnahme zu vorgesehenen einzelnen Anderungen im 4. ModG,
namlich zu § 7 Anderung des BayLPlG, Art. 17 sowie zu § 15 Anderung des BayNatSchG,
Art. 3a und Art. 19.
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Zu § 7 Anderung des Bayerischen Landesplanungsgesetzes
Zu Art. 17, (1) Umweltpriifung
Zitat:

(1) Bei der Aufstellung von Raumordnungsplanen ist eine Umweltprifung durchzufiihren,
wenn sie aufgrund anderer Vorschriften erforderlich ist, und als gesonderter Bestandteil des
Begrindungsentwurfs friihzeitig ein Umweltbericht zu erstellen.

Die Hinzuflgung ,aufgrund anderer Vorschriften* irritiert etwas, wenngleich die Begriindung
klarstellt, dass sich dadurch am Gesetz materiell nichts andert. Sollten namlich solche ,an-
deren Vorschriften“ (z. B UVPG) einmal entfallen, so wirde die Umweltprifung auch in Bay-
ern entfallen. Die Formulierung kann daher auch so gelesen werden, als wurde der Freistaat
Bayern die Umweltprifung nicht aus eigenstandiger Motivation vorsehen, sondern nur, weil
und solange die Vorschrift Ubergeordnet ist.

Wir begrufRen ausdriicklich die Beibehaltung des Adjektivs ,frihzeitig®. Denn im Sinne einer
moglichst umweltgerechten Planung ist die frihzeitige Umweltprifung von besonderer Be-
deutung, da dann noch die Chance besteht, die Planung des Vorhabens entsprechend zu op-
timieren. Zudem wird bei einem frihzeitigen Beginn auch eine frihzeitige Fertigstellung er-
moglicht, was der Beschleunigung dient.

Zu Art. 17, (3) und (4):
Zitate:

c) In Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 wird die Angabe ,unter Beteiligung” durch die Angabe ,nach
Anhérung” ersetzt.

d) Abs. 4 wird wie folgt geandert:

aa) (...)
bb) In Satz 2 wird die Angabe ,unter Beteiligung" durch die Angabe ,nach Anhérung* ersetzt.

Dazu Zitat aus der Begriindung:
«Zur Verfahrensbeschleunigung wird die Beteiligung als Anhérung prazisiert.”

Zunachst erachten wir die Begriffe ,Beteiligung” und ,Anhorung” als qualitativ sehr unter-
schiedlich. Insofern ist sachlich nicht nachvollziehbar, weshalb es sich hier um eine ,Prazisie-
rung”“ handeln soll.
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Vor diesem Hintergrund sehen wir diese Anderung sehr kritisch, da die Anderungswirkung
nicht nur in der erhofften Beschleunigung liegen durfte. Wird namlich der Begriff ,Beteili-
gung” durch den Begriff ,Anhorung” ersetzt, so dirfte damit auch eine Zurickstufung der
Mitwirkungsrechte einhergehen. Hierauf wird aber in der Begriindung nicht eingegangen.

Beteiligung geht hinsichtlich der Mitwirkungsrechte tUber die Anhorung hinaus. Beteiligung
bedeutet auch die Moglichkeit der Mitgestaltung von Prozessen. Wichtig ware die Starkung
der Beteiligung, der Mitverantwortung und der Partnerschaft - zwischen den Ressorts, in Ver-
waltung, Verbanden und Blrgerschaft. Dies dient der Demokratie und dem Gemeinsinn, was
heute Uberaus wichtig ist.

Im Ubrigen zeigen die Erfahrungen aus unseren Planungsaufgaben, dass eine kluge Beteili-
gungsstrategie die Planung keineswegs verlangsamt. Vielmehr werden durch Starkung der
Akzeptanz und Identifikation die kritischen Einwendungen reduziert und die Prozesse wir
dadurch erleichtert.

Zu § 15 Bayerisches Naturschutzgesetz - BayNatSchG
Zu Nr. 1 (Art. 3a) (wird aufgehoben), Zitat:

1Dije oberste Naturschutzbehérde ist verpflichtet, dem Landtag und der Offentlichkeit in jeder
Legislaturperiode auf der Basis ausgewadhlter Indikatoren ber den Status und die Entwick-
lung der biologischen Vielfalt in Bayern zu berichten (Bericht zur Lage der Natur). 2Einmal
jahrlich ist dem Landtag und der Offentlichkeit ein Statusbericht zu den ékologisch genutzten
Landwirtschaftsflachen im Sinne des Art. 1a vorzulegen.

Zitat Begrindung:

Der Bericht zur Lage der Natur ist weitgehend inhaltsgleich mit dem Umweltzustandsbericht
nach Art. 11 des Bayerischen Umweltinformationsgesetzes. Nur wenige Bereiche des
Berichts zur Lage der Natur sind im Umweltzustandsbericht nicht erfasst und kénnen in
diesen inhaltlich integriert werden. Im Interesse des Blrokratieabbaus ist eine nahezu
identische Berichtspflicht zu vermeiden.

Zu Nr. 2 (Art. 19)
Zu Art. 19 Abs. 3 (wird aufgehoben), Zitat:

Die oberste Naturschutzbehérde soll dem Landtag und der Offentlichkeit jahrlich einen Sta-
tusbericht Uber den Biotopverbund vorlegen.

Zitat Begrindung:

Der ohnehin nur als Soll-Vorschrift ausgestaltete Statusbericht iber den Biotopverbund kann
ebenso als freiwilliger, anlassbezogener Bericht erfolgen, so dass die Vorschrift im Interesse
der Deregulierung aufzuheben ist.
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Der Ansatz in Nr. 1 (Art. 3a), unnoétige und doppelte Berichtspflichten zu vermeiden und in
einem Umweltzustandsbericht zusammenzufuhren, erscheint sinnvoll. Auch in anderen Be-
reichen des Gesetzentwurfs wird versucht, allzu viel inhaltlich wenig ergiebige Berichterstat-
tung zu reduzieren. Hier braucht es nicht zwei Berichte, sondern einen ,,Umweltzustandsbe-
richt”.

Wir empfehlen aber dringend die erganzende Aussage, dass in den Umweltzustandsbericht
auch die ,Lage der Natur® (biologische Vielfalt, 6kologisch genutzte Flachen in der Landwirt-
schaft) einzubeziehen ist und nicht generell entfallen darf. Dabei sollten geeignete Indikato-
ren so gewahlt und harmonisiert werden, dass sich mit dem Umweltzustandsbericht gleich-
ermalien die Dokumentations- und Flachensicherungspflichten aus anderen Umweltberei-
chen, sowohl an Bund als auch EU, wie bspw. aus dem Klimaanpassungsgesetz, der Verord-
nung zur Wiederherstellung der Natur und zukiinftig ggf. aus einem Naturflaichenbedarfsge-
setz etc. ableiten lassen. Regelmaliige, gebiindelte und verpflichtende Abfragen und die Zu-
sammenfiuhrung von Informationen kénnten die Handhabung und Auswertung erleichtern.

Im Sinne einer Rationalisierung und Weiterentwicklung der Berichtspflicht empfehlen wir
den Ausbau und die Optimierung von digitalen Umweltdatenbanken mit Entwicklungstrends,
Zielerreichungsgraden und mit webbasierter Abfragbarkeit fir Fachanwender und Offent-
lichkeit. Dazu ist aber ein regelmaliiges Monitoring notwendig, da Daten ansonsten rasch
veralten und damit zunehmend uninteressant werden,

Bei Nr. 2 (Art 19) verhalt es sich grundsatzlich etwas anders:

Gemal Art. 19 Abs. 1 BayNatSchG ist das Ziel, dass der Biotopverbund bis zum Jahr 2027
mindestens 13 % und bis zum Jahr 2030 mindestens 15 % Offenland der Landesflache
umfasst.

RegelmaRige Berichts- und Monitoringpflichten dienen dazu, Veranderungen — sowohl posi-
tive als auch negative — zu dokumentieren. Dies ermoglicht es, sachgerecht reagieren und ggf.
zielgerichtet nachsteuern zu konnen und damit knappe finanzielle Ressourcen und personelle
Kapazitaten gezielter einzusetzen.

Gibt es aber keine Berichtspflicht, dann schwacht sich auch der Handlungsdruck ab.

Die Soll-Vorschriftin Art 19. Abs. 3 stellt juristisch nicht einen ,freiwilligen, anlassbezogenen
Bericht* dar, denn dann waren alle Soll-Vorschriften in den Bundes- und Landesgesetzen
vOllig unverbindlich. Vielmehr stellt eine Soll-Vorschrift eine juristische Regelanforderungen
dar, von der nur in Ausnahmefallen und mit entsprechender Begriindung des Ausnahmefalls
Abstand genommen werden kann.

Neben dieser juristischen Einschatzung ist auch inhaltlich die Herabwirdigung des ,Status-
berichtes zum Biotopverbund® als “freiwilliger, anlassbezogener Bericht" zu kritisieren. Die
hiermit deutlich werdende Absicht der Staatsregierung, diesen Bericht nicht mehr regelmafig

4
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zu verfassen, kann darin begriindet sein, dass die in Art. 19 Abs. 1 formulierten, selbst
gesteckten Ziele moglicherweise nicht straff genug verfolgt und daher moglicherweise nicht
erreicht werden.

Fazit

Leider spiegelt der vorliegende Gesetzentwurf in § 7 und § 15 wie auch an anderen Stellen
wider, dass (1) auf fachliche Expertise und Konkretisierung, auf integrative und ressortliber-
greifende Planungsansatze und damit auf eine frihzeitige Konfliktbewaltigung bewusst ver-
zichtet wird. Er spiegelt auRerdem wider, dass (2) Verstandlichkeit, Transparenz und Akzep-
tanz planerischer Entscheidungen durch eingeschrankte Beteiligungsmoglichkeiten ge-
schwacht werden.

Moglicherweise sind bestimmte Anderungen des Gesetzentwurfs tatsachlich geeignet, Be-
schleunigungseffekte bei Genehmigungsverfahren und Bauvorhaben zu erzielen — etwa die
Vier-Wochen-Frist.

Dabei diirfen aber wesentliche Staatsaufgaben im Bereich von Umwelt und Natur — im Ubri-
gen auch frihere Errungenschaften vorausschauender Personlichkeiten und parlamentari-
scher Arbeit — nicht sukzessive abgeschafft werden.

In jedem Fall wird im Gesetzentwurf vernachlassigt, dass die Umsetzung politisch vereinbar-
ter Nachhaltigkeitsziele — Biodiversitatsstrategie, Wasserstrategie, Klimaanpassungsstrate-
gie, Energiewende — einer Steuerung durch die Landesplanung und Regionalplanung bedr-
fen, um geeignete Rahmenbedingungen und Voraussetzungen fiir Regionen und Gemeinden
zu schaffen und dort Beschleunigungseffekte zu erzielen.

Der Gesetzentwurf sollte daher ebenso den stetig zunehmenden Herausforderungen, den
anstehenden Transformationsaufgaben und erforderlichen Klimaanpassungsprozessen ge-
recht werden. Denn auch dort besteht massiver Modernisierungsbedarf.

Mit freundlichen GriRen

b
- ol
Dr. Johannes Gnadinger
Erster Vorsitzender, bdla Landesverban yern
Gudrun Rentsch, Vizeprasidentin bdla Bund

Barbara Weihs, Landschaftsarchitektin bdla Bayern

Prof. Dr. Markus Reinke, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Sprecher AK Landschafts-
planung bdla Bund



Deutscher Alpenverein e.V,, Anni

Herr MR Dr. Hirschberg
Bayerische Staatskanzlei

Referat BII6
ReferatBII6@stk.bayern.de

Unser Zeichen Telefon E-Mail Datum

ms 089/14003-90 Marc.stannartz@alpenverein.de 11.08.2025

Deregulierung und Entbiirokratisierung
Viertes Modernisierungsgesetz Bayern
Az.:BII6-1356-1-380

Stellungnahme des Deutschen Alpenvereins

Sehr geehrte Damen und Herren,

zunachst mochte der DAV nochmals bekraftigen, dass die Stellungnahme zum dritten
Modernisierungsgesetz leider nicht gehdrt wurde und die vorgeschlagenen Anderungen an den
UVP-Schwellenwerten ins Gesetz tibernommen wurden.

Der DAV ist im Bayerischen Lobbyregister mit der Registernummer DEBYLT016D eingetragen.
Einer Veroffentlichung unserer Stellungnahme durch den Bayerischen Landtag steht nichts
entgegen.

Der Wunsch nach Entbiirokratisierung ist grundsatzlich nachvollziehbar und wird
seitens des DAV begriifit.

Wir fordern weiterhin eine Beteiligung bei Verfahren sowie eine aktuelle
Berichtserstattung zu Themen, die den Natur-, Umwelt- und Klimaschutz betreffen.


mailto:ReferatBII6@stk.bayern.de

Der DAV fordert zusatzlich eine Anzeige der Berichtsmoglichkeiten im BayNatSchG
(Bericht zum Bericht zur Lage der Natur sowie zum Biotopverbund), im BayWaldG
(Bericht der Staatsregierung) und im BayKlimG (Klimabericht).

Anderungen im Landesplanungsgesetz diirfen nur so weit gefasst werden, sofern
Sie nicht die Anhoérung des DAV als eingetragenen Naturschutzverband
beschranken.

Speziell der Alpenplan als festgeschriebenes Raumordnerisches Instrument darf
nicht geandert oder angreifbar gemacht werden.

Zu den geplanten Anderungen am Eisenbahn- und Seilbahngesetzt fordert der DAV
eine  zusatzliche Betrachtung der wissenschaftlichen Studien zu
Klimawandelauswirkungen.

Begriindung:

Genereller Kommentar zu §2 (Vorbemerkung zu den Anderungen bei Berichts- und
Evaluationspflichten), betreffend:

- BayNatSchG
- BayWaldG
- BayKlimG

In der Begrindung bzw. Vorbemerkung zu 8§82 ist erwahnt, dass Berichtspflichten nur
erfolgen sollen, wenn es angezeigt und sachgerecht ist. Das ist nachvollziehbar,
allerdings fordert der DAV dies dann in dem jeweiligen Gesetzestext auch einzuarbeiten,

z.B. wie dieser Bericht angezeigt bzw. angefordert werden kann und von welcher Stelle.

§7 Anderung des Bayerischen Landesplanungsgesetzes

Mit (3) im neuen Artikel 15 wird festgelegt, dass die Regionalplane ausgearbeitet werden
und im Einvernehmen mit der zustandigen héheren Landesplanungsbehoérde als
Rechtsverordnung beschlossen werden. Der DAV fragt sich, ob hier nicht ahnlich wie bei
der Fortschreibung der Plane die O6ffentlichen Interessen und eingetragenen
Umweltverbande im Rahmen eines Anhdérungsverfahrens beteiligt werden sollen. (wie
bisherim Artikel 22 ,,Ausarbeitung und Aufstellung der Regionalplane* festgelegt).

Im neuen Artikel 16 (bisher Artikel 14) soll Satz 2 aufgehoben werden. Dieser regelt explizit
die Ausweisung von Ausschlussgebieten (Punkt 3). Diese Mdglichkeit sollte allgemein
dringend erhalten bleiben, um ErschlieBungen flachig auszuschlieBen und somit
beruhigte Gebiete fur den Naturschutz zu erhalten (ein Bsp. Alpenplan Zone C).

Art. 17 ,Umweltprifung®

Die Anderung von ,.kann® zu ,,soll“ in Absatz 4 fiihrt zu einer gesetzlichen Empfehlung
den Umweltbericht nicht zu erstellen. Damit entfallt ein wichtiges Bewertungskriterium,
welches im Anhoérungsverfahren (Art. 16) den beteiligten Verbanden zukommt.



AuBerdem ist nirgendwo definiert, was ,geringfligige“ Anderungen sind, hier ist durch
die Verbandeanhdrung ein transparenter Prozess der Umweltprifung sichergestellt.

Der DAV fordert die Formulierung in Absatz 4 bei ,,kann“ zu belassen.

Dagegen erkennt der DAV in Abs. 5 eine wirkliche Vereinfachung und
Entburokratisierung, sofern die bereits durchgefuhrte Umweltprifung im LEP nicht alter
als 5 Jahre und alle in Anlage 2 gelisteten Themenbereiche abdeckt.

Art. 18 ,Beteiligungsverfahren

Abs. 1 Satz 7 endet mit ,,Rechtsanspriuche werden durch die Beteiligung nicht begrindet®.
Der DAV mochte darauf hinweisen, dass das Recht auf Verbandsklage nach BNatSchG
bwz. UmwRG unberuhrt bleibt.

Art. 18 Abs. 5 Satz 3. ,,°Die Veroffentlichungsfrist soll angemessen verkirzt werden.“ Der
DAV schlagt hier eine Anderung vor: ,,Die Verdffentlichungsfrist soll angemessen verkiirzt
werden, aber nicht weniger als zwei Wochen betragen*.

§ 15 Anderung des bayerischen Naturschutzgesetztes:

Art 3a (Bericht zur Lage der Natur) wird aufgehoben, was im Rahmen der Begriindung
nachvollziehbar ist. Allerdings hat der ,,Ersatzbericht“ im Rahmen des Art. 11 des
Bayerischen Umweltinformationsgesetztes nur alle 4 Jahre zu erscheinen. Im aktuellen
Zeitalter einer Biodiversitatskrise mit rapiden Anderungen durch Auswirkungen u.A. des
Klimawandels ware ein regelmaBiger Bericht flr die Umweltverbande durchaus sinnvoll.
Evtl. kann hier auch ein kurzer Bericht Uber den Biotopverbund inkludiert werden, um die
Aufhebung von Abs. 3 in Art. 19 zu kompensieren (siehe auch generelle Anmerkung zu
§2).

Der DAV stimmt den Anderungen des BayNatSch (815) zu, sofern das
Umweltinformationsgesetz angepasst wird:

- Artikel 11 ,Umweltzustandsbericht® ... im Abstand von nicht mehr als zwei
Jahren®.

- Inklusive eines Berichts Uber den Biotopverbund
§25 Anderung des Bayerisches Klimaschutzgesetz:

Laut Begrundung wird vom StmUV ein Auftrag an das Statistikamt vergeben, welche den
Bericht veroffentlichen. Dies kann so in 89 genannt und festgehalten werden, um den
wichtigen Artikel der Berichtserstattung nicht ersatzlos zu streichen! (Art. 9 BayKlimG)
Vor allem im Bezug auf den Stand der Umsetzung des Bayerischen
Klimaschutzprogrammes und der Anpassungsstrategie ist es sehr wichtig, die
Offentlichkeit regelméaBig zu informieren.



Der DAV fordert daher keine Streichung des Art. 9 des BayKlimG, sondern stattdessen
eine Darstellung der moglichen Informationsangebote.

§62 Anderung des Bayerischen Eisenbahn- und Seilbahngesetz

Im vorliegenden Entwurf wird der bisherige Bezug auf den ,,aktuellen Stand der Technik®
im Eisenbahn- und Seilbahngesetz gestrichen und durch das Kriterium der
»risikoangemessenen Betriebssicherheit” ersetzt. Der DAV sieht hier die Gefahr, dass
wichtige technische und wissenschaftliche Entwicklungen — insbesondere im Hinblick
auf die Auswirkungen des Klimawandels — unzureichend berutcksichtigt werden. Wir
regen daher an, den aktuellen Stand der Wissenschaft ausdrlcklich als erganzendes
Kriterium zu verankern.

Sowohl in der Bauphase als auch im gesamten Betriebszeitraum sollten aktuelle
Klimaszenarien und Prognosen verbindlich einbezogen werden. Dies ermdglicht eine
vorausschauende Anpassung der Anlagen an verdnderte Umweltbedingungen, minimiert
langfristig Schaden, reduziert Instandhaltungskosten und vermeidet wiederkehrende
Baustellen.

Der DAV verweist hierzu auf seine Stellungnahme zur Bayerischen
Klimaanpassungsstrategie sowie auf die darin enthaltenen Forderungen zur Seilbahn-
Forderrichtlinie, in denen die Notwendigkeit einer systematischen Klimaanpassung
bereits ausflhrlich dargelegt wurde.

Mit freundlichen GriiBen

SRV el

Steffen Reich Marc Stannartz

Ressortleiter Naturschutz und Kartografie Ressort Naturschutz und Kartografie



Stellungnahme

Bayerische Staatskanzlei
z.H. Herrn MR Dr. Hirschberg

nur per Mail an:
ReferatBll6@stk.bayern.de

Stellungnahme des DGB Bayern zum Entwurf des vierten Moderni-
sierungsgesetzes Bayern (B116 - 1356 - 1 - 380)

Sehr geehrter Herr Dr. Hirschberg,
sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank fiir die Moglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen der Verbandean-
horung. Der DGB Bayern ist im Lobbyregister eingetragen. Einer Veroffentli-
chung steht nichts entgegen.

Vorbemerkungen:

Das vorliegende Sammlungsgesetz setzt aus Sicht des DGB Bayern drei Schwer-
punkte, auf die folgend vorab eingegangen werden soll.

o Entburokratisierung:

Der DGB Bayern unterstutzt das Ansinnen bzgl. einer modernen, biirgernahen
offentlichen Verwaltung. Auch das Vorhaben geeignete Ablaufe dabei zu entbi-
rokratisieren, stehen wir grundsatzlich positiv gegentiber.

Dabei ist jedoch flir uns zentral: Blirokratie wird oft als hinderlich wahrgenom-
men, erfiillt jedoch wichtige Funktionen fiir eine funktionierende Gesellschaft.
Sie sorgt fiir klare Regeln und Verfahren, die Willkiir verhindern und gleiche
Rechte fiir alle gewahrleisten. Durch standardisierte Ablaufe schafft sie Trans-
parenz, Nachvollziehbarkeit und Rechtssicherheit, was besonders in komple-
xen Bereichen wie Verwaltung, Justiz oder Sozialleistungen entscheidend ist.
Zudem ermoglicht Biirokratie eine verlassliche Umsetzung politischer Ent-
scheidungen und stellt sicher, dass 6ffentliche Mittel kontrolliert und effizient
eingesetzt werden. Nicht zuletzt bietet sie Stabilitat und Kontinuitat, unabhan-
gig von kurzfristigen politischen oder gesellschaftlichen Veranderungen. Daher
betrachten wir Blrokratie nicht generell negativ und wiirden uns wiinschen,
wenn die Diskussionen und Vorhaben mehr in die Richtung bessere, effizien-
tere, blirgernahere Blrokratie verlagert wiirde.

Generell mdchten wir anmerken, dass die geplanten Anderungen in ver-
schiedensten Gesetzen innerhalb des 4. Modernisierungsgesetzes (genau wie
auch in den vorhergehenden Modernisierungsgesetzen), sehr kleinteilig sind
und nicht das ,Ganze“ in den Blick nehmen.

Seite 1/10

8. August 2025

Astrid Backmann
Abteilungsleiterin
OD/Beamte und Gesundheit

Deutscher Gewerkschaftsbund
Bezirk Bayern

Neumarkter Str. 22

81673 Minchen

Telefon: 089 51700-218

Mobil: 0151-42643450

astrid.backmann@dgb.de
www.bayern.dgb.de

Stark in Arbeit.



o Berichts- und Evaluationswesen:

Als DGB Bayern mochten wir der in der Gesetzesbegriindung durchschimmern-
den Auffassung, wonach Berichte und Evaluationen vielfach nur dem Zwecke
dienten, gesetzliche Vorgaben zu erfiillen, widersprechen. Das ware berichten
um der Berichte willen. Dies ist aus unserer Sicht nicht der Fall.

Der DGB Bayern vertritt vielmehr die Haltung, dass Berichte und Evaluationen
im Politikbetrieb unverzichtbar sind. Sie stellen Transparenz und Rechen-
schaftspflicht sicher. Sie ermoglichen es Biirgerinnen und Biirgern, nachzuvoll-
ziehen, welche MaRnahmen ergriffen wurden, wie Ressourcen eingesetzt und
welche Ergebnisse erzielt wurden, und starken so das Vertrauen in staatliches
Handeln. Gleichzeitig dienen sie der Erfolgskontrolle, indem sie aufzeigen, ob
politische Programme ihre Ziele erreichen, und helfen, Fehlentwicklungen
friihzeitig zu korrigieren. Evaluationen liefern zudem empirische Daten, die eine
evidenzbasierte Politikgestaltung ermdglichen und verhindern, dass Entschei-
dungen allein auf Annahmen oder Einzelinteressen beruhen. Durch die Analyse
der Wirksamkeit einzelner MalRnahmen kdnnen Ressourcen effizienter einge-
setzt und der grofitmogliche Nutzen erzielt werden. Dariiber hinaus fordern Be-
richte und Evaluationen den Lernprozess in Politik und Verwaltung, indem sie
gute Praxisbeispiele verbreiten und aus Misserfolgen Lehren ziehen. Nicht zu-
letzt starken sie die Legitimation politischer Entscheidungen und verbessern
die Kommunikation mit der Offentlichkeit, indem sie Erfolge belegen und Betei-
ligung fordern und die Demokratie starken. Eine Kontinuitat und Regelmalig-
keit der Berichte ist dabei keine Schwache, sondern Grundlage fiir evidenzba-
sierte Entscheidungsableitung. Die vorgesehene freiwillige Berichterstattung
Uberzeugt nicht.

Daher stehen wir dem Wegfall der vorgesehenen Berichtspflichten bzw. Evalua-
tionen kritische gegeniiber und lehnen diese in vielen Bereichen ab. Dies auch
deshalb, da das Entfallen von Berichten gegeniiber dem Landtag, weiteren Ein-
richtungen und letztlich auch der interessierten Offentlichkeit, von uns aus De-
mokratieliberlegungen heraus problematisch eingestuft wird.

Es wird auf anlassbezogene Berichte verwiesen. Das ist aus unserer Sicht zu
kurz gegriffen, da den Berichterstattenden im Gegenzug, mit Verweis auf er-
wiinschte Einsparpotenziale, kein Recht eingeraumt wird, einen Bericht im ei-
genen Ermessenszeitraum, ggf. auch in intensiveren Intervallen als bisher abzu-
geben gewahrt wird.

Sollten zukiinftig Bericht von den Mehrheiten im Parlament abhangig werden,
existiert die Berichterstattung und Evaluation nur, wenn die Regierungsmehr-
heit dies zulasst. Dies ware weder transparent noch demokratieforderlich.

° Stand der Technik:
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Der Zusatz ,,Stand der Technik“ in Gesetzesformulierungen ist aus Sicht des
DGB Bayern durchaus sinnvoll und bewahrt. Er stellt sicher, dass gesetzliche
Anforderungen nicht auf einen festen, moglicherweise schnell veraltenden
technischen Zustand festgeschrieben werden, sondern sich dynamisch an den
aktuellen wissenschaftlich-technischen Fortschritt anpassen. Dadurch bleiben
Vorschriften auch in innovationsgetriebenen Bereichen - etwa im Umwelt-, Ar-
beits- oder Datenschutz - relevant und wirksam, ohne dass der Gesetzgeber
stéandig einzelne Details nachjustieren muss. Gleichzeitig bietet der Begriff ge-
niigend Flexibilitat, um neue, bewahrte Verfahren schnell in die Praxis zu integ-
rieren, und verhindert, dass veraltete Methoden weiter angewendet werden,
nur weil sie einmal gesetzlich festgelegt wurden. So wird ein hoher Schutzstan-
dard aufrechterhalten, ohne den technischen Fortschritt auszubremsen. Ge-
rade in Bereichen der Digitalisierung bedeutet Stand der Technik auch Sicher-
heit oder in der Anwendung Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Zu ausgewihlten Anderungen im Einzelnen:
§ 3GDG

Die Impfmiidigkeit und zum Teil auch die Impfverweigerung ist in den letzten
Jahren gesunken, gleichzeitig kehren fast schon ausgerottete Krankheiten wie-
der zuriick. Wahrend die Impfpflicht bei Masern etwa fir alle Beschaftigten im
Umgang mit Kindern eingefiihrt ist, bleibt aus unserer Sicht die Sensibilisierung
der Sorgeberechtigten, als kooperativer Ansatz, ein erfolgversprechender Weg.
Wo sollen Sorgeberechtigte eine individuelle Impfberatung erhalten, wenn
nicht bei der Schuleingangsuntersuchung? Der Gesundheitsdienst hat perso-
nelle Probleme, die Reaktion kann nicht der Wegfall einer wichtigen Aufgabe
sein. In manchen Regionen ist die Dichte von Kinderarzten nicht optimal. Bay-
ern ist Zuzugsbundesland und muss deshalb auch ein hohes Interesse an einer
hohen Impfquote haben. Wenn aufgrund der Masernimpfpflicht sowieso eine
Impfdokumentation gemacht werden muss, dann kann sie auch bei der Impf-
empfehlung genutzt werden.

§ 6 BayBO:

Eine Ubertragung von Aufgaben durch Rechtsverordnung auf leistungsfahige

Gemeinden darf nicht erfolgen, wenn nicht dauerhaft die bisher erforderliche
personelle Sachverstandigkeit sichergestellt ist. Eine Lockerung darf nicht die
Reaktion auf Fachkraftebedarfe im technischen Bereich sein.

Fachkraftebedarfe sollten vielmehr dazu fiihren, dass die Entscheidung tiber
Baurecht dorthin {ibertragen wird, wo die Gewahr von ausreichendem (techni-
schen) Personal sichergestellt ist. Personelle Veranderungen kdnnen auch nicht
dazu fiihren, dass die Ubertragung wegen fehlendem Personal wieder entfallt.
Zudem erfordert eine Ubertragung der Aufgaben eine Konkretisierung des Be-
griffs ,Leistungsfahigkeit®, der bei einem Bezug auf das Personal starken
Schwankungen unterliegen kann.
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§ 7 BayLplG

Der DGB Bayern sieht die vorgesehenen Anderungen im Landesplanungsgesetz
kritisch. Unter der Bezeichnung ,.Entburokratisierung und Deregulierung” wird
der Kern einer Modernisierung aus unserer Sicht verfehlt.

Dringende planerische Weichenstellungen, die den Herausforderungen, etwa
durch Energiewende, Wohnungsnot, Verteilungsschieflage, Transformations-
druck oder dem brockelnden gesellschaftlichen Zusammenhalt, gerecht wer-
den, werden nicht beriicksichtigt.

Durch das neue Zielabweichungsverfahren werden die gestalterischen Moglich-
keiten der obersten bzw. hoheren Landesplanungsbehdorde eingeschrankt.
Ebenso sind die betroffenen Gemeinden lediglich anzuhoren, was die Wirksam-
keit der Ziele relativiert und das kommunale Selbstverwaltungsrecht beein-
trachtigt. Die Beteiligungsmoglichkeiten bei der Erstellung bzw. Uberarbeitung
von LEP und Regionalplanen werden unverkennbar eingeschrankt und zeitlich
verkiirzt. Eine Veroffentlichung erfolgt ferner nur noch im Internet und wird
ortsuiblich bekannt gemacht. Von einer gesonderten Mitteilung an die Beteilig-
ten wird abgesehen. Damit sinkt die Moglichkeit von der Kenntnisnahme und
Teile der Bevolkerung, wie etwa jene ohne Zugang zum Internet, werden ausge-
nommen. Ferner ist die Kenntnisnahme ausgenommen, wenn Biirger und Biir-
gerinnen nicht die Veroffentlichung von sich aus ,,durchforsten®.

Bedauerlich ist auch die Beschneidung der Kompetenzen des Landesplanungs-
beirats. So wird die Zusammenstellung des Beirats der Beliebigkeit der Landes-
planungsbehdrde liberlassen und die Hinzuziehung von Sachverstandigen
deutlich erschwert. Auch die verpflichtende Beteiligung bei der Erstellung des
LEP wird ausgehebelt und durch ,,Anregungen und ,,Empfehlungen® ersetzt.
Bedenklich ist auch der Abbau von Evaluierungs- und Berichtspflichten.

Positiv zu betrachten ist die partielle Starkung der Eigenverantwortlichkeit der
Regionalen Planungsverbande z.B. durch die Genehmigungsfreiheit der Ver-
bandssatzungen. Weiterhin ist die Optimierung der Vorschriften liber Aus-
schluss- und Vorranggebiete eine Erleichterung zum Ausbau der Windenergie-
anlagen in Bayern.

Grundsitzlich ist der DGB Bayern der festen Uberzeugung, dass das bayerische
Landesplanungsgesetz eine grundsétzliche Uberarbeitung benétigt. Eine Mo-
dernisierung, welche die Kompetenzen beschneidet, die Reaktionsmoglichkei-
ten einschrankt und verkiirzt und die politische Relevanz abschwacht lehnt der
DGB Bayern ab. Vielmehr muss ein modernes Landesplanungsgesetz eine ge-
staltende Raumentwicklung und den damit verbundenen gesellschaftlichen
Herausforderungen im Fokus haben.

§ 20 HfoDG
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Die HfOD ist die Ausbildungsstatte des Nachwuchses der dritten Qualifikations-
ebene. Selbst wenn es so ware, dass der Freistaat Bayern und der offentliche
Dienst keinerlei Nachwuchsprobleme bei der Personalgewinnung hatte, ist ein
Streichen von Art. 15 Hf6DG kontraproduktiv. Schlief3lich ist eine Evaluation der
Ausbildung hinsichtlich des Inhalts und der Methoden eine Pflicht, wenn hie-
raus den Kreis des Nachwuchses gewonnen werden soll. Die Inhalte der Ausbil-
dung miissen stets und stéandig evaluiert werden, damit die spatere Beschafti-
gung auf dem aktuellen Kenntnisstand bleiben soll. Zu Nachwuchsgewinnung
finden Expertenanhdrungen in Ausschiissen des Landtags statt, sicher nicht der
Anhorung willen, sondern um hieraus Erkenntnisse bei der Nachwuchsgewin-
nung und bei MaRnahmen zur Sicherung verwaltungsmaRiger Dienstleistungen
zu erlangen. Gerade im Bereich der Ausbildung muss eine stetige und regelma-
Rige Uberpriifung stattfinden, eine Streichung wéare kontraproduktiv.

§ 21 BayVersRiicklG

Wie in der Begriindung richtigerweise festgestellt, dient ,,der Bericht tiber die
Entwicklung der Beamtenversorgung als Datenbasis fiir politische Entschei-
dungen und ist mit Blick auf die Bedeutung der Personalausgaben fiir den Ge-
samthaushalt unerlasslich.“ Auch die Transparenz staatlichen Handelns ggii.
dem Landtag und er Offentlichkeit wird somit hergestellt. Genau aus diesen
Griinden pladieren wir weiterhin fiir einen verpflichtenden Bericht und die Ver-
offentlichung im Bayerischen Staatsanzeiger.

Zu § 22 BayGIG

Die Gleichstellung von Frauen und Mannern ist fiir den DGB Bayern eine zent-
rale gesellschaftliche Aufgabe, die Transparenz, Nachvollziehbarkeit und politi-
sche Verantwortung erfordert.

Aus Sicht des DGB Bayern ist es daher unerlasslich, die Berichtspflichten in
wichtigen Bereichen wie der Gleichstellungspolitik beizubehalten, um die Wirk-
samkeit des Gleichstellungsgesetzes fortlaufend tiberpriifen zu konnen. Nur
durch regelméaRige Berichte ist gewéahrleistet, dass auch die Offentlichkeit tiber
den Stand und die Entwicklung der Gleichstellung im Freistaat informiert wird.
Diese Berichte biindeln quantitative und qualitative Daten zu Beschaftigung,
Flihrungspositionen, Entgeltgleichheit und ergriffenen MaRnahmen.

Erst eine systematische Auswertung und Einordnung dieser Informationen er-
moglicht es, Trends zu erkennen, Defizite klar zu benennen und gezielt gegen-
zusteuern - und damit dem berechtigten Anspruch des Parlaments und der Of-
fentlichkeit auf fundierte Informationen gerecht zu werden.

Eine rein anlassbezogene Berichterstattung bietet hingegen keine verlassliche
Vergleichsbasis liber die Jahre und erschwert die Erfolgskontrolle.

Zu § 23 BayPfleG
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Gerade nach der Novellierung des Pflegendengesetzes 2024 ist eine Evaluation
zum Stand der Reform und zur Weiterentwicklung der Vereinigung der Pflegen-
den in Bayern sehr wichtig und sinnvoll. Bereits in seiner Stellungnahme zur
Novellierung des Pflegendengesetzes hat der DGB Bayern sich dagegen ausge-
sprochen, dass die Evaluation der VdPB, Aufgabe der Kommission ist. Uber Art
und Weise der Evaluation sollte die VdPB selbst bestimmen und nicht eine
Kommission. Wenn hier nun die Evaluation als Pflichtaufgabe gestrichen wird,
so sollten zukiinftige (anlassbezogenen) Evaluationen selbstbestimmt durch
die VdPB stattfinden.

§ 26 BayHIG

Wenn durch die Anderungen in Art. 7 Abs. 2 keine externe Evaluierung der Qua-
litatssicherungssysteme mehr durchgefiihrt wird, in Art. 31 Abs. 8 HS 2 der Pra-
sident dem Hochschulrat keinen Rechenschaftsbericht mehr abgeben muss
und in Art. 40 Abs. 2 der Dekan und die Dekanin dem Fakultatsrat keinen Be-
richt mehr erstatten miissen, dann werden Informations- und Kontrollmoglich-
keiten zugunsten der Amtsinhaber und Amtsinhaberinnen, wie Prasident und
Prasidentin und Dekan und Dekanin abgegeben. Dies fuihrt zu einer weiteren
Machtfiille der Genannten. Hiermit gestaltet sich die Hochschule nicht sehr de-
mokratisch. Die Hochschule soll hinsichtlich Transparenz, Informations- und
Kontrollmoglichkeiten kein rechtsfreier Raum werden.

§ 28 BayHZG

Mit dem Streichen von Art. 3 Abs. 4 wird es nicht mehr erforderlich sein, dem
StWK einen Kapazitatsbericht vorzulegen. Das kann den Hochschulen insbe-
sondere bei Personalmangel und raumlichen Engpassen helfen, mehr zu gestal-
ten. Andererseits ist das fiir Studierende negativ, weil dann weniger Studien-
platze zur Verfligung stehen kdnnen.

§ 29 BayEFG

Durch die Aufhebung von Art. 4 Abs. 3 werden dem StMK Kontrollmoglichkeiten
Uber die Durchfiihrung der Eliteforderung und deren Effektivitat und Effizienz
genommen. Damit ist eine vergleichende Ubersicht in Bayern nicht méglich
und vergibt Chancen, effektivere FérdermaRnahmen zu identifizieren.

§ 30 BayKiBiG

Mit der Streichung von Art. 14 Abs. 5 wiirde der jahrliche Rechenschaftsbericht
des Elternbeirats gegeniiber den Eltern und dem Trager entfallen. Das bedeu-
tet, dass zwar ein Elternbeirat eingerichtet ist, aber sowohl die Eltern wissen
nicht, tber welche Themen der Elternbeirat berat als auch der Trager nicht. Das
wird der Rolle des Elternbeirats und der manches Mal schwierigen Situation der
Kinderbetreuung mit zum Teil widersprechenden Interessen nicht gerecht.
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Mit der Streichung des Art. 14a Abs. 5 soll auch der Bericht des StMAS im Land-
tag Uber die Umsetzung der Gesetzesanderung zur BayKiBiG, den LEB betref-
fend entfallen. Der LEB ist erst seit fast einem Jahr eingefiihrt und mit dem
neuen KiTa-Jahr besetzt worden. Der Landtag muss ein Interesse daran haben,
wie der LEB aufgenommen wird und seine Rolle erfiillen kann, nachdem der
Landtag diese Erganzung des BayKiBiG beschlossen hat.

Nachdem die Geschaftsstelle im StMAS angesiedelt ist und die Verwaltungsar-
beit erledigt, ist ein Bericht zu den Erfahrungen, Arbeitsweise und den Themen
dieses neu gebildeten LEB dem Landtag gegeniiber einfach vorzubereiten und
ein ,Muss“ zur besseren Evaluierung beschlossener Gesetze. Beide Streichun-
gen diirfen nicht, und vor allem nicht unter der Uberschrift ,Entbiirokratisie-
rung“ umgesetzt werden.

§ 31 BayEbFo6G

Wenn die Berichtspflicht wegfallen soll, dann soll gleichzeitig verankert wer-
den, dass die Trager die Moglichkeit und das Recht haben, einen solchen Be-
richt dem Landtag vorlegen zu konnen. Entburokratisierend ware im EbFOG,
wenn die Wiederbesetzungssperre aufgehoben wiirde, die Unterlagen digital
eingereicht werden konnten und die Formulare der Verwendungsnachweise di-
gital gestaltet werden wiirden.

§ 32 BayRG

Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte hat als Verantwortlicher im Sinne der
DSGVO die Verpflichtung, einen Bericht abzugeben. Aus welchem Grund dieser
Bericht nicht auch den Organen des Bayerischen Rundfunks zur Verfligung ge-
stellt werden kdnnen soll, ist nicht verstandlich. Die hier mitgeteilten Informati-
onen dienen der Transparenz hinsichtlich der Anwendung des Datenschutzes
und ermoglichen den Mitgliedern der Organe Kenntnis und im Austausch mit
den anderen Mitgliedern eine Diskussion. Die hierfiir erforderliche Zeit kann
kein Grund zur Abschaffung der Berichtspflicht gegeniiber den Organen sein.

§ 33 BayMG

Auch hier ist der Mediendatenbeauftragte der Verantwortliche im Sinne der
DSGVO. Auch hier halten wir den Aufwand, diesen auch gegeniiber den Mitglie-
dern der Organe der Landeszentrale vertretbar, um den Datenschutz transpa-
rent zu halten.

§ 37 BayRDG
Wenn die Kassenarztliche Vereinigung Bayerns nicht mehr fiir jedes Wirt-
schaftsjahr einen Bericht tiber den Vollzug der Entgeltvereinbarung fiir die Mit-

wirkung von Arzten in der Notfallrettung erstellt und diesen dann auch nicht
mehr den Sozialversicherungstragern, der Zentralen Abrechnungsstelle und
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der obersten Rettungsdienstbehdrde libermittelt wird, erscheint fraglich, wie
die Entgelte dann festgestellt werden sollen. Bisher ist ein Bericht Grundlage
fir die Ermittlung der Entgelte und es stellt sich zukiinftig dir Frage, ob deren
Abschaffung zugunsten einer hohen Pauschalsumme erkauft wird.

Wenn Art. 41 Abs. 1 S. 2 aufgehoben wird, dann entféallt die Grundlage fiir eine
Ausstattung und Einrichtung nach den allgemein anerkannten

Regeln der Technik sowie dem in Bezug auf die jeweilige Verwendung mafRgeb-
lichen Stand der Medizin. Im Fall einer Situation, wie wir sie in der Zeit der Pan-
demie erlebt haben, wiirde der darauf ausgerichtete und medizinisch begrin-
dete Standard bei der Hygiene nicht angewendet werden miissen. Das scheint
auch aus der Nachbetrachtung fragwiirdig. Wie soll denn der entwickelte und
empfohlene Standard Dritten und den Biirgern und Biirgerinnen vermittelt wer-
den konnen?

§ 39 BayEUG

In § 113b Abs. 9 S. 2 muss sichergestellt sein, dass die Verarbeitung fiir die Sta-
tistik zuverlassig und nicht entschliisselbar gefiihrt werden kann. Wenn dazu
das Verfahren dem Stand der Technik entsprechen muss, dann sollte

auch diese verwendet werden.

§ 45 BayDiG

Gerade angesichts der steigenden Cyber-Kriminalitat ist der Stand der Technik
unabdingbar. Zum sicheren Schutz ist die aktuelle Fassung von (Ubermittlungs-
) Programmen notwendig, auch um die Akzeptanz der Nutzerkonten der Behor-
den untereinander und im Verhaltnis zu den Burgern zu halten und zu gewin-
nen. Fir die sichere Ubertragung reicht es nicht, dass die digitale Fassung mit
dem Papierdokument tibereinstimmt, sondern dass der Ubertragungsweg si-
cher ist und der Zugriff Unbefugter nach Stand der Technik ausgeschlossen
werden kann.

§ 54 AVBayRDG

Wenn auch hier der ,,Stand der Technik“ gestrichen und ,,durch dem Rettungs-
zweck entsprechend” ersetzt wird, dann kénnte damit ein Schritt zu unter-
schiedlichen Standards je nach Finanzkraft drohen bzw. weiter beférdern. Es
kdnnen sich auch Auswirkungen fiir den Arbeits- und Gesundheitsschutz der
~Retter” ergeben, wenn sie mit einer nicht so effektiven Ausstattung starker be-
lastet werden kdnnten.

§ 63 BayBesG
Bei den Anderungen im BayBesG ist sicher zu stellen, dass vorhandene abge-
schlossene Dienstvereinbarungen weiterhin Bestand haben. Insoweit sind die

Rechte der Personalvertretungen zu wahren. Es ist sicher zu stellen, dass von
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der Pramie auch Frauen nach der Erziehungszeit und dem Wechsel von Vollzeit
in Teilzeit ebenso profitieren und diese nicht abschmilzt.

Art. 67 Abs. 2 Satz 2 BayBesG

Die Einflihrung eines Mindestbetrags von 400 Euro bei den Pramien lehnen wir
ab. Esist vorgesehen, Art. 67 Abs. 2 Satz 2 BayBesG dergestalt zu andern, dass

eine Leistungspramie mindestens 400 € betragen soll. Durch die Gestaltung als
»Soll-Regelung” darf hiervon nur in besonders begriindeten Einzelfallen abge-
wichen werden.

Die Gesetzesanderung ist laut der Begriindung erforderlich, damit Leistungs-
pramien ihren Zweck erreichen kdnnen, herausragende Einzelleistungen auch
finanziell zu wiirdigen und die Motivation zu starken, daher sollen kiinftig ge-
ringfligige Pramien oder Einheitspramien ausgeschlossen werden.

Diesem Ansatz kann man folgen. Er verkennt jedoch, dass auch kleinere Be-
trage, die dann auch von einer grofieren Zahl von Beschaftigten bezogen wer-
den konnen, durchaus motivierend sind. Natiirlich dirfte es immer ein wenig
mehr sein, aber es ist realitatsfern zu glauben, dass nicht auch 100 Euro von Be-
schaftigten wertgeschatzt werden. Hierbei geht es nicht nur um den monetaren
Wert, sondern vielmehr um Anerkennung von Leistungen und Einsatz.

Die Einflihrung der leistungsorientierten Bezahlung war in vielen Bereichen
konfliktreich und ist bis heute bei vielen Beschaftigten umstritten.

Allerdings existieren mittlerweile funktionierende und von den Beschaftigten
akzeptierte Dienstvereinbarungen auf deren Grundlage Pramien verteilt wer-
den. In diesen Dienstvereinbarungen liegt die Pramienhdhe zT. aber unter dem
geplanten Mindestbetrag von 400 Euro.

Ein Mindestbetrag von 400.- € wird dem Leistungsgedanken nicht gerecht. Es
kann nicht nur eine Stufe ,Leistung” geben, wenn sie differenziert vergeben
werden sollen, aber gleichzeitig mehr Beschaftigten profitieren sollen.

Wir sind daher der Meinung, dass die Vorgabe, dass eine Leistungspramie i.d.R.
mindestens 400 € betragen soll, unverhaltnismalig weit in die Rechte der Be-
triebsparteien eingreift. Lange verhandelte und bewahrte Dienstvereinbarung
wirden ausgehebelt werden, was auch die Akzeptanz bei den Beschaftigten
und den ,Frieden®in den Dienststellen gefahrden wiirde. An dieser Stelle muss
auf jeden Fall eine Offnung fiir Dienstvereinbarungen vorgesehen werden.

So gibt es z.B. beim Amtsgericht Miinchen eine Dienstvereinbarung uber die
Vergabe von Leistungspramien (nach Art. 73 Abs. 1i.V.m. Art. 75 Abs. 4 Nr. 4
BayPVG), die eine Mindestpramie von i.d.R. 350 € und eine Hochstpramie von
i.d.R. 800 € vorsieht, was sich dort bewahrt hat.

Bei der Landeshauptstadt Miinchen sind in der DV-LoB eine sogenannte Basis-
pramien und mogliche Zusatzpramien verankert. Mit der nun geplanten Neure-
gelung im BayBesG ist, zumindest im Beamtenbereich, die Gewahrung

einer Basispramie in jetziger Form bei der Stadt Miinchen nicht mehr moglich.
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Eine Streichung, gerade in der jetzigen angespannten Situation, diirfte viele
hart treffen, auch wenn es sich um relativ (iberschaubare Betrage handelt. Die
mentale Wirkung dieser Streichung diirfte den monetaren Betrag um ein Vielfa-
ches libersteigen.

Eine mogliche Abhilfe konnte hier die Ausweitung des Budgets von derzeit 1%
der Grundgehaltssumme (vgl. Art. 68 Abs. 1 Satz 1 BayBesG n.F.) schaffen. Ohne
Aufstockung des Gesamtvolumens wiirde ein Mindestbetrag von 400 Euro auch
dazu fiihren, dass weniger Beschaftigte bedacht werden konnen. Will man wei-
terhin die guten Leistungen wie bisher belohnen, muss das Volumen erhoht
werden, sonst bekommen weniger Beschaftigte fiir ihre guten Leistungen eine
Pramie. Das kann auch nicht im Interesse der Dienstherren sein.

Fur weitere Fragen und Diskussionen stehen wir hnen gerne zur Verfligung.
Mit freundlichen Griifien

Astrid Backmann
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Handelsverband Bayern e.V., Brienner Straf8e 45, 80333 Minchen

Bayerische Staatskanzlei

Referat BII6

Herrn Ministerialrat Dr. Hirschberg
Franz-Josef-Strau3-Ring 1

80539 Munchen
ReferatBlI6@stk.bayern.de

Viertes Modernisierungsgesetz Bayern
Verbandeanhoérung

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Handelsverband Bayern e.V. (HBE) bedankt sich fir die Moglichkeit,
zum Entwurf des Vierten Modernisierungsgesetzes Stellung nehmen zu
kénnen. Wunschgemal teilen wir vorab mit, dass der HBE im Bayeri-
schen Lobbyregister (Lobbyregister-ID DEBYLTOOOA) eingetragen ist.

Wir begrufRen ausdrucklich die Neuregelung zu Werbeanlagen in Art. 57
Abs. 1 Nr. 12 in der Bayerischen Bauordnung sowie die Bestrebungen
zur Digitalisierung und Verfahrensbeschleunigung im Bereich der Lan-
desplanung. Hier leisten insbesondere die Umsetzung des sogenannten
Doppelsicherungsverbots sowie die vorgesehenen Fristverkirzungen
wie beispielsweise bei der Raumvertraglichkeitsprifung einen wichtigen
Beitrag zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfah-
ren. Dies fuhrt zu einer zligigeren Bearbeitung von Vorhaben unserer
Mitglieder und schafft damit dringend bendtigte Planungssicherheit fir
alle Beteiligten.

Landesplanungsbeirat

Der Entwurf sieht vor, dass kunftig auf die gesonderte Anhérung der
Mitglieder des Landesplanungsbeirats verzichtet werden und eine Betei-
ligung im Rahmen der allgemeinen Verbandeanhdrung erfolgen soll.
Dies ist aus unserer Sicht nachvollziehbar. Jedoch ware es wiinschens-
wert, wenn kinftig eine frihzeitige Diskussion darlber innerhalb des
Landesplanungsbeirat ermdglicht wird. Im Beirat sind alle zentralen
gesellschaftlichen Gruppen vertreten und das Gremium kdénnte somit ein
geeignetes Instrument zur Starkung des Dialogs in der Landesplanung
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Handelsverband Bayern e.V.

sein. Leider wurde dieses Potenzial in den vergangenen Jahren nur unzureichend genutzt. Auch im
aktuellen Fall hatten wir eine friihzeitige Einbindung des Beirates begriif3t und nicht die Einberufung
erst nach Fristablauf zum Vierten Modernisierungsgesetz, zumal das Landesplanungsgesetz in weiten
Bereichen auf dem Prufstand steht.

Bislang haben die regelmafRigen Anhérungen von Expertinnen, Experten und Sachverstandigen maf}-
geblich zur Qualitat und Ausgewogenheit der Diskussion im Landesplanungsbeirat beigetragen. Die
explizite Nennung im Landesplanungsgesetz wird zu unserem Bedauern aufgehoben. Die Moglichkeit,
Sachverstandige als weitere Mitglieder sollte vielmehr weiter im Gesetz belassen werden, da die ex-
terne Expertise einen wertvollen Beitrag in der Diskussion leistet.

Landesentwicklungsprogramm

Die vorgesehene Umstellung von verbindlichen Muss-Inhalten auf fakultative Darf-Inhalte im Landes-
entwicklungsplan (LEP) ist ambivalent zu bewerten. Einerseits eroffnet sich dadurch die Mdglichkeit,
zusatzliche Regelungsinhalte in den LEP aufzunehmen und flexibler auf aktuelle raumordnerische
Herausforderungen zu reagieren. Andererseits besteht die Gefahr, dass zentrale landesplanerische
Steuerungsinhalte kiinftig nicht mehr im LEP festgelegt werden und damit an Verbindlichkeit und
Durchsetzungskraft verlieren.

Diese Neuregelung ist somit zweischneidig. Sie kann sowohl eine Ausweitung als auch eine Ausdin-
nung planungsrelevanter Inhalte zur Folge haben. Um die Qualitat und Wirksamkeit des LEP langfristig
zu sichern, halten wir die Formulierung in Art. 14 Abs. 2 ,Das Landesentwicklungsprogramm soll enthal-
ten [...]" fir geeigneter.

Zielabweichungsverfahren

Die vorgesehene Neuregelung des Zielabweichungsverfahrens (ZAV) sehen wir kritisch. Die bisherige
Kann-Regelung ermdglichte eine sorgfaltige Einzelfallprifung und lie? den zustdndigen Behdrden den
notwendigen Ermessensspielraum. Sie soll durch eine verpflichtende Regelung ersetzt werden, wonach
einem Antrag auf Zielabweichung ,regelmafig stattzugeben® ist. Damit wird das bestehende landespla-
nerische Steuerungsinstrument erheblich abgeschwacht.

Die Anderung erfolgt insbesondere vor dem Hintergrund europarechtlicher Vorgaben und soll der Um-
setzung von Forderungen der EU-Kommission im Zusammenhang mit der rdumlichen Steuerung grof3-
flachiger Einzelhandelsprojekte dienen. Dennoch stellt sich die Frage, ob die vollstdndige Aufgabe des
bisherigen Entscheidungsermessens tatsachlich notwendig ist, um den Anforderungen des EU-Rechts
Zu genugen.

Wir sehen die Gefahr, dass das Zielabweichungsverfahren in seiner Funktion als planungsrechtliches
Steuerungsinstrument an Wirksamkeit verliert. Es sollte daher geprift werden, ob eine differenziertere
Ausgestaltung moglich ist, die sowohl den europarechtlichen Vorgaben als auch dem Erfordernis einer
situationsbezogenen, planerisch verantwortungsvollen Entscheidung gerecht wird.
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Mit der vorgesehenen Ubernahme der erweiterten Antragsbefugnis von § 6 Abs. 2 Satz 3 ROG soll
ebenfalls EU-rechtlichen Bedenken entgegengetreten werden. Kiinftig sollen nicht nur 6ffentliche
Stellen, sondern auch Vorhabentrager — einschliel3lich Privatpersonen — Antrage auf Zielabweichungen
stellen kénnen. Diese Anderung stérkt die Handlungsméglichkeiten privater Akteure und kann zu einer
starkeren Aktivierung von Investitionspotenzialen fiihren. Gleichzeitig ist sicherzustellen, dass die Lan-
des- und Regionalplanung ihre Steuerungsfunktion auch weiterhin wirksam wahrnehmen kann. Die Ein-
bindung zuséatzlicher Antragsteller darf nicht zu einer faktischen Schwachung der planerischen Integritat
oder zu einer Uberlastung der Verfahren fiihren. Daher ist es wichtig, dass die erweiterten Antragsmag-
lichkeiten von klaren Anforderungen an die Antragsqualitat sowie an die Begriindung der Zielabwei-
chung begleitet werden.

Beteiligungsverfahren

Die geplante Verkiirzung der Beteiligungsverfahren auf eine vierwdchige Veréffentlichungs- und AuRe-
rungsfrist wird grundsatzlich als Malinahme zur Verfahrensbeschleunigung begriiRt — insbesondere im
Interesse unserer Mitglieder, fiir die zligige und verlassliche Planungsverfahren von hoher Bedeutung
sind.

Gleichzeitig ist sicherzustellen, dass trotz der verkirzten Frist eine qualifizierte Beteiligung aller relevan-
ten Akteure weiterhin mdglich bleibt. Eine ausgewogene Beteiligung ist essenziell fir die Qualitat und
Akzeptanz der Planungsergebnisse. Daher sollte bei komplexen Vorhaben oder in fachlich besonders
anspruchsvollen Fallen geprift werden, ob erganzende Fristverlangerungen im Einzelfall notwendig

und sachgerecht sind.

Wir bitten um Berucksichtigung unserer Anmerkungen und stehen fur Rickfragen gerne zur Verfugung.

Mit freundlichen Grif3en

KS’mone"é’aell g'i/'u.u,.—

Geschaftsflhrerin
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DAS

BAYERISCHE
BAUGEWERBE

LANDESVERBAND BAYERISCHER BAUINNUNGEN
Bavariaring 31, 80336 Minchen

Per E-Mail: referatbii6@stk.bayern.de Ansprechpartner:
Bayerische Staatskanzlei

Herrn RD Dr. Hirschberg Andreas Demharter
Franz-Josef-StrauB-Ring 1 Tel.:089/7679 - 130
80539 Miinchen demharter@lbb-bayern.de

Munchen, den 11.08.2025
de-as

Deregulierung und Entbiirokratisierung
Viertes Modernisierungsgesetz Bayern
lhr Zeichen: B 11 6 - 1356 - 1 - 380

Sehr geehrter Herr Dr. Hirschberg,

wir bedanken uns fir die Méglichkeit, auch zum Vierten Modernisierungsgesetz Bayern Stellung neh-
men zu durfen. Wir sind im Bayerischen Lobbyregister (Registernummer: DEBYLT0006) eingetragen. Un-
sere Stellungnahme enthalt keine schutzwirdigen Informationen, die einer Veréffentlichung entgegen-
stehen.

Als Bau-Fachverband beschréanken wir uns auf Anmerkungen zu den weiteren Anderungen der bayeri-
schen Bauordnung (§ 6), soweit sie nicht lediglich redaktioneller Art sind:

Nr. 2 (Artikel 20) - Die Ubernahme von § 20 Satz 2 der Musterbauordnung, die es zukinftig erméglicht,
bei nicht von harmonisierten europaischen Normen erfassten Bauprodukten in begrindeten Fallen auf
eine Zustimmung im Einzelfall zu verzichten, begriiBen wir. Dies kann in Einzelfdllen aus unserer Sicht
zu einer deutlichen Reduzierung von burokratischem Aufwand und Kosten beim Antragsteller fihren.

Nr. 3 (Artikel 53) - Die Abschaffung der sogenannten kleinen Delegation fuhrt zu einem Abbau von,
auch aus unserer Sicht nicht mehr zeitgemafBen, Doppelstrukturen und wird daher begraft.

Nr. 4 (Artikel 57) — Auch die Neufassung der Regelung zur Verfahrensfreiheit von Werbeanlagen er-
scheint sachgerecht und wird begrift.

Den Ansatz, Verweise auf den ,Stand der Technik” zu streichen, um als Staat wieder selbst bestimmen
zu kénnen, welche technischen Standards einzuhalten sind und sich dem kontinuierlichen Anpassungs-
und Verscharfungsdruck durch die Fortschreibung entsprechender Normen durch den Normgeber zu
entziehen, begruBen wir, auch wenn die konkreten Regelungen den Baubereich nicht betreffen.

LANDESVERBAND Tel.: 089 /7679 -0 Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen
BAYERISCHER BAUINNUNGEN Fax: 089 /76 85 62 IBAN: DE17 7005 1995 0000 0880 05
Bavariaring 31 info@Ibb-bayern.de Stever-Nr.: 143 |236 | 50226

80336 Miinchen www.lbb-bayern.de USt.-Id-Nr.: DE 212 843 205
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Fur den Baubereich von erheblicher Bedeutung sind in diesem Zusammenhand die eingeftihrten techni-
schen Baubestimmungen (BayTB). Wir regen daher dringend an, vor der Ubernahme neuer oder novel-
lierter Baunormen in die BayTB diese auf Erforderlichkeit, Praktikabilitat und Folgekosten zu Gberpru-

fen.

Mit freundlichen GriBen

i)

Andreas Demharter
Hauptgeschaftsfihrer
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LBV

LBV | Postfach 1380 | 91157 Hilpoltstein Landesgeschaftsstelle

An die Eisvogelweg 1

. . 91161 Hilpoltstein
Bayerische Staatskanzlei Telefon: 09174 / 47 75 7029

Abt. Gesetzgebung und Recht (BII) Telefax: 09174 / 47 75 70 75
Franz-Josef-StrauB-Ring 1 info@lbv.de | www.lbv.de

80539 Munchen

Helmut Beran
Geschéaftsfuhrer
Naturschutzpolitik

E-Mail: helmut.beran@lbv.de

Per Mail

11.08.2025

AZ Bl16-1356-1-380

Viertes Modernisierungsgesetz Bayern

Stellungnahme LBV (Landesbund fir Vogel- und Naturschutz in Bayern e.V) zum
Gesetzentwurf der Bayerischen Staatsregierung im Rahmen der Verbandeanhé-
rung

Sehr geehrter Herr Hirschberg, sehr geehrte Damen und Herren,

der LBV bedankt sich fur die Anhdrung im o.a. Gesetzgebungsverfahren und gibt dazu
folgende Stellungnahme ab:

Vorbemerkung

Es entsteht der Eindruck, dass durch die geplante Anderung einer Vielzahl von Gesetzten
im 4. Modernisierungsgesetz gezielt eine Unubersichtlichkeit geschaffen wird, in der klei-
nere, aber gravierende Gesetzesanderungen (ibersehen werden, z. Bsp. die Anderung
im Bayerischen Naturschutzgesetz.

§ 15 Anderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes
Der LBV kritisiert aufs Scharfste die geplante Aufhebung der Art. 3a. und Art. 19, Abs. 3.
Die geplante Aufhebung stellt einen Frontalangriff auf zentrale Ziele des Volksbegehrens

~Rettet die Bienen” dar. Der LBV kuindigt bereits heute an, dass die Aufhebung von Art.
3a und Art. 19. Abs.3 nicht hinnehmen wird.

Landesbund fiir Vogel und Natur-| Gemeinnutziger, nach 863 BnatSchG Sparkasse Mittelfranken Sid

schutz in Bayern e.V. (LBV) anerkannter Naturschutzverband IBAN: DE47 7645 0000 0240 0118 33 %
Verband fiir Arten- und Amtsgericht Niirnberg BIC: BYLADEM1SRS / LBV

Biotopschutz VR 20103 Raiffeisenbank am Rothsee eG NABU
Vorsitzender: Dr. Norbert Schaffer | USt-Nr.: DE 188861816 IBAN: DE89 7646 1485 0000 0590 05

Sitz: Hilpoltstein (827a Umsatzsteuergesetz) BIC: GENODEFTHPN Der LBV ist NABU-Partner Bayern
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Es ist auffallig, dass mit Wegfallen der Berichte zum Okolandbau und zum Biotopver-
bund zwei zentrale Bereiche des Volksbegehrens betroffen sind, in denen auch 6 Jahre
nach der Annahme des Volksbegehrens durch den Bayerischen Landtag noch erhebliche
Umsetzungsdefizite bestehen.

Der Bericht zur Lage der Natur ist essentiell, um einen Uberblick Gber den aktuellen
Stand und die Entwicklung der biologischen Vielfalt in Bayern zu erhalten.

Es entsteht der Eindruck, das mit dem Streichen der Berichte vor allem das Versagen der
Staatsregierung bei der Umsetzung des Volksbegehrens und beim Erhalt der Biologi-
schen Vielfalt in Bayern kaschiert werden.

Wenn diese Berichte zuklnftig nicht mehr erstellt werden, ist eine Uberpriifung der Er-
reichung der Ziele des Volksbegehrens und des Zustands der Biologischen Vielfalt in
Bayern nicht mehr méglich.

Der LBV lehnt die geplante Streichung der Art. 3a. und Art. 19, Abs. 3. Bayrisches Natur-
schutzgesetz entschieden ab.

§ 7 Anderung des Bayerischen Landesplanungsgesetzes
1. Zielabweichungsverfahren

Das Verfahren zur Abweichung von einem landesplanerischen Ziel soll vereinfacht wer-
den, dadurch werden Zielabweichungen erleichtert und die Steuerungsfunktion der Lan-
desplanung geschwacht bzw. aufgehoben, was zu einem Wildwuchs in der Landesent-
wicklung fuhrt.

Die zustandigen Fachbehdrden (Umweltministerium beim Landesentwicklungsplan, Ho-
here Naturschutzbehorden beim Regionalplan) sollen zukunftig einer Zielabweichung
nicht mehr zustimmen mussen, sondern sie werden nur noch angehdrt.

Wenn Grundztge der Planung nicht berthrt werden und die Abweichung unter raum-
ordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist, soll die Abweichung genehmigt werden.
Damit besteht regelmalig ein Rechtsanspruch auf Genehmigung.

Die Formulierung ,Grundzuge der Planung” ist ein extrem schwammiger Begriff, der

nicht Anhand objektiver Kriterien gepruft werden und je nach Bedarf ausgelegt werden
kann.
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Besonders kritisch ist zu sehen, dass einen Antrag auf Zielabweichung zukUnftig nicht
nur 6ffentliche Stellen bzw. privatrechtliche Organisationsformen der 6ffentlichen Hand
stellen kdnnen, sondern alle Privatpersonen, die an Ziele der Landesplanung gebunden
sind, wie etwa Kies- und Sandabbauunternehmen, Betreiber von Windkraftanlagen,
sonstige private Investoren von Bauprojekten

Das bedeutet in der Praxis, dass z. B. bei einer Erweiterung eines Rohstoffabbaus, wenn
dieser aul3erhalb eines Vorranggebietes erfolgen soll, in dem It. Regionalplan kein Ab-
bau moglich ist, der Antragsteller eine Zielabweichung beantragen kann. Dann kann zu-
kinftig das Bergamt ohne Zustimmung der Fachbehorden (Naturschutz, Wasserwirt-
schaft) diese Erweiterung genehmigen kann. Gleiches gilt auch beim Thema Anbindege-
bot

Dies ist ein weiteres Beispiel, wie unter dem Deckmantel Burokratieabbau Beteiligungs-
rechte, in diesem Fall von Fachbehdrden, ausgehebelt und Umweltstandards in Verfah-
ren abgebaut werden.

2. Landesplanungsbeirat

Der Kreis der Mitglieder des Landesplanungsbeirates soll zuklnftig nicht mehr durch
Gesetz vorgegeben werden, sondern wird ausschliel3lich durch Rechtsverordnung vom
zustandigen Ministerium bestimmt.

Mit dieser Regelung kdnnen zukunftig unerwunschte Mitglieder im Landesplanungsbei-
rat ausgeschlossen werden, weil im Gegensatz zu einer gesetzlichen Regelung bei der
der Landtag beschlieBen muss, zukunftig alleine das zustandige Ministerium entschei-
den kann

3. Regionalpldne

Der Inhalt von Regionalplanen wird weniger streng vom Gesetz vorgegeben. Dies kann
dazu fuhren, dass bestimmte Bereiche zukunftig nicht mehr Uber die Regionalplanung
geregelt werden (Kann-Funktion) D. h., die Regionalplane und damit auch die Uberortli-
chen landesplanerischen Bindungen werden ausgedunnt, die groBraumige Steuerung

der Landnutzung Uber die Regionalplane wird dadurch entscheidend geschwacht.

Der LBV lehnt daher die geplanten Anderungen im Landesplanungsgesetz fur die Berei-

che Zielabweichungsverfahren, Landesplanungsbeirat und Regionalplane entschieden
ab.
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§ 25 Anderung des Bayerischen Klimaschutzgesetzes

Die geplante Streichung von Art. 9 Klimaschutzgesetz (Klimabericht) ist die Bankrotter-
klarung der Bayerischen Klimaschutzpolitik.

Es entsteht der Eindruck, das mit dem Streichen vor allem das Versagen der Staatsregie-
rung beim Klimaschutz kaschiert werden. Ohne Klimabericht ist eine Uberprifung der
Minderung von Treibhausgasen sowie der Umsetzung von MaBnahmen zum Klima-
schutz nur noch bedingt moglich. Damit entfallt auch eine wichtige Kontrollfunktion fur
Offentlichkeit und Verbande.

Der LBV lehnt die Streichung des Art. 9 Klimaschutzgesetz entschieden ab.

Gesamtbewertung

Die Anderungen im Naturschutz-, Landesplanungs- und Klimaschutzrecht summieren
sich zu einer systematischen Schwachung von Umweltvorsorge, Kontroll- und Beteili-
gungsrechten. Unter dem Vorwand des Burokratieabbaus werden zentrale Schutzme-
chanismen ausgehdhlt.

Forderungen des LBV

1. Beibehaltung aller Berichtspflichten nach BayNatSchG und BayKlimaschutzG in
bisheriger Form.

2. Keine Schwachung der Fachbehdrdenbeteiligung bei Zielabweichungsverfahren
und Beibehaltung des bisherigen restriktiven Antragsrechts.

3. Gesetzliche Festschreibung der Zusammensetzung des Landesplanungsbeirats,
um eine ausgewogene Vertretung sicherzustellen.

4. Verbindliche Vorgaben fur Regionalplane zur Sicherung grof3raumiger Natur-
schutz-, Biotopverbund- und Klimaanpassungsziele.

5. Transparenz und Rechenschaftspflicht gegentiber Offentlichkeit, Landtag und EU
durch Erhalt aller Monitoring- und Berichtsinstrumente.

Mit freundlichen GrilRRen

p /éZ«/ P ,./ Cr A

Helmut Beran
Dipl.-Biol.
Geschdftsfiihrer
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Verband Bayerischer Rechtspfleger e.V.
Prielmayerstrafle 7, 80335 Munchen

Bayerische Staatskanzlei
Frau Staatsratin

Karolina Gernbauer
Franz-Josef-Strauf3-Ring 1
80539 Miinchen

Rosenheim, 11.08.2025

Deregulierung und Entburokratisierung
4. Modernisierungsgesetz Bayern

Bl16-1356-1-380

Sehr geehrte Frau Gernbauer,

fur die Ubersendung des oben genannten Entwurfs und die Méglichkeit der
Stellungnahme danken wir Ihnen.

Wir begrufRen die Absicht, Burokratie abzubauen sowie Verfahren und Ablaufe zu
vereinfachen. Dies sollte die Wirtschaft starken und entlastet auch unsere
Kolleginnen und Kollegen.

Wir haben zu dem 4. Modernisierungsgesetz folgende Anmerkungen:

1. Aufhebung des Art. 15 Hf6DG (§ 20 des Gesetzentwurfes)

Die Hochschule ist fur die Ausbildung zahlreicher Nachwuchskrafte der 6ffentlichen
Verwaltung verantwortlich. Eine regelmafige Evaluation bietet eine verlassliche
Grundlage, um didaktische und inhaltliche Schwachen frihzeitig zu erkennen,
strukturelle Verbesserungen in Studium und Lehre anzustof3en und eine stetige
Weiterentwicklung der Ausbildung sicherzustellen.

In einem sich wandelnden o6ffentlichen Dienst ist Qualitatssicherung keine blof3e
Formalie, sondern unabdingbar fur zukunftsfahige Ausbildung.

Claudia Kammermeier Geschiftsstelle:
Vorsitzende rpfl.bayern@t-online.de
Claudia.Kammermeier@ag-ro.bayern.de www.rechtspfleger-bayern.de

0160/96008667 Prielmayerstr.7, 80335 Miinchen


http://www.rechtspfleger-bayern.de/

Verbindlichkeit schafft Wirkung

Die ersatzlose Streichung der Norm konnte den Eindruck erwecken, dass Evaluation
als entbehrlich erachtet wird. Freiwillige oder anlassbezogene
Evaluationsmalinahmen sind zwar grundsatzlich moglich, entfalten jedoch haufig
nicht dieselbe Verbindlichkeit oder Regelmaligkeit wie gesetzlich normierte
Verfahren. Gerade eine rechtliche Grundlage sichert Transparenz und
Vergleichbarkeit, eine strukturierte Durchfuhrung mit definiertem Evaluationsrahmen
und eine Verbindlichkeit gegenlber allen Fachbereichen und Standorten.

Evaluationskultur als Zeichen moderner Verwaltung

Ein offentlicher Dienst, der auf Effizienz und Burgernahe setzt, sollte auch im
internen Bildungsbereich auf eine systematische Feedbackkultur setzen.
Evaluationen ermdglichen Beteiligung — von Lehrenden, Studierenden und
Verwaltungspersonal — und fordern eine Kultur der Offenheit und Verbesserung. Eine
gesetzliche Grundlage signalisiert den politischen Willen zu einem modernen,
selbstreflektierten Handeln.

Potenzial fur innovative Weiterentwicklung

Evaluationsprozesse sind nicht blof3 rickblickende Bewertungen. Richtig gestaltet
konnen sie innovationsfordernde Prozesse anstol3en, evidenzbasierte
Entscheidungen uber Curricula, Methodik und Ressourceneinsatz ermoglichen und
die Attraktivitat der Hf6D als Ausbildungsort langfristig starken.

Forderung von Einheitlichkeit und Fairness zwischen Fachbereichen

Eine regelmafige Evaluation tragt dazu bei, unterschiedliche Standards,
Lehrmethoden und Betreuungsniveaus an den verschiedenen Fachbereichen der
HfoD sichtbar zu machen und auszugleichen. Gerade angesichts der Vielfalt der
Fachrichtungen ist eine systematische Rickmeldung essenziell, um gleichwertige
Ausbildungsbedingungen zu gewahrleisten.

Fazit:

Die vollstandige Streichung von Art. 15 Hf6DG ist aus Sicht der Qualitatssicherung
und Verwaltungsmodernisierung ein Ruckschritt. Statt die gesetzliche Regelung
aufzugeben, sollte gepruft werden, ob sie — ggf. konkretisiert — fortgefuhrt werden
kann. Eine gesetzlich verankerte, transparente Evaluation ist nicht nur ein
technisches Verfahren, sondern Ausdruck eines reflektierten, leistungsfahigen und
zukunftsorientierten 6ffentlichen Bildungswesens

2. Anderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes (§ 68 des
Gesetzentwurfes)

1. Wegfall der Leistungsstufen (Art. 66 BayBesG)

Leistungsstufen wurden in unserem Ressort nicht angewendet, so dass die
Streichung noch nicht zu einem Burokratieabbau fuhren wirde.

Wie wir bereits vorgeschlagen haben, kdnnte auf Antrag auf die Beurteilung von
lebensalteren Beamtinnen und Beamten, die bereits das hochste Beforderungsamt
innehaben und sich in der Endstufe der Besoldungstabelle kurz vor der
Pensionierung befinden und flur die eine dienstliche Beurteilung keine Auswirkungen
mehr hat, verzichtet werden.

Claudia Kammermeier Geschiftsstelle:
Vorsitzende rpfl.bayern@t-online.de
Claudia.Kammermeier@ag-ro.bayern.de www.rechtspfleger-bayern.de
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Im Falle des Wegfalls der Leistungsstufen gibt es fur diese Beurteilungen keine
Notwendigkeit mehr. Der Wegfall wirde aber zu einer Verringerung des
Verwaltungsaufwandes fuhren.

2. Wegfall des Mindestbudgets in Art. 68 Abs. 1 BayBesG

Das Mindestbudget ergibt sich eindeutig aus der Gesetzesbegrindung zur
Dienstrechtsreform 2011. Hiermit sollte die leistungsorientierte Bezahlung im
offentlichen Dienst dauerhaft gesichert werden.

Die angedachte Streichung sehen wir kritisch. Ohne gesetzlich verankertes
Mindestbudget besteht die Gefahr, dass die finanzielle Ausstattung der
Leistungspramien politischen, fiskalischen oder konjunkturellen Uberlegungen zum
Opfer fallt. Gerade angesichts der derzeitigen demografischen Entwicklung sollte
aber alles, was die Attraktivitat des offentlichen Dienstes verringert, unbedingt
vermieden werden.

Fir Ruckfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfugung.

Mit besten GrilRen

Claudia Kammermeier
Vorsitzende

Claudia Kammermeier Geschiftsstelle:
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Entwurf ,Viertes Modernisierungsgesetz Bayern"

Der VBEW bedankt sich fiir die Moéglichkeit, zum Entwurf des ,Vierten Modernisierungsgesetzes
Bayern“ Stellung nehmen zu kénnen.

Nachfolgend unsere Einschatzungen hierzu:

f\nderung des Bayerischen Landesplanungsgesetzes, § 7

e Art. 2¢): Im Entwurf zur Anderung des Landesplanungsgesetz heiflt es:
»5. in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung: Ziele der Raumordnung, die in einem
Planentwurf enthalten sind, fiir den ein Beteiligungsverfahren eingeleitet wurde*, wdhrend
es in § 3 ROG lautet: ,in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung: Ziele der
Raumordnung, die nach Durchfiihrung des Beteiligungsverfahrens nach § 9 Absatz 2 in einem
die Ergebnisse der Beteiligung berticksichtigenden Planentwurf enthalten sind und als solche
den Verfahrensbeteiligten zur Kenntnis gegeben wurden.“

Gerade vor Abschluss der Offentlichkeitsbeteiligung ist unklar, wie das Plangebiet tatséchlich
aussieht. Der Vorschlag birgt u. a. in Kombination mit § 9 Abs. 1a BImSchG, aber auch in
Kombination mit dem derzeit laufenden Antrag aus Mecklenburg-Vorpommern zur Anderung
von § 249 Abs. 2 BauGB die Gefahr, Windenergie-Investitionen in einem erheblichen Umfang
zu gefdhrden, die im Vertrauen auf die Rechtslage getatigt wurden.

o Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 S. 3: Die Einflihrung eines Zielabweichungsverfahrens, die
entsprechende Soll-Regelung und die Antragbefugnis fiir Vorhabentrager wird begriit.

e Art. 22: Laut Gesetzesbegriindung (S. 42) soll mit der Neuregelung auch weiterhin eine
Verfahrensparallelitdat ermdglicht werden. Dort heilt es: ,Wie bisher erfolgt die RVP vor
Entscheidung (iber die Zuldssigkeit des Vorhabens und nicht — wie im ROG vorgesehen —
vor Antragstellung zur Durchfiihrung des Vorhabens.“ Wir verstehen es so, dass mit
y,Verfahrensparallelitat eine Parallelitat der RVP und des Zulassungsverfahrens gemeint ist.
Fiir das fiir unsere Vorhaben regelmaRig zweistufig ablaufende Verfahren RVP (Korridor) und
darauf aufbauend PFV (flurstiicksscharfe Trassenfestlegung) greift das Argument der
Flexibilitat nicht. Es ist auch unklar, ob eine parallel zum Zulassungsverfahren laufende RVP
eine vereinfachte RVP gemaR Art. 23 Abs. 5 des Entwurfs ist (siehe unten).

Grundsatzlich bietet es sich an, wie in § 16 Abs. 2 ROG angelegt, gesetzlich festzulegen, dass
eine vereinfachte RVP der Regelfall sein soll, wenn ,sichergestellt ist, dass ihre
Raumvertrdglichkeit anderweitig geprtiift wird“. Durch die standardmaBige Priufung der
raumordnerischen Belange innerhalb des Planfeststellungsverfahrens kénnte die fiir ein
vorgelagertes Verfahren notwendige Dauer eingespart werden. Durch die Ausgestaltung als
Regelvermutung ware dennoch genug Flexibilitat, um im Einzelfall abzuweichen.

1 Energie. Wasser. Leben.
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e Art. 23 Abs. 1: Die Klarstellung, dass nicht der komplette Unterlagensatz eingereicht werden
muss, der fur eine RVP nétig ist, wird begriiBt. Die Priifung der Erforderlichkeit einer RVP
anhand eigens dafiir vorbereiteter Unterlagen wurde schon ein paar Mal gut gehandhabt.

e Art. 23 Abs. 5: Das vereinfachte Verfahren ist derzeit noch in Art. 26 BayLPIG geregelt und
anzuwenden, ,wenn bereits ein Bauleitplan- oder Zulassungsverfahren fiir das Vorhaben
eingeleitet ist“. In der vorgeschlagenen Regelung fallt dieser Anwendungsbereich weniger
klar aus; es sollte dementsprechend erganzt werden, dass — nach wie vor — die vereinfachte
RVP stattfindet, wenn bereits das Zulassungsverfahren lauft.

Abschaffung Klimaschutzbericht

In Bezug auf die Ausgestaltung des Monitorrings fur die Erreichung der energiepolitischen Ziele sowie
deren Veroffentlichung bestehen durchaus Veranderungsspielrdume, z. B. im Hinblick auf einen
moglichen hoheren Digitalisierungsgrad. lhre ersatzlose Abschaffung mit dem Argument der
Entbulrokratisierung lehnen wir in jedem Fall ab. Diese MaRnahme vermittelt die Botschaft, dass sich
die Staatsregierung vom Ziel der Klimaneutralitdt verabschiedet hat.

Lobbyregister

Der VBEW ist im Bayerischen Lobbyregister eingetragen (Registernummer: DEBYLT0002). Der
Vero6ffentlichung dieser Stellungnahme stehen keine Geschéaftsgeheimnisse oder andere im Einzelfall
dhnlich schutzwiirdige personliche Informationen in den ({ibermittelten Unterlagen einer
Veroéffentlichung entgegen.

Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (VBEW)
Miinchen, 11.08.2025
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Bayerischer Bauemverband - Max-Joseph-Str. 9 - 80333 Miinchen

Bayerische Staatskanzlei
Frau Staatsratin Karolina Gernbauer
Franz-Josef-StrauB-Ring 1

80539 Miinchen
Datum:  12.08.2025

Nur per Mail: ReferatBlI6@stk.bayern.de
lhr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, unsere Nachricht vom
BHI6-1356-1-380 554 Mr

Verbandsanhérung zum Entwurf fiir das Vierte Modemisierungsgesetz Bayern

Sehr geehrte Frau Gernbauer,

wir bedanken uns fiir die Méglichkeit, unsere Anmerkungen zum vorbezeichneten Gesetzesentwurf
im Folgenden vorbringen zu kénnen.

Vorweg teilen wir mit, dass der Bayerische Bauernverband im Bayerischen Lobbyregister unter
der Registernummer DEBYLTO01D2 eingetragen ist. Geschéftsgeheimnisse oder im Einzelfall
ghnlich schutzwiirdige persoénliche Informationen stehen aus unserer Sicht einer Veréffentlichung
unserer Stellungnahme nicht entgegen.

I. Zu § 7 des Gesetzesentwurfes Anderung des Bayerischen Landesplanungsgesetzes

Der Bayerische Bauernverband begriiBt das Ziel der Staatsregierung, Verfahren im Bereich der Landes-
planung zu modernisieren und zu beschleunigen, sowie das Gesetz zu strukturieren. Die Landwirtschaft

ist auf verldssliche, transparente und planungssichere Rahmenbedingungen angewiesen — sowohl fiir
Flachennutzung als auch fir Investitionen in Betriebsentwicklung, Infrastruktur und erneuerbare Ener-

gien. Gleichwohl haben wir Anmerkungen zu den geplanten Anderungen im Bayerischen Landespla-
nungsgesetz (BayLplG), die wir nachfolgend darlegen méchten.

w2
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Zu Nr. 8:

In dem vorliegenden Gesetzesentwurf ist in Art. 15 Abs. 3 BayLplG-E geplant, die bisher vorgesehene
Verbindlicherklérung durch ein Verfahren des vorherigen Einvernehmens durch die héhere Landespla-
nungsbehdrde zu ersetzen. Diese Anderung sehen wir kritisch.

In der Begriindung zum Gesetzesentwurf wird angegeben, dass damit ausgeschlossen werden soll,
dass zwischen der Beschlussfassung {iber den Regionalplan und seinem Inkrafttreten ein erheblicher
Zeitraum liegt, weil eine Verbindlicherkldrung nicht mehr erfolgen soll. Damit soll eine Beschleunigung
im Verfahren bei der Aufstellung von Regionalplinen erreicht werden.

Unklar ist dabei aber, warum durch einen Verzicht auf die Verbindlicherkldrung und die Ersetzung durch
das Einvernehmen der hoheren Landesplanungsbehdrde automatisch eine Beschleunigung des Verfah-
rens verbunden sein soll und die bisherigen Verzégerungen ausgeschlossen sein sollen. Wenn das Ein-
vernehmen zwischen dem Regionalen Planungsverband und der hdheren Landesplanungsbehorde
nicht oder erst nach zeitaufwendigen Abstimmungen der Beteiligten hergestellt werden kann, befindet
sich der Regionalplan ebenso in einer Schwebephase wie derzeit zwischen Beschlussfassung und Ver-
bindlicherklérung. Eine Beschleunigung des Verfahrens wird nach unserer Auffassung dadurch nicht
eintreten.

Zu Nr. 11:

Abzulehnen ist die geplante Anderung der Veréffentlichungs- und AuBerungsfristen in Art. 18 Abs. 1
und 2 BayLplG-E bei der Aufstellung von Raumordnungsplanen.

Zwar ist eine Beschleunigung der Planungsverfahren wunschenswert, jedoch darf dies nicht zu Lasten
der Beteiligungsmaglichkeit der Offentlichkeit und der éffentlichen Stellen gehen. Eine Verkiirzung der
beiden Fristen, sowohl zur Veréffentlichung wie auch zur AuBerung, auf jeweils vier Wochen, die noch
dazu parallel laufen sollen, wiirde eine ausreichende Beteiligung der Offentlichkeit verhindern. Das Ver-
fahren bei der Aufstellung der Raumordnungspléne ist komplex und die Offentlichkeit bendtigt ausrei-
chend Zeit, um die Pldne zur Kenntnis zu nehmen, sie zu Uberdenken und etwaige Punkte zu formulie-
ren, die angebracht werden sollen. Vor allem vor dem Hintergrund der Praklusion in Art. 18 Abs. 1 Satz
6 BayLplG-E ist eine solch kurze Frist von insgesamt vier Wochen abzulehnen.

Im Ubrigen erscheinen Fristen von vier Wochen gegenUber den ansonsten im Veraltungsrecht Gblichen
und verwendeten Monatsfristen fiir nicht sachkundige Biirger als iiberraschend und bergen das Risiko,
dass die Offentlichkeit aufgrund der irrigen Annahme einer Monatsfrist unversehens mit ihren Stellung-
nahmen prakludiert ist.

Die vorgesehene Verkiirzung der Fristen reduziert die Méoglichkeit zur umfassenden und sachgerechten
Beteiligung der Offentlichkeit, Kommunen, sowie relevanter Fachbehérden erheblich. Eine angemes-
sene Beteiligungsfrist ist essentiell, um Betroffenen ausreichend Zeit zu geben sich zu informieren, fun-
dierte Stellungnahmen vorzubereiten und qualitativ hochwertige Riickmeldungen zu gewahrleisten.

Erfahrt ein Birger erst kurz vor Ende der Verdffentlichungsfrist von dem Entwurf des Raumordnungs-
plans, wére eine ausreichende und erforderliche Befassung mit dem Entwurf innerhalb der knappen
verbleibenden Zeit nicht mehr méglich. Somit besteht das Risiko, dass wichtige Aspekte nicht rechtzei-
tig vorgebracht und im Verfahren beriicksichtigt werden kénnen.
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Dazu ist im Besonderen die vorgesehene Parallelitit der beiden Fristen zu dndern. Es ist hier sachge-
recht, die beiden Fristen — méglicherweise in gleicher zeitlicher Dauer - hintereinander zu schalten. Da-
mit wére gegenlber den im Begriindungstext genannten aktuell bestehenden Fristzeitrdumen von ins-
gesamt bis zu vier Monaten immer noch eine Beschleunigung des Verfahrens erreicht, wenn die ge-
samte Beteiligung beispielsweise in zwei Monaten erledigt werden kann.

Eine Beschleunigung der Raumordnungsverfahren im Wesentlichen mit zeitlichen Einschrénkungen bei
den Beteiligungsmoglichkeiten der Offentlichkeit und der dffentlichen Stellen erreichen zu wollen, halten
wir fir den falschen Weg.

Zu kurze Beteiligungsfristen kénnen zudem bei den Biirgerinnen und Blrgern den Eindruck hervorrufen,
dass wesentliche Entscheidungen ohne ihre hinreichende Beteiligung getroffen werden. Vor dem Hin-
tergrund der aktuellen gesellschaftlichen Debatten erscheint es insbesondere angezeigt, Beteiligungs-
fristen so zu gestalten, dass sie den Biirgerinnen und Biirgern eine substantielle Mitwirkung ermégli-
chen.

Zu Nr. 16:

a) Die Straffung und Strukturierung der Regelungen zur Durchfihrung einer Raumvertraglichkeitspru-
fung ist grundsétzlich positiv zu vermerken.

Jedoch ist auch hier eine deutliche Verkiirzung der Stellungnahmefristen in Art. 23 Abs. 3 BayLplG-E
geplant, die auch bei dieser Regelung von uns abgelehnt wird.

Wie bereits bei den geplanten Regelungen im Beteiligungsverfahren bei der Aufstellung von Raumord-
nungsplénen ausgefiihrt, ist nach unserer Auffassung eine zeitliche Zusammenlegung der Veroffentli-
chungs- und der AuBerungsfrist nicht sachgerecht. Auch bei einer Raumvertraglichkeitspriifung ist eine
so kurze zeitliche Moglichkeit der Beteiligung fir die Offentlichkeit und die éffentlichen Stellen, wie sie
geplant ist, fiir das Verfahren schidlich.

b) Aufgefallen ist zudem, dass die Fassung des Art. 23 BayLplG-E in sich nicht korrekt ist.

So lautet Art. 23 Abs. 4 Satz 1 BayLplG-E, dass ,Zeitgleich zum Verfahren nach Abs. 4 ...“. Hier liegt
offensichtlich ein redaktioneller Fehler vor.

Ebenso wird in Art. 23 Abs. 4 Satz 2 BaylLplG-E angegeben, dass Abs. 4 entsprechend gelten solle. Beide
vorgenannten Angaben kdnnen nicht korrekt sein und beziehen sich wohl auf Art. 23 Abs. 3 BayLplG-E
anstelle des angegebenen Abs. 4.

Auch in Art. 23 Abs. 5 BayLpIG-E wird neben Abs. 4 auch Abs. 5 in Bezug genommen was nicht korrekt
sein kann.

Weiterhin enthélt die Begriindung zu Art. 23 BayLplG-E auch Unstimmigkeiten, da sich die Erlduterungen
nicht auf die vorgeschlagenen Regelungen in den einzelnen Absitzen von Art. 23 BayLplG-E beziehen.
Beispielsweise wird in der Begriindung zu Art. 23 Abs. 2 erldutert, dass der Vorhabenstrager die Unter-
lagen in einem elektronischen Format einzureichen hat, was im Gesetzesentwurf in Art. 23 Abs. 1 geregelt
ist oder es wird in Art. 23 Abs. 7 der Abschluss der Raumvertraglichkeitspriifung nach sechs Monaten
erlautert, welcher im Gesetzesentwurf in Art. 23 Abs. 6 enthalten ist.
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Il. Zu § 34 des Gesetzesentwurfes Anderung des Staatsforstengesetzes

Die Streichung des Art. 6 Abs. 4 des Staatsforstengesetzes sieht der Bayerische Bauernverband
kritisch.

Die Bayerische Staatsforsten (BaySF) sind gemé&B Art. 18 Abs. 1 BayWaldG zur vorbildlichen Bewirt-
schaftung verpflichtet. Dies umfasst die vorbildliche Bewirtschaftung des Staatswaldes und die vorbild-
liche Jagdausiibung. Die BaySF ist wie andere landesunmittelbare Korperschaften oder Anstalten des
offentlichen Rechts einer Rechtsaufsicht des Staates unterworfen. Die Einhaltung der vorbildlichen Be-
wirtschaftung kann aufgrund der GréBe des BaySF-Waldbesitzes dabei nicht allein drtlich beurteilt wer-
den, sondern bedarf der Analyse als gesamtes Unternehmen. Die Erstellung eines Berichts ist sinnvoll,
damit die Aufsichtsbehérde das Einhalten der Vorbildlichkeit sachgerecht beurteilen kann und nicht
Sachverhalt fiir Sachverhalt einzeln von den BaySF einholen muss. Dariiber hinaus dient der Bericht der
Information der Mitglieder des Beirates der BaySF und der Transparenz des unternehmerischen Han-
delns. Damit ist es moglich einzuschétzen, wie beispielsweise das Handeln in der Holzvermarktung im
Verhdltnis zu den kleinen Strukturen des Privatwaldes zu bewerten ist oder ob die Schwarzwildbeja-
gung auch tats&chlich so erfolgt, wie es im Rahmen der Seuchenpravention vorbildlich erscheint.

ll. Zu § 35 des Gesetzesentwurfes Anderung des Bayerischen Waldgesetzes
Die Streichung des Art. 25 BayWaldG lehnt der Bayerische Bauernverband mit Nachdruck ab.

Die Pflicht der Bayerischen Staatsregierung, dem Bayerischen Landtag Uber die Lage und Entwickiung

der Forstwirtschaft sowie liber die zur Férderung der Forstwirtschaft erforderlichen MaBnahmen berich-
ten zu mussen, ist angesichts der aufgrund des rasant fortschreitenden Klimawandels enorm wachsen-
den Schéden im Wald und der Schiusselstellung des Cluster Forst und Holz bei der Transformation hin

zu einer klimaschonenden Lebens- und Wirtschaftsweise unverzichtbar.

Der Bericht ist in seiner Analyse und Zusammenschau der aktuellen o6konomischen, dkologischen und
sozialen Herausforderungen und der daraus von der Staatsregierung abgeleiteten MaBnahmen einzigar-
tig. Der Rechenschaftsbericht tragt zu einer ganzheitlichen Betrachtung von Wald, Waldbesitzenden
und Waldbewirtschaftung bei und beugt so maBgeblich einer einseitigen Betrachtung, z.B. von Natur-
schutz- oder Nutzungsbelangen, vor. Er stellt deshalb eine zentrale Information fiir den Bayerischen
Landtag und gleichermaBen fiir die Waldbesitzerinnen, Waldbesitzer, die gesamte Branche Forst und
Holz und nicht zuletzt die Offentlichkeit dar.

Der Waldbericht hilft, mégliche Fehlentwicklungen zu erkennen und steuernd einzugreifen. Beispiels-
weise wird formuliert, dass der Aufbau von stabilen und gesunden Zukunftswéldern einen proaktiven
Waldumbau erfordert und die Waldbesitzerfamilien diese Jahrhundertaufgabe ohne staatliche Hilfen
(finanzielle Férderung und Beratung) nicht meistern kénnen. Cleichzeitig bietet dieser Waldumbau die
Chance fir wirtschaftliche Innovationen und Beschiftigung, denn eine verénderte Baumartenzusam-
mensetzung erfordert auch Verdnderungen in der Holzverwendung. Deshalb hat die Staatsregierung
beispielsweise die Biodkonomiestrategie auf den Weg gebracht. Ohne die Zusammenschau des Wald-
berichtes droht vieles Stlickwerk zu werden.

Im Ubrigen hat der Bayerische Landtag durch wiederholte Beschliisse die Bedeutung des Agrarberichts
unterstrichen. Darin ist ausdricklich die Lage und Entwicklung der Forstwirtschaft eingeschlossen.
../5



AbschlieBend bedanken wir uns nochmals fiir die Mdglichkeit, zum Ubersandten Gesetzesentwurf Stel-
lung nehmen zu kdnnen, bitten unsere Anmerkungen zu bertcksichtigen und stehen flir Riickfragen gerne

zur Verfligung.
Mit freundlichen GriiBen

Jdstea TOR

Dr. Andrea FuB
Stellv. Generalsekretérin
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Deregulierung und Entbiirokratisierung — Viertes Modernisierungsgesetz Bayern — Ver-
bandsanhérung - AZ: B 11 6 - 1356 — 1 — 380

Sehr geehrte Frau Staatsratin Gernbauer,
sehr geehrter Herr MR Dr. Hirschberg,
sehr geehrte Frau Welzmiller,

sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank fur die Méglichkeit der Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Staatsregierung ,,Vier-
tes Modernisierungsgesetz Bayern®. Grundsatzlich begriifRen wir das Vorhaben der Modernisie-
rung und des Blrokratieabbaus ausdrticklich. In der Stellungnahme weisen wir auf einige flr uns
dennoch zu andernden Punkte hin, da wir diese fur die bayerischen Burgerinnen und Blrger aus
unserer Perspektive als Verband fiir bedeutsam halten.

Der Bayerische Landespflegerat (BLPR) ist ein Zusammenschluss von eigenstandigen Berufsver-
banden, Schwesternschaften und Berufs- und Pflegeorganisationen zur Férderung der Pflegeberu-
fe. Der BLPR bulindelt die berufspolitischen Aktivitaten seiner 14 Mitgliedsverbande, vertritt deren
Positionen und Anliegen in der Offentlichkeit, ist Ansprechpartner fir alle landesspezifischen Be-
lange der Profession Pflege, starkt deren politische Durchsetzung und foérdert die berufliche
Selbstverwaltung. Wie der Deutsche Pflegerat auf der Bundesebene vertritt der BLPR auf der Lan-
derebene die professionell Pflegenden. Der BLPR, als Bayerische Arbeitsgemeinschaft zur Forde-
rung der Pflegeberufe BAY.ARGE gegrundet, besteht seit Gber 75 Jahren und ist damit der alteste
Landespflegerat. Gerne bringen wir unsere Expertise in den Diskurs ein.

Grundsatzlich sehen wir regelmafiige Evaluationen als ein zentrales Fihrungsinstrument eines
demokratischen Staates. Beispielsweise dienen Evaluationen zur Uberpriifung der Zielerreichung.
Durch eine Evaluation kann festgestellt werden, ob die gesteckten Ziele einer Reform oder eines
Gesetzes tatsachlich erreicht wurden und in welchem Ausmal® MaRnahmen wirksam waren. Wei-
ter kann mit einer Evaluation die Identifikation von Starken und Schwachen erfolgen. Eine syste-
matische Auswertung zeigt, welche Elemente des Prozesses erfolgreich waren und wo Verbesse-

BAYERISCHER LANDESPFLEGERAT Telefon 089189518910
Lazarettstralle 1a www.bayerischer-landespflegerat.de
80636 Miinchen info@bayerischer-landespflegerat.de
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mailto:ReferatBII6@stk.bayern.de

rungsbedarf besteht. So kdnnen Fehlentwicklungen friihzeitig erkannt und korrigiert werden. Re-
gelmafige Evaluationen sind wichtige Grundlagen fur zukinftige Entscheidungen. Die Ergebnisse
von Evaluationen liefern fundierte Daten, um kunftige Reformschritte zu planen, Ressourcen effi-
zient einzusetzen und politische oder organisatorische Entscheidungen zu legitimieren.

Zu den Regelungen und unseren Anmerkungen im Einzelnen:

Zu § 2 Anderung des Gesetzes zur Ausfiihrung des Transplantationsgesetzes (AGTPG)

Die jahrliche Berichterstattung der Bayerischen Landesarztekammer Uber die Tatigkeit der Kom-
mission dient als vertrauensbildende MalRnahme flr Birgerinnen und Blrger, gerade nach dem
grolien Transplantations-Skandal 2012. Es ware fatal, diese Berichterstattung abzuschaffen. Sie
sollte vielmehr dazu genutzt werden, das Vertrauen weiterhin zu starken, indem das Ergebnis des
Berichts regelmaliig veroffentlicht und besprochen wird. Dies dient der Transparenz und damit der
Vertrauensbildung. Zudem ist damit eine regelmafige offentliche Thematisierung gewahrleistet,
um den Blrgerinnen und Birgern die Problematik von zu wenigen verfligbaren Organen vs. lange
Wartelisten flr Organspenden vor Augen zu flhren, und damit zur Ausstellung eines Organspen-
deausweises zu animieren. Um diese Transparenz amts- und regierungsperiodenibergreifend zu
gewabhrleisten, pladieren wir dafir, die jahrliche Berichterstattung an das Staatsministerium fir
Gesundheit, Pflege und Pravention beizubehalten.

Zu § 3 Anderung des Gesundheitsdienstgesetzes (GDG) und

zu § 4 Anderung der Schulgesundheitspflegeverordnung (SchulgespflV)

Die Streichung der sogenannten Impfbuchkontrolle aus § 3 GDG und § 4 SchulgespflV bedeutet,
dass die Pflicht zur Vorlage vorhandener Impfausweise und Impfbescheinigungen bei der Schu-
leingangsuntersuchung sowie bei weiteren schulischen Impfberatungen abgeschafft werden soll.
Die individuelle Kontrolle in Jahrgangsstufe 6 entfiele ebenfalls. Sollten sich in der Praxis uner-
wlnschte Effekte zeigen (z. B. Rlckgang der Impfquoten), waren Nachsteuerungen durch geeig-
nete praventive Malinahmen erforderlich. Unklar bleibt, wie der Gesetzgeber den unerwlinschten
Effekten ohne Kontrolle begegnen méchte.

Die Einfiihrung einer Schulgesundheitspflegefachperson (damit ist eine examinierte Pflegefach-
frau/-mann mit Zusatzqualifikation gemeint), wie es in vielen Landern Usus ist, ware ein hilfreicher
Schritt, diese entsstehende Lucke zu schlieffen und hatte viele weitere positive Auswirkungen auf
die Entwicklung eines Gesundheitsbewusstseins von Schilerinnen und Schilern, wie auch Mo-
dellversuche in anderen Bundeslandern bzw. Stadten zeigen (z. B. Hessen und Stuttgart).

§ 22 Anderung des Bayerischen Gleichstellungsgesetzes (BayGIG)

Nach Art. 118 Abs. 2 der Verfassung des Freistaates Bayern sind Frauen und Manner gleichbe-
rechtigt. Der Staat fordert die tatsachliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und
Mannern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Ein Bestandteil davon ist die
Erstellung und das Anwenden von Gleichstellungskonzepten. Das Beteiligungsgebot flr den Vor-
stand oder fUr die Geschéaftsfiihrung nach Art. 20 Abs. 2 BayGIG ist ein weiterer Bestandteil. Es ist
Aufgabe des Staates seine Burgerinnen und Blrger zu schitzen und fur gleichwertige Lebensver-
haltnisse zu sorgen. Wir gehen davon aus, dass diese Grundrechte bei den Veranderungen der
Regelungen im Gleichstellungsgesetz Berlcksichtigung finden, denn gesellschaftlich, wirtschaftlich
und politisch gibt es noch viele Herausforderungen zu meistern, bis die rechtlich vorgesehene
Gleichberechtigung von Frauen und Mannern im Freistaat Bayern tatsachlich hergestellt ist.



Zu § 23 Bayerisches Pflegendengesetz (BayPfleG)

Im Bereich der professionellen Pflege nimmt das Thema Evaluation einen wesentlichen Stellen-
wert im Pflegeprozess ein. Dabei geht es um die systematische Uberpriifung und Bewertung von
beispielsweise Pflegeinterventionen und -ergebnisse. In der letzten Phase des Pflegeprozesses ist
die Evaluation entscheidend fur die Qualitatssicherung. Ohne Evaluation ware der Pflegeprozess
unvollstandig und ineffizient und wir kdnnten unsere knappen Ressourcen nicht wirtschaftlich sinn-
voll einsetzen.

Im Kontext des BayPfleG und damit der Vereinigung der Pflegenden in Bayern, die als freiwilliger
Zusammenschluss von professionell Pflegenden ausschlief3lich tGber Staatshausmittel finanziert
wird, dient die Evaluation als bislang einziges Korrektiv.

Wesentliche Aufgabe der Kommission nach Art. 4 BayPfleG ist, neben der beratenden Begleitung
der Reform und Weiterentwicklung der Vereinigung der Pflegenden in Bayern (VdPB), die regel-
mafige Evaluation. Diese ist Basis fur die Erarbeitung von Empfehlungen zur Reform und Weiter-
entwicklung der VAPB. Ohne eine regelmafige Evaluation ist die Arbeit und Wirkungsfahigkeit
dieses Gremiums stark eingeschrankt, denn eine seridése Beratung ohne Kennzahlen ist kaum
moglich. Die Streichung der regelmafligen Evaluation kommt einer Streichung des Kernauftrags
der Kommission gleich. Dies lehnen wir strikt ab.

Wir bedanken uns fir die Berlcksichtigung unserer Stellungnahme und stehen fir Fragen gerne
zur Verfligung.

Mit freundlichen GrifRen

,/"/ /
i //Wﬁd(a %M

Claudia Hauck

Vorsitzende

Lobbyregister des Bayerischen Landtags und der Bayerischen Staatsregierung:
Registernummer DEBYLT0280
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Stellungnahme des BUND Naturschutz in Bayern e.V. (BN) zum Entwurf des

Vierten Modernisierungsgesetzes Bayern

Sehr geehrter Herr Dr. Hirschberg,

anbei die Stellungnahme des BUND Naturschutz zum Entwurf des Vierten Modernisierungs-

gesetzes. Der BN ist im Bayerischen Lobbyregister mir der Registernummer DEBYLTOOEC ein-

getragen.

Mit freundlichen GriRRen

v el /uagg

Martin Geilhufe

Landesbeauftragter
= 0911-81878-23
Fax 0911-869568

Mail: martin.geilhufe@bund-naturschutz.de
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Stellungnahme des BUND Naturschutz
zum Entwurf des

Vierten Modernisierungsgesetzes Bayern

Landesfachgeschaftsstelle Miinchen,
12. August 2025

Vorbemerkung

Der BUND Naturschutz in Bayern e.V. begriit das von der Staatsregierung benannte Ziel der ver-
schiedenen Modernisierungsgesetze, das Leben der Biirger*innen zu erleichtern. Allerdings haben
die im vierten Modernisierungsgesetz vorgesehenen Anderungen kaum direkte Auswirkungen auf
das Leben der Birger*innen in Alltag und Ehrenamt — oder sie erschweren es sogar:

Die Anderungen schrinken zum Teil die Transparenz staatlichen Handelns ein und erh6hen damit
auch die Hirden flir demokratische Teilhabe jenseits von Wahlterminen. Dies zeigt sich etwa an der
Abschaffung zahlreicher Berichte, die bisher Daten zum staatlichen Handeln zusammenfihren, auf-
bereiten und allgemeinverstandlich darstellen.

Tatsachlich ist die Abschaffung von Berichten der Staatsregierung gegeniber der Bevolkerung
und/oder ihren Vertreter*innen ein Schwerpunkt der mit dem 4. ModG beantragten Neuregelun-
gen. Hier dréngt sich der Gedanke auf, es habe bei einem Suchlauf Gber samtliche Landesgesetze
jegliche Erwdahnung des Wortes , Bericht” zu einer Aufnahme in das aktuelle Sammelgesetz gefiihrt,
vollig unabhangig davon, ob es sich um moglicherweise wirklich (iberflissige oder eben auch sinn-
volle und fir (zumindest miindige) Blirger*innen und die staatliche Wirksamkeit relevante Berichte
handelt.

Effizientes, wirkungs- und erfolgsorientiertes staatliches Handeln braucht Erkenntnisse tiber Fort-
schritte wie weiter bestehende Defizite sowie die Wirksamkeit getroffener MaRnahmen und Rege-
lungen. Die Abschaffung zahlreicher Fachberichte zur Umsetzung staatlicher Ziele bzw. in Gesetzen
enthaltenen Regelungen bewirkt keinerlei Entbiirokratisierung oder Erleichterung fiir die Birger*in-
nen, sondern betrifft ausschlieRlich die jeweils zustandigen Behorden, die sich aber im Sinne eines
effizienten und dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Staatshandelns natiirlich Kenntnis liber die
(Nicht-)Wirkung ihres Handelns verschaffen miissen. Somit wird entweder diese Kenntnis der Of-
fentlichkeit und damit einer 6ffentlichen Diskussion und Kontrolle vorenthalten oder den Behorden
selbst dieser Kenntnisgewinn genommen — beides halten wir weder fiir modern noch im Interesse
der Offentlichkeit noch den realen Herausforderungen unserer Zeit angemessen.

Auch der zweite zentrale Schwerpunkt dieses Gesetzentwurfes, die umfangreichen Anderungen des
Landesplanungsgesetzes, reduziert die Moglichkeiten zivilgesellschaftlicher Beteiligung und Einfluss-
nahme, womit nicht nur Partizipation erschwert wird, sondern auch die Potenziale solchen Engage-
ments fiir den Staat ungenutzt bleiben. Zudem wird die mehr denn je notwenige Lenkungswirkung
und inhaltliche und interdisziplindr abgestimmte Tiefe der Landes- und Raumplanung abgeschwacht.
Auch die hier geplanten Anderungen und Reduzierungen sind weder modern noch im Interesse
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der Zivilgesellschaft noch den dringlichen Handlungserfordernissen einer sozial- und klimagerech-
ten Raumentwicklung angemessen. Von einigen wenigen Regelungen abgesehen, lehnen wir in Be-
zug auf nicht nur redaktionelle Anderungen den GroRteil der geplanten Anderungen daher ab.

Der BUND Naturschutz ist Mitglied der Initiative ,,Wege zu einem besseren LEP”. Im gemeinsamen
Memorandum ,Das bessere LEP fiir Bayern” (2018) und in ausfiihrlichen Stellungnahmen des BN zur
Teilfortschreibung 2022 des LEP haben wir aus fachlicher Sicht die Anforderungen an eine Landes-
und Regionalplanung neuen Typs skizziert. Daraus ergeben sich Forderungen fiir eine tatsachliche
Modernisierung im Sinne einer Fortentwicklung des BayLplG, die nicht vordergriindig auf Beschleu-
nigung und Deregulierung zielt, sondern auf eine den 6kologischen und gesellschaftlichen Herausfor-
derungen angemessene, ambitionierte und gestaltende Raumentwicklung in Bayern. Wir verweisen
diesbezliglich auf die konkreten flinf Vorschlage des Biindnisses in der gemeinsamen Stellungnahme,
die lhnen separat zugeht.

Wie bereits in unseren Stellungnahmen zu den vorangegangenen sog. ,Modernisierungsgesetzen”
dargestellt, ist der BUND Naturschutz in Bayern durchaus der Ansicht, dass es Vorgaben und Berei-
che gibt, in denen die versprochene und gut umgesetzte Entburokratisierung zu einer Erleichterung
des Lebens der Bilrger*innen fiihren kann. Die mit dem Gesetzentwurf laut Beschreibung der Prob-
lemstellung ebenfalls bezweckte Deregulierung dagegen fiihrt zu einem Ausbau des (Gewohnheits-)
Rechts durchsetzungsstarker staatlicher wie privater Akteur*innen und im Gegenzug zur Schwa-
chung weniger durchsetzungsstarker Akteur*innen, Schutzgiiter und Gemeinwohlinteressen. Viele
der geplanten Anderungen auch dieses Gesetzentwurfes beférdern das Recht des Stirkeren und re-
duzieren Transparenz.

Es verscharft sich wie schon bei vorhergehenden Gesetzentwiirfen der Eindruck, dass die Zivilgesell-
schaft, insbesondere eine mogliche Kontrolle staatlichen Handelns durch sie, zunehmend als lastig
angesehen wird und ihre Moglichkeiten daher reduziert werden. Eine Modernisierung kdnnen wir
darin nicht erkennen. Ein moderner Staat sollte seinen Birger*innen umfassende Méglichkeiten bie-
ten, sich zu informieren und zu beteiligen. Das ist keine Birokratie, denn niemand muss dies tun —
aber jede*r sollte die Moglichkeit dazu haben. Gerade angesichts der aktuell wachsenden Demokra-
tie- und Politikverdrossenheit ist dies wichtiger denn je.

Anmerkungen zu ausgewadhlten einzelnen Regelungsvorhaben

§6 Anderung der Bayerischen Bauordnung

Mit §6 Ziffer 3 a) aa) sollen kreisangehorigen Gemeinden auf Antrag die Aufgaben der unteren Bau-
aufsichtsbehérde tibertragen werden kénnen. Nach Uberzeugung des BN hat sich die bisherige Re-
gelung bewahrt, wonach die Bauaufsichtsbehdrden mit einem libergeordneten Blick die notwendi-
gen Funktionen wahrnehmen.

- Daher stimmt der BUND Naturschutz dieser Anderung nicht zu.
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§7 Anderung des Bayerischen Landesplanungsgesetzes

§7 Ziffer 1 c) sieht die Einfligung einer Definition des Begriffs ,,in Aufstellung befindliche Ziele der
Raumordnung” als ,Ziele der Raumordnung, die in einem Planentwurf enthalten sind, fiir den ein
Beteiligungsverfahren eingeleitet wurde” vor. Durch die vom ROG abweichende Regelung der zeitli-
chen Vorverlagerung der ,,in Aufstellung befindlichen Ziele” wird eine friihzeitige Sicherung zukiinfti-
ger Zielfestlegungen in Raumordnungsplanen ermdglicht. Dies starkt die Position der Planungstrager
und fuhrt zu mehr Rechtssicherheit und Rechtsklarheit.

- Der BUND Naturschutz begriit die Einfligung dieser Definition.

§7 Ziffer 2 soll mit Art. 4 BayLplG Zielabweichungsverfahren neu regeln. Aus einer ,Kann“-Bestim-
mung zur Zulassung eines solchen Verfahrens im Ausnahmefall soll mit dem neu gefassten Art. 4
Abs. 1 Satz 1 eine ,,Soll“-Bestimmung werden, Zielabweichungen soll auf Antrag von privaten Tra-
gern regelmalig zugestimmt werden.

- Diese geplante Anderung lehnt der BUND Naturschutz als gravierenden Eingriff in die Ver-
bindlichkeit der Landesplanung entschieden ab.

Die Neufassung des Art. 4 Abs. 1, Satz 2 geht ab von der Notwendigkeit des Einvernehmens mit den
fachlich berihrten Ministerien und den betroffenen Gemeinden bei Zielabweichungsverfahren in
der bisherig giiltigen Fassung. Stattdessen sind sie nur noch ,,anzuhdren”. Dies bedeutet eine Abkop-
pelung landesplanerischer Entscheidungen von der fachlichen Kompetenz zustandiger Stellen, und
es stattet die zustandige Behorde (in letzter Instanz das Bayerische Staatsministerium fiir Wirtschaft,
Landesentwicklung und Energie) mit einer hoheren Machtfiille gegeniiber den betroffenen Gemein-
den aus. Die geplante Neufassung gibt der zustandigen Behorde die Moglichkeit, eigenstandig von
ihr selbst verantwortete allgemeine Regelungen auBer Kraft zu setzen.

- Mit Verweis auf die , Lex Riedberger Horn“ lehnt der BUND Naturschutz diese Anderung am
BayLplG als auch grundsatzlich und staatspolitisch geféhrlich ab.

Mit der geplanten Fassung des neuen Art. 4 Abs. 2 Satz 3 BayLplG wird die Antragsbefugnis auf ein
Zielabweichungsverfahren und damit auf (nach Art. 4, Abs. 1, Satz 1 regelhaft zu gewahrende) Hin-
wegsetzung liber landesplanerische Ziele ausgeweitet von Personen des Privatrechts, die ,die Ziele
der Raumordnung zu beachten haben” (Satz 2) auch auf solche, die fir ihre raumbedeutsamen Pro-
jekte der Planfeststellung, der gleichermalRen rechtswirksamen Genehmigung oder auch nur der Be-
urteilung unter Beriicksichtigung der Erfordernisse der Raumplanung bediirfen (Satz 3 i.V.m. Art. 3
Abs. 2 BayLplG).

Dies starkt zwar die Stellung von Biirger*innen gegeniiber dem Staat — jedoch nur solcher, die raum-
planerisch bedeutsame Projekte durchfiihren wollen. In Anbetracht der Tatsache, dass an anderer
Stelle des Gesetzentwurfs die Moglichkeiten der Beteiligung an der Raumplanung fiir ehrenamtlich
aktive Burger*innen und/oder ihre Verbdnde beschnitten und auch die Verbindlichkeit der Landes-
planung insgesamt empfindlich ausgehohlt werden sollen, kann dies in der Konsequenz nur eine
Starkung der Ellenbogenfreiheit fir solche Personen und Unternehmen bedeuten, die sich in der
Lage sehen, GroRprojekte mit bedeutenden Auswirklungen auf Landschaft, Natur und andere
Schutzgiiter umzusetzen.

- Daher lehnt der BUND Naturschutz die Hinzufligung des Art. 4 Abs. 2 Satz 3 ab.
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§7 Ziffer 7 sieht eine signifikante Anderung des Art. 13 BayLplG vor. Die gesetzliche Regelung liber
die Besetzung des Landesplanungsbeirats soll damit ebenso entfallen wie das Vorschlagsrecht der
kommunalen Spitzenverbdnde (Art. 13 Abs. 1 Satz 2). Stattdessen soll die dem Wirtschaftsministe-
rium unterstehende oberste Landesplanungsbehorde ohne weitere Vorgaben oder Erklarungen per
Verordnung festlegen kdnnen, ob und ggf. welche Verbande oder Sachverstidndige in den Beirat auf-
genommen werden sollen. Damit wiirde die Funktion des LPB sowohl als relativ unabhangiges Ex-
pert*innen-Gremium als auch als Forum fiir birgerschaftliche Beteiligung an der Landesplanung po-
tenziell massiv geschwacht oder sogar aufgehoben.

Weiterhin sieht die Neufassung die Streichung der verpflichtenden Beteiligung des Beirats an der Er-
arbeitung des LEP (bisher in Art. 13 Abs. 2 Satz 2 BayLplG) vor, was die Rolle des LPB auch materiell
empfindlich schwacht.

- In der Gesamtschau bedeutet die vorgesehene Anderung eine Einschrinkung der relativen
Selbststandigkeit des Beirats, eine mogliche Entkleidung von Expert*innen-Wissen sowie
eine Einschrankung zivilgesellschaftlicher Beteiligung und eine Beschneidung seiner bereits
jetzt nicht gerade groRen Kompetenzen. Im Ergebnis wiirde der LPB seiner Relevanz weitest-
gehend beraubt. Der BUND Naturschutz lehnt §7 Ziffer 7 daher vehement ab.

- Sollte es bei der Streichung der Beteiligung des Landesplanungsbeirats an der Erstellung des
Landesentwicklungsprogramms bleiben, fordert der BUND Naturschutz die behelfsweise Ein-
richtung von Regionalen Planungsbeiraten.

§7 Ziffer 8 sieht u.a. die Einfligung eines neuen Art. 15 nach Art. 13 BayLplG vor. Dieser soll in Abs. 3
Satz 2 lauten: ,Das Einvernehmen zwischen Regionalen Planungsverbanden und der héheren Lan-
desplanungsbehdrde bei der Erstellung von Regionalplanen beschrankt sich auf formelle und materi-
elle RechtmaRigkeit des Regionalplanes.” Der BUND Naturschutz versteht diese Formulierung so,
dass die hohere Landesplanungsbehoérde ihr Einverstandnis zu von den Regionalen Planungsver-
bande erstellten Regionalpldanen nur noch in Bezug auf die formelle und materielle RechtmaRigkeit
geben muss, nicht mehr zu inhaltlichen Aspekten. Dadurch bekdmen die RPV mehr inhaltliche Frei-
heit.

- Indiesem Sinne begriiRt der BUND Naturschutz den geplanten neuen Art. 15 Abs. 3 Satz 2
BayLplG.

Dem gegeniiber steht jedoch, dass nach §7 Ziffer 8 weder die geplanten Regelungen zum Landesent-
wicklungsprogramm (Art. 14) noch zu den Regionalplanen (Art. 15) Angaben enthalten sollen, zu
welchen Themenbereichen diese Plane Regelungen beinhalten kénnen. In der bisherigen Fassung in
Art. 19 Abs. 2 Nr. 4 BayLplG und Art. 21 Abs. 2 Nr. 3 BayLplG waren diese wortgleich benannt als lan-
des- bzw. regionsweit ,,raumbedeutsame Festlegungen, insbesondere zur Siedlungsstruktur, zum
Verkehr, zur Wirtschaft (mit Land- und Forstwirtschaft), zur Energieversorgung, zum Sozialwesen,
zur Gesundheit, Bildung, Kultur sowie zur Freiraumsicherung, sofern nicht die jeweiligen Belange
fachrechtlich hinreichend gesichert sind“. Durch die Streichung dieser Aufgabenzuteilung wird eine
thematische Beschrankung der Plane deutlich leichter moglich als bisher. Dass durch einen Verzicht
auf diese Vorgaben die Regelungsbefugnis in LEP bzw. Regionalpldanen ausgeweitet wird, halt der BN
fir unrealistisch. Zu beflirchten ist vielmehr eine Einschrankung der Befugnisse.

- Indiesem Sinne muss der BUND Naturschutz auch diese Einschrankung der Landesplanung
ablehnen.
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Zugleich entfallt durch die Neufassung der Art. 14 und 15 das bisher durch die Kombination von Art.
19 Abs. 2 Nr. 4 und Art. 21 Abs. 2 Nr. 3 BayLplG bestehende Doppelsicherungsverbot. Dies ermdg-
licht eine einfachere Abstimmung der Fachplanungen bei iberortlichen Planungen und verschafft
den Regionalen Planungsverbdnden insgesamt mehr Freirdaume fiir Regelungen.

- Der BUND Naturschutz begriit diese Neuregelung.

§7 Ziffer 9 c) sieht eine Ergdnzung des bisherigen Art. 14 (zukiinftig Art. 16) Abs. 2 BayLplG um u. a.
einen Satz 3 vor, nach dem bei der Regionalplanung auch Ausschlussgebiete ,in Zusammenhang mit
einem oder mehreren Vorranggebieten” festgelegt werden kénnen. Aus Sicht des BN ist die Voraus-
setzung ,eines oder mehrerer Vorranggebiete” fir die Festlegung von Ausschlussgebieten nicht aus-
sagekraftig bzw. rechtssicher. Die Zahl ausgewiesener Vorranggebiete allein sagt nichts liber ihre
GroRe und/oder den Umfang der darin moglichen oder geplanten MaRBnahmen aus. Vielmehr sollte
Voraussetzung flir Ausschlussgebiete sein, dass bestimmte Vorgaben, etwa Ausbauziele bei der
Windkraft, in einer Region durch sie nicht gefahrdet werden, also diese Ziele durch die ausgewiese-
nen Vorranggebiete (in welcher Zahl auch immer) gewahrleistet sind.

- Hier empfiehlt der BUND Naturschutz eine Prazisierung der Formulierung bzw. eine Fassung
im o.g. Sinne.

§7 Ziffer 10 c) sieht vor, die in der bisherigen Fassung des Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 vorgesehene Beteili-
gung der ,,Behorden, deren umwelt- und gesundheitsbezogener Aufgabenbereich von den Umwelt-
auswirkungen des Raumordnungsplans beriihrt werden kann“ bei der Erstellung der Anforderungen
an eine Umweltprifung abzuschwéachen und sie nur noch anzuhéren. Darin ist eine fachliche Ein-
schrankung und damit eine Schwachung der Priifung der Auswirkungen geplanter Projekte auf zahl-
reiche vulnerable Schutzgiiter des Gemeinwohls zu erkennen.

- Der BUND Naturschutz lehnt diese Abschwachung der wichtigen Umweltprifung im allge-
meinen Interesse ab.

§7 Ziffer 10 d) aa) weitet die bisher nach Art. 15 Abs. 4 BayLplG als , Kann“-Bestimmung magliche
Uberschlagige Prifung mit der Fassung als ,Soll“-Bestimmung zur Regel aus. Eine solche tberschla-
gige oder Vorpriifung ist, anders als die eigentliche Umweltpriifung, nicht 6ffentlich und ohne Betei-
ligung der Umweltverbinde vorgesehen. Damit wird die Offentlichkeitsbeteiligung bei entsprechen-
den Vorhaben deutlich eingeschrankt bzw. im Vorfeld ausgehebelt.

- Der BUND Naturschutz erkennt in der geplanten Neuregelung dieselben Mechanismen wie
bei der umstrittenen Vorprifung zur UVP-Pflicht und lehnt sie daher ab.

§7 Ziffer 10 d) bb) sieht auch bei der Entscheidung dariiber, ob die Erstellung eines Umweltberichts
bei geringfiigigen Anderungen von Raumordnungsplanen nach nur iiberschlagiger Priifung verzicht-
bar ist, eine Herabstufung der Einbindung der betroffenen Fachbehorden von einer Beteiligung (bis-
her in Art. 15 Abs. 4 Satz. 2 BayLplG) zu einer bloRen Anhdrung herunter.

- Auch diese Beschrankung der Einbindung der Fachbehdrden lehnt der BUND Naturschutz ab.



BUND
. Naturschutz
BUND Naturschutz in Bayern e.V. %ﬁ@&ﬁ;‘m“ﬂ

§7 Ziffer 11 sieht mit Art. 16 (alt) bzw. Art. 18 (neu) Abs. 1 Satz 1 BayLplG die , Gelegenheit zur Stel-
lungnahme* fiir Offentlichkeit und 6ffentliche Stellen im Rahmen der Aufstellung von Raumord-
nungsplanen vor, Abs. 2 Satz 3 die ,,Gelegenheit zur Abgabe einer ausschlielilich elektronischen Stel-
lungnahme” zum Landesentwicklungsprogramm (auch fiir die kommunalen Spitzenverbénde). Der
BN sieht darin eine deutliche Einschrankung der Beteiligung bei der Aufstellung von Regionalplanen
und LEP. Denn eine ,,Gelegenheit zur Stellungnahme” beinhaltet nicht zwingend eine Erérterung
oder andere Formen des Dialogs, ,ausschlieRlich elektronische [ ] Stellungnahme[n]“ schlieRBen sie
mindestens implizit sogar aus.

- Der BUND Naturschutz lehnt eine solche Einschrankung der Beteiligungsmoglichkeiten der
Blrger*innen in ihrem direkten Lebensumfeld ab.

Weiterhin soll mit Art. 16 (alt) bzw. Art. 18 (neu) Abs. 1 Satz 2 BayLplG das Beteiligungsverfahren zur
Aufstellung von Raumordnungspldnen von bisher mindestens einem Monat auf nunmehr héchstens
vier Wochen beschrdankt werden. Dies mag in der Tat zu einer Beschleunigung der Verfahren beitra-
gen, allerdings zulasten der griindlichen Priifung von Gemeinwohl-Interessen. Raumordnungspldane
umfassen haufig komplexe Vorhaben und Zusammenhange, ihre griindliche Priifung sollte den Biir-
ger*innen und ihren Verbanden weiterhin ermdoglicht werden. Schon die gegenwartige, durch-
schnittliche Dauer von Beteiligungsverfahren von drei Monaten kann gerade fiir ehrenamtlich arbei-
tende Menschen eine Herausforderung darstellen, dagegen wiirde die Einsparung von angenomme-
nen zwei Monaten allein Raumordnungsverfahren nicht signifikant verkirzen.

Auch im Sinne der Aufgabenstellung der Staatsregierung, eine Verfahrensbeschleunigung zu errei-
chen, stellt sich die Frage, ob Schnelligkeit vor Griindlichkeit immer zielfihrend ist: Bei komplexen
Verfahren wie der Ausweisung von Windenergie-Vorranggebieten dient eine ldngere Beteiligungs-
frist der Detailscharfe und Qualitdt und hat damit das Potenzial, spatere Klagen, Biirgerbegehren
0.4. Uberfliissig zu machen.

- Daherlehnt der BUND Naturschutz diese Beschrankung ab und empfiehlt, die gegenwartige
Regelung unangetastet zu lassen oder behelfsweise, in Anlehnung an die in den Ausfiihrun-
gen zum Gesetzentwurf genannten praktischen Erfahrungen, als maximalen Zeitraum fir Be-
teiligungsverfahren nunmehr statt einem drei Monate einzufihren.

Im neu gefassten Art. 16 (alt) bzw. Art. 18 (neu) Abs. 2 Satz 1 BayLplG werden u.a. die ,nach Natur-
schutzrecht im Freistaat Bayern anerkannte[n] Vereine” explizit als Stellen benannt, denen Gelegen-
heit zu einer Stellungnahme zu Raumordnungsplanen zu geben ist (wenn auch nicht auf selbstandige
Benachrichtigung durch die planende Behorde, vgl. unten).

- Der BUND Naturschutz begriiRt, dass zumindest an dieser Stelle die vorgesehene Beteiligung
der anderswo implizit oder explizit ausgenommenen Verbande eindeutig benannt wird.

§7 Ziffer 13 sieht mit der Neufassung des bisherigen Art. 18 als Art. 20 BayLplG in Abs. 2 Satz 1 vor,
nicht nur — wie bisher — Landesentwicklungsprogramm und Regionalplane mit dem Tag ihres Inkraft-
tretens auszulegen und im Internet zu veroffentlichen, sondern zukiinftig auch ihre jeweilige Be-
griindung. Der BN erkennt darin eine Starkung der Transparenz und Nachvollziehbarkeit staatlichen
Handelns und der dahinter stehenden Intentionen.

- Der BUND Naturschutz begrii3t diese Fassung des Art. 18 (alt) bzw. Art. 20 (neu) Abs. 2 Satz
1 BayLplG ausdrticklich.
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§7 Ziffer 15 c) bb) beinhaltet die Ergdnzung des Art. 23 (alt) bzw. 21 (neu) Abs. 3 um einen Satz 3,
der die weitere grundsatzliche Wirksamkeit eines Raumordnungsplans im Falle einer fehlerhaften
Festlegung von Ausschlussgebieten sicherstellt. Tatsdchlich sind in der Vergangenheit ganze Raum-
ordnungsplane ungliltig geworden, weil einzelne Vorranggebiete fehlerhaft ausgewiesen worden
waren. Es ist wichtig, dass so massive, aber fachlich nicht gerechtfertigte Konsequenzen einzelner
Fehler wie die Neuaufstellung eines Raumordnungsplans aufgehoben werden.

- Der BUND Naturschutz begriit diese Ergdanzung des Art. 23 (alt) bzw. 21 (neu) Abs. 3 aus-
driicklich.

Mit §7 Ziffer 16 soll Art. 24 (alt) bzw. Art. 22 (neu) BayLplG und damit der Gegenstand einer Raum-
vertraglichkeitspriifung neu gefasst werden. Mit Abs. 1 Satz 1 werden die hoheren Landesplanungs-
behorden kiinftig erméchtigt, bei Vorhaben mit erheblicher iberértlicher Raumbedeutsamkeit auf
die Priifung auf Raumvertraglichkeit zu verzichten. Der BN halt diese Erméachtigung der héheren Lan-
desplanungsbehdrden fiir hochproblematisch, da gerade lberértliche Projekte, etwa StralRenbau-
vorhaben, massiv in den Raum eingreifen und gerade dort die Raumvertraglichkeit zwingend gepruft
werden muss.

- Daher lehnt der BUND Naturschutz diese Einschrankung (,,es sei denn, ...“) der in Art. 24 (alt)
bzw. Art. 22 (neu) Abs. 1 Satz 1 formulierten Pflicht zur Raumvertraglichkeitspriifung ab.

Art. 24 (alt) bzw. Art. 22 (neu) Abs. 1 Satz 2 sieht vor, dass die zustdndige Landesplanungsbehdrde
auch und nur ,,vom Vorhabenstrager eingebrachte [ ] ernsthaft in Betracht kommende [ ] Alternati-
ven“ prift — also nur solche Alternativen, die der Vorhabenstrager selbst ggf. vorlegt. Nach der bis-
herigen Fassung des Art. 24 Abs. 2 Satz 5 BayLplG dagegen kénnen die Landesplanungsbehdrde aktiv
»,beim Trager des Vorhabens darauf hinwirken, dass ernsthaft in Betracht kommende Alternativen
eingefiihrt werden”. Diese Entmachtung der Behorde fiihrt dazu, dass Alternativen ausschliefSlich
gepruft werden kdnnen, wenn sie von einem Vorhabenstrager selbst vorgelegt werden — der im Re-
gelfall kein Interesse an einer Alternative zu seinen Projektplanen haben dirfte.

Alternativen, die nach bisheriger Regelung aktiv durch die Behorde als Vertreterin 6ffentlicher Be-
lange eingefihrt und gepriift werden kdnnen, wie bspw. eine Nullvariante oder bei StraRenbauvor-
haben eine verkehrstrageriibergreifende Alternative, kénnen nach der Neufassung nicht mehr ein-
gefiihrt und gepruft werden, moégliche 6ffentliche Belange bleiben damit aullen vor.

- Daher lehnt der BUND Naturschutz die Neufassung des Art. 24 (alt) bzw. Art. 22 (neu) Abs. 1
Satz 2 nachdriicklich ab und fordert die Beibehaltung der bisherigen Formulierung aus Art.
24 Abs. 2 Satz 5 BayLplG.

Art. 24 (alt) bzw. Art. 22 (neu) Abs. 1 Satz 3 BayLplG verlangt nur noch eine ,Gberschldgige Prifung
Uberortlich raumbedeutsamer Belange des Umweltschutzes im Hinblick auf die Auswirkungen des
Vorhabens”. Wohingegen es in der bisherigen Fassung des Art. 24 Abs. 2 Satz 2 heil3t, dass die
»,raumbedeutsamen Auswirkungen des Vorhabens unter Uberortlichen Gesichtspunkten, einschlief-
lich der Gberortlich raumbedeutsamen Belange des Umweltschutzes, zu priifen” seien — ohne Ein-
schrankung.

Ebenfalls entfallt die in Art. 24 (alt) bzw. Art. 22 (neu) Abs. 2 Satz 2 bislang vorgesehene Prifung ei-
nes Projekts auf ,,Ubereinstimmung mit den Erfordernissen der Raumordnung und die Abstimmung
mit anderen raumbedeutsamen Planungen und MaRnahmen”.

- Auch die Streichung dieser wichtigen Regelung lehnt der BUND Naturschutz ab.
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Mit der Neufassung des Art. 25 (alt) bzw. Art. 23 (neu) entféllt die in Art. 25 Abs. 3 Satz 2 bislang vor-
gesehene Pflicht zur Angabe der Beschreibung des Bedarfs an Grund und Boden sowie Folgefunktio-
nen. Auch kénnten dann keine Angaben zu zu erwartenden erheblichen Auswirkungen auf Wirt-
schafts-, Siedlungs- und Infrastruktur sowie auf die Umwelt mehr eingefordert werden. Auch MaR-
nahmen zu Vermeidung, Minderung und Ausgleich erheblicher Umweltbeeintrachtigungen entfallen
damit.

Stark ins Gewicht fallen wird auch die mit der Neufassung des bisherigen Art. 25 Abs. 3 Satz 2
BayLplG gestrichene Verpflichtung zur Angabe von ErsatzmalRnahmen bei nicht ausgleichbaren Ein-
griffen. Es ist zu beflirchten, dass in der Konsequenz nach dem BayLplG kein Ausgleich fiir Eingriffe in
das Landschaftsbild durch Windkraftanlagen mehr eingefordert werden kann.

- Diese Aushohlung der Raumplanung und den Verzicht auf AusgleichsmalRnahmen, die bis-
lang der Allgemeinheit zugutekommen, lehnt der BUND Naturschutz unbedingt ab und wen-
det sich daher gegen die Neufassung des bisherigen Art. 25 BayLplG.

§7 Ziffer 16 sieht weiterhin vor, Art. 23 (neu) Abs. 3 Satz 1-3 BayLplG dahingehend zu fassen, dass
die Unterlagen im Rahmen von Raumvertraglichkeitsprifungen online veréffentlicht werden, auf An-
frage aber auch auf alternativen Wegen zur Verfligung gestellt werden kdnnen.

- Dies bewertet der BUND Naturschutz positiv, weil es die Hirden zur Beteiligung senken
kann.

Allerdings wird in der geplanten Fassung eine direkte Benachrichtigung der zu beteiligenden Stellen,
wie sie in solchen Verfahren bisher Standard ist, nicht erwahnt. Der Aufwand fur die informierenden
Stellen ist hier Gberschaubar, der Nutzen (bzw. bei Wegfall der Schaden/Mehraufwand) fur die zu
informierenden Stellen ist ungleich groRer.

- Sollte beabsichtigt sein, eine solche Benachrichtigung tatsachlich entfallen zu lassen, lehnt
der BUND Naturschutz dies ab. Sollten die Benachrichtigungen beibehalten werden und ihre
Erwdhnung im Gesetzentwurf lediglich vergessen worden sein, empfiehlt der BN eine Klar-
stellung bzw. entsprechende Formulierung.

§7 Ziffer 22 sieht die Aufhebung der Art. 31 und 32 BayLplG vor. Damit entfallen sowohl die fortlau-
fende Erfassung, Verwertung und Uberwachung ,raumbedeutsame[r] Tatbestinde und Entwicklun-
gen” (Art. 31) als auch die laufende Berichterstattung an den Landtag dariliber (Art. 32).

Mit dieser ,Reform“ bleiben fiir die sonst als so schiitzenswert bezeichnete bayerische Landschaft
und die Landesentwicklung insgesamt schadliche Prozesse und Phdanomene unter dem Radar. Die
Folgen der zahlreichen u.a. mit diesem Gesetzentwurf, aber auch bspw. mit dem Dritten Moderni-
sierungsgesetz Bayern durchgefiihrten umfangreichen Deregulierungs-MaRnahmen bleiben in der
Folge staatlicherseits weitgehend ignoriert. Es fehlen in der Zukunft fiir die politische Arbeit wichtige
Entscheidungsgrundlagen, was eine Schwachung der politischen Gremien bedeutet.

- Aus diesem Grund lehnt der BUND Naturschutz die in §7 Ziffer 22 4. ModG vorgesehene
Streichung der §§ 31 und 32 BayLplG entschieden ab.

§7 Ziffer 23 sieht einen Verzicht auf das Einverstandnis der beteiligten Staatsministerien zum Verlan-
gen der Obersten Landesplanungsbehérde nach Art. 33 BayLplG vor, dass Gemeinden ihre rechts-
wirksamen Bauleitplane den Zielen der Raumordnung anpassen. In der Praxis bedeutet dies, dass
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etwa das bayerische Umweltministerium und LfU oder das bayerische Landwirtschaftsministerium
aus Fragen der Umsetzung der Raumplanung mindestens partiell ausgeschaltet werden und die allei-
nige Verantwortung auf die Oberste Landesplanungshorde, also das Bayerische Staatsministerium
flr Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie Gbergeht.

- So sehr der BUND Naturschutz grundsatzlich begriifSt, dass Vorgaben der Raumplanung auch
eingehalten bzw. durchgesetzt werden — die Ausschaltung von mit Fragen des Umwelt-, Na-
tur- und Klimaschutzes direkt betrauten Stellen zugunsten des Wirtschaftsministeriums kann
der BUND Naturschutz nicht akzeptieren.

§ 15 (Anderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes)

Geplant ist mit §15 Abs. 1 die Aufhebung der Art. 3a und 19 Abs. 3 BayNatSchG. Die darin enthalte-
nen Verpflichtungen zu Berichten zur Lage der Natur, zu 6kologisch genutzten Landwirtschaftsfla-
chen und zum Status des Biotopverbunds wurden als Ergebnis des erfolgreichen Volksbegehrens Ar-
tenvielfalt neu in das BayNatSchG aufgenommen. Angesichts der anhaltenden Belastungen und
Rickgange von Arten und Lebensrdaumen sind solche Berichte nach wie vor eine wichtige Grundlage
fiir die erstellenden Behérden, die Entscheidungstriger*innen im Landtag wie auch die Offentlich-
keit. Die Inhalte der Berichte sind spezifisch auf den Naturschutz bezogen und nicht ansatzweise in
der nétigen Tiefe im Umweltzustandsbericht enthalten.

Zudem ist nicht nachvollziehbar, dass die Staatsregierung fir sich in Anspruch nimmt, das Leben der
Blrger*innen zu erleichtern, indem sie diese erst vor wenigen Jahren explizit gewiinschte MaRnah-
men einseitig streicht.

- Vor diesem Hintergrund halt der BUND Naturschutz einen Verzicht auf diese Berichte nicht
fir angemessen und lehnt die vollstandige Streichung ab. Im Sinne einer Verschlankung
ware jedoch eine Reduzierung der Erscheinungsweise der Berichte fachlich vertretbar.

Konkret schlagt der BN vor:

Art. 3a Satz 1 bleibt unverandert erhalten.

Art 3a Satz 2 wird wie folgt gedndert: Anstelle von ,Einmal jahrlich” tritt , Alle zwei Jahre”.
Art 19 Satz 3 wird wie folgt gedndert: Anstelle von ,,jahrlich” tritt ,,alle zwei Jahre”.

§17 (Anderung des Bayerischen Lobbyregistergesetzes)

Mit der Streichung des Art. 7 Abs. 1 BayLobbyRG durch §17 Abs. 1 entbindet sich der Landtag selbst
von der bisher gesetzlich vorgesehenen Pflicht, Giber die auf ihn und sein politisches Wirken gerichte-
ten Versuche der Beeinflussung durch Lobbyist*innen zu berichten. Ein 6ffentlicher und leicht zu-
ganglicher Bericht iber solche Aktivitdten ist aus Sicht des BN unverzichtbar, um den Biirger*innen
einen Uberblick zu geben, wer die von ihnen gewihlten Volksvertreter*innen mit welchen Interes-
sen kontaktiert. Um einen solchen Uberblick zu erhalten, miissten Biirger*innen kiinftig umsténdlich
und zeitaufwendig in der Datenbank des Landtags recherchieren. Mit der Streichung des Art. 7 Abs.
1 wiirde der Landtag das vor gerade einmal vier Jahren beschlossene und u.a. von der Landtagsprasi-
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dentin hochgelobte Lobbyregistergesetz signifikant aushdhlen, Transparenz und Rechenschafts-
pflicht gegenliber dem Souverdan empfindlich schwachen und damit das Vertrauen in sich selbst,
seine Arbeit und demokratische Prozesse weiter beschadigen.

- Daher lehnt der BUND Naturschutz die geplante Anderung des BayLobbyRG entschieden ab
und pladiert dringend fiir die Beibehaltung des Art. 7 Abs. 1.

§25 (Anderung des Bayerischen Klimaschutzgesetzes)

Die Klimakrise spitzt sich zu. Dabei ist zu beobachten, dass sich Bayern schon jetzt deutlich schneller
erhitzt als der globale Durchschnitt. Unter anderem zunehmende Extremwetter-Ereignisse sind die
Folge. Dabei deutet sich durch die Temperatur-Extreme der letzten Jahre an, dass die bisherigen
Prognosen und Modelle zur Klimaerhitzung vielleicht zu konservativ waren und somit das verfligbare
CO,-Budget zur Begrenzung der Erhitzung noch knapper sein kénnte als bisher angenommen.

Trotz dieses in der Wissenschaft wie in der Praxis deutlich aufgezeigten Handlungsbedarfs werden
auf der politischen Ebene Ziele zur Reduktion der Emissionen nur knapp oder gar nicht erreicht. Viel-
mehr wird sogar zunehmend eine Aufweichung der Klimaziele in Aussicht gestellt. So hat auch die
Staatsregierung in einer (zunachst geheimen) Besprechung liber eine Abschaffung des Klimaziels
2040 fir Bayern beraten. Dies darf nicht die Reaktion auf eine derart grundlegende Krise sein, die
das Leben und Wirtschaften in Bayern grundlegend bedroht; die Physik der Klimakrise verhandelt
nicht.

In dieser Situation will die Bayerische Staatsregierung mit 8§25 die Erstellung eines Klimaberichts
nach Art. 9 BayKlimaG streichen. Dabei ist zur Erreichung der dringend bendtigten Emissionsredukti-
onen eine regelmaRige und engmaschige Kontrolle der Wirksamkeit der ergriffenen MalRnahmen no-
tig. Dies auch deswegen, um zu verhindern, dass notwendige Anstrengungen nach hinten verscho-
ben werden bis die Erreichung der Ziele unmaoglich wird.

- Der BUND Naturschutz lehnt eine Abschaffung des Klimaberichts scharfstens ab.

Die zuletzt medial verbreitete Erklarung, der Klimabericht werde nicht an sich, sondern nur
in seiner Druckform abgeschafft und kiinftig nur noch digital vorgelegt werden, vermag nicht
zu Uberzeugen. Denn bereits bisher ist er lediglich digital veréffentlicht worden, zudem for-
muliert die Gesetzesdanderung nicht eine andere Erscheinungsweise, sondern streicht Art. 9
BayKlimaG vollstandig und ersatzlos.

§34 (Anderung des Staatsforstengesetzes)

§34 sieht die Aufhebung der bisher in Art. 6 Abs. 4 StFoG verankerten Pflicht zur Erstellung eines
zweijahrigen Berichts zur Bewirtschaftung der Bayerischen Staatsforsten an die Aufsichtsbehérde
(StMWi) vor.

Im Rahmen der Forstreform wurde das Ende der Eigenkontrolle beschlossen und die Wichtigkeit der
Kontrolle durch Dritte hervorgehoben. Eine Aufhebung der Berichtspflicht stellt einen eindeutigen
Bruch der damaligen Vorgaben dar. Die Berichte dienen der Transparenz liber die Bewirtschaftung
der Staatsforsten. Gerade in Anbetracht des gegenwartigen Zustands der bayerischen Walder ist es
essenziell, dass Verantwortliche zum Zustand und zur Entwicklung der Walder Stellung nehmen, da-
mit ggf. geeignete MalRnahmen ergriffen werden kénnen.
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- Daher lehnt der BUND Naturschutz die Aufhebung von Art. 6 Abs. 4 StFoG klar ab.

§35 (Anderung des Bayerischen Waldgesetzes)

§35 beinhaltet die Streichung des Berichts liber die Lage und Entwicklung der Forstwirtschaft sowie
Uber die zur Férderung der Forstwirtschaft erforderlichen MaBnahmen nach Art. 25 BayWaldG im
Rahmen des Agrarberichts.

Im Rahmen der Forstreform wurde das Ende der Eigenkontrolle beschlossen und die Wichtigkeit der
Kontrolle durch Dritte hervorgehoben. Die Aufhebung der Berichtspflicht stellt einen eindeutigen
Bruch der damaligen Vorgaben dar. Die Berichte dienen der Transparenz (iber die Vorgange der
Forstwirtschaft im Freistaat Bayern. Gerade in Anbetracht des gegenwartigen Zustands der bayeri-
schen Walder ist es essenziell, dass Verantwortliche zum Zustand und zur Entwicklung der Walder
Stellung nehmen, damit ggf. geeignete MalRnahmen ergriffen werden kénnen.

- Daher lehnt der BUND Naturschutz die Aufhebung von Art. 25 BayWaldG klar ab.

§38 (Anderung des Gesetzes iiber den 6ffentlichen Personennahverkehr in Bayern)

§38 Abs. 1 sieht vor, dass bei der Beschaffung fiir den OPNV in Bayern Fahrzeuge nach Art. 4 Abs. 3
Satz 1 BayOPNVG weiterhin Belangen des Umweltschutzes sowie der Anforderungen an Sicherheit
etc. entsprechen missen, jedoch nicht mehr dem Stand der Technik. Die Streichung dieses An-
spruchs ist zwar grundsatzlich bedauerlich, allerdings ist er bereits jetzt in der Praxis nicht weiter re-
levant.

- Auch wenn es der BUND Naturschutz begriiRen wiirde, wenn im OPNV grundsatzlich Fahr-
zeuge nach dem Stand der Technik eingesetzt wiirden, erhebt er keinen Widerspruch gegen
diese Neuregelung.

Mit §38 Abs. 2 soll Art. 17 BayOPNVG und damit die Pflicht zur Erstellung und zweijshrlichen Fort-
schreibung eines Schienennahverkehrsplan vollstéandig und ersatzlos gestrichen werden. Dieser Plan
hat bislang — in der Theorie — die Aufgabe, die politische Zielsetzung des Schienenpersonennahver-
kehrs in Bayern systematisch darstellen. Tatsachlich existiert ein solcher Plan, obwohl gesetzlich vor-
geschrieben, in Bayern aktuell nicht. Das zeigt den geringen Stellenwert der Verbesserung des SPNV,
obwohl sein Ausbau ein zentraler Bestandteil fir Klimaschutz und Verkehrswende in Bayern ware.
Die existierende ,,OPNV-Strategie 2030“ hat nicht die Detailschdrfe und MaRnahmentiefe, wie sie
ein Schienennahverkehrsplan haben sollte. An dieser Stelle sei auf das vorbildliche und mit einer Fi-
nanzierung hinterlegte , Zielkonzept 2025 fir den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in Baden
Wirttemberg” verwiesen.

- Der BUND Naturschutz lehnt die nun auch formale Streichung des Schienennahverkehrs-
plans ab und fordert stattdessen die Staatsregierung auf, der bestehenden gesetzlichen Ver-
pflichtung aus Art. 17 BayOPNVG vollumfinglich nachzukommen.

Der 6ffentliche Personennahverkehr hat als Aufgabe der Daseinsvorsorge die ortlich erfor-
derliche Mobilitat sicherzustellen, um die Teilhabe aller Bevolkerungsgruppen am offentli-
chen Leben zu erméglichen. Auch aus Klimaschutzgriinden ist der OPNV zu stérken. Er soll in
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allen Landesteilen ein zum motorisierten Individualverkehr konkurrenzfahiges Verkehrsan-
gebot bereitstellen.

Dazu muss das BayOPNVG héhere Mindeststandards festlegen, welche Raumtypen wie mit
dem OPNV erschlossen sein miissen. Eine entsprechende Finanzierung durch den Freistaat
Bayern fiur die Aufgabentrager ist sicherzustellen. Tatsachlich sind viele Teilrdume Bayerns
bis heute nur so schlecht mit dem OPNV angebunden, dass die o.g. Aufgaben der Daseins-
vorsorge nicht erfillt werden.

Vorschlage fir eine Verbesserung des Schienenpersonennahverkehrs in Bayern hat der BN in
diesem Papier ausgearbeitet:

https://www.bund-naturschutz.de/fileadmin/Bilder und Dokumente/Themen/Mobili-
tat/Bus_und Bahn/Investitionen in_umweltfreundliche Bahnprojekte Vor-

schlaege BUND Naturschutz.pdf

§52 (Anderung des Bayerischen Abfallwirtschaftsgesetzes)

§52 Abs. 1 sieht vor, dass Anlagen zur Verwertung und Beseitigung nicht mehr — wie bisher in Art. 3
Abs. 6 BayAbfG vorgeschrieben — dem Stand der Technik entsprechen miissen. Bei der Anforderung
,nhach dem Stand der Technik” handelt es sich um einen feststehenden Rechtsbegriff. Seine Defini-
tion nach §3 Abs. 6 BImSchG lautet: ,Stand der Technik ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher
Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer MaBnahme zur Be-
grenzung von Emissionen in Luft, Wasser und Boden, zur Gewahrleistung der Anlagensicherheit, zur
Gewahrleistung einer umweltvertraglichen Abfallentsorgung oder sonst zur Vermeidung oder Ver-
minderung von Auswirkungen auf die Umwelt zur Erreichung eines allgemein hohen Schutzniveaus
fir die Umwelt insgesamt gesichert erscheinen lasst. Bei der Bestimmung des Standes der Technik
sind insbesondere die in der Anlage [der jeweiligen Rechtsnorm] aufgefiihrten Kriterien zu beriick-
sichtigen.” Durch den Wegfall der Definition ,,nach dem Stand der Technik” und der Gultigkeit der
fir die Umsetzung der Industrieemissionsrichtlinie und die Erreichung eines allgemein hohen Um-
weltschutzniveaus in der EU relevanten BVT-Merkblatter bzw. -Schlussfolgerungen wird das
BayAbfG nach Ansicht des BN europarechtswidrig.

- Der BUND Naturschutz lehnt die Streichung der Anforderung ,,nach dem Stand der Technik”
in Art. 3 Abs. 6 BayAbfG ab und fordert vielmehr die Einflihrung der BVT-Schlussfolgerungen
ins BayAbfG.

§53 (Anderung der Verordnung iiber den Abfallwirtschaftsplan Bayern)

Mit §53 Abs. 1-3 wird die Angabe ,nach dem Stand der Technik” in Abschnitt | Nr. 1 Spiegelstrich 2,
in Abschnitt Il Nr. 2.2 Satz 2, in Abschnitt Il Nr. 1.2.1 Satz 3 sowie in Abschnitt Il Nr. 2.5 Satz 2 AbfPV
gestrichen bzw. durch schwachere Definitionen ersetzt. Dem stehen die inhaltliche Argumentation
und die Europarechtswidrigkeit wie in den Anmerkungen zu §52 ausgefiihrt gegeniber.

- Der BUND Naturschutz lehnt diese Streichungen bzw. Abschwachungen ab.
§53 Abs. 4 sieht vor, in Abschnitt IV Nr. 7 AbfPV die Angabe ,, , die der Fortentwicklung des Stands
der Technik dienen,” durch die Angabe ,fiir die Entwicklung neuer Technologien” zu ersetzen und
somit die davon betroffenen Umweltbelange zu schwachen. Nach Ansicht des BN muss auch hier der
juristisch etablierte Begriff ,Fortentwicklung des Stands der Technik” bestehen bleiben.
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- Der BUND Naturschutz lehnt auch diese Einschrankung ab.

§59 Anderung der Bayerischen Bergverordnung

Auch §59 soll eine entsprechende Abwertung einfiihren, hier soll in § 19 Abs. 1 Satz 2 und §51 Abs. 1
Satz 2 BayBergV die Angabe ,entsprechend dem Stand der Technik mindestens gleichwertig” gestri-
chen werden. Auch hier vertritt der BN die in der Anmerkung zu §52 vertretene Auffassung.

- Der BUND Naturschutz lehnt daher die Streichung der Anforderung ,,nach dem Stand der
Technik” in § 19 Abs. 1 Satz 2 und §51 Abs. 1 Satz 2 BayBergV ab.

§ 62 (Anderung des Bayerischen Eisenbahn- und Seilbahngesetzes)

Mit §62 soll in Art. 29 Satz 2 Nr. 13 des Bayerischen Eisenbahn- und Seilbahngesetzes (BayESG) die
Angabe ,,nach dem jeweiligen Stand der Technik erforderlichen” durch die Angabe , fir eine risikoan-
gemessene Betriebssicherheit notwendigen” ersetzt werden. Angesichts der zunehmenden Risiken
und Gefahren durch die Folgen der Klimakrise halten wir die Aufnahme des MaRstabes an einer risi-
koangemessenen Betriebssicherheit fiir nachvollziehbar. Jedoch verengt dies den Fokus nur auf das
Risiko bzw. die Sicherheit, wahrend der ,,Stand der Technik” auch weitere Aspekte umfasst bzw. um-
fassen kann (z.B. auch Umweltvertraglichkeit).

- Der BUND Naturschutz lehnt daher die Streichung der Anforderung ,,nach dem jeweiligen
Stand der Technik erforderlichen” in Art. 29 Satz 2 Nr. 13 BayESG ab und schlagt vor, diese
zusatzlich zur Erganzung der , risikoangemessene Betriebssicherheit” beizubehalten.
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Deregulierung und Entblirokratisierung
Viertes Modernisierungsgesetz Bayern
Verbandsanhdrung
Minchen, den 12.8.2025

Sehr geehrter Herr Ministerialrat Dr. Hirschberg,

uber unsere Kollegen vom Bayerischen Waldbesitzerverband haben wir von der
Verbandeanhoérung zum vierten Modernisierungsgesetz Kenntnis erhalten. Unser Verband ist
unter der Registernummer DEBYLT0213 im Lobbyregister des Bayerischen Landtags gefuhrt.

Fur zuklnftige seitens der Bayerischen Staatskanzlei initiierten Verbandsanhorungen mochten
wir Sie hoflichst bitten, unseren Verband mit in den Verteiler aufzunehmen.

Zu dem vorliegenden Gesetzentwurf der Staatsregierung Uber das vierte Modernisierungsgesetz
madchten wir folgende Punkte thematisieren.

Grundsatzlich begruBen wir Deregulierungs- und EntburokratisierungsmaBnahmen, die
bestehende Rechtsetzung vereinfachen, entzerren und effizienter machen und wir unterstitzen
in groBen Teilen die vorgeschlagenen Anderungen.

Es ist ein wesentlicher Teil unseres politischen Auftrags im Dialog mit den Entscheidungstragern
verstandliche und nachvollziehbare Rechtsetzung zu fordern, die in der Praxis umgesetzt werden
kann.

Eine robuste Gesetzgebung grundet u.a. auf Zahlen und Fakten, die moglichst Uber lange
Zeitraume erhoben und ausgewertet werden. Nur so werden die politischen Entscheidungstrager
in die Lage versetzt, umfassend und ausgewogen informiert politischen Weichen zu stellen.
Werden diese Informationsquellen beschnitten oder ganzlich abgeschafft, fehlt der
Politikgestaltung der Bezug zu den Fakten. Die Umsetzbarkeit entsprechender politischer
Entscheidungen ware damit mehr denn je in Frage zu stellen.

Die vorgeschlagenen Anderungen in § 35 zum bayerischen Waldgesetz kénnen wir vor diesem
Hintergrund nicht unterstltzen und widersprechen diesen ausdrtcklich.

Es entzieht sich unserem Verstandnis warum im Rahmen des Agrarberichts nicht mehr gemaB
Art.25 Uber die Lage und Entwicklung der Forstwirtschaft im Freistaat Bayern sowie Uber die zur
Forderung der Forstwirtschaft erforderlichen MaBnahmen berichtet werden soll. Darin werden

Wir kimmern uns
ums Land.
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nicht nur betriebswirtschaftliche Informationen mit direktem Bezug zur Praxis zusammengefuhrt,
sondern es sind ebenso Aussagen zum Fortschreiten des Waldumbaus, zum Zustand des
Waldes, zu Wald und Holz, Wald und C)kologie, Wald und Gesellschaft und wesentlichen
FordermaBnahmen enthalten. Dieser ganzheitliche Ansatz ist eine unverzichtbare
Informationsquelle flr politische Entscheidungstrager um langfristig nachhaltige Politik machen
zu kénnen und muss zwingend erhalten bleiben.

Wir mochten Sie hoéflichst bitten, unsere Anmerkungen in ihrem Entscheidungsprozess zu
berucksichtigen.

Mit freundlichen GriBen
lhre

Familienbetriebe
Land und Forst
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Landesverband
Bayern

Stellungnahme des BWE Bayern

Verbandsanh6rung zum Vierten Modernisierungsgesetz
Bayern (Entwurf) - Deregulierung und Entbiirokratisierung

Der Landesverband Bayern des Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE Bayern) wurde am
01.07.2025 zur Verbandsanhorung des Vierten Modernisierungsgesetzes eingeladen. Wir
bedanken uns hoflich fur diese Moglichkeit und kommentieren nachfolgend die Windener-
gie betreffende Aspekte aus dem uns vorliegenden Gesetzentwurf.

Grundsatzlich begriBt der Landesverband Bayern des Bundesverband WindEnergie e.V.
den VorstoB der Bayerischen Staatsregierung, Deregulierung und Entburokratisierung im
Freistaat voranzutreiben. Konkret begriBen wir, dass sie sich mit der Beschleunigung der
Energiewende auseinandersetzt und Vorschlage fur eine Entburokratisierung auch im Be-
reich der Windenergie auf den Weg gebracht hat. Auch im Freistaat ist die Windenergie ne-
ben der Photovoltaik zentrale Sdule fur die Energiewende und heimische Wertschopfung.

§ 7 Nr. 9 - Anderung des Landesplanungsgesetzes
Im Gesetzestext findet sich folgende Ausfihrung:

»Ein odermehrere Ausschlussgebiete durfen nurin Zusammenhang mit einem oder
mehreren Vorranggebieten und nur festgelegt werden, wenn der jeweiligen Nutzung
oder Funktion substanziell Raum verschafft wird. Diese Festlegungen miissen auf
der Grundlage eines gesamtraumlichen Planungskonzepts erfolgen. Dabei ist eine
systematische Unterscheidung, ob der Ausschluss aus tatsachlichen, rechtlichen
oder planerischen Griinden erfolgt, nicht erforderlich.“

Dies Gesetzesbegrundung fuhrt ausdrucklich aus, dass diese Regelung auch fur die Wind-
energie gilt. Laut Gesetzesbegrindung ist damit allerdings nicht die Festsetzung von Vor-
ranggebieten mit (gleichzeitiger) Ausschlusswirkung im Ubrigen Plangebiet gemeint. Viel-
mehr wird damit auf die eigenstandige, aus regionalplanerischen Grinden erforderliche
Festsetzung von Ausschlussgebieten (neben der Ausweisung von Windenergiegebieten)
abgestellt. Bedeutet die Neuregelung, dass jede Ausweisung eines Ausschlussgebiets (un-
abhangig vom raumlichen Umfang) damit begrindet werden muss, dass der Windenergie
durch die Vorranggebiete substanziell Raum verschaffen wird? Genugt hierflr das Errei-
chen des jeweiligen Flachenbeitragswertes? Davon kann kaum ausgegangen werden, da
hierfir ein gesamtraumliches Planungskonzept erforderlich ist.

In diesem Zusammenhang ist auch der letzte Satz der Neuregelung unklar: Zwar ist keine
Unterscheidung zwischen tatsachlichen, rechtlichen oder planerischen Grinden erforder-
lich. Bedarf es jedoch einer Abgrenzung von ,,harten und weichen Tabukriterien“?

Bundesverband WindEnergie e. V. | German Wind Energy Association

EUREF-Campus 16 T +49(0)30.212341-210 info@wind-energie.de Deutsche Kreditbank (DKB) Steuernummer: 27 / 620 / 60326
10829 Berlin F +49(0)30.212341-410 www.wind-energie.de IBAN: DE57 1203 0000 1009 8111 08 | BIC: BYLADEM1001 USt-IdNr. / VAT: DE 115 666 818
Prasidentin: Barbel Heidebroek| Eingetragen ins Vereinsregister des Amtsgerichts Charlottenburg | VR-Nummer: 27 538 B | Sitz: Berlin ID DE 63Z2200000012318
Der Bundesverband WindEnergie e. V. ist als registrierter Interessenvertreter im Lobbyregister des Deutschen Bundestages eingetragen. Registernummer: R002154

Der Landesverband Bayern des BWE ist als registrierter Interessenvertreter im Lobbyregister des Bayerischen Landtages eingetragen. Registernummer: DEBYLTO18F
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Weiterhin wirft folgende Ausfuhrung in der Gesetzesbegrindung Fragen auf:

»Dartber hinaus wird klargestellt, dass eine ,,Ausschlusswirkung® zulasten einer
Nutzung im gesamten (brigen Planungsraum oder Teilen davon nur méglich ist,
wenn flr sie im Planungsgebiet im Gegenzug substanziell Raum zur Verfiigung ge-
stellt wird.

Wir interpretieren in diesen Ausflihrungen eine ,,Ausschussplanung durch die Hinterttr®,
die im Widerspruch zur vom Bundesgesetzgeber gewollten Umstellung der Negativplanung
auf eine Positivplanung fur die Windenergie steht. Diese Einschatzung begrindet sich auch
durch die Verwendung von Begrifflichkeiten aus der Konzentrationsflachenplanung im Ge-
setzestext (substantiell Raum verschaffen, gesamtrdumliches Planungskonzept). Die Re-
gelung wirft in ihrer derzeitigen Fassung mehr Fragen auf, als sie Klarheit verschafft. Wir
empfehlen daher, diese Regelung zu Uberdenken.

Wir wurden uns Uber lhre Berucksichtigung unserer Anregungen im weiteren Prozess
freuen. Kommen Sie gerne auf uns zu, wenn Sie unsere Kommentare auf Arbeitsebene ver-
tiefen mochten. Fur eine Diskussion stehen wir gerne zur Verfuigung.

Freising im August 2025
Landesverband Bayern des Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE)

Kontakt

Dr. Ariane Lubberger

Annika Rulfs
Landesgeschéaftsstelle Bayern
AngerbrunnenstraB12

85356 Freising

Tel 0151 46392332
by@bwe-regional.de

Landesverband
Bayern
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VDV-Landesgruppe Bayern Emmy-Noether-Strale 2 80287 Miinchen

Geschaftsfithrer
der Landesgruppe

Bayerische Staatskanzlei
Frau Staatsratin Gernbauer

ReferatBll6@stk.bayern.de

Deregulierung und Entbiirokratisierung,
Viertes Modernisierungsgesetz Bayern, Verbandsanhorung

Sehr geehrte Frau Staatsratin Gernbauer,
sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank fur Ihr Anhorungsschreiben vom 1. Juli und die Méglichkeit der
Stellungnahme.

Der VDV Bayern vertritt die Interessen der Verkehrsbranche im Bahn- und Busverkehr.

Wir begriRen die Zielsetzung einer Deregulierung und Entburokratisierung fiir die
Tatigkeit unserer Mitgliedsunternehmen.

Das Vierte Modernisierungsgesetz sieht Anderungen in mehreren Gesetzen vor.

Die vorgesehenen Anderungen im Bayerischen OPNV-Gesetz und im Bayerischen
Eisenbahn- und Seilbahngesetz, die uns unmittelbar betreffen, tragen wir mit. Auch wir
halten es fiir sinnvoll, den Begriff ,Stand der Technik” entfallen zu lassen, da das
Verhiltnis dieses Begriffs zu den allgemein anerkannten Regeln der Technik in der Praxis
oft zu Missverstandnissen fihrt.

Zu den Ubrigen vorgesehenen Anderungen duBern wir uns nicht.

Wir nehmen diese Anhérung aber erneut zum Anlass, die Prifung von Deregulierungen
und Entbirokratisierungen insbesondere in folgenden weiteren Bereichen anzuregen:

e Die Kommunikation mit Behoérden des Freistaats, auch in formlichen
Verwaltungsverfahren, sollte weitgehend in digitaler Form moglich sein.

e Bei staatlichen Zuwendungen an Unternehmen sollten Verwendungsnachweise
regelmalig durch Wirtschaftspriifer geprift und bescheinigt werden. Priifungen
durch staatliche Behorden sollten sich auf Stichproben beschranken.

Burkhard Huttl

T 089 2191-2240
E huettl@vdv.de

12. August 2025
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* InFoérderverfahren nach dem Bayerischen Gemeindeverkehrs-
Finanzierungsgesetz (BayGVFG) sollte die Programmanmeldung bzw. die
Aufnahme in das Férderprogramm zugleich die Forderunschadlichkeit des
vorzeitigen MaRnahmenbeginns bewirken. Bisher werden beide Verfahren
separat und redundant durchgefiihrt. Dies verursacht Projektverzégerungen
und unnétige Arbeitsbelastung bei staatlichen Behorden und Vorhabenstragern.

* Die Behorden des Freistaats fiihren auch die Verfahren zur Férderung der
Grunderneuerung gemall dem Gemeindeverkehrs-Finanzierungsgesetz des
Bundes (GVFG) durch. Die Behdrden des Freistaats verlangen hier bisher
Antragsunterlagen in einem Umfang wie bei Neubauvorhaben. Da es sich bei
diesem Fordertatbestand nur um eine Erneuerung im Bestand handelt, sollte
ein geringerer Umfang der Antragsunterlagen ausreichend sein.

* In Forderverfahren sollte der geforderte Umfang fiir die Begriindung einer
Forderung von Eigenleistungen reduziert werden.

e Beider Anwendung der Betriebsordnung fiir StraBenbahnen (BOStrab) durch
die Technischen Aufsichtsbehérden des Freistaats sollte vermehrt die
Moglichkeit genutzt werden, die technischen Aufsicht auf die bestellten

Betriebsleiter der Unternehmen zu delegieren.

Flr Rackfragen, eine weitere Konkretisierung und die Erérterung unserer Vorschlage
stehen wir lhnen gerne zur Verfligung.

Wir sind im Bayerischen Lobbyregister unter der Lobbyregister-ID DEBYLT0368
eingetragen. Geschaftsgeheimnisse oder dhnlich schutzbediirftige Informationen sind in
der Stellungnahme nicht enthalten, einer Veroffentlichung steht nichts entgegen.

Mit freundlichen GriRen

“deg

Burkhard Hattl
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) STELLUNGNAHME

zum Gesetzesentwurf der Staatsregierung fir das
Vierte Modernisierungsgesetz Bayern

Minchen, den 12. August 2025

In Bayern sind 227 kommunale Unternehmen im VKU organisiert. Die VKU-Mitgliedsunternehmen in Bayern
leisten jahrlich Investitionen in Hohe von Uber 2,5 Milliarden Euro, erwirtschaften einen Umsatz von fast 23
Milliarden Euro und sind wichtiger Arbeitgeber fir Gber 41.000 Beschéftigte.

Interessenvertretung:

Der VKU ist registrierter Interessenvertreter und wird im Lobbyregister des Bundes unter der Registernummer:
RO00098 gefiihrt. Der VKU betreibt Interessenvertretung auf der Grundlage des ,Verhaltenskodex fir
Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter im Rahmen des Lobbyregistergesetzes”. Der VKU ist mit der
Landesgruppe Bayern unter der Registernummer DEBYLTOOE8 im Bayerischen Lobbyregister registriert.

VKU-Geschéftsstelle Bayern - Emmy-Noether-Str. 2 - 80992 Miinchen
Fon +49 89 2361-5091 - Fax +49 89 236170-5091 - info@vku.de - www.vku.de
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Wir bedanken uns fiir die Gelegenheit, unsere Anmerkungen zum Entwurf der
Bayerischen Staatskanzlei fir ein Viertes Modernisierungsgesetz Bayern
einbringen zu kdnnen und bitten um Berlicksichtigung unserer Anmerkungen. Wir
haben im Juli 2025 zudem unser Positionspapier zum Burokratieabbau
aktualisiert, welches weitere konkrete Vorschldage aus der Praxis flir Anpassungen
auf Landesebene zum Biirokratieabbau auffihrt.

Der vorliegende Sammelgesetz umfasst Anderungen in 75 Fachgesetzen, was in
Summe aullerst unibersichtlich ist und eine Kommentierung massiv erschwert.
Anderungen beispielsweise am Bayerischen Landesplanungsgesetzes miissten
unserer Auffassung nach aufgrund ihrer ibergeordneten Bedeutung in einem
gesonderten Einzelgesetz mit eigener Verbandeanhorung durchgefiihrt werden.
Uber alle Anderungen hinweg ist deren Tragweite in der vorliegenden Form teils
schwer zu erfassen und behindert eine dem Thema angemessene Diskussion und
Beteiligung. Das hat auch die Debatte des Entwurfs mit verschiedenen Seiten
gezeigt.

Zugleich bitten wir darum, Mal8 zu halten mit der ,,Modernisierung”, etwa, wenn
Vollgesetze hier grundlegend (iberarbeitet werden, neben zahlreichen
Einzelaspekten anderer Gesetze und Verordnungen. Es handelt sich dabei um weit
mehr als eine Modernisierung und bedarf eigenstandiger Gesetzesnovellen mit
ihren regularen Verfahren.

Bedeutung des Vorhabens fiir kommunale Unternehmen in Bayern

) Wir begriRen grundsatzlich das Vorhaben der Bayerischen
Staatsregierung, etablierte birokratische Strukturen und Details kritisch zu
hinterfragen, um politische Ziele und zeitliche Ablaufe in
Verwaltungswegen zuklinftig wieder in Einklang zu bringen.

) Gleichzeitig befinden sich unsere kommunalen Unternehmen in einer
Transformation, um auch in Zukunft zu allen Zeiten zuverldssig und
gewissenhaft die Dienstleistungen der Daseinsvorsorge erbringen zu
kénnen. Hierfir mussen die Infrastrukturen kommunaler Unternehmen
sowie die Wassergewinnung und Standorte der erneuerbaren Energien
langfristig geplant und jahrzehntelang genutzt werden, wahrend sie
einsatz- und funktionsfahig sind. Das gelingt nur mit dauerhaft
verldsslichen Rahmenbedingungen und verlésslichen Ubergingen.

) Birokratieabbau in Bayern darf nicht zu mehr Einzelfallentscheidungen
und damit Ungleichbehandlung oder gar moglicher Willkir fiihren, die in
rechtlichen Auseinandersetzungen, Planungsunsicherheit und letztlich in
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Summe in mehr Blrokratie resultiert. Die aktuellen Diskussionen zum
bereits beschlossenen Dritten Modernisierungsgesetz und maoglichen
juristischen Anfechtungen (siehe z.B. SZ vom 10. August 2025)
unterstreichen dies.

) Daten von Seiten der Staatsregierung regelmaBig zu veréffentlichen,
ermoglicht den 6ffentlichen Diskurs und liefert Blrgerinnen und Blrgern,
Kommunen und kommunalen Unternehmen in Bayern
Orientierungspunkte flir ihr Handeln. Wo Transparenz jedoch
sicherheitsrelevant wird oder Geschaftsgeheimnisse beriihrt werden, ist
auch jenseits der hier gemachten Vorschlage aufgrund der geopolitischen
Lage umzudenken.

Positionen der VKU-Landesgruppe Bayern in Kiirze

) Wir lehnen in Art. 4 BaylplG die angedachte Streichung des
Einvernehmens mit den zustindigen Fachbehérden und des Benehmens
mit den Gemeinden beim Zielabweichungsverfahren ab. Eine bloRRe
Anho6rung dieser Parteien wird den Wechselwirkungen nicht gerecht und
dirfte unserer Auffassung nach in vermehrten gerichtlichen
Auseinandersetzungen und damit mehr Blrokratie resultieren. Dies
befiirchten wir auch durch die Offnung der Antragsstellung auf ein
Zielabweichungsverfahren fiir Personen des Privatrechts. Von daher ist von
dieser Offnung Abstand zu nehmen.

) Wir lehnen im Art. 13 BaylplG die Streichung der bisherigen
Beteiligungsrechte in Form des Landesplanungsbeirates und somit der
kommunalen Spitzenverbdande und der Akteure des gesellschaftlichen
Lebens ab, da hierdurch Expertenwissen unberiicksichtigt bleibt. Die
Beteiligungsrechte ins Ermessen einer Behorde zu stellen, ist ungleich
schwacher zu werten.

) Wir lehnen die Médglichkeit, den inhaltlichen Umfang des
Landesentwicklungsprogramms sowie der Regionalpldane zu reduzieren,
wie in den Art. 14 und 15 BayLplG vorgesehen, ab. Dies konterkariert das
Ziel des LEP und der Regionalpldne, ein gesamtheitliches Bild zu zeichnen
und den Akteuren vor Ort Orientierungspunkte fiir ihr Handeln zu geben.

) Die geplante Streichung des Art. 9 des Art. 9 des BayKlimaG und somit des
Bayerischen Klimaberichts und seiner Vorlage gegeniiber dem Kabinett
und des Parlaments lehnen wir ab. Dies fiihrt zu Planungsunsicherheit fir
Kommunen und kommunalen Unternehmen in einer Phase, in der
Investitionen fur die kommenden Jahrzehnte und Generationen getatigt
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werden missen. Hierdurch wird das 6ffentliche Bekenntnis des Freistaats
zu den Klimazielen und damit fir den 6ffentlichen Rickhalt fir Klimaschutz
und -anpassung vor Ort in den Kommunen beschadigt. Insbesondere fiir
Infrastrukturvorhaben ist jedoch entscheidend, Ernsthaftigkeit,
verldssliche Daten und den Umsetzungstand der Bayerischen
Staatsregierung an den Klimazielen offentlich und transparent
nachvollziehen zu kénnen.

)  Wir begriiRen die Streichung des ,Stands der Technik” im BayOPNV, da
hierdurch der Bestandsschutz gesichert und die Beschaffung gebrauchter
Fahrzeuge erleichtert wird.

) Die Streichung des ,,Stands der Technik” im BayAbfG sowie in der AbfPV
dirfte in der Praxis nahezu keine oder kaum positiven Auswirkungen
haben, sondern zunidchst eher burokratischen Aufwand durch die
Anderung der Gesetze und Verordnungen bewirken, da auf bislang
bekannte Standards nicht mehr referenziert werden kann.

) Der vorgelegte Gesetzesentwurf mit Anderungen in mehr als 75
Fachgesetzen ist aufgrund seines Umfanges unibersichtlich.
Wiinschenswert waren Synopsen der jeweiligen Vorschriften alt und neu,
um die konkreten Auswirkungen von Streichungen und Anderungen
transparent nachvollziehen zu kénnen.

) In Summe sind die Anderungen des Vierten Modernisierungsgesetzes
weit mehr als kosmetischer Natur, insbesondere wo sie ins
Grundsiatzliche, wie im Landesplanungsgesetz, reichen. Sie sind jedoch
keine umfangliche Entlastung fiir die kommunalen Unternehmen im
Bayern. Insofern bitten wir um Beachtung unserer eigenen Vorschlage
zur Entbiirokratisierung.

Stellungnahme

Da der vorliegende Gesetzesentwurf ein Sammelgesetz ist, positionieren wir uns
zu den Fachgesetzen, die fir die kommunalen Unternehmen in Bayern relevant
sind und deren Anderungen direkte oder indirekte Auswirkungen haben. Die
nachfolgenden Uberschriften geben an, zu welchen Inhalten des
Gesetzesentwurfs wir jeweils Anmerkungen haben:

Zu § 7 Anderung des Bayerischen Landesplanungsgesetzes

Unsere Mitgliedsunternehmen im Freistaat stellen im Rahmen der
Daseinsvorsorge die wirtschaftliche und nachhaltige kommunale Energie- und
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Wasserversorgung sowie Abfall- und Abwasserentsorgung sicher. Sie sind vielfach
im Bereich der Telekommunikation, des OPNV und der Bader tatig. So liefern sie
mit und Uber ihre Infrastrukturen Lebensqualitat, zentrale Standortfaktoren fir
die Wirtschaft und beférdern gleichwertige Lebensverhdltnisse. Kommunale
Daseinsvorsorge schafft gesellschaftlichen Zusammenhalt in urbanen und landlich
gepragten Radumen in ganz Bayern. Fiir diese Infrastrukturen, flir eine qualitativ
und quantitativ hochwertige Wasserversorgung, wie auch eine effiziente
Warmeversorgung und weiche Standortfaktoren wie Bader sind planerische
Prozesse essenziell. Eine konsequente, vorausschauende und vorsorgende
Landesplanung ist somit flr die Aufgaben der Daseinsvorsorge elementar. Sie
pragt den notigen Ressourcen- und Flachenbedarf, Grundwasserqualitat,
effiziente Ver- und Entsorgungsstrukturen und Kosten, um nur einige Aspekte zu
nennen.

Das Landesentwicklungsprogramm und seine Grundlage das
Landesplanungsgesetz sind somit wichtige gesetzliche Ausgangspunkte der
Infrastrukturplanung. Sie sind Basis der Akzeptanz von Infrastrukturprojekten in
unserer Gesellschaft. Die kooperativen Verfahren zur Landesplanung dirfen
insofern einer kurzsichtigen Verfahrensvereinfachung nicht zum Opfer fallen, da
ohne sie vielerorts ansonsten weitergehende Verfahren drohen. Dazu gehort
auch, das ,freie Ermessen” einer , kann-Regelung” in ein ,intendiertes Ermessen”
einer ,soll-Regelung” zu wandeln, insbesondere dort, wo Schutzfunktionen zentral
sind, wie bei der Wasserversorgung. Zugleich bleibt festzuhalten, dass das ,freie
Ermessen” im Sinne einer kooperativen und konstruktiven
Infrastrukturentwicklung heute schon genutzt werden kann und sollte. Auch die
kurzen Einsicht- bzw. Anhoérungsfristen von vier Wochen sind einer kooperativen
Raumplanung nicht angemessen. Es steht zu beflirchten, dass zwar schnellere
Verfahren, jedoch ungeniigend hergestelltes Einvernehmen aller Betroffenen
weniger  Verlasslichkeit und  gegebenenfalls eine Verlagerung von
Abstimmungsprozessen im kooperativen politischen hin zu gerichtlichen
Auseinandersetzungen mit sich bringen.

Zu Art 4 BayLplG: Zielabweichungsverfahren

Das Zielabweichungsverfahren wird in einem Mal verandert, dass es Gefahr lduft,
anstelle von Erleichterungen in langwierigen gerichtlichen Entscheidungen zu
resultieren.

Weder das Einvernehmen mit den zustandigen Fachbehdrden noch das Benehmen
mit den Gemeinden sollte aufgegeben werden. Dies gilt insbesondere in Bezug auf
den Schutz unserer Lebensgrundlage Wasser. Diese Stellen lediglich anzuhéren,
genligt einem angemessenen Abwagen der Wechselwirkungen nach Art. 17 Satz 2
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(neu) auch im Einzelfall nicht. Verlagert dieses Verfahren Klarungen vom Prozess
des LEP Uber die Regionalplanung bis zu Planungen vor Ort auf gerichtliche
Instanzen, ist mehr Bilirokratie, statt weniger Blirokratie zu erwarten. Das
Einvernehmen, das hier zu suchen ist, ist selbstverstindlicher Prozess der
Landes-, Regional- oder Bauleitplanung. Zu erwarten ist auch, dass die Offnung der
Antragsstellung auf ein Zielabweichungsverfahren fiir Personen des Privatrechts
eine Vielzahl von Verfahren mit sich bringen wird. Zu befiirchten ist, dass diese
dann neben laufende reguldre Verfahren treten und Infrastrukturplanungen — die
insbesondere im Wasserbereich auf Uber die Landesplanung gesicherten
Ressourcen basieren — zeitlich ad absurdum fiihren.

Eine Beschleunigung zu Ungunsten von Abwagungsprozessen zwischen den
Schutzgiitern ist daher nicht hinzunehmen.

Zu Art. 13 BayLplG: Landesplanungsbeirat

Wir lehnen die Neufassung dieses Artikels zum Landesplanungsbeirat ab, da
hierdurch die bislang geregelte Beteiligung der kommunalen Spitzenverbande
sowie Akteuren des gesellschaftlichen Lebens und die im bisherigen Abs. 2 Satz 2
geregelten Beteiligungsrechte abgeschafft werden. Sie ins Ermessen einer
Behorde zu stellen ist ungleich schwacher zu werten. Dies flhrt unserer
Auffassung nach gegebenenfalls dazu, dass vorhandenes Expertenwissen nicht
genutzt und somit keinen Einzug in den Referentenentwurf der obersten
Landesplanungsbehorde halt, bevor er veroffentlicht wird.

Zu Art. 14: Landesentwicklungsprogramm und zu Art. 15 BayLplG:
Regionalpldne

Bei den neuen Art. 14 und 15 BayLplG begriiRen wir, dass hier die Moglichkeit
geschaffen wird, Gberregionale Besonderheiten zu berticksichtigen, was vor allem
im Ubergang vom urbanen zum lidndlichen Raum hilfreich sein kann.

Allerdings werden in dem vorliegenden Gesetzesentwurf in den Art. 14 Abs. 2 und
15 Abs. 2 des BayLplG anstelle der bisher verbindlichen Formulierung in den alten
Art. 19-22 nun die Bezeichnung ,darf beinhalten” verwendet. Die bisherige
gesetzliche Festlegung etwa zu Energieinfrastruktur in Art. 19 Abs. 2 Nr. 4. entfallt.
Damit fehlen auch wichtige Schlagwaorter, die bisher klar machen, welche Akteure
in die Ausgestaltung des LEP einzubeziehen sind. Doch ist es gerade die
Kernaufgabe eines LEP ein gesamtheitliches Bild zu zeichnen und die
verschiedenen Aspekte zusammenzufiihren, wie wir es beispielsweise mit unserer
Stellungnahme zur Anderung des LEP 2022 unternommen haben.
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Es erscheint der Eindruck, dass hier der zustandigen Behodrde ein enormer
Gestaltungsgrad gewahrt wird, der jedoch nicht dem Ressortzuschnitt entspricht.
In Verbindung mit der  Abschwiachung diverser kooperativer
Abstimmungsprozesse wird dies kritisch bewertet.

Zu Art. 17 BaylLplG: Umweltpriifung

Mit der Anderung von Art. 15 bzw. dem ,,neuen” Art. 17 im BayLplG wird eine
Umweltprifung etabliert, die bereits nach anderen Gesetzen zum Teil erforderlich
ist. Diese Klarstellung begriiRen wir.

Wir lehnen es allerdings ab, dass in Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und in Abs. 4 Satz 2 die
Beteiligung der relevanten Umweltbehorden gestrichen und stattdessen lediglich
eine Anhorung stattfinden soll. Hierdurch sehen wir eine Gefahrdung wichtiger
Schutzgiiter wie des Wasserschutzes leichter gegeben. Diese Gefdahrdung sehen
wir auch durch die Anderung in Abs. 4 Satz 1 von einer ,kann-“ zu einer ,,soll-
Regelung”, ob ein Umweltbericht entbehrlich ist.

Zu Art. 18 BayLplG: Beteiligungsverfahren

Wir begriiRen die geplanten Anderungen im ,neuen” Art. 18 des BaylplG fir
digitale Verfahrenswege.

Wir kritisieren allerdings den zeitlichen Umfang, da nach Abs. 1 Satz 1 anstelle von
mindestens einem Monat fir die Veroffentlichung und mindestens einem
weiteren Monat fiir die Beteiligung lediglich eine Veroffentlichungsfrist von vier
Wochen fiir die Kommentierung der Raumordnungspldne durch die Offentlichkeit
und offentliche Stellen gelten soll. Dies halten wir in Anbetracht der Bedeutung
der Raumordnungspldne durch die Festlegung von Raumnutzungen sowie die
Vermeidung von Nutzungskonflikten und somit fiir die raumliche Entwicklung vor
Ort fiir zeitlich sehr ambitioniert. Damit einher geht auch die Frage der Akzeptanz
von Infrastrukturentwicklungen.

Zu Art. 22 BaylLplG: Gegenstand einer Raumvertraglichkeitspriifung,
Zustandigkeit und zu Art. 23 BayLplG: Durchfiihrung und Abschluss einer
Raumvertraglichkeitspriifung

Die Art. 24 und 25 beziehungsweise die ,neuen” Art. 22 und 23 des BayLplG
bedingen sich gegenseitig. Art. 23 legt dem Vorhabentrager auf, die erforderlichen
Unterlagen einzureichen. Nach Prifung wird dann ggf. eine entsprechende
Prifung nach § 22 durchgefihrt. Damit geht tatsachlich ein birokratischer
Mehraufwand einher.
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Zu begriRen ist, dass die Unterlagen digital einzureichen sind.

Zu § 15 Anderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes

Die Anderungen hitten zur Folge, dass der Bericht der obersten
Naturschutzbehorde in jeder Legislaturperiode an den BayLT und die
Offentlichkeit iber den Status und die Entwicklung der biologischen Vielfalt in
Bayern gestrichen wird. Daruber hinaus soll auf den jahrlichen Statusbericht iber
den Biotopverbund verzichtet werden. Wir sehen darin eine Schwachung des
Naturschutzes, der sich indirekt auch in Form einer Schwachung des
Wasserschutzes auswirkt. Wir lehnen deswegen die Streichung der beiden
Berichte ab. Zugleich ist ein gutes Bild des Zustandes unseres Naturhaushaltes
notig, um etwa bei wichtigen Infrastrukturvorhaben den Artenschutz
sicherzustellen statt vor Ort Individuen schiitzen zu mussen.

Zu § 25 Anderung des Bayerischen Klimaschutzgesetzes

Wir lehnen die angedachte Streichung des Art. 9 BayKlimaG und damit des
bayerischen Klimaberichts, der Berichterstattung des StMUV an das Kabinett und
die Unterrichtung des Bayerischen Landtags zu Entwicklungen des Klimaschutzes
wie auch zu Klimaanpassung ab. Zudem bietet der Klimabericht politischen
Mandatstragerinnen und Mandatstragern Anhaltspunkte zu moglichen
Handlungsbedarfen und zur Aufklarung.

Dieser Bericht umfasst regelmalRig kompakte, wichtige Informationen zur
Entwicklung der THG-Emissionen in den Sektoren, zur Entwicklung von THG-
Senken sowie zu AusgleichsmaRnahmen und zur Klimaanpassung. Dadurch, dass
der Bericht veroffentlicht und an den Landtag weitergeleitet werden muss,
entstehen offentliche Debatten. Hierdurch wird transparent, was die bayerische
Klimapolitik erreicht und wo weitere Anstrengungen notwendig sind. Der Bericht
unterstreicht die Wirksamkeit der Energiewende und die Notwendigkeit der
Klimaanpassung vor Ort und ist ein wichtiges Signal an die Kommunen und die
Bevolkerung. Ein Streichen des Berichts wird als Abkehr von den Klimazielen
verstanden werden und so indirekt die Energie- und Warmewende vor Ort sowie
die Klimaanpassung ausbremsen.

Viele Informationen, die im Bericht vorkommen, muss der Freistaat z.B. zur
Klimaanpassung, wenn auch nicht jahrlich, ohnehin an den Bund berichten, sodass
nicht ersichtlich ist, auf welchem Wege birokratischer Aufwand tatsachlich
eingespart wird. Der Klimabericht war zuletzt auch Anlass dafiir, dass der Freistaat
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begonnen hat, eine Systematik zur Erfassung und Bewertung von THG-Senken zu
entwickeln. Mit der Streichung des Waldberichts entfiele zudem der
Zustandsbericht zu einer der wichtigsten THG-Senken in Bayern. Nicht nur der
Freistaat, sondern auch einige Mitgliedsunternehmen des VKU setzen auf THG-
Kompensation, sodass die Streichung der genannten Berichte die Entscheidungen
in den Unternehmen erheblich erschweren diirfte.

Die ersatzlose Streichung des Art 9 BayKlimaG wird abgelehnt. Ein praktikables
Blindeln wichtiger klimarelevanter Berichtsdaten, die weiterhin transparent,
leicht zuganglich und regelmaRig konsistent abrufbar bereitgestellt werden, ist
denkbar. Sie waren dann auch fir Berichtspflichten des Freistaates nutzbar.

Zu § 38 Anderung des Gesetzes iiber den 6ffentlichen Personennahverkehr
in Bayern

Wir mochten zunachst festzuhalten, dass eine Gesetzesanderung nur dann in der
Praxis vollumfanglich zum Tragen kommt, wenn alle Regularien ineinandergreifen
und sich nicht widersprechen. Beispielsweise hilft es wenig, wenn das BayOPNV
den Stand der Technik streicht, aber in den Forderskizzen dieser Passus vorhanden
ist und die Verkehrsbetriebe durch die Hintertir es einhalten missen.

Fir die Verkehrsbetriebe unserer Unternehmen ist der Bestandsschutz wichtig,
sodass wir die Streichung des ,,Stands der Technik” in Art. 4 Abs. 3 Satz 1 BayOPNV
begriilen, da hierdurch deren Investitionen so lange wie moglich erhalten und
damit nutzbar bleiben. Zudem l3dsst sich auf diesem Wege die
Beschaffungsstrategie mit gebrauchten Fahrzeugen deutlich leichter umsetzen.

Dariiber hinaus sollte in Art. 4 Abs. 3 Satz 1 BayOPNV dem Thema Sicherheit (fiir
Fahrer, Fahrgasten, und vor allem andere Verkehrsteilnehmer: FuBganger,
Radfahrer) eine groRere Bedeutung  zum Beispiel gegentiiber
Verkehrsbeschleunigung eingeraumt werden.

Zu § 52 Anderung des Bayerischen Abfallwirtschaftsgesetzes

Uns erschlief8t sich nicht, inwiefern die Streichung des ,Stands der Technik” im
BayAbfG eine Entlastung oder zur Entblrokratisierung beitragen soll. Fiir die
Genehmigungs- und Aufsichtsbehorden ist es unserer Einschatzung nach
einfacher, sich auf einen definierten Standard zu beziehen, als
Einzelfallentscheidungen treffen zu miissen. Bei Einzelfallentscheidungen spielt
auch der Ermessenspielraum des Bearbeiters/ des Entscheiders eine wesentliche
Rolle, wodurch unserer Einschatzung nach eine gewisse Willkiir Einkehr halten
konnte.
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Zu § 53 Anderung der Verordnung iiber den Abfallwirtschaftsplan Bayern

Abschnitt | Nr. 1 Spiegelstrich 2

In diesem Anschnitt des AbfPV soll auf den Ausdruck ,Stand der Technik”
verzichtet werden, der unserer Auffassung nach an dieser Stelle eher
beschreibenden Charakter hat. Somit bewirkt diese Anderung unserer
Einschatzung nach nur eine rein textliche Anderung der Verordnung ohne Wirkung
in der Praxis.

Abschnitt Il Nr. 2. 2 Satz 2

Beim Metallrecycling ist das Ziel die Ausbeute nach Mdglichkeit zu erhéhen, das
heiRt diese Verfahren haben ein natlirliches Optimierungsstreben. Der Verweis
auf den Stand der Technik bewirkt, dass neben dem Ziel, die Ausbeute zu erhéhen,
auch Belange des Umwelt- und Arbeitsschutzes im Prozess Beriicksichtigung
finden (Einsatz von Chemikalien, Staub- und Larmreduzierung, etc.). Allerdings hat
der Bay. AbfPV auch hier nur beschreibenden Charakter, da die Genehmigung, der
Betrieb und die Uberwachung solcher Anlagen in anderen Verordnungen und
Gesetzen geregelt werden.

Abschnitt 11l Nr. 1.2.1 Satz 3

Sofern nicht definiert ist, was als angemessen angesehen wird, und vor allem in
welcher Beziehung das Wort , angemessen” hier zu verstehen ist, hat diese
Anpassung fur uns keinen sichtbaren Nutzen. Es wird beschrieben, dass durch die
Anpassungen/ Streichungen in der Formulierung ein fortlaufender Optimierungs-
und Anpassungszwang bei Anlagenbetreibern aufgehoben werden soll. Allerdings
haben die fortlaufenden Uberarbeitungen der BATs (=best available techniques)
beziehungsweise der Stand der Technik-Definitionen den Hintergrund und das
Ziel, einen einheitlichen und verlasslichen Standard zu erzeugen (und diesen EU-
weit zu etablieren). Wenn diese Orientierung aufgehoben wird und durch das
Wort ,,angemessen” ersetzt wird, sehen wir nicht, welche Vorteile dies bietet oder
wie Verfahren und Prozesse entlastet werden.

Abschnitt Il Nr. 2.5

Wir sehen in diesem Zusammenhang nicht, wie die Streichung des ,Stands der
Technik” zur Zielerreichung ,Entlastung und Bilirokratieabbau” beitragt. Die
Formulierung beinhaltet bereits Technologieoffenheit ohne eine Einschrankung
auf bestimmte Verfahren. Der Bezug zum Stand der Technik soll hier, wie bereits
oben erwdhnt, die Belange des Umwelt- und Arbeitsschutzes Rechnung tragen.

VERBAND KOMMUNALER
UNTERNEHMEN e.V.
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Abschnitt IV Nr. 7

Man mdsste in diesem Abschnitt des AbfPV nicht den Stand der Technik streichen,
sondern koénnte den Passus fiir die Fortentwicklung der neuen Technologien
zusatzlich mit aufnehmen. Das eroffnet der GSB moglicherweise neben der
Weiterentwicklung etablierter Verfahren auch an Forschungen teilzunehmen
beziehungsweise Ressourcen zur Verfligung zu stellen. Eine komplette Streichung
halten wir deswegen fir falsch.

Fir den Abfallwirtschaftsplan Bayern wiinschen wir uns konkret, dass eine
Uberpriifung der Prognosen und damit eine Uberpriifung der Sicherstellung der
Entsorgungssicherheit in Bayern vorgenommen wird. Der Abfallwirtschaftsplan
stammt aus 2014 mit Prognosen aus 2011. Mittlerweile gab es in einigen
vorgelagerten gesetzlichen Rahmenbedingungen Verdanderungen und eine
Anpassung der Strategie mindestens aber eine Uberpriifung, ob die gesteckten
Ziele und Vorgaben noch mit der aktuellen Rechtslage vereinbar sind, erscheint
uns angebracht.

Zu § 60 Anderung der Bayerischen IVU-Abwasser-Verordnung

Die Streichung des ,Stands der Technik” bei Industrieanlagen kdnnte im
nichtkommunalen Bereich zukiinftig die Verbindlichkeit nichtgesetzlicher
Regelwerke in Frage stellen. Es ist darzulegen welche Folgen dies fur unsere
Gewasser hatte und wieso eine Notwendigkeit zur Streichung gesehen wird.

VERBAND KOMMUNALER
UNTERNEHMEN e.V.



Herrmann, Kristina (StK)

Von: recht-bsb@verband-wohneigentum.de

Gesendet: Samstag, 9. August 2025 12:54

An: Referat BII6 (StK)

Cc: '‘Rudolf Limmer"

Betreff: WG: Deregulierung und Entburokratisierung Viertes Modernisierungsgesetz

Bayern Verbandsanhdrung - unser AZ:B 116 - 1356 - 1 - 380

Sehr geehrter Herr Ministerialrat Dr. Hirschberg,

im Rahmen der Verbandsanhorung zu o.g. Gesetzentwurf teilen wir Ihnen mit, dass der Verband Wohneigentum
Landesverband Bayern e. V. unter Registernummer DEBYLT0275 im Bay. Lobbyregister eingetragen ist.
Einer Veroffentlichung der Stellungnahme stehen keine schutzwiirdigen personlichen Informationen entgegen.

Der Verband Wohneigentum Landesverband Bayern e. V. (VWE) nimmt zu o.g. Gesetzentwurf wie folgt Stellung:

Der Entwurf des Vierten Modernisierungsgesetz wird Gberwiegend positiv als weiterer Baustein auf dem Weg der
Entbilrokratisierung und Verfahrensbeschleunigung bewertet.

Insbesondere die groRere Anderung des Bayerischen Landesplanungsrechtes ist zu begriiRen. Durch die Anderung
der Rahmenbedingungen fir die Raumordnung werden Verfahren vereinfacht, beschleunigt und an aktuelle und
zukunftige Bedingungen angepasst. Es betrifft daher jeden, ob Behdrde, Unternehmen oder den einfachen Birger,
auf vielen verschiedenen Ebenen.

Allerdings bitten wir die Abschaffung der Kleinen Delegationsgemeinden in der Bay BO noch mal zu tiberdenken, da
gerade kleinere Bauvorhaben bei diesen Gemeinden im Detail besser bekannt sind und somit schneller und gezielter
bearbeitet werden kdnnen. Eine Abschaffung wiirde hier eher eine Verzogerung der Ablaufe bedeuten.

Mit freundlichen GriRRen

Gez. Rudolf Limmer
Prasident

Im Auftrag
Ute Schroer

VERBAND WOHNEIGENTUM
LANDESVERBAND BAYERN e. V.
Max-Planck-StraRRe 9

92637 Weiden

Telefon-Nr. 0961 — 48288-28
Recht-bsb@verband-wohneigentum.de

Von: Vertretung, VzBIl (StK) <VzBIl.Vertretung@stk.bayern.de>
Gesendet: Dienstag, 1. Juli 2025 15:56
An: bayern@verband-wohneigentum.de




Betreff: Deregulierung und Entbirokratisierung Viertes Modernisierungsgesetz Bayern Verbandsanhérung - unser
AZ:BIl6-1356-1-380

FRIST: 12.08.2025
Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage erhalten Sie ein Schreiben der Bayerischen Staatskanzlei von Frau Staatsrdtin Gernbauer vom
01.07.2025

sowie den Gesetzesentwurf mit der Bitte um Kenntnisnahme und evtl. weitere Veranlassung.

Eine eventuelle Stellungnahme kann bis 12.08.2025 per E-Mail an ReferatBll6@stk.bayern.de Gbermittelt werden.

Mit freundlichen GriRRen

Sylvia Kess

Bayerische Staatskanzlei

Abt. Gesetzgebung und Recht, Streitkrafte (B II)
Franz-Josef-Straul3-Ring 1

80539 Minchen

T. +49-89-2165-0
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ReferatBll6@stk.bayern.de
Bayerische Staatskanzlei
Franz-Josef-StrauR-Ring 1
80359 MUNCHEN

Rohstoffsicherung

Dr. Stephanie Gillhuber
Telefon +49 89 51403 - 135
Telefax + 49 89 51403 - 444
E-Mail: rohstoff@biv.bayern

Internet: www.biv.bayern
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Stellungnahme zur Deregulierung und Entbiirokratisierung
4. Modernisierungsgesetz Bayern

Sehr geehrte Damen und Herren,

fir die Ubersendung des Gesetzentwurfes Deregulierung und Entbiirokratisierung vom 01. Juli
2025 danken wir recht herzlich. Der Bayerische Industrieverband Baustoffe, Steine und Erden e.V.
begriit ausdriicklich das mit dem vorliegenden Entwurf verfolgte Ziel, durch eine gebiindelte An-
derung landesrechtlicher Vorschriften die Verwaltungsverfahren im Freistaat Bayern zu vereinfa-
chen und rechtssicher zu beschleunigen. Die angekiindigte Entlastung von Unternehmen, Biirge-
rinnen und Blrgern sowie der Verwaltung ist aus Sicht unserer Branche ein wichtiger und Gber-
falliger Schritt, um birokratische Hirden in zentralen Rechtsbereichen praxisnah abzubauen.

Zum vorliegenden Gesetzentwurf nehmen wir wie folgt Stellung:

§ 7 Anderung des Bayerischen Landesplanungsgesetzes

Wir begriiBen es, dass Bayern mit der Anderung zum Bayerischen Landesplanungsgesetz wieder
ein eigenes Vollgesetz hat. Hier méchten wir vor allem die verkirzten Anhérungsfristen deutlich
herausheben, die zu einer Beschleunigung der Regionalplanfortschreibungen fiihren kénnen.

Zu Art. 2Nr. 5:
Zu Buchstabe b (Art. 2 Nr. 4)

Wir begriiBen die zeitliche Vorverlagerung von in Aufstellung befindlichen Zielen ausdriicklich.
Dadurch erhalten die Rohstoff gewinnenden Betriebe mehr Rechtssicherheit, sobald sich der Plan
in Aufstellung befindet. Gerade im Hinblick auf die derzeit laufenden Fortschreibungen i.S. Wind-
kraft wurden einige Fortschreibungen des Kapitels Bodenschatze in der Prioritat abgestuft und
werden in der Abwagung mit dem prioritdr zu behandelnden Kapitel ,Windkraft* teilweise nicht
mehr beriicksichtigt. Dies wire mit der Anderung des BayLPIG nicht mehr der Fall und der in Auf-
stellung befindliche Plan zum Kapitel Bodenschitze hitte bereits mehr Rechtssicherheit.

Bayerischer Industrieverband Baustoffe, Steine und Erden e.V. (BIV) - Beethovenstr. 8 - 80336 Miinchen
Sitz Minchen - V-Reg: VR 4456 beim Amtsgericht Miinchen - Geschéftsfiihrer: Dr. Bernhard Kling
Steuernr.: 143 / 236 / 00571 - HypoVereinsbank Miinchen - IBAN: DE28 7002 0270 5804 0337 28 - BIC: HYVEDEMMXXX
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Zu Nr. 23 (Art. 28)

Wir bitten um deutliche Klarstellung im BayLPIG, dass die Gemeinden anpassungspflichtig an den
Regionalplan sind. Derzeit ist es in der Praxis umgekehrt, namlich so, dass in den Regionalplanen
die Inhalte der Bauleitplanung tibernommen werden, auch wenn ein anderes Konzept im Fachbei-
trag auf regionalplanerischer Ebene vorgeschlagen wurde.

Des Weiteren halten wir es fiir unabdingbar, ein Vorkaufsrecht auf Grundstiicke in Rohstoffsiche-
rungsgebieten (VR/VB) fir Rohstoffgewinnungsbetriebe im Bayerischen Landesplanungsgesetz
zu verankern. Nur so kann das Ziel der Regionalplanung und damit das 6ffentliche Interesse an
einer regionalen, ortsnahen Rohstoffsicherung und -gewinnung auch umgesetzt werden.

Auch wenn sich aus Sicht der Steine- und Erden-Branche aktuell keine weiteren unmittelbaren
negativen Auswirkungen aus dem Gesetzesentwurf ableiten lassen, moéchten wir anregen, im wei-
teren Gesetzgebungsverfahren auf folgende Aspekte besonderes Augenmerk zu legen:

e Verwaltungspraxis vor Ort: Die gro3te Herausforderung liegt oftmals weniger im Wortlaut
der Regelungen, sondern in deren Interpretation und Anwendung durch Fach- und Geneh-
migungsbehoérden. Die Reformziele des Entwurfs dirfen nicht durch ausufernde Priifmal3-
stibe oder interne Verfahrenshemmnisse unterlaufen werden.

o Kooperation statt Kontrolle: Der Erfolg moderner Umweltgesetzgebung hangt auch vom
Stil der Verwaltungsverfahren ab. Wir pladieren fir eine kooperative, wirtschaftsnahe
Vollzugskultur, die Vertrauen und Effizienz in Einklang bringt.

o Vollstiandigkeits- und Stichtagsregelungen: Wir regen an, kiinftig auch im Landesrecht star-
ker auf Instrumente wie Vollstandigkeitserklarungen, prifungsrelevante Stichtage und Ge-
nehmigungsfiktionen zuriickzugreifen, insbesondere im Immissionsschutz-, Abfall- und
Naturschutzrecht.

Wir hoffen, unsere Anregungen und Vorschlage finden Berlicksichtigung und verbleiben

mit freundlichen GriRen

(ﬂ/ﬁ—\'d <_ ;[@@L&j
Dr.-Ing” Bernhard Kling 8 < Dr. Stephanie Gillhuber

Geschaftsfuhrer Geschéftsbereichsleitung
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Freie Wohlfahrtspflege Bayern | LessingstraBe 1 | 80336 Miinchen

Bayerische Staatskanzlei

Referat B Il 6 - Entblrokratisierung und Verwaltungs-
reform

Herrn Regierungsrat Leonard Ackermann

- Per E-Mail -
Datum Ihr/e Ansprechpartner/in Telefon E-Mail
03.09.2025 Wilfried Mick 089 54497-0 info@freie-wohlfahrtspflege-bayern.de

Viertes Modernisierungsgesetz Bayern: Stellungnahme der
Freien Wohlfahrtspflege Bayern

Sehr geehrter Herr Regierungsrat,
sehr geehrte Damen und Herren,

Bayern

Freie Wohlfahrtspflege
Landesarbeitsgemeinschaft Bayern

LessingstraBe 1

80336 Minchen

Tel. 089 54497-0

Fax 089 54497-187
info@freie-wohlfahrtspflege-bayern.de

Geschaftsfiihrer
Wilfried Mick

Vorsitz 2025

Deutscher Caritasverband
Landesverband Bayern e.V.
Lessingstr. 1

80336 Miinchen

Landes-Caritasdirektor
Dr. Andreas Magg

Bankverbindung

Bank flir Sozialwirtschaft AG

BIC BFSWDE33XXX

IBAN DE67 3702 0500 0009 8000 00

im Namen der Freien Wohlfahrtspflege Bayern bedanke ich mich fur die Mdglichkeit zur Stel-
lungnahme zum Vierten Modernisierungsgesetz Bayern. Wir méchten insbesondere zu § 24
des Vierten Modernisierungsgesetzes, mit dem eine wesentliche Anderung des Bayerischen

Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes geplant ist, Stellung beziehen.

Grundséatzlich begrifien wir alle Initiativen und Bestrebungen der Staatsregierung zur Entbi-
rokratisierung von Vorschriften und Verfahren, einschlief3lich Rechenschafts- und Statistik-
pflichten zu verandern oder zu streichen, wenn diese mehr Aufwand verursachen als Nutzen

bringen oder sich als nicht zielflihrend erweisen.

Die Verpflichtung der Bayerischen Staatsregierung zu einer regelhaften und umfassenden Be-
richterstattung gegenuber dem Bayerischen Landtag zur psychischen Gesundheit der Bevol-
kerung und der damit verbundenen Unterstlitzungs- und Versorgungsstrukturen zahlt aus
Sicht der Freien Wohlfahrtspflege Bayern nicht zu diesen reformbedurftigen Vorschriften und
Pflichten. Daher sprechen wir uns gegen eine Aufhebung und jegliche Anderung des Art. 4

BayPsychKHG aus.

Nicht zuletzt die Erkenntnis, dass die Versorgung von Menschen mit psychischen Stérungen
stellenweise ein Dunkelfeld darstellt, hat den bayerischen Gesetzgeber 2018 veranlasst, Art.
4 PsychKHG zu schaffen. Das Versorgungssystem ist stark ausdifferenziert, mit speziellen
Angeboten fir viele Problemlagen, doch zugleich ist dieses flr Betroffene, Angehoérige und die
verschiedenen Akteure im Hilfesystem selbst sehr unlbersichtlich. Das gilt auch fur die Orga-
nisation der zentralen Themen rund um die psychische Gesundheit innerhalb der Staatsregie-
rung, deren Zustandigkeiten auf verschiedene Ministerien, Abteilungen und Referate aufgeteilt

und nicht immer klar erkennbar sind.

www.freie-wohlfahrtspflege-bayern.de

Bayerisches * Landes-
AWO Rotes Caritasverband
Kreuz =9 Bayern

Diakonie &
Bayern

Arbeiterwohlfahrt
Landesverband
Bayern e.V.
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Die vorliegenden Psychiatrieberichte (2021 und 2024) haben wesentlich dazu beigetragen,
mehr Transparenz in die Versorgung psychisch kranker Menschen zu bringen. Neben epide-
miologischen Daten werden fortlaufend Routinedaten aus verschiedenen Versorgungsberei-
chen zusammengestellt — interdisziplinar und sektorenubergreifend. Anstelle zersplitterter
Spezialstatistiken von unterschiedlichen Datenhaltern ergibt sich langsam ein Gesamtbild und
es werden gleichzeitig Datenlicken, etwa zu zwangsweisen Unterbringungen, geschlossen.

Der bayerische Psychiatriebericht ist die einzige Gesamtdarstellung zur Versorgung psychisch
kranker Menschen Uber die diversen Rechtskreise hinweg. Er schafft damit die Voraussetzung
fur Planung und eine konsistente Gesundheits- und Sozialpolitik auf dem Feld der psychischen
Gesundheit und stellt einen Meilenstein dar, an dem sich inzwischen auch andere Bundeslan-
der orientieren.

Auch in der Gesetzesbegriindung zu § 24 wird anerkannt, dass ,eine kontinuierliche und sys-
tematische Berichterstattung zur gesundheitlichen Entwicklung auf Bevdlkerungsebene ...
mafigebend [ist], um negative Entwicklungen friihzeitig zu erkennen und Entwicklungen aus-
sagekraftig abzubilden.” Nicht nachvollziehbar erscheint hingegen der Folgesatz in der Be-
grindung, dass ,das Ziel ... auch durch die vorzugswurdige, anlassbezogene Berichterstat-
tung erreicht werden [kann].“ Der Wert und die Qualitat einer Berichterstattung ergibt sich ge-
rade aus der Periodizitat, d.h., regelmaRig nach gleichbleibenden Parametern zu berichten.
»<Anlassbezogen“ Bericht zu erstatten wiirde das angestrebte Ziel, verlassliche Informationen
fur Planung, Steuerung und Weiterentwicklung bereitzustellen, verfehlen. Gleichzeitig wirde
eine ,Anlassbezogene” Berichterstattung sich wesentlich aufwendiger gestalten und somit kei-
nen Mehrwert an Burokratieabbau ergeben. Gleiches gilt auch fir eine Erweiterung der Be-
richtszeiten Uber drei Jahre hinaus.

Wir sehen die Vorlagepflicht an den Bayerischen Landtag in zweierlei Hinsicht als erforderlich
an. Zum einen geht es gerade beim Thema ,Psychiatrie® um eine wichtige demokratische Be-
richtspflicht — angesichts ihrer fatalen Rolle wahrend des Nationalsozialismus, der menschen-
unwurdigen Zustande in den Anstalten noch vor funfzig Jahren, die eine Psychiatrie Enquete
erforderlich gemacht haben und der haufigen menschenrechtlich bedeutsamen Konfliktfelder
in der Versorgung. Zum anderen unterstutzt sie die politische Auseinandersetzung mit dem fir
die Bevdlkerung so bedeutsamen Thema der psychischen Gesundheit, Entstigmatisierung
und den damit verbundenen Unterstutzungsstrukturen.

Die Psychiatrieberichterstattung gesetzlich zu regeln, halten wir weiterhin fir dringend erfor-
derlich. Es hilft bei der Kooperation mit den verschiedenen Akteuren und Datenhaltern bei der
Erstellung des Berichts. Wichtiger ist aber das damit verbundene politische Signal, welche
Bedeutung die Staatsregierung dem Monitoring psychischer Gesundheit und der Entwicklung
des Versorgungssystems beimisst.

Wir appellieren daher dringend, von einer Anderung oder gar Aufhebung des Art. 4 BayPsych-
KHG abzusehen.
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Fur Ruckfragen und vertiefende Gesprache stehen wir selbstverstandlich gerne zur Verfu-
gung.

Mit freundlichen GrifRen

b b

Wilfried Mick
Geschaftsfuhrer
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Protokollauszug
62. Plenum, 29.10.2025 Bayerischer Landtag — 19. Wahlperiode 1

Prasidentin llse Aigner: Ich rufe Tagesordnungspunkt 1 b auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung
Viertes Modernisierungsgesetz Bayern (Drs. 19/8568)

- Erste Lesung -

Begrundung und Aussprache werden nicht miteinander verbunden. Zur Begrundung

erteile ich Herrn Staatsminister Dr. Florian Herrmann das Wort.

Staatsminister Dr. Florian Herrmann (Staatskanzlei, Bundesangelegenheiten und
Medien): Frau Prasidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bringe jetzt fur die
Bayerische Staatsregierung den Gesetzentwurf flr ein Viertes Modernisierungsgesetz
Bayern ein. Wie wir alle wissen, sind die Modernisierungsgesetze eins, zwei und drei
bereits in Kraft. Jetzt folgt das vierte. Das heildt, wir machen weiter Tempo bei der

Entburokratisierung.

Wir haben seit dem Jahr 2018 Uber 700 EinzelmaRnahmen umgesetzt, um Verfahren
zu vereinfachen, Vorschriften zu entschlacken und staatliches Handeln effizienter zu
machen. Zum Vergleich: Das sind mehr als doppelt so viele EinzelmalRnahmen, wie

Baden-Wirttemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen zusammen umgesetzt haben.
(Prof. Dr. Winfried Bausback (CSU): Hort, hort!)

Unsere Modernisierungsgesetze sind das Ruckgrat dieser Offensive. Mit dem Vierten
Modernisierungsgesetz setzen wir diese Linie fort. Wir bauen Hirden ab, geben Frei-
raume zurlick und schaffen Vertrauen in die Eigenverantwortung der Blrgerinnen und
Barger, der Kommunen und Unternehmen. Der entscheidende Grundgedanke ist: we-
niger Staat, mehr Eigenverantwortung. Methodisch erreichen wir das, indem wir das
gesamte bayerische Landesrecht und die Verordnungen durchforsten und bei jeder
Regelung fragen: Ist die Vorschrift noch notwendig, oder kann sie weg? Im Zweifel
sagen wir, dass sie weg kann. Das ist die Grundeinstellung, die dahinter steht. Auf

diese Weise arbeiten wir uns weiter durch.


descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link
https://www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente/drucksachen?isInitialCheck=0&q=&dknr=8568&suchverhalten=AND&dokumentenart=Drucksache&ist_basisdokument=off&sort=date&anzahl_treffer=20&wahlperiodeid%5B%5D=19&erfassungsdatum%5Bstart%5D=&erfassungsdatum%5Bend%5D=&dokumentenart=Drucksache
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5076
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Erfreulich ist, dass diese Methodik mittlerweile auch die EU anwendet. Sie geht bei
den Omnibusgesetzen exakt genauso vor. Um vorwartszukommen, ist das auch not-
wendig. Im Vierten Modernisierungsgesetz werden zentrale Anderungen in mehreren
Bereichen unseres bayerischen Landesrechts formuliert, darunter sind die Bereiche,
die ich ansprechen werde, namlich das Bayerische Landesplanungsgesetz, das Be-
richts- und Evaluationswesen und die technischen Vorschriften. Was heif3t das kon-

kret?

Erstens. Wir vereinfachen die Landesplanung. Mit der umfassenden Novelle des Lan-
desplanungsgesetzes schaffen wir von Energieprojekten bis hin zum Wohnungsbau

schnellere und einfachere Verfahren, die besser auf die Zukunft ausgerichtet sind.

Zweitens. Wir streichen Uberbordende Berichtspflichten, beispielsweise Berichte zur
Gleichstellung, zur Lage der Natur oder zu den Tatigkeiten der Beauftragten der
Staatsregierung, den Mittelstandsbericht und viele andere. Dies geschieht ohne An-
sehen des Regelungsinhalts. Die turnusmafiigen, gesetzlich verpflichtenden Berichte
werden abgeschafft. Diese Berichte sind sicherlich gut gemeint und wurden irgend-
wann einmal aufgrund eines bestimmen Anlasses eingefuhrt; aber sie binden enorme
Kraftekapazitaten innerhalb der Verwaltung. Faktisch schreiben die einen Beamten die
Berichte, schicken diese den anderen, welche die Berichte dann lesen und abheften.

Das war es dann.
(Zuruf des Abgeordneten Florian von Brunn (SPD))

Ich habe in der ganzen Debatte mitbekommen, dass hier Schnappatmung entsteht.
Wir spuren es gerade schon wieder: gleich Wallung, Wallung, Wallung. Dazu sage ich

grundsatzlich zwei, drei Punkte:

Erstens. Naturlich werden Berichte nicht verboten. Wenn der Landtag einen Bericht
anfordern will, kann er es jederzeit tun. Wenn eine Behoérde von sich aus Berichte
erstellen will oder man zu dem Ergebnis kommt, dass es fachlich sinnvoll ist, dann

wird man auch klnftig einen Bericht erstellen. Berichte werden nicht verboten. Das
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ist ein wichtiger Punkt. Nicht sinnvoll sind turnusmallige Berichte, die jahrlich oder
in einem anderen Turnus automatisiert abgerufen werden, ohne dass es daflir einen
zwingenden Bedarf gibt. Das ist der entscheidende Punkt. Es kann sein, dass ein
funfjahriger Turnus sinnvoller ist; aber die automatisierte Berichtspflicht, die, nur weil
sie einmal gestartet worden ist, sozusagen bis zum jlingsten Tag fortgefihrt wird, zu

hinterfragen, ist ein wichtiger Grundgedanke der Entblrokratisierung.
(Beifall bei der CSU)

Der zweite Punkt ist, dass es nicht um inhaltliche Gewichtung geht. Natlrlich sieht
der eine oder andere Verband — das werden wir sicher bei den Wortmeldungen in
der Ersten Lesung héren — schon wieder die Welt untergehen. Wenn ein Bericht fehlt,
dann geht sofort die Umwelt unter oder die Gleichstellung oder dieses oder jenes. Wir
waren aber schlecht beraten, wenn es an solchen Berichten hangen wurde, dass wir
in bestimmten Punkten inhaltlich weiterkommen. Ich will noch einmal deutlich machen,
dass alle Berichte ohne Ansehen der Regelungsmaterie gestrichen werden. Darum

kann man ideologisch nicht dagegen hetzen.

Der entscheidende Punkt ist — und das merkt man bei solchen Debatten sehr deutlich
—, es geht nur um Berichte, nicht um irgendwelche gesetzlichen Regelungen. Der
notwendige Mentalitatswechsel wird dabei absolut deutlich. Viele verspuren — das
merke ich vor allem auf der linken Seite des Hauses — den Reflex: "Um Gottes willen,
das konnen wir doch nicht abschaffen", oder "Um Gottes willen, dieser Bericht ist
doch notwendig, den haben wir immer bekommen, der muss auch weiterhin erstellt
werden".Also, ein gewisser burokratiefetischistischer Reflex, der gewissermalien in

den Kopfen eingewachsen ist.

(Florian von Brunn (SPD): Nein, wir wollen blof3 keine Klandestinpolitik! — Johan-

nes Becher (GRUNE): Was Sie alles fiir Reflexe sehen!)
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Der entscheidende Punkt ist: Wenn man nicht in der Lage ist, seinen eigenen Buro-
kratieschweinehund zumindest infrage zu stellen, dann wird man bei dem Thema nie

weiterkommen.
(Beifall bei der CSU — Zuruf des Abgeordneten Johannes Becher (GRUNE))

Das Schlimme und Argerliche ist, dass Sie in dieser Debatte standig die Entbirokra-
tisierungsthematik so sehr mit einer inhaltlichen verknupfen, dass wir nie zu einer

Entburokratisierung kommen werden.

(Zuruf des Abgeordneten Benjamin Adjei (GRUNE) — Johannes Becher
(GRUNE): Sie verknlpfen es doch jede Menge mit Inhalt!)

— Das werden wir sehen. Das haben wir bei den Stellungnahmen, nachdem wir es vor-
gestellt haben, schon gehort. Ich wette, ich werde dann nachher von da oben "Bingo!"

rufen, wenn die einschlagigen Stellungnahmen von |hrer Seite wiederkommen.

(Beifall bei der CSU — Florian von Brunn (SPD): Zwischenrufe von der Regie-

rungsbank sind nicht zulassig!)

Es geht also darum, einfach einmal diesen grundsatzlichen Mentalitatswechsel hinzu-
kriegen. Wer dazu nicht bereit ist, der sollte das einfach sagen, braucht uns dann
aber nicht zu erklaren, dass er flr EntbUrokratisierung ist. Das ist namlich dann eine

Scheindebatte.

(Beifall bei der CSU — Florian von Brunn (SPD): Das hat mit EntbUrokratisierung

gar nichts zu tun!)

Der letzte Punkt, den ich hier ansprechen will, ist mir besonders wichtig, und den
halte ich flr einen echten Gamechanger. An den Stellen, in denen im bayerischen
Landesrecht auf den Stand der Technik verwiesen wird — das ist ungefahr an dreif3ig
Stellen im bayerischen Landesrecht — streichen wir diese Verweisungen. Das klingt

immer ganz gut zu sagen, etwas soll auf dem Stand der Technik sein. Faktisch hat das
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aber einen standigen Anpassungs- und Verscharfungsdruck zur Folge. Das fuhrt dazu,

dass bei Anschaffungen nur der Stand der Technik beschafft werden kann usw.

Ich gebe ein Beispiel: 6ffentlicher Personennahverkehr. Nach OPNV-Gesetz kdénnen
derzeit nur Fahrzeuge beschafft werden, die dem Stand der Technik entsprechen,
das heil}t, die allerneueste Generation. Es kann aber durchaus sein — und das gilt
ubrigens genauso beim BayernServer oder bei der Schulsoftware oder bei solchen
Dingen —, dass die Generation davor vollig ausreichend ist, ohne dass man dadurch
eine inhaltliche Verschlechterung oder Ahnliches hat. Auch hier noch einmal: Es gibt
kein Verbot, den Stand der Technik einzusetzen. Es wird nur der Zwang dazu gestri-
chen. Das ist der Unterschied. Ubrigens hat das auch die Verbandeanhérung ergeben,
dass das extrem gut ankommt. Jeder Burgermeister, mit dem man daruber redet, nickt
bei diesem Gesprach. Unternehmensvertreter sagen, das ist genau der richtige Weg.
Es sind namlich diese Zwange, die man leicht ins Gesetz reinschreibt, die im Vollzug
hinterher aber zu enormen Kostensteigerungen und Verfahrensverlangerungen und
standig neuen Anschaffungen usw. fihren. Deshalb ist das ein echter Gamechanger,

und den halte ich fir ganz zentral bei unseren Entburokratisierungsbemuihungen.

(Beifall bei der CSU — Florian von Brunn (SPD): Der eine sagt so, und der andere

sagt so!)

Das Vierte Modernisierungsgesetz enthalt noch ein paar weitere Regelungsbereiche,
die ich jetzt gar nicht ausfuhren mochte; sie werden sicherlich diskutiert werden, wer-
den sicherlich auch in der Ausschussberatung diskutiert. Wichtig ist einfach, dass
wir mit einer hohen Geschwindigkeit und mit dieser Methodik weitermarschieren. Ich
glaube, das ist absolut notwendig. Am Ende geht es um die Leistungsfahigkeit des
Staates, und ich kann nur alle dazu auffordern, auf diesem Weg mitzugehen. Ich kann
Widerstand zum Teil nachvollziehen, weil man es halt immer schon so gemacht hat
und man sagt, das ist wunderbar, das haben wir uns schon eingerichtet in den letzten

dreilig, vierzig Jahren, und da noch einen Vorhang und da noch eine kleine Kerze
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hingestellt usw. — Wenn wir davon nicht wegkommen, dann wird es nichts mit der

Modernisierung unseres Staates,
(Florian von Brunn (SPD): Das machen Sie doch selbst!)

und es fangt an vielen solcher Stellen an. Ich bitte einfach alle hier — von der Koalition
weild ich es, aber ich bitte auch Sie hier und auf der anderen Seite —, bei diesem

Ganzen mitzumachen.
(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WAHLER)

Prasidentin llse Aigner: Damit eréffne ich die Aussprache. Auch hier sind 29 Minuten

vereinbart. Als Erster hat der Kollege Franz Bergmiuiller fur die AfD-Fraktion das Wort.
(Beifall bei der AfD)

Franz Bergmiiller (AfD): Sehr geehrte Frau Prasidentin, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, liebe Burger! Heute geht es um das Vierte Modernisierungsgesetz. Es ist ein
Sammelsurium, das Uber flinfzig Landesgesetze und Verordnungen umfasst. Schon

deswegen ist es kein grof3er Wurf.

Richtig ist, dass die Schuleingangsuntersuchung beschrankt wird. Richtig ist auch,
dass die Berichte nach dem Transplantationsgesetz abgeschafft werden. Aber das ist

nur Kosmetik; tatsachlich ware das Kernproblem der Organspende mal anzupacken.

In Presseerklarungen haben Sie im Vorfeld angekiindigt, im Baurecht die Abstandsfla-
chen bei Balkonen zu reduzieren bzw. abzuschaffen und die Zimmereinteilung auch
wegzulassen. Das haben Sie wieder fallengelassen, obwohl in der Anhérung Verban-
de das als positiv bewertet haben. In Ordnung sind natirlich die Vereinfachung der

Delegation und die Vereinfachung der Gebaudeklasse 4 im Baurecht.

Bei der Verfahrensfreiheit fir Werbeanlagen mit 1,5 m2 oder bis zu 10 Metern Hohe
an Flugplatzen frage ich mich, warum Sie nicht endlich einmal das Problem mit

Werbeflachen im Aulienbereich flr temporare Veranstaltungen oder flir Gastronomie-
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betriebe abschaffen. Immer wieder kommt es vor, dass das Landratsamt solche Wer-

beflachen wegreil}en Iasst oder androht, dass eine Beseitigung kostenpflichtig ist.

Das Zielabweichungsverfahren zu vereinfachen, ist in Ordnung. Aber echte Vorschla-
ge, das Bauen zu vereinfachen, haben wir jetzt in der letzten Kreisausschusssitzung
gehabt, als es um Stege an Weihern oder Seen gegangen ist. Haben Sie gewusst,
dass man bei einer Erneuerung nur ein Drittel verfahrensfrei erneuern kann? Wenn
man namlich das Ganze erneuern will, wie es eigentlich richtig ware, braucht man eine
Baugenehmigung. Aber diese Baugenehmigung wird im Auf3enbereich niemals erteilt.
Demzufolge darf es also eigentlich gar keine Stege im AulRenbereich geben. Die Wei-
her und Seen liegen in der Regel im AulRenbereich. Einfach die Genehmigungspflicht

abschaffen!

Die Genehmigungsfreiheit sollte auch fir die Erneuerung von Stadeln, Schuppen,
Remisen im Aufldenbereich gelten. Auch Lagerflachen fur Landwirtschaft und Gewer-
be im Aulienbereich sollten genehmigungsfrei sein. Da ist es sehr beliebt, dass die
Kontrolleure herumfahren und diese Bauflachen anschauen. Jeder landwirtschaftliche
Betrieb hat Lagerflachen im AuRenbereich. Das ware Entblrokratisierung, wie ich sie

mir vorstelle und wie sie sich die AfD vorstellt.

Eine Anzeigepflicht fur Aufstockungen im Innenbereich misste man generell einflh-
ren. Ein "Bau-Booster", wie ihn die Bundesbauministerin jetzt auf den Weg bringt,
ware mal etwas; ich kann mir vorstellen, das wurde richtig etwas bringen. Fur die

Nottreppen im Brandschutz sollten generell Ringsteigleitern erlaubt werden.

Veraltete Regelungen, unnétige Berichtspflichten und Normen zu streichen, redaktio-
nelle Anpassungen, Klarstellungen, Pflichtaufhebungen fur Evaluierungen — die Strei-
chung der Forderung nach dem Stand der Technik haben Sie schon erklart — vorzu-

nehmen — ja, da sind wir bei Ihnen. Aber flr uns ist das eine Selbstverstandlichkeit.

Wir sind auch bei lhnen, dass das Bewusstsein fur die Entblrokratisierung bei allen

Beamten und Angestellten im o6ffentlichen Dienst ankommen muss. Auch bei der
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Anderung der StMB Zustandigkeitsverordnung Beamtenrecht sind wir dabei. Aber
jetzt kommen wir mal zum Wesentlichen. Da ist interessant, aus einem Leitartikel im

"Mlnchner Merkur" vom Samstag zu zitieren:

"Abstrakte Stellenabbau-Ziele [...] sind gut, aber nicht konkret genug. [...] Behor-

den [...] streichen, bis rauf zu Bonsai-Ministerien!"

Herr Mehring ist anscheinend schon gegangen, hat das schon geahnt, dass ich ihn

vielleicht meinen konnte.
(Lachen bei Abgeordneten der AfD)

Naturlich brauchen wir ein Digitalministerium, das ist eine Querschnittsaufgabe fur

alle.
(Beifall bei der AfD)

Aber das ist naturlich Ihrer Koalitionsarithmetik geschuldet. Man konnte da gleich

einmal anfangen. Ganz oben kdnnte man schon anfangen.

"[...] Investitionen drastisch beschleunigen, in Modellregionen radikale Losungen

ausprobieren!"
Mit Sonderzonen flr Entburokratisierung haben wir heute auch noch ein Thema.

"Empfange und [...] Reprasentationskosten zusammenkirzen, wieder mehr Kos-

tenbewusstsein auch oben vorleben!"

Die ganzen Empfange, Sportempfange usw. im BMW-Erlebniszentrum, kdnnten wir

uns auch sparen, konnten wir viel kleiner machen, hatte dieselbe Wirkung.
(Beifall bei der AfD)

Prasidentin llse Aigner: Der nachste Redner fur die CSU-Fraktion steht schon bereit.

Der Kollege Josef Schmid hat das Wort.
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Josef Schmid (CSU): Sehr geehrte Frau Prasidentin, verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Seit den sieben Jahren, in denen ich im Bayerischen Landtag bin, mache ich jetzt
zum ersten Mal Folgendes: Ich beginne meinen Redebeitrag mit einem Zitat eines
SPD-Politikers. Herr von Brunn, passen Sie also bitte auf. Helmut Schmidt, der funfte
Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, hat gesagt: Burokratie ist der naturliche

Feind der Effizienz. Genau so ist es.

(Zuruf des Abgeordneten Florian von Brunn (SPD))

Lieber Staatsminister Florian Herrmann, deshalb ist es richtig, dass die Bayerische
Staatsregierung jetzt mit dem Vierten Modernisierungsgesetz die Serie der Entburo-
kratisierung, der Beschleunigung und der Vereinfachung von Verfahren fortsetzt. Ei-
gentlich kbnnte man nach diesem vollig zutreffenden Zitat von Helmut Schmidt die

volle Zustimmung der SPD erwarten. Herr von Brunn, ich bin gespannt.

(Florian von Brunn (SPD): Ich kann lhnen jetzt schon sagen, dass das nicht

passieren wird!)

Der Weg ist also richtig.

Sehr geehrter Herr Kollege Bergmililler, ich mdchte die folgenden beiden Punkte he-
rausgreifen, die naturlich der gro3e Wurf sind. Ich weil} ja nicht, wie es den Kollegen
von der AfD oder den anderen geht, aber ich kriege wirklich seit mindestens drei Jah-
ren permanent Eingaben und Beschwerden im Hinblick auf Berichtspflichten, gerade

von Unternehmern.

(Tanja Schorer-Dremel (CSU): Richtig! — Zuruf des Abgeordneten Florian von
Brunn (SPD))

Heute geht es um Berichtspflichten staatlicher Stellen. Florian Herrmann hat ausge-
fuhrt, wie richtig es ist, diese Berichte abzuschaffen, weil sie nur Burokratie bedeuten
und weil die Frage, ob man schematisch jedes Jahr Uber irgendetwas berichten muss,

uberhaupt nichts mit dem Anliegen an sich zu tun hat.
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(Zuruf des Abgeordneten Toni Schuberl (GRUNE) — Zuruf von der AfD)

Ich sage Ihnen einmal, wie das in der Wirtschaft ist. Ich habe vor Kurzem ein Bau-
unternehmen in Dachau besucht. Die Geschaftsfuhrer erzahlten mir, dass sie jedes
Jahr den gleichen Bericht Uber Werkzeuge, die Gefahren auslésen kdnnen, abgeben

mussen.
(Zuruf der Abgeordneten Anna Rasehorn (SPD))

Dann haben sie einmal versucht, auf den Bericht des letzten Jahres zu verweisen.
Aber nein, der Bericht kam zurlck, weil er erneut ausgefillt werden muss. Herr Kolle-
ge Pirner, Sie sind selbst Prasident einer Handwerkskammer, wie unsinnig ist denn

das?
(Zuruf des Abgeordneten Toni Schuberl (GRUNE))

Es gibt einen Geschaftsflihrer eines Unternehmens am Viktualienmarkt in meiner Hei-
matstadt Minchen, der sogar versucht hat, sich im Beschwerdeverfahren dagegen zu

wehren, permanent dieselbe Unternehmensstatistik ausflllen zu missen.
(Zurufe der Abgeordneten Toni Schuberl (GRUNE) und Benjamin Adjei (GRUNE))

Das kostet einen Mittelstandler, der von morgens bis abends im Geschaft steht und im

Verkauf arbeitet, unglaublich viel Kraft.

(Zurufe der Abgeordneten Anna Rasehorn (SPD) und Gilseren Demirel

(GRUNE))

Diese Staatsregierung macht sich in ihrem Wirkungsbereich daran, diese unsinnigen

Berichtspflichten abzuschaffen. Meine Damen und Herren, das ist richtig so.
(Beifall bei der CSU und den FREIEN WAHLERN)

Prasidentin llse Aigner: Herr Kollege Schmid, Herr Kollege von Brunn mdéchte eine

Zwischenfrage stellen. Lassen Sie diese zu?
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Josef Schmid (CSU): Nein, die kann er nach meiner Rede als Zwischenbemerkung

einbringen.

Ich wirde mir winschen, dass wir beim Abschaffen von Berichten viel mehr Kompe-
tenzen hatten. Sehr vieles ist leider Bundeskompetenz. Herr von Brunn, deswegen
freue ich mich, wenn Sie spater zustimmen und als Mitglied der SPD, die Teil der
neuen Bundesregierung ist, bei den Kollegen im Bund darauf hinwirken, diese unsinni-

gen Berichtspflichten, die durch Bundesgesetze normiert sind, endlich abzuschaffen.

(Florian von Brunn (SPD): Es findet heute keine Abstimmung zu diesem Gesetz-

entwurf statt!)
Das Gesetz ist also ein grofder Wurf.

Der zweite grol’e Wurf, den der Staatsminister und Leiter der Staatskanzlei bereits
dargestellt hat, ist die Abschaffung des unbestimmten Rechtsbegriffs "Stand der Tech-
nik". Alle Juristen hier im Hohen Hause und wahrscheinlich auch alle Kollegen, die
sich lang genug mit Gesetzestechnik befassen, wissen, dass unbestimmte Rechtsbe-
griffe schon auch etwas Gutes haben; denn damit kann man eine Vielzahl von unbe-
stimmten Fallen regeln. Wenn es dann verntinftige Rechtsanwender in der Verwaltung
oder bei den Gerichten gibt, ist das grundsatzlich etwas Richtiges in unserem Rechts-

system.

Aber wozu hat das gefiihrt? — Ich bitte auch die Kollegen Becher von den GRUNEN

und von Brunn von der SPD aufzupassen.
(Zuruf des Abgeordneten Johannes Becher (GRUNE))

Horen Sie einmal zu; denn der Aspekt ist Ihnen wahrscheinlich noch gar nicht in den
Sinn gekommen. Es hat zu etwas gefiihrt, was wir als Parlamentarier alle Uberhaupt
nicht gutheilen kénnen, namlich dass verbindliche Rechtsnormen fiur den Rechtsver-

kehr durch Organisationen geschaffen werden, die teilweise ihren eigenen Profit im
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Blick haben. DIN-Normen werden vom DIN geschaffen, VDI-Normen vom VDI usw.

usf. Es bestehen Uber 4.600 solcher Normen.
(Zuruf der Abgeordneten Anna Rasehorn (SPD))

Diese finden dann durch Rechtsprechung Eingang in unser Rechtssystem und sind
dann verbindlich, wenn zum Beispiel irgendjemand gegen seinen Architekten klagt,
weil er dessen Honorar nicht zahlen will. Aber wer ist denn dazu aufgefordert, Normen
zu schaffen? — Verehrte Kolleginnen und Kollegen, das sind wir. Wir sind die vom
Volk gewahlten Vertreter. Wir haben die Kompetenz, Normen zu setzen, und nicht

irgendwelche Organisationen, die auch an ihren Gewinn denken.
(Beifall bei der CSU und den FREIEN WAHLERN)

— Ich bedanke mich fir den Beifall der CSU und der FREIEN WAHLER, aber ich hatte
ihn eigentlich von der SPD und von den GRUNEN erwartet.

(Zurufe des Abgeordneten Benjamin Adjei (GRUNE) und Johannes Becher
(GRUNE) — Tanja Schorer-Dremel (CSU): Aus Prinzip dagegen!)

Aber offensichtlich wollen Sie die Geschaftsgenerierungsmodelle gewisser Organisa-

tionen weiter befordern.

(Zurufe von den GRUNEN und der SPD — Johannes Becher (GRUNE): Das

stimmt doch nicht! Das behaupten Sie! — Unruhe — Glocke der Prasidentin)
— Naturlich behaupte ich das, weil es genau so ist. Genau so ist es.

Es findet eine Normschaffung durch dazu nicht berufene Organisationen statt. Herr
Becher, dazu berufen ist immer der Gesetzgeber in einem demokratischen Rechts-

staat, selbstverstandlich. So weit sind wir mittlerweile. Das gehen wir jetzt an.

(Zuruf des Abgeordneten Johannes Becher (GRUNE))
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Verehrter Staatsminister Florian Herrmann, deswegen ist es richtig, dass die Staatsre-
gierung im Gesetzentwurf vorschlagt, dass wir die Angabe "dem Stand der Technik

und" streichen. Wir sollten das auch auf Bundesebene tun.

Um nicht mit einem SPD-Politiker, sondern mit einem Genie zu schliefen, mochte
ich Albert Einstein zitieren, der angeblich gesagt hat: "Burokratie ist die Kunst, das
Mogliche so lang zu verhindern, bis es unmoglich wird." Meine Damen und Herren,
wir suchen endlich Wege, das Mogliche wieder mdglich zu machen, Verfahren zu
beschleunigen und zu vereinfachen und den Menschen in unserem Land sowie der

Wirtschaft zu helfen.
(Beifall bei der CSU und den FREIEN WAHLERN)

Prasidentin llse Aigner: Herr Kollege, es liegen drei Meldungen zu einer Zwischen-

bemerkungen vor. Als Erstem erteile ich Herrn Kollege Becher das Wort.

Johannes Becher (GRUNE): Herr Kollege Schmid, die Enquete-Kommission "Biiro-
kratieabbau" hat erstens einstimmig die Empfehlung herausgegeben, dass der Ge-
setzgeber Gesetze gibt und nicht die DIN-Norm. Ich teile also lhre Kritik. Insofern ist

lhre Kritik an den GRUNEN voéllig unberechtigt.
(Tanja Schorer-Dremel (CSU): Ah!)

Zweitens. Sie haben die armen Unternehmen angeflihrt, die zahlreiche Berichte ablie-
fern mussen. Das ist zutreffend. Die Frage lautet: Ist das Vierte Modernisierungsge-
setz eine Losung? Welcher der 74 Paragrafen dieses Gesetzes bedeutet auch nur
eine Entlastung fur Unternehmen, nur eine fir Vereine, nur eine fur Kommunen? — Es

gibt keine einzige.

(Beifall bei den GRUNEN und der SPD — Glilseren Demirel (GRUNE): Ja! — Zuruf
von der CSU: Alles falsch!)
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Es gibt durch dieses Gesetz keine einzige Entlastung fur Unternehmen. Das ist das

Problem.
(Beifall bei den GRUNEN und der SPD)

Josef Schmid (CSU): Herr Becher, es freut mich, wenn Sie diese Kritik nicht anbrin-
gen. Dann bin ich gespannt auf die Zustimmung der GRUNEN zum Vierten Modern-

isierungsgesetz. Wir sehen, ob sie kommt.
(Johannes Becher (GRUNE): Da steht noch so viel Falsches drin!)

Die Zustimmung ist jetzt eigentlich zu erwarten, weil es um den zentralen Punkt geht.
Man darf nicht am Klein-Klein herumkritteln, sondern muss sich zu den grof3en Linien
bekennen. Ich habe vorhin gesagt, dass wir in diesem Hohen Haus die Kompetenz
haben. Vielleicht haben Sie nicht zugehdrt. Der Staatsminister hat die Berichte auf-
gefuhrt. Ich habe es mir gespart, das alles zu wiederholen. Dabei handelt es sich

natirlich um Berichte, die auch Behorden abzuliefern haben.
(Tim Pargent (GRUNE): Nicht "auch", sondern "nur"!)

Das ist schon richtig. Aber es geht doch darum, dieses Uberbordende Berichtswesen
und diese Uberbordenden Pflichten, die die Leute, egal ob Beamte in Behérden oder
Unternehmer, davon abhalten, ihrem eigentlichen Handlungszweck nachzukommen.

Es geht darum, dass wir das endlich beseitigen.
(Zuruf des Abgeordneten Toni Schuberl (GRUNE))
Wir fangen damit an, wo wir kénnen.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WAHLERN — Johannes Becher (GRUNE):

Kein Unternehmen wird entlastet!)
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Prasidentin llse Aigner: Herr Becher, Sie haben nachher das Wort. Dann kénnen Sie
das alles ausfuhren. — Jetzt hat Herr Kollege Bergmuller das Wort flr eine Zwischen-

bemerkung.

Franz Bergmiiller (AfD): Lieber Kollege Josef Schmid, ich muss dem Kollegen Johan-
nes Becher wirklich beipflichten. Du hast selbst gesagt, du hast Beschwerden von
Unternehmen gehabt. Ich hoére genau dasselbe, aber ich muss Johannes beipflichten,
dass flr private Unternehmen keine Blrokratie abgeschafft wird. Wenn man mit den
Unternehmen redet, heif3t es, es wird immer noch mehr Burokratie. Mit Blick auf die

Angabe von Statistiken usw. ist keine Entlastung zu sehen.

Wir haben vor einiger Zeit den Antrag eingereicht, die Berichtspflichten und Statis-
tikpflichten far Unternehmen mit bis zu 20 Mitarbeitern fir ein Jahr auszusetzen.
Wirden Sie heute sagen, das ware einen Versuch wert? — Bitte nennen Sie mir eine
Malnahme, die im Vierten Modernisierungsgesetz steht, die in den privaten Bereich

hineinstrahilt.
(Zuruf des Staatsministers Dr. Florian Herrmann)

Josef Schmid (CSU): Offenbar sind sehr einfache Sachverhalte fir manche dann

doch sehr schwer. Deswegen erklare ich es jetzt zum dritten Mal.
(Zuruf des Abgeordneten Andreas Winhart (AfD))

Ich habe in meiner Rede klar gesagt, dass sich die Kompetenzen des Freistaats auf
Berichte beziehen, die von behordlichen Stellen und vergleichbaren abzugeben sind.

Aber das ist doch der Anfang. Es geht doch um die geistige Richtung.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WAHLERN — Giilseren Demirel (GRUNE):
Ja, ja! — Zurufe von den GRUNEN und der AfD)

Ich habe auch den Kollegen von Brunn von der SPD aufgefordert, daran mitzuwirken,

dass die Bundesregierung auch die Pflichten flir Unternehmer lockert.
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Prasidentin llse Aigner: Die letzte Zwischenbemerkung kommt jetzt vom Kollegen

Florian von Brunn. Bitte.

Florian von Brunn (SPD): Herr Kollege Schmid, ich fand das jetzt tatsachlich ein
bisschen zu weitgehend. Ich bin manchmal froh, wenn ich sehe, dass elektrische
Gerate den VDI-Normen entsprechen. Ich finde, man kann diesen Instituten und Ver-
banden nicht generell unterstellen, dass sie das alles nur fir Geld machen. Sinnvoll
ware, sich dafur einzusetzen, dass die Verbande und Institutionen, die mit Normen
beschaftigt sind, in Deutschland 6ffentlich machen missen, wer da mitarbeitet, damit
man erkennen kann, ob es im eigenen oder im gesellschaftlichen Interesse ist. Aber

so weit zu gehen wie Sie, fand ich jetzt ein bisschen Ubertrieben, ganz ehrlich gesagt.
Prasidentin llse Aigner: Bitte, Herr Kollege Schmid.

Josef Schmid (CSU): Herr von Brunn, Danke erst einmal flr die sachliche Einlas-
sung, weil man dann auch in sachlicher Weise diskutieren kann. Ja, selbstverstandlich
geht es nicht darum, samtliche VDI-, DIN-Normen usw. abzuschaffen. Da gibt es
naturlich auch viele, die ihren Grund haben. Denken wir zum Beispiel einmal an das
Thema Brandschutz. Das ist ein sehr schwieriges Thema, wenngleich ubrigens auch
ein wichtiges Thema, bei dem wir zu Vereinfachungen kommen mussen, und das bei
Gewahrung eines hundertprozentigen Brandschutzes. Ich sehe Zustimmung auch bei

den FREIEN WAHLERN. Das ist schon so.

Wir kénnen also nicht alle Normen abschaffen. 4.600 Normen ist die Zahl, die mir
einmal genannt wurde. Ich habe sie jetzt nicht persdnlich Gberprtft. Aber es sind wohl
4.600 Normen, die durch unbestimmte Rechtsbegriffe Rechtswirklichkeit werden. Da
widerstrebt mir als Parlamentarier einfach der Umstand, dass hier Normen geschaffen
werden, die von den Rechtsanwendern in Deutschland verfolgt werden, ohne dass ein

Parlament, das demokratisch legitimiert ist, sie geschaffen hatte. Das ist der Punkt.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WAHLERN)
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Prasidentin llse Aigner: Jetzt hat Kollege Johannes Becher fiir BUND-

NIS 90/DIE GRUNEN das Wort und kann all seine Fragen unterbringen.

Johannes Becher (GRUNE): Sehr geehrte Frau Prasidentin, sehr geehrter Kollege
Schmid! Heute geht es um das Vierte Modernisierungsgesetz. Eine Entlastung bei den
Berichtspflichten fur Unternehmen, Kommunen und Vereine befindet sich darin nicht.
Das ist Fehlanzeige. Die Staatsregierung entlastet ausschlielllich sich selbst. Das ist

Inhalt dieses Gesetzes.
(Beifall bei den GRUNEN)

Wenn ich die Ausflihrungen von Herrn Dr. Herrmann richtig interpretiere, sagt er:
Wir machen uns keine Gedanken Uber die Ziele, die man mit den Berichten verfolgt,
sondern wir schaffen sie einfach alle ab. — Dann sage ich weiter: Wenn man alle
abgeschafft hat, braucht man sich auch keine Gedanken mehr Uber den Sinn zu
machen. So einfach ist es dann. Aber Vertrauen, meine Damen und Herren, entsteht
doch nicht durch weniger Transparenz. Vertrauen entsteht durch mehr Transparenz.

Das bendtigen wir zwingend.

(Beifall bei den GRUNEN — Michael Hofmann (CSU): Herr Kollege Becher, ich bin
nicht schwerhdrig! Vielleicht geht es etwas leiser! — Tanja Schorer-Dremel (CSU):

Da schwindet der Sinn, so ein Irrsinn!)

— Na ja, wie irrsinnig. — Es muss doch nicht so bleiben, wie es ist. Gibt es keine
Alternative dazu? In keinem bayerischen Gesetz steht, dass ein Bericht aufwendig
sein muss. Das steht nirgends. Man kdnnte mit einer vernlnftigen Digitalisierung
der Verwaltung und dem Einsatz von Kl viele Informationen in Echtzeit ohne grol3en
Personalaufwand zur Verfigung stellen. Kénnte! Das kdnnen namlich andere Lander,
aber Bayern ist im Vergleich zu Skandinavien leider ein digitales Entwicklungsland.

Das ist das wahre Burokratieproblem in Bayern, meine Damen und Herren.

(Beifall bei den GRUNEN)
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Dann schaue ich mir an: Was wird denn abgeschafft? — Der Landeselternbeirat darf

nicht mehr regelmaldig berichten. Er hat noch nie berichtet.
(Tanja Schorer-Dremel (CSU): Er darf berichten!)

Der Bericht Uber das Lobbyregister wird abgeschafft. Das Lobbyregister haben wir mal

wegen der CSU-Maskenaffare geschaffen. Der regelmaflige Bericht wird eingestellt.

Im Gleichstellungsbericht geht es um die berufliche Gleichstellung von Mannern und
Frauen, von 350.000 Bediensteten. Er beschaftigt sich mit Fragen wie: Wie viele
Frauen haben wir im 6ffentlichen Dienst? Wie viele davon sind in Fihrungspositionen?
Haben wir das Ziel nur in der Verfassung, oder leben wir es eigentlich? — Jetzt
sagt man: Wir haben so wenig Fortschritte bei dem Thema Gleichstellung; da ist es
vielleicht besser, wenn wir nicht mehr dartber reden. Wenn es eine Software gabe,
musste man das eigentlich sowieso auf Knopfdruck haben. Mir kommt es ein bisschen
vor wie der schlechte Schuler, der das Zeugnis abschafft und ganz laut plarrt: Entbiro-
kratisierung! — Das ist Flucht vor der Wahrheit, meine Damen und Herren, und nichts

anderes.

(Beifall bei den GRUNEN — Zuruf der Abgeordneten Tanja Schorer-Dremel (CSU)
und Martin Wagle (CSU))

Dann wird noch der Klimabericht gestrichen. Die Klimakrise geht ungebremst weiter,
und man stellt sich die Frage: Macht die Staatsregierung genug? Sind die MalRnah-
men wirksam? — Die Fragen kann man sich doch stellen. Die Universitat Augsburg
hat Uber drei Jahre ein Indikatorensystem fir das Klimaschutzprogramm entwickelt.
Also ein Hoch auf die Wissenschaft! Und was macht die Staatsregierung? — Die
Staatsregierung hat dieses Projekt jetzt vorzeitig und einseitig abgebrochen. Somit
wissen wir nicht, ob die Mallnahmen wirksam sind. Die Abschaffung des Klimaberichts
ist nichts anderes als der Versuch, sich aus der politischen Verantwortung zu stehlen,

meine Damen und Herren.
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(Beifall bei den GRUNEN und der SPD)

Weitere Anderungen: Wir hatten ja Blrgerbegehren. Blrgerbegehren sind uns doch
sehr wichtig, oder? — Wir wollen sie einhalten. Es gab auch ein Volksbegehren,
und zwar das Volksbegehren "Rettet die Bienen". 1,7 Millionen Menschen haben
unterschrieben. Darin steht unter anderem, was man mit dem Thema Biotopverbund
machen muss. Jetzt sagt man: Wir stellen keine Informationen mehr zur Verfligung;
das ist uns zu aufwendig. — Es waren 1,7 Millionen Leute. Ich finde, der Wille des
Volkes darf uns nicht zu aufwendig sein. Lasst uns konsequent automatisieren und
digitalisieren; dann sind alle Informationen einfach verfigbar. Das muss das oberste

Ziel sein.
(Beifall bei den GRUNEN)

Ich sage lhnen das, wir brauchen das. Wir brauchen Qualitatssicherung. Wir brauchen
moderne, unbulrokratische Informationen, und wir brauchen Transparenz; denn das

schafft letztlich Vertrauen.

In diesem Gesetzentwurf werden 74 Gesetze geandert. Auf alle einzugehen, ist in
5 Minuten schwierig. Ich méchte nur noch kurz darauf eingehen: Uber das Landespla-
nungsgesetz werden wir viel diskutieren mussen, weil da die Zielverbindlichkeit der
Landesplanung aufgeweicht und der Landesplanungsbeirat vom Parlament Richtung
Ministerium verschoben werden soll und Beteiligungsfristen massiv verklrzt werden
sollen. Ich bin fur Beschleunigung, aber die Beteiligung der Birgerinnen und Burger
und der Verbande muss schon noch funktionieren. Ich verweise auf die Stellungnah-

me des Bayerischen Bauernverbands.

Fragen ergeben sich sicherlich auch aus dem Punkt "Stand der Technik". Ja, die DIN-
Norm ist kein Naturgesetz, und manchmal muss auch ein guter Standard gut genug
sein. Die Frage ist jetzt: Was ist gut genug? Wie kommen wir dazu? Wie kriegen wir

da Sicherheit in das System? — Wenn man die Stellungnahme vom Bayerischen Roten
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Kreuz liest, sieht man schon, wie die Diskussionen in der Praxis vor Ort sind. Es hilft

nichts, irgendwelche Gesetze zu beschlielden, die dann nicht praxistauglich sind.

Jetzt habe ich noch ein Letztes: Die Leistungspramie flr herausragende Beamtinnen
und Beamte wird mit diesem Gesetz gestrichen. Ich weil} nicht, wie es lhnen geht,
aber ich liebe herausragende Beamtinnen und Beamte. Ich weil3 nicht, warum man
diese Leistungspramie streicht. Mit Entburokratisierung hat es jedenfalls sicher nichts

zu tun.
(Beifall bei den GRUNEN und der SPD)

Erster Vizeprasident Tobias Reil: Vielen Dank. — Nachster Redner ist Kollege Mar-

kus Saller fiir die Fraktion der FREIEN WAHLER.

Markus Saller (FREIE WAHLER): Sehr geehrter Herr Vizeprasident, sehr geehrter
Herr Staatsminister, liebe Kolleginnen und Kollegen! Man merkt schon, dass mit jedem
Modernisierungsgesetz die Stimmung etwas aufgeheizter wird, und es kommt so ein
bisschen mehr Emotion in die ganze Geschichte. Warum? — Weil Blrokratieabbau bei
vielen eben nur eine Worthulse ist. Wir legen jetzt tatsachlich die Axt an und arbeiten.
Das zeigt uns jetzt, dass wir mit der Regierungsarbeit hier auf dem richtigen Weg sind.
Blrokratieabbau bedeutet eben nicht nur Diskussion, sondern heilt Regierungsarbeit

Tag fir Tag. Wir schauen uns die Gesetze an und machen sie besser.

Wir sind doch alle beieinander: Naturlich mussen wir digitalisieren. Aber das ist ja

Konsens.
(Johannes Becher (GRUNE): Das wird doch nicht gemacht!)

— Doch, es wird gemacht, Herr Becher. — Der Freistaat Bayern ist mittlerweile das aus-
gesuchte Land im Bund, in dem die Digitalisierung am meisten weitergetrieben wird
und voranschreitet. Diese Dinge |6sen Sie nicht von heute auf morgen. Aber wichtig
ist doch jetzt erst einmal, dass wir unsere Gesetze anschauen und sie entsprechend

entstauben.
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Wir haben es immer wieder gelernt: Wir brauchen Entlastung statt Misstrauen. Wir
mussen wieder Vertrauen in die Burgerinnen und Burger geben, aber auch Vertrauen

in unsere Verwaltung.

(Florian von Brunn (SPD): Das machen Sie ja gerade nicht!)

— Das machen wir schon, Herr von Brunn. Quatschen Sie nicht so viel dazwischen.

(Zurufe von der CSU und des Abgeordneten Florian von Brunn (SPD))

Dieses Vierte Modernisierungsgesetz zeigt aus meiner Sicht, dass wir den Blirgerin-
nen und Burgern wieder mehr vertrauen. Wir wollen sie nicht mit Formularen uberzie-
hen. Sehr viele der Uberflissigen Berichts- und Evaluationspflichten kommen, was
Unternehmen betrifft, vom Bund. Soweit wir hier im Land Berichtspflichten streichen

konnen, werden wir das auch tun.

Ich mochte es noch einmal klarstellen: Wir wollen keine Berichte an sich streichen,
sondern wir wollen die Verpflichtung streichen. Das heil3t nicht, dass Berichte nicht an-
gefordert werden kdnnen. Das heifdt nicht, dass Berichte nicht freiwillig erstellt werden
konnen, und das heildt auch nicht, dass irgendwelche Informationen fir die Opposition
verloren gehen werden. Nein, das ist nicht der Fall. Aber generell Verpflichtungen

vorzuschreiben, ist aus unserer Sicht nicht der richtige Weg.

Im Bauordnungsrecht, um jetzt einmal ein bisschen ins Inhaltliche zu gehen, schaffen

wir Ordnung.

(Zuruf des Abgeordneten Florian von Brunn (SPD))

Die sogenannte kleine Delegation, also die geteilte Zustandigkeit zwischen Gemein-
den und Landratsamtern, war aus meiner Sicht ein Paradebeispiel fur Doppelar-
beit.Zwei Behorden, ein Verfahren, doppelte Bulrokratie: Das wird beendet. Damit

wird auch die Genehmigungspraxis schneller, klarer und birgernaher. Genau das ist
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Verwaltung, wie wir FREIE WAHLER — ich denke auch der Koalitionspartner — sie

verstehen.

Wir schaffen im Gesundheitsbereich die langst Uberholte Impfbuchkontrolle bei Schul-
untersuchungen ab. Auch das ist kein Ruckschritt in der Pravention, nein, es ist ein
Fortschritt in der Realitat. Wir setzen auf digitale Aufklarung, Eigenverantwortung und

gesunden Menschenverstand statt auf Papierakten und Stempel.

Wir beschleunigen die Verfahren im Bereich Landesplanung und Raumordnung — das
ist schon angesprochen worden. Wir vereinfachen Beteiligungen und ermdglichen digi-
tale Stellungnahmen. Das heil3t, schnellere Planungsverfahren, weniger Papier, mehr
Rechtssicherheit flr Investoren und Kommunen und am Ende mehr Tempo flr unser

Land.

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition: Wir wissen schon, dass Sie sehr
schnell sind mit Ihrem Ruf nach Mehr und mehr Beteiligung. Aber Beteiligung an sich
darf nicht Stillstand bedeuten, sondern wir miissen schauen, dass wir in diesem Land

vorwartskommen.

Andere reden vom Burokratieabbau, aber wir im Freistaat Bayern, meine Damen und
Herren, wir machen ihn. Wahrend man auf Bundesebene immer neue Dokumentati-
onspflichten beschliel3t, gehen wir in Bayern einen anderen Weg. Wir prifen nicht, ob
Burokratie abgebaut werden kann, sondern wir nehmen entsprechende Handlungen

vor, wo dies moglich ist. Wir sind schon heute dabei, Burokratie abzubauen.

Dieses Gesetz tragt aus unserer Sicht die klare Handschrift der Koalition: Pragmatis-
mus, Blrgernahe und Gestaltungswille. Wir haben immer gesagt, wir wollen keine
Verwaltung, die sich selbst verwaltet, sondern eine Verwaltung, die den Menschen,
den Burgerinnen und Burgern dient. Genau daflr steht auch das Vierte Modernisie-
rungsgesetz: fur klare Zustandigkeiten, fur digitale Verfahren, fur eine echte Entlastung

von Kommunen, Wirtschaft und Burgern. Deshalb sage ich ganz offen: Das ist ein
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weiterer Schritt in die richtige Richtung. Das Gesetz ist ein Erfolg, den wir uns auf die

Fahnen schreiben konnen.

Meine Damen und Herren, Bayern hat den Mut, Vorschriften zu streichen. Bayern hat
den Mut, Verantwortung zu Ubertragen, und Bayern hat den Mut, Verwaltung so zu
denken, dass sie den Menschen dient und nicht umgekehrt. In diesem Sinne bleibt
Bayern Vorreiter und ist deswegen zu Recht als Modellbundesland fir die weitere
Verwaltungsdigitalisierung ausgewahlt worden. Wir handeln, wahrend andere noch

Antrage schreiben. — In diesem Sinne herzlichen Dank.
(Beifall bei den FREIEN WAHLERN und der CSU)

Erster Vizeprasident Tobias ReilR: Herr Kollege Saller, bleiben Sie bitte am Red-
nerpult. Es liegen zwei Meldungen zu einer Zwischenbemerkung vor. Zunachst der

Kollege Franz Bergmuller.

Franz Bergmiiller (AfD): Lieber Kollege Markus Saller, Sie waren in Ihrem ersten
Leben Geschaftsfuhrer der Kreishandwerkerschaft oder Handwerkskammer — irgend
so etwas. Genau weil} ich das jetzt gerade nicht. Halten Sie die Entburokratisierung
in Betrieben fur ausreichend? Sehen Sie eine MalRhahme, die vom Vierten Modern-
isierungsgesetz auf Betriebe ausstrahlen wird? Ich stelle noch einmal die Frage, die
vorher der Kollege von der CSU unbeantwortet gelassen hat: Wie wirden Sie das
heute beurteilen? In der letzten Legislaturperiode haben wir vorgeschlagen, dass Bu-
rokratisierungspflichten und Statistikpflichten probeweise flr ein Jahr flr Betriebe bis

zu 20 Mitarbeiter ausgesetzt werden.

Markus Saller (FREIE WAHLER): Herr Kollege Bergmdiller, ich habe schon mehrere
Jobs gehabt und nicht nur den als Geschaftsfuhrer einer Kreishandwerkerschaft. Ich
war vor dieser Tatigkeit fast zehn Jahre Leiter der Rechtsabteilung der Verbraucher-
zentrale Bayern. Was ich im europaischen Verbraucherschutz erlebt habe, ist ein
Beispiel daflr, wie Burokratisierung eigentlich nicht sein soll. Wenn ich heute eine

normale private Haftpflichtversicherung abschlieRe und dann ein 40-seitiges Gebinde


https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5081
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5219
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5359

Protokollauszug
62. Plenum, 29.10.2025 Bayerischer Landtag — 19. Wahlperiode 24

in die Hand bekomme mit Informationen, damit ich als Verbraucher gut aufgeklart bin,

dann ist das genau ein Beispiel daflir, wie Blrokratie nicht funktioniert.

Zur Abschaffung von Pflichten: Ja, wenn wir sie im Land regeln kénnen, kdnnen wir
uns gerne daruber unterhalten, wie wir das machen konnen. Ich habe aber vorher
bereits darauf hingewiesen, dass ganz viele Pflichten vom Bund und von Europa

kommen; die kdnnen wir in Bayern nicht einfach abschaffen.
(Beifall bei den FREIEN WAHLERN)

Erster Vizeprasident Tobias ReiR: Die nachste Zwischenbemerkung kommt vom

Kollegen Johannes Becher.

Johannes Becher (GRUNE): Geschatzter Kollege Saller, wir waren zweimal dieses
Jahr auf Reisen. Zuerst waren wir in Schweden und dann in Danemark. Ich glaube,
bei nuchterner Betrachtung haben wir beiden den weiten Abstand zwischen diesen

Landern und uns gesehen.

Ich habe noch eine Frage beziiglich der FREIEN WAHLER in der Regierung: Ist
es wirklich so, dass es nur noch die Wahl gibt zwischen kompliziertem Bericht und
Uberhaupt keinem Bericht? Missen wir nicht eigentlich viel mehr sagen, wir wollen,
dass diese Berichte in Echtzeit automatisiert und digital gegeben werden, anstatt
diese Berichte ritualisiert abzuschaffen? Man soll die Berichte so reformieren, dass wir
ein modernes Berichtswesen haben. Das wurde ich mir von euch wunschen, weil ich

glaube, dass ihr das konnt. Dazu hatte ich noch ein paar Takte gehort.

Markus Saller (FREIE WAHLER): Punkt eins: Ja, wir waren zusammen auf Reisen,
und das war immer sehr nett und sehr sympathisch. Wir konnen diese Digitalisierung
aufholen. Ich bin fest davon Uberzeugt, dass wir nicht zu spat dran sind. Wir kénnen
das aufholen, was andere schon seit 20 Jahren machen. Das ist mein fester Glaube.

Das ist der erste Punkt.


https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5081
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5217
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5359

Protokollauszug
62. Plenum, 29.10.2025 Bayerischer Landtag — 19. Wahlperiode 25

Punkt zwei: Das Berichtswesen. Sie mussen zwischen Berichtswesen und Berichts-
pflichten unterscheiden. Jetzt sagen Sie es richtig. Wir reden von Berichtspflichten.
Ein Berichtswesen wird man immer brauchen. Das modchte ich auch uberhaupt nicht
kritisieren. Man muss sich halt den jeweiligen Bereich genau anschauen. Aber es ist
aus meiner Sicht falsch, von vornherein eine Verpflichtung reinzusetzen. Die Frage,
wie wir das klnftig regeln, kdnnen wir beantworten, und daflir sind wir in diesem

Parlament zusammen.

Punkt drei: die Frage bezogen auf die FREIEN WAHLER. Ich weil schon, dass Sie
mit uns immer nichts anfangen kdnnen. Wir sind flir Sie so wie ein Leberkas, den man
nicht an die Wand nageln kann, weil der zu Boden fallt. Aber genau das unterscheidet
uns im Prinzip von allen anderen Parteien, die im Bayerischen Landtag sind. Wir
sind eine echte Bottom-up-Bewegung und keine Top-down-Fraktion. In diesem Sinne,

vielen Dank.
(Beifall bei den FREIEN WAHLERN)

Erster Vizeprasident Tobias ReiB: Fir die SPD-Fraktion spricht nun der Kollege

Florian von Brunn. Bitte schon.

Florian von Brunn (SPD): Sehr geehrter Herr Vizeprasident, verehrte Damen und
Herren! Ich muss leider schon in der Ersten Lesung sehr deutlich werden, weil mich
dieses Gesetz witend macht. Was uns die Regierung Séder heute als Modernisierung
und Burokratieabbau verkaufen will, hat damit gar nichts zu tun. Das ist ein Gesetz,
mit dem Sie demokratische Kontrolle abbauen, Lobby- und Profitinteressen bedienen,

aber nicht den Burgerinnen und Blrgern Bayerns helfen wollen.

(Michael Hofmann (CSU): Mit den Klassenkampfparolen kommen Sie nicht Uber
5 %! Ich weil® schon, warum Sie kein Fraktionsvorsitzender mehr sind! lhre eige-

ne Fraktion spielt doch da schon lange nicht mehr mit!)
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Es ist ein Gesetz, mit dem Sie dem Klimaschutz und der Gleichstellung von Frauen
schaden. Sie wollen weniger lastige Diskussionen im Landtag, noch weniger Transpa-
renz fir das Parlament und die Offentlichkeit. Es ist ein Gesetz, damit Sie besser
durchregieren kdnnen. Es ist ein Gesetz, mit dem Sie die Kontrolle Ihrer Politik redu-

zieren und einschranken wollen.

Sie wollen den Klimaschutzbericht abschaffen, den Bericht zur Lage der Natur in
Bayern, den Gleichstellungsbericht, den Psychiatriebericht, den Lobbyregisterbericht.
Statt fundierter Berichte und Informationen gibt es dann in Zukunft offensichtlich mehr

Bratwurstvideos des Ministerprasidenten auf TikTok.
(Beifall bei der SPD — Widerspruch bei der CSU)

Diese Berichte sind eine Grundlage flr gute Politik. Sie sind der Mal3stab, an dem
Sie sich im Landtag und in der Offentlichkeit messen lassen missen. Aber dass
Ihnen das Parlament nicht wichtig ist, das merken wir auch daran, wie selten der

Ministerprasident sich hier Uberhaupt sehen lasst.

(Michael Hofmann (CSU): Bei der Rede wundert es mich nicht, dass er nicht da

ist!)

Es ist Innen offenbar auch egal, dass der Klimaschutz im Grundgesetz steht und durch
das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2021 noch einmal gestarkt
worden ist. Offenbar wollen Sie, dass man lhnen beim Thema Klimaschutz nicht auf
die Finger schaut. Warum? — Weil Sie viel zu wenig erreicht haben. Das zeigt noch

einmal: Gute Klimaschutzpolitik geht eben nicht ohne gute Daten.
(Widerspruch bei der CSU)

Der Zustand der Natur in Bayern ist Ihnen auch lastig, obwohl der Schutz der naturli-
chen Lebensgrundlagen ein Staatsziel in der Bayerischen Verfassung ist. Die Umwelt-
verbande sagen zu Recht, dass dieser Bericht ein Fieberthermometer fir den Zustand

unserer bayerischen Natur ist. Sie wollen den Bericht canceln, obwohl sich das Volks-
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begehren "Rettet die Bienen" durchgesetzt hat. Dieses demokratische Volksbegehren,

das der Ministerprasident selbst umsetzen wollte, treten Sie jetzt mit den Fulen.

Sie wollen den Gleichstellungsbericht abschaffen, obwohl die Gleichstellung im Grund-
gesetz und in der Bayerischen Verfassung verankert ist. Das Thema Gleichstellung
von Frauen ist Herrn S6der und Herrn Aiwanger offensichtlich lastig. Wissen Sie was?

— Das merkt man Ihnen auch jeden Tag an.
(Widerspruch bei der CSU und den FREIEN WAHLERN)

Ihr Gesetzentwurf ist auch ein Angriff auf die Landesplanung, auf die Leitplanken
fur eine gute Landesentwicklung, Landschaft und Natur in Bayern. Sie wollen diese
Leitplanken durchlochern durch Lockerungen, zum Beispiel bei der sogenannten Ziel-
abweichung. Zugleich wollen Sie verhindern, dass die Zivilgesellschaft, die Umwelt-
verbande, unabhangige Expertinnen und Experten, sogar Stadte und Gemeinden zu
viel mitreden und mitentscheiden. Statt demokratischer Transparenz und Mitsprache

wollen Sie einfach durchregieren.

Wir haben am Riedberger Horn im Oberallgau gesehen, was das heilt, wenn Sie die
Landesplanung und den Alpenschutz angreifen. Sie haben nichts dazugelernt. Aber
es geht noch schlimmer:Wissen Sie, was besonders entlarvend ist? — 163 Millionen
Euro Verlust bei der Bayerischen Versorgungskammer, und lhre Reaktion: Sie schaf-
fen die Berichtspflicht ab. Sie beseitigen die Spuren lhres Aufsichtsversagens. Der
Innenminister muss dann nicht mehr erklaren, wenn wieder Hunderte Millionen Euro
Altersvorsorge vernichtet werden. Das nennen Sie Modernisierung. Ich nenne das
Verantwortungsflucht per Gesetz. Einem solchen Gesetz kdnnen wir in dieser Form

sicher nicht zustimmen. — Vielen Dank fir lhre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD — Michael Hofmann (CSU): Das Protokoll vermerkt: Enthusi-

astischer Applaus!)
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Erster Vizeprasident Tobias ReiB: Vielen Dank. — Weitere Wortmeldungen liegen
nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Ich schlage vor, den Gesetzentwurf
dem Ausschuss fir Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisie-
rung als federfihrendem Ausschuss zu Uberweisen. Erhebt sich Widerspruch? — Das

ist nicht der Fall. Dann ist das so beschlossen.
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Beschlussempfehlung und Bericht

des Ausschusses fiir Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und
Digitalisierung

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung
Drs. 19/8568

Viertes Modernisierungsgesetz Bayern

2. Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,
Paul Knoblach u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)

Drs. 19/9152

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns sicherstellen - Pflicht der Tra-
ger zur Teilnahme an Datenerhebungen und Erstattung von Qualitatsberich-
ten im Bayerischen MaRregelvollzugsgesetz beibehalten

(Drs. 19/8568)

3. Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,
Barbara Fuchs u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)

Drs. 19/9153

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns sicherstellen — Berichts-
pflicht im Mittelstandsforderungsgesetz beibehalten

(Drs. 19/8568)

4. Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,
Claudia Kohler u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)

Drs. 19/9154

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns sicherstellen — Berichts-
pflichten der Versorgungsanstalten der freien Berufe im Gesetz iiber das 6f-
fentliche Versorgungswesen beibehalten

(Drs. 19/8568)

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschiisse sind im Internet unter www.bay-
ern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsiibersicht steht unter www.bayern.landtag.de — Aktuelles/Sitzungen zur Verfii-

gung.
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5. Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,
Patrick Friedl u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)

Drs. 19/9155

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns sicherstellen — Berichts-
pflicht im Bayerischen Naturschutzgesetz beibehalten

(Drs. 19/8568)

6. Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,
Kerstin Celina u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)

Drs. 19/9156

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns sicherstellen — Berichts-
pflicht im Bayerischen Behindertengleichstellungsgesetz beibehalten

(Drs. 19/8568)

7. Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,
Florian Siekmann u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)

Drs. 19/9157

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns sicherstellen — Berichts-
pflicht im Bayerischen Lobbyregistergesetz und im Bayerischen Beauftrag-
tengesetz beibehalten

(Drs. 19/8568)

8. Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,
Julia Post u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)

Drs. 19/9158

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns sicherstellen - Evaluationsbe-
stimmungen im Hf6D-Gesetz beibehalten

(Drs. 19/8568)

9. Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,
Julia Post u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)

Drs. 19/9159

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns sicherstellen - Berichtspflicht
der Staatsregierung gegeniiber dem Landtag liber die Entwicklung der Be-
amtenversorgung im Gesetz liber die Bildung von Versorgungsriicklagen im
Freistaat Bayern beibehalten

(Drs. 19/8568)
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10.

11

12,

13.

14,

Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,
Julia Post u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)

Drs. 19/9160

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns sicherstellen - Gleichstel-
lungsbericht im Bayerischen Gleichstellungsgesetz beibehalten

(Drs. 19/8568)

. Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,

Andreas Hanna-Krahl u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)
Drs. 19/9161

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns sicherstellen - Berichtspflicht
im Bayerischen Pflegendengesetz beibehalten

(Drs. 19/8568)

Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,
Kerstin Celina u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)

Drs. 19/9162

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns sicherstellen - Berichtspflicht
im Bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz beibehalten

(Drs. 19/8568)

Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,
Martin Stimpfig u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)

Drs. 19/9163

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns sicherstellen - Berichtspflicht
im Bayerischen Klimaschutzgesetz beibehalten, Transparenz und Mitwir-
kung ausbauen

(Drs. 19/8568)

Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,
Verena Osgyan u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)

Drs. 19/9164

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns sicherstellen - Evaluations-
und Berichtsvorgaben im Bayerischen Hochschulinnovationsgesetz beibe-
halten

(Drs. 19/8568)
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15.

16.

17.

18.

19.

Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,
Verena Osgyan u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)

Drs. 19/9165

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns sicherstellen - Evaluations-
pflicht im Bayerischen Universitatsklinikagesetz beibehalten

(Drs. 19/8568)

Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,
Verena Osgyan u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)

Drs. 19/9166

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns sicherstellen - Berichtspflicht
im Bayerischen Hochschulzulassungsgesetz beibehalten

(Drs. 19/8568)

Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,
Verena Osgyan u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)

Drs. 19/9167

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns sicherstellen - Evaluations-
pflicht im Bayerischen Eliteférderungsgesetz beibehalten

(Drs. 19/8568)

Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,
Gabriele Triebel u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)

Drs. 19/9168

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns sicherstellen - Berichtspflicht
im Erwachsenenbildungsféorderungsgesetz beibehalten

(Drs. 19/8568)

Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,
Mia Goller u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)

Drs. 19/9169

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns sicherstellen - Berichtspflicht
im Staatsforstengesetz liber die vorbildliche Bewirtschaftung des Staatswal-
des und die vorbildliche Jagdausiibung beibehalten

(Drs. 19/8568)
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20. Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,

21

22,

23.

24,

Mia Goller u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)
Drs. 19/9170

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns sicherstellen - Berichtspflicht
im Staatsforstengesetz liber die vorbildliche Bewirtschaftung des Staatswal-
des und die vorbildliche Jagdausiibung beibehalten

(Drs. 19/8568)

. Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,

Andreas Hanna-Krahl u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)
Drs. 19/9171

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Hohe Anforderungen an Rettungsdienst-Einsatzfahrzeuge im Bayeri-
schen Rettungsdienstgesetz nicht ausdiinnen!

(Drs. 19/8568)

Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,
Julia Post u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)

Drs. 19/9172

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Leistungsstufen und Mindestbudgets fiir Leistungspramien im Bayeri-
schen Besoldungsgesetzes beibehalten

(Drs. 19/8568)

Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,
Martin Stimpfig u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)

Drs. 19/9173

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Anderung des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes

(Drs. 19/8568)

Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,
Ludwig Hartmann u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)

Drs. 19/9174

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Auswirkungen der Streichung des Begriffs "Stand der Technik" evalu-
ieren

(Drs. 19/8568)
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25.

26.

27.

28.

29.

Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,
Julia Post u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN),
Holger GrieBhammer, Doris Rauscher, Volkmar Halbleib u.a. SPD

Drs. 19/9175

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns sicherstellen - Berichtspflicht
im Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz beibehalten

(Drs. 19/8568)

Anderungsantrag der Abgeordneten Ruth Waldmann, Holger GrieBhammer,
Volkmar Halbleib u.a. und Fraktion (SPD)

Drs. 19/9243

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Psychiatrieberichterstattung

(Drs. 19/8568)

Anderungsantrag der Abgeordneten Dr. Simone Strohmayr, Holger GrieR-
hammer, Volkmar Halbleib u.a. und Fraktion (SPD)

Drs. 19/9324

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Gleichstellungsbericht

(Drs. 19/8568)

Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,
Christian Zwanziger u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)

Drs. 19/9491

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: § 7 Anderung des Bayerischen Landesplanungsgesetzes - Zielabwei-
chungsverfahren

(Drs. 19/8568)

Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,
Christian Zwanziger u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)

Drs. 19/9492

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: § 7 Anderung des Bayerischen Landesplanungsgesetzes - Landespla-
nungsbeirat

(Drs. 19/8568)
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30.

31.

32.

33.

34

Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,
Christian Zwanziger u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)

Drs. 19/9493

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: § 7 Anderung des Bayerischen Landesplanungsgesetzes - verbindliche
Inhalte von LEP und Regionalplanen

(Drs. 19/8568)

Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,
Christian Zwanziger u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)

Drs. 19/9494

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: § 7 Anderung des Bayerischen Landesplanungsgesetzes — Veroffentli-
chungsfrist Raumvertraglichkeitspriifung

(Drs. 19/8568)

Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,
Christian Zwanziger u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)

Drs. 19/9495

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: § 7 Anderung des Bayerischen Landesplanungsgesetzes — Raumbe-
obachtung

(Drs. 19/8568)

Anderungsantrag der Abgeordneten Ruth Waldmann, Holger GrieRhammer,
Volkmar Halbleib u.a. und Fraktion (SPD)

Drs. 19/9622

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Gesundheitsdienstgesetz

(Drs. 19/8568)

. Anderungsantrag der Abgeordneten Ruth Waldmann, Holger GrieRhammer,

Volkmar Halbleib u.a. und Fraktion (SPD)
Drs. 19/9623

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Schulgesundheitspflegeverordnung

(Drs. 19/8568)
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35.

36.

37.

38.

39.

Anderungsantrag der Abgeordneten Florian von Brunn, Holger GrieRham-
mer, Volkmar Halbleib u.a. und Fraktion (SPD)

Drs. 19/9624

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Verbindlichkeit und behérdliche Mitsprache in der Landesplanung si-
chern

(Drs. 19/8568)

Anderungsantrag der Abgeordneten Florian von Brunn, Holger GrieBham-
mer, Volkmar Halbleib u.a. und Fraktion (SPD)

Drs. 19/9625

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Den Landesplanungsbeirat als unabhangiges Expertengremium erhal-
ten

(Drs. 19/8568)

Anderungsantrag der Abgeordneten Florian von Brunn, Holger GrieBham-
mer, Volkmar Halbleib u.a. und Fraktion (SPD)

Drs. 19/9626

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Keine thematische Aushohlung der Landesplanung

(Drs. 19/8568)

Anderungsantrag der Abgeordneten Florian von Brunn, Holger GrieBham-
mer, Volkmar Halbleib u.a. und Fraktion (SPD)

Drs. 19/9627

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Umweltbelange in der Landesplanung ausreichend sicherstellen

(Drs. 19/8568)

Anderungsantrag der Abgeordneten Florian von Brunn, Holger GrieBham-
mer, Volkmar Halbleib u.a. und Fraktion (SPD)

Drs. 19/9628

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Wirksame Planungsbeschleunigung mit angemessener Beteiligung si-
cherstellen

(Drs. 19/8568)
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40.

41

42,

43.

44,

Anderungsantrag der Abgeordneten Florian von Brunn, Holger GrieRham-
mer, Volkmar Halbleib u.a. und Fraktion (SPD)

Drs. 19/9629

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Kein fachlicher und demokratischer Riickschritt in der Landesplanung
(Drs. 19/8568)

. Anderungsantrag der Abgeordneten Harry Scheuenstuhl, Anna Rasehorn,

Holger GrieBhammer u.a. und Fraktion (SPD)
Drs. 19/9630

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Klimabericht erhalten und Learnings umsetzen - fiir eine zukunftsge-
rechte Klimapolitik

(Drs. 19/8568)

Anderungsantrag der Abgeordneten Ruth Waldmann, Holger GrieBhammer,
Volkmar Halbleib u.a. und Fraktion (SPD)

Drs. 19/9631

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Reform und Weiterentwicklung der Vereinigung der Pflegenden in Bay-
ern

(Drs. 19/8568)

Anderungsantrag der Abgeordneten Harry Scheuenstuhl, Anna Rasehorn,
Holger GrieBRBhammer u.a. und Fraktion (SPD)

Drs. 19/9632

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Bericht zur Lage der Natur und Bericht zum Biotopverbund erhalten
(Drs. 19/8568)

Anderungsantrag der Abgeordneten Ruth Miiller, Holger GrieBhammer, Volk-
mar Halbleib u.a. und Fraktion (SPD)

Drs. 19/9633

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Waldbericht erhalten - Waldverjlingung vorantreiben

(Drs. 19/8568)
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45.

46.

47.

48.

49.

Anderungsantrag der Abgeordneten Ruth Waldmann, Holger GrieBhammer,
Volkmar Halbleib u.a. und Fraktion (SPD)

Drs. 19/9634

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Bayerisches Rettungsdienstgesetz

(Drs. 19/8568)

Anderungsantrag der Abgeordneten Sabine Gross, Holger GrieBhammer,
Volkmar Halbleib u.a. und Fraktion (SPD)

Drs. 19/9635

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Schienennahverkehrsplan

(Drs. 19/8568)

Anderungsantrag der Abgeordneten Ruth Waldmann, Holger GrieBhammer,
Volkmar Halbleib u.a. und Fraktion (SPD)

Drs. 19/9636

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Verordnung zur Ausfiihrung des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes
(Drs. 19/8568)

Anderungsantrag der Abgeordneten Harry Scheuenstuhl, Anna Rasehorn,
Holger GrieBhammer u.a. und Fraktion (SPD)

Drs. 19/9637

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Technische Anforderungen bei Seilbahnen nicht absenken

(Drs. 19/8568)

Anderungsantrag der Abgeordneten Ruth Waldmann, Holger GrieRhammer,
Volkmar Halbleib u.a. und Fraktion (SPD)

Drs. 19/9651

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Bericht des oder der Beauftragten fiir die Belange von Menschen mit
Behinderung

(Drs. 19/8568)
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50.

51.

52.

53.

Anderungsantrag der Abgeordneten Roland Magerl, Andreas Winhart,
Matthias Vogler u.a. und Fraktion (AfD)

Drs. 19/9701

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Gesetz zur Ausfiihrung des Transplantationsgesetzes

(Drs. 19/8568)

Anderungsantrag der Abgeordneten Roland Magerl, Andreas Winhart,
Matthias Vogler u.a. und Fraktion (AfD)

Drs. 19/9702

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: Bayerisches Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz

(Drs. 19/8568)

Anderungsantrag der Abgeordneten Ralf Stadler, Gerd Mannes, Ha-
rald MeuBgeier und Fraktion (AfD)

Drs. 19/9816

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern

hier: § 35 Anderung des Bayerischen Waldgesetzes

(Drs. 19/8568)

Anderungsantrag der Abgeordneten Kerstin Schreyer, Martin Wagle, Dr. Ste-
fan Ebner u.a. und Fraktion (CSU), .
Florian Streibl, Felix Locke, Markus Saller u.a. und Fraktion (FREIE WAH-
LER)

Drs. 19/9959

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Viertes Modernisierungsgesetz Bay-
ern
(Drs. 19/8568)

Beschlussempfehlung:

Zustimmung

Berichterstatter zu 1: Josef Schmid
Berichterstatterin zu 7-10, 14-18, 22, 25: Stephanie Schuhknecht
Berichterstatterin zu 2-4, 6, 11-12, 21: Barbara Fuchs
Berichterstatter zu 5, 13, 19-20, 23-24, 28-32:Martin Stiumpfig
Berichterstatter zu 26-27, 33-44, 46, 48: Florian von Brunn
Berichterstatter zu 45, 47, 49: Christiane Feichtmeier
Berichterstatter zu 50-51: Oskar Lipp
Mitberichterstatter zu 1: Martin Stiimpfig

Mitberichterstatter zu 2-51: Josef Schmid
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Il. Bericht:

1.

Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss fur Wirtschaft, Landesentwicklung,
Energie, Medien und Digitalisierung federfihrend zugewiesen. Der Ausschuss
fur Fragen des 6ffentlichen Dienstes, der Ausschuss fur Wohnen, Bau und
Verkehr, der Ausschuss flir Gesundheit, Pflege und Pravention, der Aus-
schuss fir Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport, der Ausschuss
fur Staatshaushalt und Finanzfragen, der Ausschuss fiir Erndhrung, Landwirt-
schaft, Forsten und Tourismus, der Ausschuss fiir Bildung und Kultus, der
Ausschuss fur Arbeit und Soziales, Jugend und Familie und der Ausschuss fir
Umwelt und Verbraucherschutz haben den Gesetzentwurf mitberaten.

Der Ausschuss fiir Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat
den Gesetzentwurf endberaten.

Der federfiihrende Ausschuss hat den Gesetzentwurf und die Anderungsan-
trage Drs. 19/9152, Drs. 19/9153, Drs. 19/9154, Drs. 19/9155, Drs. 19/9156,

Drs.
Drs.
Drs.
Drs.
Drs.
Drs.
Drs.
Drs.
Drs.

19/9157, Drs.
19/9162, Drs.
19/9167, Drs.
19/9172, Drs.
19/9324, Drs.
19/9495, Drs.
19/9626, Drs.
19/9631, Drs.
19/9636, Drs.

19/9158, Drs.
19/9163, Drs.
19/9168, Drs.
19/9173, Drs.
19/9491, Drs.
19/9622, Drs.
19/9627, Drs.
19/9632, Drs.
19/9637, Drs.

19/9159, Drs.
19/9164, Drs.
19/9169, Drs.
19/9174, Drs.
19/9492, Drs.
19/9623, Drs.
19/9628, Drs.
19/9633, Drs.
19/9651, Drs.

19/9160, Drs.
19/9165, Drs.
19/9170, Drs.
19/9175, Drs.
19/9493, Drs.
19/9624, Drs.
19/9629, Drs.

19/9634, Drs

19/9161,
19/9166,
19/9171,
19/9243,
19/9494,
19/9625,
19/9630,
19/9635,

19/9701 und Drs. 19/9702 in

seiner 40. Sitzung am 29. Januar 2026 beraten.

Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-

gebnis:
CSuU:
FREIE WAHLER:
AfD:
B90/GRU:
SPD:

Zustimmung
Zustimmung
Enthaltung
Ablehnung
Ablehnung

Zustimmung empfohlen.

Hinsichtlich der Anderungsantrage Drs. 19/9491 und 19/9624 hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSU:

FREIE WAHLER:
AfD:

B90/GRU:

SPD:

Ablehnung
Ablehnung
Enthaltung
Zustimmung
Zustimmung

Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich der Anderungsantrage Drs. 19/9162, 19/9173, 19/9243, 19/9494
und 19/9628 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSuU:

FREIE WAHLER:
AfD:

B90/GRU:

SPD:

Ablehnung
Ablehnung
Zustimmung
Zustimmung
Zustimmung

Ablehnung empfohlen.
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Hinsichtlich der Anderungsantrage Drs. 19/9152, 19/9153, 19/9154, 19/9155,
19/9156, 19/9157, 19/9158, 19/9159, 19/9160, 19/9161, 19/9163, 19/9168,
19/9169, 19/9170, 19/9171, 19/9172, 19/9175, 19/9324, 19/9492, 19/9493,
19/9495, 19/9625, 19/9626, 19/9627, 19/9630, 19/9631, 19/9632, 19/9633,
19/9634 und 19/9651 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung
FREIE WAHLER: Ablehnung

AfD: Ablehnung

B90/GRU: Zustimmung

SPD: Zustimmung

Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich der Anderungsantrage Drs. 19/9164 und Drs. 19/9165 hat der
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung
FREIE WAHLER: Ablehnung

AfD: Ablehnung

B90/GRU: Zustimmung

SPD: Ablehnung

Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich der Anderungsantrage Drs. 19/9701 und 19/9702 hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung
FREIE WAHLER: Ablehnung

AfD: Zustimmung

B90/GRU: Ablehnung

SPD: Ablehnung

Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich der Anderungsantrage Drs. 19/9622, 19/9623, 19/9629, 19/9635,
19/9636 und 19/9637 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:
CSU: Ablehnung
FREIE WAHLER: Ablehnung
AfD: Ablehnung
B90/GRU: Enthaltung
SPD: Zustimmung
Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich der Anderungsantrage Drs. 19/9166, 19/9167 und 19/9174 hat der
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung
FREIE WAHLER: Ablehnung

AfD: Ablehnung

B90/GRU: Zustimmung

SPD: Enthaltung

Ablehnung empfohlen.

3. Der Ausschuss fur Fragen des 6ffentlichen Dienstes hat den Gesetzentwurf
und die Anderungsantrage Drs. 19/9156, Drs. 19/9158, Drs. 19/9159, Drs.
19/9160, Drs. 19/9172, Drs. 19/9324 und Drs. 19/9651 in seiner 30. Sitzung
am 3. Februar 2026 mitberaten.
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Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-

gebnis:

CSU:

FREIE WAHLER:
AfD:

B90/GRU:

SPD:

Zustimmung
Zustimmung
Ablehnung
Ablehnung
Ablehnung

Zustimmung empfohlen.

Hinsichtlich der Anderungsantrage Drs. 19/9156, 19/9158, 19/9159, 19/9160,
19/9172, 19/9324 und 19/9651 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergeb-

nis:
CSU: Ablehnung
FREIE WAHLER: Ablehnung
AfD: Ablehnung
B90/GRU: Zustimmung
SPD: Zustimmung

Ablehnung empfohlen.

4. Der Ausschuss fir Wohnen, Bau und Verkehr hat den Gesetzentwurf und die
Anderungsantrage Drs. 19/9174, Drs. 19/9635 und Drs. 19/9637 in seiner
37. Sitzung am 3. Februar 2026 mitberaten.

Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-

gebnis:

CSuU:

FREIE WAHLER:
AfD:

B90/GRU:

SPD:

Zustimmung
Zustimmung
Enthaltung
Enthaltung
Ablehnung

Zustimmung empfohlen.

Hinsichtlich des Anderungsantrags Drs. 19/9637 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:

CSuU:

FREIE WAHLER:
AfD:

B90/GRU:

SPD:

Ablehnung
Ablehnung
Ablehnung
Ablehnung
Zustimmung

Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich des Anderungsantrags Drs. 19/9635 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung
FREIE WAHLER: Ablehnung

AfD: Ablehnung

B90/GRU: Zustimmung

SPD: Zustimmung

Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich des Anderungsantrags Drs. 19/9174 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung
FREIE WAHLER: Ablehnung

AfD: Ablehnung

B90/GRU: Zustimmung

SPD: Enthaltung

Ablehnung empfohlen.
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5. Der Ausschuss fur Gesundheit, Pflege

und Pravention hat den Gesetzentwurf

und die Anderungsantrége Drs. 19/9161, Drs. 19/9162, Drs. 19/9243,

Drs. 19/9622, Drs. 19/9623, Drs. 19/96
seiner 34. Sitzung am 3. Februar 2026

Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat d
gebnis:

CSuU:

FREIE WAHLER:

AfD:

Zustimmung
Zustimmung
Enthaltung
B90/GRU: Ablehnung
SPD: Ablehnung
Zustimmung empfohlen.

Hinsichtlich der Anderungsantréage Drs
schuss mit folgendem Stimmergebnis:
CSU: Ablehnung
FREIE WAHLER: Ablehnung
AfD: Enthaltung
B90/GRU: Zustimmung
SPD: Zustimmung
Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich der Anderungsantrage Drs
schuss mit folgendem Stimmergebnis:
CSU: Ablehnung
FREIE WAHLER: Ablehnung
AfD: Ablehnung
B90/GRU: Zustimmung
SPD: Zustimmung
Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich der Anderungsantrage Drs
schuss mit folgendem Stimmergebnis:
CSU: Ablehnung
FREIE WAHLER: Ablehnung
AfD: Zustimmung
B90/GRU: Ablehnung
SPD: Ablehnung
Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich des Anderungsantrags Drs
dem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung
FREIE WAHLER: Ablehnung

AfD: Ablehnung

B90/GRU: Enthaltung

SPD: Zustimmung

Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich des Anderungsantrags Drs
dem Stimmergebnis:
CSU: Ablehnung
FREIE WAHLER: Ablehnung
AfD: Enthaltung
B90/GRU: Enthaltung
SPD: Zustimmung
Ablehnung empfohlen.

31, Drs. 19/9701 und Drs. 19/9702 in
mitberaten.

er Ausschuss mit folgendem Stimmer-

. 19/9162 und 19/9243 hat der Aus-

. 19/9161 und 19/9631 hat der Aus-

.19/9701 und 19/9702 hat der Aus-

. 19/9622 hat der Ausschuss mit folgen-

. 19/9623 hat der Ausschuss mit folgen-
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6. Der Ausschuss fiir Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport hat den
Gesetzentwurf und die Anderungsantrage Drs. 19/9171, Drs. 19/9174,
Drs. 19/9634 und Drs. 19/9636 in seiner 39. Sitzung am 4. Februar 2026 mit-
beraten.

Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:

CSuU:
FREIE WAHLER:
AfD:
B90/GRU:
SPD:

Zustimmung
Zustimmung

Enthaltung
Ablehnung
Ablehnung

Zustimmung empfohlen.

Hinsichtlich der Anderungsantrage Drs. 19/9171, 19/9174, 19/9634 und

19/9636 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSuU:

FREIE WAHLER:
AfD:

B90/GRU:

SPD:

Ablehnung
Ablehnung
Ablehnung
Zustimmung
Zustimmung

Ablehnung empfohlen.

7. Der Ausschuss fir Staatshaushalt und Finanzfragen hat den Gesetzentwurf
und die Anderungsantrage Drs. 19/9152, Drs. 19/9153, Drs. 19/9154,

Drs.
Drs.
Drs.
Drs.
Drs.
Drs.
Drs.
Drs.
Drs.
Drs.

19/9155, Drs.
19/9160, Drs.
19/9165, Drs.
19/9170, Drs.
19/9175, Drs.
19/9493, Drs.
19/9624, Drs.
19/9629, Drs.
19/9634, Drs.
19/9701, Drs.

19/9156, Drs.
19/9161, Drs.
19/9166, Drs.
19/9171, Drs.
19/9243, Drs.
19/9494, Drs.
19/9625, Drs.
19/9630, Drs.
19/9635, Drs.

19/9157, Drs.
19/9162, Drs.
19/9167, Drs.
19/9172, Drs.
19/9324, Drs.
19/9495, Drs.
19/9626, Drs.
19/9631, Drs.
19/9636, Drs.

19/9158, Drs.
19/9163, Drs.
19/9168, Drs.
19/9173, Drs.
19/9491, Drs.
19/9622, Drs.
19/9627, Drs.
19/9632, Drs.
19/9637, Drs.

19/9159,
19/9164,
19/9169,
19/9174,
19/9492,
19/9623,
19/9628,
19/9633,
19/9651,

19/9702 und Drs. 19/9816 in seiner 83. Sitzung am 4. Feb-
ruar 2026 mitberaten.

Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:

CSuU:
FREIE WAHLER:
AfD:
B90/GRU:
SPD:

Zustimmung
Zustimmung
Enthaltung
Ablehnung
Ablehnung

Zustimmung empfohlen.

Hinsichtlich der Anderungsantrage Drs. 19/9491 und 19/9624 hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSuU:

Ablehnung

FREIE WAHLER: Ablehnung

Afp:
B90/GRU:
SPD:

Enthaltung
Zustimmung
Zustimmung

Ablehnung empfohlen.
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Hinsichtlich der Anderungsantrage Drs. 19/9173, 19/9243, 19/9494 und
19/9628 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung
FREIE WAHLER: Ablehnung

AfD: Zustimmung

B90/GRU: Zustimmung

SPD: Zustimmung

Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich der Anderungsantrage Drs. 19/9152, 19/9153, 19/9154, 19/9155,
19/9156, 19/9157, 19/9158, 19/9159, 19/9160, 19/9161, 19/9162, 19/9163,
19/9168, 19/9169, 19/9170, 19/9171, 19/9172, 19/9175, 19/9324, 19/9492,
19/9493, 19/9495, 19/9625, 19/9626, 19/9627, 19/9630, 19/9631, 19/9632,
19/9633, 19/9634 und 19/9651 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergeb-
nis:

CSU: Ablehnung
FREIE WAHLER: Ablehnung

AfD: Ablehnung

B90/GRU: Zustimmung

SPD: Zustimmung

Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich der Anderungsantrage Drs. 19/9164 und 19/9165 hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung
FREIE WAHLER: Ablehnung

AfD: Ablehnung

B90/GRU: Zustimmung

SPD: Ablehnung

Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich der Anderungsantrage Drs. 19/9701, 19/9702 und 19/9816 hat der
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung
FREIE WAHLER: Ablehnung

AfD: Zustimmung

B90/GRU: Ablehnung

SPD: Ablehnung

Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich der Anderungsantrage Drs. 19/9622, 19/9623, 19/9629, 19/9635,
19/9636 und 19/9637 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:
CSU: Ablehnung
FREIE WAHLER: Ablehnung
AfD: Ablehnung
B90/GRU: Enthaltung
SPD: Zustimmung
Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich der Anderungsantrage Drs. 19/9166, 19/9167 und 19/9174 hat der
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung
FREIE WAHLER: Ablehnung

AfD: Ablehnung

B90/GRU: Zustimmung

SPD: Enthaltung

Ablehnung empfohlen.
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8. Der Ausschuss fur Erndhrung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus hat den
Gesetzentwurf und die Anderungsantrage Drs. 19/9633, Drs. 19/9637 und
Drs. 19/9816 in seiner 34. Sitzung am 4. Februar 2026 mitberaten.

Der Anderungsantrag Drs. 19/9170 wurde in der Sitzung zuriickgenommen.

Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-

gebnis:
CSuU:
FREIE WAHLER:
AfD:
B90/GRU:
SPD:

Zustimmung
Zustimmung
Enthaltung
Ablehnung
Ablehnung

Zustimmung empfohlen.

Hinsichtlich der Anderungsantrage Drs. 19/9633 und 19/9637 hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSuU:

FREIE WAHLER:
AfD:

B90/GRU:

SPD:

Ablehnung
Ablehnung
Ablehnung
Enthaltung
Zustimmung

Ablehnung em-pfohlen.

Hinsichtlich des Anderungsantrags Drs. 19/9816 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:

CSuU:

FREIE WAHLER:
AfD:

B90/GRU:

SPD:

Ablehnung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Ablehnung

Ablehnung empfohlen.

9. Der Ausschuss fiir Bildung und Kultus hat den Gesetzentwurf und den Ande-
rungsantrag Drs. 19/9168 in seiner 36. Sitzung am 12. Februar 2026 mitbera-

ten.

Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-

gebnis:
CSuU:
FREIE WAHLER:
AfD:
B90/GRU:
SPD:

Zustimmung
Zustimmung
Enthaltung
Ablehnung
Ablehnung

Zustimmung empfohlen.

Hinsichtlich des Anderungsantrags Drs. 19/9168 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:

CSuU:

FREIE WAHLER:
AfD:

B90/GRU:

SPD:

Ablehnung
Ablehnung
Ablehnung
Zustimmung
Zustimmung

Ablehnung empfohlen.
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10. Der Ausschuss fur Arbeit und Soziales, Jugend und Familie hat den Gesetz-
entwurf und die Anderungsantrage Drs. 19/9152, Drs. 19/9156, Drs. 19/9160,
Drs. 19/9162, Drs. 19/9175, Drs. 19/9243, Drs. 19/9324, Drs. 19/9651 und
Drs. 19/9702 in seiner 37. Sitzung am 12. Februar 2026 mitberaten.

Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:

CSU: Zustimmung

11.

FREIE WAHLER:
AMD:
BYO/GRU:

Zustimmung
Enthaltung
Ablehnung

SPD: Ablehnung
Zustimmung empfohlen.

Hinsichtlich des Anderungsantrags Drs. 19/9243 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:

CSuU:

FREIE WAHLER:
AfD:

B90/GRU:

SPD:

Ablehnung
Ablehnung
Enthaltung
Zustimmung
Zustimmung

Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich der Anderungsantrage Drs. 19/9152, 19/9156, 19/9160, 19/9162,
19/9175, 19/9324 und 19/9651 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergeb-

nis:
CSU: Ablehnung
FREIE WAHLER: Ablehnung
AfD: Ablehnung
B90/GRU: Zustimmung
SPD: Zustimmung

Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich des Anderungsantrags Drs. 19/9702 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:

CSuU:

FREIE WAHLER:
AfD:

B90/GRU:

SPD:

Ablehnung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Ablehnung

Ablehnung empfohlen.

Der Ausschuss fur Umwelt und Verbraucherschutz hat den Gesetzentwurf und
die Anderungsantrage Drs. 19/9155, Drs. 19/9163, Drs. 19/9630, Drs. 19/9632
und Drs. 19/9959 in seiner 34. Sitzung am 12. Februar 2026 mitberaten.

Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-

gebnis:
CSu:
FREIE WAHLER:
AfD:
B90/GRU:
SPD:

Zustimmung
Zustimmung
Enthaltung
Ablehnung
Ablehnung

Zustimmung empfohlen mit der MaRgabe, dass folgende Anderungen
durchgefiihrt werden:
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In § 6 Nr. 8 wird in Art. 83 Abs. 9 Satz 1 bis 3 die Angabe ,§ 76 Satz 1“ je-
weils durch die Angabe ,§ 74 Satz 1" ersetzt.

In § 7 Nr. 28 wird in Art. 33 Abs. 1 bis 3 und Abs. 4 Satz 1 und 2 die Angabe
,§ 76 Satz 1“ jeweils durch die Angabe ,§ 74 Satz 1“ ersetzt.

§ 11 wird wie folgt geandert:
a) Der Wortlaut wird wie folgt geandert:

aa) Die Angabe ,Art. 19 des Mittelstandsforderungsgesetzes® wird
durch die Angabe ,Das Mittelstandsférderungsgesetz® ersetzt.

bb) Die Angabe ,aufgehoben.” wird durch die Angabe ,wie folgt gean-
dert:” ersetzt.

b) Die folgenden Nrn. 1 und 2 werden angefugt:
»1. Die Inhaltsibersicht wird gestrichen.
2. Art. 19 wird aufgehoben.”
In § 14 Nr. 1 wird die Angabe ,eingeflgt® durch die Angabe ,ersetzt* ersetzt.
§ 40 wird wie folgt geandert:
a) Vor Nr. 1 wird folgende Nr. 1 eingefligt:
»1. Die Inhaltstibersicht wird gestrichen.*
b) Die bisherigen Nrn. 1 und 2 werden die Nrn. 2 und 3.
§ 55 wird aufgehoben.
Die §§ 56 bis 60 werden die §§ 55 bis 59.
§ 61 wird aufgehoben.
§ 62 wird § 60.

§ 63 wird § 61 und in Nr. 7 wird in Art. 108 Abs. 15 die Angabe ,§ 76 Satz 2“
jeweils durch die Angabe ,§ 74 Satz 2" ersetzt.

. Die §§ 64 bis 75 werden die §§ 62 bis 73.
12.

§ 76 wird § 74 und in Satz 2 wird die Angabe ,§§ 63 bis 75 durch die An-
gabe ,8§§ 61 bis 73" ersetzt.

Hinsichtlich des Anderungsantrags Drs. 19/9959 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:

CSU: Zustimmung

FREIE WAHLER: Zustimmung

AfD: Zustimmung
BO0/GRU: Enthaltung
SPD: Zustimmung

Zustimmung empfohlen.
Der Anderungsantrag hat durch die Aufnahme in die Stellungnahme des Aus-
schusses fur Umwelt und Verbraucherschutz seine Erledigung gefunden.

Hinsichtlich der Anderungsantrage Drs. 19/9155, 19/9163, 19/9630 und
19/9632 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung

FREIE WAHLER: Ablehnung

AfD: Ablehnung
B90/GRU: Zustimmung
SPD: Zustimmung

Ablehnung empfohlen.
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12. Der Ausschuss fur Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat
den Gesetzentwurf und die Anderungsantrage Drs. 19/9152, Drs. 19/9153,

Drs.
Drs.
Drs.
Drs.
Drs.
Drs.
Drs.
Drs.
Drs.
Drs.

19/9154, Drs.
19/9159, Drs.
19/9164, Drs.
19/9169, Drs.
19/9175, Drs.
19/9493, Drs.
19/9624, Drs.
19/9629, Drs.
19/9634, Drs.
19/9701, Drs.

19/9155, Drs.
19/9160, Drs.
19/9165, Drs.
19/9171, Drs.
19/9243, Drs.
19/9494, Drs.
19/9625, Drs.
19/9630, Drs.
19/9635, Drs.

19/9702, Drs.

19/9156, Drs.
19/9161, Drs.
19/9166, Drs.
19/9172, Drs.
19/9324, Drs.
19/9495, Drs.
19/9626, Drs.
19/9631, Drs.

19/9636, Drs.

19/9157, Drs.
19/9162, Drs.
19/9167, Drs.
19/9173, Drs.
19/9491, Drs.
19/9622, Drs.
19/9627, Drs.
19/9632, Drs.
19/9637, Drs.

19/9158,
19/9163,
19/9168,
19/9174,
19/9492,
19/9623,
19/9628,

19/9633,
19/9651,

19/9816 und Drs. 19/9959 in seiner

38. Sitzung am 12. Februar 2026 endberaten.

Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-

gebnis:

FREIE WAHLER:

CSU: Zustimmung
Zustimmung
Enthaltung
Ablehnung

Ablehnung

AfD:
B90/GRU:
SPD:

der Beschlussempfehlung des federfiihrenden Ausschusses unter Beriicksich-
tigung der Stellungnahme des Ausschusses flir Umwelt und Verbraucher-
schutz zugestimmt mit der MaRgabe, dass folgende Anderungen durchge-
fuhrt werden:

Eingesetzt werden:

1. In§ 6 Nr. 8 in Art. 83 Abs. 9:

a)

b)

Satz 1

aa) in den ersten Platzhalter der ,31. Marz 2026,
bb) in den zweiten Platzhalter der ,31. Marz 2026,
cc) in den dritten Platzhalter der ,31. Marz 2031,
Satz 3 in den Platzhalter der ,31. Marz 2026,

in § 7 Nr. 28 in Art. 33:

a)

Abs. 1

aa) in den ersten Platzhalter der 1. April 2026,
bb) in den zweiten Platzhalter der ,31. Marz 2026,
Abs. 2

aa) in den ersten Platzhalter der 1. April 2026,
bb) in den zweiten Platzhalter der ,31. Marz 2026¢,
Abs. 3

aa) in den ersten Platzhalter der 1. April 2026,
bb) in den zweiten Platzhalter der ,31. Marz 2026,
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d) Abs. 4
aa) Satz 1
aaa) in den ersten Platzhalter der ,1. April 2026,
bbb) in den zweiten Platzhalter der ,31. Marz 2026,

bb) Satz 2 in den Platzhalter der ,31. Marz 2026,
in § 61 Nr. 7 in Art. 108 Abs. 15:

a) inden ersten Platzhalter die Jahreszahl ,2026*

b) in den zweiten Platzhalter die Jahreszahl ,2026*

in§ 74

a) Satz 1 in den Platzhalter den ,1. April 2026*

b) Satz 2 in den Platzhalter der ,1. Januar 2027%

Vollzitate werden wie folgt aktualisiert:

In dem Wortlaut von § 1 wird die Angabe ,die zuletzt durch § 4 der Verord-
nung vom 20. Mai 2025 (GVBI. S. 158) geandert worden ist“ durch die An-
gabe ,die zuletzt durch § 2 der Verordnung vom 20. Januar 2026 (GVBI. S.
39) geandert worden ist” ersetzt.

In dem Einleitungssatz von § 5 wird die Angabe ,die zuletzt durch § 2 der
Verordnung vom 18. Juni 2025 (GVBI. S. 229) geandert worden ist* durch
die Angabe ,die zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025
(GVBI. S. 699) geandert worden ist ersetzt.

In dem Einleitungssatz von § 6 wird die Angabe ,die zuletzt durch die §§ 4
und 5 des Gesetzes vom 25. Juli 2025 (GVBI. S. 254) geandert worden ist*
durch die Angabe ,die zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 23. Dezember
2025 (GVBI. S. 657), durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025
(GVBI. S. 667) und durch § 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBI.
S. 699) geandert worden ist* ersetzt.

In dem Einleitungssatz von § 10 wird die Angabe ,das zuletzt durch § 11 des
Gesetzes vom 23. Dezember 2022 (GVBI. S. 718) geandert worden ist*
durch die Angabe ,das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 21. November
2025 (GVBI. S. 573) gedndert worden ist* ersetzt.

In dem Einleitungssatz von § 26 wird die Angabe ,das zuletzt durch § 14 des
Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 605) und durch § 8 des Geset-
zes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 632) gedndert worden ist* durch die
Angabe ,das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBI.
S. 657) geandert worden ist” ersetzt.
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N

10.

11.

12.

13.

14.

In dem Wortlaut von § 30 wird die Angabe ,das zuletzt durch Gesetz vom
21. Februar 2025 (GVBI. S. 46) geandert worden ist* durch die Angabe ,das
zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 21. November 2025 (GVBI. S. 570)
geandert worden ist* ersetzt.

In dem Wortlaut von § 35 wird die Angabe ,das zuletzt durch § 10 des Ge-
setzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 619) geédndert worden ist* durch
die Angabe ,das zuletzt durch Gesetz vom 23. Dezember 2025 (GVBI.
S. 693) geandert worden ist” ersetzt.

In dem Wortlaut von § 36 wird die Angabe ,die zuletzt durch Verordnung
vom 29. August 2025 (GVBI. S. 523) und durch Verordnung vom 11. Sep-
tember 2025 (GVBI. S. 535) geandert worden ist“ durch die Angabe ,die zu-
letzt durch § 1 der Verordnung vom 16. Dezember 2025 (GVBI. S. 729) ge-
andert worden ist” ersetzt.

In dem Einleitungssatz von § 42 wird die Angabe ,das zuletzt durch § 1 des
Gesetzes vom 23. Juli 2024 (GVBI. S. 247) geandert worden ist* durch die
Angabe ,das zuletzt durch Gesetz vom 23. Dezember 2025 (GVBI. S. 635)
geandert worden ist* ersetzt.

In dem Wortlaut von § 44 wird die Angabe ,das zuletzt durch § 1 des Geset-
zes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 605) geandert worden ist* durch die
Angabe ,das zuletzt durch die §§ 1 und 2 des Gesetzes vom 23. Dezember
2025 (GVBI. S. 643) geandert worden ist” ersetzt.

In dem Einleitungssatz von § 46 wird die Angabe ,die zuletzt durch Verord-
nung vom 26. Marz 2025 (GVBI. S. 86) geandert worden ist“ durch die An-
gabe ,die zuletzt durch die §§ 1 und 2 der Verordnung vom 12. Dezember
2025 (GVBI. S. 714) geandert worden ist* ersetzt.

In dem Einleitungssatz von § 47 wird die Angabe ,die zuletzt durch § 7 des
Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBI. S. 579) geandert worden ist“ durch
die Angabe ,die zuletzt durch Verordnung vom 8. Oktober 2025 (GVBI.
S. 549) geandert worden ist” ersetzt.

In dem Wortlaut von § 54 wird die Angabe ,die zuletzt durch Verordnung
vom 19. Dezember 2022 (BayMBI. Nr. 760) geandert worden ist“ durch die
Angabe ,die zuletzt durch Verordnung vom 3. Dezember 2025 (GVBI. S.
613) gedndert worden ist ersetzt.

In dem Wortlaut von § 58 (nach AA der Regierungsfraktion/en: § 57) wird
nach der Angabe ,(GVBI. S. 548, BayRS 35-2-F)" die Angabe ,, ,die durch
Verordnung vom 21. November 2025 (GVBI. S. 606) geandert worden ist,*
eingeflgt.
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15. In dem Einleitungssatz von § 63 (nach AA der Regierungsfraktion/en: § 61)
wird die Angabe ,das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 28. April 2025
(GVBI. S. 107) geandert worden ist“ durch die Angabe ,das zuletzt durch die
§§ 3, 4 und 5 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBI. S. 643) geéan-
dert worden ist” ersetzt.

16. In dem Wortlaut von § 75 (nach AA der Regierungsfraktion/en: § 73) wird
die Angabe ,das zuletzt durch die §§ 8 und 9 des Gesetzes vom 23. Dezem-
ber 2024 (GVBI. S. 605) geandert worden ist“ durch die Angabe ,das zuletzt
durch die §§ 7, 8 und 9 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBI.
S. 643) geandert worden ist” ersetzt.

Hinsichtlich des Anderungsantrags Drs. 19/9959 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:
CSU: Zustimmung
FREIE WAHLER: Zustimmung
AfD: Zustimmung
B90/GRU: Enthaltung
SPD: Ablehnung
Zustimmung empfohlen.
Der Anderungsantrag hat durch die Aufnahme in die Stellungnahme des Aus-
schusses fur Umwelt und Verbraucherschutz seine Erledigung gefunden.

Hinsichtlich der Anderungsantrage Drs. 19/9491 und 19/9624 hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:
CSU: Ablehnung
FREIE WAHLER: Ablehnung
AfD: Enthaltung
B90/GRU: Zustimmung
SPD: Zustimmung
Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich der Anderungsantrage Drs. 19/9162, 19/9173, 19/9243, 19/9494
und 19/9628 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung
FREIE WAHLER: Ablehnung

AfD: Zustimmung

B90/GRU: Zustimmung

SPD: Zustimmung

Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich der Anderungsantrage Drs. 19/9152, 19/9153, 19/9154, 19/9155,
19/9156, 19/9157, 19/9158, 19/9159, 19/9160, 19/9161, 19/9163, 19/9168,
19/9169, 19/9171, 19/9172, 19/9175, 19/9324, 19/9492, 19/9493, 19/9495,
19/9625, 19/9626, 19/9627, 19/9630, 19/9631, 19/9632, 19/9633, 19/9634,
19/9635, 19/9636 und 19/9651 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergeb-
nis:

CSU: Ablehnung
FREIE WAHLER: Ablehnung

AfD: Ablehnung

B90/GRU: Zustimmung

SPD: Zustimmung

Ablehnung empfohlen.
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Hinsichtlich der Anderungsantrage Drs. 19/9164 und 19/9165 hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSU:

FREIE WAHLER:

AfD:

B90/GRU:

SPD:
Ablehnung emp

Ablehnung
Ablehnung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung

fohlen.

Hinsichtlich der Anderungsantrage Drs. 19/9701, 19/9702 und 19/9816 hat der
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSuU:

FREIE WAHLER:
AfD:

B90/GRU:

SPD:

Ablehnung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Ablehnung

Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich der Anderungsantrage Drs. 19/9622, 19/9623, 19/9629 und
19/9637 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSU:

FREIE WAHLER:
AfD:

B90/GRU:

SPD:

Ablehnung
Ablehnung
Ablehnung
Enthaltung
Zustimmung

Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich der Anderungsantrage Drs. 19/9166, 19/9167 und 19/9174 hat der
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung
FREIE WAHLER: Ablehnung

AfD: Ablehnung

B90/GRU: Zustimmung

SPD: Enthaltung

Ablehnung empfohlen.

Stephanie Schuhknecht
Vorsitzende
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Beschluss

des Bayerischen Landtags

Der Landtag hat in seiner heutigen 6ffentlichen Sitzung beraten und beschlossen:

Gesetzentwurf der Staatsregierung
Drs. 19/8568, 19/10032

Viertes Modernisierungsgesetz Bayern”

§1
Anderung der Zustindigkeitsverordnung
In § 37 Abs. 2 Satzteil nach Nr.2 der Zustandigkeitsverordnung (ZustV) vom
16. Juni 2015 (GVBI. S. 184, BayRS 2015-1-1-V), die zuletzt durch § 2 der Verordnung

vom 20. Januar 2026 (GVBI. S. 39) geandert worden ist, wird die Angabe ,Nr. 1“ gestri-
chen.

§2
Anderung des Gesetzes zur Ausfiihrung des Transplantationsgesetzes
Art. 3 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausflihrung des Transplantationsgesetzes (AGTPG)

vom 24. November 1999 (GVBI. S. 464, BayRS 212-2-G), das zuletzt durch § 1 Abs. 28
der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBI. S. 98) geandert worden ist, wird aufgehoben.

§3
Anderung des Gesundheitsdienstgesetzes
In Art. 12 Abs. 3 Satz 5 des Gesundheitsdienstgesetzes (GDG) vom 10. Mai 2022
(GVBI. S. 182, BayRS 2120-12-G), das zuletzt durch Art. 12a Abs. 2 des Gesetzes vom
25. Juli 2025 (GVBI. S. 246) geandert worden ist, wird die Angabe ,und bei weiteren
schulischen Impfberatungen” gestrichen.

§4
Anderung der Schulgesundheitspflegeverordnung

§ 10 Abs. 1 der Schulgesundheitspflegeverordnung (SchulgespflV) vom 20. De-
zember 2008 (GVBI. 2009 S. 10, BayRS 2126-3-2-G), die zuletzt durch § 1 Abs. 43 der
Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBI. S. 98) geandert worden ist, wird wie folgt gefasst:

1) Notifiziert gemaR der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
9. September 2015 Uber ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der
Vorschriften flr die Dienste der Informationsgesellschaft (ABI. L 241 vom 17.9.2015, S. 1).

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschiisse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle
Sitzungstibersicht steht unter www.bayern.landtag.de — Aktuelles/Sitzungen zur Verfiigung.
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»(1) Die unteren Behdrden fiir Gesundheit, Veterinarwesen, Erndhrung und Ver-
braucherschutz fihren jahrgangsweise im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung
nach den §§ 6 und 7 Impfberatungen und Erhebungen zu Impfraten durch.”

§5
Anderung der Zustindigkeitsverordnung im Bauwesen

§ 5 der Zustandigkeitsverordnung im Bauwesen (ZustVBau) vom 5. Juli 1994
(GVBI. S. 573, BayRS 2130-3-B), die zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezem-
ber 2025 (GVBI. S. 699) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. In Abs. 1 wird die Angabe ,Nr. 1“ gestrichen.
2. Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehdrde im Sinn von Art. 83 Abs. 9
BayBO sind den Stadten Pfaffenhofen a.d.llm und Waldsassen ubertragen.*

§6
Anderung der Bayerischen Bauordnung

Die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. August 2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch § 2 des Gesetzes
vom 23. Dezember 2025 (GVBI. S. 657), durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezem-
ber 2025 (GVBI. S. 667) und durch § 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025
(GVBI. S. 699) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Art. 2 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 wird wie folgt gefasst:
.4. Gebaudeklasse 4:
Gebdude mit einer H6he bis zu 13 m und
a) Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr als 400 m?2 oder

b) Teilen von Nutzungseinheiten, die durch Auf’en- oder Trennwande
nach Art. 27 Abs. 2 Nr. 1 begrenzt sind und ber von anderen Teilen
unabhangige Rettungswege nach Art. 31 Abs. 1 verfigen, mit jeweils
nicht mehr als 400 m2,“.

b) In Abs. 4 Nr. 21 wird die Angabe ,19“ durch die Angabe ,20“ ersetzt.
2. Art. 20 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

,2Wenn Gefahren im Sinne des Art. 3 Satz 1 nicht zu erwarten sind, kann die
oberste Bauaufsichtsbehorde im Einzelfall erklaren, dass ihre Zustimmung nicht er-
forderlich ist.”

3. Art. 53 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 2 wird wie folgt geandert:
aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

»'Das Staatsministerium fiir Wohnen, Bau und Verkehr (bertragt leistungs-
fahigen kreisangehdrigen Gemeinden auf Antrag durch Rechtsverordnung
die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehdérde.*

bb) In Satz 3 wird die Angabe ,Abs. 3 Satz 1 bis 4“ durch die Angabe ,Abs. 3
Satz 1 bis 3" ersetzt.

cc) Die Satze 5 und 6 werden aufgehoben.
b) Abs. 3 wird wie folgt geandert:

aa) Satz 4 wird aufgehoben.
bb) Satz 5 wird Satz 4.
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4. Art. 57 wird wie folgt geandert:

a) Abs. 1 Nr. 12 wird wie folgt gefasst:
»12.folgende Werbeanlagen:

a) Werbeanlagen mit einer Ansichtsflache bis zu 1,5 m?2 sowie Waren-
und Geldautomaten,

b) Schilder, die Inhaber und Art gewerblicher Betriebe kennzeichnen
(Hinweisschilder), wenn sie vor Ortsdurchfahrten auf einer einzigen
Tafel zusammengefasst sind,

c) Werbeanlagen an der Statte der Leistung, an und auf Flugplatzen,
Sportanlagen, auf abgegrenzten Versammlungsstatten, Ausstellungs-
und Messegelanden, soweit sie nicht in die freie Landschaft wirken, mit
einer freien H6he bis zu 10 m,

sowie die damit verbundene Anderung der Nutzung oder der duReren Gestalt
der Anlage, soweit sie in, auf oder an einer bestehenden baulichen Anlage er-
richtet werden,*.

b) In Abs. 4 Nr. 1 wird die Angabe ,0ffentliche-rechtliche* durch die Angabe ,6f-
fentlich-rechtliche” ersetzt.

In Art. 58 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 wird die Angabe ,Abs. 3 Satz 5 durch die Angabe
LAbs. 2 Satz 5* ersetzt.

In Art. 67 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe ,Nr. 3 oder 4 VwGO*" durch die Angabe
»Nr. 3 oder Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwWGO)* ersetzt.

In Art. 82 Abs. 5 Nr. 1 wird die Angabe ,Art. 14 durch die Angabe ,Art. 16“ ersetzt.
Dem Art. 83 wird folgender Abs. 9 angeflgt:

.(9) 'Eine bis zum Ablauf des 31. Mérz 2026 erfolgte Ubertragung von Aufgaben
der unteren Bauaufsichtsbehérde gemaR Art. 53 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 in der am
31. Marz 2026 geltenden Fassung gilt bis zum Ablauf des 31. Marz 2031 fort.
2Art. 53 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 3In den Fallen des Satzes 1 ist Art. 53

Abs. 2 Satz 5 und 6 in der am 31. Marz 2026 geltenden Fassung weiter anzuwen-
den.”

§7
Anderung des Bayerischen Landesplanungsgesetzes
Das Bayerische Landesplanungsgesetz (BayLplG) vom 25. Juni 2012 (GVBI.

S. 254, BayRS 230-1-W), das zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 23. Juli 2024 (GVBI.
S. 257) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

Art. 2 wird wie folgt geandert:
a) In Nr. 2 wird die Angabe ,Art. 17“ durch die Angabe ,Art. 19 ersetzt.

b) In Nr. 4 wird die Angabe ,des Raumordnungsverfahrens” durch die Angabe ,der
Raumvertraglichkeitsprufung® ersetzt.

c) Nach Nr. 4 wird folgende Nr. 5 eingefligt:
»9. In Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung:

Ziele der Raumordnung, die in einem Planentwurf enthalten sind, fir den
ein Beteiligungsverfahren eingeleitet wurde;*.

d) Die bisherigen Nrn. 5 und 6 werden die Nrn. 6 und 7.

e) Die bisherige Nr. 7 wird Nr. 8 und die Angabe ,Art. 19 und 21“ durch die Angabe
JArt. 14 und 15 ersetzt.

f) Die bisherige Nr. 8 wird Nr. 9.
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2. Art. 4 wird wie folgt gefasst:
JArt. 4
Zielabweichungsverfahren

(1) "Ist in einem Planungs- oder Genehmigungsverfahren ein ZielverstoR fest-
gestellt, soll die zustandige Behorde im Einzelfall in einem besonderen Verfahren
einem Antrag auf Abweichung von einem Ziel der Raumordnung stattgeben, wenn
die Abweichung unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist und die
Grundzlige der Planung nicht beriihrt werden. 2Die fachlich beriihrten 6ffentlichen
Stellen der entsprechenden Verwaltungsstufe, die betroffenen Gemeinden und Re-
gionalen Planungsverbande sind anzuhoren. 3Darliber hinaus ist im Falle der bean-
tragten Abweichung ausschlieRlich von einem in einem Regionalplan festgelegten
Ziel der Raumordnung das Einvernehmen des betroffenen Regionalen Planungs-
verbands erforderlich. 4lm Ubrigen gelten die Bestimmungen des Bayerischen Ver-
waltungsverfahrensgesetzes (BayVwVi{G).

(2) 'Zustandig fir die Entscheidung lber die Abweichung ausschliellich von
einem in einem Regionalplan festgelegten Ziel der Raumordnung ist die héhere
Landesplanungsbehorde, in deren Zustandigkeitsbereich sich der Regionale Pla-
nungsverband befindet, im Ubrigen die oberste Landesplanungsbehoérde. 2Antrags-
befugt sind offentliche Stellen und Personen des Privatrechts, die gemaR Art. 3 die
Ziele der Raumordnung zu beachten haben. 3Dariiber hinaus sind auch antragsbe-
fugt Personen des Privatrechts, deren beantragtes Vorhaben der Planfeststellung
oder der Genehmigung mit der Rechtswirkung der Planfeststellung bedarf oder de-
ren beantragtes Vorhaben nach Art. 3 Abs. 2 zu beurteilen ist.”

3. Art. 8 wird wie folgt geadndert:
a) Dem Abs. 1 wird folgender Satz 4 angefigt:

»*Das Recht des jeweiligen Mitglieds, die Aufgabe selbst wahrzunehmen, bleibt
hiervon unberthrt, soweit dies der Aufgabenwahrnehmung des Regionalen Pla-
nungsverbands nicht widerspricht.”

b) In Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe ,Art. 19“ durch die Angabe ,Art. 14“ ersetzt.
4. Art. 9 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 1 wird wie folgt geandert:
aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

,2Einer Genehmigung der Verbandssatzung durch die héhere Landespla-
nungsbehdrde geman Art. 20 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes Uber die kommu-
nale Zusammenarbeit (KommZG) bedarf es nicht.*

bb) Die folgenden Satze 3 und 4 werden angefugt:

,°Eine Wahrnehmung von Aufgaben und Befugnissen nach Art. 8 Abs. 1
Satz 3 setzt eine entsprechende Regelung in der Verbandssatzung voraus.
4Eine Umlagepflicht einzelner Verbandsmitglieder zur Finanzierung dieser
Wahrnehmung setzt deren Einverstandnis zur entsprechenden Anderung
der Verbandssatzung voraus.”

b) Abs. 2 wird aufgehoben.
c) Abs. 3 wird Abs. 2.

5. In Art. 10 Abs. 2 Satz 11 wird die Angabe ,des Gesetzes Uber die kommunale Zu-
sammenarbeit (KommZG)* durch die Angabe ,KommZG* ersetzt.

6. Art. 12 wird wie folgt geandert:
a) Der Uberschrift wird die Angabe , , Verordnungsermachtigung“ angefiigt.

b) In Satz 2 wird die Angabe ,wird durch Rechtsverordnung der Staatsregierung
bestimmt* durch die Angabe ,regelt die oberste Landesplanungsbehdérde durch
Rechtsverordnung“ ersetzt.
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7. Art. 13 wird wie folgt gefasst:
JArt. 13
Landesplanungsbeirat, Verordnungsermachtigung
'Bei der obersten Landesplanungsbehdrde besteht ein Landesplanungsbeirat,
der diese durch Gutachten, Anregungen und Empfehlungen unterstiitzt. 2Den Vor-

sitz flihrt die oberste Landesplanungsbehérde. 3Das Nahere regelt die oberste Lan-
desplanungsbehdrde durch Rechtsverordnung.*

8. Nach Art. 13 werden die folgenden Art. 14 und 15 eingefugt:
JArt. 14
Landesentwicklungsprogramm, Verordnungsermachtigung
(1) 'Das Landesentwicklungsprogramm legt die Grundziige der anzustreben-
den raumlichen Ordnung und Entwicklung des Staatsgebiets fest. 2Insoweit konnen
auch flir Gberregionale Teilrdume besondere Festlegungen getroffen werden. 3Fest-
legungen zu einzelnen Planungen und MalRnahmen kdnnen in das Landesentwick-

lungsprogramm aufgenommen werden, wenn die Planungen und MaRnahmen fir
das ganze Staatsgebiet oder grofiere Teile desselben raumbedeutsam sind.

(2) Das Landesentwicklungsprogramm darf enthalten

1. die Einteilung des Staatsgebiets in Regionen,

2. die Festlegung der Zentralen Orte sowie Vorgaben fiir deren Sicherung und
Entwicklung hinsichtlich ihrer zentralortlichen Aufgaben sowie Vorgaben fur die

Bestimmung der Zentralen Orte der Grundversorgung; Art. 15 Abs. 2 Nr. 1
bleibt unberthrt,

3. die Gebiete, die hinsichtlich ihrer Problemlage, ihres Ordnungsbedarfs und ihrer
angestrebten Entwicklung einheitlich zu behandeln sind (Gebietskategorien),
sowie die entsprechend ihrer jeweiligen Eigenart erforderlichen lGbergeordneten
Festlegungen und

4. landesweit raumbedeutsame Festlegungen.

(3) 'Das Landesentwicklungsprogramm wird von der obersten Landesplanungs-
behorde ausgearbeitet. 2Die im Landesentwicklungsprogramm enthaltenen Festle-
gungen werden von der Staatsregierung mit Zustimmung des Landtags als Rechts-
verordnung beschlossen.

Art. 15
Regionalplane

(1) 'Regionalplane sind aus dem Landesentwicklungsprogramm zu entwickeln.
2Sie legen unter Beachtung der im Landesentwicklungsprogramm festgelegten
Ziele der Raumordnung die anzustrebende raumliche Ordnung und Entwicklung ei-
ner Region fest.

(2) Regionalplane durfen enthalten

1. die Festlegung der Zentralen Orte der Grundversorgung sowie Vorgaben fir
deren Sicherung und Entwicklung hinsichtlich ihrer zentralértlichen Aufgaben,

2. Festlegungen zu den Gebietskategorien und
3. regionsweit raumbedeutsame Festlegungen.

(3) 'Regionalpléane werden von den zusténdigen Regionalen Planungsverban-
den ausgearbeitet und die in ihnen enthaltenen Festlegungen von den Regionalen
Planungsverbanden im Einvernehmen mit der zustandigen héheren Landespla-
nungsbehorde als Rechtsverordnung beschlossen. 2Das Einvernehmen beschrankt
sich auf die formelle und materielle RechtmaRigkeit des Regionalplans.”

9. Der bisherige Art. 14 wird Art. 16 und Abs. 2 wie folgt gedndert:
a) Satz 2 wird aufgehoben.

b) Satz 3 wird Satz 2.
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c) Die folgenden Satze 3 bis 5 werden angefiigt:

,°Ein oder mehrere Ausschlussgebiete dlrfen nur in Zusammenhang mit einem
oder mehreren Vorranggebieten und nur festgelegt werden, wenn der jeweiligen
Nutzung oder Funktion substanziell Raum verschafft wird. “Diese Festlegungen
missen auf der Grundlage eines gesamtraumlichen Planungskonzepts erfol-
gen. SDabei ist eine systematische Unterscheidung, ob der Ausschluss aus tat-
sachlichen, rechtlichen oder planerischen Griinden erfolgt, nicht erforderlich.*

Der bisherige Art. 15 wird Art. 17 und wie folgt geandert:
a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:
JArt. 17
Umweltprifung®.
b) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Bei der Aufstellung von Raumordnungsplanen ist eine Umweltpriifung
durchzufiihren, wenn sie aufgrund anderer Vorschriften erforderlich ist, und als ge-
sonderter Bestandteil des Begriindungsentwurfs friihzeitig ein Umweltbericht zu er-
stellen.”

c) In Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 wird die Angabe ,unter Beteiligung“ durch die Angabe
»hach Anhérung® ersetzt.

d) Abs. 4 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe ,kann® durch die Angabe ,soll“ ersetzt und die
Angabe ,unter Berucksichtigung® wird gestrichen.

bb) In Satz 2 wird die Angabe ,unter Beteiligung“ durch die Angabe ,nach An-
hérung” ersetzt.

e) In Abs. 5 wird die Angabe ,kann“ durch die Angabe ,soll” ersetzt.
Der bisherige Art. 16 wird Art. 18 und wie folgt gefasst:
JArt. 18
Beteiligungsverfahren

(1) 'lm Rahmen der Aufstellung von Raumordnungsplénen erhalten die Offent-
lichkeit und die &ffentlichen Stellen Gelegenheit zur Stellungnahme. 2Dazu wird der
Entwurf des Raumordnungsplans fir sechs Wochen (Veroffentlichungsfrist) im In-
ternet veroffentlicht. 3Die Frist kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ange-
messen verlangert oder verkiirzt werden. “Auf Anfrage soll eine alternative Zu-
gangsmoglichkeit zur Verfiigung gestellt werden. ®Dies sowie die Internetadresse,
die Verodffentlichungsfrist und die Stelle, bei der die Gelegenheit besteht, elektro-
nisch oder bei Bedarf schriftlich bis zum Ende der Verdffentlichungsfrist Stellung zu
nehmen, sind vorher ortsiiblich bekannt zu machen. $Zudem ist in der Bekanntma-
chung darauf hinzuweisen, dass alle Stellungnahmen mit Ablauf der Veroffentli-
chungsfrist ausgeschlossen sind, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln
beruhen. "Rechtsanspriiche werden durch die Beteiligung nicht begriindet.

(2) 'Zeitgleich zum Verfahren nach Abs. 1 ist folgenden Stellen elektronisch Ge-
legenheit zur Abgabe einer ausschlief3lich elektronischen Stellungnahme zu geben:

1. die offentlichen Stellen und die in Art. 3 Abs. 1 Satz 2 genannten Personen des
Privatrechts, fur die eine Beachtenspflicht begriindet werden soll,

2. nach Naturschutzrecht im Freistaat Bayern anerkannte Vereine, soweit sie in
ihrem satzungsgemafRen Aufgabenbereich berihrt sind,

3. die betroffenen Wirtschafts-, Land- und Forstwirtschafts- sowie Sozialverbande,

4. die zustandige Stelle des benachbarten Landes, soweit sich die Durchfiihrung
des Raumordnungsplans im dortigen Gebiet auswirken kann,
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5. die zustandige Stelle des Nachbarstaates nach den Grundsatzen der Gegen-
seitigkeit und Gleichwertigkeit, soweit die Durchfiihrung eines Raumordnungs-
plans dort erhebliche Auswirkungen haben kann; bei erheblichen Umweltaus-
wirkungen zuséatzlich nach den §§ 60 und 61 des Gesetzes Uber die Umwelt-
vertraglichkeitsprifung (UVPG).

2F{ir das Verfahren gilt Abs. 1 entsprechend. 3Zum Entwurf des Landesentwick-
lungsprogramms ist zusatzlich auch den kommunalen Spitzenverbanden im Frei-
staat Bayern elektronisch Gelegenheit zur Abgabe einer ausschlieBlich elektroni-
schen Stellungnahme zu geben.

(3) 'Die oberste Landesplanungsbehorde ist fir das Beteiligungsverfahren zum
Landesentwicklungsprogramm, der Regionale Planungsverband fiir das Beteili-
gungsverfahren zum Regionalplan zustandig. 2lm Rahmen des Beteiligungsverfah-
rens zum Regionalplan erfolgt die Bekanntmachung nach Abs. 1 Satz 5 durch die
regional betroffenen héheren Landesplanungsbehdrden, Landratsamter und kreis-
freien Gemeinden.

(4) 'Bei einer geringfligigen Anderung eines Raumordnungsplans soll die Betei-
ligung auf die von der Anderung in ihren Belangen beriihrte Offentlichkeit und auf
die von der Anderung in ihren Belangen beriihrten éffentlichen Stellen beschrankt
werden, wenn die Anderung voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkun-
gen gemal dem Umweltbericht nach Art. 17 haben wird und keine erhebliche Aus-
wirkung auf Dritte zu erwarten ist. 2Fiir das Beteiligungsverfahren gelten die Abs. 1
und 2 Satz 1 Nr. 1 und Satz 3 entsprechend.

(5) 'Wird der Entwurf des Raumordnungsplans nach Durchfiihrung des Beteili-
gungsverfahrens nach den Abs. 1 bis 4 geandert, ist dieses Verfahren erneut durch-
zufithren. 2Stellungnahmen dirfen nur zu den Anderungen abgegeben werden. 3Die
Veroffentlichungsfrist soll angemessen verkiirzt werden. “Die Beteiligung soll auf
die von der Anderung in ihren Belangen beriihrte Offentlichkeit und auf die von der
Anderung in ihren Belangen beriihrten &ffentlichen Stellen beschrankt werden.
5Werden durch die Anderungen keine neuen Beachtenspflichten eingefiihrt oder
keine bestehenden verstarkt und die Grundzlge der Planung nicht berthrt, kann
von einem erneuten Beteiligungsverfahren abgesehen werden.

(6) '"Raumordnungsplane benachbarter Planungsrdume innerhalb des Bundes-
gebiets sind aufeinander abzustimmen. 2Wird der Entwurf eines aul3erbayerischen
Raumordnungsplans mit der obersten Landesplanungsbehérde oder einem Regio-
nalen Planungsverband abgestimmt, beteiligen die héheren Landesplanungsbehér-
den, in deren Zustandigkeitsbereich Auswirkungen dieses Raumordnungsplans zu
erwarten sind, die Offentlichkeit gemaR Abs. 1 entsprechend, soweit Vorgaben der
auBerbayerischen Stelle nicht entgegenstehen. 3In der Bekanntmachung ist darauf
hinzuweisen, dass die Méglichkeit zur Stellungnahme gegenuber der Stelle, mit der
der aufierbayerische Raumordnungsplan abgestimmt wird, besteht. 4Soweit auch
die im Rahmen der Umweltpriifung erstellten Unterlagen tbermittelt worden sind,
ist den in Art. 17 Abs. 3 genannten Behdrden innerhalb einer angemessenen Frist
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.”

Der bisherige Art. 17 wird Art. 19 und wie folgt gedndert:

a) In Satz 1 Halbsatz 1 wird die Angabe ,die Belange® durch die Angabe ,diese”
ersetzt.

b) Satz 2 wird wie folgt geandert:

aa) In Nr. 1 werden die Angabe ,Art. 20“ durch die Angabe ,Art. 14“ sowie die
Angabe ,Art. 22“ durch die Angabe ,Art. 15* ersetzt.

bb) In Nr. 2 wird die Angabe ,Art. 15" durch die Angabe ,Art. 17“ ersetzt.
cc) In Nr. 3 wird die Angabe ,Art. 16" durch die Angabe ,Art. 18“ ersetzt.
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13. Der bisherige Art. 18 wird Art. 20 und wie folgt gefasst:
JArt. 20
Bekanntmachung und Einstellung ins Internet

(1) Das Landesentwicklungsprogramm wird durch die Staatsregierung, der Re-
gionalplan durch die zustandige héhere Landesplanungsbehérde bekanntgemacht.

(2) 'Ab dem Tag des Inkrafttretens ist das Landesentwicklungsprogramm von
der obersten Landesplanungsbehoérde, der Regionalplan von den regional betroffe-
nen héheren Landesplanungsbehdrden zusatzlich mit der Begriindung zu den Fest-
legungen ins Internet einzustellen und zur Einsichtnahme vorzuhalten. 2Hierauf ist
im jeweiligen Veroffentlichungsblatt hinzuweisen. Die Begriindung des Raumord-
nungsplans enthalt auch

1. eine zusammenfassende Erklarung,
a) wie Umwelterwagungen in den Raumordnungsplan einbezogen wurden,

b) wie der nach Art. 17 erstellte Umweltbericht, die Ergebnisse der Beteili-
gungsverfahren nach Art. 18 sowie die gepriften Alternativen in der Abwa-
gung berlcksichtigt wurden und

2. eine Zusammenstellung der Malnahmen, die fiir eine Uberwachung erheblicher
Umweltauswirkungen bei der Verwirklichung des Raumordnungsplans durchge-
fuhrt werden sollen.”

14. Die bisherigen Art. 19 bis 22 werden aufgehoben.
15. Art. 23 wird Art. 21 und wie folgt geandert:
a) Abs. 1 wird wie folgt gedndert:

aa) In Nr. 1 werden die Angabe ,Art. 16“ durch die Angabe ,Art. 18" sowie die
Angabe ,einzelne Personen oder 6ffentliche Stellen nicht beteiligt worden
sind oder eine grenziiberschreitende Beteiligung fehlerhaft erfolgt ist“ durch
die Angabe ,Einzelne der nach Art. 18 Abs. 2 zu Beteiligenden nicht oder
fehlerhaft beteiligt worden sind“ ersetzt.

bb) Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

»2. die Vorschrift des Art. 16 Abs. 4 Uiber die Begriindung der Festlegungen
im Raumordnungsplan sowie in seinen Entwurfen verletzt worden ist;
dabei ist unbeachtlich, wenn die Begriindung unvollstandig ist; oder”.

b) Abs. 2 wird wie folgt gedndert:
aa) Nr. 1 wird aufgehoben.
bb) In Nr. 2 wird die Angabe ,2.“ gestrichen.
c) Abs. 3 wird wie folgt gedndert:
aa) In Satz 1 wird die Angabe ,Art. 17 durch die Angabe ,Art. 19 ersetzt.
bb) Folgender Satz 3 wird angefugt:

,“Werden in einem Raumordnungsplan ein oder mehrere Ausschlussge-
biete in Zusammenhang mit einem oder mehreren Vorranggebieten fehler-
haft festgelegt, bleibt der Raumordnungsplan im Ubrigen wirksam, sofern
der vorrangigen Nutzung oder Funktion durch die tbrigen Vorranggebiete
substanziell Raum verschafft wird.”

d) Abs. 4 wird wie folgt geandert:

aa) Im Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe ,Art. 15 durch die Angabe ,Art. 17¢
ersetzt.

bb) In Nr. 1 wird die Angabe ,Art. 15" durch die Angabe ,Art. 17“ sowie die An-
gabe ,Art. 18" durch die Angabe ,Art. 20 Abs. 2“ ersetzt.

cc) In Nr. 2 wird die Angabe ,Art. 15* jeweils durch die Angabe ,Art. 17 ersetzt.
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e) Abs. 5 Satz 1 wird wie folgt gedndert:

aa) Im Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe ,eines Jahres" durch die Angabe ,von
sechs Monaten” ersetzt.

bb) Nr. 2 wird aufgehoben.

cc) Nr. 3 wird Nr. 2 und die Angabe ,nach Abs. 3 beachtliche Mangel* wird
durch die Angabe ,ein nach Abs. 3 beachtlicher Mangel“ ersetzt.

dd) Nr. 4 wird Nr. 3.
f) Abs. 7 wird aufgehoben.
Die Art. 24 und 25 werden die Art. 22 und 23 und wie folgt gefasst:
JArt. 22
Gegenstand einer Raumvertraglichkeitsprifung, Zustandigkeit

(1) "Vorhaben von erheblicher iberortlicher Raumbedeutsamkeit sind vor Ent-
scheidung Uber die Zulassigkeit auf inre Raumvertraglichkeit zu priifen, es sei denn,
die hohere Landesplanungsbehdrde sieht hiervon ab. 2Die Raumvertraglichkeits-
prufung beinhaltet

1. die Prifung der raumbedeutsamen Auswirkungen des Vorhabens unter tiberort-
lichen Gesichtspunkten, insbesondere auf die Wirtschafts-, Siedlungs-, Infra-
und Freiraumstruktur sowie die Ubereinstimmung mit den Erfordernissen der
Raumordnung und der Abstimmung mit anderen raumbedeutsamen Planungen
und Maflinahmen,

2. die Prifung der vom Vorhabentrager eingebrachten ernsthaft in Betracht kom-
menden Alternativen und

3. die Uberschlagige Prifung Uberortlich raumbedeutsamer Belange des Umwelt-
schutzes im Hinblick auf die Auswirkungen des Vorhabens auf Schutzgiter
nach § 2 Abs. 1 UVPG unter Berlicksichtigung der Kriterien nach Anlage 3
UVPG.

3SRaumvertraglichkeitspriifungen werden ausschlielich im 6ffentlichen Interesse
durchgefihrt.

(2) 'Zustandig fur die Raumvertraglichkeitsprifung ist die hohere Landespla-
nungsbehorde, in deren ortlichen Zustandigkeitsbereich das Vorhaben liegt. 2Die
oberste Landesplanungsbehoérde kann bei Vorhaben, von denen mehrere héhere
Landesplanungsbehdérden betroffen werden, eine von ihnen fur zustandig erklaren.
3Diese entscheidet im Benehmen mit den lbrigen betroffenen héheren Landespla-
nungsbehoérden.

Art. 23
Durchfiihrung und Abschluss einer Raumvertraglichkeitsprifung

(1) '"Der Vorhabentrager legt der hoheren Landesplanungsbehorde in einem
elektronischen Format die Unterlagen vor, die notwendig sind, um Uber die Erfor-
derlichkeit einer Raumvertraglichkeitspriifung entscheiden zu kénnen. 2Die hohere
Landesplanungsbehérde pruft die eingereichten Unterlagen und entscheidet inner-
halb von vier Wochen Uber die Erforderlichkeit einer Raumvertraglichkeitsprifung
oder einer vereinfachten Raumvertraglichkeitspriifung. 3Von einer Raumvertraglich-
keitsprifung soll abgesehen werden, wenn das Vorhaben

1. Zielen der Raumordnung offensichtlich entspricht oder widerspricht oder

2. den Festsetzungen eines den Zielen der Raumordnung angepassten Bebau-
ungsplans nach § 12 oder § 30 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) ent-
spricht oder widerspricht und sich die Zulassigkeit des Vorhabens nicht nach
einem Planfeststellungsverfahren oder einem sonstigen Verfahren mit den
Rechtswirkungen der Planfeststellung bestimmt.
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“Bei Vorhaben von o6ffentlichen Stellen des Bundes, von anderen 6ffentlichen Stel-
len, die im Auftrag des Bundes tétig sind, sowie von Personen des Privatrechts nach
§ 5 Abs. 1 ROG entscheidet die hdhere Landesplanungsbehérde im Benehmen mit
der zustandigen Stelle oder Person uber die Erforderlichkeit der Raumvertraglich-
keitsprufung.

(2) '"Wird eine Raumvertraglichkeitspriifung durchgefiihrt, sind die fiir eine Be-
wertung der Uberdrtlichen raumbedeutsamen Auswirkungen des Vorhabens nach
Art. 22 Abs. 1 Satz 2 erforderlichen Unterlagen vom Vorhabentrager bei der hdhe-
ren Landesplanungsbehorde einzureichen. 2Soll eine vereinfachte Raumvertrag-
lichkeitsprifung durchgefiihrt werden, sind die erforderlichen Unterlagen, die fir das
Tragerverfahren notwendig sind, vom Vorhabentrager auch bei der hdheren Lan-
desplanungsbehorde vorzulegen. 3Bei Vorhaben der Verteidigung entscheidet das
hierfur zustandige Bundesministerium oder die von ihm bestimmte Stelle, bei Vor-
haben des Zivilschutzes die zustandige Stelle Uber Art und Umfang der Angaben
fur das Vorhaben.

(3) 'Im Rahmen der Raumvertréglichkeitspriifung erhalten die Offentlichkeit und
die offentlichen Stellen die Moglichkeit zur Stellungnahme. 2Dazu werden die Un-
terlagen fir vier Wochen (Veroffentlichungsfrist) im Internet verdffentlicht; die Frist
kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes angemessen verlangert werden. SAuf
Anfrage soll eine alternative Zugangsmoglichkeit zur Verfligung gestellt werden.
4Dies sowie die Internetadresse, die Veroffentlichungsfrist und die Stelle, bei der die
Gelegenheit besteht, elektronisch oder bei Bedarf schriftlich bis zum Ende der Ver-
offentlichungsfrist Stellung zu nehmen, sind vorher ortsublich bekannt zu machen.
5Zudem ist in der Bekanntmachung darauf hinzuweisen, dass alle Stellungnahmen
mit Ablauf der Veroffentlichungsfrist fir dieses Verfahren ausgeschlossen sind, die
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. ®Rechtsanspriiche werden
durch die Beteiligung nicht begriindet. "Der Vorhabentrager hat Anspruch darauf,
dass seine Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse nicht unbefugt offenbart werden.
8Gleiches gilt fiir Bund und Lander, wenn Anhaltspunkte dafiir bestehen, dass be-
stimmte Angaben fur die Interessen des Bundes oder des Landes nachteilig sein
kénnen oder diese nach einem Gesetz oder ihrem Wesen nach geheim gehalten
werden missen. °Die hohere Landesplanungsbehodrde kann jedoch die Vorlage von
aussagekraftigen Unterlagen verlangen, die das Vorhaben und dessen Auswirkun-
gen ohne Preisgabe von Geheimnissen beschreiben. °Bei Vorhaben der Verteidi-
gung oder des Zivilschutzes kénnen auf Verlangen der in Abs. 2 Satz 3 genannten
Stellen die Beteiligung der Offentlichkeit einschrankt oder ausgeschlossen werden.

(4) 'Zeitgleich zum Verfahren nach Abs. 3 ist folgenden Stellen elektronisch Ge-
legenheit zur Abgabe einer ausschlief3lich elektronischen Stellungnahme zu geben:

1. offentliche Stellen und sonstige Planungstrager, die von dem Vorhaben berthrt
sind,

2. nach Naturschutzrecht im Freistaat Bayern anerkannte Vereine, soweit sie in
ihrem satzungsgemafRen Aufgabenbereich berlhrt sind,

3. die betroffenen Wirtschafts-, Land- und Forstwirtschafts- sowie Sozialverbande,

4. die zustandige Stelle des benachbarten Landes, soweit sich das Vorhaben im
dortigen Gebiet auswirken kann,

5. die zustandige Stelle des Nachbarstaates, soweit sich das Vorhaben im dorti-
gen Gebiet erheblich auswirken kann, nach den Grundsatzen der Gegenseitig-
keit und Gleichwertigkeit.

2Abs. 3 gilt entsprechend.

(5) Die Beteiligung gemaR den Abs. 3 und 4 kann auch dadurch erfolgen, dass
die héhere Landesplanungsbehdrde die in einem anderen Verfahren abgegebenen
Stellungnahmen einschlieRlich der AuBerungen der Offentlichkeit, die fir eine
Raumvertraglichkeitsprifung erheblich sind, heranzieht (vereinfachte Raumvertrag-
lichkeitsprifung).
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17.
18.

19.

(6) 'Die hohere Landesplanungsbehorde schliel3t die Raumvertraglichkeitspri-
fung innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Eingang der vollstandigen Un-
terlagen, bei einer vereinfachten Raumvertraglichkeitsprifung innerhalb einer Frist
von drei Monaten nach Eingang der in dem anderen Verfahren abgegebenen Stel-
lungnahmen einschlieRlich der AuRerungen der Offentlichkeit, mit einer landespla-
nerischen Beurteilung in Form einer gutachterlichen Stellungnahme ab und Gber-
mittelt diese dem Vorhabentrager und im Fall der vereinfachten Raumvertraglich-
keitspriifung auch der fiir das andere Verfahren zustandigen Behorde. 2Erfolgt keine
Ubermittlung innerhalb der Frist nach Satz 1, kann die Entscheidung (ber die Zu-
lassigkeit des Vorhabens herbeigefiihrt werden. 3In diesem Fall soll die héhere Lan-
desplanungsbehérde die Raumvertraglichkeitspriifung ziigig abschlie®en und der
zustandigen Behorde sowie dem Vorhabentrager ihre landesplanerische Beurtei-
lung zuleiten. “Die landesplanerische Beurteilung wird im Internet veréffentlicht. 5Die
Veroffentlichung ist bekanntzumachen. éDie zustandige Behorde soll die Erkennt-
nisse aus der Raumvertraglichkeitspriifung nutzen und die landesplanerische Beur-
teilung auf Grundlage des Art. 3 Abs. 1 Satz 1 in ihre Entscheidung einbeziehen.

(7) Das Ergebnis der Raumvertraglichkeitsprifung kann nur im Rahmen des
Rechtsbehelfsverfahrens gegen die im nachfolgenden Verfahren getroffene Ent-
scheidung Uberprift werden.*

Art. 26 wird aufgehoben.
Art. 27 wird Art. 24 und wie folgt gefasst:
JArt. 24
Landesplanerische Stellungnahme

Wird keine Raumvertraglichkeitsprifung durchgefihrt, gibt die hohere Landes-
planungsbehérde im Rahmen einer fachrechtlichen Behordenbeteiligung eine lan-
desplanerische Stellungnahme ab.”

Art. 28 wird Art. 25 und wie folgt geandert:

a) In Abs. 1 werden die Angabe ,oberste Landesplanungsbehdérde kann® durch die
Angabe ,Landesplanungsbehérden kénnen“ ersetzt sowie nach der Angabe
LArt. 3“ die Angabe ,Abs. 1“ und nach der Angabe ,6ffentlichen Stellen“ die An-
gabe ,und Personen des Privatrechts* eingefligt.

b) Abs. 2 wird wie folgt gedndert:

aa) Der Wortlaut wird Satz 1, die Angabe ,oberste Landesplanungsbehdrde
kann“ wird durch die Angabe ,Landesplanungsbehdrden kénnen® ersetzt,
nach der Angabe ,Art. 3“ wird die Angabe ,Abs. 1“ und nach der Angabe
Loffentlichen Stellen” wird die Angabe ,und Personen des Privatrechts bis
zu zwei Jahren“ eingefugt.

bb) Folgender Satz 2 wird angeflgt:
,2Die Untersagung kann um ein weiteres Jahr verlangert werden."
c) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

,(3) 'Zustandig fiir die Untersagung bei ausschlieBlich in einem Regional-
plan festgelegten oder in Aufstellung befindlichen Zielen der Raumordnung ist
die héhere Landesplanungsbehdrde, in deren Zustandigkeitsbereich sich der
Regionale Planungsverband befindet. 2lm Ubrigen ist die oberste Landespla-
nungsbehoérde zustandig.”

d) Abs. 4 wird wie folgt geandert:
aa) Der Wortlaut wird Satz 1.
bb) Folgender Satz 2 wird angefugt:
».Der Trager der zu untersagenden Planung oder MalRnahme ist zu héren.*
e) Die Abs. 5 und 6 werden aufgehoben.
f) Die Abs. 7 und 8 werden die Abs. 5 und 6.
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20.
21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

Art. 29 wird Art. 26.
Art. 30 wird Art. 27 und wie folgt gefasst:
JArt. 27
Mitteilungs- und Auskunftspflicht, Verwertung

'Die in Art. 3 Abs. 1 genannten offentlichen Stellen des Freistaates Bayern und
Personen des Privatrechts sind zu unverziglicher Mitteilung von raumbedeutsamen
Planungen und MaBnahmen gegeniber den betroffenen hdheren Landesplanungs-
behorden verpflichtet. 2Die sonstigen privaten Planungstrager sind verpflichtet, den
Landesplanungsbehoérden auf Verlangen Auskunft Gber raumbedeutsame Planun-
gen und Malnahmen zu erteilen. 2Die Landesplanungsbehoérden verwerten Infor-

mationen im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung, insbesondere zur Raumbe-
obachtung.”

Die Art. 31 und 32 werden aufgehoben.
Art. 33 wird Art. 28 und Abs. 1 wie folgt gefasst:

»(1) 'Die oberste Landesplanungsbehorde kann verlangen, dass die Gemein-
den ihre rechtswirksamen Bauleitplane an die Ziele der Raumordnung anpassen.
2Bei Anpassung ausschlieBlich an Ziele eines Regionalplans ist die hohere Landes-
planungsbehdrde zustandig.”

Art. 34 wird Art. 29 und in Satz 2 wird die Angabe ,erhebt die oberste Landespla-
nungsbehoérde” durch die Angabe ,werden® ersetzt sowie nach der Angabe ,Ausla-
gen”“ wird die Angabe ,erhoben” eingefiigt.

Die Uberschrift des Teils 7 wird wie folgt gefasst:
Lreil 7
Sonderregelungen und Schlussbestimmungen®.
Nach der Uberschrift des Teils 7 werden die folgenden Art. 30 und 31 eingefiigt:
JArt. 30
Vorrang des Staatsvertrages

Die Bestimmungen des Staatsvertrags zwischen dem Land Baden-Wdrttem-
berg und dem Freistaat Bayern uber die Zusammenarbeit bei der Landesentwick-
lung und Uber die Regionalplanung in der Region Donau-lller vom 31. Marz 1973
(GVBI. S. 305, BayRS 01-1-7-W) in der jeweils geltenden Fassung haben Vorrang
vor den Regelungen dieses Gesetzes, soweit die Bestimmungen des Staatsver-
trags von den Regelungen dieses Gesetzes abweichen.

Art. 31
Sonderregelung fiir Windenergie an Land

Die Ausweisung von Beschleunigungsgebieten richtet sich nach § 28 ROG in
der am 15. August 2025 geltenden Fassung.*

Art. 35 wird Art. 32 und wie folgt gefasst:
JArt. 32
Unanwendbarkeit des Raumordnungsgesetzes

Das Raumordnungsgesetz findet im sachlichen Anwendungsbereich dieses Ge-
setzes keine Anwendung, soweit dieses Gesetz nichts Abweichendes bestimmt.®

Art. 36 wird Art. 33 und wie folgt gefasst:
JArt. 33
Ubergangsbestimmungen

(1) Verfahren zur Aufstellung von Raumordnungsplanen nach den Art. 14
und 15, fir die vor dem 1. April 2026 das Beteiligungsverfahren eingeleitet wurde,
werden nach der am 31. Marz 2026 geltenden Fassung dieses Gesetzes abge-
schlossen.
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29.
30.

31.

(2) Raumvertraglichkeitspriifungen nach Art. 22, fiir die die Unterlagen geman
Art. 23 Abs. 2 vor dem 1. April 2026 bei der zustandigen Behdrde eingereicht wur-
den, werden nach der am 31. Marz 2026 geltenden Fassung dieses Gesetzes ab-
geschlossen.

(3) Vor dem 1. April 2026 beantragte Zielabweichungsverfahren nach Art. 4
werden nach der am 31. Marz 2026 geltenden Fassung dieses Gesetzes abge-
schlossen.

(4) 'Auf Raumordnungsplane, die vor dem 1. April 2026 in Kraft getreten sind,
ist Art. 21 in der am 31. Méarz 2026 geltenden Fassung anzuwenden. 2Im Ubrigen
findet auf diese Art. 23 Abs. 2 in der am 31. Marz 2026 geltenden Fassung weiterhin
Anwendung.”

Art. 37 wird Art. 34.
Anlage 1 wird wie folgt geadndert:

a) Die Angabe ,(zu Art. 15 Abs. 2 Satz 2)“ wird durch die Angabe ,(zu Art. 17
Abs. 2 Satz 2)* ersetzt.

b) In Nr.2 Satzteil vor Buchst. a wird die Angabe ,Art. 15“ durch die Angabe
JArt. 17% ersetzt.

In Anlage 2 wird die Angabe ,(zu Art. 15 Abs. 4 Satz 1)* durch die Angabe ,(zu
Art. 17 Abs. 4 Satz 1)" ersetzt.

§8
Anderung des Gerichtsverfassungsausfiihrungsgesetzes
Das Gerichtsverfassungsausfiihrungsgesetz (AGGVG) in der in der Bayerischen

Rechtssammlung (BayRS 300-1-1-J) veroffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt
durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2022 (GVBI. S. 714) geandert worden ist,
wird wie folgt geandert:

1.
2.
3.

Die Art. 8 und 29 werden aufgehoben.
In Art. 32 wird die Angabe ,Girozentrale® gestrichen.

In Art. 34 Satz 1 wird die Angabe ,die Kostenordnung® durch die Angabe ,das Ge-
richts- und Notarkostengesetz (GNotKG)* ersetzt.

Art. 35 wird wie folgt gefasst:
JArt. 35

Mitteilung an das Nachlassgericht bei Sterbefallen
aulierhalb des Bundesgebietes

'Einen Sterbefall auRerhalb des Bundesgebietes hat die Gemeinde, in der der
Verstorbene seinen letzten Wohnsitz oder gewodhnlichen Aufenthalt hatte, dem
Nachlassgericht inres Bezirks mitzuteilen, sobald der Tod amtlich bekannt wird. 2Ist
das Nachlassgericht, das die Mitteilung erhalt, nicht zustandig, hat es die Todesan-
zeige an das zustandige Nachlassgericht abzugeben.*

Die Art. 38, 39, 43 und 51 werden aufgehoben.

In Art. 53 Abs. 1 wird nach der Angabe ,Rechtsverordnung“ die Angabe ,von der
Regelung des § 2 Abs. 3 des Justizaktenaufbewahrungsgesetzes (JAKtAG) Ge-
brauch zu machen und® eingefugt.

Art. 66 wird wie folgt geandert:

a) Abs. 1 wird aufgehoben.

b) Die Abs. 2 bis 6 werden die Abs. 1 bis 5.
Art. 67 wird wie folgt geandert:

a) Im Wortlaut wird die Angabe ,"* gestrichen.
b) Fuflnote ,"" wird aufgehoben.
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§9
Anderung des Bayerischen Schlichtungsgesetzes

Art. 5 Abs. 3 des Bayerischen Schlichtungsgesetzes (BaySchiG) vom 25. Ap-
ril 2000 (GVBI. S. 268, BayRS 300-1-5-J), das zuletzt durch § 2 Abs. 15 des Gesetzes
vom 8. April 2013 (GVBI. S. 174) geandert worden ist, wird wie folgt geadndert:

1. In Satz 1 wird die Satznummerierung ,'* gestrichen und die Angabe ,Abséatzen 1
und 2“ wird durch die Angabe ,,Abs. 1 und 2 sowie die nach Art. 22 des Gerichtsver-
fassungsausfiihrungsgesetzes (AGGVG) anerkannten Gitestellen” ersetzt.

2. Satz 2 wird aufgehoben.

§10
Anderung des Bayerischen MaRregelvollzugsgesetzes

Art. 47 Abs. 3 des Bayerischen Malregelvollzugsgesetzes (BayMRVG) vom
17. Juli 2015 (GVBI. S. 222, BayRS 312-3-A), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom
21. November 2025 (GVBI. S. 573) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. In Satz 1 wird die Satznummerierung ,'“ gestrichen.
2. Die Satze 2 und 3 werden aufgehoben.

§11
Anderung des Mittelstandsférderungsgesetzes

Das Mittelstandsforderungsgesetz (MfG) vom 20. Dezember 2007 (GVBI. S. 926,
BayRS 707-1-W), das zuletzt durch § 1 Abs. 317 der Verordnung vom 26. Marz 2019
(GVBI. S. 98) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Die Inhaltsibersicht wird gestrichen.
2. Art. 19 wird aufgehoben.

§12
Anderung der Bayerischen Gaststittenverordnung
In §1 Abs.1 Satz 2 der Bayerischen Gaststattenverordnung (BayGastV) vom
23. Februar 2016 (GVBI. S. 39, BayRS 7130-1-L), die zuletzt durch § 1 der Verordnung
vom 13. Mai 2025 (GVBI. S. 139) geandert worden ist, wird die Angabe ,Art. 53 Abs. 2

Satz 1 Nr. 1 der Bayerischen Bauordnung® durch die Angabe ,Art. 53 Abs. 2 Satz 1 der
Bayerischen Bauordnung (BayBO)“ ersetzt.

§13
Anderung des Gesetzes iiber das éffentliche Versorgungswesen

Art. 15 des Gesetzes Uber das 6ffentliche Versorgungswesen (VersoG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16. Juni 2008 (GVBI. S. 371, BayRS 763-1-1), das zu-
letzt durch § 3 des Gesetzes vom 7. Juli 2023 (GVBI. S. 327) geandert worden ist, wird
wie folgt geandert:

1. In Abs. 1 wird die Angabe (1) gestrichen.
2. Abs. 2 wird aufgehoben.

§14

Anderung der Verordnung zur Durchfilhrung des Gesetzes
tiber das 6ffentliche Versorgungswesen

Die Verordnung zur Durchfiihrung des Gesetzes liber das offentliche Versorgungs-
wesen (DVVersoG) vom 20. Dezember 1994 (GVBI. S. 1083, BayRS 763-1-1-1), die
zuletzt durch Verordnung vom 30. September 2019 (GVBI. S. 611) gedndert worden ist,
wird wie folgt gedndert:
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1. In §4 Abs. 1 Satz2 Nr. 3 wird die Angabe ,Satz 1 VersoG* durch die Angabe
.Satz 1 des Gesetzes lber das 6ffentliche Versorgungswesen (VersoG)* ersetzt.

2. In§5 Abs. 2 Nr. 2 und § 9 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe ,Abs. 1“ jeweils gestri-
chen.

§15
Anderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes

Das Bayerische Naturschutzgesetz (BayNatSchG) vom 23. Februar 2011 (GVBI.
S. 82, BayRS 791-1-U), das zuletzt durch § 10 des Gesetzes vom 25. Juli 2025 (GVBI.
S. 254) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. Art. 3a wird aufgehoben.

2. Art. 19 wird wie folgt gedndert:
a) Abs. 3 wird aufgehoben.
b) Abs. 4 wird Abs. 3.

§ 16
Anderung des Bayerischen Behindertengleichstellungsgesetzes

Art. 18 Abs. 3 des Bayerischen Behindertengleichstellungsgesetzes (BayBGG)
vom 9. Juli 2003 (GVBI. S. 419, BayRS 805-9-A), das zuletzt durch § 1 und § 2 des
Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVBI. S. 388) geandert worden ist, wird wie folgt gefasst:

»(3) Der oder die Beauftragte ist ressortibergreifend tatig und
arbeitet zur Erflllung der Amtsaufgaben mit allen Geschéaftsbereichen zusammen,
2. regt MaBnahmen zur verbesserten Teilhabe von Menschen mit Behinderung an,

3. bearbeitet unbeschadet des Petitionsrechts und der Entscheidungsverantwortung
der vollziehenden Stellen die an ihn oder sie gerichteten Anregungen von einzelnen
Betroffenen, Verbanden, Selbsthilfegruppen, kommunalen Beauftragten und ande-
ren Organisationen im thematisch einschlagigen Bereich,

4. wird zu allen Gesetzes-, Verordnungs- und sonstigen wichtigen Vorhaben der
Staatsregierung frihzeitig angehdrt, soweit sie im Schwerpunkt thematisch ein-
schlagige Fragen behandeln oder berihren.*

—_

§17
Anderung des Bayerischen Lobbyregistergesetzes

Art. 7 des Bayerischen Lobbyregistergesetzes (BayLobbyRG) vom 6. Juli 2021
(GVBI. S. 386, BayRS 1100-7-1), das durch § 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2021
(GVBI. S. 661) gedndert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Abs. 1 wird aufgehoben.
2. In Abs. 2 wird die Angabe ,,(2)* gestrichen.

§18
Anderung des Bayerischen Beauftragtengesetzes

Art. 2 des Bayerischen Beauftragtengesetzes (BayBeauftrG) vom 25. Marz 2019
(GVBI. S. 58, BayRS 1102-12-S) wird wie folgt gedndert:

1. In Abs. 1 wird die Angabe (1) gestrichen.
2. Abs. 2 wird aufgehoben.
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§19

Anderung des Gesetzes iiber staatliche Auszeichnungen fiir die Rettung
von Menschen aus Lebensgefahr

Das Gesetz Uber staatliche Auszeichnungen flr die Rettung von Menschen aus Le-
bensgefahr in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 1132-2-S) verdéffent-
lichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 1 Abs. 11 der Verordnung vom
26. Marz 2019 (GVBI. S. 98) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Der Uberschrift wird die Angabe ,(LRAuszG)“ angefiigt.
2. Art. 11 wird wie folgt gedndert:

a) In Abs. 1 wird die Angabe ,(1)“ gestrichen.

b) Abs. 2 wird aufgehoben.

§ 20
Anderung des Hf6D-Gesetzes

Art. 15 des HfoD-Gesetzes (Hf6DG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
9. Oktober 2003 (GVBI. S. 818, BayRS 2030-1-3-F), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes
vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 605) geandert worden ist, wird aufgehoben.

§ 21

Anderung des Gesetzes iiber die Bildung von Versorgungsriicklagen
im Freistaat Bayern

Das Gesetz uber die Bildung von Versorgungsriicklagen im Freistaat Bayern
(BayVersRucklG) vom 11. Dezember 2012 (GVBI. S. 613, BayRS 2032-0-F), das zuletzt
durch § 9 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBI. S. 724) geandert worden ist,
wird wie folgt geandert:

1. Die Inhaltstbersicht wird gestrichen.
2. Art. 7 Abs. 4 wird aufgehoben.

3. In Art. 10 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe ,im Bayerischen Staatsanzeiger® gestri-
chen.

§22
Anderung des Bayerischen Gleichstellungsgesetzes

Das Bayerische Gleichstellungsgesetz (BayGIG) vom 24. Mai 1996 (GVBI. S. 186,
BayRS 2039-1-A), das zuletzt durch Gesetz vom 8. Juli 2025 (GVBI. S. 206) geandert
worden ist, wird wie folgt geadndert:

1. Art. 21 wird aufgehoben.
2. Art. 22 wird Art. 21.
3. Art. 23 wird aufgehoben.
4. Art. 24 wird Art. 22.

§23
Anderung des Bayerischen Pflegendengesetzes

In Art. 4 Abs.2 Satz 1 des Bayerischen Pflegendengesetzes (BayPfleG) vom
24. April 2017 (GVBI. S. 78, BayRS 2124-2-G), das zuletzt durch die §§ 1 und 2 des
Gesetzes vom 8. Juli 2024 (GVBI. S. 205) geandert worden ist, wird die Angabe ,und
diesen in regelmafligen Abstadnden, mindestens aber alle funf Jahre, zu evaluieren® ge-
strichen.
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§24
Anderung des Bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes

Art. 4 des Bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes (BayPsychKHG) vom
24. Juli 2018 (GVBI. S. 583, BayRS 2128-2-A/G), das zuletzt durch § 8 des Gesetzes
vom 23. Dezember 2022 (GVBI. S. 718) geandert worden ist, wird aufgehoben.

§ 25
Anderung des Bayerischen Klimaschutzgesetzes

Art. 9 des Bayerischen Klimaschutzgesetzes (BayKlimaG) vom 23. November 2020
(GVBI. S. 598, 656, BayRS 2129-5-1-U), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom
23. Dezember 2022 (GVBI. S. 704) geandert worden ist, wird aufgehoben.

§ 26
Anderung des Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes

Das Bayerische Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG) vom 5. August 2022 (GVBI.
S. 414, BayRS 2210-1-3-WK), das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 23. Dezem-
ber 2025 (GVBI. S. 657) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Art. 7 Abs. 2 wird wie folgt geandert:
a) Satz 2 wird aufgehoben.

b) Satz 3 wird Satz 2 und die Angabe ,und externen Evaluierungseinrichtungen
nach Satz 2“ wird gestrichen.

c) Die Satze 4 und 5 werden die Satze 3 und 4.

2. In Art. 31 Abs. 8 Halbsatz 2 wird die Angabe ,und legt dem Hochschulrat jahrlich
einen Bericht der Hochschulleitung tber die Erfillung der Aufgaben der Hochschule
vor (Rechenschaftsbericht), der insbesondere auch die Erfiillung der Aufgaben der
Hochschule nach Art. 22 Abs. 1 einschlief3t“ gestrichen.

3. Art. 40 Abs. 2 wird wie folgt geandert:

a) Die Nrn. 3 und 4 werden aufgehoben.

b) Die Nrn. 5 und 6 werden die Nrn. 3 und 4.
4. Art. 84 Abs. 6 wird wie folgt geandert:

a) Satz 4 wird aufgehoben.

b) Satz 5 wird Satz 4.

§ 27
Anderung des Bayerischen Universititsklinikagesetzes

Art. 17 Satz 3 des Bayerischen Universitatsklinikagesetzes (BayUniKIinG) vom
23. Mai 2006 (GVBI. S. 285, BayRS 2210-2-4-WK), das zuletzt durch Gesetz vom
23. Juli 2024 (GVBI. S. 259) geandert worden ist, wird aufgehoben.

§28
Anderung des Bayerischen Hochschulzulassungsgesetzes

Art. 3 des Bayerischen Hochschulzulassungsgesetzes (BayHZG) vom 9. Mai 2007
(GVBI. S. 320, BayRS 2210-8-2-WK), das zuletzt durch Art. 130f Abs. 8 des Gesetzes
vom 5. August 2022 (GVBI. S. 414) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Abs. 4 wird aufgehoben.

2. Abs. 5 wird Abs. 4 und nach der Angabe ,Staatsministerium® wird die Angabe ,fir
Wissenschaft und Kunst (Staatsministerium)“ eingefiigt.
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§29
Anderung des Bayerischen Eliteférderungsgesetzes

Art. 4 Abs. 3 des Bayerischen Eliteférderungsgesetzes (BayEFG) vom 26. April 2005
(GVBI. S. 104, BayRS 2230-2-3-WK), das zuletzt durch § 1 Abs. 213 der Verordnung
vom 26. Marz 2019 (GVBI. S. 98) geandert worden ist, wird aufgehoben.

§ 30
Anderung des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes

Art. 14 Abs. 5 und Art. 14a Abs. 5 des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreu-
ungsgesetzes (BayKiBiG) vom 8. Juli 2005 (GVBI. S. 236, BayRS 2231-1-A), das zuletzt
durch § 2 des Gesetzes vom 21. November 2025 (GVBI. S. 570) geandert worden ist,
werden aufgehoben.

§ 31
Anderung des Bayerischen Erwachsenenbildungsférderungsgesetzes

Das Bayerische Erwachsenenbildungsférderungsgesetz (BayEbF6G) vom
31. Juli 2018 (GVBI. S. 662, BayRS 2239-1-K), das zuletzt durch Gesetz vom 10. Au-
gust 2023 (GVBI. S. 501) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. Art. 9 Abs. 3 wird wie folgt geandert:
a) In Nr. 4 wird die Angabe , , “ am Ende durch die Angabe ,und® ersetzt.
b) Nr. 5 wird aufgehoben.
c) Nr. 6 wird Nr. 5.
2. Art. 12 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 1 wird aufgehoben.
b) Abs. 2 wird wie folgt gedndert:
aa) Die Angabe ,(2) wird gestrichen.

bb) In Satz 1 werden die Angabe ,ihrerseits“ und die Angabe ,jeweils rechtzeitig
vorher® gestrichen.

§32
Anderung des Bayerischen Rundfunkgesetzes

Art. 21 Abs. 9 des Bayerischen Rundfunkgesetzes (BayRG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. Oktober 2003 (GVBI. S. 792, BayRS 2251-1-S), das zuletzt
durch Gesetz vom 24. Juli 2023 (GVBI. S. 448) geandert worden ist, wird aufgehoben.

§33
Anderung des Bayerischen Mediengesetzes

Art. 20 des Bayerischen Mediengesetzes (BayMG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. Oktober 2003 (GVBI. S. 799, BayRS 2251-4-S), das zuletzt durch die
§§ 1 und 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBI. S. 584) geandert worden ist,
wird wie folgt geandert:

1. Abs. 9 wird aufgehoben.

2. Abs. 10 wird Abs. 9.

§34
Anderung des Staatsforstengesetzes

Art. 6 Abs. 4 des Staatsforstengesetzes (StFoG) vom 9. Mai 2005 (GVBI. S. 138,
BayRS 7902-0-W), das zuletzt durch § 1 Abs. 78 der Verordnung vom 4. Juni 2024
(GVBI. S. 98) geandert worden ist, wird aufgehoben.
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§35
Anderung des Bayerischen Waldgesetzes

Art. 25 des Bayerischen Waldgesetzes (BayWaldG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22. Juli 2005 (GVBI. S. 313, BayRS 7902-1-L), das zuletzt durch Gesetz
vom 23. Dezember 2025 (GVBI. S. 693) geandert worden ist, wird aufgehoben.

§ 36
Anderung der Verordnung iiber Zustindigkeiten im Verkehrswesen

In § 6 Nr. 3 Buchst. ¢ der Verordnung Uber Zustandigkeiten im Verkehrswesen
(ZustVVerk) vom 22. Dezember 1998 (GVBI. S. 1025, BayRS 9210-2-1/B), die zuletzt
durch § 1 der Verordnung vom 16. Dezember 2025 (GVBI. S. 729) geandert worden ist,
wird die Angabe ,Nr. 1 gestrichen.

§ 37
Anderung des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes

Das Bayerische Rettungsdienstgesetz (BayRDG) vom 22. Juli 2008 (GVBI. S. 429,
BayRS 215-5-1-1), das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI.
S. 636) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Art. 35 Abs. 4 wird wie folgt geandert:
a) Satz 3 wird aufgehoben.
b) Satz 4 wird Satz 3.
2. Art. 41 Abs. 1 wird wie folgt geandert:
a) In Satz 1 wird die Satznummerierung ,'* gestrichen.
b) Satz 2 wird aufgehoben.

§ 38

Anderung des Gesetzes iiber den offentlichen
Personennahverkehr in Bayern

Das Gesetz Uber den 6ffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayOPNVG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1996 (GVBI. S. 336, BayRS 922-1-B),
das zuletzt durch § 17 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 605) geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

1. In Art. 4 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe ,dem Stand der Technik und* gestrichen.
2. Art. 17 wird aufgehoben.
3. Art. 29 Abs. 1 wird wie folgt geandert:

a) In Satz 1 wird die Satznummerierung ' gestrichen.

b) Satz 2 wird aufgehoben.

§ 39

Anderung des Bayerischen Gesetzes iiber das Erziehungs-
und Unterrichtswesen

In Art. 113b Abs. 9 Satz 2 des Bayerischen Gesetzes uber das Erziehungs- und
Unterrichtswesen (BayEUG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000
(GVBI. S. 414, 632, BayRS 2230-1-1-K), das zuletzt durch Gesetz vom 25. Juli 2025
(GVBI. S. 260) geandert worden ist, wird die Angabe ,nach dem jeweils neuesten Stand
der Technik® gestrichen.
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§ 40
Anderung der Landeswahlordnung

§ 88 der Landeswahlordnung (LWO) vom 16. Februar 2003 (GVBI. S. 62, BayRS
111-1-1-1), die zuletzt durch Verordnung vom 27. Januar 2023 (GVBI. S. 43) geandert
worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. Die Inhaltsibersicht wird gestrichen.

2. In Abs. 1 Nr. 1 wird die Angabe ,Staatsanzeiger” durch die Angabe ,Bayerischen
Ministerialblatt* ersetzt.

3. In Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe ,nach aktuellem Stand der Technik® gestrichen.

§ 41
Anderung des Bayerischen Verfassungsschutzgesetzes

Das Bayerische Verfassungsschutzgesetz (BayVSG) vom 12. Juli 2016 (GVBI.
S. 145, BayRS 12-1-1), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBI.
S. 374) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. InArt. 10 Abs. 2 Satz 2 und 3 wird die Angabe ,nach dem Stand der Technik” jeweils
gestrichen.

2. Art. 33 wird wie folgt gefasst:
JArt. 33
Einschrankung von Grundrechten

Auf Grund dieses Gesetzes kdnnen die Grundrechte der Versammlungsfreiheit,
auf Unverletzlichkeit der Wohnung und das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis
(Art. 8 Abs. 1, Art. 10 und 13 GG, Art. 106 Abs. 3, Art. 112 und 113 der Verfassung)
eingeschrankt werden.*

§42
Anderung des Polizeiaufgabengesetzes

Das Polizeiaufgabengesetz (PAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. September 1990 (GVBI. S. 397, BayRS 2012-1-1-1), das zuletzt durch Gesetz vom
23. Dezember 2025 (GVBI. S. 635) gedndert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Art. 27 Abs. 3 Satz 5 wird wie folgt gefasst:
»’Personenbezogene Daten sind vor der Verwertung von Datentragern zu lIéschen.*
2. In Art. 42 Abs. 2 Satz 4 wird die Angabe ,nach dem Stand der Technik® gestrichen.

3. In Art. 45 Abs. 1 Satz 5 und Art. 48 Abs. 7 wird die Angabe ,entsprechend dem
Stand der Technik® jeweils gestrichen.

4. Art. 100 wird wie folgt gefasst:
»Art. 100
Einschrankung von Grundrechten

Auf Grund dieses Gesetzes kdonnen die Grundrechte auf Leben und kérperliche
Unversehrtheit, Freiheit der Person (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und 2 des Grundgesetzes
und Art. 102 Abs. 1 der Verfassung), auf Versammlungsfreiheit (Art. 8 Abs. 1 des
Grundgesetzes und Art. 113 der Verfassung), des Brief-, Post- und Fernmeldege-
heimnisses (Art. 10 des Grundgesetzes und Art. 112 Abs. 1 der Verfassung) sowie
auf Freizugigkeit (Art. 11 des Grundgesetzes und Art. 109 der Verfassung) und auf
Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 des Grundgesetzes und Art. 106 Abs. 3 der
Verfassung) eingeschrankt werden.”
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§43
Anderung des Polizeiorganisationsgesetzes

In Art. 15 Abs. 1 Nr. 2 des Polizeiorganisationsgesetzes (POG) in der in der Baye-
rischen Rechtssammlung (BayRS 2012-2-1-I) verdffentlichten bereinigten Fassung, das
zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2024 (GVBI. S. 247) geandert worden ist,
wird vor der Angabe ,kommunikationstechnischen“ die Angabe ,polizeilich anforde-
rungsgerecht nutzbaren® eingefligt und die Angabe ,nach dem Stand der Technik* wird
gestrichen.

§44
Anderung des Bayerischen Beamtengesetzes

In Art. 104 Abs.2 Satz4 des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG) vom
29. Juli 2008 (GVBI. S. 500, BayRS 2030-1-1-F), das zuletzt durch die §§ 1 und 2 des
Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBI. S. 643) geandert worden ist, wird die Angabe
.entsprechend dem Stand der Technik“ durch die Angabe ,ausreichend” ersetzt.

§ 45
Anderung des Bayerischen Digitalgesetzes

Das Bayerische Digitalgesetz (BayDiG) vom 22. Juli 2022 (GVBI. S. 374, BayRS
206-1-D), das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 599)
geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Art. 30 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
,JFur das Nutzerkonto ist angemessene Sicherheit zu gewahrleisten.”
2. In Art. 33 Abs. 3 Satz 3 wird die Angabe ,,nach dem Stand der Technik* gestrichen.

3. In Art. 39 Abs. 1 wird die Angabe ,nach dem Stand der Technik und“ durch die An-
gabe ,mit" ersetzt.

4. In Art. 48 Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe ,nach dem Stand der Technik ist* durch die
Angabe ,ist ausreichend” ersetzt.

§ 46
Anderung der Bayerischen Digitalverordnung

§ 1 der Bayerischen Digitalverordnung (BayDiV) vom 11. Juli 2023 (GVBI. S. 464,
BayRS 206-1-1-D), die zuletzt durch die §§ 1 und 2 der Verordnung vom 12. Dezem-
ber 2025 (GVBI. S. 714) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. In Abs. 1 wird die Angabe ,(1)* gestrichen.
2. Abs. 2 wird aufgehoben.

§ 47
Anderung der Meldedatenverordnung

Die Meldedatenverordnung (MeldDV) vom 15. September 2015 (GVBI. S. 357,
BayRS 210-3-2-1), die zuletzt durch Verordnung vom 8. Oktober 2025 (GVBI. S. 549)
geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. In§ 2 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe ,nach dem jeweiligen Stand
der Technik jeweils durch die Angabe ,angemessen® ersetzt.

2. In§ 4 Abs. 3 Satz 4 wird die Angabe ,nach dem Stand der Technik® gestrichen.
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§ 48
Anderung der Verordnung iiber das zentrale elektronische
Personenstandsregister

Die Verordnung Uber das zentrale elektronische Personenstandsregister (ZEPRV)
vom 16. Juli 2013 (GVBI. S. 468, BayRS 211-5-1), die durch § 2 Abs. 11 des Gesetzes
vom 17. Juli 2015 (GVBI. S. 243) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. In § 3 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe ,durch eine Verschliisselung nach dem Stand
der Technik® durch die Angabe ,anlassgerecht zu verschlisseln® ersetzt.

2. §4 Abs. 3 Satz 5 wird wie folgt gefasst:

,5Eine elektronische Ubermittlung der Stichproben ist in geeigneter Weise zu ver-
schlusseln.”

§49
Anderung der Krebsregisterverordnung

In § 12 Abs. 1 der Krebsregisterverordnung (BayKRegV) vom 26. Marz 2018 (GVBI.
S. 201, BayRS 2126-12-1-G) wird die Angabe ,dem jeweiligen Stand der Technik und*
gestrichen.

§50
Anderung der Bestattungsverordnung

In § 30 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 der Bestattungsverordnung (BestV) vom 1. Marz 2001
(GVBI. S. 92, 190, BayRS 2127-1-1-G), die zuletzt durch § 1 Abs. 48 der Verordnung
vom 4. Juni 2024 (GVBI. S. 98) und die §§ 1 und 2 der Verordnung vom 10. Juni 2024
(GVBI. S. 160) geandert worden ist, wird die Angabe ,nach dem Stand der Technik die
geringstmdglichen® durch die Angabe ,keine unangemessenen® ersetzt.

§ 51

Anderung des Gesetzes iiber Anforderungen an den Larmschutz bei Kinder-
und Jugendspieleinrichtungen

Art. 4 des Gesetzes Uber Anforderungen an den Larmschutz bei Kinder- und Ju-
gendspieleinrichtungen (KJG) vom 20. Juli 2011 (GVBI. S. 304, BayRS 2129-1-9-U)
wird wie folgt geandert:

1. Nr. 1 wird aufgehoben.
2. Die Nrn. 2 bis 4 werden die Nrn. 1 bis 3.

§ 52
Anderung des Bayerischen Abfallwirtschaftsgesetzes

Das Bayerische Abfallwirtschaftsgesetz (BayAbfG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9. August 1996 (GVBI. S. 396, 449, BayRS 2129-2-1-U), das zuletzt durch
§ 2 des Gesetzes vom 25. Mai 2021 (GVBI. S. 286) geandert worden ist, wird wie folgt
geandert:

1. In Art. 3 Abs. 6 wird die Angabe ,nach dem Stand der Technik* gestrichen.

2. In Art. 29 Nr. 3 wird die Angabe ,Art. 31 Abs. 2“ durch die Angabe ,Art. 27 Abs. 2°
ersetzt.
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§ 53
Anderung der Verordnung iiber den Abfallwirtschaftsplan Bayern

Die Anlage zur Verordnung lber den Abfallwirtschaftsplan Bayern (AbfPV) vom
17. Dezember 2014 (GVBI. S. 578, BayRS 2129-2-10-U) wird wie folgt gedndert:

1. In Abschnitt I Nr. 1 Spiegelstrich 2 und Abschnitt Il Nr. 2.2 Satz 2 wird die Angabe
»,nach dem Stand der Technik® jeweils gestrichen.

2. Abschnitt Il wird wie folgt geandert:

a) In Nr. 1.2.1 Satz 3 wird die Angabe ,dem Stand der Technik” durch die Angabe
.-angemessen® ersetzt.

b) In Nr. 2.5 Satz 2 wird die Angabe ,nach dem Stand der Technik® gestrichen.
3. In Abschnitt IV Nr. 7 wird die Angabe , , die der Fortentwicklung des Stands der

Technik dienen,” durch die Angabe ,flr die Entwicklung neuer Technologien® er-
setzt.

§ 54

Anderung der Verordnung zur Ausfiihrung des Bayerischen
Rettungsdienstgesetzes

In § 26 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 der Verordnung zur Ausfiihrung des Bayerischen Ret-
tungsdienstgesetzes (AVBayRDG) vom 30. November 2010 (GVBI. S. 786, BayRS 215-
5-1-5-1), die zuletzt durch Verordnung vom 3. Dezember 2025 (GVBI. S. 613) geandert
worden ist, wird die Angabe ,an den Stand der Technik angepasste® durch die Angabe
~,dem Rettungszweck entsprechende” ersetzt.

§ 55
Anderung der Arbeits- und Sozialgerichtlichen eAkten-Verordnung
§ 4 Abs. 2 der Arbeits- und Sozialgerichtlichen eAkten-Verordnung (eAktV ArbSozG)

vom 13. April 2023 (GVBI. S. 190, BayRS 32-2-A), die durch Verordnung vom 12. Au-
gust 2025 (GVBI. S. 461) geéndert worden ist, wird wie folgt gefasst:

»(2) Die elektronische Akte ist mit einem Datenverarbeitungssystem zu fiihren und
aufzubewahren, das die Akte benutzbar, lesbar und auffindbar halt und den in § 64
Abs. 2 Satz 1 der Grundbuchverfiigung (GBV) genannten Anforderungen entspricht.*

§ 56
Anderung der Verordnung iiber die elektronische Aktenfiihrung
in der Verwaltungsgerichtsbarkeit im Freistaat Bayern

§ 3 Abs. 1 der Verordnung Uber die elektronische Aktenflihrung in der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit im Freistaat Bayern (BayeAktV-V) vom 5. Januar 2023 (GVBI. S. 13,
BayRS 34-6-1) wird wie folgt gefasst:

»(1) Die elektronische Akte ist mit einem Datenverarbeitungssystem zu fiihren und
aufzubewahren, das die Akte benutzbar, lesbar und auffindbar halt.

§ 57
Anderung der Finanzgerichtlichen eAkten-Verordnung
In § 4 Abs. 1 und 2 Satz 1 der Finanzgerichtlichen eAkten-Verordnung (eAktFGV)
vom 29. Juli 2019 (GVBI. S. 548, BayRS 35-2-F), die durch Verordnung vom 21. No-

vember 2025 (GVBI. S. 606) geandert worden ist, wird jeweils die Angabe ,nach dem
Stand der Technik® gestrichen.
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§ 58
Anderung der Bayerischen Bergverordnung
In§ 19 Abs. 1 Satz 2 und § 51 Abs. 1 Satz 2 der Bayerischen Bergverordnung (Bay-
BergV) vom 6. Marz 2006 (GVBI. S. 134, BayRS 750-19-W), die zuletzt durch § 1
Abs. 322 der Verordnung vom 26. Marz 2019 (GVBI. S. 98) geandert worden ist, wird

jeweils die Angabe ,entsprechend dem Stand der Technik mindestens gleichwertig“ ge-
strichen.

§ 59
Anderung der Bayerischen IVU-Abwasser-Verordnung

Die Bayerische IVU-Abwasser-Verordnung (IVUAbwV) vom 12. Dezember 2001
(GVBIL. S. 1066, BayRS 753-1-20-U), die zuletzt durch § 6 des Gesetzes vom
24. Juli 2018 (GVBI. S. 604) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:
1. § 7 Abs. 2 wird wie folgt geandert:

a) In Satz 1 werden die Satznummerierung ,'“ und die Angabe ,dem neuesten

Stand“ gestrichen.

b) Satz 2 wird aufgehoben.

2. § 9 wird aufgehoben.

3. § 17 wird § 9 und in der Uberschrift wird die Angabe ,In-Kraft-Treten* durch die An-
gabe ,Inkrafttreten” ersetzt.

§ 60
Anderung des Bayerischen Eisenbahn- und Seilbahngesetzes

In Art. 29 Satz2 Nr. 13 des Bayerischen Eisenbahn- und Seilbahngesetzes
(BayESG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. August 2003 (GVBI. S. 598,
BayRS 932-1-B), das zuletzt durch § 11 des Gesetzes vom 25. Juli 2025 (GVBI. S. 254)
geandert worden ist, wird die Angabe ,nach dem jeweiligen Stand der Technik erforder-
lichen® durch die Angabe ,fUr eine risikoangemessene Betriebssicherheit notwendigen*
ersetzt.

§ 61
Anderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes
Das Bayerische Besoldungsgesetz (BayBesG) vom 5. August 2010 (GVBI. S. 410,

764, BayRS 2032-1-1-F), das zuletzt durch die §§ 3, 4 und 5 des Gesetzes vom 23. De-
zember 2025 (GVBI. S. 643) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. In Art. 2 Abs. 3 Nr. 4 wird die Angabe ,(Art. 66 bis 74)" durch die Angabe ,(Art. 67
bis 74)" ersetzt.

2. In Art. 58 Abs. 2 wird die Angabe ,Nr. 4 (mit Ausnahme der Art. 66 und 67)“ durch
die Angabe ,Nr. 4 (mit Ausnahme des Art. 67)“ ersetzt.

3. Art. 66 wird aufgehoben.

4. In Art. 67 Abs. 2 Satz 2 wird nach der Angabe ,soll“ die Angabe ,mindestens 400 €
betragen und” eingeflgt.

5. Art. 68 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

»,(1) 'Das Budget eines Dienstherrn fiir die Leistungspramie nach Art. 67 be-
tragt im Rahmen bewilligter Haushaltsmittel pro Kalenderjahr maximal bis zu
1,0 v.H. der Grundgehaltssumme im Sinn des Art. 2 Abs. 2 Nr. 1, die alle unter
den Geltungsbereich dieses Gesetzes fallenden Beamten und Beamtinnen des
jeweiligen Dienstherrn in den Besoldungsgruppen der Besoldungsordnungen A
und B im Vorjahr bezogen haben. 2Satz 1 gilt nicht bei Dienstherren mit weniger
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als sieben Beamten und Beamtinnen, wenn in einem Kalenderjahr nur einem
Beamten oder einer Beamtin eine Leistungspramie gewahrt wird."
b) Abs. 2 wird wie folgt gedndert:
aa) In Satz 1 wird die Angabe ,Leistungsbezigen“ durch die Angabe ,Leis-
tungspramien® ersetzt.
bb) In Satz 4 wird die Angabe ,eines Leistungsbezugs* durch die Angabe ,einer
Leistungspramie” ersetzt.
6. In Art. 83 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 Buchst. d wird die Angabe ,Leistungsbeziige gemafn
Art. 66 und“ gestrichen.
7. Dem Art. 108 wird folgender Abs. 15 angefligt:

»(15) Beamte und Beamtinnen, die fiir Dezember 2026 eine Leistungsstufe er-
halten haben, wird die Stufe unter den Maligaben des Art. 66 in der am 31. Dezem-
ber 2026 geltenden Fassung weitergewahrt.”

§ 62
Anderung des Leistungslaufbahngesetzes

Art. 62 des Leistungslaufbahngesetzes (LIbG) vom 5. August 2010 (GVBI. S. 410,
571, BayRS 2030-1-4-F), das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024
(GVBI. S. 605) und durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 619)
geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. In der Uberschrift wird die Angabe ,und 66 gestrichen.
2. Abs. 1 wird wie folgt geandert:

a) In Satz 1 wird die Angabe ,Entscheidungen® durch die Angabe ,Entscheidung®
ersetzt und die Angabe ,und Art. 66 Abs. 2 des” gestrichen.
b) In Satz 2 Halbsatz 1 wird die Angabe ,der Art. 30 Abs. 3 Satze 1 und 3, Art. 66
Abs. 2“ durch die Angabe ,des Art. 30 Abs. 3 Satz 1 und 3" ersetzt.
3. Abs. 2 wird aufgehoben.

4. Die Abs. 3 bis 7 werden die Abs. 2 bis 6.

§ 63
Anderung der StMB Zustindigkeitsverordnung Beamtenrecht
In § 7 Abs. 2 Satz 1 der StMB Zustandigkeitsverordnung Beamtenrecht (ZustV-BM)
vom 24. Juli 2019 (GVBI. S. 544, BayRS 2030-3-2-1-B), die zuletzt durch Verordnung

vom 24. September 2024 (GVBI. S. 485) geandert worden ist, wird die Angabe ,von
Leistungsstufen nach Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BayBesG und* gestrichen.

§64
Anderung der StMI Zustindigkeitsverordnung Beamtenrecht
§ 8 der StMI Zustandigkeitsverordnung Beamtenrecht (ZustV-IM) vom 2. Marz 2007

(GVBI. S. 216, BayRS 2030-3-2-1-l), die zuletzt durch Verordnung vom 4. Juli 2019
(GVBI. S. 514) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

(1) 'Die Befugnis zur Entscheidung Uber die Vergabe von Leistungspramien
nach Art. 67 Abs. 1 Satz 1 BayBesG wird, soweit in Abs. 2 nichts anderes geregelt
ist, den Behdrdenleitungen fiur die bei ihnen beschaftigten Beamten und Beamtin-
nen und fur die Leiter und Leiterinnen unmittelbar nachgeordneter Behérden tber-
tragen. ?Bei abgeordneten Beamten und Beamtinnen entscheidet die Beschafti-
gungsdienststelle.”

2. Abs. 2 wird aufgehoben.
3. Abs. 3 wird Abs. 2.
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§ 65
Anderung der StMWK-Zustindigkeitsverordnung

In §4 Abs.1 Satz1 der StMWK-Zustandigkeitsverordnung (ZustV-WKM) vom
3. Januar 2011 (GVBI. S. 26, BayRS 2030-3-4-2-WK), die zuletzt durch Verordnung
vom 17. Juni 2025 (GVBI. S. 197) geandert worden ist, wird die Angabe ,Leistungsbe-
zigen nach Art. 66 und 67“ durch die Angabe ,Leistungspramien nach Art. 67 ersetzt.

§ 66
Anderung der StMFH-Zustindigkeitsverordnung

§ 7 Abs. 5 der StMFH-Zustandigkeitsverordnung (ZustV-FM) vom 3. Januar 2011
(GVBI. S. 31, BayRS 2030-3-5-2-F), die zuletzt durch Verordnung vom 4. Novem-
ber 2024 (GVBI. S. 564) geandert worden ist, wird wie folgt gefasst:

,(5) Die Befugnis nach Art. 68 Abs. 2 BayBesG zur Entscheidung Uber die Vergabe
von Leistungspramien wird den unmittelbaren Dienstvorgesetzten fiir die ihnen unter-
stellten Beamtinnen und Beamten einschlief3lich der Leiterinnen und Leiter unmittelbar
nachgeordneter Behérden Ubertragen.”

§ 67

Anderung der Verordnung iiber dienstrechtliche Zustindigkeiten im
Geschiftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums fiir Wirtschaft,
Landesentwicklung und Energie

In § 7 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung Uber dienstrechtliche Zustandigkeiten im Ge-
schaftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums fiir Wirtschaft, Landesentwicklung
und Energie (ZustV-WM) vom 11. Juli 2011 (GVBI. S. 384, BayRS 2030-3-6-1-W), die
zuletzt durch § 1 Abs. 78 der Verordnung vom 26. Marz 2019 (GVBI. S. 98) geandert
worden ist, wird die Angabe ,Leistungsbeziigen nach Art. 66 und 67“ durch die Angabe
.Leistungspramien nach Art. 67 ersetzt.

§ 68
Anderung der Verordnung iiber dienstrechtliche Zustindigkeiten im

Geschiftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums fiir Erndhrung,
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

Die Verordnung uber dienstrechtliche Zustandigkeiten im Geschéaftsbereich des
Bayerischen Staatsministeriums fur Erndhrung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus
(ZustV-LM) vom 9. August 2011 (GVBI. S. 443, BayRS 2030-3-7-1-L), die zuletzt durch
§ 1 Abs. 14 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBI. S. 98) geandert worden ist, wird
wie folgt gedndert:

1. § 9 wird wie folgt gedndert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Leistungsbeziigen“ durch die Angabe ,Leis-
tungspramien® ersetzt.

b) In Satz 1 wird die Angabe ,Leistungsbeziigen nach Art. 66 bis 68“ durch die
Angabe ,Leistungspramien nach den Art. 67 und 68" ersetzt.

2. § 17 wird wie folgt gedndert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Leistungsbeziigen durch die Angabe ,Leis-
tungspramien® ersetzt.

b) In Satz 1 wird die Angabe ,Leistungsbeziigen nach Art. 66 bis 68“ durch die
Angabe ,Leistungspramien nach den Art. 67 und 68" ersetzt.
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§ 69

Anderung der Verordnung iiber beamten-, richter-, disziplinar-, besoldungs-
und reisekostenrechtliche Zustandigkeiten und die Einstufung von
Dienstposten im Geschaftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums
fiir Familie, Arbeit und Soziales

§ 4 Abs. 2 der Verordnung Uber beamten-, richter-, disziplinar-, besoldungs- und
reisekostenrechtliche Zustandigkeiten und die Einstufung von Dienstposten im Ge-
schaftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums flir Familie, Arbeit und Soziales
(ZustV-AM) vom 15. September 2005 (GVBI. S. 494, BayRS 2030-3-8-1-A), die zuletzt
durch § 1 Abs. 15 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBI. S. 98) geandert worden ist,
wird wie folgt gefasst:

,(2) 'Die Befugnis nach Art. 68 Abs. 2 BayBesG fiir Entscheidungen Uber die
Vergabe von Leistungspramien wird fiir die Beamten und Beamtinnen des jeweiligen
Dienstbereichs den unmittelbaren Dienstvorgesetzten (ibertragen. 2§ 2 Abs. 2 gilt ent-
sprechend.®

§70
Anderung der StMUV-Zustindigkeitsverordnung
§ 10 der StMUV-Zustandigkeitsverordnung (ZustV-UM) vom 11. Mai 2022 (GVBI.
S. 238, BayRS 2030-3-9-1-U) wird wie folgt geandert:
1. In der Uberschrift wird die Angabe ,Leistungsbeziige* durch die Angabe ,Leistungs-
pramien“ ersetzt.

2. Im Wortlaut wird die Angabe ,Leistungsbeziigen“ durch die Angabe ,Leistungspra-
mien* ersetzt.

§71
Anderung der StMGP-Zustindigkeitsverordnung
In § 7 Abs. 1 der StMGP-Zustandigkeitsverordnung (ZustV-GM) vom 11. Septem-
ber 2015 (GVBI. S. 347, BayRS 2030-3-10-1-G), die zuletzt durch § 1 Abs. 16 der Ver-
ordnung vom 4. Juni 2024 (GVBI. S. 98) geandert worden ist, wird die Angabe ,Leis-

tungsbezigen nach den Art. 66 und 67“ durch die Angabe ,Leistungspramien nach
Art. 67 ersetzt.

§72
Anderung des Bayerischen Disziplinargesetzes

Das Bayerische Disziplinargesetz (BayDG) vom 24. Dezember 2005 (GVBI. S.665,
BayRS 2031-1-1-F), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024
(GVBI. S. 619) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. In Art. 9 Abs. 4 Satz 1 wird die Angabe ,oder eine Leistungsstufe erhalten“ gestri-
chen.

2. In Art. 10 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe ,weder“ durch die Angabe ,nicht* ersetzt
und die Angabe ,noch eine Leistungsstufe erhalten® wird gestrichen.

§73
Anderung des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes

In Art. 83 Abs. 4 Satz 3 Nr. 4 des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes (Bay-
BeamtVG) vom 5. August 2010 (GVBI. S. 410, 528, 764, BayRS 2033-1-1-F), das zu-
letzt durch die §§ 7, 8 und 9 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBI. S. 643)
geandert worden ist, wird die Angabe ,Leistungsbeziige im 6ffentlichen Dienst im Sinn
der Art. 66 und 67 BayBesG" durch die Angabe ,Leistungspramien im Offentlichen
Dienst im Sinn des Art. 67 BayBesG* ersetzt.
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§74
Inkrafttreten

'Dieses Gesetz tritt am 1. April 2026 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 treten die
§§ 61 bis 73 am 1. Januar 2027 in Kraft.

Die Prasidentin
V.

Ludwig Hartmann
IV. Vizeprasident



	Deckblatt
	Initiativdrucksache 19/8568 vom 22.10.2025
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 22.10.2025 - Landesdekanekonferenz Pflegewissenschaft Bayern (Vertretung der Hochschulen mit pflegewissenschaftlichen Studiengängen in Bayern) (DEBYLT03F1)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 22.10.2025 - Haus & Grund Bayern (DEBYLT005B)
	250715_Haus & Grund Bayern_Anschreiben_Stellungnahme Viertes Modernisierungsgesetz.pdf
	2025-07-15_Haus & Grund Bayern

	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 22.10.2025 - VdW Bayern Verband bayerischer Wohnungsunternehmen e.V. (DEBYLT000E)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 22.10.2025 - Stadtwerke München GmbH (DEBYLT0164)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 22.10.2025 - Landeselternbeirat (DEBYLT045D)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 22.10.2025 - Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung (SRL) e.V. (DEBYLT02E0)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 22.10.2025 - Bayerische Architektenkammer (DEBYLT003D)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 22.10.2025 - Bayerisches Rotes Kreuz, KdöR (DEBYLT0061)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 22.10.2025 - BFW Landesverband Bayern e. V. (DEBYLT02DE)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 22.10.2025 - Kassenärztliche Vereinigung Bayerns - KVB, K.d.ö.R. (DEBYLT00AA)
	Anschreiben-Verbände Kassenärztliche Vereinigung Bayern
	Stellungnahme_KVB_Modernisierungsgesetzesentwurf

	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 22.10.2025 - Psychotherapeutenkammer Bayern (PTK Bayern) (DEBYLT013D)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 22.10.2025 - Bayerischer Landesverband Psychiatrie-Erfahrener e. V. (DEBYLT045F)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 22.10.2025 - Bund Deutscher Landschaftsarchitekten, Landesverband Bayern e. V. (DEBYLT01C8)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 22.10.2025 - Deutscher Alpenverein e.V. (DAV) (DEBYLT016D)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 22.10.2025 - Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) Bezirk Bayern (DEBYLT035E)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 22.10.2025 - Handelsverband Bayern e.V. (DEBYLT000A)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 22.10.2025 - Landesverband Bayerischer Bauinnungen (DEBYLT0006)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 22.10.2025 - Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) e. V. (DEBYLT0039)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 22.10.2025 - Verband Bayerischer Rechtspfleger e.V. (DEBYLT0304)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 22.10.2025 - Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirschaft e. V. (VBEW) (DEBYLT0002)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 22.10.2025 - Bayerischer Bauernverband Körperschaft des Öffentlichen Rechts (DEBYLT01D2)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 22.10.2025 - Bayerischer Handwerkstag e.V. (DEBYLT0029)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 22.10.2025 - Bayerischer Landespflegerat (BLPR) (DEBYLT0280)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 22.10.2025 - BUND Naturschutz in Bayern e.V. (DEBYLT00EC)
	Stellungnahme des BUND Naturschutz in Bayern e.V. (BN) zum Entwurf des Vierten Modernisierungsgesetzes Bayern

	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 22.10.2025 - Familienbetriebe Land und Forst Bayern e. V. (DEBYLT0213)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 22.10.2025 - Landesverband Bayern des Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) (DEBYLT018F)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 22.10.2025 - Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V. (DEBYLT0368)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 22.10.2025 - VKU Verband Kommunaler Unternehmen e.V. (DEBYLT00E8)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 22.10.2025 - Verband Wohneigentum - Landesverband Bayern e.V. (DEBYLT0275)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 22.10.2025 - Bayerischer Industrieverband Baustoffe, Steine und Erden e.V. (DEBYLT0058)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 22.10.2025 - Freie Wohlfahrtspflege Bayern GbR (DEBYLT0378)
	Plenarprotokoll Nr. 62 vom 29.10.2025
	Beschlussempfehlung mit Bericht 19/10032 des WI vom 12.02.2026
	Beschluss des Plenums 19/10774 vom 11.03.2026
	Beschluss
	§ 1
	Änderung der Zuständigkeitsverordnung
	§ 2
	Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Transplantationsgesetzes
	§ 3
	Änderung des Gesundheitsdienstgesetzes
	§ 4
	Änderung der Schulgesundheitspflegeverordnung
	§ 5
	Änderung der Zuständigkeitsverordnung im Bauwesen
	§ 6
	Änderung der Bayerischen Bauordnung
	§ 7
	Änderung des Bayerischen Landesplanungsgesetzes
	§ 8
	Änderung des Gerichtsverfassungsausführungsgesetzes
	§ 9
	Änderung des Bayerischen Schlichtungsgesetzes
	§ 10
	Änderung des Bayerischen Maßregelvollzugsgesetzes
	§ 11
	Änderung des Mittelstandsförderungsgesetzes
	§ 12
	Änderung der Bayerischen Gaststättenverordnung
	§ 13
	Änderung des Gesetzes über das öffentliche Versorgungswesen
	§ 14
	Änderung der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes  über das öffentliche Versorgungswesen
	§ 15
	Änderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes
	§ 16
	Änderung des Bayerischen Behindertengleichstellungsgesetzes
	§ 17
	Änderung des Bayerischen Lobbyregistergesetzes
	§ 18
	Änderung des Bayerischen Beauftragtengesetzes
	§ 19
	Änderung des Gesetzes über staatliche Auszeichnungen für die Rettung von Menschen aus Lebensgefahr
	§ 20
	Änderung des HföD-Gesetzes
	§ 21
	Änderung des Gesetzes über die Bildung von Versorgungsrücklagen  im Freistaat Bayern
	§ 22
	Änderung des Bayerischen Gleichstellungsgesetzes
	§ 23
	Änderung des Bayerischen Pflegendengesetzes
	§ 24
	Änderung des Bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes
	§ 25
	Änderung des Bayerischen Klimaschutzgesetzes
	§ 26
	Änderung des Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes
	§ 27
	Änderung des Bayerischen Universitätsklinikagesetzes
	§ 28
	Änderung des Bayerischen Hochschulzulassungsgesetzes
	§ 29
	Änderung des Bayerischen Eliteförderungsgesetzes
	§ 30
	Änderung des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes
	§ 31
	Änderung des Bayerischen Erwachsenenbildungsförderungsgesetzes
	§ 32
	Änderung des Bayerischen Rundfunkgesetzes
	§ 33
	Änderung des Bayerischen Mediengesetzes
	§ 34
	Änderung des Staatsforstengesetzes
	§ 35
	Änderung des Bayerischen Waldgesetzes
	§ 36
	Änderung der Verordnung über Zuständigkeiten im Verkehrswesen
	§ 37
	Änderung des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes
	§ 38
	Änderung des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern
	§ 39
	Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs-  und Unterrichtswesen
	§ 40
	Änderung der Landeswahlordnung
	§ 41
	Änderung des Bayerischen Verfassungsschutzgesetzes
	§ 42
	Änderung des Polizeiaufgabengesetzes
	§ 43
	Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes
	§ 44
	Änderung des Bayerischen Beamtengesetzes
	§ 45
	Änderung des Bayerischen Digitalgesetzes
	§ 46
	Änderung der Bayerischen Digitalverordnung
	§ 47
	Änderung der Meldedatenverordnung
	§ 48
	Änderung der Verordnung über das zentrale elektronische  Personenstandsregister
	§ 49
	Änderung der Krebsregisterverordnung
	§ 50
	Änderung der Bestattungsverordnung
	§ 51
	Änderung des Gesetzes über Anforderungen an den Lärmschutz bei Kinder- und Jugendspieleinrichtungen
	§ 52
	Änderung des Bayerischen Abfallwirtschaftsgesetzes
	§ 53
	Änderung der Verordnung über den Abfallwirtschaftsplan Bayern
	§ 54
	Änderung der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen  Rettungsdienstgesetzes
	§ 55
	Änderung der Arbeits- und Sozialgerichtlichen eAkten-Verordnung
	§ 56
	Änderung der Verordnung über die elektronische Aktenführung in der Verwaltungsgerichtsbarkeit im Freistaat Bayern
	§ 57
	Änderung der Finanzgerichtlichen eAkten-Verordnung
	§ 58
	Änderung der Bayerischen Bergverordnung
	§ 59
	Änderung der Bayerischen IVU-Abwasser-Verordnung
	§ 60
	Änderung des Bayerischen Eisenbahn- und Seilbahngesetzes
	§ 61
	Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes
	§ 62
	Änderung des Leistungslaufbahngesetzes
	§ 63
	Änderung der StMB Zuständigkeitsverordnung Beamtenrecht
	§ 64
	Änderung der StMI Zuständigkeitsverordnung Beamtenrecht
	§ 65
	Änderung der StMWK-Zuständigkeitsverordnung
	§ 66
	Änderung der StMFH-Zuständigkeitsverordnung
	§ 67
	Änderung der Verordnung über dienstrechtliche Zuständigkeiten im  Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft,  Landesentwicklung und Energie
	§ 68
	Änderung der Verordnung über dienstrechtliche Zuständigkeiten im  Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung,  Landwirtschaft, Forsten und Tourismus
	§ 69
	Änderung der Verordnung über beamten-, richter-, disziplinar-, besoldungs-  und reisekostenrechtliche Zuständigkeiten und die Einstufung von  Dienstposten im Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums  für Familie, Arbeit und Soziales
	§ 70
	Änderung der StMUV-Zuständigkeitsverordnung
	§ 71
	Änderung der StMGP-Zuständigkeitsverordnung
	§ 72
	Änderung des Bayerischen Disziplinargesetzes
	§ 73
	Änderung des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes
	§ 74
	Inkrafttreten


